
Personalplanung zwischen 
Wachstum und Stagnation 
Herausgegeben von 
Mira Maase und Rainer Schultz-Wild 
in Zusammenarbeit mit 
Burkhart Lutz, Hans Gerhard Mendius, 
Werner Sengenberger 

Campus Verlag 
Frankfurt/New York 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



CIP-Kurzt i te laufnahme der Deutschen Bibl iothek 

Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation / 
hrsg. von Mira Maase u. Rainer Schul tz-Wi ld in 

Zusammenarb . mit Burghar t Lutz . . . - Frankfurt / 

Main, New York : Campus-Ver lag, 1980. 

(Arbei ten des Instituts für Sozialwissenschaft-
l iche Forschung e.V. München) 
ISBN 3-593-32642-6 
NE: Maase, Mira [Hrsg.] 

ISBN 3-593-32642-6 

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Verviel fäl t igung und Verbre i tung 
sowie der Übersetzung, vorbeha l ten . Kein Teil des Werkes darf in i rgend­
einer Form (durch Photokop ie , Mikrof i lm oder ein anderes Verfahren) 
ohne schr i f t l iche G e n e h m i g u n g des Verlages reproduzier t oder unter 
Verwendung e lek t ron ischer Sys teme verarbei tet , verviel fäl t igt ode r ver­
brei tet werden . 

Copyr igh t © 1980 bei C a m p u s Verlag G m b H , Frankfur t /Main 

Produk t ion : B u c h t e a m Frankfur t 
Umsch laggesta l tung: Eckard Warminsk i , Frankfur t /Main 

Druck und B indung: Fo tokop, Darmstadt 
Pr inted in Germany 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



Inhalt 

Burkart Lutz , Mira Maase, Hans Gerhard Mendius, Rainer Schultz-Wild 
und Werner Sengenberger 
E I N F Ü H R U N G : 
P E R S O N A L P L A N U N G Z W I S C H E N W A C H S T U M U N D S T A G N A T I O N 
Entwicklungstendenzen und Forschungsprobleme 1 

T E I L A : 
V E R B R E I T U N G U N D E N T W I C K L U N G B E T R I E B L I C H E R 
P E R S O N A L P L A N U N G 

I. Rainer Schultz-Wild 
Verbreitung und Entwicklung betrieblicher Personalplanung 48 

IL Rainer Schultz-Wild, Werner Sengenberger 
Zur Stellung der Personalplanung in der Unternehmensplanung 61 

III. Mira Maase, Hans Gerhard Mendius 
Zur Verbreitung von Personalplanungsausschüssen und der 
Beteiligung des Betriebsrats 79 

IV. Hartmut Wächter 
Der Stellenwert der Personalplanung innerhalb der 
Unternehmensplanung 91 

V . Burkart Lutz 
Personalplanung in einer langsamer wachsenden Wirtschaft 104 

V I . Mira Maase, Rainer Schultz-Wild 
Betriebliche Beschäftigungspolitik und technisch­
organisatorische Veränderungen 118 

T E I L B : 
P E R S O N A L P L A N U N G U N T E R V E R S C H I E D E N A R T I G E N 
B E T R I E B L I C H E N B E D I N G U N G E N 

I. Werner Sengenberger 
Personalplanung unter verschiedenartigen betrieblichen 
Bedingungen 130 

IL Burkart Lutz 
Planende und nichtplanende Betriebe 139 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



III. Martin Posth 
Handlungsbedingungen und Zielsetzungen der Personal­
planung in einem Unternehmen der Automobilindustrie 156 

IV . Hasso Hagenbruck 
Personalplanung in einem Unternehmen der Montanindustrie 169 

V . Heinz Ahrens 
Bedingungen der Personalplanung in kleineren und mit te lgroßen 
Unternehmen 180 

T E I L C . 
P E R S O N A L P L A N U N G U N D I N T E R E S S E N V E R T R E T U N G 
D E R A R B E I T N E H M E R 

I. Hans Gerhard Mendius 
Personalplanung und Interessenvertretung der Arbeitnehmer 190 

II. Hans Jäger 
Personalplanung und Gewerkschaften 199 

III. Heribert K o h l 
Konsequenzen der neueren Regelungen zur Absicherung von 
Eingruppierung und Arbeitsplatz für die Personalplanung 208 

I V . Hans Gerhard Mendius, Rainer Schultz-Wild 
Personalabbau und. Interessenvertretung durch den Betriebsrat - Zur 
Krisenbewält igung in der Automobilindustrie 222 

V . Wolfgang Scholl 
Personalplanung und Mitbestimmung im Betrieb 243 

T E I L D : 
P E R S O N A L P L A N U N G U N D A R B E I T S M A R K T 

I. Mira Maase 
Personalplanung und Arbeitsmarkt 270 

IL Hartmut Seifert 
Wechselwirkungen zwischen betrieblicher Personalpolitik 
und öffentlicher Arbeitsmarktpolitik 278 

III. Werner Sengenberger 
Herausforderungen der Arbeitsmarktsituation an die betriebliche 
Personalpolitik 291 

IV. Mira Maase, Werner Sengenberger 
Wird Weiterbildung konjunkturgerecht betrieben? Über die Verein­
barkeit von betrieblicher Personalplanung und öffentlicher 
Arbeitsmarktpolitik 300 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



V . Bernhard Teriet 
Personalplanung und die Veränderung der Arbeitszeit 319 

V I . Podiumsdiskussion ,,Personalplanung und Arbeitsmarkt" 328 

N A C H W O R T : 
Ansgar Keßler 
Möglichkeiten und Grenzen der Personalplanung 346 

L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S 349 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



Burkart Lutz, Mira Maase, Hans Gerhard Mendius, 

Rainer Schultz-Wild und Werner Sengenberger 

EINFÜHRUNG: 
PERSONALPLANUNG ZWISCHEN WACHSTUM UND 
STAGNATION 
Entwicklungstendenzen und Forschungsprobleme 

Gliederung 
I. Betriebliche Personalplanung als gesellschaftliches Problem und Objekt 

sozialwissenschaftlicher Forschung 
1. Personalplanung — neue Qualität von Personalpolitik oder technisches In­

strument? 
2. Zur Bedeutung eines instrumentellen Konzepts von Personalplanung 
3. Genese und Struktur des Sammelbandes 

II. Zur Entwicklung von betrieblicher Personalplanung und Beschäftigungs­
politik seit Anfang der 60er Jahre 

1. Ausbreitung von Personalplanung während der Vollbeschäftigungsphase 
2. Personalplanung und betriebliche Beschäftigungspolitik während der Re­

zession 1974/75 
3. Neue personal- und unternehmenspolitische Strategien seit Beendigung 

der Rezession 

III. Das Forschungsprogramm Betriebs- und sozialpolitische Aspekte betrieb­
licher Personalplanung" des ISF München 

1. Das Ende der Personalplanungseuphorie — Perspektiven des Forschungs­
programms 

2. Grundlageninformationen zur Praxis betrieblicher Personalplanung 
3. Betriebliche Beschäftigungspolitik und Personalplanung in der Rezession 
4. Innerbetriebliche Mobilität von Arbeitskräften und Personalplanung 
5. Aktuelle Problemperspektiven betrieblicher Personalpolitik und Personal­

planung 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



I . B e t r i e b l i c h e Persona lp lanung als gesel lschaft l iches P r o b l e m u n d O b j e k t 

soz ia lw issenschaf t l i cher Fo rschung 

Ende 1974 erhielt das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung den Auftrag, in einem auf 
mehrere Jahre angelegten Forschungsprogramm wichtige betriebs- und sozial­
politische Aspekte und Probleme betrieblicher Personalplanung zu untersuchen. 

Dieses Forschungsprogramm wird mit dem hier vorgelegten Sammelband 
abgeschlossen. Dieser Band ist nicht nur ein Abschlußber icht im üblichen Sinne, 
der am Ende einer Untersuchung deren wichtigste Befunde darstellt, analysiert 
und interpretiert, sondern er dokumentiert zugleich den Versuch, bestimmten 
Schwierigkeiten in der Ergebnisdarstellung zu begegnen, die mit dem raschen 
Wandel im Objektbereich der Forschung zusammenhängen . 

Wenn betriebliche Personalplanung — wie im Forschungsansatz des ISF — 
als spezifisches Instrument betrieblicher Personal- und Beschäftigungspolitik 
aufgefaßt wird, dann können ihre Rolle und Bedeutung adäqua t nur auf dem 
Hintergrund der jeweils vorherrschenden personalwirtschaftlichen Bedingungen 
und personalpolitischen Problemlagen der Unternehmen analysiert und bewer­
tet werden. Diese Rahmenbedingungen haben sich im Zeitraum der Untersu­
chung mehrmals entscheidend verändert . Die empirischen Forschungsarbeiten 
des ISF erfaßten vor allem die Situation der Rezession und ihrer Folgepro­
bleme für die betriebliche Personal- und Beschäftigungspolitik, während die 
neuen — auch gegenüber der früheren Vollbeschäftigungsphase veränderten — 
Rahmenbedingungen der Zeit nach der Krise 1974/75 sich erst nach Abschluß 
der meisten Erhebungen dieses Forschungsprogramms deutlicher herauszukri­
stallisieren begannen. 

U m diese neuen, gegenüber früheren Phasen veränder ten Bedingungen und 
Konstellationen betrieblicher Personal- und Beschäftigungspolitik sowie ihre 
arbeitsmarktpolitischen Implikationen einfangen zu können , veranstaltete das 
Institut im Herbst 1978 unter Beteiligung namhafter Fachleute aus Wissen­
schaft, betrieblicher Praxis und aus Verbänden ein Symposium zum Thema 
,,Personalplanung unter veränder ten Wachstumsbedingungen". 

Im vorliegenden Sammelband fußen alle Beiträge von institutsexternen A u ­
toren auf Referaten und Diskussionen während dieses Symposiums. Die Bei­
träge von Mitarbeitern des ISF sind zum einen Teil — unter Aufnahme der 
Symposiumsdiskussionen — für die vorliegende Abschlußveröffent l ichung neu 
geschrieben worden oder waren zum anderen Tei l bereits früher als Zeitschrif­
tenaufsätze gedruckt. 

Der besondere Zusammenhang von Forschungsansatz und begrifflicher 
Fassung, empirischer Untersuchung sowie realer Veränderung des Forschungs-
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gegenstandes soll im folgenden etwas eingehender er läuter t werden, da er so­
wohl für die gesellschaftspolitische Einschätzung betrieblicher Personalplanung 
als auch für das Verständnis eines zu ihrer Klärung bestimmten Forschungs­
prozesses bedeutsam ist. 

1. Persona lp lanung — neue Q u a l i t ä t v o n Persona lpo l i t i k oder technisches 

I n s t r u m e n t ? 

In der politischen Diskussion wie in der betriebs- und personalwirtschaftlichen 
Literatur wurden und werden an betriebliche Personalplanung weitreichende 
Erwartungen Unternehmens- und sozialpolitischer Ar t geknüpft 1 . Einführung 
bzw. Existenz von Personalplanung würden — für sich allein oder in einem um­
fassenderen Rahmen moderner Managementstrukturen und -verfahren — ins­
besondere: 

o den Unternehmen zu einem wirksameren und rationelleren Einsatz ihrer 
personellen wie sachlichen Ressourcen verhelfen und ihnen die Bewältigung 
von Problemen erleichtern, die sich aus den mittel- und langfristig zu erwar­
tenden Entwicklungen auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten ergeben; 

o den Arbeitnehmern bessere Erwerbschancen, höhere Entlohnung, günstigere 
Arbeitsbedingungen, einen qualifikationsgerechten Arbeitsplatz sowie Schutz 
vor Beschäftigungsrisiken gewähren; 

o dazu beitragen, Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf 
betrieblicher Ebene zu regulieren, zu mindern oder ganz zu vermeiden bzw. 
vorbeugend zu lösen; 

o schließlich dazu dienen — in Verbindung mit öffentlicher Beschäftigungs­
polit ik und Bildungsplanung —, die Funkt ionsfähigkei t des Arbeitsmarktes 
zu e rhöhen durch Vermeidung von Arbeitsmarktungleichgewichten oder zu­
mindest bessere Bewältigung bereits eingetretener Störungen. 

Solche Erwartungen resultieren aus Konzeptionen, die betriebliche Personal­
planung mit einer neuen Quali tät von Personalpolitik, mit einem moderneren, 
den bisherigen Formen von Personalwirtschaft überlegenen ,,Aggregatzustand'* 
von Personalpolitik gleichsetzen. Mehr oder minder selbstverständlich wurde — 
und wird auch heute noch vielfach — dabei betriebliche Personalplanung mit 
einer vorausschauenden, nicht nur von Fal l zu Fal l reagierenden, systemati­
schen Personalpolitik identifiziert, als Ausdruck, wenn nicht wesentlicher 
Inhalt eines umfassenden Managements des Produktionsfaktors Arbeitskraft 
unter neuen sozialpolitischen Zielsetzungen verstanden. 

So galt denn auch bis vor kurzem als ganz unbestritten, daß die schritt­
weise Ausbreitung betrieblicher Personalplanung in der Gesamtwirtschaft wie 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



die zunehmende Verbesserung, Vervollständigung und Verfeinerung ihrer Me­
thoden und Instrumente in den bereits planenden Betrieben zu einer fort­
schreitenden Durchdringung der Volkswirtschaft mit dieser neuen Qualität 
planender Personalwirtschaft und Personalpolitik führen würde; durch schritt­
weise Verlängerung der Planungszei träume und immer engere — zunehmend 
interaktive — Koppelung der Personalplanung mit anderen Unternehmens­
planungen würden langfristige Kont inu i tä t und Stabil i tät der Beschäftigung 
immer besser durchgesetzt; durch die wachsende Bedeutung von Personal- und 
Unternehmensplanung in immer weiteren Teilen der Wirtschaft würden sich 
dann auch — flankierende staatliche Maßnahmen vorausgesetzt — Konjunktur­
ablauf und Strukturwandel verstetigen und zunehmend friktionsfreier gestalten. 

Seit einiger Zeit wird dieser Konzeption von Personalplanung als einer um­
fassenden, neuen und besseren Quali tät von Personalpolitik aufgrund prakti­
scher Erfahrungen und wissenschaftlicher Analysen ein anderes Konzept ent­
gegengestellt, wonach Personalplanung lediglich als technisches Instrument 
betrieblicher Personalpolitik betrachtet werden kann. 

Während nach der bislang vorherrschenden Konzeption die Existenz be­
trieblicher Personalplanung weitgehend auf die Inhalte und Wirkungen betrieb­
licher Personalpolitik schließen läßt, ist das entgegengestellte Konzept hinsicht­
lich der erwarteten Folgen von Personalplanung sehr viel offener. Allenfalls 
kann von einer größeren Vollzugseffizienz personalpolitischen Handelns im 
Hinblick auf ganz bestimmte Aufgabenstellungen ausgegangen werden; über 
die Intentionen und Effekte dieses Handelns ist damit jedoch noch nichts aus­
gesagt. Mi t anderen Worten: V o n betrieblicher Personalplanung wird angenom­
men, daß sie als Instrument zur Durchsetzung recht verschiedenartiger Ziele 
dienen kann, daß sie in hohem Maße gegenüber den jeweiligen Inhalten betrieb­
licher Beschäftigungspolitik indifferent ist. 

Dieses — instrumentelle — Konzept betrieblicher Personalplanung wird in 
seiner wissenschaftlichen Fundierung nicht zuletzt durch die Erhebungen und 
Analysen gestützt , die das ISF im Rahmen des vom Bundesarbeitsministerium 
in Auftrag gegebenen Forschungsprogramms durchgeführt hat. Dieses Konzept 
leitet sich aus einem Ansatz ab, der einerseits die betrieblichen Rahmenbedin­
gungen als wesentliche Best immungsgrößen für betriebliches Handeln erfaßt, 
andererseits davon ausgeht, daß durch Personalplanung der Kranz dieser Rah­
menbedingungen nicht grundlegend verändert wird (zu Einzelheiten vgl. Kapitel 
III der Einführung sowie die Beiträge von Institutsmitarbeitern in diesem Band). 

Die Hervorhebung des instrumenteilen Charakters betrieblicher Personal­
planung bedeutet insbesondere, daß es keine allgemeinen Folgewirkungen be­
trieblicher Personalplanung geben kann, die unabhängig von den Bedingungen 
ihres Einsatzes und den diesen steuernden Interessen wären; ebenso, daß es 
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keine allgemeine Notwendigkeit oder auch nur O p p o r t u n i t ä t für alle Betriebe 
zur Einführung und Nutzung der Personalplanung gibt, daß vielmehr je nach 
den spezifischen zeitgebundenen bzw. von Betrieb zu Betrieb variierenden Um­
ständen der Einsatz wechselnder personalplanerischer Instrumente unter ver­
schiedenen Bedingungen und zur Durchsetzung jeweils bestimmter Interessen 
rational sein kann. 

2. Z u r B e d e u t u n g eines i n s t r u m e n t e i l e n K o n z e p t s von Persona lp lanung 

Die Frage, welche der beiden skizzierten Konzeptionen realistisch ist (oder 
doch zumindest einen deutlich höheren Geltungsanspruch erheben kann), 
besitzt be t rächt l iche Bedeutung: 

o einmal für die politische Bewertung betrieblicher Personalplanung, für die 
sozialpolitische Einschätzung ihrer Verbreitung und ihres Ausbaus sowie für 
die Dringlichkeit einer politischen Unters tützung dieses Prozesses; 

o zum anderen für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Personal­
planung, für die Auswahl vordringlicher Untersuchungsfragestellungen und 
für die Entscheidung über mögliche Eingrenzungen oder notwendige Auswei­
tungen des Untersuchungsgegenstandes. 

In politischer wie wissenschaftlicher Perspektive besonders wichtig ist hier­
bei, daß die jeweiligen Bedingungen, unter denen Personalplanung eingeführt 
oder praktiziert wird , nach der ursprünglich dominierenden Konzeption von 
Personalplanung als einer neuen Quali tät von Personalpolitik nur geringe, bei 
dem Konzept ,,Personalplanung als technisches Instrument der Personalpolitik" 
hingegen sehr hohe Relevanz besitzen. Nach der ersten Konzeption können 
Unterschiede in den einzelbetrieblichen Problemlagen und Handlungsbedingun­
gen allenfalls Einführung und Ausbau betrieblicher Personalplanung beschleu­
nigen oder verlangsamen, nicht jedoch deren Bedeutung für die Unternehmen, 
die Arbeitnehmer oder den Arbeitsmarkt beeinflussen. Gleiches gilt, auf der 
Ebene der Gesamtwirtschaft bzw. ganzer Branchen oder Regionen, für Ver­
änderungen in den Außenbedingungen betrieblicher Personalpolitik, wie sie 
beispielsweise durch Strukturprobleme oder durch die Konjunkturentwick­
lung ausgelöst werden — wobei ja ohnehin in dieser Konzeption angenommen 
wird , daß durch Personalplanung eine substantiell bessere Abschirmung der 
Betriebe gegenüber personalwirtschaftlichen Konsequenzen von Strukturwandel 
und Konjunkturentwicklung ermöglicht wird. Betrachtet man dagegen Personal­
planung lediglich als ein technisches Instrument betrieblicher Personalpolitik, 
so sind die von Betrieb zu Betrieb verschiedenen oder im Zeitablauf sich 
wandelnden Bedingungen betrieblicher Personalpolitik und Personalwirtschaft 
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von zentraler Bedeutung für die politische Bewertung wie für die wissenschaft­
liche Analyse. Was in dieser Perspektive betriebliche Personalplanung insgesamt 
oder auch der Einsatz ganz bestimmter Techniken quantitativer oder qualitati­
ver Personalplanung bedeuten, welche Konsequenzen sie gegebenenfalls für den 
planenden Betrieb, seine Beschäftigten und etwa auch für die Realisierung oder 
Verletzung bestimmter Ziele staatlicher Poli t ik haben, hängt bei Anwendung 
dieses Konzepts ganz wesentlich von den jeweiligen betrieblichen oder z .B. im 
Konjunkturablauf variierenden personalwirtschaftlichen Problemlagen und 
den auf sie bezogenen personalpolitischen Intentionen der Betriebe ab. In poli­
tischer Perspektive ist dann also zu fragen, ob durch Einführung, Ausbau und 
je konkrete Auslegung betrieblicher Personalplanung unter gegebenen Bedin­
gungen betriebliches Handeln in eine Richtung gelenkt wird, die unter angeb­
baren Prämissen und Zielen wünschenswert ist oder nicht. V o r allem steht die 
wissenschaftliche Analyse dann aber vor der Aufgabe, sehr viel umfassender 
und differenzierter auf die jeweiligen gesamtwirtschaftlichen bzw. betrieb­
lichen Rahmenbedingungen einzugehen und betriebliche Personalplanung nicht 
nur für sich — etwa im Prozeß ihrer Einführung oder in den Einzelheiten ihrer 
Praxis — zu erfassen, sondern in den Gesamtzusammenhang betrieblicher Strate­
gien, Handlungspotentiale und Interessen einzuordnen. 

So ist es auch kein Zufall , daß die Kr i t ik an der bis dahin vorherrschenden 
Konzept ion von Personalplanung als einer neuen und moderneren Qual i tä t von 
Personalpolitik und Personalwirtschaft in größerem Umfang erst nach der Re­
zession von 1974/75 einsetzte. So warf beispielsweise der damalige massive 
Personalabbau in einer Reihe von Betrieben, die bereits über eine ausgebaute 
Personalplanung verfügten, offensichtlich die Frage auf, ob nicht die mit die­
sem Konzept verbundenen Erwartungen unrealistisch oder doch überzogen 
waren. 

Obwohl der Personalabbau und andere beschäftigungspolit ische Reaktionen 
in der Rezession — für sich genommen — noch keinen definitiven Beleg für oder 
gegen eine bestimmte Konzeption von Personalplanung liefern, wurde doch 
ganz offenkundig, daß Personalplanung nicht in der Lage ist, die betriebliche 
Personal- und Beschäftigungspolitik wirksam gegen die Effekte sich verändern­
der Außenbed ingungen betrieblichen Handelns abzuschirmen. Damit gerieten 
aber diese Außenbedingungen und ihre Beziehungen zur betrieblichen Personal­
planung und Personalpolitik in den Brennpunkt wissenschaftlichen Interesses. 
In dem Maße, in dem dies geschah, wurde die Notwendigkeit eines neuen, in 
gewisser Weise bescheideneren, aber eben gleichzeitig auch kritischeren K o n ­
zepts betrieblicher Personalplanung — nämlich als eines technischen Instru­
ments von Personalpolitik und Personalwirtschaft — unübersehbar . 
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3. Genese u n d S t r u k t u r des Sammelbandes 

Ohne bereits Einzelheiten festzulegen, hatte das Forschungsprogramm, aus dem 
der hiermit vorgelegte Sammelband entstand, von Anfang an eine abschließen­
de Phase zusammenfassender Auswertungs-, Analyse- und Umsetzungsarbeiten 
vorgesehen. Gewisse Schwierigkeiten in der Projektarbeit entstanden dann dar­
aus, 

o daß einerseits immer deutlicher sichtbar wurde, daß die Rezession von 
1974/75 nicht einfach als eine Episode in der personal- und beschäftigungs­
politischen Entwicklung in den Unternehmen betrachtet werden konnte, 
nach deren Ende sich die vorher wirkenden Tendenzen wieder im wesentli­
chen ungebrochen durchsetzen würden, sondern zumindest mittelfristig einen 
tiefgreifenden Wandel ausgelöst, wenn nicht den Übergang in eine neue Phase 
eingeleitet hat; 

o andererseits aber die überwiegend empirisch orientierten, der Informations­
beschaffung gewidmeten Untersuchungsabschnitte abgeschlossen und mit 
der zusammenfassenden Analyse und Interpretation der Befunde begonnen 
werden m u ß t e . 

Da einerseits nach Ansatz und Konzept den Rahmenbedingungen für die 
Analyse und Bewertung von Personalplanung entscheidende Bedeutung zu­
kommt, andererseits sich diese Außenbedingungen betrieblicher Beschäftigungs­
poli t ik offensichtlich in einem raschen Wandel befanden, stellten sich dem Ver­
such einer abschl ießenden Analyse und Bewertung der Forschungsergebnisse 
nicht unerhebliche Schwierigkeiten entgegen. Einerseits waren die in den Jah­
ren während und nach der Rezession ermittelten Tendenzen und Zusammen­
hänge nicht ohne weiteres in die Zukunft fortzuschreiben, andererseits konn­
ten die sich eben erst herausbildenden neuen Strukturen und Bedingungen — 
nicht nur aus forschungsprozessualen Gründen — nicht mehr umfassend und 
systematisch untersucht werden. 

Das bereits e rwähn te , im November 1978 veranstaltete Symposium ,,Per­
sonalplanung unter veränder ten Wachstumsbedingungen" war deshalb auch ein 
Versuch, die skizzierten Schwierigkeiten zu überwinden. Die Veranstaltung mit 
Personalplanungsfachleuten aus Wissenschaft und Praxis hatte den doppelten 
Zweck : 

o einmal die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen des ISF vorzustellen, 
sie zu diskutieren und anhand der Kr i t ik Ansatzpunkte und Richtung einer 
eventuellen Überprüfung festzustellen; 

O zum anderen aktuelle Probleme und sich abzeichnende Entwicklungsten­
denzen der betrieblichen Personalplanung sowie Personal- und Beschäfti-

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



gungspolitik zu erfassen und in den betriebs- und sozialpolitischen Diskus­
s ionsprozeß einzuführen. 

Obwohl — wie zu erwarten — die Diskussionen auf dem Symposium in be­
t rächt l ichem Maße durch die zurückliegenden Erfahrungen der Rezession ge­
prägt waren, gelang es doch, insbesondere dank der Referate und Berichte über 
die aktuellen Erfahrungen in Betrieben und Gewerkschaften, nicht nur den 
ersten, sondern auch den zweiten Zweck zu erfüllen. Deshalb lag es dann auch 
nahe, im vorliegenden Band die Dokumentationen des Symposiums mit der 
abschl ießenden Berichterstattung über die Untersuchungen des ISF zu kombi­
nieren. 

Die beiden folgenden Kapitel der Einführung verfolgen zwei Ziele: Zunächst 
wird versucht — ausgehend von den weitreichenden gesellschaftspolitischen 
Erwartungen an betriebliche Personalplanung —, den Prozeß der Entwicklung 
und Ausbreitung dieses Instruments auf dem Hintergrund der realen Entwick­
lung betrieblicher Außenbedingungen nachzuzeichnen, um damit die konkret­
historischen Bezüge der Veränderungen des Forschungsgegenstandes zu skiz­
zieren. Kapitel III bringt dann einen kurzen Überblick über den Forschungs­
prozeß selbst und zeichnet die Ausformung von Untersuchungsfragestellungen 
und Teilprojekten angesichts sich verändernder Bedingungen und Problem­
lagen nach. Im Anschluß an diese Einführung gliedert sich der Band in vier 
Teile. 

Teil A präsent ier t in mehreren Einzelbeiträgen grundlegende empirische 
Informationen aus dem ISF-Forschungsprogramm über die Verbreitung betrieb­
licher Personalplanung in der gewerblichen Wirtschaft der B R D sowie Analysen 
zum historischen Entwicklungsprozeß wie auch zu Stellenwert und Bedeutung 
von Personalplanung im Rahmen betrieblicher Personal- und Beschäftigungs­
poli t ik. 

Teil B ist darauf konzentriert, die unterschiedlichen Formen und Funktio­
nen betrieblicher Personalplanung unter verschiedenartigen betrieblichen 
Bedingungen herauszuarbeiten. Zum einen werden überblicksartig Informatio­
nen und Analysen zur unterschiedlichen Bedeutung und Rolle von Personal­
planung in verschiedenen Wirtschaftsbereichen dargestellt. Zum anderen wer­
den in mehreren Beiträgen, jeweils aus der Sicht des Personalmanagements 
bestimmter, unterschiedlich strukturierter Unternehmen, aktuelle Probleme 
von Personalplanung und -politik diskutiert. 

Teil C thematisiert Rolle und Bedeutung betrieblicher Personalplanung für 
die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen. Es werden die Erwartungen an und 
die Erfahrungen mit betrieblicher Personalplanung aus der Sicht der Gewerk­
schaften dargestellt sowie die Konsequenzen neuerer tarifvertraglicher Strate-
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gien der Gewerkschaften für Personalplanung untersucht sowie — auf der Basis 
empirischer Studien — Fragen der Mitbes t immungsmögl ichkei ten der Arbeit­
nehmervertretung in der Situation betrieblicher Beschäft igungsprobleme ana­
lysiert. 

Teil D ist schließlich der Diskussion des Zusammenhangs zwischen betrieb­
licher Personalplanung, Arbeitsmarkt und öffentlicher Arbeitsmarktpolitik 
gewidmet. In Einzelbeiträgen finden sich die Wechselwirkungen zwischen 
betrieblicher Beschäftigungspolitik und Arbeitsmarkt — meist unter Bezug 
auf die Situation während bzw. nach der jüngsten Wirtschaftskrise — aufge­
zeigt, wobei unter unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven aktuelle ar­
beitsmarktpolitische Fragen aufgegriffen werden. Abgeschlossen wird dieser 
Teil durch die Wiedergabe der Podiumsdiskussion ,,Personalplanung und 
Arbeitsmarkt" des Symposiums von 1978. 

Al len vier Teilen ist jeweils eine Einführung in den spezifischen Themen­
bereich vorangestellt. 

I I . Z u r E n t w i c k l u n g v o n be t r i eb l i che r Persona lp lanung u n d 

Beschä f t i gungspo l i t i k seit A n f a n g der 60er Jahre 

Im folgenden soll versucht werden, den Prozeß der Entwicklung und des unter­
schiedlichen Einsatzes betrieblicher Personalplanung im Rahmen der betrieb­
lichen Beschäftigungspolit ik unter wechselnden gesamtwirtschaftlichen Bedin­
gungen in der Bundesrepublik seit Anfang der 60er Jahre in einigen Dimensio­
nen nachzuzeichnen. Dabei werden drei Phasen unterschieden: 

o die von Anfang der 60er Jahre bis Anfang der 70er Jahre dauernde Phase 
zunehmender Ausbreitung betrieblicher Personalplanung unter teils eupho­
rischen Erwartungen; 

o die mit dem Einsetzen der Rezession Ende 1973, Anfang 1974 beginnende 
Phase zunehmender Ernüchterung im Hinblick auf die Problemlösungsfähig­
keit betrieblicher Personalplanung; 

o und schließlich die etwa 1976 einsetzende Phase, in der sich an betriebliche 
Beschäftigungspolit ik und Personalplanung neue Anforderungen an Flexibi­
lität angesichts erheblicher Marktunsicherheiten, mehr oder weniger ausge­
prägter Rationalisierungsschübe etc. stellen. 

Bei diesem Versuch einer insgesamt eher skizzenhaften Rekonstruktion des 
Entwicklungsprozesses werden Ergebnisse aus dem vom ISF durchgeführten 
Forschungsprogramm zur betrieblichen Personalplanung resümiert — allerdings 
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in selektiver Weise, da in einer Reihe von weiteren Beiträgen in diesem Band 
Forschungsergebnisse detaillierter aufgezeigt werden. 

1. A u s b r e i t u n g v o n Persona lp lanung w ä h r e n d der Vo l lbeschäf t igungsphase 

Nach Gaugier (1974, S. 2) läßt sich für den deutschsprachigen Raum der Be­
ginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Personalplanung auf die 
Jahre 1962/63 datieren, ,,wobei offenbleiben soll, ob die ersten Impulse von 
der theoretischen Forschung oder von der betrieblichen Praxis ausgegangen 
sind" (ebd., S. 1). Wie bei vielen anderen wissenschaftlichen und wirtschaftli­
chen Entwicklungen in dieser Periode, wird auch im Feld der Personalplanung 
von einem gewissen Vorsprung der US-amerikanischen Forschung ausgegangen, 
die sich nach Geisler (1967, S. 3 — zit. bei Gaugier 1974, S. 2) seit den Jahren 
1958—60 systematisch mit ,,Manpower Planning" zu befassen beginnt. Für die 
U S A wie für die Bundesrepublik wird von Gaugier u.a. das beginnende und 
dann rasch zunehmende Interesse an Personalplanung darauf zurückgeführt, 
daß mehr und mehr die entscheidende Rolle erkannt worden sei, die Quan t i t ä t 
und Qual i tä t der verfügbaren Arbeitskraft für Wachstum und Erfolg eines 
Unternehmens haben. Dieser Zusammenhang verdeutliche sich aufgrund all­
gemeiner oder spezifischer — etwa für bestimmte Qualifikationsgruppen gelten­
der — Knappheiten bei der Verfügbarkeit von Arbeitskraft für den Einsatz im 
Produk t ionsp rozeß . 

a) Zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in der BRD 

U m die Wende zwischen den 50er und den 60er Jahren war der wirtschaftliche 
Wiederaufbau der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik weitgehend abgeschlos­
sen. Das Arbeitslosenheer, das zu Beginn der 50er Jahre bei Jahresdurchschnitts-
quoten um die 10% fast zwei Mil l ionen Arbei tskräf te betragen hatte, war bis 
Mitte des Jahrzehnts auf etwa die Hälfte zurückgegangen und Anfang der 60er 
Jahre fast ganz aufgesogen (weniger als 200 000 Arbeitslose; Arbeitslosenquote 
unter 1%). Der Zustrom erwerbsfähiger und qualifizierter Arbeitskräfte aus 
dem Osten, der in den 50er Jahren erheblich zum Wachstum der Erwerbs­
personenzahl um durchschnittlich mehr als 1% pro Jahr beigetragen hatte, 
wurde 1961 jäh unterbrochen; zur Deckung des gesamtwirtschaftlichen Arbeits­
kräf tebedarfs wurden zunehmend ausländische Arbei tskräfte ins Land geholt, 
die häufig kaum über Qualifikationen und Erfahrungen in industriellen Arbeits­
tä t igkei ten verfügten. Die Aus länderquote stieg von weniger als 1% in den 50er 
Jahren auf 5% Mitte der 60er Jahre bis zu einem Höchs twer t von 11% im Jahre 
1973. 
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Die Kont inu i t ä t der realen wirtschaftlichen Expansion prägte zunehmend 
die Erwartungen fast aller gesellschaftlichen Gruppen in Richtung auf lang­
fristige Stabil i tät des Wachstumsprozesses mit all den positiven sozialen Erträ­
gen, die sich daraus gewinnen lassen. Dabei wurde in Planung auf einzelbetrieb­
licher, wie zum Teil auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene — innerhalb des 
marktwirtschaftlichen Systems, allerdings in scharfer Abgrenzung zu den 
öst l ichen Planwirtschaften — zunehmend ein wesentliches Merkmal gesehen, 
um den sich abzeichnenden Schwierigkeiten und Anpassungsproblemen zu 
begegnen. Selbst die Unterbrechung des Wachstumspfads durch die Rezession 
von 1966/67 hat am Ende die Zuversicht in die stetige und prognostizierbare 
Entwicklung der Wirtschaft nicht wesentlich erschütter t , sondern eher noch 
bes tärk t , da es mit Hilfe der Globalsteuerung in der Ära Schiller relativ rasch 
gelungen war, auf den früheren Wachstumspfad zurückzukehren . Die Möglich­
keit der Beherrschung der Entwicklung von Produktion und Beschäftigung 
schien sich zu bestät igen, die Möglichkeit der Ausschaltung oder zumindest der 
Kanalisierung periodischer Krisen schien gegeben. 

Zu den die Planungsmental i tä t fördernden langfristigen Expansions- und 
Stabi l i tä tserwartungen kamen auf der Ebene einzelner, vor allem größerer 
Unternehmen, wichtige Gründe für längerfristig orientierte Nutzenkalküle und 
längere Disposi t ionszei t räume. Die zunehmende Beschränkung der Verfügbar­
keit von Arbeitskraftreserven auf den externen Arbe i t smärk ten , bedingt durch 
wachsenden Personalbedarf einerseits und Versiegen der Angebotss t röme (nicht 
nur aus der D D R , sondern auch aus der westdeutschen Landwirtschaft und 
dem Kleingewerbe) andererseits, machte es gleichzeitig schwieriger und teurer, 
das benöt ig te Personal von außen rekrutieren zu können , da sich mit der Ver­
knappung auch der Lohndruck steigerte. Daneben wuchsen mit der Arbeits­
krä f teknapphe i t die Probleme, das Personal im Betrieb zu halten; nicht zufällig 
entstand die in Arbeitgeberkreisen geführte ,,Fluktuationsdebatte" an der 
Wende zur Vollbeschäftigung Anfang der 60er Jahre. Arbeitskraft wurde für 
viele Unternehmen — zumindest relativ zum Sach- und Finanzkapital, zum Tei l 
auch absolut — zur knappen und teuren Ressource des Produktionsprozesses. 

b) Arbeitgeberinteressen an der Einführung von Personalplanung 

Nach der damals entstehenden, sich rasch ausbreitenden betriebswirtschaftli­
chen Lehrbuch- oder Standardliteratur lagen in quantitativen und qualitativen 
Personalengpässen — ob sie nun tatsächlich akut auftraten oder aufgrund weite­
rer Expansionserwartungen antizipiert wurden — für Betriebe und Unternehmen 
die entscheidenden Impulse für das Anfang der 60er Jahre aufkommende Inter­
esse an der Einführung betrieblicher Personalplanung. Die Bedrohung der Unter-
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nehmen durch den angespannten Arbeitsmarkt zieht sich wie ein roter Faden 
durch die seither zahlreich entwickelten Modelle und Konzepte betrieblicher 
Personalplanung; sie gibt die entscheidende Begründung, mit der diese normativ 
orientierte Literatur die Einführung von Personalplanung den Unternehmen 
,,zu verkaufen" sucht (vgl. Ortmann 1978). 

Tatsächlich gab es in bestimmten Betrieben und Unternehmen unter den 
verbreiteten Expansions- und Stabi l i tä tserwartungen eine ganze Reihe von Ent­
wicklungen, die eine Umakzentuierung der Personal- und Beschäftigungspolit ik 
in Richtung auf längerfristige Orientierung und geplanteren Verlauf nahelegten. 
Dabei ist allerdings davon auszugehen, daß einerseits der Druck auf Einführung 
von mehr Planung — nicht nur im personellen Bereich —, andererseits die Vor­
aussetzungen und Fähigkei ten für ein stärker geplantes Wirtschaften nicht glei­
chermaßen in allen Unternehmen gegeben waren. Vieles spricht dafür, daß vor 
allem die größeren, stark wachsenden und kapitalintensiven Industriebetriebe 
sowie bestimmte Unternehmen im tert iären Sektor (Banken, Versicherungen) 
über mehr Planung nach Problemlösungen suchten, während in anderen Berei­
chen der Wirtschaft — vor allem in kleineren und mittleren Betrieben — sich im 
Personalwesen nur wenig änder te . 

Tatsächlichen oder befürchteten Personalengpässen begegnete man mit 
Lösungsansätzen in zweierlei Richtungen, wobei zumeist beide Möglichkeiten 
genutzt wurden, die Schwerpunktsetzungen allerdings je nach den vorherr­
schenden betrieblichen Rahmenbedingungen und Problemen wechselten. Zum 
einen wurde versucht, mit dem vorhandenen Personal ,,besser zu haushalten", 
es sparsamer einzusetzen, vor allem über technisch-organisatorische Innovationen 
und Rat ional i s ie rungsmaßnahmen die Produkt iv i tä t zu steigern, um den zu­
sätzlichen Personalbedarf bei wachsender Produktion und steigendem Absatz 
zu begrenzen. Die zweite Lösung bestand in einer Ausweitung der Rekrutie­
rungsfelder, d.h. in einer Aktivierung bisher nicht genutzter Arbeitsmarkt­
reserven, vor allem von ausländischen Arbei tskräf ten. Zwar konnte hiermit 
u .U . der Personalbedarf in quantitativer Hinsicht befriedigt werden, häufig 
entstanden jedoch Qualifikationsprobleme, die mit zu einem erheblichen Auf-
und Ausbau des betrieblichen Bildungs- und Ausbildungswesens beitrugen. Die 
Qualif izierungsbemühungen richteten sich allerdings nicht so sehr direkt auf die 
wenig qualifizierten und wenig industrieerfahrenen ,,neuen" Arbei tskräf te , 
sondern mehr auf das bereits längere Zeit integrierte Stammpersonal. Teils 
mit den veränder ten Rekrutierungsfeldern und den vers tärkten Rationalisie­
rungsbestrebungen zusammenhängend , teils aus technischen Entwicklungen 
und Produk tmark tve ränderungen resultierend, kam es zu erheblichen Ver­
schiebungen in den Arbei tskräf te- und Qualifikationsstrukturen. Im Zusam­
menhang mit Produktspezialisierung und -differenzierung sowie mit vertiefter 
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zwischen- und binnenbetrieblicher Arbeitsteilung entstanden zunehmend 
spezifische Qualifikationsanforderungen, die nicht durch Rekrutierung entspre­
chend qualifizierter Arbei tskräfte vom äußeren Arbeitsmarkt befriedigt werden 
konnten, sondern über mehr oder weniger lange Wege interner Qualifizierung 
am Arbeitsplatz bzw. über innerbetriebliche Weiterbildung beschafft werden 
m u ß t e n (vgl. Lutz 1979). Hohe Kosten für die Beschaffung von Personal über 
den äußeren Arbeitsmarkt drängten bei technisch-organisatorischen Umstellun­
gen oder bei Personalanpassungen im Zusammenhang mit Marktverschiebungen 
auf eine möglichst langfristig orientierte Personalstabilisierungspolitik (vgl. 
Weltz 1976). 

Die ,,leergefegten" Tei larbei tsmärkte für qualifizierte Arbeitskräfte und die 
Spezifität mancher betrieblicher Qualifikationsanforderungen waren wesent­
liche Impulse für die Entstehung und Verfestigung Unternehmens- und betriebs­
interner Arbe i t smärk te . Zentrales Merkmal dieser Entwicklung war das zu­
nehmende Gewicht, das die interne Bedarfsdeckung gegenüber der externen 
erlangte. Verbunden damit waren Verschiebungen in der internen Personal­
zuordnung, häufig in der Form, daß eine stärkere hierarchische Strukturierung 
der Arbei tsplätze eintrat. Die unteren Arbei tsplätze in der Betriebshierarchie 
wurden in der Regel von außen besetzt, während die höheren , meist qualifika-
torisch anspruchsvolleren und besser bezahlten Arbei tsplätze den bereits im 
Betrieb bewähr ten Arbei tskräf ten vorbehalten wurden. Insoweit sich dieser 
Allokationsmodus verfestigte und sich Erwartungen der Arbeitskräfte daran 
knüpften, wurde er von sich aus zum vers tärkenden Impuls für möglichst hohe 
Kont inu i t ä t und Stabi l i tä t der Beschäftigung im Betrieb und zum Anlaß für 
Personalplanung im Sinne von interner Mobil i tä tss teuerung, Karriereplanung 
usw. (vgl. Lutz , Sengenberger 1974; Sengenberger 1975). Inwieweit solche Pro­
zesse tatsächlich mit einer grundlegenden Umorientierung betrieblicher Perso­
nalpolitik zu einer ,,neuen Qua l i t ä t " unter Einschluß von mehr Planung einher­
gingen (wie dies bestimmten Forderungen und Erwartungen an Personalplanung 
entsprochen hä t te ) und inwieweit gewisse, in einzelnen (Groß- )Unte rnehmen 
zu beobachtende Entwicklungstendenzen für die Gesamtwirtschaft generali­
sierbar waren, blieben lange Zeit offene — und mangels einschlägiger Forschun­
gen — auch heute nicht mehr umfassend zu beantwortende Fragen. Darauf ist 
noch zu rückzukommen (vgl. weiter unten d) sowie die Beiträge in Teil A dieses 
Bandes). 

c) Forderungen der Gewerkschaften nach Einführung von Personalplanung 

Nicht nur in bestimmten Betrieben und Unternehmen entstanden während der 
60er Jahre Interessen an mehr Personalplanung bzw. ,,planender Personalwirt-
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schaft", sondern auch von Seiten der Gewerkschaften wurden — aus anderer 
Interessensposition und in einem anderen Begründungszusammenhang — Forde­
rungen in dieser Richtung entwickelt und in die gesellschaftspolitische Diskus­
sion über Automat ion, industrielle Beziehungen und Mitbestimmung eingeführt. 
Hintergrund für diese Forderungen war, daß auch in der Phase fast kontinuier­
licher wirtschaftlicher Expansion und trotz der insgesamt — gegenüber den 
50er Jahren und auch gegenüber heute — für die Arbeitnehmer günstigeren 
Angebots-/Nachfrageverhältnisse auf den Arbe i t smärk ten die Anforderungen 
an Arbeitsplatzsicherheit, qualifikationsgerechten Einsatz, kalkulierbare Auf­
stiegschancen usw. keineswegs generell als erfüllt gelten konnten. 

Der wirtschaftliche Expansionsprozeß verlief keineswegs so gleichmäßig und 
problemlos, wie man dies bei einer ausschließlichen Betrachtung gesamtwirt­
schaftlicher Entwicklungen von Produktion und Beschäftigung annehmen 
k ö n n t e . Es gab strukturelle Veränderungen im Wirtschaftssystem, Branchen­
krisen, technisch-organisatorische Rationalisierungsprozesse mit „Freisetzun­
gen" von Arbei tskräf ten und schließlich die Rezession von 1966/67, die zwar 
rückblickend relativ rasch überwunden war, dennoch für eine erhebliche Zahl 
von Arbei tskräf ten Verlust des Arbeitsplatzes, Verdienstminderung, erzwun­
gene Mobil i tä t usw. bedeutet hatte. 

Trotz anhaltendem Wirtschaftswachstum und fast stabiler Vollbeschäftigung 
und trotz der weiter oben kurz skizzierten Tendenzen zu einer Personalstabi­
lisierungspolitik (die ja nur für zwar wichtige, aber dennoch begrenzte Bereiche 
des Wirtschaftssystems zu behaupten sind), hatte der klassische Satz der Be­
triebswirtschaftslehre: ,,die Personalkapazi tä t weist in der Regel unter den 
Fak to rkapaz i t ä t en den höchsten Grad an Flexibil i tät auf" (Hax 1977, S. 33 — 
zit. nach Ortmann 1978) in der betrieblichen Praxis offensichtlich nach wie vor 
seine Gültigkeit behalten. Die zentrale S toßr ich tung der gewerkschaftlichen 
Forderungen zu Personalplanung und Personalpolitik richtete sich gegen diese 
Sichtweise, wonach die Arbeitnehmer die entscheidende Manövriermasse bei 
absatzmarktbedingten oder im Zusammenhang mit dem „technischen Fort­
schritt" stehenden Anpassungsprozessen des Unternehmens darstellen. Gerade 
weil Arbeitskraft in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu einem „knappen 
G u t " geworden war, konnten die Gewerkschaften gewisse Chancen dafür sehen, 
Personalprobleme mehr in den Vordergrund betrieblicher Entscheidungen zu 
rücken, die menschliche Arbeit aus ihrer nach- oder untergeordneten Rolle in 
den Dispositionen der Arbeitgeber herauszulösen. Im einzelnen wurde gefor­
dert: 

o generell mehr Unternehmensplanung zu treiben und die bislang zu beobach­
tende Vernachlässigung von Personalplanung gegenüber anderen Teilplanun-
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gen des Unternehmens (Investitionen, Produktion, Absatz etc.) aufzuheben; 

o im Personalsektor gleichrangig, gleichwertig und gleichzeitig mit den übrigen 
Unternehmensbereichen zu planen; 

o Dispositionen und Entscheidungen im Personalbereich nicht ausschließlich 
an kurzfristigen Rentabi l i tä tserwägungen zu orientieren, sondern bei quanti­
tativen und qualitativen Festlegungen der Beschäftigung nach eigenständigen 
Kriterien die Interessen der Arbeitnehmer zu berücksichtigen; 

o oder — noch weitergehend — die Personalentwicklung als vorrangige Größe in 
der Unternehmensentwicklung einzustufen und dementsprechend Planung 
und Entscheidung über andere Parameter des Entwicklungsprozesses davon 
abhängig zu machen. 

Institutionell sollte eine Aufwertung der bisher ein Schattendasein führen­
den personalpolitischen und personalplanerischen Instanzen innerhalb der 
Unternehmen erfolgen und insbesondere die Mitbestimmung der Betriebsräte 
in der Personal- und Beschäftigungspolitik sowie in der sie bestimmenden Un­
ternehmenspolitik ausgeweitet werden. 

V o r allem im Rahmen der sogenannten Automationsdebatte, die — von der 
IG Metall initiiert — seit Mitte der 60er Jahre geführt wurde, wurden Forderun­
gen in dieser Richtung in die gesellschaftspolitische Diskussion eingebracht 
(vgl. Friedrichs 1965 und Friedrichs 1968). Sowohl tarifvertragliche Regelun­
gen (vgl. Entwurf zum Rationalisierungsschutzabkommen der IG Metall von 
1968) als auch Gesetzesänderungen (vor allem im Zusammenhang mit der an­
stehenden Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952) waren an­
gestrebt. 

Sicherung der Arbeitsplätze — auch bei technisch-organisatorischen Ver­
änderungen und wirtschaftlichem Strukturwandel — war der zentrale Bezugs­
punkt der gewerkschaftlichen Forderungen nach Umakzentuierung der betrieb­
lichen Beschäftigungspolitik, nach mehr Personalplanung und Ausbau der 
Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretungen. Dies ist einmal auf dem Hinter­
grund des während der 60er Jahre erheblichen technisch-ökonomischen Wan­
dels zu sehen, zum anderen spielten die Bestimmungen des damals geltenden 
Betriebsverfassungsgesetzes eine Rolle, wonach zwar dem Betriebsrat Mitwir-
kungs- und Mitbes t immungsmögl ichkei ten bei bestimmten Arbeitsbedingungen 
und bei geplanten Betr iebsänderungen zustanden, sofern damit Nachteile für 
die Belegschaft verbunden waren, — dieses Recht jedoch auf Betr iebsänderun­
gen eingeschränkt war, die „nicht offensichtlich dem technischen Fortschritt 
entsprechen oder ihm dienen" (§ 72 des früheren Betriebsverfassungsgesetzes). 
Durch Personalplanung sollte dementsprechend in erster Linie verhindert wer­
den, daß es in den Betrieben und Unternehmen zu Situationen kam, die die 
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Aufstellung und Durchführung von Sozialplänen zur Abgeltung von Nachteilen 
der betroffenen Arbeitnehmer notwendig machten. Neben der Forderung nach 
Arbeitsplatz- bzw. Beschäftigungssicherung stand die nach „gleichwertiger Ar ­
beit bei gleichem Lohn in allen Fällen unverschuldeter innerbetrieblicher Ar­
bei t sp la tzveränderung" (Friedrichs 1965, S. 827). Auch hier wurden Personal­
planung und eine langfristig orientierte Personalpolitik als zentrale Instrumente 
dafür gesehen, um bei technisch-organisatorischen Veränderungen frühzeitig die 
neuen Arbeitsplatzstrukturen und Arbeitsplatzanforderungen zu erkennen, 
Schritte zur Um- oder Weiterqualifizierung einzuleiten, alternative Arbeits­
plätze und Aufst iegsmöglichkeiten für die Betroffenen zu schaffen usw. . 

Das neue Betriebsverfassungsgesetz von 1972 brachte zwar keine umfassen­
de Ausweitung der Mitbes t immungsmögl ichkei ten der Betriebsräte in der Per­
sonalpolitik, r äumte aber in seinem § 92 erstmals den Arbeitnehmervertretun­
gen Informations- und Beratungsrechte bei der Personalplanung ein. V o n Seiten 
der Gewerkschaften wurde dies als Fortschritt begrüßt. „Ers tmals werden hier 
(in § 92 — d.V.) die sozialpolitischen Gesichtspunkte gesetzlich festgeschrieben. 
Damit wird deutlich, daß der Gesetzgeber nicht allein die betriebswirtschaftli­
che Funkt ion der Personalplanung als Durchführung technisch-ökonomischer 
und technischer Ressortentscheidungen meint, sondern ein Instrument des 
Interessenausgleichs. So soll die Personalplanung dazu beitragen, personalpoliti­
sche Härten zu vermeiden, bei denen die Arbeitnehmer von Kurzarbeit und 
E inkommensände rung betroffen werden oder gar den Verlust ihres Arbeits­
platzes befürchten müssen" (Muhr 1975, S. 68). Obwohl die relative Schwäche 
der gesetzlichen Mitbes t immungsmögl ichkei ten der Betriebsräte bei der Perso­
nalplanung von Seiten der Gewerkschaften keineswegs verkannt wurde, wurde 
dieser doch eine „Schlüsselstel lung" im „System der Beteiligungsrechte des 
Betriebsrates" zugewiesen (ebenda, S. 71). 

d) Zur Praxis der Personalplanung während der Vollbeschäftigungsphase 

Wo zunehmende Arbei t skräf teknapphei t und damit veränder te personalwirt­
schaftliche Probleme den Betrieben eine längerfristig orientierte, planvolle 
und vorausschauende Personalpolitik nahelegten, war die bislang weithin geübte 
Praxis des Improvisierens im Personalsektor offensichtlich nicht mehr aus­
reichend. Traditionell hatte sich das Personalmanagement häufig auf die Auf­
gaben der ad hoc-Deckung des Personalbedarfs beschränkt , wobei vielfach die 
qualifikatorischen und sonstigen Anforderungen von den interessierten Betriebs­
abteilungen vorgegeben waren; im übrigen zählten Personalverwaltung und so­
ziale Betreuung der Belegschaft zu den wichtigsten Aufgaben. Aufgrund der 
marginalen Stellung in der Betriebsführung sowie bei der schwachen personel-
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len und sachlichen Ausstattung waren die Personalabteilungen kaum in der 
Lage, eine planvolle Personalwirtschaft zu betreiben. 

Zumindest in vielen G r o ß u n t e r n e h m e n änder te sich dies offensichtlich im 
Verlauf der 60er Jahre. Die Personalabteilungen wurden ausgebaut, stärker 
arbeitsteilig angelegt und zum Teil auch in der betrieblichen Rangstellung 
aufgewertet; nicht zuletzt im Zusammenhang mit der allgemeinen Ausweitung 
von Planung in anderen Unternehmensbereichen, wie Investition, Produktion, 
Absatz usw., wurde auch mit der Personalplanung nachgezogen; zum Teil ent­
standen eigene Planungsabteilungen und Ausschüsse für Personalplanung, teil­
weise gemeinsam mit Betr iebsräten usw. (vgl. M A A S E , M E N D I U S in Teil A , 
III). 

A u f dem Hintergrund der skizzierten vorherrschenden personalpolitischen 
und personalwirtschaftlichen Problemstellung in dieser Phase ist unschwer zu 
begreifen, welche Teilplanungen im Gesamtinstrumentarium der Personalpla­
nung — in der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur wie in der Praxis der 
Unternehmen — im Vordergrund standen: 

o die Bedarfsplanung, ausgehend von verschiedenen Modeilen der Bedarfs­
prognose und Bedarfsermittlung; 

o die Bedarfsdeckungs- und Beschaffungsplanung, fußend auf Analysen des 
externen und internen Arbei tskräf teangebots und deren Entwicklung (Fluk­
tuationsanalysen, Modelle zur Beschreibung und Prognose von innerbe­
trieblichen Personals t römen etc.); 

o und schließlich die Personalentwicklungsplanung, deren Notwendigkeit sich 
aus dem spezifischen Qualifikationsbedarf der Unternehmen, aber auch 
aus der zunehmenden Bedeutung interner Arbe i t smärk te mit den entspre­
chenden Aufstiegs- und Karrieremöglichkei ten innerhalb der Betriebe und 
Unternehmen ableiten läßt . 

Über die tatsächl iche Anwendung, über die Bedeutung und den Nutzen sol­
cher Planungsinstrumente für die Betriebe und Unternehmen, für die Arbeit­
nehmer und schließlich auch für den Arbeitsmarkt in der damaligen Vollbe­
schäftigungsphase fehlen weitgehend detailliertere empirische Untersuchungen. 
In der damaligen Literatur gibt es zum Thema Personalplanung sehr viel mehr 
Konzepte, Modelle, Erwartungen und Forderungen als empirisch gestützte 
Kenntnisse über die ta tsächl iche Entwicklung. So läßt sich für diese Phase nur 
wenig über die realen Wirkungen der Diskussion über eine Umorientierung der 
Personalpolitik sagen. Darüber hinaus war der Zeitraum zwischen dem Inkraft­
treten des neuen Betriebsverfassungsgesetzes und dem Beginn der Wirtschafts­
krise zu kurz, um bereits beobachtbare Auswirkungen der Impulse erfassen zu 
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k ö n n e n , die von der gesetzlichen Verankerung von Personalplanung erwartet 
wurden. 

Nach unseren eigenen, allerdings nicht repräsentat iven, in der Vorstudie zu 
diesem Forschungsprogramm gewonnenen Erfahrungen, sind in einer Reihe von 
Unternehmen diese Planungsinstrumente theoretisch relativ weit entwickelt 
worden, haben jedoch in der betrieblichen Praxis in der relativ stabilen Expan­
sionsphase bis 1973 kaum einen größeren Einfluß auf die Personalpolitik aus­
geübt (vgl. Mendius, Schultz-Wild 1975). E in gravierender Mangel dieser Pla­
nungsinstrumente war darin zu sehen, daß die ihnen zugrundeliegenden Rechen­
modelle zumeist von sehr mechanistisch-deterministischen Beziehungen zwi­
schen A r t und Umfang des Personalbedarfs und den erwarteten Größen von 
Auftragsvolumen, Produktionsprogramm, Kapitaleinsatz, Auss toß, Produkti­
vität , Absatz usw. ausgingen und sowohl die Möglichkeiten alternativer Reali­
sierungen des Produktionsprogramms als auch die Spielräume für „polit ische 
E in f lußnahmen" auf den Personaleinsatz weitgehend ignorierten. Das führte 
dann dazu, daß trotz vorhandener, in sich geschlossener Planungsinstrumente 
und -verfahren, die weitgehend auf einem „überraschungsfreien" Verlauf der 
Entwicklung basierten Improvisationen und ad hoc-Entscheidungen aufgrund 
je gegebener spezifischer interner und externer betrieblicher Bedingungen in 
der Personalpolitik nach wie vor eine wichtige Rolle spielten. 

Etwas besser dokumentiert ist der Prozeß der Verbreitung betrieblicher 
Personalplanung und verschiedener ihrer Teilinstrumente. So gibt eine 1965 
vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführte Erhebung, die aller­
dings einen eingeschränkten Repräsentat ivi tätsgrad aufweist, einigen Aufschluß 
über den Entwicklungsstand zu Beginn des hier betrachteten Zeitraums. 2 

O „Rund zwei Fünftel der befragten Industrieunternehmen verfügten Ende 1965 über 
schriftlich fixierte Personalpläne. In der Eisenschaffenden Industrie, im Fahrzeug­
bau und in der Mineralölverarbeitung liegt der Anteil von Firmen mit Personalplänen 
erheblich über dem Durchschnitt der gesamten Industrie" (Gerstenberger u.a. 1969, 
S. 673). 

O „Es dominiert eindeutig die kurzfristige Planung (bis zu 1 Jahr). Die langfristige Pla­
nung ist relativ selten; nur rund ein Siebtel der beteiligten Unternehmen hatte Perso­
nalpläne, die für einen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren galten" (ebd.). Nur bei 4% der 
Unternehmen hat die Personalplanung einen Zeithorizont von mindestens 4 Jahren. 

O Es gab einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße und dem Vor­
handensein von Personalplanung, d.h. im wesentlichen war Personalplanung nur in 
Großunternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten vorhanden. Die überdurch­
schnittliche Verbreitung von Personalplanung in den oben genannten Industriezweigen 
erklärte sich weitgehend durch die dortige Dominanz von Großunternehmen. 

O Personalpläne waren in der „planenden Industrie" bei weitem weniger verbreitet als 
andere Unternehmensteilpläne; so gab es beispielsweise eine bis zu einem Jahr in die 
Zukunft reichende Planung für Investitionen in 84%, für Finanzierung in 77%, für Pro­
duktion in 72% und für Absatz in 63% der Unternehmen, während kurzfristige Per-
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sonalplanung nur in 42% der Betriebe vorhanden war. Bei längerfristigen Plänen war 
der Abstand zwischen Personalplanung und anderen Unternehmensteilplanungen eher 
noch deutlicher. 

° „Häufig fehlt es in den Unternehmen an der Koordination der Einzelpläne . . . 5 3% der 
Unternehmer (beschränken sich - d.V.) auf Einzelpläne. Eine gegenseitige Abstim­
mung der Bereichspläne und eine Zusammenfassung zu einem Gesamtunternehmens-
plan erfolgt nur in 37% der untersuchten Unternehmen. Ein großer Teil der nachträg­
lichen Planrevisionen dürfte auf diese mangelnde Koordination zurückzuführen sein" 
(ebd., S. 676 f.). 

Für den Entwicklungsstand Mitte der 60er Jahre ziehen die Autoren der Ifo-
Studie u.a. die Schlußfolgerung: „Der Großtei l der Unternehmen hat keine 
konkreten Vorstellungen über die langfristige Entwicklung der Belegschaft. Die 
meisten Personalpläne reichen nicht über 1 Jahr hinaus" (ebd., S. 677). 

Mehr ins Detail von Aufbau, Aufgabenbereich, Organisation und Methodik 
der Personalplanung geht eine 1970/71 von Wächter durchgeführte empirische 
Untersuchung. Die der Studie zugrundeliegende Umfrage richtete sich von 
vornherein auf G r o ß u n t e r n e h m e n , bei denen das Vorhandensein von Personal­
planung wahrscheinlich war. 3 

Die Untersuchung zeigt, daß die Mehrzahl der erfaßten personalplanenden 
Unternehmen erst relativ kurze Zeit Erfahrungen mit Personalplanung gesam­
melt hat. „Hier bestät igt sich die Klage der letzten Jahre, daß Personalplanung 
in der betrieblichen Planung vernachlässigbar sei" (Wächter 1974a, S. 31). Im 
weiteren versucht Wächter Kriterien für eine „en twicke l te Personalplanung" 
herauszuarbeiten und kommt zu der Schlußfolgerung, daß — je nach Gewich­
tung einzelner Kriterien — nur etwa 10—19 der erfaßten 58 Unternehmen über 
eine entwickelte Personalplanung verfügten. Strukturelle Ähnl ichkei ten dieser 
Unternehmen konnten nicht ermittelt werden, d.h. „es sind einerseits ähnliche 
Ansätze der Personalplanung in sehr verschiedenartigen Typen von Unterneh­
mungen zu erkennen, und andererseits unterscheiden sich Unternehmungen, 
die etwa gleichen strukturellen Einflüssen unterliegen (Branche, Technologie, 
Größe) , sowohl im Problembewußtse in wie auch in der A r t der Personalpla­
nung" (ebd., S. 75). 

Aus den empirischen Untersuchungen des ISF zur Verbreitung und Insti­
tutionalisierung betrieblicher Personalplanung, die 1974 einsetzten und — über 
eine für die gewerbliche Wirtschaft weitgehend repräsentat ive Breitenerhebung — 
die Situation des Jahres 1975 erfaßten, lassen sich — indirekt und etwa durch 
Vergleich mit den zitierten Ifo-Befunden — einige Schlußfolgerungen über den 
Entwick lungsprozeß seit Anfang bzw. Mitte der 60er Jahre ziehen. Demnach 
hat sich der Prozeß der allmählichen Ausbreitung des personalplanerischen 
Instrumentariums fortgesetzt, wobei allerdings die bereits in der Ifo-Erhebung 
erkennbaren strukturellen Unterschiede — insbesondere die Vorreiterrolle der 
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G r o ß u n t e r n e h m e n — erhalten blieben. Detaillierter soll hier auf diese Ergebnis­
se, die die nach wie vor begrenzte und selektive Verbreitung betrieblicher 
Personalplanung zeigen, nicht eingegangen werden, da dies zum einen — in ge­
drängter Form — in mehreren Einzelbeiträgen in diesem Band erfolgt (vgl. 
S C H U L T Z - W I L D , S E N G E N B E R G E R ; M A A S E , M E N D I U S , L U T Z in Teil A , 
sowie L U T Z in Teil B), zum anderen zu dieser Thematik bereits ausführlichere 
Veröffent l ichungen vorgelegt wurden (vgl. Lutz u.a. 1977 sowie — vor allem 
zur Rekonstruktion des historischen Entwicklungsprozesses — Lutz u.a. 1979). 

2. Persona lp lanung u n d b e t r i e b l i c h e Beschä f t i gungspo l i t i k w ä h r e n d 

der Rezession 1 9 7 4 / 7 5 

Die Jahre 1974 und 1975 brachten weitgehend unerwartet eine dramati­
sche Wende in der gesamtwirtschaftlichen Lage und damit auch für sehr viele 
Unternehmen völlig veränder te Grundprobleme für die betriebliche Personal-
und Beschäftigungspolit ik. Der Expansionspfad wurde umgebogen zur wirt­
schaftlichen Kontrakt ion; was in der vorherigen langen Vollbeschäftigungs­
phase nur einige schrumpfende Branchen durchgemacht hatten, bestimmte 
jetzt auf breiter Front die Problemlagen und Bedingungen betrieblichen Han­
delns. 

a) Zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung 

Nachdem sich bereits Anfang der 70er Jahre einige, wenn auch nur gering 
ausgeprägte konjunkturelle Schwäche tendenzen gezeigt hatten, brachten die 
Jahre 1974/75 der Bundesrepublik die bisher schwerste und am längsten an­
dauernde wirtschaftliche Rezession. Krisenerscheinungen und Krisenfolgen, 
wie anhaltende (wenn auch gebremste) Inflation, drastischer Produktions­
rückgang, Mangel an Investitionen, eine steigende Zahl von Unternehmens­
zusammenbrüchen und — nicht zuletzt — Massenarbeitslosigkeit kennzeich­
neten die Wirtschaftsentwicklung in diesem Zeitraum. 

M i t einem Zuwachs von real nur noch 0,5% stagnierte das Brutto-Inlands-
produkt im Jahre 1974; 1975 ergab sich erstmals seit mehr als 25 Jahren ein 
deutlicher Rückgang um 2,1% (gegenüber nur 0,2% Rückgang 1967). Neben 
der Arbeitszeit pro Erwerbstä t igem sanken in beiden Jahren auch die Zahlen 
der Erwerbstä t igen, so daß das insgesamt genutzte Arbeitsvolumen um 3% 
bzw. 5% zurückging; die gesamtwirtschaftliche Produkt iv i tä t je Erwerbstät igen 
hat erstmals kaum mehr zugenommen (+1,4% im Jahre 1975 gegenüber durch­
schnittlich knapp 6% in den 50er und knapp 5% in den 60er Jahren). 
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Zwei für die Entwicklung der Gesamtwirtschaft wichtige Bereiche, nämlich 
das Baugewerbe und die Automobilindustrie, waren besonders frühzeitig und 
nachhaltig von Absatzschwierigkeiten und dadurch bedingten Produktions­
und Beschäftigungsrückgängen betroffen. 

In der Bauwirtschaft, in der rund 10% der Erwerbstätigen beschäftigt sind, überlagerten 
sich strukturelle und konjunkturelle Komponenten der Wirtschaftsentwicklung. Das Auf­
tragsvolumen ging bereits 1973 deutlich zurück, die Produktion sank (um 7% bzw. 11%) in 
den Jahren 1974/75; in beiden Jahren reduzierte sich die Beschäftigtenzahl um jeweils 
mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr. 
Als zweiter großer Bereich geriet ab Herbst 1973 die Automobilindustrie, die bis dahin als 
ausgesprochene Wachstumsbranche galt, in Absatzschwierigkeiten. Noch vor der sogenann­
ten ersten Ölkrise machten sich vor allem auf dem Inlandsmarkt Stagnationstendenzen 
bemerkbar, die allerdings aufgrund der hohen Exportquote nicht sofort auf Produktion 
und Beschäftigung durchschlugen. Von Ende 1973 bis etwa Mitte 1975 wurden die jewei­
ligen Vorjahresproduktionswerte deutlich (um mehr als 10%) unterschritten. Im Herbst 
1975 begann dann bereits wieder der seitdem anhaltende Boom im Fahrzeugbau. Der 
Schwerpunkt des Beschäftigungsrückgangs lag mit 7,4% im Jahre 1975. 

Rückgang bzw. Stagnation von Produktion und Beschäftigung erfaßten nach 
und nach nahezu alle Industriebereiche, vor allem nachdem 1975 ein starker 
Einbruch in der Auslandsnachfrage (—9%) erfolgte. Auch im Tert iärbereich — 
so etwa im Handel — entstanden Beschäft igungsprobleme. 

Der Rückgang in der Wirtschaftstätigkeit spiegelte sich deutlich — teilweise 
durch demographische Faktoren noch verstärkt — in den Indikatoren der 
Arbeitsmarktentwicklung. 

Die Arbeitslosenquote hatte erstmals seit 1967 bereits 1972 die 1%-Marke übersprungen; 
1974 hat sie sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt; 1975 stieg sie nochmal um 
mehr als 80% an. Noch sehr viel stärker als die Arbeitslosigkeit hat die Kurzarbeit in der 
Krise 1974/75 zugenommen: Ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau nahm die Kurz­
arbeit bereits ab dem letzten Quartal 1973 sprunghaft zu; die Kurzarbeiterzahl stieg von 
durchschnittlich 44 000 im Jahre 1973 auf 292 000 in 1974 und 773 000 in 1975 an. 
Komplementär dazu ging das Angebot an offenen Stellen 1974 und 1975 stark zurück. 

Alle verfügbaren Indikatoren der Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung 
zeigen, daß der gegen Ende 1973 einsetzende und für die Bundesrepublik bisher 
s tärkste und längste Rückgang in der Wirtschaftstätigkeit nahezu alle Bereiche 
der Volkswirtschaft betroffen hat und damit für sehr viele Unternehmen eine 
Umkehrung in den vorherrschenden personal- und beschäft igungspoli t ischen 
Problemlagen und Arbeitsmarktbedingungen bedeutete. 

h) Betriebliche Personalplanung und Beschäftigungspolitik 

Wie e rwähnt , setzte das Forschungsprogramm des ISF zur betrieblichen Perso­
nalplanung eher zufällig gerade zum Zeitpunkt der entscheidenden Wende in 
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den personalplanerischen und personalpolitischen Problemlagen ein. Da es von 
Anfang an Aufgabe der Forschungsarbeit sein sollte, neben einer Dokumenta­
tion des Entwicklungsstands der Personalplanung (die weitgehend über die be­
reits zitierte „Betr iebserhebung 1975" erfolgte) vor allem die Bedeutung von 
Personalplanung für die betriebliche Praxis zu ermitteln und den Realitäts­
gehalt der weitreichenden gesellschaftspolitischen Erwartungen an dieses 
Instrument kritisch zu überprüfen, waren durch diese Wendung in der histori­
schen Entwicklung des Wirtschaftsprozesses wesentliche Aspekte der For­
schungsthematik vorgegeben. Die Fragestellungen konzentrierten sich auf die 
betrieblichen Akt ionen und Reaktionen im Prozeß der Auseinandersetzung 
mit dem Konjunkturrückgang. Fragen nach Bedeutung und Rolle betrieblicher 
Personalplanung in diesem Prozeß konnten sinnvoll nur untersucht werden, 
wenn nicht lediglich der Entwicklungsprozeß von Personalplanung im engeren 
Sinne im Vordergrund des Interesses stand, sondern Fragen nach der betrieb­
lichen Beschäftigungspolitik in der gegebenen Situation und nach ihren Folgen 
für die Unternehmen, die Arbeitskräfte und den Arbeitsmarkt untersucht 
wurden. 

Der Wirtschaftseinbruch Mitte der 70er Jahre, die Dauer und die Schärfe 
dieser Rezession traten weitgehend unerwartet ein. Es ist daher davon auszu­
gehen — und Ergebnisse unserer Einzelfalluntersuchungen stützen diese Annah­
me —, daß die meisten Unternehmen in ihrer Personalplanung — entsprechend 
der Situation in der Vorperiode — auf Stabil i tät bzw. Expansion ausgerichtet 
und kaum auf die dann relativ unvermittelt in den Vordergrund tretenden 
Probleme des Personalüberschusses vorbereitet waren. Nachdem sich heraus­
stellte, daß der Rezessionseinbruch wesentlich ausgeprägter und dauerhafter 
sein werde als frühere konjunkturelle Rückschläge und sich zusehends andeu­
tete, daß sich die Beschäftigungsbedingungen auf Jahre hinaus verschlechtern 
würden, wurde das Problem des Personalüberschusses für immer mehr Unter­
nehmen zur zentralen personalpolitischen Frage. A n die Stelle von Beschaf­
fungsplanung als vorrangige Aufgabe für Personalplanung und Personalmana­
gement rückte mehr und mehr die Personalabbauplanung, die in den einschlä­
gigen personalplanerischen Konzeption bis dahin kaum behandelt war. Die 
meisten Unternehmen m u ß t e n sich demnach wenig vorbereitet auf die neue 
Problemlage einstellen und sahen sich auf kurzfristige ad hoc-Planungen zur 
Bewält igung des Überhangs an verfügbarem Arbeitsvolumen verwiesen. Im 
Prinzip kamen drei strategische Optionen für die Lösung des Personalüber­
schußprob lems in Betracht (vgl. Schultz-Wild 1978a, S. 75 ff.): 

o Die Verhinderung oder Abschwächung des Minderbedarfs durch arbeits-
erhaltende und arbeitsschaffende Maßnahmen , — eine Ar t Stabilisierungs-
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poli t ik, durch die Personalabbau vermieden werden soll; dafür geeignete 
M a ß n a h m e n schließen ein: Ausweitung der Lagerhaltung, Vorziehen von 
Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten, Ausbau betrieblicher Qualifi­
z ie rungsmaßnahmen , Rücknahme von Fremdauf t rägen sowie absatzmarkt­
politische Strategien, wie etwa auch die Übernahme von Fremdaufträgen 
für andere Firmen. 

o Verringerung der Arbeitszeit durch Abbau von Übers tunden und Sonder­
schichten, Gewährung von unbezahltem Urlaub, Umwandlung von Vollzeit-
in Teilzeitarbeitsverhältnisse und vor allem durch Einführung von Kurz­
arbeit. 

o Schließlich Personalabbau entweder indirekt durch Einstellungsbeschrän­
kungen, Nichterneuern befristeter Arbeitsverträge und Maßnahmen zur 
Förde rung „freiwilliger" Abgänge; oder direkt über Kündigungen, gegebenen­
falls auch durch sogenannte Massenentlassungen. 

Es liegt auf der Hand, daß diese verschiedenen Optionen in unterschiedli­
chem Maße den Interessen der Beschäftigten an Arbeitsplatzsicherheit bzw. an 
Aufrechterhaltung des Beschäftigungsverhältnisses gerecht werden. Es fragt 
sich daher, welcher Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Perso­
nalplanung und den verschiedenen Anpassungsmaßnahmen bei einem Beschäf­
t igungsrückgang besteht. 

Nach den Ergebnissen der „Betr iebserhebung 1975" ergibt sich für den er­
faßten Tei l der Wirtschaft folgendes B i l d : 

o Das Durchschlagen von Nachfrage- und Absatzrückgängen auf die betrieb­
liche Beschäftigungspolit ik konnte durch Personal- und Unternehmens­
planung nicht generell vermieden werden, d.h. auch Unternehmen mit einem 
relativ gut ausgebauten Planungssystem waren von der Rezession betroffen 
und haben beschäftigungspolit ische Anpassungsmaßnahmen eingesetzt. 

o Entlassungen spielen im beschäftigungspoli t ischen Instrumentarium der 
Unternehmen mit gut ausgebauter Personalplanung eine geringere Rolle als 
bei anderen; umgekehrt werden in den planenden Unternehmen in höherem 
Maße beschäft igungserhal tende Maßnahmen (z.B. Variation der Arbeitszeit, 
vers tärkte Weiterbildung etc.) zur Anpassung an einen .Absatzrückgang ein­
gesetzt. 

o Im Ergebnis haben Unternehmen, die nach verschiedenen Indikatoren über 
ein relativ gut ausgebautes Personalplanungssystem verfügen, zwischen Ende 
1973 und Mitte 1975 ihren Beschäft igtenstand durchschnittlich nur um 
0,3% vermindert, während der Beschäftigungsabbau bei Unternehmen ohne 
Personalplanung in diesem Zeitraum durchschnittlich fast 7% betrug. 
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Eine nähere Analyse dieser Daten sowie die im Rahmen des Forschungspro­
gramms durchgeführten Einzelfallstudien verweisen jedoch darauf, daß dieser 
scheinbar so enge positive Zusammenhang zwischen Personalplanung und Be­
schäftigungssicherheit keineswegs uneingeschränkt gilt: 

o Beispielsweise zeigt sich, daß die Personalabbauquote im erfaßten Zeitraum 
keineswegs kontinuierlich mit zunehmendem Ausbaustand der Personal­
planung abnehmen, vielmehr deutet sich eher eine Polarisierung zwischen 
Betrieben mit voll ausgebautem Planungssystem und solchen mit nur kurz­
fristiger oder gar keiner Personalplanung an. 

o Aus den Einzelfallstudien ergibt sich, daß auch Unternehmen mit gut aus­
gebautem Planungssystem während der Krise in erheblichem Umfang Per­
sonal abgebaut haben, wobei allerdings häufig (entschädigungslose) Entlas­
sungen zugunsten anderer Personalabbauformen (vorzeitige Pensionierung, 
Aufhebungsverträge, Einstellungssperre) vermieden worden sind (vgl. 
Schultz-Wild 1978a, S. 244 ff.). 

Solche Feststellungen sprechen gegen die Annahme, daß Personalplanung 
bzw. ihr Ausbaugrad ursächlich für eine höhere Beschäftigungssicherheit der 
Belegschaften planender Unternehmen seien. Andere Faktoren, wie etwa die 
Durchsetzungsfähigkei t gegenüber Konkurrenten auf den Absa tzmärk ten , die 
mit Unternehmensplanung korrelieren, können dafür ausschlaggebend sein, 
daß hier im Durchschnitt der Arbeitsplatzverlust während der Jahre 1974 
und 1975 geringer als in anderen Teilen der Wirtschaft ausgefallen ist. 

Soweit einerseits eine Reduzierung des betrieblich genutzten Arbeitsvolu­
mens vorgenommen, andererseits Entlassungen vermieden wurden, geschah dies 
über den Einsatz beschäftigungspolit ischer Maßnahmen , die in erheblichem 
Umfang öffentl iche Mit te l beanspruchen (vor allem Kurzarbeit und vorzeitige 
Pensionierung). Andere Maßnahmen , wie etwa die Reduzierung von Fremdauf­
trägen oder der Abbau von Leiharbei tskräf ten, verschieben die Problemsitua­
tion auf andere Betriebe bzw. Arbei tskräf te . Durch die von planenden Unter­
nehmen sehr viel häufiger verordneten Einstellungssperren wird zwar das 
Arbeitsplatzrisiko der vom Unternehmen Beschäftigten reduziert, beim Über­
angebot von Arbeitskraft — wie es für die Jahre ab 1975 gegeben war — wurden 
jedoch Arbeitsmarktungleichgewichte nicht vermieden, sondern eher verstärkt 
(vgl. etwa die sich damals verschärfende Jugendarbeitslosigkeit). 

c) Ernüchterung über die Problemlösungsfähigkeit von Personalplanung 

Zweifellos haben die Erfahrungen in der Rezession mit den rasch entstehenden 
neuen Problemkonstellationen, mit den beschäftigungspolit ischen Reaktionen 
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der Betriebe sowie mit der sich verschlechternden Arbeitsmarktsituation, so­
wohl bei den Unternehmen selbst als auch bei den Arbeitnehmern und ihren 
Interessenvertretungen zu einer Ernüchterung im Hinblick auf die weit ge­
spannten Erwartungen an die Problemlösungsfähigkeit betrieblicher Personal­
planung geführt. 

Personalplanung gab es nach wie vor nur in einer Minderheit, allerdings 
überdurchschni t t l ich großer Unternehmen, so daß schon von daher die in 
früheren Erklärungen und Forderungen propagierte Vis ion einer Koordination 
zwischen einzelbetrieblicher und öffentlicher Beschäftigungspolitik kaum eine 
reale Basis hatte. Die mangelnde praktische Bedeutung des § 8 des Arbeitsför­
derungsgesetzes, der für die Unternehmen eine Meldepflicht von innerhalb der 
jeweils nächsten zwölf Monate voraussichtlich notwendigen Entlassungen oder 
Umsetzungen mit potentiellem Lohnverlust vorsieht, deutet aber auch darauf 
hin, daß einer solchen Koordinat ion bestimmte betriebliche Interessen entge­
genstehen. So wird in einschlägigen Diskussionen immer wieder darauf hinge­
wiesen, daß ein frühzeitiges Bekanntwerden von Beschäft igungsproblemen 
dem betreffenden Unternehmen schaden und damit die Situation verschärfen 
k ö n n t e n (vgl. z .B. die P O D I U M S D I S K U S S I O N in Tei l D dieses Bandes). 

In zahlreichen Unternehmen hat man die Erfahrung gemacht, wie gering 
selbst bei einem gut ausgebauten Planungssystem letztlich die Verbindlichkeit 
der Unte rnehmensp läne und insbesondere auch der Personalplanung einzu­
schätzen war. So gab es in der von der Krise besonders frühzeitig und hart 
betroffenen Automobilindustrie eine Reihe von Beispielen für einen raschen 
Wechsel von Neueinstellungen und Personalabbau, zwischen Kurzarbeit und 
Sonderschichten, die auch in der Öffentl ichkeit stark diskutiert wurden. Bei 
notwendigem Personalabbau griff man hier zur Vermeidung von Massenent­
lassungen zum Instrument der Aufhebungsverträge, was sich zwar insgesamt für 
die Unternehmen in der gegebenen Situation als vorteilhaft herausstellte, aber 
auf der anderen Seite aufgrund der formalen Freiwilligkeit des Akzeptierens 
der Abfindungsangebote der Vorstellung eines zeitlich und bezüglich der Selek­
tion der Arbeitskräfte durchgeplanten Personalabbaus kaum entsprach. 

Betriebsräte m u ß t e n schließlich in vielen Fällen erfahren, wie gering tat­
sächlich ihre Möglichkeiten waren, in der Situation von Absatzproblemen und 
Produkt ionsrückgängen im Interesse der Arbeitnehmer auf die betriebliche 
Beschäftigungspolitik Einfluß zu nehmen — trotz der gegenüber früher verbes­
serten Mitbes t immungsmögl ichkei ten nach dem Betriebsverfassungsgesetz von 
1972. Zwar konnten — anders als früher — zumindest in den größeren Unter­
nehmen entschädigungslose Entlassungen weitgehend vermieden werden, und 
in einigen Fällen gab es auch erfolgreiche Abwehrreaktionen gegenüber einer 
kurzfristigen Wechselbadpolitik zwischen Kurz- und Mehrarbeit, auf der an-

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



deren Seite war die Stillegung von Arbei tsplätzen nicht aufzuhalten, und die 
Gesamtwirtschaft nutzte im Krisenjahr 1975 ein Mehrarbeitsvolumen, das — 
rein rechnerisch gesehen — mehr als ausgereicht hä t t e , um die großen Zahlen 
von Kurzarbeitern und Arbeitslosen voll (d.h. entsprechend der tariflichen 
Arbeitszeit) zu beschäftigen (vgl. Mendius 1978). Ganz offensichtlich hat Per­
sonalplanung ihre Frühwarnfunkt ion nicht ausreichend erfüllt; sie wirkte viel­
mehr — zusammen mit anderen Faktoren — mit als Rationalisierungsinstru­
ment. Das zeigte sich insbesondere, als nach der Überwindung von Absatzpro­
blemen die Produktion mit erheblich reduzierten Belegschaften wieder auf 
oder über das frühere Niveau hochgefahren wurde. 

Solche und ähnliche Erfahrungen verdeutlichten den instrumentellen Cha­
rakter betrieblicher Personalplanung; deren Wirkungen sind ambivalent und 
lassen sich nicht ohne Rekurs auf die je gegebenen spezifischen Problemkon­
stellationen und Bedingungen der betrieblichen Personal- und Beschäftigungs­
politik prognostizieren. „Personalplanung ist in vielen Betrieben als ein zwei­
schneidiges Schwert erlebt worden: nicht nur als Mit te l des Interessenausgleichs 
— sondern auch als ein Instrument einer strikt kapitalorientierten Geschäfts­
pol i t ik" (Rehhahn 1978, S. 214). Aus einer größeren Zahl neuerer, empirisch 
ausgerichteter Arbeiten wird resümiert, „daß Personalplanung gegenwärtig als 
betrieblicher Transmissionsriemen fungiert, der krisenhafte gesamtwirtschaft­
liche Entwicklungen in die Vernichtung konkreter Arbei tsplätze und in Ar­
beitslosigkeit für einzelne, für besonders betroffene Gruppen und schließ­
lich für Massen von Arbeitenden umsetzt" (Ortmann 1978, S. 623). Diese 
Sichtweise führte, zumindest teilweise, zu einer gewissen Umakzentuierung der 
gesellschaftspolitischen Diskussion — weg von der isolierten Befassung mit 
betrieblicher Personalplanung, hin zur Auseinandersetzung mit betrieblicher 
Personal- und Beschäftigungspolitik und zu Fragen nach einer „integrierten 
Arbei tspol i t ik" (Bundesanstalt für Arbeit 1978; vgl. auch Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbei tgeberverbände 1979; Projektgruppe im WSI 1977; K o h l 
1978). 

3. Neue personal - u n d u n t e r n e h m e n s p o l i t i s c h e St ra teg ien seit Beend igung 

der Rezession 

Sowohl von der gesamtwirtschaftlichen Konstellation her gesehen als auch auf­
grund der veränder ten personalpolitischen Problemstellungen scheint es sinn­
voll , die Periode seit Beendigung der Rezession gesondert zu betrachten. Die 
teils e rnüch te rnden , teils negativen Erfahrungen mit Personalplanung während 
der Rezession bedeuten ja andererseits keineswegs, daß dieses Instrumentarium 
nun über Bord zu werfen sei und in Gegenwart und Zukunft keine Rolle mehr 
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spielen würde. Manches deutet darauf hin, daß sowohl die Erfahrungen mit 
beschäftigungspoli t ischen Problemen während der Krise als auch die seitdem 
veränder ten wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Konstellationen weiter­
hin der betrieblichen Personal- und Beschäftigungspolitik große Bedeutung 
zuweisen und daß in diesem Zusammenhang auch Personalplanung — bzw. 
bestimmte personalplanerische Instrumentarien — eine Rolle spielen werden. 

a) Zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung 

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung seit Ende 1975 unterscheidet sich in 
mehrfacher Hinsicht grundlegend von der Vollbeschäft igungsphase vor 1974. 

Zwar überwiegt im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt wieder die Expan­
sion der Wirtschaftstätigkeit , der Konjunkturverlauf scheint jedoch wesentlich 
instabiler geworden zu sein. Der vormalige langfristige und stabile Wachstums­
pfad ist bis jetzt nicht wieder in Sicht; über die Gesamtwirtschaft hinweg wirkt 
der Kurs eher unstetig und angesichts der labilen politischen und wirtschaftli­
chen Bedingungen auf den Wel tmärkten eher ungewiß. In bestimmten Bran­
chen gibt es ausgesprochene Hochkonjunkturen, — so z .B. in den von der 
Rezession besonders betroffenen Branchen Bauwirtschaft und Automobi l ­
industrie; in anderen Teilbereichen werden dagegen eher Stagnations- oder gar 
Schrumpfungstendenzen beobachtet. Es scheint, als ob sich die Dispari täten 
im Konjunkturverlauf zwischen Branchen, innerhalb bestimmter Branchen und 
zwischen den Regionen verstärken. 

Das gesamtwirtschaftliche Arbeitspotential ist gegenüber der Vollbeschäfti­
gungsphase vor 1974 geringer ausgelastet; dafür sprechen die jahrelang anhal­
tend hohe registrierte Arbeitslosigkeit von etwa 1 Mi l l i on Personen im Jahres­
durchschnitt, das zwar gegenüber den Krisenjahren wieder deutlich geschrumpf­
te, aber dennoch hohe Niveau an Kurzarbeit, die mittlerweile stark angestiege­
ne sogenannte „stille Reserve" des Arbeitsmarktes sowie schließlich die er­
zwungene Abwanderung ausländischer Arbei tskräf te . 

Hinter den Globalwerten der Arbeitsmarktentwicklung verbergen sich erheb­
liche Ungleichverteilungen. Es gibt eine Konzentration der Arbeitslosigkeit auf 
jüngere und äl tere , weibliche und gesundheitlich behinderte Arbeitskräfte sowie 
auf die ausländischen Arbeitnehmer. Es gibt nahezu Vollbeschäftigung in be­
stimmten Regionen, hohe — teilweise noch zunehmende — Arbeitslosigkeit und 
Beschäft igungsprobleme in anderen. Es gibt Arbei tskräf temangel bei bestimm­
ten Qualifikationsgruppen, ein erhebliches Überangebot mit nur geringen Ver­
mittlungschancen bei anderen. Insbesondere bei äl teren Arbeitslosen, bei 
Frauen und Behinderten sind Tendenzen zur Herausbildung eines harten Kerns 
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von Dauerarbeitslosen zu erkennen, während sich andererseits die Vermitt­
lungschancen für Jugendliche in neuerer Zeit wieder etwas verbessert haben. 

Die global gesehen unstetigen und differenziert betrachtet relativ stark 
abgestuften Zukunftserwartungen bezüglich des Konjunkturverlaufs sowie 
die unterschiedlichen Situationen und Probleme der Verfügung über Arbeits­
kraft schlagen sich in bestimmten Unternehmensstrategien nieder, aus denen 
heraus sich dann auch Konsequenzen für den Kurs der Personal- und Beschäf­
tigungspolitik ergeben. 

b) Neue Akzente in der Unternehmenspolitik 

So wie es einem kleinen Tei l , allerdings überdurchschni t t l ich großer und markt­
starker Unternehmen während der Jahre 1974/75 offensichtlich gelungen war, 
sich als „Inseln der Stabi l i tä t" weitgehend vom Konjunktureinbruch abzuschir­
men (vgl. Mendius, Sengenberger 1976) und die in den 60er Jahren erprobte 
Expansionspolitik mit mehr oder weniger geringen Einschränkungen fortzu­
setzen, so scheinen sich in anderen Teilen der Wirtschaft die Bedingungen für 
eine Polit ik der „Stabilisierung des Wachstums" (ebd., S. 61), für eine länger­
fristig orientierte Verstetigung der Entwicklung von Absatz, Produktion und 
Beschäftigung eher verschlechtert zu haben. Systematische Kosteneinsparun­
gen über technische und organisatorische Rationalisierungsprozesse spielen hier 
wie dort eine erhebliche Rol le ; angesichts der unsicheren Entwicklungen der 
äußeren Märkte erlangen Strategien zur Erhöhung der Flexibil i tät , zur Verbes­
serung der Anpassungsfähigkeit an wechselnde äußere Bedingungen e rhöh te 
Bedeutung. 

Für das erhebliche Gewicht der Rationalisierungs- und Flexibilisierungs­
strategien, die Orientierung und Ausrichtung der betrieblichen Personal- und 
Beschäftigungspolit ik unter den Bedingungen eines gesamtwirtschaftlichen 
Arbeitskräfteüberschusses bestimmen, gibt es einige empirische Hinweise. Ein 
Indiz liegt beispielsweise in der deutlich veränder ten Investitionsstruktur. 

Während bis 1973 die Investitionen mit dem Ziel der Kapazitätserweiterung ständig weit 
über den Investitionen zur Einführung neuer oder verbesserter Produktions- und Verfah­
renstechniken lagen — ausgenommen das Jahre 1967, als die Erweiterungsinvestitionen 
knapp unter die Rationalisierungsinvestitionen sanken —, so hat sich das Verhältnis der 
beiden Investitionstypen ab 1975 im Gesamtdurchschnitt des verarbeitenden Gewerbes 
umgekehrt. Ab diesem Zeitpunkt haben Rationalisierungsinvestitionen weit größere Be­
deutung als Erweiterungsinvestitionen; der Anteil der auf Expansion gerichteten Investi­
tionstätigkeit an den Gesamtinvestitionen nahm von knapp 50% im Jahr 1970 auf ein 
Niveau von rund 15%—20% in den Jahren ab 1976 ab (vgl. Ifo-Investitionsberichte Nr. 
37, Okt. 1977). 

Auch aus einzelnen Unternehmen gibt es Hinweise auf veränderte strategi-
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sche Orientierungen: Der Geschäftsführer eines Zuliefererunternehmens der 

Bauindustrie schildert unter dem Titel „Ballast abwerfen und Kosten sparen" 

(Frankfurter Zeitung, Blick durch die Wirtschaft, 29.1.1976) die Unterneh­

mensstrategie für die 1975 beginnende Konsolidierungsphase (der eine bis 

1964 dauernde stürmische Aufbauphase und eine von 1964 bis 1974 dauernde 

Expansionsphase des Unternehmens vorausgegangen waren): 

„Die sich anbahnende dritte Entwicklungsphase ist dadurch gekennzeichnet, daß es an 
expansiven Märkten fehlt und daß auch in der Technik der Spielraum für weitere Pro­
duktivitätssteigerungen eng geworden ist. Statt Expansion geht es jetzt darum, krisen­
fest zu werden. Technische und organisatorische „Apparate" werden hinderlich, wenn 
sie zu Schwerfälligkeit und beträchtlichen Fixkosten geführt haben. Flexibilität bei der 
Anpassung an unerwartet eintretende Situationen ist gefragt." 

Unter anderem führt die Neuorientierung zu einem Programm von ein­
schneidenden Kosteneinsparungen. 

„In der betriebswirtschaftlichen Abteilung wird ein Kostenkommissar eingesetzt, der mo­
natlich die Einhaltung des reduzierten Budgets überprüft und bei ins Gewicht fallenden 
Überschreitungen zur Stellungnahme auffordert. Als Ergebnis wird registriert, daß die bud-
getierten Fixkosten, die rund ein Viertel des Umsatzes ausmachen, zu etwa 60% aus Per­
sonalkosten und 40% aus Sachkosten bestehen, trotz Lohn- und Preissteigerungen im Jahr 
1975 rund 5% unter denen des Jahres 1973 liegen. Bedauerlicherweise werden hiervon 
auch Arbeitsplätze betroffen, was jedoch im Interesse der Sicherheit des „gemeinsamen 
Bootes" akzeptiert wird." 

Gegenüber weitreichenden Erwartungen an die Problemlösungsfähigkeit von 

Planung kommt in durchaus typischen Äußerungen wie der hier vorliegenden 

erheblichen Skepsis zum Ausdruck (vgl. dazu auch die Beiträge aus den Unter­

nehmen in Teil B dieses Bandes). Unter der Überschrift : „Grenzen der Pla­

nung" fährt der Autor des zitierten Beitrags fort: 

„Die mit dem ständigen Wachstum verbundene Zunahme an Organisation, Reglementie­
rungen und Informationen haben die Papierflut im Unternehmen zum Ansteigen gebracht. 
Auch durch ein Zuviel an Information und Koordination können Aktivitäten gelähmt 
werden. Die Flexibilitätsanforderungen der Krise haben die Frage aufgeworfen, ob nicht 
auch die Umkehrung des bekannten Lenin-Zitats ihre Berechtigung hat: Kontrolle ist gut, 
Vertrauen ist besser." 
„Auch der Wert von Planungen stößt an Grenzen für eine effektive Unternehmensführung. 
Jahrespläne bilden zwar das unerläßliche Rückgrat für die Abstimmung der gemeinsamen 
Aktivitäten. Bei längerfristigen Planungen aber macht die Krise deutlich, wie sehr sie von 
Spekulationen und Augenblicksstimmungen beeinflußt waren. Sie sind sinnvoll auf be­
grenzten Sektoren zur Absicherung langfristiger Investitionen. Darüber hinaus kommt 
Skepsis gegenüber dem mit viel Arbeit und Kosten verbundenen Zahlenwerk für übermor­
gen auf." 

Die Zitate deuten an, wie stark die betriebliche Personal- und Beschäfti­

gungspolitik von der skizzierten Umorientierung der Unternehmenspolitik 

angesichts der veränder ten gesamtwirtschaftlichen Situation betroffen sind. 
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Sie skizzieren außerdem eine gegenüber den früher gängigen Konzepten, Erwar­
tungen und Forderungen veränderte Haltung zur betrieblichen Personal- und 
Unternehmensplanung; diese stehen zwar — trotz der teils negativen Erfahrun­
gen während der Rezession — nicht zur Disposition, erhalten jedoch — dem in­
strumenteilen Charakter entsprechend — einen begrenzten Stellenwert zuge­
schrieben. Zu erwarten ist demnach, daß das personal- und unternehmenspla-
nerische Instrumentarium erhalten bleibt und entsprechend den je spezifischen 
und sich wandelnden betrieblichen Bedingungen und Interessen selektiv genutzt 
werden wird, — mit Wirkungen, die sich nicht allgemein prognostizieren lassen. 

c) Umorientierung von Personalplanung und -politik? 

Die neuen bzw. veränder ten strategischen Orientierungen in der Unternehmens­
politik haben mehr oder weniger direkte Konsequenzen für die Personalpolitik. 

Die Rationalisierungsanstrengungen wurden offensichtlich verstärkt. In 
Bereichen wie der Automobilindustrie, die während der Krise erhebliche Ab­
satzrückgänge zu verzeichnen und — teils mit Verzögerungen — entsprechenden 
Personalabbau durchgesetzt hatten, wurde offensichtlich der bereits Ende 1975 
wieder einsetzende Aufschwung zur Realisierung eines Rationalisierungsschubs 
genutzt. Die Produktion erreichte vielfach relativ rasch wieder das frühere 
Niveau und übertraf dieses teilweise, ohne daß im gleichen Umfang die Beleg­
schaften wieder ausgeweitet wurden. Das Überangebot von Arbeitskraft auf 
den verschiedenen Tei larbei tsmärkten gab den Unternehmen auch keinen A n ­
laß dazu, sich die Vefügung über Arbeitskraft durch eine expansive Rekrutie­
rung im Rahmen einer Art , ,Vorratspolitik" frühzeitig zu sichern. Die trotz 
eines beachtlichen realen Wachstums verbleibenden Unsicherheiten über die 
mittel- bis längerfristige Absatzmarktentwicklungen sind Anlaß für eine weiter­
hin restriktive und auch selektive Einstellungspolitik. 

In Wirtschaftszweigen, wie etwa der Uhren- oder Druckindustrie, wurden 
während und im Anschluß an die Krise relativ spektakuläre technische Innova­
tionen (Mikroelektronik, Computersatz) durchgesetzt, die zu erheblichen Per­
sonaleinsparungen führten. Daneben hatten und haben in vielen anderen Berei­
chen sogenannte „schleichende Rationalisierungsprozesse" (Kern, Schauer 
1978) erhebliches — insgesamt wahrscheinlich gegenüber den spektakulären 
Innovationen größeres — Gewicht; bei dieser Form kommt es zu Arbeitsplatz­
einsparungen, die sich eher sukzessive und ohne spektakuläre Personalabbau­
aktionen (z.B. über Nutzung der „natür l ichen" Fluktuation) sowie über — vom 
äußeren Arbeitsmarkt her kaum erkennbare — innerbetriebliche Umsetzungen 
von Arbei tskräften durchsetzen (vgl. auch M A A S E , S C H U L T Z - W I L D , Teil A , 
VI . ) . 
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Schließlich gerät der während der Rezession mehr oder weniger verschonte 
Angestelltenbereich, vor allem im Wiederaufschwung, verstärkt ins Visier von 
Rationalisierungsbestrebungen. Bei Büro- und Verwaltungstät igkei ten in der 
gewerblichen Wirtschaft wie auch teilweise im öffentl ichen Dienst werden — 
auch im Zusammenhang mit Innovationen in der Bürotechnik — erhebliche 
Rationalisierungsreserven vermutet, zu deren Ausschöpfung sich die Unterneh­
men um so mehr veranlaßt sehen, je stärker sie im gewerblichen Sektor auf 
Grenzen weiterer technisch-organisatorischer Rationalisierungsprozesse s toßen. 
Neben Strategien zur Rationalisierung des Produktionsprozesses, zur schärferen 
Kostenplanung und -kontrolle auch und gerade im Personalsektor, erlangen — 
gerade nach den Erfahrungen begrenzter Dispositions- und Bewegungsfreiheit 
während der Krise — Strategien zur Flexibilisierung des Produktionsapparates 
e rhöh te Bedeutung. Unsichere und wechselhafte Marktentwicklungen, sowie 
die genannten technisch-organisatorischen Veränderungen verstärken betrieb­
liche Flexibil i tätsinteressen, sowohl im Hinblick auf die Variation des genutz­
ten Arbeitsvolumens als auch hinsichtlich der Möglichkei ten, Arbeitskräfte 
betriebs- oder unternehmensintern umsetzen zu können . 

Mehr Variat ionsmöglichkei ten im Hinblick auf die Nutzung des Arbeits­
volumens nach Arbeitszeit und Beschäftigtenzahl werden unternehmensintern 
etwa durch Veränderungen bei der Arbeitszeit (Kurzarbeit, Mehrarbeit, Aufbau 
bzw. Reduzierung von Teilzeitarbeitsverhältnissen) gesucht sowie über den 
externen Arbeitsmarkt, indem bei zusätzl ichem Personalbedarf befristete Ar­
beitsverhältnisse eingegangen oder auf Leiharbeit zurückgegriffen wird. Solche 
Maßnahmen spielen beispielsweise in der von M . P O S T H in Tei l B vorgestellten 
„Personalpoli t ik der mittleren L in i e " eine wichtige Rol le . Dabei wird nicht 
generell die vor allem in der Vollbeschäftigungsphase im Interesse der Unter­
nehmen aufgebaute relativ starke Bindung der Arbeitskräfte an das Unterneh­
men aufgehoben, sondern eher eine Teilung der Belegschaft nach dem Modell 
Stamm/Randbelegschaft vorgenommen. Der Flexibil i tät in quantitativer Hin­
sicht dient es auch, wenn Personalabbau über Abfindungsangebote und Auf­
hebungsverträge durchgesetzt wird und damit praktisch tarifvertragliche oder 
gesetzliche Kündigungsschutzbes t immungen umgangen werden. 

Auch im Hinbl ick auf die internen Einsatzmöglichkei ten des Personals wird 
nach mehr Flexibi l i tät gesucht, — etwa über verstärkte Qualifizierung von be­
reits beschäftigten Arbeitnehmern. Daß hieran offensichtlich ein erhebliches 
Interesse der Unternehmen besteht, geht z .B. daraus hervor, daß dieser Teil 
des arbeitsmarktpolitischen Programms der Bundesregierung für Regionen mit 
besonderen Beschäft igungsproblemen von 1979 bereits kurze Zeit nach Be­
kanntgabe überzeichnet war. Dem Interesse an e rhöhter Flexibil i tät im Arbeits­
kräfteeinsatz dient auch eine Rekrutierungspolitik, bei der nach allgemeinen 
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Beobachtungen die Selektionskriterien in den letzten Jahren des Arbeitskraft­
überangebots verschärft worden sind (Bevorzugung jüngerer, anpassungsfähi­
gerer, besser qualifizierter Arbei tskräf te) , zum anderen auch der bereits er­
wähn te Rückgriff auf Leiharbeitskräfte und befristete Arbeitsverträge, die auch 
im Hinblick auf qualifikatorische Probleme mehr Flexibili tät durch die raschere 
Austauschbarkeit über den externen Arbeitsmarkt ermöglichen. 

Die Konsequenzen dieser Umorientierung der Personal- und Beschäftigungs­
politik sind bisher noch kaum abzuschätzen; die Frage, inwieweit solche Ten­
denzen von allgemeiner Bedeutung sind oder eher nur typische personal- und 
beschäftigungspoli t ische Konzepte für bestimmte G r o ß u n t e r n e h m e n darstellen, 
ist noch kaum zu beantworten. So ist auch noch nicht absehbar, inwieweit 
diese personalstrategischen Wendungen bereits spürbar und nachhaltig auf K o n ­
zepte und Instrumentarien betrieblicher Personalplanung Einfluß genommen 
haben. Es k ö n n t e angenommen werden, daß vor allem die Personaleinsatz- und 
Personalkostenplanung gegenüber früheren Perioden an Bedeutung gewinnen 
werden. 
A u f der anderen Seite ist es offensichtlich, daß die skizzierten Rationalisierungs­
und Flexibilisierungsstrategien die Interessen der Arbeitnehmer unmittelbar 
betreffen und damit eine Herausforderung an Betriebsräte und Gewerkschaften 
im Feld der betrieblichen Personal- und Beschäftigungspolitik darstellen. Es 
geht dabei nicht nur um insgesamt mehr Beschäftigung sowie gleichmäßigere 
Beschäftigungschancen für alle Arbei tskräf tegruppen einschließlich der derzeit 
besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffenen, sondern auch um die Risiken 
der zeitweiligen oder dauerhaften Dequalifizierung sowie der meist damit zu­
sammenhängenden Lohnherabstufungen. 

Bei ihren Versuchen zur Abwehr dieser Gefahren und Risiken setzen die 
Gewerkschaften und Betriebsräte einerseits nach wie vor auf Personalplanung 
und damit zusammenhängend auf die — allerdings begrenzten — Möglichkeiten 
der Betr iebsräte, die Personal- und Beschäftigungspolitik der Unternehmen in 
Richtung auf eine stetigere Entwicklung zu beeinflussen; zum anderen wird 
nach neuen tarifvertraglichen Regelungen gesucht, zum Beispiel nach Absiche­
rungsvereinbarungen, die — anders als die früheren Rationalisierungsschutz­
abkommen — für alle potentiellen Anlässe für Beschäftigungsabbau gelten 
sollen; nach Mindestbesetzungsregelungen (etwa in der Druckindustrie); nach 
Arbei tszei tverkürzungen (z.B. für ältere Arbeitskräfte in der Nahrungs- und 
Genußmi t t e l indus t r i e , für alle Arbeitnehmer wie beim Streik in der Stahl­
industrie 1978/79) usw. . 

Die Auseinandersetzungen über diese Probleme und Bedingungen betrieb­
licher Personal- und Beschäftigungspolitik können derzeit keineswegs als abge­
schlossen betrachtet werden. Ein Tei l des zu dieser Thematik geführten gesell-
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schaftspolitischen Diskussionsprozesses spiegelt sich in jenen Beiträgen dieses 
Bandes, die von Personalmanagern und Betriebsräten, von Vertretern der 
Tarifparteien oder Arbeitsmarktpolitikern als Referate auf dem 1978 im Rah­
men des Forschungsprogramms durchgeführten Symposium „Personalplanung 
unter veränder ten Wachstumsbedingungen' 4 gehalten worden sind. 

I I I . Das F o r s c h u n g s p r o g r a m m „Be t r i ebs - u n d soz ia lpo l i t i sche A s p e k t e 

be t r i eb l i che r P e r s o n a l p l a n u n g " des ISF M ü n c h e n 

1. Das Ende der Persona lp lanungseuphor ie — Perspekt iven des 

F o r s c h u n g s p r o g r a m m s 

A u f dem Hintergrund der wirtschaftlichen Wachstums- und Vollbeschäftigungs-
phase, die zugleich eine Periode zunehmenden Interesses an Personalplanung 
und ihrer Verbreitung in den Betrieben war, hatten sich wissenschaftliche For­
schung und Diskussion stark auf die Entwicklung und Ausarbeitung von Perso­
nalplanungsinstrumenten und -techniken, vorwiegend aus der Sicht der tradi­
tionellen Betriebswirtschaftslehre, konzentriert. Personalplanung wurde in 
erster Linie als ein Instrument gesehen, dessen gesellschafts- wie unternehmens­
politischer Wert überhaupt nicht in Frage zu stellen war. In dieser Sichtweise 
m u ß t e es geradezu Ziel staatlicher Maßnahmen sein, die Betriebe bei der Ent­
wicklung und Implementierung verbesserter Systeme und Methoden der 
Personalplanung zu unters tü tzen . 

In Absetzung von dieser optimistischen, weitgehend vorbehaltlosen Ein­
stellung, die bis dahin vielfach auch die wissenschaftliche Perzeption des 
Forschungsgegenstandes betriebliche Personalplanung prägte, formulierte 
der Antrag des ISF von 1974 zu einem Forschungsprogramm über betriebs-
und sozialpolitische Probleme betrieblicher Personalplanung deutlich anders­
artige Perspektiven und Fragestellungen. Geprüft werden sollte, „inwieweit 
mit dem Einsatz oder der Verbesserung betrieblicher Personalplanung gesell­
schaftspolitische Probleme nicht gelöst, sondern vielmehr neu geschaffen oder 
nur verlagert und bestehende Interessengegensätze nicht aufgehoben, sondern 
nur in ihren Formen verändert werden" (Forschungsantrag 1974, S. 7). 

Personalplanung, so lautete das grundlegende Konzept, stellt keinen Selbst­
zweck für den Betrieb dar, sondern m u ß im Gesamtzusammenhang betriebli­
cher Beschäftigungspolitik als ein Instrument begriffen werden, das zur Lösung 
bestimmter betriebs- bzw. personalpolitischer Probleme dient. Die eigentliche 
Bedeutung von Personalplanungssystemen und -maßnahmen läßt sich demnach 
nicht isoliert erfassen, sondern nur „in dem komplexen Zusammenhang von: 
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inneren und äußeren Bedingungen für Veränderungen betrieblicher Arbeits­
kräftepoli t ik — diesen Veränderungen selbst — dem Stellenwert, der hierbei der 
Einführung oder Modifizierung betrieblicher Personalplanung zukommt — und 
den beabsichtigten, erwarteten oder auch unbeabsichtigt auftretenden Wirkun­
gen, insbesondere auch, soweit sie nicht auf den Betrieb selbst beschränkt blei­
ben. Erst aus der Analyse dieses Zusammenhangs läßt sich beurteilen, inwie­
weit scheinbar lediglich technische Einzelheiten eines bestimmten Systems 
oder einzelner Instrumente der Personalplanung Ausdruck arbeitskräftepolit i­
scher Ziele des jeweiligen Betriebs bzw. Hilfsmittel zu ihrer Erreichung sind, die 
möglicherweise in Konf l ik t mit anderen gesellschaftspolitischen Zielen im öf­
fentlichen Bereich oder im betreffenden Unternehmen selbst stehen oder 
geraten k ö n n e n " . (Forschungsantrag, S. 9 f.). 

Mögliche Konfl ik te , in deren Spannungsfeld Personalplanung untersucht 
werden sollte, können sich vor allem in drei Perspektiven ergeben: 

(1) Interessenkonflikte zwischen Betriebs- und Unternehmensleitungen einer­
seits und den Arbeitnehmern bzw. deren organisierter Vertretung auf der 
anderen Seite; 

(2) Ziel- und Interessenkonflikte zwischen betrieblicher Personal- bzw. Be­
schäftigungspolit ik und öffentlicher Arbeitsmarktpolit ik; 

(3) betriebsinterne Konflikte zwischen längerfristig orientierter Personal­
planung und -politik einerseits und bestimmten betrieblichen Interessen 
im aktuellen Arbeitskräfteeinsatz andererseits. 

i 

Solche Ziel- und Interessenkonflikte stellten zentrale Forschungsperspekti­
ven für das Programm dar, unter denen eingegrenzte Problemstellungen betrieb­
licher Personalplanung und Beschäftigungspolitik in einer Reihe von Teilpro­
jekten untersucht werden sollten. 

In einer solchen Untersuchungsperspektive war die Erfassung und Ein­
schä tzung von Personalplanungsakt ivi tä ten mit den herkömmlichen Heran­
gehensweisen — überwiegend entweder modelltheoretische Konstruktionen 
oder eher deskriptive Behandlung einzelner Planungsinstrumente — nicht zu 
leisten. 

Es muß te daher ein alternativer Untersuchungsansatz entwickelt werden, 
bei dem Personalplanung im Zusammenhang von je vorherrschenden betrieb­
lichen Rahmenbedingungen, personalpolitischen Problemen und Maßnahmen 
der Betriebe zu deren Lösung zu analysieren war: 

,,Es wird davon ausgegangen, daß Maßnahmen , die ein Betrieb ergreift, also 
auch solche der Personalplanung, immer als Instrument zur Lösung bestimm­
ter Probleme zu betrachten sind, wobei es zunächst gleichgültig bleiben kann, 
ob sie ausdrücklich mit dieser Zielsetzung eingeleitet werden oder nicht. Die 
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Probleme, die sich einem Unternehmen in der Personalpolitik stellen, sind aber 
nur auf dem Hintergrund der Rahmenbedingungen, unter denen es insgesamt 
operiert, zu verstehen. Diesen Zusammenhang zu berücksichtigen, heißt zu­
nächst , diese Rahmenbedingungen und ihren Einfluß auf die betriebliche Situa­
tion zu untersuchen. Dann sind die daraus und aus den allgemeineren unter­
nehmenspolitischen Zielsetzungen sich ergebenden Personalprobleme zu iden­
tifizieren. Aufgrund dieser Kenntnisse lassen sich dann die personalpolitischen 
Maßnahmen , die das Unternehmen ergreift, bestimmten Problemkonstellatio­
nen zuordnen. In einem weiteren Schritt kann man die Maßnahmen dann 
daraufhin beurteilen, ob sie geeignet sind, die Lösung des Problems voranzu­
bringen." (Mendius, Schultz-Wild 1975, S. 35). 

Dieser Ansatz hatte für Planung und Ablauf der Forschungsarbeiten wichtige 
Konsequenzen. Er bedingte, daß die Festlegung der einzelnen Untersuchungs­
schwerpunkte bzw. der Teilprojekte in gewissem Maße offenzuhalten war für 
die jeweils aktuellen bzw. dominanten Probleme in den Betrieben, die sich ent­
sprechend den je historisch gegebenen betrieblichen Rahmenbedingungen neu 
akzentuieren oder ändern konnten und sich nicht langfristig vorherbestim­
men ließen. 

2. G r u n d lagen I n f o r m a t i o n e n zu r Praxis be t r i eb l i che r Persona lp lanung 

A m Ende der ,,Euphoriephase" in der wissenschaftlichen und politischen 
Auseinandersetzung mit Personalplanung drängte sich geradezu zwingend das 
Untersuchungsinteresse daran auf, nunmehr einen Überblick über den tat­
sächlichen Stand und die Verbreitung personalplanerischer Aktivi täten in 
den Betrieben zu gewinnen und einen Einblick in die realen betrieblichen 
Bedingungen und Probleme zu bekommen, die zum Einsatz von personal­
planerischen Verfahren bei den Betrieben führten bzw. geführt hatten. Dazu 
wurden zum einen exemplarische Kurzfallstudien in ausgewählten Unterneh­
men mit bereits längeren Erfahrungen mit Personalplanung angesetzt, zum 
anderen eine repräsentat ive Breitenerhebung konzipiert und durchgeführt . 

a) Betriebliche Problemlagen und Personalplanung 

In einem ersten Untersuchungsschritt wurde versucht, bestehende Zusam­
menhänge zwischen bestimmten Maßnahmen oder Formen betrieblicher 
Personalplanung, betrieblichen Produktionsbedingungen im weitesten Sinne 
und personalpolitischen Problemen näher zu erfassen und damit zugleich 
wichtige Problem- und Fragestellungen für die weiteren Untersuchungsarbeiten 
zu identifizieren. U m diese notwendige erste Übersicht über wichtige Konzepte 
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und Dimensionen von Personalplanung in der betrieblichen Praxis zu bekom­
men, wurden in einer Vorstudie exemplarische Falluntersuchungen in dreizehn 
ausgewählten größeren Unternehmen durchgeführt . 

Im Rahmen dieser Kurzfallstudien wurden speziell drei Teilfragestellungen 
eingehender verfolgt: 

o Welchen Stellenwert und welche Verbindlichkeit besitzt derzeit betriebliche 
Personalplanung im Rahmen der Unternehmenspolitik und wieweit kann da­
von ausgegangen werden, daß sich eine gewisse Eigenständigkeit der Personal­
planung — zumindest in solchen größeren Unternehmen — generell durch­
gesetzt hat? 

o Welche Bedeutung haben belastende und unattraktive Arbeitsbedingungen 
für die Einführung bestimmter personalpolitischer und planerischer Maß­
nahmen? Dabei ging es um die grundlegende Frage, ob und inwieweit sich 
spezifische Arbeitsbedingungen in betrieblichen Problemlagen niederschla­
gen, zu deren Bewältigung spezifische Maßnahmen und Strategien längerfri­
stiger Personalplanung und -politik entwickelt werden. 

o Schließlich wurde nach einem bestimmten Teilinstrument (qualitativer) 
Personalplanung gefragt, das mehr und mehr Bedeutung und Aufmerksam­
keit erlangt hatte, nämlich nach Verfahren der Personalbeurteilung. Es inter­
essierte vor allem, welche unterschiedlichen betrieblichen Problemlagen zur 
Einführung von Personalbeurteilung führten; dahinter stand die Annahme, 
daß der Einsatz dieses Instruments durchaus sehr unterschiedliche betrieb­
liche Problemursachen und damit auch verschiedenartige Funktionen für 
den Betrieb und Auswirkungen für die beschäftigten Arbeitnehmer beinhal­
ten kann. 

Als Ergebnis der Untersuchung dieser Teilfragestellungen zeichnete sich ab, 
daß keineswegs von einem einheitlichen Stand der Entwicklung und Anwendung 
von Systemen bzw. einzelnen Instrumenten der Personalplanung in den Betrie­
ben ausgegangen werden konnte. Vielmehr zeigten sich in der Praxis der 
Personalplanung erhebliche Unterschiede in bezug auf Zielsetzung und Ausge­
staltung der Verfahren entsprechend den unterschiedlichen personalpolitischen 
Problemen und Rahmenbedingungen, unter denen die Betriebe operierten. 

So fand sich bei den untersuchten Unternehmen eine große Variationsbreite bezüglich or­
ganisatorischer Einbindung und Reichweite betrieblicher Personalplanung; das auch vorge­
fundene Konzept einer Personalplanung mit hohem Grad der Eigenständigkeit in der 
Unternehmenspolitik hatte eher den Charakter eines Ausnahmefalls aufgrund betrieblicher 
Sonderbedingungen. 
Belastende und unattraktive Arbeitsbedingungen führten insbesondere während der Voll­
beschäftigungsphase zwar offensichtlich zu verschiedenen, teilweise gravierenden personal­
politischen Problemen, wie z.B. Rekrutierungsschwierigkeiten oder unausgeglichenen 
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Altersstrukturen — etwa einem drohenden „Altersberg"; dem versuchten jedoch die Be­
triebe — insbesondere angesichts der veränderten Lage eines verstärkten Konjunktur- und 
Beschäftigungsrückgangs — weniger mit längerfristiger systematischer Planung als mit 
verschiedenen ad hoc-Maßnahmen zu begegnen. 
Schließlich bestätigte sich, daß die Anwendung des Instruments Personalbeurteilung auf 
sehr unterschiedlichen betrieblichen Bedingungs- und auslösenden Problemkonstellationen 
beruhen kann. Personalbeurteilung diente offensichtlich den verschiedenartigsten Funk­
tionen und betrieblichen Zielsetzungen, deren Auswirkungen bzw. mögliche Risiken für 
die Arbeitnehmer konkret und differenziert analysiert werden müßten. (Ein Teilprojekt 
mit dieser Thematik wurde in den Alternativplanungen des Forschungsprogramms vorge­
sehen, mußte dann aber — aus noch darzulegenden Gründen — zugunsten drängenderer 
Fragen zurückgestellt werden). 

b) Breitenerhebung zur betrieblichen Personalplanung und -politik 

Ein solcher erster Problemaufr iß , wie ihn die Vorstudie erbrachte, konnte na­

türlich keine hinreichenden Antworten auf die Frage liefern, welche tatsäch­

liche Bedeutung bzw. welche Verb reitung denn nun betriebliche Personalpla­

nung in der Wirtschaft der Bundesrepublik erlangt hatte. 

Dazu m u ß t e n grundlegende Breiteninformationen über den Stand und die 

Entwicklung von personalpolitischen und personalplanerischen Aktivi tä ten 

der Betriebe nach der zurückliegenden Phase von Wachstum, Vollbeschäftigung 

und Planungsexpansion beschafft werden. Parallel zu den qualitativen Vorar­

beiten liefen daher die Vorbereitungen für eine repräsentat ive Breitenerhebung 

über die Verbreitung betrieblicher Personalplanung und ihrer wichtigsten In­

strumente. 

Die „Betriebserhebung 1975" wurde in Form einer schriftlichen Befragung bei rund 
2000 Unternehmen der Bundesrepublik aus allen Wirtschaftszweigen (außer Landwirt­
schaft, Organisationen ohne Erwerbscharakter und öffentlicher Dienst) durchgeführt. 
Die Auswahl der Unternehmen erfolgte über eine nach Wirtschaftszweigen geschichtete 
Zufallsstichprobe auf der Grundlage des „Handbuchs der Großunternehmen" (Hoppen­
stedt-Verlag 1975).4 

Zur Korrektur des disproportionalen Stichprobenansatzes wurden die Erhebungsergeb­
nisse nach Wirtschaftsabteilungen (und -Unterabteilungen des Verarbeitenden Gewerbes) 
sowie nach Betriebsgrößenklassen entsprechend den Daten aus der Arbeitsstättenzählung 
1970 gewichtet. In diese Gewichtung sind nur Unternehmen mit mindestens 50 Beschäf­
tigten entsprechend ihren Anteilen nach der Arbeitsstättenzählung 1970 einbezogen; diese 
Daten können mit gewissen Einschränkungen als repräsentativ für den erfaßten Teil der 
Gesamtwirtschaft angesehen werden.5 

Ergebnisse dieser Breitenerhebung referieren verschiedene Beiträge in diesem 

B a n d 6 ; außerdem wurde eine ausführliche Darstellung und Analyse der Erhe­

bungsbefunde in zwei Forschungsberichten über Personalplanung in der 

gewerblichen Wirtschaft der Bundesrepublik veröffentl icht (Lutz u.a. 1977, 

Lutz u.a. 1979). Schließlich lieferte die Erhebung auch Grundlagenmaterial 

für eine Reihe von Arbeiten bzw. Teilprojekten zur betrieblichen Personalpoli-
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tik im Konjunkturrückgang, die den Schwerpunkt des folgenden Untersuchungs­
abschnitts im Forschungsprogramm bildeten. 

3. Be t r i eb l i che Beschä f t i gungspo l i t i k u n d Persona lp lanung in der Rezession 

M i t dem Konjunkturrückgang 1974, der sich bis 1975 zu einer tiefgreifenden, 
anhaltenden wirtschaftlichen Rezession verschärfte, veränder ten sich die be­
trieblichen Rahmenbedingungen und personalpolitischen Problemlagen gegen­
über der Wachstums- und Vollbeschäftigungsphase einschneidend. Nicht mehr 
Bewältigung von Personalengpässen und Personalbeschaffungsprobleme ange­
sichts expansiven Produktionswachstums waren jetzt die vorrangigen Aufgaben­
stellungen für die betriebliche Personalpolitik, sondern es standen im Gegenteil 
Probleme des Arbeitskräfteüberschusses und der Anpassung der Beschäftigung 
an gesunkenen Absatz und rückläufige Produktion im Vordergrund. 

Diese Wende in der wirtschaftlichen Entwicklung bedeutete aber auch eine 
ganz grundsätzl iche Bewährungssi tuat ion für die Personalplanung. Damit bot 
sich die — zum Zeitpunkt der Antragstellung unvorhergesehene — Chance, zu 
untersuchen, welche Rolle betriebliche Personalplanung in dieser historischen 
Situation spielte. Hier wurde es möglich, die weitreichenden Erwartungen und 
Einschätzungen über Personalplanung aus der vorangegangenen Expansions­
phase auf ihre reale Gültigkeit zu überprüfen und zugleich die eigenen kriti­
schen Annahmen über Rolle und Stellenwert dieses Instruments zu testen. Vor 
allem konnte unsere These eingehender geprüft werden, daß die vielfach unter­
stellte Gleichsetzung von Planung und Polit ik, in der vom Vorhandensein des 
technischen Instrumentariums mehr oder weniger direkt auf eine sozialpolitisch 
fortschrittlichere, vorausschauende, rationale und interessenausgleichende 
,,neue Qua l i t ä t " von Personalpolitik geschlossen wird, eine technokratische 
Fehlannahme war; daß vielmehr Personalplanung lediglich ein technisches In­
strument betrieblicher Beschäftigungspolitik zur Lösung bestimmter betrieb­
licher Probleme darstellt und zugleich im Spannungsfeld von Ziel- und Interes­
senkonflikten steht. 

Es bot sich daher an, bezüglich einzelner Forschungsthemen und Teil­
projekte eine gewisse Umorientierung vorzunehmen und — unter Verzicht auf 
die eingehende Bearbeitung einzelner wichtiger, bereits konzipierter Frage­
stellungen (z.B. zur Personalbeurteilung) — die Arbeiten der empirischen Haupt­
phase des Forschungsprogramms auf den Zusammenhang zwischen zentralen 
betrieblichen Beschäft igungsproblemen und betrieblicher Personalpolitik und 
Personalplanung unter den neuartigen Handlungsbedingungen des Konjunktur-
und Beschäft igungseinbruchs zu konzentrieren. 
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Als empirisches Hauptfeld für die Untersuchung der Rezessionswirkungen auf die Proble­
me und Aktivitäten betrieblicher Personalpolitik und -planung wurde ein Bereich gewählt, 
der vom Konjunkturrückgang besonders stark betroffen war: die Automobilindustrie sowie 
Betriebe aus deren Zulieferindustrien. Vorgesehen war - neben der Auswertung thema­
tisch einschlägiger Ergebnisse der Betriebserhebung 1975 — ein exemplarisches Vorgehen; 
es wurden Fallstudien in einigen der größeren Herstellerunternehmen sowie in einzelnen 
Zulieferbetrieben durchgeführt. 

Ausgehend von den zentralen Forschungsperspektiven des Programms wur­
de die Beschäftigungsanpassung bei negativer Absatzentwicklung aus unter­
schiedlichen Blickwinkeln bzw. Interessenperspektiven beleuchtet: 

o A u f der einen Seite wurde die Personalpolitik in der Absatzkrise unter dem 
Aspekt der betrieblichen Bedingungen, Interessenkalküle und daraus folgen­
den Problemlösungsstrategien untersucht. Im Mittelpunkt stand hier die 
Frage, in welcher Weise die Betriebe aktuelle Probleme der Anpassung der 
Beschäftigung an Nachfrage- und Produkt ionsrückgänge zu bewältigen ver­
suchten. Hierbei wurde etwa herausgearbeitet, welche Rangordnung ver­
schiedener personalpolitischer Maßnahmen sich auf dem Hintergrund je 
gegebener betrieblicher Rahmenbedingungen als besonders günstig erwies 
und welchen Einfluß bestimmte öffentliche Regelungen und Leistungen auf 
die Präferenzskala möglicher Un te rnehmensmaßnahmen in der Absatzkrise 
hatten. 

o A u f der anderen Seite wurde die Problemsituation in der Automobil indu­
strie unter dem Blickwinkel der betroffenen Arbeitnehmer und ihrer be­
trieblichen Interessenvertretungen analysiert. Unter dieser Perspektive lau­
tete die zentrale Fragestellung: Welche Chance zur Sicherung von Arbeitneh­
merinteressen haben die Betriebsräte in Situationen erheblicher Absatz-
und Produkt ionse inbrüche , was wird von ihnen unternommen? Im Verlauf 
der vorausgegangenen Anpassungsaktionen zeigte sich für die betrieblichen 
Arbeitnehmervertretungen, daß — auch bei einer meist frühzeitigen Unter­
richtung und Beteiligung — angesichts der jähen Konfrontation mit der 
Anforderung unmittelbarer und umfangreicher Beschäftigungsanpassung 
ihre ohnehin begrenzten Möglichkeiten zur Interessenwahrung noch zusätz­
lich eingeengt waren. U m demgegenüber generell Schwankungen im Beschäf­
tigungsbedarf zu verringern, wären deutlich umfassendere und langfristig 
orientierte, präventive Einflußmöglichkei ten auf betriebliche Rahmenbedin­
gungen erforderlich. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen in der Automobilindustrie sowie Be­
funde aus der repräsentat iven Betriebserhebung bildeten die Grundlage für eine 
umfassende Studie über betriebliche Beschäftigungspolitik in der Rezession 
1973/75, in der die personal- und unternehmenspolitischen Möglichkeiten be-
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trieblicher Problembewäl t igung, Ar t und Umfang der tatsächlich getroffenen 
M a ß n a h m e n und deren Folgen für den Betrieb, den Arbeitsmarkt und für be­
troffene Arbeitnehmergruppen dargestellt wurden (Schultz-Wild 1978). 

Daneben wurde im Rahmen dieser Schwerpunktthematik Personalpolitik 
und Personalplanung in der Rezession auch die Forschungsperspektive des 
Konfliktfeldes zwischen betrieblicher Personalpolitik und Zielen öffentl icher 
Arbeitsmarktpolit ik anhand einer spezifischen Problemstellung aufgegriffen. 
A m Beispiel der Praxis betrieblicher Weiterbildung von Arbei tskräften — als 
Tei l qualitativer Personalplanung — im Konjunkturverlauf wurde hier der 
Frage nach dem möglichen Ziel- und Interessenkonflikten zwischen einzel­
betrieblicher Beschäftigungspolitik und öffentl icher Arbeitsmarktpolitik nach­
gegangen. Die Ergebnisse sind in dem Beitrag von M A A S E , S E N G E N B E R G E R 
in diesem Band (Teil D , IV.) verarbeitet worden. 

4 . I n n e r b e t r i e b l i c h e M o b i l i t ä t v o n A r b e i t s k r ä f t e n u n d Persona lp lanung 

In den vorangegangenen Untersuchungen hatte sich das Forschungsprogramm 
zunächs t schwerpunktmäßig mit Fragen der quantitativen Anpassung des 
betrieblich genutzten Arbeitsvolumens — insbesondere bei einem Absatzrück­
gang — auseinandergesetzt sowie mit der Rolle , die Personalbedarfs- und Perso­
nalabbauplanung dabei spielten. Dabei hatten die Fallstudien in der Automobi l ­
industrie gezeigt, daß Prozesse der quantitativen Beschäftigungsanpassung an 
eine verschlechterte Auftrags- und Absatzlage besonders dann, wenn sie mit 
Personalabbau in größerem Umfang verbunden waren, häufig auch von erheb­
lichen betriebsinternen Arbei tskräf tebewegungen begleitet waren. 

Die Frage, auf welche Weise die betriebliche Beschäftigungspolitik die er­
forderliche Anpassung bei der Zuordnung von Arbei tskräften zu Arbei tsplätzen 
(wie auch umgekehrt) bewält igt , hatte nicht nur begrenzte Bedeutung für die 
zurückliegende Periode einer Rezession und von konjunkturell bedingten Be­
schäf t igungsschwankungen. Es zeigte sich immer deutlicher, daß Prozesse und 
Erfordernisse interner Arbei tskräf temobi l i tä t gerade für die aktuelle Problem­
lage der Betriebe nach Überwindung der unmittelbaren Krisenfolgen von zu­
nehmendem Gewicht waren. Solche Probleme versuchte der Betrieb nicht 
allein über den Austausch mit dem externen Arbeitsmarkt zu lösen, vielmehr 
wurden wesentliche Anpassungsprozesse innerbetrieblich bei der konkreten 
Bestimmung des Arbei tskräfteeinsatzes geregelt. Das Ausmaß der betriebsinter­
nen Mobil i tä t von Arbei tskräf ten, das in letzter Zeit eher noch gewachsen zu 
sein scheint, kann als Ausdruck einer Entwicklung hin zu einer zunehmenden 
Bedeutung betrieblicher Tei larbei tsmärkte gesehen werden. 7 
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In zwei empirischen Studien über betriebliche Akt ionen zur internen Umset­
zung von Arbei tskräf ten wurde zum einen versucht, die Grundmuster betrieb­
lichen Vorgehens zu ermitteln, die Rolle der personalpolitischen Instanzen so­
wie die Bedeutung des etablierten Systems der Personalplanung im Anpassungs­
prozeß aufzuzeigen; zum anderen wurde der Frage nachgegangen, welche Pro­
bleme und Folgewirkungen sich für die betroffenen Arbeitskräfte aus den per­
sonalpolitischen Maßnahmen der Betriebe ergeben. 

Die erste Studie knüpfte direkt an die Untersuchungen in der Automobi l ­
industrie während der Rezession und die Problematik des Personalabbaus an, 
in dessen Gefolge es zum Tei l zu Umsetzungsaktionen von erheblichem Aus­
m a ß gekommen war. In dieser Fallstudie in zwei Automobilunternehmen wur­
de der stark improvisierende Charakter der personalpolitischen Abwicklung 
dieser internen Arbei tskräf tebewegungen herausgearbeitet; er schien sich weit­
gehend daraus zu erklären, daß aufgrund der unvorhergesehenen konjunkturel­
len Rückschläge sowie aufgrund der ebenfalls nicht im Detail vorhergesehenen 
Folgen des Personalabbaus in der damaligen Situation kaum die Möglichkeit für 
eine planvolle, bereits längere Zeit vor der Durchführung strukturierte Gestal­
tung dieses Anpassungsprozesses bestand. Die entstandenen personellen Pro­
bleme ließen sich für die Betriebe auch ohne längeren Planungsvorlauf weit­
gehend bewäl t igen; zumindest teilweise wurde dies dadurch erleichtert, daß die 
Umsetzungen nur vorübergehenden Charakter hatten, das heißt aufgrund der 
verbesserten Absatzlage nach relativ kurzer Zeit rückgängig gemacht werden 
konnten (Maase 1977). 

Die Mobi l i tä tsproblemat ik verlor jedoch mit Abschwächung der Rezession 
keineswegs an Brisanz. Das zweite Untersuchungsprojekt, das zeitlich schon in 
die Phase wirtschaftlicher Konsolidierung hineinreicht, greift einen gegenwärtig 
immer stärker beachteten Zusammenhang auf: Hier geht es um Umsetzungen, 
die aus betrieblich geplanten technisch-organisatorischen Umstellungen resultie­
ren, wie sie im Zuge ständiger Modernisierung und Rationalisierung des Produk­
tionsablaufs laufend vorgenommen werden. Über die personalpolitische Bewäl­
tigung solcher eher verdeckter Rationalisierungsaktionen berichtet ein Aufsatz 
in diesem Band ( M A A S E , S C H U L T Z - W I L D , Tei l A , IV . ) . 

Damit wandte sich zum Abschluß der empirischen Untersuchungsarbeiten 
das Forschungsprogramm solchen neuartigen Problemstellungen zu, wie sie 
nach der Phase von Konjunktur- und Beschäftigungsrückgang unter den neuer­
lich veränder ten Wachstumsbedingungen der wirtschaftlichen Aufschwungs­
bzw. Konsolidierungsphase seit 1976 mehr und mehr an Bedeutung gewannen. 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



5. A k t u e l l e P r o b l e m p e r s p e k t i v e n be t r i eb l i che r Pe rsona lpo l i t i k 

und Personalplanung 

Der letzte Tei l des Forschungsprogramms, das 1979 abgeschlossen werden 
sollte, fiel zugleich in eine neue Phase für betriebliche Personalpolitik und 
-planung, die in Kapitel II als Phase wirtschaftlicher Konsolidierung bei hoher 
Unterbeschäft igung charakterisiert wurde und sich in mehrfacher Hinsicht 
sowohl von der vorangegangenen Rezessionsperiode als auch von der V o l l ­
beschäftigungszeit vor 1973 unterscheidet. 

Damit stellten sich eine Reihe neuer Fragen: Welches sind jetzt nach der 
Rezession die aktuellen und künftig bedeutsamen betrieblichen Probleme? Wel­
che Umorientierungsprozesse in den Unternehmen zeichnen sich nach Abschluß 
der Beschäftigungskrise ab und welche Bedeutung haben die Erfahrungen mit 
beschäft igungspoli t ischen Problemen nun für die Perspektiven der Unterneh­
menspolitik unter den neuen gesamtwirtschaftlichen Bedingungskonstellatio­
nen? Welche Konsequenzen haben schließlich die geänder ten strategischen 
Orientierungen in den Betrieben für deren Personal- und Beschäftigungspolitik 
und darüber hinaus für die Entwicklung der Probleme im Gesamtarbeitsmarkt? 

Da die Durchführung erneuter und zwangsläufig aufwendiger eigener empiri­
scher Untersuchungen vor allem aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich 
war, konzentrierten sich die abschließenden Arbeiten auf die Aufgabe, eine 
intensive und systematische Diskussion über diese aktuellen Fragen und Pro­
bleme unter Fachleuten aus der betrieblichen und politischen Praxis und aus 
der Forschung einzuleiten. Im Mittelpunkt stand die Durchführung eines Sach­
vers tändigensymposiums zum Thema „Personalplanung unter veränderten 
Wachstumsbedingungen" im November 1978 mit Personalmanagern und Be­
tr iebsräten aus verschiedenen Unternehmen, mit Fachleuten aus Gewerkschaf­
ten, Arbei tgeberverbänden und aus der Arbeitsverwaltung sowie mit Wissen­
schaftlern aus der Arbeitsmarktforschung. 

Mi t diesem Vorhaben sollte die Diskussion schon bisher veröffentl ichter 
Ergebnisse des ISF aus dem Forschungsprogramm aufgenommen bzw. weiter­
geführt werden; vor allem aber ging es um den Erfahrungsaustausch zwischen 
Akteuren der betrieblichen und öffentlichen Beschäftigungspolitik und Wissen­
schaftlern und um die Hinwendung der Diskussion auf die nun anstehenden 
Probleme der jetzigen Entwicklungsphase. Die Veröffent l ichung von Referaten 
und Beiträgen des Bad Reichenhaller Symposiums im vorliegenden Sammel­
band verfolgt zugleich das Ziel , einen Ans toß zur Diskussion in breiteren Krei­
sen von „Prak t ike rn" und Forschern zu liefern und damit auch zur Umsetzung 
der Arbeitsergebnisse für die arbeitsmarkt- und beschäft igungspoli t ische Praxis 
beizutragen. 
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Mit dem Forschungsprogramm war insgesamt der Versuch gemacht worden, 
wichtige sozialpolitische Probleme und Auswirkungen betrieblicher Personal­
polit ik und Personalplanung auf dem Hintergrund wechselnder Rahmenbedin­
gungen betrieblichen Handelns zu untersuchen. Bei Abschluß der Arbeiten blei­
ben eine Reihe offener Fragen und „weißer Felder", die man in zwei Katego­
rien einteilen k ö n n t e : 

Zum einen handelt es sich um solche Prob lemzusammenhänge oder Teilfrage­
stellungen, die schon im Verlauf der konzeptuellen Überlegungen und in den 
empirischen Vorarbeiten als wichtige Untersuchungsthemen erkannt worden 
waren, auf deren Behandlung wir jedoch zugunsten der beschriebenen Schwer­
punk tänderungen im Forschungsprogramm verzichten m u ß t e n . Zum anderen 
geht es um Fragen, die sich speziell auf die in jüngster Zeit erneut veränderten 
Bedingungen betrieblicher Personalplanung und Beschäftigungspolitik bezie­
hen. 

(1) Zur ersten Kategorie gehören beispielsweise Untersuchungen zum 
Zusammenhang von betrieblichen Rationalisierungspolitiken und bestimmten 
Instrumenten der Personalplanung. Schon in den Vorarbeiten gab es deutliche 
Hinweise darauf, daß Techniken und Verfahren der qualitativen Personal­
planung — vor allem Systeme der Personalbeurteilung — als Rationalisierungs­
instrumente eine wichtige Rolle spielten und wohl auch künftig spielen werden. 
Es spricht einiges dafür, daß solche qualitativen Personalplanungsinstrumente, 
die in wachsendem Maße in den Betrieben eingeführt werden, im Zuge der 
aktuellen betrieblichen Orientierung auf Strategien der Rationalisierung und 
Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsatzes noch an Bedeutung und Problem­
brisanz gewinnen werden. 

Eine weitere wichtige Fragestellung, die nicht bearbeitet werden konnte, ist 
die nach den Möglichkeiten und Grenzen, nach Bedarf und Durchführbarkei t 
von Personalplanung in kleinen und mittleren Betrieben. Während heute, 
soweit absehbar, betriebliche Personalplanung ausschließlich oder überwiegend 
in größeren Betrieben praktiziert wird, gibt es eine Reihe von Hinweisen 
darauf, daß auch wesentlich kleinere Betriebe aufgrund von Veränderungen der 
Marktbedingungen, der Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation sowie auf­
grund technischer Veränderungen bei Produktionsmitteln und Produkten 
zunehmend vor die Notwendigkeit gestellt werden, die gleichen personalpoli­
tischen Ziele b e w u ß t und systematisch zu verfolgen, die schon jetzt in Großbe­
trieben zum Ausbau von Personalplanung Anlaß geben. Wieweit sind aber bei 
Kle in- und Mittelbetrieben die strukturellen Bedingungen für vorausschauende 
langfristige Personalpolitik und -planung überhaupt gegeben? 

Bei unseren Forschungsarbeiten zeigte sich, daß höhere Beschäftigungsstabi­
lität, die die G r o ß u n t e r n e h m e n u.a. auch über Personalplanung zu erreichen su-
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chen, nicht selten auf Kosten gerade kleinerer bzw. mit schwächerer Markt­
position ausgestatteter Betriebe durchgesetzt wird, indem die großen, markt­
starken Unternehmen Beschäftigungsrisiken und Instabil i täten auf jene über­
wälzen. Nicht zuletzt gilt es daher, die arbeitsmarktpolitisch bedeutsame Frage 
zu prüfen, ob kleinere und mittlere Betriebe dem Ziel höherer Beschäftigungs­
stabil i tät nicht u . U . eher durch Reaktionen auf anderen Ebenen nähe rkommen 
k ö n n t e n . Mi t anderen Worten: wieweit bieten sich für diese Betriebe z .B. Chan­
cen durch überbetr iebl iche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen , etwa durch den 
vers tärkten Ausbau fachlicher Märkte auf regionaler Ebene, um damit durch 
die Möglichkeiten reibungsloseren Betriebswechsels für die Arbeitskräfte die 
Risiken einer Personalanpassung auf der Ebene des Einzelbetriebs zu verrin­
gern? 

(2) Die zweite Kategorie von Fragen bezieht sich auf neuartige, erst neuer­
dings sich abzeichnende Zusammenhänge und künftig relevante Problemstellun­
gen, die sich aus derzeitigen und möglichen Entwicklungstendenzen der Wirt­
schaft ergeben. 

Fragen und Probleme werfen beispielsweise Entwicklungen auf, die in der 
B R D in der letzten Rezession erstmals deutlich zutage traten, nämlich eine in 
weiten Bereichen der Wirtschaft festzustellende Tendenz zur Spaltung in einen 
eher stabilen und einen eher instabilen Sektor. Sollte sich dieser Trend künftig 
weiter vers tärken, so wäre denkbar, daß sich eine langfristig vorausschauende 
Personalpolitik auf die Betriebe konzentrieren wird, die auch in Zeiten stärke­
rer Wirtschaftsschwankungen ihre Stellung halten oder festigen können , nicht 
zuletzt auf Kosten der schwächeren bzw. abhängigen Betriebe im instabilen 
Sektor — während sich außerhalb des Stabi l i tä tssektors ein Feld e rhöhter 
Instabil i tät bildet, in dem die Bedingungen für langfristige Beschäftigungspoli­
tik gar nicht gegeben sind. Erhöh te Arbeitsmarktungleichgewichte, letztlich 
eine Spaltung der Beschäftigungsbedingungen in der Wirtschaft in gute, sichere 
und schlechte, unsichere Arbei tsplätze — Tendenzen, die sich schon in anderen 
westlichen Industriestaaten zeigen — wären dann eine durchaus mögliche Folge 
(vgl. Sengenberger 1978a). 

Ein weiteres neues Problem- und Forschungsfeld — das sehen wir nicht zu­
letzt als ein Fazit unserer Untersuchungen zur Personalplanung an — stellen 
jene neuen bzw. veränder ten strategischen Orientierungen in der Beschäftigungs­
poli t ik der Unternehmen dar, die schon im vorigen Kapitel angedeutet wurden. 
Geht man von der Annahme aus, daß die Betriebe in Zukunft sowohl mit 
s tärkeren Turbulenzen auf Absatz- und Beschäft igungsmärkten als auch mit 
e r h ö h t e m Zwang zu technisch-organisatorischen Umstellungen ihres Produk­
tionsapparats rechnen müssen, so folgen daraus wachsende Anforderungen an 
deren flexible Reaktionsfähigkei t — nicht zuletzt beim Einsatz von und der 
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Verfügung über Arbeitskraft. Es fragt sich also: auf welche Weise werden die 
Betriebe versuchen, das Flexibi l i tä tsproblem zu bewältigen und welche Konse­
quenzen hat das für die strategischen Orientierungen in der betrieblichen 
Beschäftigungspolit ik? Wenn in Zukunft verstärkt auf interne Elastizi täten im 
Arbei tskräf teeinsatz abgestellt wird, welche Folgen ergeben sich daraus für die 
Arbei tskräf te und deren Interessen an Besitzstandwahrung hinsichtlich Quali­
fikation, Einkommen, Quali tät und Sicherheit des Arbeitsplatzes? Was schließ­
lich folgt daraus an möglichen Arbeitsmarktwirkungen und -problemen? Wird 
dies zu verstärkter Ungleichverteilung von Beschäftigungschancen für unter­
schiedliche Arbei tskräf tegruppen führen, zu weiterer Marginalisierung von 
derzeit Arbeitslosen bzw. Neuzugängern in den Arbeitsmarkt gegenüber (zu­
mindest Teilen der) beschäftigten Arbeitskräfte? A l l dies wirft natürlich die 
Frage nach den notwendigen Orientierungen für die Arbeitsmarktpolitik auf, 
um solchen akuten und möglichen Beschäft igungsproblemen gegenzusteuern. 

Diese hier angeschnittenen Fragen und Problemperspektiven machen deut­
l ich, daß sich das Forschungsfeld für sozialwissenschaftliche Untersuchungen 
über betriebliche Beschäftigungspolitik und Arbeitsmarktprobleme in Zukunft 
eher noch ausweiten wird. Ans töße zur Bearbeitung und Diskussion solcher 
Fragen und Probleme gegeben zu haben war u.a. Absicht des nun abgeschlos­
senen Forschungsprogramms und ist die gemeinsame Intention der im vorlie­
genden Sammelband zusammengestellten Beiträge. 

1 Quellenhinweise hierzu finden sich insbesondere in dem Beitrag von SCHULTZ-WILD 
in diesem Band (Teil A, I.). — Der besseren Übersicht halber werden bei Hinweisen auf 
Beiträge, die im vorliegenden Band veröffentlicht sind, die Autorennamen in Versalien 
geschrieben, bei anderen Literaturangaben dagegen nicht. 

2 Vgl. Gerstenberger u.a. 1969. Erfaßt wurden hier zum einen nur Industrieunternehmen, 
zum anderen vorwiegend nur solche Firmen, die in einer Vorerhebung angegeben hatten, 
daß sie Unternehmenspläne (gleich für welchen Unternehmensbereich) erstellen. Die 
Untersuchung ist also nur aussagekräftig für die zum damaligen Zeitpunkt „planende 
Industrie"; Großunternehmen (mit 100 und mehr Beschäftigten) sind in der Befragung 
mehr als zehnfach überrepräsentiert, während kleinere Betriebe (mit bis unter 200 Be­
schäftigten), die in der Grundgesamtheit fast 90% der Industrieunternehmen ausmachen, 
stark unterrepräsentiert sind. 

3 Als Grundgesamtheit wurden die etwa 300 umsatzstärksten Unternehmen des Jahres 
1970 gewählt (bei denen es eine erhebliche Variation in der Beschäftigtenzahl gibt); der 
Rücklauf auswertbarer Fragebogen betrug allerdings nur 19% dieser Grundgesamtheit; 
vgl. Wächter 1974a. 

4 Dieses Handbuch enthält Unternehmen, die mindestens 200 Beschäftigte oder minde­
stens DM 500000 Kapital oder mindestens DM 5 Millionen Jahresumsatz haben. 

5 Die 300 erfaßten Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten können dagegen nicht als 
repräsentativ für die große Zahl von etwa 1,9 Mill. Unternehmen dieser Größenordnung 
in der BRD (1970) gelten. Angaben dieser Betriebe waren daher nur in den Tabellen 
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nach Betriebsgrößenklassen aufgeführt und auch nicht in den jeweiligen Gesamtergebnis­
sen enthalten. 

6 Es handelt sich insbesondere um die Aufsätze von SCHULTZ-WILD, SENGENBERGER, 
Teil A, IL; MAASE, MENDIUS, Teil A, III.; LUTZ, Teil A, V . ; sowie L U T Z , Teil B. II. 

7 Das Interesse an betrieblichen Teilarbeitsmärkten wächst in dem Maße, wie der Betrieb 
langfristige Verfügungsinteressen an seinen Arbeitskräften entwickelt — sei es aufgrund 
von Investitionen, z.B. in Form von Qualifikation, die er in diese Arbeitskräfte vorge­
nommen hat, sei es aufgrund von hohen Wiederbeschaffungskosten, mit denen er rech­
nen muß. Mit dem Umfang und der Langfristigkeit dieser Investitionen steigt das Bedürf­
nis, deren Rentabilität durch spezifische Gestaltung von Allokation und Gratifizierung 
der Arbeitskräfte zu sichern. Die Gesamtheit von Regelungen und Entscheidungsprin­
zipien, über die diese Steuerung erfolgt, kann als betriebliche Arbeitsmarktstruktur 
bezeichnet werden. Zur Darlegung des Konzepts und zur Analyse betrieblicher Teil­
arbeitsmärkte vgl. Sengenberger 1975, Sengenberger 1978a. 
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TEIL A: 
VERBREITUNG UND ENTWICKLUNG BETRIEBLICHER 

PERSONALPLANUNG 
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/. Rainer Schultz-Wild* 

Verbreitung und Entwicklung betrieblicher Personalplanung 

Gliederung: 
1. Harmonie positiver Erwartungen 
2. Verbreitung: begrenzt und selektiv 
3. Zur Vieldeutigkeit des Personalplanungsbegriffs 
4. Personalplanung und Interessenkonflikte 

1 . H a r m o n i e pos i t i ve r E r w a r t u n g e n 

Zu Beginn der 60er Jahre fällt die Arbeitslosenquote, die als ein zentraler 
Indikator für die globale Beschäft igungsentwicklung anzusehen ist, erstmals in 
der Nachkriegszeit unter die 1%-Marke — und sicherlich ist es kein Zufall , daß 
sich die , ,Entdeckung" der betrieblichen Personalplanung auf diesen Zeitraum 
datieren läßt . 1963 erscheint das Lehrbuch von A . Marx: „Die Personalplanung 
in der modernen Wettbewerbswirtschaft" und seitdem gibt es in der betriebs­
wirtschaftlichen Fachliteratur eine wachsende Anzahl von Monographien und 
Aufsä tzen , die den Begriff ,,Personalplanung" in ihrem Titel führen (vgl. etwa: 
Ulr ich , Staerkle 1965; Meyer 1968; Dedering 1972; Jacob 1974; Weber 1975; 
Schmidt u.a. 1975; Gaugier 1974). Bis weit in die 70er Jahre hinein geht diese, 
vorwiegend normativ orientierte betriebswirtschaftliche Fachliteratur vom 
P h ä n o m e n der Arbei t skräf teknapphei t aus und wird nicht müde,die Einführung 
betrieblicher Personalplanung zur Lösung dieses Problems auf betrieblicher 
Ebene zu propagieren. Dabei wird eine, im einzelnen schon wieder verwirrende 
Vielfalt von Formen, Methoden, Techniken und Systemen betrieblicher Perso­
nalplanung angeboten und nahezu jeder Titel bringt andere Vorschläge im Hin­
blick auf die Differenzierung der Personalplanung in Teilplanungen für Beschaf­
fung, Kosten, Einsatz, Maßnahmen , für Planungsschritte und Planungsziele, für 
Kontrol le der Planung usw.. 

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e.V. 
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„Das Grundmuster der betriebswirtschaftlichen Standardliteratur zeigt eine scheinbar logi­
sche Schrittfolge von der Personalbedarfsermittlung zur Deckung des ermittelten Bedarfs; 
dazu dient das Instrumentarium der Personalbeschaffung (Personalwerbung, -ausbau, 
-einstellung), der Personalentwicklung, des Personaleinsatzes, der Personalverwaltung und 
der Personalinformationssysteme. Das ist das Bild einer bedarfsdeckenden, personalbereit­
stellenden Personalplanung. Ihre Sorge ist der angespannte Arbeitsmarkt. Ihr Paradigma ist 
die Bewässerung und Kultivierung der Wüste: Wie diese nach Wasser, so dürstet die Unter­
nehmung nach Arbeitskräften und wie eine Bewässerungsanlage Wasser, so schöpft die 
Personalplanung Arbeitskräfte und leitet den richtigen Mann auf den richtigen Platz." 
(Ortmann 1978, S. 622) 

Während in dieser betriebswirtschaftlichen Fachliteratur für die Einführung 
von Personalplanung vorwiegend mit Argumenten geworben wird, die sich 
auf Unternehmensinteressen beziehen, wie etwa Vermeidung von Personal­
engpässen und Fehlbesetzungen, Reduzierung von Personalkosten, bessere 
Nutzung innerbetrieblicher und außerbetr iebl icher Arbeitskräfteressourcen 
usw., gibt es daneben eine zweite, ebenfalls vorwiegend normativ ausgerichtete 
Gattung von Personalplanungsliteratur, die ebenfalls die Einführung und A n ­
wendung dieses Instrumentariums propagiert, — allerdings mit anderer Ziel­
setzung und anderem Interessensbezug. Gemeint sind hier die im größeren 
Rahmen erstmals Mitte der 60er Jahre im Zusammenhang mit der sogenannten 
Automationsdebatte vorgetragenen Forderungen von Seiten der Gewerkschaf­
ten, zur besseren Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen in der betrieb­
lichen Personal- und Beschäftigungspolit ik, Personalplanung einzuführen sowie 
die vorherrschende Unterwertigkeit und Vernachlässigung des Personalsektors 
aufzuheben (vgl. Friedrichs 1965, S. 817 ff und verschiedene Beiträge zur 
IG-Metall-Tagung „Compu te r und Angestellte" von 1968 in : Friedrichs 1971, 
S. 849 ff). Die vorwiegend in den Industriegewerkschaften Metall und Chemie 
vorangetriebene Diskussion geht nach der Verabschiedung des neuen Betriebs­
verfassungsgesetzes von 1972, durch die Personalplanung rechtlich institutiona­
lisiert und Informations- und Beratungsrechte der Betriebsräte in diesem Bereich 
verankert wurden, zunehmend in Arbeiten über, die auf eine möglichst detail­
lierte Beratung der Arbeitnehmervertretungen über ihre Rechte und Eingriffs­
mögl ichkei ten in diesem weitgehend neuen Betätigungsfeld zielen (vgl. z .B. 
IG-Chemie-Papier-Keramik, Wiesner 1975; Deutscher Gewerkschaftsbund 
1976; IG-Metall 1976; Mohr 1977; IG-Metall o.J. (1977); verschiedene Beiträge 
i n : K o h l (Hrsg.) 1978; K o h l 1979). 

Gemeinsames Grundmuster dieser Arbeiten ist, daß nach einer mehr oder 
weniger breiten Darstellung und Analyse der Formen und Mechanismen unter­
nehmerischer Beschäftigungspolitik und der durch sie verursachten Verlet­
zungen von Arbeitnehmerinteressen, die gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Eingriffsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertretungen aufgewiesen sowie 
Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Interessenvertretungsposition der 
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Arbeitnehmerseite durch Personalplanung aufgezeigt werden. V o r allem in 
neueren Veröffent l ichungen dieser Richtung wird durchaus hervorgehoben, 
daß Personalplanung in der Hand der Unternehmensleitungen sehr wohl auch 
als Rationalisierungsinstrument genutzt werden kann und nicht unbedingt zu 
einer besseren Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen beitragen m u ß , 1 den­
noch wird die weitere Verbreitung von Personalplanung gefordert und diese als 
ein Mit te l dazu angesehen, wesentliche Ansprüche der Arbeitnehmer zu ver­
wirklichen. Sie soll insbesondere: 

die Beschäftigung sichern, d.h. dem Recht auf Arbeit für alle Arbeitnehmer entspre­
chen, insbesondere durch die konkrete Sicherung des eingenommenen oder eines gleich­
wertigen Arbeitsplatzes, 
— - negative Auswirkungen, die durch den technischen und wirtschaftlichen Wandel entste­
hen können, vermeiden, 
— die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch menschengerechte Arbeitsgestaltung 
durchsetzen, 
— die Möglichkeiten der beruflichen Bildung für alle Arbeitnehmer schaffen und verbes­
sern, 
-- die Arbeitnehmer entsprechend ihren Fähigkeiten einsetzen und fördern, 
— die Probleme älterer Arbeitnehmer und gemindert leistungsfähiger sowie aller übrigen 
schutzbedürftigen Arbeitnehmergruppen in allen Planungsphasen und in allen Planungs­
bereichen berücksichtigen, 
— zur Sicherung und Steigerung des Einkommens beitragen." (DGB 1978, S. 4) 

Ganz ähnliche, ebenfalls recht weitreichende positive Erwartungen an be­
triebliche Personalplanung hat bereits 1971, also noch vor Inkrafttreten des 
Betriebsverfassungsgesetzes von 1972, die Sozialpolitische Gesprächsrunde 
beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung formuliert, an der 
Arbeitgeber und Gewerkschaften beteiligt sind, und in der DGB-Empfehlung 
von 1977 wird ausdrücklich festgestellt: ,,Seit Inkrafttreten des neuen Betriebs­
verfassungsgesetzes . . . lassen sich diese (oben zitierten -- d.V.) Ziele wirkungs­
voller durchsetzen." ( D G B 1978, S. 4) 

Die Harmonie positiver Erwartungen reicht jedoch noch weiter. Nach den 
einschlägigen Empfehlungen und Programmatiken ergeben sich aus Einführung 
und Durchsetzung betrieblicher Personalplanung Vorteile nicht nur für die 
Betriebe und Unternehmen sowie deren Arbeitskräfte , sondern der Personal­
planung werden auch gesellschaftspolitische, insbesondere sozial- und arbeits­
marktpolitische Aufgaben zugewiesen. Personalplanung soll einen „Beitrag zur 
Vermeidung von Arbeitsmarktungleichgewichten" leisten-, sie ist mit der 
„staat l ichen Bildungsplanung und Arbeitsmarktpolitik zu verknüpfen ." „Die 
Personalplanung kann damit einen wichtigen Beitrag zur Überwindung von 
Interessengegensätzen und Spannungen in unserer Leistungsgesellschaft erbrin­
gen." (Sozialpolitische Gesprächsrunde 1972). Auch das Aktionsprogramm der 
Bundesregierung zur Humanisierung des Arbeitslebens von 1974 verweist aus-
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drücklich darauf, daß betriebliche Personalplanung auch Auswirkungen auf 
außerbetr iebl iche Bereiche habe und im Zusammenhang mit der staatlichen 
Arbeitsmarktpolitik zu sehen sei. 

A u f diesem Hintergrund (fast) uneingeschränkter positiver Erwartungen 
im Hinblick auf die Funktionen betrieblicher Personalplanung auf einzelbe­
trieblicher und gesamtgesellschaftlicher Ebene könn te man annehmen, daß 
dieses Anfang der 60er Jahre neu „ e n t d e c k t e " , inzwischen in Gesetzestexten 
und Tarifverträgen verankerte Instrumentarium sehr rasch eine weite Verbrei­
tung in der Wirtschaft der Bundesrepublik gefunden hat. Was läßt sich über 
diesen Prozeß aussagen? 

2. V e r b r e i t u n g : begrenzt u n d selekt iv 

Trotz des seit Beginn der 60er Jahre zunehmenden Interesses an betrieblicher 
Personalplanung, das sich an der noch wachsenden Flut vorwiegend program­
matisch orientierter Literatur ablesen läßt, war lange Zeit sehr wenig über die 
ta tsächl iche Verb reitung betrieblicher Personalplanung sowie über ihre Bedeu­
tung in der Praxis der Unternehmenspolitik bekannt. Das 1974 begonnene, 
vorwiegend empirisch ausgerichtete Forschungsprogramm des Instituts für 
Sozialwissenschaftliche Forschung München versuchte, wenigstens einige Wis­
senslücken zu schließen. Zur Verbreitung betrieblicher Personalplanung er­
brachte die 1975 durchgeführte repräsentative Betriebserhebung bei knapp 
2000 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft zusammenfassend folgende 
Ergebnisse: 3 

o Selbst wenn man Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten, in denen Unterneh­
mensplanung generell eine relativ geringe Rolle spielt, außer acht läßt, ist 
es Mitte der 70er Jahre nach wie vor eine Minderheit von rund zwei Fünftel 
der Unternehmen, die in irgendeiner Form Personalplanung eingeführt ha­
ben. Investitions-, Produktions- und Absatzplanung sind weiter verbreitet als 
Personalplanung, allerdings auch nicht in allen Unternehmen vorhanden. 

o Die Planungsfristen sind im Durchschnitt im Personalsektor wie auch in 
anderen unternehmerischen Planungsbereichen relativ kurz; lediglich Investi­
t ionspläne haben häufiger einen Planungshorizont von mehr als einem Jahr. 
Nicht einmal jedes zehnte Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten 
plant im Personalsektor mit einer längeren Frist als ein Jahr. 

o A b einer Größeno rdnung von etwa 2000 Beschäftigten sind Personal- und 
sonstige Unternehmensplanungen allerdings nahezu generell vorhanden; die 
Fristigkeit — auch der Personalpläne — ist deutlich länger als im Durch-
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schnitt; so verfügen z .B. mehr als die Hälfte der Unternehmen mit minde­
stens 5000 Beschäftigten über Personalpläne von mindestens vierjähriger 
Dauer. 

Trotz der hohen positiven Erwartungen im Hinblick auf die Nützlichkeit 
betrieblicher Personalplanung für Unternehmen, Arbeitnehmer und Arbeits­
markt kann demnach Mitte der 70er Jahre noch keine Rede von einer allge­
meinen Einführung und Durchsetzung dieses Instrumentariums sein. Dies gilt 
nicht nur für „schriftlich fixierte Personalp läne" unterschiedlicher Geltungs­
dauer, sondern auch für eine ganze Reihe anderer Indikatoren, an denen sich 
das Vorhandensein einer planenden Personalwirtschaft festmachen läßt (vgl. 
Lutz u.a. 1977). Zum unternehmenspolitischen Standardinstrumentarium 
gehören Personal- und Unternehmensplanung bisher offensichtlich nur in den 
G r o ß u n t e r n e h m e n , während sie in kleineren Betrieben wesentlich seltener und 
dann auch meist nur in rud imentäre r Form vorhanden sind. 

Bei dieser Situation ist davon auszugehen, daß die Erwartungen, die die 
Gewerkschaften und auch die Arbeitsmarktpolitik an die Funktionen betrieb­
licher Personalplanung geknüpft haben, bisher noch kaum eingelöst sein kön­
nen, da vielfach die Voraussetzungen dafür fehlen. Dieser Aspekt wird beson­
ders in dem folgenden Beitrag von M A A S E und M E N D I U S anhand des Daten­
materials aus der Betriebserhebung 1975 dargestellt. Obwohl natürlich die 
Beeinflussung der betrieblichen Beschäftigungspolit ik nicht unbedingt die 
von Gewerkschaftsseite vielfach geforderte Einrichtung eines Personalplanungs­
ausschusses voraussetzt, ist die Tatsache, daß in mehr als drei Viertel aller Unter­
nehmen ein solches Gremium nicht vorhanden ist, ein deutliches Zeichen dafür, 
daß der Prozeß der Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung unter 
Beteiligung der Betriebsräte noch nicht sehr weit vorangeschritten ist. Bis zur 
Betr iebsgrößenklasse von unter 5000 Beschäftigten hat die Mehrheit der Be­
triebe keinen Personalplanungsausschuß und auch in mehr als einem Drit tel 
der G r o ß u n t e r n e h m e n mit mindestens 5000 Beschäftigten fehlt ein solches 
Gremium. In einem Viertel der Gremien ist der Betriebsrat gar nicht vertreten, 
nur etwa in jedem zehnten in pari tät ischer Form (vgl. M A A S E , M E N D I U S in 
diesem Band). 

Obwohl also von einer Generalisierung des Instrumentariums betrieblicher 
Personalplanung — trotz der in dieser Richtung wirkenden allgemeinen gesetz­
lichen Normen — bisher nicht ausgegangen werden kann, vielmehr eine recht 
ungleiche Verbreitung und selektive Nutzung von Planungsinstrumenten ange­
nommen werden m u ß , lassen die — allerdings nur spärlich vorhandenen — 
Vergleichsdaten aus früheren Jahren doch auf einen relativ raschen Ausbrei­
tungsprozeß seit Anfang der 60er Jahre schl ießen. 4 
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Mißt man die Verbreitung von Personalplanung am Vorhandensein „schrift­
l ich fixierter Personalpläne" , so hat diese offensichtlich im Jahrzehnt zwischen 
1965 und 1975 erheblich zugenommen; die G r o ß u n t e r n e h m e n (der Indu­
strie) verfügen inzwischen alle über mindestens einen Personalplan, bei den 
kleineren Betrieben sind die Anteile personalplanender Betriebe in diesem 
Zeitraum deutlich gestiegen. 

o Durchschnittlich hat die Länge der Planungsfristen im Personalbereich zu­
genommen, d.h. mittel- bis längerfristige Pläne sind häufiger als früher. 

o Obwohl auch 1975 nach wie vor Produktions-, Absatz- und Investitions­
pläne in der Industrie weiter verbreitet waren als Personalpläne, hat sich 
doch der Abstand in der Verbreitung zwischen Personalplanung und den an­
deren Planungsbereichen in diesem Zeitraum deutlich verringert. 

o Die Ausbreitung von Personalplanung vollzog sich offensichtlich überwie­
gend in der Weise, daß kleinere Betriebe dem Beispiel größerer Unternehmen 
gefolgt sind; daß zunächst mit relativ kurzfristiger Planung begonnen, dann 
sukzessive Pläne über längere Zei t räume eingeführt wurden und daß zumeist 
die Planung anderer Unternehmensbereiche (Produktion, Absatz, Investi­
tionen) der Einführung von Personalplanung vorausging. 

Eine differenziertere Analyse des Erhebungsmaterials läßt allerdings Zweifel 
an der zunächs t naheliegenden These aufkommen, daß der Prozeß der Entwick­
lung und Ausbreitung betrieblicher Personalplanung sich durchgängig nach 
dem vor allem in der normativ orientierten Lehrbuchliteratur propagierten 
„ S y s t e m k o n z e p t " vollzieht. Nach diesem Konzept k ö n n e n bestimmte Elemen­
te betrieblicher Personalplanung nur schrittweise aufeinander aufbauend in die 
Praxis eingeführt werden und es wird ein enger wechselseitiger Zusammenhang 
zwischen verschiedenen Teilinstrumenten quantitativer und qualitativer Perso­
nalplanung postuliert. Bestimmte Befunde legen jedoch die These nahe, „daß 
im Zuge von Durchsetzung und Ausbau betrieblicher Personalplanung Betriebe 
je nach ihren Bedingungen und den diesen entsprechenden Interessenlagen das 
Repertoire personalplanerischer Maßnahmen gemäß spezifischen Präferenzen 
anders nutzen: Während die einen z .B. . . . pr imär daran interessiert sind, ein 
differenziertes System quantitativer Planung mit mehr oder minder weitrei­
chender zeitlicher Geltungsdauer aufzubauen, und an personenbezogenen Maß­
nahmen wie Personalbeurteilung nur geringes Interesse haben, steht für andere 
Betriebe gerade letzteres bei der Personalplanung im Vordergrund, während die 
quantitative Planung relativ wenig Bedeutung besitzt." (Lutz u.a. 1979, S. 11) 
Gemäß dieser These, die sich am besten mit dem Bild des „Werkzeugkastens" 
(Lutz) illustrieren läßt, kommt der selektiven Nutzung verschiedener Teilmo­
mente betrieblicher Personalplanung entsprechend den je unterschiedlichen 
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betrieblichen Bedingungs- und Interessenkonstellationen erhebliche Bedeutung 
zu. Dementsprechend problematisch erscheinen Annahmen, wie sie sich in der 
normativ geprägten Literatur zahlreich finden lassen, die vom Vorhandensein 
bestimmter personalpolitischer und personalplanerischer Instrumente auf ganz 
bestimmte (positive) Folgen und Wirkungen in der betrieblichen Beschäfti­
gungspolitik schließen. 

3. Z u r V i e l d e u t i g k e i t des Personalp lanungsbegr i f fs 

In Programmatiken und Konzepten zur betrieblichen Personalplanung sowie in 
weiten Teilen der einschlägigen sozialpolitischen Diskussion werden häufig die 
postulierten, eindeutig positiven Wirkungen dieses Instruments kaum hinter­
fragt und problematisiert. Personalplanung „dient der Demokratisierung der 
Arbeitswelt", „trägt zur Humanisierung des Arbeitslebens bei" , und ist vor 
allem „eine wesentliche Grundlage zur präventiven Lösung sozialer Konfl ikte 
im Betrieb" (Schmidt 1975, S. 24). In dieser Perspektive wird Personalplanung 
zu einem zentralen Medium zur Vermeidung und Lösung möglicher Konflikte 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Betrieben und Arbeits­
markt usw. 5 . Die wesentlichen Voraussetzungen dafür, daß Personalplanung 
diese ihre Funkt ion erfüllen kann, werden dann vor allem darin gesehen, „daß 
Personalplanung allumfassend definiert wird und in der Praxis realisiert w i r d " 6 , 
daß sie als integrierter Bestandteil in der Unternehmensplanung mit eigenem 
Stellenwert zu institutionalisieren ist. „Dabei besteht in der Sozialpolitischen 
Gesprächsrunde zwischen den Vertretern der Gewerkschaften und der Arbeit­
geberverbände Übere ins t immung darüber, daß die Personalplanung nicht nur 
ein Reflex der Investitions-, Produktions- und Absatzplanung sein soll, sondern 
gleichwertig und gleichberechtigt in ständiger Wechselwirkung mit den anderen 
Teilplanungen des Unternehmens verbunden sein so l l . " (Rehhahn 1972, 
S. 168). 

Mi t der „Uneindeut igkei t im Begriff der Personalplanung", mit Fragen nach 
ihrem Stellenwert innerhalb der Unternehmensplanung, nach ihren Abhängig­
keiten bzw. nach den Möglichkei ten, eigenständige Zielsetzungen zu verfolgen, 
setzt sich der Beitrag von WÄCHTER kritisch und ausführlich auseinander. Hier 
sei deshalb nur darauf verwiesen, daß die Einigkeit zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften, wie sie exemplarisch in den Empfehlungen der Sozialpoliti­
schen Gesprächsrunde zum Ausdruck kommt, sich bei näherer Analyse ent­
sprechender Konzepte und Programmatiken zumindest zum Teil als Schein 
erweist, was sicherlich mit der Vieldeutigkeit des Personalplanungsbegriffs 
zusammenhäng t . Sehr deutlich zeigt sich dies beispielsweise am Zusammenhang 
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zwischen Personalplanung und Mitbestimmung (vgl. dazu auch Teil C in diesem 
Band). 

Während in gewerkschaftlichen Forderungen und Programmatiken die Er­
weiterung der Mitbestimmung eine zentrale Rolle spielt und zumindest implizit 
ein sehr breiter Personalplanungsbegriff Verwendung findet, da es für die bessere 
Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen letztlich nicht auf eine Veränderung 
der Planung, sondern der tatsächlichen Unternehmenspolitik ankommt, findet 
sich in einschlägigen Schriften der Arbeitgeberseite eine restriktive Auslegung 
der Mitwirkungsmöglichkei ten der Betriebsräte bei der Personalplanung sowie 
ein engerer Personalplanungsbegriff: — Personalplanung als „Hilfsmittel , das vor 
allem der Optimierung des Personaleinsatzes im Betrieb in quantitativer, qualita­
tiver und wirtschaftlicher Hinsicht dient" ( B D A 1978, S. 160). Zwar wird von 
Arbeitgeberseite die „Notwendigke i t systematischer vorausschauender Überle­
gungen im personellen Bereich jedes Unternehmens" zunehmend betont und 
gleichzeitig die „fehlende P lanungsmen ta l i t ä t bei der Unternehmensleitung" so­
wie die „Unte r schä tzung der Planungsfunktion im mit te ls tändischen Unterneh­
men" (ebenda, S. 159 ff) kritisiert, Personalplanung bleibt jedoch eher ein nützli­
ches Teilelement einer aufgeklärten Personalpolitik, das „natürl ich nicht das Ar­
beitsplatzrisiko beseitigen kann, sondern lediglich ein ergänzendes Mit te l ist, das 
neben eineraktiven betrieblichen und überbetr ieblichen Beschäftigungspolitik zur 
Lösung von Beschäftigungsfragen im Betrieb beitragen kann" (ebenda, S. 160). 

Das ISF versuchte in seinen Untersuchungen zur Personalplanung den Pro­
blemen der in der Real i tä t vorfind baren Vielfalt des Personalplanungsbegriffs 
auf zweierlei Weise zu begegnen: 

o Zum einen wurde — vor allem im Zusammenhang mit der empirischen Brei­
tenerhebung — vorwiegend ein relativ enger, durch das Vorhandensein 
„schriftlich fixierter Personalp läne" verschiedener Fristigkeit operationali-
sierter Personalplanungsbegriff verwendet (abkürzend auch als „quant i ta t ive 
Personalplanung" bezeichnet). Für weitergehende Auswertungen wurde 
durch „Anlagerung" zusätzlicher, auch „qual i ta t iver" Elemente eine kom­
plexere Begriffsbildung versucht, wobei im Verlauf der Untersuchungen 
die Bildung solcher komplexer Indikatoren expliziert und immer wieder 
problematisiert wurde (vgl. Lutz u.a. 1977 sowie Lutz u.a. 1979). 

o Zum anderen richtete sich das Interesse bestimmter Teilprojekte im Rah­
men des Forschungsprogramms vor allem auf die betriebliche Personal- und 
Beschäftigungspolitik und ihre Folgen für den Betrieb, die Arbeitnehmer, 
den Arbeitsmarkt usw., wobei Personalplanung nur eine unter vielen zu be­
rücksichtigenden Variablen war (vgl. z.B. Maase, Sengenberger 1976; Schultz-
Wild 1978.). 
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Dieses Vorgehen schien am besten dem instrumenteilen Charakter betrieb­
licher Personalplanung gerecht zu werden und erlaubte es, vorschnelle ex ante-
Festlegungen im Hinblick auf die Problemlösungsfähigkeit und die Wirkungen 
betrieblicher Personalplanung zu vermeiden. Damit wurden bestimmte Frage­
stellungen erst möglich, bei denen nicht von vornherein davon ausgegangen 
wurde, daß betriebliche Personalplanung soziale Probleme löst und gesellschaft­
liche Konfl ikte überwindet , sondern bei denen in der Forschungsperspektive 
enthalten ist, daß durch Personalplanung bestimmte Ziel- und Interessenkon­
flikte auf betrieblicher und überbetr ieblicher Ebene neu entstehen oder in 
veränder ter Form auftreten können (Frageperspektiven des ISF-Forschungs-
programms von 1974). 

4 . Persona lp lanung u n d I n t e r e s s e n k o n f l i k t e 

V o r allem die bis Anfang der 70er Jahre erschienene Fachliteratur geht in wei­
ten Teilen von problemlösenden Funktionen und konfliktminimierenden 
Wirkungen betrieblicher Personalplanung aus. Faß t man die im einzelnen sehr 
vielfältigen und differenzierten Annahmen und Erwartungen zusammen, die — 
explizit oder implizit — den meisten der propagierten Modelle, Konzepte und 
Forderungen zur Personalplanung unterliegen, so ergeben sich drei Kernpostu-
late: 

o Das einzelne Unternehmen wird durch die Einführung und Praktizierung 
möglichst längerfristig orientierter betrieblicher Personalplanung besser als 
sonst dazu befähigt, seine mit Beschäftigung und Arbeitskräfteeinsatz ver­
bundenen Interessen zu verfolgen und durchzusetzen. 

o Personalplanung reduziert auf einzelbetrieblicher Ebene die Möglichkeit von 
Konfl ik ten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern; sie entlastet den 
Prozeß der Interessenauseinandersetzungen zwischen Betriebs- oder Unter­
nehmensleitung einerseits und Betriebsrat oder anderen Interessenvertre­
tungsorganen der Arbeitnehmer andererseits. 

o A u f überbetr iebl icher Ebene wird durch Personalplanung und ihre Koordina­
tion mit öffentl ichen Poli t iken, insbesondere mit der Arbeitsmarktpolitik, 
die Möglichkeit des Auftretens gesellschaftlicher Konfl ikte reduziert oder — 
wo sie sich nicht vermeiden lassen — zumindest deren Lösung erleichtert. 

N u n deutet die oben skizzierte, in einigen der folgenden Beiträge detaillier­
ter ausgewiesene, begrenzte und selektive Verbreitung betrieblicher Personal­
planung bereits darauf hin, daß die Nettovorteile der Einführung und Praktizie­
rung betrieblicher Personalplanung für das einzelne Unternehmen offensichtlich 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



nicht generell so groß sein können , daß der notwendige Aufwand für die Ein­
führung des Instrumentariums sich unter allen Bedingungen lohnen würde oder 
in jedem Fall für die einzelbetriebliche Interessendurchsetzung erforderlich 
wäre . Bei der Fülle der betriebswirtschaftlichen Beratungsliteratur, bei der — 
zumindest oberflächlich betrachtet — einheitlichen Propagierung von Personal­
planung durch die Arbei tgeberverbände und die Gewerkschaften und bei der 
im politischen Raum ebenfalls kaum kontroversen Befürwortung von Personal­
planung läßt sich nämlich die noch immer begrenzte Verbreitung dieses Instru­
mentariums kaum befriedigend allein durch — sicherlich in Teilbereichen nach 
wie vor vorhandene — Informationsdefizite erklären. Vielmehr scheint die A n ­
nahme berechtigt, daß unterschiedliche innere und äußere Bedingungen betrieb­
licher Existenz im unterschiedlichen Maße Einführung und Nutzung betrieb­
licher Personalplanung nahelegen, — ein Zusammenhang, auf den näher im fol­
genden Teil B dieses Bandes eingegangen wird. 

Darüberhinaus zeigen eingehendere Problemanalysen des ISF auf einzelbetrieb­
licher Ebene, daß Personalplanung für die betriebliche Interessendurchsetzung 
durchaus ambivalente Folgen haben kann. Abgesehen davon, daß Personalpla­
nung für den Betrieb Aufwand und Kosten verursacht, deren Rentabi l i tä t in 
der Regel nur schwer unmittelbar kontrolliert werden kann, scheint ein wesent­
licher Widerstand gegenüber einer möglichst frühzeitigen und verbindlichen 
Festlegung bestimmter personalpolitischer Maßnahmen im Rahmen einer dif­
ferenzierten und längerfristigen Personalplanung in dem betrieblichen Interesse 
begründet zu sein, sich möglichst hohe Flexibil i tät in der Bestimmung der je 
aktuellen Bedingungen des Arbeitskräfteeinsatzes zu erhalten. So wird im 
Beitrag von M A A S E und S C H U L T Z - W I L D am Beispiel mehr oder weniger lang­
fristig vorausgeplanter technisch-organisatorischer Rat ional is ierungsmaßnahmen 
aufgezeigt, aufgrund welcher Interessen und Zusammenhänge die mit der 
Umstrukturierung des Produktionsapparates verbundenen personellen Verän­
derungen nicht gleichzeitig mit der Investitionsplanung festgelegt werden, viel­
mehr möglichst lange offen gehalten wird, welche Arbeitskräfte mit welchen 
Auswirkungen schließlich von der Umstrukturierung betroffen sein werden. 

Zu den ambivalenten Folgen von Personalplanung für die Interessendurch­
setzung des Unternehmens zählt natürlich auch das Ris iko, daß durch frühzei­
tige Transparenz der personellen Folgen bestimmter unternehmenspolitischer 
Entscheidungen der Betriebsrat zu einer effektiveren Durchsetzung von Beleg­
schaftsinteressen befähigt wird. Zwar soll durchaus nicht ausgeschlossen wer­
den, daß Personalplanung zu „produkt iven Konf l ik t lösungen" ( S C H O L L ) füh­
ren kann, durch die die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern des 
Betriebs letztlich besser befriedigt werden — etwa wenn bei einem frühzeitig 
erkennbaren Personalengpaß rechtzeitig Einstellungen vorgenommen oder 
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innerbetriebliche Qualifizierung durchgeführt wird —, auf der anderen Seite ist 
eben auch nicht auszuschließen, daß die bessere Durchsetzung von Arbeitneh­
merinteressen auf Kosten des Unternehmens geht, — etwa wenn sonst mögliche 
Lohnherabstufungen bei Umsetzungen durch längere Planungszei t räume ver­
mieden, Lohngarantieregelungen vereinbart werden etc. Solche Zusammen­
hänge unterstreichen den instrumentellen Charakter betrieblicher Personal­
planung; deren Folgen lassen sich eben nicht im allgemeinen und unter A b ­
straktion der gegebenen Situation und der jeweiligen Bedingungen und Macht-
verhältnisse im Prozeß industrieller Beziehungen festlegen. 

Zusammenhänge dieser Ar t verweisen in anderer Perspektive gleichzeitig 
darauf, daß betriebliche Personalplanung im Hinblick auf die Durchsetzung 
von Arbeitnehmerinteressen ebenfalls durchaus ambivalent e inzuschätzen ist. 
Diese Problematik wird vor allem in Tei l C dieses Bandes thematisiert, findet 
sich aber auch im erwähnten Beitrag von M A A S E und S C H U L T Z - W I L D am 
Beispiel der Folgen technisch-organisatorischer Veränderungen angesprochen. 

Schließlich ist davon auszugehen, daß auch auf überbetr iebl icher Ebene ein 
Mehr von Personalplanung nicht unbedingt ein Weniger an sozialen Konfl ikten 
und Problemen zur Folge hat. Zwar m u ß in der gegenwärtigen Situation einer 
noch sehr begrenzten Verbreitung betrieblicher Personalplanung davon ausge­
gangen werden, daß die Voraussetzungen für eine Koordination und Integra­
tion betrieblicher Personalplanungen und Beschäftigungspolit iken einerseits 
und überbetr iebl icher öffentlicher Arbeitsmarkt-, Struktur- und Beschäfti­
gungspolitik andererseits noch kaum gegeben sind; weiter ist zu konstatieren, 
daß auch auf Seiten der öffentl ichen Politiken zum Teil die geeigneten Instru­
mentarien für eine „integrier te Arbei tspol i t ik" (Bundesanstalt für Arbeit 1978) 
fehlen. 

Nimmt man aber die Rezession von 1973/74 und ihre Folgen für den Ar ­
beitsmarkt dennoch als Testfall, so zeigt sich — wie L U T Z in seinem weiter 
unten abgedruckten Beitrag hervorhebt — „für große Bereiche der Wirtschaft 
in der B R D erstmals eine gewisse Tendenz zur Spaltung in einen eher stabilen 
und einen eher unstabilen Sektor . . ." . Demnach waren es gerade die größeren , 
kapi ta ls tärkeren, mit höherer Marktmacht ausgestatteten und in der Regel über 
Personalplanung verfügenden Unternehmen, die durch ihre Beschäftigungs­
polit ik zwar die Stabil i tät ihrer eigenen Belegschaften weitgehend erhalten 
konnten, aber dabei im erheblichem Maße Instabil i tät auf überwiegend kleinere 
und schwächere Betriebe abgewälzt haben. Daß daraus besondere Probleme 
für den Arbeitsmarkt entstehen, liegt auf der Hand. 

Nicht unmittelbar klärbar ist mit den bisher vorliegenden Daten und Ana­
lysen, inwieweit betriebliche Personalplanung eine ursächliche oder ausschlag­
gebende Rolle bei der Durchsetzung solcher Stabilisierungspolitiken gespielt 
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hat. N immt man an, daß Personalplanung tatsächlich unter den spezifischen 

Bedingungen der großen und starken Unternehmen dazu bei t rägt , daß es zu 

„produkt iven Konf l ik t lösungen" beim Problem von Personalüberschüssen 

kommt, so erweist sich dies in der Perspektive des Gesamtarbeitsmarktes und 

der Arbeitnehmerinteressen insgesamt als ein zusätzlicher Faktor für die tat­

sächlich feststellbare einseitige Verteilung der Krisenlasten auf kleinere und 

mittlere Unternehmen und deren Arbei tskräf te . Die Frage, inwieweit durch 

eine weitere Verb reitung und Nutzung betrieblicher Personalplanung der A b ­

stand in der Fähigkeit , eine auf Stabil i tät orientierte Beschäftigungspolitik 

durchzusetzen, vermindert werden kann, m u ß vorerst offen bleiben. Die Gefahr 

ist jedenfalls nicht auszuschließen, daß bei zunehmenden Turbulenzen auf 

den Absa tzmärk ten in weiten Bereichen der Wirtschaft sich die Unmöglich­

keit oder Erfolglosigkeit einer längerfristig orientierten, auf Stabil i tät aus­

gerichteten Personal- und Beschäftigungspolitik erweisen wird und damit 

Methoden kurzfristiger ad-hoc-Entscheidungen im Personalbereich wieder 

zunehmen. 

1 So schreibt z.B. Kohl 1979: „Personalplanung als solche ist nicht unbedingt positiv 
für die Arbeitnehmer und eine Garantie für eine bessere Sorge für ihre Belange. Sie ist 
im Gegenteil für den Arbeitgeber ein Planungsinstrument wie jedes andere zur Sicher­
stellung der Produktion und zur Erhöhung der Gewinne. Im Zweifelsfalle dient sie 
der Rationalisierung." (S. 32) 

2 Vgl. für eine der wenigen, auch empirisch ausgerichteten Arbeiten von Anfang der 
7Oer Jahre die Studie von Wächter 1974a, „Praxis der Personalplanung", die auf einer 
quantitativ allerdings sehr schmalen, nicht auf Repräsentativität angelegten Erhebung bei 
Großunternehmen 1970/71 basiert und — im Unterschied zu vielen anderen betriebs­
wirtschaftlichen Arbeiten dieser Zeit — auch etwa das Thema „Planung des Personal­
abbaus" behandelt. 

3 Diese Ergebnisse sind im folgenden Beitrag von SCHULTZ-WILD und SENGENBERGER 
unter Angabe der Erhebungsdaten detaillierter dargestellt. Für eine ausführlichere Ana­
lyse des Erhebungsmaterials vgl. auch Lutz u.a. 1977 sowie Lutz u.a. 1979. 

4 Unter bestimmten Einschränkungen und Vorbehalten mit den Ergebnissen der „Betriebs­
erhebung 1975" des ISF vergleichbare Daten liegen nur aus einer Unternehmensbefragung 
des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung von 1965 vor, die sich allerdings nur auf die 
„planende Industrie" bezog (vgl. Gerstenberger u.a. 1969). Eine sehr knappe Darstellung 
des Vergleichs der beiden Erhebungen findet sich bei Schultz-Wild und v. Behr 1976; 
einen ausführlicheren Versuch der Rekonstruktion des Entwicklungsprozesses bringen 
Lutz u.a. 1977, Kapl III, S. 117 ff. 

5 Ein ähnliches Konzept liegt den Arbeiten von SCHOLL u.a. zugrunde. Danach hat Per­
sonalplanung als eine „innovatorische Leistung" zu gelten, durch die „produktive Kon­
fliktlösungen" ermöglicht werden, deren Kennzeichen eine bessere Bedürfnisbefriedigung 
beider Seiten bei gegensätzlichen Interessen ist. Dieses Konzept wird weiter unten im 
Teil C in SCHOLL's Beitrag „Personalplanung und Mitbestimmung im Betrieb" näher 
erläutert. 
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6 Schmidt 1975, S. 14;die dort gegebene Definition von Personalplanung lautet: ,,Personal-
planung . . . hat als integrierter Bestandteil der Unternehmensplanung die Aufgabe, die 
Beschäftigten zu einem gewünschten Zeitpunkt in der erforderlichen Anzahl ihren Eig­
nungen und Neigungen entsprechend an die Arbeitsplätze zu stellen, die ihnen sowohl 
von der Leistungsanforderung als auch von der Leistungsmotivation eine optimale 
Entfaltung ihrer Fähigkeiten erlauben und eine ökonomische Gestaltung der Arbeit 
gewährleisten." 

7 Symptomatisch für die Abwehrhaltung der Arbeitgeber gegenüber einer Erweiterung der 
Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerseite ist z.B. die restriktive Abhandlung der 
Initiativrechte des Betriebsrats nach § 92 Betriebsverfassungsgesetz: . . . ,,kann der Be­
triebsrat die Realisierung seiner Vorschläge nicht erzwingen; der Arbeitgeber braucht 
also auf seine Vorschläge nicht einzugehen" (BDA 1978, S. 167). Ähnliche Ausführun­
gen finden sich auch bei Hunold 1976, S. 24 ff. Vgl. zum gesamten Komplex der Aus­
einandersetzungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zur Personalplanung 
auch das Streitgespräch zwischen Jäger (IG Metall), Kador (BDA) und Schuh (RKW) 
1978. 
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//. Rainer Schultz-Wild, Werner Sengenberger* 

Zur Stellung der Personalplanung in der Unternehmensplanung 

Gliederung: 

1. Personalplanung im Rahmen unternehmerischer Planungstätigkeit 
2. Das Datenmaterial 
3. Ergebnisse der Betriebserhebung 1975 

a. Verbreitung von Personalplanung in der BRD 
b. Personalplanung im Vergleich zu anderen Unternehmensplanungen 
c. Planungszeiträume 
d. Planungsintensität 

4. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

1 . Persona lp lanung i m R a h m e n u n t e r n e h m e r i s c h e r P lanungs tä t igke i t 

Menschliche Arbeit galt für lange Zeit in Theorie wie Praxis als nach- oder unter­
geordnete Größe in betrieblichen Dispositionen; zumindest in dem Sinne, daß 
Entscheidungen über den Bedarf an und den Einsatz von Arbeitskräften jeweils 
als notwendige Folgen bzw. als gegebene Sachzwänge auf Grund von Entschei­
dungen in anderen Unternehmensbereichen wie Investition, Produktion, Absatz 
etc. gesehen wurden. Dieser Sichtweite entsprechend war auch die Personal­
planung gegenüber Planungen in anderen unternehmerischen Dispositionsbe­
reichen nachgeordnet oder ganz vernachlässigt worden (Schönfeld 1973; Ger-
stenberger u.a. 1969; Rehhahn 1972). 

Seit einigen Jahren wird dagegen verstärkt gefordert, den Personalsektor 
gleichrangig, gleichwertig und gleichzeitig mit den übrigen Unternehmensbe­
reichen zu planen (vgl. z .B. Sozialpolitische Gesprächsrunde 1972; Schmidt 
1973). Zusätzlich sei es erforderlich, Dispositionen und Entscheidungen im 
Personalsektor nicht ausschließlich von Rentabi l i tä tserwägungen des betrieb­
lichen Finanz- und Sachkapitals abhängig zu machen, sondern die Beschäfti­
gung von Arbei tskräf ten in ihrer Quan t i t ä t wie Qual i tä t nach eigenständigen, 
die Interessen der Beschäftigten einbeziehenden Gesichtspunkten auszurich­
ten 1 . Noch weiter geht die aus der Sicht der Vertretung von Arbeitnehmer-

* Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter des ISF e.V. Der Aufsatz erschien zuerst 
in den WSI-Mitteilungen, Heft 8, 1976. 
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Interessen zentrale Forderung, das Personal als über- bzw. vorgeordnete oder 
vorrangige Größe einzustufen und demgemäß die Planung der anderen Unter­
nehmensbereiche von entsprechend orientierten Personalentscheidungen ab­
hängig zu machen 2 . 

Welche Stellung de facto heute dem Personal innerhalb der gesamten Ent-
scheidungs- und Planungsstruktur des Unternehmens zukommt, ist noch 
weitgehend unbekannt. In diesem Beitrag soll mit der Darstellung, wie ver­
breitet die Personalplanung im Jahre 1975 im Verhältnis zu anderen Unter­
nehmensteilplanungen war, eine Teilantwort auf diese Frage gegeben werden 3 . 

— Natürlich bietet die Existenz eines Personalplans noch keine Gewähr dafür, 
daß dieser — entsprechend der obigen Forderung — den gleichen Rang wie 
andere Teilpläne hat und daß sich die tatsächliche Personalpolitik auch ent­
sprechend planmäßig vollzieht. Das Vorhandensein eines Personalplans an 
sich sagt noch nicht viel darüber, inwieweit Arbeitnehmerinteressen in Pla­
nung und Vol lzug berücksichtigt werden. Immerhin aber ist ein schriftlich 
festgelegter Plan ein Hinweis darauf, daß Bedarfsanpassung, Einsatz und 
Entwicklung der Arbeitskraft im Betrieb nicht weitgehend unreflektiert 
und/oder jeweils improvisierend erfolgen. Insofern schriftliche Pläne eine 
notwendige, wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung für einen verbes­
serten Stellenwert von Personalentscheidungen im betrieblichen Gesamt­
kalkül darstellen, kommt ihnen eine gewisse Indikatorfunktion für eine in 
diese Richtung orientierte Personalpolitik zu. 

— Ein weiterer wichtiger Hinweis auf die relative Bedeutung von Personal­
planung im Unternehmen läßt sich aus einem Vergleich von Planungs­
perioden in verschiedenen Unternehmensbereichen gewinnen. Ist der Zeit­
horizont der Personalplanung eindeutig kürzer als bei den übrigen Unter­
nehmensplanungen, so ist auf eine nachgeordnete Stellung der Personal­
planung zu schließen; sind die Planungsperioden dagegen gleich oder ähn­
l ich, so läßt sich eher eine in der Gesamtplanung integrierte Personalplanung 
vermuten. 

— V o n Interesse ist ebenfalls, inwieweit für den Personalsektor in gleicher oder 
ähnlicher Weise wie für andere Unternehmensbereiche mehrere Pläne für 
verschieden lange Zei t räume aufgestellt werden. A u f relativ hohe Bedeutung 
von Personalplanung wird dort geschlossen werden können , wo es vergleichs­
weise viele Personalpläne unterschiedlicher Fristigkeit gibt, d.h. wo die Pla­
nungsintensität relativ hoch ist. 

Neben den hier speziell anzugehenden Fragen nach der relativen Bedeutung 
von Personalplanung im Vergleich zu anderen Unternehmensteilplanungen inter-
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essiert auf dem Hintergrund von Diskussionspunkten, wie Betriebsorganisation, 
Managementtechniken, Mitbestimmung der Arbeitnehmer usw., auch die allge­
meinere Frage, inwieweit in verschiedenen Teilen der Wirtschaft die Unterneh­
menstät igkei t überhaup t geplant wird. Schließlich ist es für die Möglichkei ten, 
Arbeitnehmerinteressen in die Unternehmenspolitik einzubringen und durch­
zusetzen, nicht nur wichtig, ob es eine adäquate Personalplanung gibt, sondern 
auch, ob Entscheidungen etwa über Produktionsanpassungen, Investitionen, 
usw. eher ad hoc oder nach möglichst weit vorausschauenden (und zutref­
fenden) Plänen erfolgen. 

2 . Das D a t e n m a t e r i a l 

Die Fragen nach der Verbreitung schriftlicher Personalpläne sowie anderer 
Unte rnehmensp läne , nach dem zeitlichen Horizont dieser Pläne sowie nach der 
Planungsintensi tät (gemessen an der Zahl der Pläne für unterschiedliche Pla­
nungsperioden) wurden im Rahmen einer schriftlichen Betriebserhebung 
gestellt, die das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. München 
zusammen mit Sozialforschung Brög im Spätherbst 1975 durchführ te . 

Die Erhebung erfaßte Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen außer 
Landwirtschaft, Organisationen ohne Erwerbscharakter und öffentlicher Dienst; 
die Auswahl erfolgte über eine nach Wirtschaftszweigen geschichtete Zufalls­
stichprobe 4 . In zwei Wellen wurden insgesamt 4072 Unternehmen angeschrie­
ben; in 415 Fällen existierten die Firmen nicht mehr, waren die Anschriften 
nicht zutreffend etc., so daß der Netto-Ansatz 3675 Fälle betrug. Eingegangen 
sind 1919 auswertbare Fragebogen (Rücklaufquote 52,5 vH). 

Zur Korrektur des disproportionalen Stichprobenansatzes wurden die Er­
hebungsergebnisse nach Wirtschaftsabteilungen (und -Unterabteilungen des 
Verarbeitenden Gewerbes) sowie nach Betriebsgrößenklassen entsprechend 
den Daten aus der Arbei tss tä t tenzählung 1970 gewichtet. In diese Gewichtung 
sind nur Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten entsprechend ihren 
Anteilen nach der Arbei tss tä t tenzählung 1970 einbezogen; diese Daten können 
mit gewissen E inschränkungen 5 als repräsentativ für den erfaßten Teil der 
Gesamtwirtschaft angesehen werden. 

Die 300 erfaßten Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten können dagegen 
nicht als repräsentat iv für die große Zahl von etwa 1,9 M i l l . Unternehmen die­
ser Größeno rdnung in der B R D (1970) gelten. Angaben dieser Betriebe sind 
daher im folgenden nur in den Tabellen nach Betriebsgrößenklassen aufgeführt 
und auch nicht in den jeweiligen Ergebnissen für „Gesamt" enthalten. 
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Im übrigen dürften die dargestellten Daten für große Teile der Wirtschaft in 
der Bundesrepublik (und Westberlin) aussagekräftig sein und insoweit den 
gegenwärtigen Stand in der Unternehmensplanung in der B R D adäquat wieder­
geben 6 . 

Im Hinbl ick auf die Interpretation der gewonnenen Ergebnisse ist vor allem 
folgendes zu beachten: 

— Es wurde nach dem Vorhandensein „schriftlich fixierter P läne" gefragt. Das 
Fehlen solcher Pläne m u ß nicht ausschließen, daß es nicht doch irgendeine 
Ar t von Planung gibt. Insbesondere in kleineren Bereichen, aber auch im A n ­
fangsstadium planerischer Aktivi täten kann es sein, daß Planungen zwar vor­
handen, aber formell nicht als solche ausgewiesen bzw. eigens schriftlich 
niedergelegt sind. 

— Die behandelten Fragen zielen lediglich auf die Existenz oder Nichtexistenz 
schriftlicher Pläne in verschiedenen Unternehmensbereichen. Damit ist 
nichts gesagt über den relativen Umfang, die Differenziertheit oder die In­
halte der P l ä n e 7 . Zwar wurden in der gleichen Untersuchung auch Daten 
über die Durchführung von Maßnahmen qualitativer Personalplanung, wie 
Personalbeurteilung, Arbeitsplatzbeschreibung, Nachfolge- und Karriere­
planung usw. sowie über die Differenziertheit der Personalplanung erhoben; 
diese Daten sollen jedoch hier nicht analysiert werden. 

— Die Ergebnisse der Befragung weisen den Verbreitungsgrad der Planung im 
Jahre 1975 aus. Damit sind unmittelbar keine Schlußfolgerungen möglich 
über Veränderungen der Planungsaktivi tät in den Unternehmen in den letz­
ten Jahren. Indirekt geben die Daten allerdings einigen Aufschluß über Ent­
wicklungstrends dadurch, daß die Fragenformulierung an eine frühere Unter­
suchung des IFO-Instituts angelehnt worden war, die die Bundesanstalt für 
Arbeit in Auftrag gegeben hatte (Gerstenberger u.a. 1969). Wenn auch die 
Vergleichbarkeit der Resultate durch eine unterschiedliche Betriebsauswahl 
— die IFO-Untersuchung konzentrierte sich auf größere Unternehmen sowie 
auf solche, in denen (auf Grund einer Vorerhebung) die Existenz von Perso­
nalplanung wahrscheinlich war — eingeschränkt ist, so lassen sich doch unter 
Berücksichtigung dieser Unterschiede einige Aussagen über den Prozeß der 
Verbreitung von Personal- und Unternehmensplanung treffen. 

Schließlich ist anzumerken, daß die Untersuchung des Instituts für Sozial­
wissenschaftliche Forschung e.V. München, aus der hier einige Teilergebnisse 
referiert werden, noch eine Reihe differenzierterer Aussagen vor allem über die 
Ar t und Verbreitung der betrieblichen Personalplanung zuläßt (z.B. Abhängig­
keiten von der Belegschaftsstruktur), auf die hier jedoch nicht näher eingegan­
gen werden kann (vgl. Lutz u.a. 1977; Lutz u.a. 1979). 
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3. Ergebnisse der Be t r iebserhebung 1 9 7 5 

a. Verbreitung von Personalplanung in der BRD 

Über Personalpläne verfügten im Jahre 1975 etwas mehr als zwei Fünftel (42 
vH) aller Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten aus den erfaßten Tei­
len der BRD-Wirtschaft. Im Vergleich dazu waren für die Unternehmensbereiche 
Produktion und Absatz in rund der Hälfte und für Investitionen in 62 vH der 
Betriebe schriftlich fixierte Planungen vorhanden. Da nur ein Teil der Betriebe 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben durchführt , überraschte es nicht, daß es 
dazu nur in 18 vH der erfaßten Unternehmen schriftlich niedergelegte Planun­
gen gibt. 

Die Planungsaktivi täten in einzelnen Wirtschaftsabteilungen bzw. Betriebs­
größenklassen weichen teilweise stark von den ermittelten Durchschnittswerten 
für die erfaßte Gesamtheit ab. So ist die Verbreitung von Personalplänen in den 
Wirtschaftsabteilungen Energie, Wasserversorgung und Bergbau sowie bei Ver­
kehr und Nachrichtenvermittlung deutlich höher als im Gesamtdurchschnitt, 
im Baugewerbe liegt sie dagegen weit darunter (vgl. Schaubild). 

Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes, in dem die Verbreitung der Perso­
nalplanung mit knapp 46 vH insgesamt um 3,5 Prozentpunkte über dem Ge­
samtdurchschnittswert liegt, hält sich die Varianz zwischen den einzelnen 
Unterabteilungen in relativ engen Grenzen. Personalpläne haben mehr als die 
Hälfte der Unternehmen in der Chemie und Mineralölverarbeitung, im Nah-
rungs- und Genußmi t te lgewerbe sowie bei Metallerzeugung und -bearbeitung, 
während in Elektrotechnik und Feinmechanik mit 39 vH die Verbreitung von 
Personalplanung am geringsten ist (Tabelle 2). 

Weit s tärker als vom Wirtschaftszweig scheint der Verbreitungsgrad von Per­
sonalplanung von der Größe der Unternehmen abhängig zu sein. Es zeigt sich 
ein deutlicher Anstieg von Betrieben mit 50 bis unter 200 Beschäftigten, bei 
denen 37 vH über einen Personalplan verfügen, bis zu den großen Betrieben mit 
mehr als 2000 Beschäftigten, bei denen dies für über 93 vH gilt. Erwartungs­
gemäß ist die Verbreitung von Personalplanung sehr gering in den erfaßten, 
jedoch nicht als repräsentativ anzusehenden, kleinen Betrieben mit weniger als 
50 Beschäftigten. 

Die Verbreitung anderer Unternehmenste i lp läne nimmt ebenfalls mit der 
Betr iebsgröße deutlich zu; dies gilt nicht für die Kategorie ,,nur Gesamtplan", 
d.h. für Unte rnehmensp läne , die nicht auf einzelne Detailpläne desaggregiert 
sind. Je größer ein Unternehmen, desto weniger wahrscheinlich ist es grosso 
modo, daß nur ein solcher Gesamtplan, dessen Folgen für einzelne betriebliche 
Bereiche nicht ausdrücklich ausgewiesen sind, vorliegt. 
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Ein Vergleich mit den Ergebnissen der zehn Jahre zurückliegenden Erhebung 
des IFO-Instituts ergibt Anhaltspunkte dafür, daß die Verbreitung von Personal­
planung in diesem Zeitraum deutlich zugenommen hat 8 . 

b. Persona lp lanung im Verg le ich zu anderen U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n 

Nimmt man die nur für bestimmte Unternehmen relevante Forschungs- und 
Entwicklungsplanung aus, so rangiert Personalplanung gemessen am Vorhan­
densein schriftlich fixierter Pläne, deutlich am Schluß der erfaßten unternehme­
rischen Planungstät igkei t , nämlich nach Investitions-, Produktions- und Absatz­
plänen. Insoweit stimmt das Ergebnis mit den Feststellungen des IFO-Instituts 
Mitte der 60er Jahre überein. 

Sieht man sich die Häufigkeit der verschiedenen Teilpläne in den einzelnen 
Wirtschaftsabteilungen an, so zeigt sich teils ein von der gesamtwirtschaftlichen 
Verteilung erheblich abweichendes Bi ld . Die für die Gesamtwirtschaft gewon­
nene Rangfolge der Einzelpläne ist, von der relativ größeren Bedeutung der 
Produktionsplanung abgesehen, im Verarbeitenden Gewerbe wiederzufinden; 
dies gilt für diese Wirtschaftsabteilung insgesamt wie auch für fast jede ihrer 
Unterabteilungen (Tabelle 2). 

Hingegen ist im Baugewerbe Personalplanung etwas weiter verbreitet als 
Absatzplanung; in den Abteilungen Verkehr und Nachr ichtenübermi t t lung 
sowie Dienstleistungen rangiert Personalplanung jeweils nach der Investitions­
planung an zweiter Stelle, bei Kreditinstituten und Versicherungen wird sogar 
im Personalsektor am häufigsten geplant (Tabelle 1). 

Ein Zusammenhang ergibt sich auch zwischen der relativen Verbreitung von 
Personalplanung im Verhältnis zu anderen Unternehmensplanungen und der 
Größe der Unternehmen. Mi t Ausnahme der kleinsten Betriebe mit weniger als 
50 Beschäftigten läßt sich verallgemeinern, daß mit zunehmender Beschäftigten­
zahl im Betrieb die Häufigkeit von Personalplänen relativ zu den übrigen Teil­
plänen deutlich zunimmt. In der Größenklasse von mehr als 2000 Beschäftigten 
haben mehr als 93 vH aller Betriebe einen Personalplan schriftlich niedergelegt, 
was bedeutet, daß in dieser Größenkategor ie Personalplanung in der Verbrei­
tung an erster Stelle vor Investitions-, Produktions- und Absatzplanung ran­
giert. 9 

Während also im Durchschnitt aller erfaßten Unternehmen in der Bundes­
republik die Personalplanung in ihrer Verbreitung deutlich hinter den übrigen 
Unte rnehmensp länen steht, ist ihr Verbreitungsgrad bei Großbe t r ieben einer­
seits und bei Kreditinstituten und Versicherungen andererseits gleich oder 
größer als der anderer unternehmerischer Teilpläne. Darüber hinaus läßt sich 
gegenüber den Ergebnissen von 1965 feststellen, daß auch in jenen Teilen der 
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Wirtschaft, in denen Personalplanung nach Investitions-, Produktions- und A b ­
satzplanung rangiert, der Abstand gegenüber diesen schon länger üblichen 
Teilplänen sich deutlich verringert hat; häufiger als früher liegt dort auch 
ein Personalplan vor, wo Investitionen oder die Produktion geplant werden. 

c. P lanungsze i t räume 

Weitaus am häufigsten werden Personalpläne für einen Zeitraum von vier bis 
zwölf Monaten erstellt. Dies gilt mit wenigen Ausnahmen für alle Betriebe zu­
sammen wie für einzelne Wirtschaftsabteilungen (Tabelle 1), auch für die 
Unterabteilungen des Verarbeitenden Gewerbes (Tabelle 2) sowie für Betriebe 
unterschiedlicher Größe (Tabelle 3). Im Durchschnitt aller Unternehmen 
beträgt der Ante i l derjenigen, die einen Personalplan mit der Fristigkeit von 
einem viertel bis zu einem Jahr erstellen, etwa 30 v H . A n zweiter Stelle stehen 
mit 11 vH die kurzfristigen Pläne mit einer Dauer bis zu drei Monaten. Für 
längere Zei t räume plant nur ein kleiner Teil der erfaßten Unternehmen, näm­
lich gut 5 vH für eine Zeitspanne von zwei bis drei Jahren und knapp 4 vH für 
vier Jahre und länger. 

Eine bedeutsame Abweichung von diesem Gesamtmuster läßt sich lediglich 
bei Großbe t r ieben mit 5000 und mehr Beschäftigten feststellen. In dieser 
Gruppe liegen die Anteile der Unternehmen mit längeren Planungsperioden 
im Personalsektor recht hoch; mehr als ein Drittel der Unternehmen hat Pläne, 
die zwei bis drei Jahre in die Zukunft reichen und mehr als die Hälfte planen 
mit vier und mehr Jahren noch länger voraus. 

Für welche Zei t räume wird in anderen Unternehmensbereichen im Ver­
gleich zum Personalsektor geplant? Gibt es hier nennenswerte Unterschiede? 
Für die Gesamtheit der erfaßten Unternehmen ist die Antwor t : nein. Auch 
Investitions-, Produktions-, Absatz-, sowie Forschungs- und Entwicklungs­
pläne werden mit Abstand am häufigsten für einen Zeitraum von vier bis zwölf 
Monaten erstellt; mit wenigen Ausnahmen gilt dies für alle untersuchten Wirt­
schaftsabteilungen und Unterabteilungen des Verarbeitenden Gewerbes. Auf­
fällig ist allerdings, daß in den Bereichen Investition sowie Forschung und Ent­
wicklung die am zweithäufigsten genannte Planungsperiode bei zwei bis drei 
Jahren liegt, während die Produktionsplanung häufiger nur bis zu drei Monate 
in die Zukunft reicht. 

Ähnlich wie im Bereich Personal planen auch in den übrigen Unternehmens­
bereichen die Großbe t r i ebe deutlich für längere Zei t räume. Obwohl auch hier 
die Planungsperiode bis zu einem Jahr die häufigste ist, werden die längeren 
Planungszei t räume wesentlich öfter genannt als in kleineren Betrieben. 
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d. Planungsintensität 

Für wieviele unterschiedliche Planungszei träume stellen die Unternehmen Pläne 
in den einzelnen Teilbereichen auf? Diese Maßgröße sei im folgenden als Pla­
nungsintensi tä t bezeichnet. Zunächst fällt bei den Ergebnissen hierzu auf, daß 
die Unterschiede in der Planungsintensi tät zwischen den einzelnen Unterneh­
mensbereichen (Produktion, Absatz . . . Personal) — wenn man die verschiede­
nen Wirtschaftsabteilungen, -Unterabteilungen und Betriebsgrößenklassen ge­
sondert betrachtet — recht gering sind. Für die Gesamtheit der Betriebe zeigt 
sich, daß ein zweiter oder dritter Plan mit einer anderen Planungsperiode relativ 
selten aufgestellt wird. 

Jedoch variiert die Planungsintensi tät erheblich zwischen den verschiedenen 
Betriebsgrößenklassen (Tabelle 4). Läßt man die Kleinbetriebe mit weniger als 
50 Beschäftigten, bei denen Planung generell wenig verbreitet ist, außer acht, so 
zeigt sich ein beträcht l icher Zuwachs in der Planungsintensi tät bei allen Teil­
planungen mit der Betriebsgröße. Insbesondere bei den Betriebsgrößenklassen 
ab 1000 und ab 5000 Beschäftigten ergibt sich ein deutlicher Anstieg in der 
Planungsintensi tä t gegenüber der jeweils nächst kleineren Betriebsgrößenklasse. 
Bei Unternehmen mit 1000 bis unter 2000 Beschäftigten wird für alle Planungs­
bereiche durchschnittlich in jedem zweiten Betrieb ein zweiter Plan erstellt, 
bei Unternehmen mit 5000 und mehr Beschäftigten gibt es durchschnittlich 
fast zwei Pläne in jedem Planungsbereich. Hier ist die Planungsintensi tät im 
Personalsektor besonders hoch, während bei den Unternehmen mit 1000 bis 
2000 Beschäftigten besonders häufig mehrere nicht desaggregierte Gesamtpläne 
erstellt werden. 

Gewisse Unterschiede in der Planungsintensi tät gibt es auch zwischen den 
einzelnen Wirtschaftszweigen. Deutlich über den Durchschnittswerten liegen 
die Abteilungen Energie, Wasserversorgung und Bergbau sowie Verkehr und 
Nachr ich tenübermi t t lung , deutlich unterdurchschnittlich ist die Planungsinten­
sität im Baugewerbe. Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes heben sich Unter­
nehmen der Chemie und Mineralölverarbeitung deutlich vom Niveau der Pla­
nungsintensi tä t in den übrigen Branchen nach oben ab. 

Wie gesagt, bezieht sich die Maßgröße , ,Planungsintensi tä t" nur auf Unter­
nehmen, die überhaup t über entsprechende Pläne verfügen. Dabei zeigt sich, 
daß die Planungsintensi tä t in jenen Bereichen der Wirtschaft überdurchschni t t ­
lich hoch ist, in denen Planung generell relativ weit verbreitet ist. Mit einigen 
Vorbehalten läßt sich daraus eine Schlußfolgerung über den Prozeß der Ver­
breitung von Unternehmensplanung ziehen: Zunächst wird mit einzelnen Plä­
nen, wobei Investitions- und Produkt ionspläne oder auch nicht differenzierte 
Gesamtpläne an erster Stelle stehen, für einen relativ kurzen Zeitraum begon-
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nerv, wenn man damit Erfahrungen gewonnen hat, werden weitere Unterneh­
mensbereiche einbezogen und schließlich die Planungsintensi tät dadurch er­
h ö h t , daß für mehrere Perioden Teilpläne aufgestellt und unter Umständen 
zu Gesamtplänen integriert werden. 

4 . Zusammenfassung u n d S c h l u ß f o l g e r u n g e n 

Zusammenfassend lassen sich zu der Situation der Verbreitung, zeitlichen 
Reichweite und Intensi tä t betrieblicher Personalplanung sowie anderer Unter­
nehmensteilplanungen folgende Ergebnisse der Betriebserhebung 1975 hervor­
heben: 

— Immer noch ist es eine Minderheit von etwa zwei Fünfteln der Unternehmen 
mit 50 und mehr Beschäftigten, die in irgendeiner Form über betriebliche 
Personalplanung verfügen; nach wie vor sind Investitions-, Produktions- und 
Absatzplanung in den meisten Teilen der Wirtschaft weiter verbreitet als 
Personalplanung. 

— Die Verbreitung von Personalplanung hat jedoch im letzten Jahrzehnt deut­
lich zugenommen; häufiger als früher gibt es dort auch einen Personalplan, 
wo andere Unternehmenspläne aufgestellt werden; in manchen Teilen der 
Wirtschaft (insbesondere G r o ß u n t e r n e h m e n ) sind Personalpläne gleich häu­
fig oder sogar häufiger als andere Unte rnehmensp läne . 

— Die Planungsfristen sind nach wie vor relativ kurz; die meisten Pläne reichen 
nur bis zu einem Jahr; nur in relativ wenigen Unternehmen gibt es zwei- bis 
dreijährige oder gar vier- und mehrjährige Planungsperioden. Dies gilt für 
Personalplanung wie auch für andere Unternehmensteilplanungen: wie zu 
erwarten, werden Investitionen eher etwas länger im voraus geplant, wäh­
rend bei der Produktionsplanung die Fristen durchschnittlich eher noch 
kürzer liegen, als bei der Personalplanung. 

— Die Planungsintensi tät , gemessen an der Zahl von Einzelplänen für verschie­
dene Zei t räume, ist ebenfalls im erfaßten Tei l der Gesamtwirtschaft noch 
relativ gering; durchschnittlich verfügt nur etwa jeder fünfte Betrieb, der 
überhaup t plant, über zwei Pläne verschiedener Zeitperspektive; höher ist die 
Planungsintensi tä t in den G r o ß u n t e r n e h m e n . 

— Mi t einigen Vorbehalten kann aus dem Erhebungsmaterial und im Vergleich 
mit früheren Untersuchungen geschlossen werden, daß sowohl die zeitliche 
Reichweite als auch die Intensi tä t der betrieblichen Personalplanung, wie 
der Unternehmensplanung überhaupt , tendenziell zunehmen. Derzeit gehör t 
eine in Teilplänen aufgegliederte Unternehmensplanung etwa ab einer Be-
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t r iebsgröße von 2000 Beschäftigten aufwärts zum betrieblichen Standard­
instrumentarium". Einiges spricht für die Vermutung, daß sich dieses Instru­
mentarium weiterhin in Richtung auf Unternehmen geringerer Größenord­
nung ausbreiten wird. Außerdem ist dementsprechend der Entwicklungs­
stand in der Unternehmensplanung insbesondere in jenen Wirtschaftszwei­
gen überdurchschni t t l ich hoch, in denen großbetr iebl iche Unternehmens­
formen vorherrschen. 

— Im übrigen zeigen weitere, hier im einzelnen nicht ausgewiesene Ergebnisse 
der Erhebung, daß auch der Differenzierungsgrad der betrieblichen Personal­
planung nach Beschäft igtengruppen, die Einführung qualitativer Personal­
planung (Personalbeurteilung, Karriereplanung, Nachfolgeplanung etc.) so­
wie das Vorhandensein von Personalplanungsausschüssen (zumeist unter 
Beteiligung des Betriebsrats) in der Gesamtwirtschaft noch relativ gering 
sind, jedoch mit wachsender Betriebsgröße deutlich zunehmen (vgl. Schultz-
Wild , von Behr 1976; M A A S E , M E N D I U S ) . 

Welche Faktoren sind nun als bedeutsam für den derzeitigen Entwicklungs­
stand der Personal- und Unternehmensplanung sowie für die teilweise erkenn­
bare Dynamik des Verbreitungsprozesses anzusehen und welche Schlußfolge­
rungen lassen sich in der gegebenen Situation ziehen? Hier sollen nur einige 
mögliche Zusammenhänge angedeutet werden. 

(1) Aus der Sicht der Unternehmen ergibt sich die Notwendigkeit für einen 
Ausbau der Planungs- und Kontrollsysteme vor allem aus dem Konzentrations­
prozeß in der Wirtschaft sowie den teilweise damit zusammenhängenden ver­
s tärk ten Unsicherheiten und Unstetigkeiten in der Entwicklung verschiedener 
Beschaffungs- und Absa tzmärk te . Unternehmensplanung hat in dieser Perspek­
tive die Aufgabe, die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen an wechselnde 
äußere Bedingungen aufrecht zu erhalten bzw. zu e rhöhen . 

V o r allem für G r o ß u n t e r n e h m e n ergeben sich einerseits besondere Notwen­
digkeiten, andererseits relativ günstige Möglichkeiten für den Auf- und Ausbau 
von Planungs- und Kontrollsystemen. Flexibil i tät und Anpassungsfähigkeit 
fordern möglichst hohe Transparenz des betrieblichen Produktionsapparats 
und Übersicht über beeinflußbare Größen und Faktoren. Andererseits sind die 
internen Bedingungen (differenzierte Organisation, spezialisiertes Management) 
wie auch die in der Regel höhere Durchsetzungsfähigkei t auf externen Beschaf­
fungs- und Absa tzmärk ten günstige Voraussetzungen für die Institutionalisie­
rung von Unternehmensplanung. Erhöh te Kosten und Risiken für unvorher­
gesehene Anpassungsnotwendigkeiten einerseits (zum Beispiel politischer 
Stellenwert von Massenentlassungen in G r o ß u n t e r n e h m e n ) , bessere Durchset­
zungsfähigkeit auf externen Märkten und damit e rhöhte Prognostizierbarkeit 
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von deren Entwicklung sind daher wichtige Faktoren für die nahezu generelle 
Nutzung von Planungsinstrumentarien in diesem Teil der Wirtschaft. 

Kleinere Unternehmen sind dagegen in gewissem Rahmen ohnehin anpas­
sungsfähiger, haben andererseits sehr viel geringere Chancen, externe Markt­
entwicklungen zu beeinflussen und die Folgen größerer Veränderungen intern 
aufzufangen. 

(2) Für Personalplanung im besonderen gilt, daß bis zum Rezessionseinbruch 
1974 die nahezu allgemeine Knappheit von Arbeitskräften sicherlich einen 
wichtigen Anreiz für eine planvollere Gestaltung der Personalpolitik bildete. 
Der Arbeitskräfteeinsatz hatte unter Knappheitsbedingungen zu berücksich­
tigen, daß jede größere und plötzlich zu deckende Personallücke mit hohen 
finanziellen Belastungen verbunden war, sei es durch relativ hohe Rekrutie­
rungskosten, sei es durch unerwünschte Folge Wirkungen von solchen Einstel­
lungen auf das betriebliche Lohngefüge. Andererseits zeigte sich in der Rezes­
sion 1974/75, daß auch die Kosten für eine umfangreichere Reduzierung des 
Personals gestiegen sind bzw. daß ein wirksamer Personalabbau längere Zeit­
spannen erfordert. Durch sozial- und arbeitsmarktpolitische sowie vor allem 
durch tarifvertragliche Regelung (zum Beispiel für ältere Arbeitnehmer) ist in 
den vergangenen Jahren in Teilbereichen ein erweiterter Schutz der Arbeitneh­
mer vor Entlassungen durchgesetzt worden. Andererseits gibt es zunehmend 
bestimmte Belegschaftsgruppen (Stammbelegschaften), die aus mittel- bis 
längerfristigen betrieblichen Interessen bei einem Konjunktureinbruch nicht 
(oder nur mit e rhöh tem Risiko der Wiederbeschaffbarkeit) zu entlassen s ind . 1 0 

Insgesamt sind daher Personalanpassungen nach oben oder unten für die Be­
triebe relativ teuer geworden; eine planvollere betriebliche Beschäftigungspoli­
tik dient vor allem zur Minimierung von Anpassungskosten. 

(3) Hinsichtlich der Wahrung und Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen 
sind die Folgen einer planvolleren Personalpolitik durchaus zweischneidig. 
Einerseits ergibt sich daraus zumindest grundsätzl ich die Möglichkeit frühzeiti­
ger, wenn auch begrenzter Einf lußnahmen, andererseits ist die Gefahr nicht 
von der Hand zu weisen, daß eine planvolle und differenzierte Personalpolitik 
neue scheinbare Sachzwänge schafft, die die Reakt ionsmögl ichkei ten der Be­
tr iebsräte e inschränken. Zwar hat das neue Betriebsverfassungsgesetz von 1972 
(§ 92 ff.) gewisse Mitwirkungsmöglichkei ten in der betrieblichen Personalpla­
nung eröffnet und in gewissem Umfang vielleicht auch zu deren weiteren Ver­
breitung beigetragen; im allgemeinen sind jedoch die Einflußmöglichkeiten 
der Betriebsräte nicht als besonders hoch einzustufen. 

(4) Schließlich ist noch eine Anmerkung zu den möglichen Funktionen der 
betrieblichen Personalplanung für die Arbeitsmarktpolitik anzubringen. Eine 
der gesellschaftspolitischen Erwartungen zielte dahin, daß sich durch den Aus-
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bau der betrieblichen Personalplanung die Informationsbasis für die Arbeits­

marktpolitik bzw. für die Steuerung des Arbeitsmarktgeschehens verbessern 

würde (Mertens 1970; I A B 1973; Ulr ich, Kaiser 1973). Die - wie gezeigt -

derzeit noch sehr ungleiche Verbreitung betrieblicher Personalplanung sowie 

die zumeist nur kurzen Planungsfristen schränken solche Nutzungsmöglichkei-

ten von vornherein ein, ganz abgesehen von einer Reihe weiterer technisch-

organisatorischer und auch rechtlicher Probleme (Einheitlichkeit der Systeme 

und Verbindlichkeit betrieblicher Planungen; Datenaustausch zwischen öffent­

licher Hand und Privatunternehmen usw.). Andererseits ist davon auszugehen, 

daß für die Arbeitsmarktentwicklung in erster Linie die Beschäftigungspolitik 

der G r o ß u n t e r n e h m e n von besonderer Bedeutung ist — nicht nur deshalb, weil 

deren Beschäft igungsschwankungen volumenmäßig auf dem Arbeitsmarkt stark 

durchschlagen, sondern auch, weil vielfach kleinere Unternehmen (z.B. als 

Zulieferer) von der Beschäftigungspolitik der großen abhängig sind — und gera­

de in diesem Bereich sind Verbreitung und Ausbaugrad von Personalplanungs­

systemen bereits relativ hoch. Aus diesem Grund könn ten Überlegungen in 

dieser Richtung durchaus vorangetrieben werden. 

1 Forderungen in dieser Richtung wurden verstärkt seit Mitte der 60er Jahre vor allem 
von Seiten der Gewerkschaften erhoben. V g l . dazu etwa die Beiträge zur zweiten inter­
nationalen Arbeitstagung der IG Metall über Rationalisierung, Automatisierung und 
technischen Fortschritt 1965 in Oberhausen (Friedrichs 1965, dort insbesondere auch 
den Beitrag von Friedrichs, S. 817 ff). Noch größeren Raum nahmen Diskussionen über 
Personalplanung bei der dritten internationalen Arbeitstagung der IG Metall unter dem 
Titel ,,Computer und Angestellte", 1968, ein. V g l . dazu die Beiträge in Friedrichs 1971, 
S. 849 ff. Unter dem Aspekt der Humanisierung der Arbeit taucht die Forderung nach 
stärkerer Berücksichtigung bestimmter Arbeitnehmerinteressen in der betrieblichen 
Personalplanung Anfang der 70er Jahre auch in Regierungsprogrammatiken auf; vgl. 
B M A S , B M F T : Forschung zur Humanisierung des Arbeitslebens 1974, S. 15. 

2 V g l . auch den Versuch, aus der Sicht von Arbeitnehmerinteressen ein Gegenkonzept 
zur traditionellen Betriebswirtschaftslehre zu entwickeln sowie die daran anknüpfen­
de Diskussion: Koubek 1973, sowie weitere Beiträge dort. 

3 E in weiteres Indiz für die relative Stellung der Personalplanung liefert die A r t der Ein­
schaltung des Betriebsrats bei der Personalplanung; vgl. dazu M A A S E , M E N D I U S in 
diesem Band. 

4 Grundlage war das Handbuch der G r o ß u n t e r n e h m e n " 1974, das Unternehmen auf­
führt, die mindestens 200 Beschäftigte oder D M 500 000 Kapital oder D M 5 M i l l . 
Umsatz haben. 

5 Problematisch ist z .B. , daß mangels anderer Möglichkeiten die Daten von 1975 auf die 
Wirtschaftsstruktur von 1970 projiziert wurden, inzwischen eingetretene strukturelle 
Änderungen also nicht berücksichtigt sind. 

6 Auch Ergebnisse für (nach dem Antei l in der A Z 1970) relativ gering besetzte Zellen 
beruhen auf Angaben jeweils einer größeren Zahl von Betrieben. Zur besseren Orien­
tierung sind in den Tabellen jeweils die tatsächlichen ungewichteten Fallzahlen mit auf­
geführt. 
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7 Inhalte, Differenzierungsgrad und bestimmte Probleme von Personalplanung sind 
Gegenstand anderer Teilprojekte des gleichen Forschungsprogramms des ISF, vgl. z.B. 
Mendius, Schultz-Wild 1975; Lutz u.a. 1977; Lutz u.a. 1979; Schultz-Wild 1978a. 

8 Das IFO-Institut hatte 1965 Personalpläne in 42 vH der Industriebetriebe festgestellt, 
1975 gibt es solche Pläne in knapp 46 vH der Unternehmen des verarbeitenden Gewer­
bes. Tatsächlich dürfte der Anstieg sehr viel deutlicher sein, als aus diesen Zahlen her­
vorgeht, da in der IFO-Erhebung Großunternehmen deutlich überrepräsentiert sind 
und (nach einer Vorerhebung) „planende" Firmen befragt worden sind, während die 
ISF-Ergebnisse von 1975 auf einer Zufallsstichprobe beruhen und die Betriebsgrößen­
struktur entsprechend der Arbeitsstättenzählung 1970 berücksichtigen. Vgl. Gersten-
berger u.a., 1969, S. 673. 

9 Einschränkend ist hier methodisch anzumerken, daß sich die Befragung vorwiegend 
an das Personalmanagement wandte und dort unter Umständen der Informationsgrad 
über nicht personalbezogene Pläne etwas geringer ist, sodaß vielleicht eher von gleicher 
Häufigkeit verschiedener Pläne auszugehen ist. 

10 Aus einer anderen Studie des ISF im Rahmen des gleichen Forschungsprogramms über 
Beschäftigungspolitik in der Krise geht hervor, daß sich die Muster des Beschäftigungsabbaus zwischen kleineren und größeren Unternehmen durchaus unterscheiden; vor 
allem in Großunternehmen spielen neue Formen des Personalabbaus, wie etwa Auf­
hebungsverträge und Vorzeitpensionierungen, für die bestimmte öffentliche Rege­
lungen und Unterstützungen wichtig sind, eine besondere Rolle (Schultz-Wild 1978a). 
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///. Mira Maase, Hans Gerhard Mendius* 

Zur Verbreitung von PersonaIplanungsausschüssen und der 
Beteiligung des Betriebsrates 

Gliederung: 

1. Personalplanung als neue Aufgabe für Betriebsräte 
2. Zum Datenmaterial 
3. Ergebnisse der Erhebung 

1 . Persona lp lanung als neue A u f g a b e fü r Bet r iebsrä te 

Die Einführung bzw. verbindliche Verankerung von Planungen im Personalsek­
tor — unter gleichberechtigter Beteiligung der Arbeitnehmervertretung — als 
Grundlage für eine Polit ik der Sicherung und Verbesserung der Beschäftigungs­
bedingungen gehört schon seit geraumer Zeit zu den zentralen gewerkschaftli­
chen Forderungen 1 . 

Die Planung von Bedarf und Einsatz von Arbeitskräften wurde lange Zeit 
meist entweder völlig vernachlässigt oder den Unternehmensdispositionen 
in anderen Bereichen wie Investition, Produktion, Absatz als abhängige, kurz­
fristig und nahezu beliebig anpaßbare Variable untergeordnet. 

Dieser Unternehmenspraxis steht die gewerkschaftliche Zielsetzung entge­
gen, der menschlichen Arbeitskraft den ihr zukommenden Stellenwert im Wirt­
schaftsprozeß zu verschaffen. ,,Personalplanung m u ß als eigenständiger Bereich 
im Unternehmen akzeptiert werden, der nicht allein zur Kostenminimierung 
bei trägt , sondern persönliche und soziale Bedürfnisse der im Unternehmen be­
schäftigten Arbeitnehmer zu sichern hat" (IG Metall 1976, S. 16). Letzlich 
bedeutet dies, daß Planungen in anderen unternehmerischen Entscheidungs­
bereichen sich primär an den Arbei tskräf tequal if ikat ionen und den gewünsch­
ten Beschäftigungsbedingungen zu orientieren hä t t en . 

* Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e.V.. Der Aufsatz erschien zuerst in den WSI-Mitteilungen Heft 9, 1976. 
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Mit der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972 wurden für 
den Betriebsrat erstmals formal-gesetzlich Einwirkungsmöglichkeiten bei der 
betrieblichen Personalplanung geschaffen. Der rechtliche Spielraum für wirk­
same Durchsetzungschancen und tatsächliche Einflußnahme der Arbeitnehmer­
vertretung in diesem Sektor bleibt allerdings relativ begrenzt 2 . Das Fehlen einer 
Mitbestimmung bei den zentralen wirtschaftlichen Entscheidungen des Unter­
nehmens, die Personalplanung bislang faktisch determinieren, erschwert noch 
zusätzlich wirkungsvolle Eingriffe in die betrieblichen Planungsaktivitäten 3 . 

Trotz dieser rechtlichen Einschränkungen bleibt aber andererseits festzuhal­
ten, daß Personalplanung ein wichtiges betriebliches Feld für die Politik der 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer darstellt und sich hier durchaus Mög­
lichkeiten der Einflußnahme für den Betriebsrat bieten. So wird erstmalig die 
Chance eröffnet, bereits im Planungsstadium selbst einzuwirken und nicht 
lediglich bei den zeitlich und sachlich nachgeordneten personellen Einzel­
entscheidungen; durch frühzeitige Information wird es dem Betriebsrat erleich­
tert, aus der Position des bloßen Reagierens auf unvermittelte beschäftigungs­
politische Maßnahmen des Betriebs zu gelangen; nicht zuletzt können sich 
bessere Grundlagen für die Entwicklung eigener langfristiger Konzepte einer 
Stabilisierung und qualitativen Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen 
ergeben. 

Über die Verbreitung und Praxis betrieblicher Personalplanung und die Ein­
flußnahme der betrieblichen Arbeitnehmervertretungen in diesem Bereich ist 
derzeit noch wenig bekannt; Untersuchungen dazu liegen kaum vor. Im Rah­
men einer schriftlichen Betriebsbefragung des ISF München im Jahre 1975 
bot sich die Möglichkeit, einige erste Aufschlüsse über den aktuellen Stand der 
Planungspraxis und Betriebsratsbeteiligung zu gewinnen. 4 

Unter dem Bl ickwinkel der gewerkschaftlichen Zielvorstellungen und 
Forderungen zur Personalplanung sind Aufschlüsse gerade zu folgenden Fragen 
von Bedeutung: 

Einmal die Verbreitung von Personalplanungsausschüssen in den Unterneh­
men, weil die Existenz solcher Gremien als ein Indikator für die Institutionali-
sierung und stärkere Verbindlichkeit der Planungspolitik im Personalsektor ge­
wertet werden kann. Solche Ausschüsse haben vor allem deswegen einen erhebli­
chen Stellenwert, da hiermit eine notwendige institutionelle und organisatori­
sche Voraussetzung für die kontinuierliche Einschaltung des Betriebsrats in die 
betriebliche Personalplanung geschaffen wird . In den Vorschlägen der Gewerk­
schaften für tarifliche Regelungen im Bereich Personalplanung steht die Forde­
rung nach Bildung paritätisch besetzter Planungsausschüsse mit an erster Stelle. 5 

Neben der Frage nach Fehlen oder Vorhandensein derartiger Gremien ist 
daher die Frage nach ihrer Zusammensetzung, also der Beteiligung der Arbeit-
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nehmervertretungen, von besonderem Interesse. Arbeiten die Ausschüsse unter 
Ausschluß des Betriebsrats oder mit dessen Beteiligung, und wenn ja, in paritä­
tischer Besetzung oder mit einer Beteiligung unterhalb der Parität? Auch wenn 
damit noch kein umfassender Aufschluß über Art und Inhalt des Einflusses der 
Arbeitnehmervertretung sowie über deren faktisches Durchsetzungsvermögen 
gegeben werden kann, so lassen sich aus der Tatsache und dem Grad der Betei­
ligung des Betriebsrats doch erste Schlüsse bezüglich der Chance einer umfas­
senden Information über und einer systematischen Einf lußnahme auf die unter­
nehmerische Personalpolitik ziehen. 

Im Betriebsverfassungsgesetz 1972 ist die Bildung gemeinsamer Ausschüsse 
von Vertretern von Betriebsrat und Arbeitgeber vorgesehen, wenn auch nicht 
verbindlich vorgeschrieben. Bei den Personalplanungsausschüssen, an denen 
beide Seiten beteiligt sind, kann es sich um gemischte Ausschüsse im Sinne des 
§ 28 Abs. 3 B e t r V G handeln. Diesen Ausschüssen können von den Beteiligten 
Entscheidungsbefugnisse eingeräumt werden — ausgeschlossen ist allerdings 
grundsätzl ich das Recht, Betriebsvereinbarungen a b z u s c h l i e ß e n 6 ) . Wieweit es 
sich bei den erfaßten Personalplanungsausschüssen, an denen der Betriebsrat 
beteiligt ist, tatsächlich um solche gemeinsamen Ausschüsse handelt, kann an 
Hand unseres Materials nicht geklärt werden, jedoch sprechen andere Informa­
tionen dafür, daß vor allem die pari tät ischen Ausschüsse in den größeren Unter­
nehmen gemäß diesen Bestimmungen gebildet werden. 

Weiter soll in diesem Beitrag möglichen Zusammenhängen zwischen Ex i ­
stenz und Zusammensetzung von Personalplanungsausschüssen und betriebli­
chen Strukturmerkmalen wie Branchenzugehörigkei t , Betriebsgröße usw. für 
die jeweiligen Unternehmen nachgegangen werden. Schließlich bietet das Er­
hebungsmaterial die Möglichkeit , einzelne spezielle Fragen zum Zusammenhang 
von Betriebsratsbeteiligung im Planungsausschuß und der Ar t der Planungspra-
xis im Unternehmen aufzugreifen. 

2 . Z u m D a t e n m a t e r i a l 

In bezug auf die Interpretation der Ergebnisse zu den skizzierten Fragen ist an­
zumerken: 

— Die Aussagen zur betrieblichen Personalplanung in diesem Beitrag konzen­
trieren sich auf die Frage nach einem Personalplanungsausschuß. Das Fehlen 
eines solchen Gremiums m u ß nicht ausschließen, daß im Unternehmen 
Planungen für den Personalsektor existieren bzw. praktiziert werden: Dies 
kann etwa für kleinere Betriebe mit entsprechend kleineren Personalabtei-
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lungen überschaubarer G r ö ß e n o r d n u n g zutreffen oder für solche Betriebe, 
die erst in neuerer Zeit mit dem Aufbau eines Personalplanungssystems 
begonnen haben. 

- Es läßt sich im Rahmen der Auswertung dieses quantitativen Erhebungs­
materials keine Aussage treffen über die tatsächliche Stärke der Einfluß­
nahme des Betriebsrats auf die unternehmerischen Planungsaktivitäten bzw. 
über die Inhalte und Zielsetzungen, die er dabei verfolgt. Einzelnen Fragen 
dieser Ar t wurde und wird in einigen anderen, stärker qualitativen Teil­
projekten des Forschungsprogramms nachgegangen (Schultz-Wild 1978a, 
Teil C ) 7 . 

3. Ergebnisse der E r h e b u n g 

Daß die betriebliche Personalplanung sich in der B R D noch weitgehend im 
Aufbaustadium befindet, spiegelt sich auch in der Verbreitung von Personal­
planungsausschüssen wider. Derzeit besitzen weniger als ein Viertel aller Betrie­
be ein solches Gremium. Besonders selten sind Ausschüsse im Bausektor (19 vH 
der Betriebe) und im Verarbeitenden Gewerbe (21 vH), im privaten Dienst­
leistungsbereich dagegen haben immerhin 28 vH der Betriebe diese Einrichtung 
(Tabelle 1). 

Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes sind derartige Gremien nur in der 
Unterabteilung Kunststoff, Gummi und Asbestverarbeitung (3 3 vH) relativ 
häufig, während die Bereiche Steine und Erden (13 vH) und die Elektrotech­
nik, Feinmechanik (16 vH) die geringste Verbreitung von Personalplanungs­
ausschüssen aufweisen (Tabelle 2). 

Bei den bestehenden Personalplanungsausschüssen kommt der Frage der 
Beteiligung des Betriebsrats besonders Bedeutung zu. Zwar gibt es nur in ca. 
2 3 vH der Betriebe einen Personalplanungsausschuß, wo er aber vorhanden 
ist, ist der Betriebsrat in über drei Viertel der Fälle in diesem Gremium ver­
treten. Allerdings gibt es auch hier zwischen den Branchen erhebliche Unter­
schiede. So sind im Handel in über einem Drit tel und bei Kreditinstituten und 
Versicherungen fast in der Hälfte der Ausschüsse die Belegschaftsvertretungen 
nicht einbezogen, während bei Dienstleistungen und freien Berufen sowie im 
Baugewerbe in mehr als 80 vH der vorhandenen Ausschüsse der Betriebsrat 
beteiligt ist. 

Relativ selten sind in allen Branchen paritätisch besetzte Ausschüsse. Ihr 
Ante i l an den vorhandenen Personalplanungsgremien schwankt zwischen ca. 
5 vH (Kreditinstitute, Versicherungen) und 15 vH (Baugewerbe). A u f einen 
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Ausschuß mit pari tät ischer Beteiligung des Betriebsrats kommen durchschnitt­
lich etwa sechs mit sonstiger Form der Beteiligung. 

Die vorab plausibel erscheinende Hypothese, daß pari tät ische Ausschüsse in 
paritätisch mitbestimmten Unternehmen besonders häufig zu erwarten sind, 
findet eine gewisse Stützung auch durch unser Material, jedoch ist die absolute 
Zahl der erfaßten Unternehmen, die unter das Mitbestimmungsgesetz von 1951 
fallen, zu gering, um generalisierbare Aussagen machen zu können . Bei den 
Betrieben, für die das Personalvertretungsgesetz gilt (ca. 50), ist der Antei l der 
paritätisch besetzten Ausschüsse etwa dreimal so groß wie in der Grundgesamt­
heit. Dafür sind in diesem Bereich allerdings Ausschüsse mit sonstiger Beteili­
gung des Betriebsrats wesentlich seltener (ca. 10 vH gegenüber ca. 15 vH). Die 
Beteiligung in diesem Bereich ist insgesamt also zwar nur unwesentlich häufiger, 
aber qualitativ erheblich besser. 

Im Verarbeitenden Gewerbe hat etwa jeder fünfte Betrieb einen Personal­
planungsausschuß (21 vH), bei vier Fünfteln dieser Einrichtungen sind die 
Belegschaftsvertretungen beteiligt. Auffallend ist der hohe Antei l von Aus­
schüssen ohne Beteiligung des Betriebsrats in der Chemie und Mineralölverar­
beitung (39 vH), andererseits eine recht ausgeprägte Betriebsratsbeteiligung im 
Holz-, Papier- und Druckgewerbe (nur 2 vH ohne Einbeziehung des Betriebs­
rats). Die übrigen Industriebranchen bewegen sich um Anteile von 20 v H . 

Der Antei l der pari tät ischen an allen Ausschüssen liegt für das Verarbeitende 
Gewerbe bei knapp 14 v H . Besonders häufig sind sie im Stahl-, Maschinen- und 
Fahrzeugbau, dagegen sind es bei Chemie, Elektrotechnik und Feinmechanik 
und in der Nahrungs- und Genußmit te l indus t r ie unter 5 v H . A u f einen Aus­
schuß mit gleicher Anzahl von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern kom­
men hier etwa fünf mit anderen Vertretungsrelationen. 

Eindeutige Tendenzen lassen sich erkennen, wenn man Häufigkeit und Zu­
sammensetzung von Personalplanungsausschüssen im Zusammenhang mit der 
Betriebsgröße sieht (Tabelle 3). Während insgesamt ein Viertel der erfaßten 
Betriebe einen Ausschuß haben, steigt der Verbreitungsgrad solcher Personal­
planungsinstanzen von nur etwa 10 vH bei Betrieben bis zu 50 Beschäftigten 
auf rund 65 vH bei Betrieben mit über 5 000 Arbeitnehmern. 

Für die Beteiligung der Arbeitnehmervertretungen hat dieser stark unter­
schiedliche Grad der Institutionalisierung von Personalplanungsausschüssen 
in den verschiedenen Betriebsgrößenklassen besondere Auswirkungen: Der 
relative Antei l der Gremien ohne Beteiligung des Betriebsrats ist — von den 
Kleinbetrieben mit weniger als fünfzig Beschäftigten einmal abgesehen — in 
den Großbet r ieben (2 000 und mehr) höher (über ein Drittel) als in den Unter­
nehmen zwischen 50 und 2 000 Beschäftigten (Tabelle 4). Andererseits sind 
die Betriebsräte in über 40 vH aller erfaßten Betriebe mit über 5 000 Beschäf-
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tigten an den Personalplanungsausschüssen beteiligt, dagegen z.B. nur in ca. 
1 5 vH aller Betriebe mit 50 -200 Beschäftigten. 

Zusammenfassend läßt sich also sagen: Je größer der Betrieb, desto häufiger 
sind übe rhaup t Personalplanungsausschüsse vorhanden und desto häufiger sind, 
bezogen auf die Zahl der Betriebe, auch die Betriebsräte beteiligt. In den mitt­
leren Betr iebsgrößen — bei einer insgesamt geringeren Verbreitung solcher Aus­
schüsse — sind die Betriebsräte in den Gremien allerdings relativ häufiger vertre­
ten als in den Ausschüssen sowohl der kleinen als auch der großen Betriebe. 

Zu erklären wäre dies zunächst vielleicht überraschende Ergebnis u . U . wie 
folgt: Die vielfältigen personalplanerischen Probleme lassen ab einer bestimm­
ten Betriebsgröße einen Personalplanungsausschuß als weitgehend unentbehr­
lich erscheinen. Daher haben diese Unternehmen auch schon relativ früh solche 
Gremien eingerichtet und auf dem Hintergrund der damaligen sozialpolitischen 
Situation relativ häufig auch noch ohne Beteiligung der Belegschaftsvertretun­
gen. Sukzessive wird die Nützlichkeit dieses Instruments immer mehr Unterneh­
men deutlich. Bei dessen Einführung wird — angesichts bestimmter Veränderun­
gen, z.B. der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 und der 
Neuregelung der Mitbestimmung auf Unternehmensebene verstärkt der Betriebs­
rat einbezogen. Falls diese Vermutung richtig ist, müß te die Institutionalisierung 
von Personalplanungsausschüssen in Zukunft in wachsender Zahl auch kleinere 
Unternehmen einbegreifen und gleichzeitig der Grad der Beteiligung der Be­

Tabelle 5 

Personalplanungsausschüsse und Personalpläne 

(Angaben in vH) 

Ausschuß 
nicht 
vorhanden 

Ausschuß 
vorhanden 

Gesamt 

Basis gewichtet 1 165 351 1 535 

Personalpläne 

nicht vorhanden 

vorhanden 
1 bis 2 Pläne 

vorhanden minde­
stens 3 Pläne 

63,1 30,5 55,7 

35,7 66,1 42,6 

1,2 3,4 1,7 

nach Beschäft igten­
gruppen differenzierte 
Personalpläne 

nicht vorhanden 

vorhanden 

86,1 62,3 80,4 

11,7 35,9 17,1 

ISF/SB-Betr iebserhebung 1975 — gewichtet. 
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t r iebsräte zunehmen. Ob angesichts der Verabschiedung des Mitbestimmungs­
gesetzes einerseits und gewerkschaftlicher Aktivi täten andererseits etwa auch 
der Antei l an paritätisch besetzten Gremien ansteigt, bleibt abzuwarten. 

Zu den gewerkschaftlichen Forderungen im Zusammenhang mit Personal­
planung gehört es auch, daß Ressort ,,Personal" auf möglichst hoher hierarchi­
scher Ebene anzusiedeln, d.h. ein Geschäftsführungs- bzw. Vorstandsmitglied 
mit dieser Aufgabe zu betrauen. Nach den Ergebnissen unserer Erhebung ran­
giert der Leiter des Personal- und Sozialwesens fast in der Hälfte aller Betriebe 
auf dem Niveau der Führungsspitze. Daraus geht allerdings nicht hervor, ob es 
sich um einen gesonderten Vorstandsbereich Personal handelt, oder ob dieses 
Ressort von einem Mitglied der Geschäftsführung gleichsam nebenher mit­
betreut wird. A u f diesem Hintergrund wird auch erklärbar, daß kein eindeuti­
ger Zusammenhang feststellbar ist zwischen der Existenz eines Personalpla­
nungsausschusses und der Einstufung des Personalverantwortlichen in der Füh­
rungsspitze, auf der oberen Führungsebene oder der mittleren Führungsebene. 
Auch die Ar t der Beteiligung des Betriebsrats variiert zwischen diesen drei Fäl­
len kaum. Dagegen existieren in den Unternehmen, in denen das Personalres­
sort nur auf der unteren Führungsebene angesiedelt ist, erheblich seltener Per­
sonalplanungsausschüsse (ca. 6 vH gegenüber ca. 23 vH bei sämtl ichen Unter­
nehmen). Dabei handelt es sich durchweg um Kleinunternehmen mit weniger 
als 50 Beschäftigten. Es läßt sich also sagen, daß in kleinen Betrieben, in denen 
der Personalbereich auf der unteren Ebene eingeordnet ist, besonders ungünsti­
ge Voraussetzungen für eigene Personalplanungsausschüsse gegeben sind. 

V o n besonderem Interesse im Rahmen dieser Überlegungen ist die Frage 
nach dem Entwicklungsstand personalplanerischer Aktivitäten in den Betrieben, 
gemessen etwa daran, wieweit schriftlich fixierte Pläne bestehen, ob und wie­
weit für unterschiedliche Zei t räume und differenziert für verschiedene Beschäf­
tigungsgruppen geplant wird. Die Frage nach dem Vorhandensein schriftlicher 
Personalpläne mit unterschiedlicher zeitlicher Reichweite (bis zu drei Monaten, 
bis zu einem Jahr, für zwei bis drei Jahre und Pläne für vier und mehr Jahre) 
ergab folgendes Gesamtbild: Immer noch besitzen mehr als die Hälfte der er­
faßten Unternehmen (5 5,7 vH) keine schriftlichen Personalpläne; rund 42 vH ver­
fügen allerdings immerhin über ein oder zwei Pläne unterschiedlicher Fristigkeit; 
nur ein minimaler Prozentsatz von 1,7 vH der Betriebe jedoch betreibt mittel-
oder langfristige Planung für den Personalbereich, d.h. bei ihnen liegen minde­
stens drei Pläne unterschiedlichen Zeithorizonts vor (vgl. Tabelle 5). Personal­
planung für verschiedene Beschäft igtengruppen ist derzeit noch seltener: Rund 
vier Fünftel der Unternehmen besitzen keine derart differenzierten Pläne. 

Hierbei zeigt sich nun ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Existenz 
von speziellen Personalplanungsausschüssen und dem Entwicklungsniveau der 
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Personalplanung. Während nahezu zwei Drittel der Unternehmen ohne derar­
tige Gremien auch über keine schriftlichen Personalpläne verfügen, nur rund 
ein Drittel ein oder zwei Pläne besitzt und Langfristplanung praktisch kaum 
existiert, erweisen sich die Betriebe mit Planungsausschuß als eindeutig „pla­
nungsfreudiger". Mit anderen Worten: Betriebe, die einen Ausschuß für Perso­
nalplanung besitzen, haben auch überdurchschni t t l ich häufig schriftliche Pläne 
und Pläne längerer zeitlicher Reichweite. Die gleiche Tendenz ist in bezug auf 
die Differenziertheit der Planung nach Beschäftigtengruppen festzustellen. 

Macht man die Existenz von Personalplänen zur Ausgangsgröße (vgl. Tabelle 
6), so zeigt sich, daß der Ante i l der Betriebe mit Personalplanungsausschuß mit 
der Differenziertheit der Pläne sowohl nach Fristigkeiten als auch nach Beschäf­
tigtengruppen steigt. Beinahe die Hälfte der Betriebe mit Plänen für mindestens 
drei Ze i t räume verfügen über einen Personalplanungsausschuß; ebenso fast 50 
vH der Betriebe, die Personalpläne für verschiedene Beschäft igtengruppen auf­
stellen, gegenüber weniger als einem Viertel in der Gesamtheit. Dagegen haben 
Betriebe ohne schriftliche Personalpläne auch nur unterdurchschnittlich oft 
einen Personalplanungsausschuß (nur in ca. 12 vH der Fälle). Analoges gilt für 
die Beteiligung des Betriebsrats: Sie steigt mit zunehmender Zahl von Planun­
gen für verschiedene Zei t räume und liegt in Betrieben, die nach Beschäftigten­
gruppen differenziert planen, wesentlich höher als in den Betrieben, die das 
nicht tun (ca. 35 gegenüber ca. 1 3 vH). Diese Resultate sind u.a. auch geeignet, 
unsere Ausgangsüberlegung zu stützen: Die Verbreitung von Personalplanungs­
ausschüssen und ihre Zusammensetzung wurde als ein Indikator für das Funk­
tionieren von Personalplanung überhaupt angesehen. Daß mit dem Differenziert-
heitsgrad der eigentlichen Personalpläne und ihrer Fristigkeit die Häufigkeit 
ihrer Existenz und der Beteiligung des Betriebsrats positiv korreliert, spricht 
dafür, daß diese Annahme zutrifft. 

1 Vgl. u.a. die Beiträge auf der zweiten und dritten internationalen Arbeitstagung der IG 
Metall über Rationalisierung, Automatisierung und technischen Fortschritt 1965 und 
1968 (Friedrichs 1965 und Friedrichs 1968). Vgl. dazu auch die Forderungen im Ent­
wurf zum Rationalisierungsschutzabkommen vom Vorstand der IG Metall von 1968. 

2 Zur Beurteilung der betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten vgl. etwa: IG Metall 
1976, Teil C. 

3 Vgl. dazu u.a. die kritische Einschätzung der Möglichkeiten zur Beeinflussung von Zielen 
und Ablauf der Personalplanung (WSI-Projektgruppe 1974, S. 191 ff). 

4 Zu Stichprobe und Anlage der „Betriebserhebung 1975", zu anderen Befunden über 
Verbreitung, Fristigkeit, Intensität der Personalplanung, zu ihrem Zusammenhang mit 
Unternehmensplanung und Ausbau des Personalwesens usw. vgl. SCHULTZ-WILD, 
SENGENBERGER in diesem Band; Schultz-Wild, von Behr 1976 sowie - als ausführ­
lichere Darstellungen — Lutz u.a. 1977 und Lutz u.a. 1979. 
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5 Vgl. etwa den Entwurf der IG Metall zu einem Rationalisierungsschutzabkommen vom 
Jahr 1968; Entschließung des 11. ordentlichen Gewerkschaftstages der IG Metall vom 
15.—21.9.1974 in Hannover. Bislang konnte diese Maßnahme allerdings in keinem Tarif­
gebiet durchgesetzt werden. 

6 Nicht festgelegt sind in den Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes, wie sich solche 
gemeinsamen Ausschüsse zusammenzusetzen haben und wie das Verfahren der Beschluß­
fassung abzulaufen hat, ob also z.B. verbindliche Beschlüsse gegen die Mehrheit der Mit­
glieder einer Seite gefaßt werden können — näheres läßt sich den verschiedenen Kom­
mentaren zum BetrVG entnehmen. Im übrigen ist hier noch anzumerken, daß gemein­
same Ausschüsse nach § 28,3 BetrVG nur von Betriebsräten mit neun und mehr Mitglie­
dern, d. h. in Unternehmen mit in der Regel mehr als 300 Beschäftigten gebildet werden 
können, was u. a. eine Erklärung für die höhere Verbreitung von gemischten Personal­
planungsausschüssen in größeren Unternehmen sein kann. Personalplanungsausschüsse, 
die als interne Ausschüsse des Betriebsrats ohne Arbeitgebervertreter gebildet werden, 
sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung. 

7 Mit der Problematik der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen bei der betrieblichen 
Weiterbildung als Instrument qualitativer Personalplanung beschäftigt sich die Studie von 
Maase u.a. 1978. 
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/ V. Hartmut Wächter * 

Der Stellenwert der Personalplanung innerhalb der Unternehmens­
planung 

Gliederung: 

1. Grundlegende Erörterungen 
2. Personalplanung als abhängige Planung 
3. Personalplanung mit eigenständigen Zielsetzungen 
4. Personalplanung und gesamtwirtschaftliche Beschäftigungspolitik 

1 . G r u n d l e g e n d e E r ö r t e r u n g e n 

a. Z u m E n t w i c k l u n g s s t a n d der U n t e r n e h m e n s p l a n u n g u n d der Persona lp lanung 

Personalplanung kann heute kaum noch pauschal als „vernachlässigter Teil der 
betrieblichen Planung" 1 bezeichnet werden. Nach allem, was aus der Praxis 
bekannt ist, haben personalplanerische Überlegungen und Aktivi tä ten in den 
letzten acht Jahren beträcht l ich zugenommen. Allerdings wird Personalplanung 
immer noch nur in einem Teil der Unternehmungen überhaupt betrieben 
(Wächter 1974; S C H U L T Z - W I L D , S E N G E N B E R G E R ; K o h l 1978a). In allen 
G r o ß u n t e r n e h m u n g e n ist sie heute aber wohl als ein mehr oder weniger ausge­
feiltes System von Personalbedarfsermittlung (Bestandsrechnungen und Zu­
kunftsprognosen) und aufeinander abgestimmten Maßnahmen der quantitati­
ven und qualitativen Anpassung des Personals etabliert. Sieht man von der 
Größe der Unternehmungen ab, so scheint das Ausmaß , in dem Personalplanung 
als elaboriertes System betrieben wird, mehr von einer allgemeinen „Planungs­
m e n t a l i t ä t " in dem betreffenden Unternehmen abzuhängen als von spezifischen 

* Der Autor ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier. Der Beitrag 
ist die überarbeitete Fassung eines Referats, das zur Einführung in eine Arbeitsgruppen­
diskussion auf dem ISF-Symposium „Personalplanung unter veränderten Wachstumsbe­
dingungen" im November 1978 in Bad Reichenhall gehalten wurde. Für die Unterstützung 
bei der Vorbereitung dieses Beitrags dankt der Autor Dipl. Kfm. Reinhard Penzek. 
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Problemsituationen des Unternehmens oder der Verfügbarkeit eines „Instru­
mentenkastens", wie er in der Literatur vorgeschlagen wird. 

Die Frage nach dem Stellenwert der Personalplanung innerhalb der Unter­
nehmensplanung ist somit zugleich eine Frage nach dem Entwicklungsniveau 
der gesamten Planung in der Unternehmung. Im einleitenden Referat von B. 
Lutz über „Personalplanung in einer langsamer wachsenden Wirtschaft" ( L U T Z 
Teil A , V. ) sind einige Aspekte und Daten angesprochen, die als Einstieg und 
Hintergrundinformation für die hier anstehende Thematik von Interesse sind. 

Aus der Untersuchung des ISF von 1975 ( S C H U L T Z - W I L D , S E N G E N B E R ­
G E R ) läßt sich ableiten, daß Personalplanung in großen Betrieben vorhanden 
und meist recht gut ausgebaut ist. Im Gegensatz hierzu stehen die mittleren 
und kleinen Betriebe, in denen Personalplanung nur in rud imentärer Form oder 
eher als Ausnahmefall vorkommt. Mi t gewissen, für diesen Zusammenhang 
jedoch unbedeutenden Abweichungen trifft der beschriebene Sachverhalt auch 
für die Unternehmensplanung insgesamt zu. So kann es nicht erstaunen, daß die 
theoretische Erör te rung der Unternehmensplanung und speziell der Personal­
planung vorwiegend auf die Erfahrungen in großen Unternehmen zurückgreift 
und Vorschläge schließlich auch diesen wieder zugute kommen. Insofern ist es 
auch nicht verwunderlich, daß den allgemeinen Erör terungen der Personalpla­
nung in der einschlägigen Literatur ein eher optimistischer Grundton über Ver­
breitung und Wert der Personalplanung eigen ist, wie Ortmann sarkastisch 
anmerkt (Ortmann 1978), während die Praxis der Personalplanung insgesamt 
ein sehr viel schlechteres Bild abgibt. 

Die geschilderte Entwicklung ist deshalb so problematisch, weil — wie die 
empirischen Befunde des ISF ergeben haben — eine enge Korrelation zwischen 
Ausbaustand der Unternehmensplanung und dem Vorhandensein von Personal­
planung einerseits und Berücksichtigung von Interessen der in diesen Betrieben 
Beschäftigten, vor allem auch in rezessiven Phasen, andererseits besteht. Somit 
würde die Tendenz verstärkt , daß sich große Bereiche des Beschäftigungssystems 
spalten, und zwar in einen eher stabilen und einen eher unstabilen Sektor. Da­
bei bilden in aller Regel die größeren Unternehmen den stabilen Sektor, und 
rezessionsbedingte oder strukturelle (Beschäftigungs-)Risiken werden auf den 
unstabilen Sektor — überwiegend kleinere und/oder schwächere Betriebe — 
abgewälzt (Sengenberger 1978). Diese Tendenz kann sich auch in regionalen 
Dispari täten ausdrücken. Die Beschäftigung in den Zentren eines Wirtschafts­
raumes stabilisiert sich und übt zusätzliche Attrakt ion auf Neugründungen und 
Erweiterungen aus, während sich die Beschäftigungsbedingungen und damit die 
Lebenschancen in der Peripherie zunehmend verschlechtern. Die vielzitierte 

„verlängerte Werkbank" auf dem Lande, auf die bei guter Konjunktur Arbeits­
aufträge ausgelagert werden, um sie bei ersten Krisenanzeichen wieder zu 
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schließen, ist die regionale Komponente der Spaltung des Arbeitsmarktes in 
einen relativ stabilen Tei l und in eine Flexibilitätsreserve (Buttler u.a. 1977). 

Nun ist das Vorhandensein einer Planung im Unternehmen zwar nicht der 
ausschließlich stabilisierende Faktor, aber doch von so großer Bedeutung, daß 
die Ausbreitung der , ,P lanungsmental i tä t" auf Kle in- und Mittelbetriebe ein 
Ansatzpunkt sein k ö n n t e , der angesprochenen Tendenz entgegenzuwirken 

b. Z u m Begr i f f Persona lp lanung 

Unter dem Begriff „Personalp lanung" wird üblicherweise zweierlei zusammen­
gefaßt. Die Ermitt lung des gegenwärtigen und zukünftigen Personalbedarfs 
einer Unternehmung einerseits und die Planung der zur Deckung dieses Bedarfs 
notwendig erscheinenden Maßnahmen bzw. — bei Minderbedarf — der zur Re­
duzierung des Personalbestands für richtig gehaltenen und durchsetzbaren Maß­
nahmen andererseits. Der Personalbedarf hängt unmittelbar mit den wirtschaft­
lichen Plänen des Unternehmens zusammen, aus denen er abgeleitet wird oder 
zumindest ableitbar ist, während die Maßnahmenplanung als Folgeplanung die 
vorgegebenen Plangrößen durch Programme der Qualifikation, Umsetzung, Ent­
lassung usw. zu erreichen sucht. 

Die Charakterisierung der Maßnahmen als Folgeplanung der Bedarfsermitt­
lung bedarf allerdings zweierlei Modifikationen: Zum einen wirken die getrof­
fenen Maßnahmen auf den zukünftigen Bedarf in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht zurück. So bedeuten z .B. Wei terbi ldungsmaßnahmen eine qualitative 
Verbesserung der Personalstruktur, die in der Zukunft den Aktionsrahmen des 
Unternehmens erweitert; ebenso können aber ausgesprochene Entlassungen 
oder die Schaffung von Anreizen, das Unternehmen zu verlassen (Aufhebungs­
verträge), zukünftige Bedarfslücken vorprogrammieren 3 . 

Eine andere Modifikat ion der Nachordnung von Maßnahmen ergibt sich aus 
der Tatsache, daß diese Maßnahmen direkt zum Ausgangspunkt personalpoliti­
scher Überlegungen genommen werden können und dann auf den Bedarf und 
damit andere Pläne zurückwirken. Die Chancen einer solchen Personalplanung 
werden unter 3. näher e rör ter t . 

Die Ermittlung des Personalbedarfs wird zuweilen als quantitative, die Pla­
nung zur Deckung des Personalbedarfs als qualitative Personalplanung bezeich­
net. Allerdings ist diese Begriffsbestimmung umstritten. So schlägt z .B. das ISF 
— abweichend hiervon — vor, die quantitative Personalplanung durch aus­
schließlich quantifizierbare Kriterien zu charakterisieren, womit schriftliche 
Fixierung, Festlegung der Beschäft igtengruppen, für die Personalplanung betrie­
ben wird, Festlegung der zeitlichen Reichweite der Planung gemeint sind. Als 
qualitative Personalplanung wird dagegen die Steuerung des innerbetrieblichen 
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Personaleinsatzes, z .B. durch systematische Arbeitsplatzbeschreibungen, ana­
lytische Arbeitsplatzbewertungen und Maßnahmen wie Personalbeurteilung, 
Nachfolge- und Karriereplanung aufgefaßt (von Behr u.a. 1976, S. 10). 

Eine derartige Differenzierung ist als analytisches Instrument zur Erfassung 
betrieblicher Personalplanung und zur Kennzeichnung des Standes der Personal­
planung nützlich. Es erscheint allerdings zweckmäßiger , die beiden Dimensio­
nen als „ fo rma le" und „inhal t l iche" Kennzeichen der Personalplanung zu be­
zeichnen. Die Verschränkung dieser beiden Dimensionen macht das folgende 
Raster deutlich: 

Füllt man gedanklich die leeren Kästchen aus, so wird zugleich deutlich, 
daß die formalen und inhaltlichen Aspekte nur analytisch trennbar sind und 
erst in der Kombinat ion zu einer wirksamen Personalplanung führen. 

Die Uneindeutigkeit im Begriff der Personalplanung, die in der Literatur wie 
in der Praxis gleichermaßen besteht, behindert immer wieder die Diskussion. 
Eine zusätzliche Charakterisierung der Personalplanung erschließt sich aus der 
Übertragung von Überlegungen aus der allgemeinen Planungsdiskussion. Die 
gemeinhin als charakteristisch angesehenen Merkmale von Planung lassen sich 
theoretisch auch auf die Personalplanung übertragen (Wild 1974, S. 1 3 f.): 

— Zukunftsbezogenheit 
— Intendierte Rat ional i tä t 
— Gestaltungscharakter (im Gegensatz zur Prognose) 
— Prozeßcharak te r 
— Informat ionsabhängigkei t . 

Ferner werden in der Planungsliteratur verschiedene Phasen unterschieden, 
und zwar (Kretschmer 1976, S. 3 5 ff.): 
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— Problem- und Zielfindungsphase 
— Datenphase 
— Alternativphase 
— Entscheidungsphase. 

Die Frage, ob Planung die Zielformulierung mit einschließt , verweist auf die 
zeitliche Reichweite der Planung 4 . Eine absolute zeitliche Unterscheidung zwi­
schen lang- und kurzfristiger Planung ist allerdings nicht sinnvoll. Es kommt 
vielmehr darauf an, welche Einflußgrößen als gegeben angesehen werden (müs­
sen) und welche als variabel und insofern als Handlungsparameter betrachtet 
werden. 

V o n langfristiger Planung wird deshalb dann gesprochen, wenn alle oder ein 
wesentlicher Teil der Faktoren, die die jetzige Struktur bestimmen, als variabel 
angesehen werden (Adamowsky 1963, S. 25). Da eine Änderung der Struktu­
ren strategischer Maßnahmen bedarf, kann man die langfristige auch als strate­
gische Planung bezeichnen. Kurzfristig wäre demnach eine Planung, die sich im 
Rahmen der als gegeben angenommenen Struktur bewegt (operative Planung). 
Acko f f (1970, S. 4) bezeichnet eine Planung tendenziell mehr als strategisch, 

— je länger der Plan befristet ist und je schwieriger er rückgängig zu machen 
ist; 

— je mehr Funktionen beeinflußt werden; 
— wenn der Plan neben Mitteln auch Ziele formuliert. 

Ayres (1969, S. 126 f) bezeichnet die Erforderung alternativer Ziele und 
die Zielformulierung als „Pol i t ikplanung" und ordnet sie noch der strategi­
schen Planung über, die alternative Wege zum Ziel entwickelt. Bezieht man 
Zielformulierung und Zielüberprüfung auf den Maßnahmenbere ich der Perso­
nalplanung, so rückt notwendigerweise das politische Element, also die inter­
essenbezogene Auseinandersetzung um Ziele und Mit te l , ins Blickfeld. 

Oft werden kurzfristige Planungen überhaupt nur notwendig, weil es in der 
übergreifenden Planung Mängel oder Fehler gegeben hat. Insofern wäre es 
geradezu widersinnig, lediglich im Rahmen bestehender Strukturen zu planen, 
ohne sie in Frage zu stellen. 

„Planung muß sich mit den Strukturen des Systems auseinandersetzen und in die Politik­
gestaltung einbezogen sein. Es kann zu keinen guten Ergebnissen führen, wenn lediglich 
Verfahrensweisen abgewandelt werden, die sich bereits als inadäquat erwiesen haben. 
Planungswissenschaft wird heute zu oft dazu genutzt, an sich schlechte Situationen auf 
effizientere Weise schlecht zu machen." (Bellagio Declaration on Planning, in: Jantsch 
1968, S. 8 - Übers, d. Hrsg.). 

Planung, so aufgefaßt, hat die Aufgabe, ein System zu entwerfen, das die 
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Notwendigkeit von „Feuerwehr -Akt ionen ' ' , die immer wieder aus der Unzu­
länglichkeit der bestehenden Struktur resultieren, erübrigt. 

„Anstatt sich mit Problemen und ihrer Lösung zu befassen, sollte Planung sich mit der 
Gestaltung sozialer Systeme beschäftigen, um Systeme zu entwickeln, in denen die Ent­
stehung von Problemen weniger wahrscheinlich ist. Wenn sich Planung auf die Gestaltung 
sozialer Systeme bezieht, wird sie nicht danach fragen, wie den gegenwärtigen Schwierig­
keiten zu begegnen ist, sondern danach, was die Systeme in unerwünschte Situationen 
bringt. Hat man Struktur und Ursachen von Problemen identifiziert, kann man dann eher 
diese Probleme zu vermeiden suchen, anstatt sich ihnen immer wieder zu stellen und zu 
versuchen, sie zu mildern." (Forrester 1968, S. 2 39 — Übers, d. Hrsg.). 

Als Konsequenz aus diesen begrifflichen Überlegungen zur Planung ergibt 
sich, daß auch bei Personalplanung von Planung nur gesprochen werden sollte, 
wenn es sich dabei um einen in gewisser Weise formalisierten Prozeß handelt. 
Planung ist normativ in dem Sinne, als sie eine systematische und rechtzeitige 
Erarbeitung von Entscheidungsmögl ichkei ten und Entscheidungsnotwendigkei­
ten anstrebt 5 . Damit wird nicht jede Überlegung, die einer Entscheidung vor­
ausgeht, als Planung bezeichnet. 

Es ist hier anzumerken, daß diese Begriffsbestimmung die Interpretation des 
§ 92 Be t rVG möglicherweise einengt, obwohl gerade für die praktische Ein­
f lußnahme des Betriebsrats eine weite Fassung naheläge. Allerdings gibt es 
andere Ansatzpunkte, die der Betriebsrat wahrnehmen kann, um indirekt auf 
die Einführung einer Personalplanung zu dringen (s. unter 2.). 

Personalplanung erfüllt nur zum Teil die in der Literatur an Planung gestellten 
Anforderungen und Merkmale. Dies entspricht dem Charakter der praktischen 
Personalplanung als Folgeplanung. Eine intensivere Ausprägung der Planung 
wird möglicherweise auch wegen des Konfliktpotentials umgangen, das in der 
Personalplanung liegt. 

2 . Persona lp lanung als abhängige P lanung 

Die Gründe, die Unternehmungen veranlassen, verstärkt Personalplanung zu 
betreiben, bewirken nicht notwendigerweise eine Verbesserung der Situation 
der Arbeitnehmer und der Rolle der Arbeitnehmervertretungen im Personal­
p lanungsprozeß . 

„Der gesamte Personalbereich der Unternehmung hat sich in den vergangenen 
Jahren stark geändert . Sowohl das Bewußtsein um stärkere Beachtung des 
Personalbereichs bei Entscheidungen im Unternehmen wie auch die Entwick­
lung praktikabler Personalstrategien haben dazu geführt, daß sich „Personal­
wirtschaft" und die Personalabteilung nicht mehr primär mit verwaltender 
Arbeit befassen, sondern zu einem wichtigen Schwerpunkt unternehmerischer 
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Planung und Entscheidung geworden sind, dessen Vernachlässigung dem Ge­
winninteresse zuwiderlaufen würde . " (Fehlberg, Wächter 1974, S. 128 f . ) 6 . 

Als Gründe für eine intensivere Personalplanung i.S. der Verfolgung des lang­
fristigen Gewinnziels kann man folgendes exemplarisch anführen: 

— Es besteht Knappheit an Arbei tskräf ten in bestimmten Bereichen des 
Arbeitsmarkts aufgrund der Abstimmungsprobleme zwischen Bildungs- und 
Beschäftigungssystem. 

— Die zunehmende Kapitalausstattung drückt sich in e rhöh ten Investitions­
summen pro Arbeitsplatz aus. Die Beschäftigung eines Arbeiters wird gleich­
sam „kos tba re r" , und die Produktion wird anfälliger gegen Engpässe im 
personellen Bereich. Damit werden die auf die beschäftigten Arbeitskräfte 
bezogenen Maßnahmen der Personalbeschaffung, der Auslese, der Motiva­
tion und Überwachung zu einem wichtigen Bestandteil des Investitions­
kalküls. 

— Technisch-organisatorische Umstellungen verlangen für einen Tei l der Ar ­
beitskräfte Maßnahmen der Umschulung, Weiterbildung, der Motivations­
förderung usw. 

— Teilweise als Reflex dieser Entwicklungen sind eine Vielzahl von tariflichen 
und rechtlichen Regelungen entstanden, die e rhöhte Aufmerksamkeit auf 
den Personalbereich lenken. 

— Gesellschaftliche S t römungen und Bewußtseinsprozesse in Richtung auf 
mehr Beteiligung am Wirtschaftsprozeß sollen durch neue Führungsformen 
i . S. des Gewinnzieles der Unternehmung umgeleitet werden. 

Personalplanung ist ein K i n d der Hochkonjunktur und der Arbeitskräfte­
knappheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Damals erwiesen sich die 
auf die Arbeitnehmer bezogenen Maßnahmen der Personalbeschaffung, der 
Auslese, der Motivation und Qualifikation oft als Engpaß, auf den sich die Be­
mühungen konzentrierten die benöt ig ten Arbeitnehmerzahlen im voraus 
schätzen und die Restriktionen im personalen Bereich in den Planungsprozeß 
einzubeziehen. Dagegen besteht für die Unternehmungen in geringerem Maße 
die wirtschaftliche Notwendigkeit, auch den Personalabbau zu planen. Die 
Forderung nach Personalplanung erhebt sich deshalb in diesem Fall auch pri­
mär aus Gründen des Schutzes der Arbeitnehmer vor den negativen Auswir­
kungen einer Rezession oder den Folgen technisch-organisatorischer Änderun­
gen. 

Die Interessen der beschäftigten Arbeitnehmer sind durch Maßnahmen des 
Personalabbaus wesentlich direkter und einschneidender berührt als bei Perso­
na lmaßnahmen im Zusammenhang mit Expansion. Aus diesem Grunde ist es 
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zunächst Aufgabe einer Personalplanung im Interesse der Arbeitnehmer, den 
Schutz gegen Entlassungen und Dequalifizierung auf gesetzliche und vertrag­
liche Basis zu stellen. Je stärker dies gelingt, desto mehr müssen in Zukunft 
auch Persona lmaßnahmen , die sich aus Betr iebsgrößeneinschränkungen erge­
ben von den Unternehmungen in planvoller Weise berücksichtigt werden. 

Durch rechtzeitige Information über zukünftige Entwicklungen des Unter­
nehmens und durch konsequente Ausschöpfung der betriebsverfassungsrecht­
lichen Regelungen lassen sich negative Auswirkungen von Planungen auf die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern teilweise verhindern oder mildern. Je länger­
fristig die Entwicklung vorausgesagt werden kann und je detaillierter die mög­
lichen Folgen in allen ihren Dimensionen überschaubar gemacht werden, desto 
größer wird der Aktionsradius für mögliche Alternativen in der Planung. 

Obwohl das Betriebsverfassungsgesetz (§ 92) dem Betriebsrat keine Möglich­
keit gibt, die Einführung einer Personalplanung zu erzwingen, gibt es im Gesetz 
eine Reihe konkreter Ansatzpunkte, die die Existenz einer Personalplanung 
voraussetzen oder zumindest nahelegen und so nötigenfalls durch den Betriebs­
rat erzwingbar machen (vgl. die § § 93, 94, 95 Abs. 1, 96, 98, 99, 102, 106 
Be t rVG) . Darüberhinaus kann durch Verknüpfung der Betr iebsratstät igkeit mit 
der Mitbestimmung im Aufsichtsrat die Informationsbasis für die Personalpla­
nung erweitert werden, was der Qual i tä t der Personalplanung zugute kommt 
(Mayer 1976). 

Trotz der kurz skizzierten Tendenzen zur Ausweitung der Personalplanung 
und trotz der Einwirkungsmöglichkei ten, die durch Gesetz dem Betriebsrat 
gegeben sind, bleibt die Personalplanung auf Grund der Struktur unseres Wirt­
schaftssystems und der herrschenden Unternehmensverfassung grundsätzlich 
„abhängige" Planung, d.h. sie ist den am Gewinnziel der Unternehmung orien­
tierten Investitions-, Absatz- und Produkt ionsp länen nachgeordnet. 

Üblicherweise sehen die Unternehmenspraxis und die herrschende Betriebs­
wirtschaftslehre in der Arbeit pr imär den Produktionsfaktor, der im Rahmen 
des unternehmerischen Kalküls optimal im Produk t ionsprozeß einzusetzen ist, 
um Leistungen für die am Markt geltend gemachten Bedürfnisse anzubieten 
und so eine angemessene Rentabi l i tä t auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. 
Die Begründung hierfür ergibt sich aus klassisch-liberalen und neoliberalen 
Auffassungen. 

Auch das Betriebsverfassungsgesetz behäl t durch die strikte Trennung von 
wirtschaftlichen Angelegenheiten, die mitbestimmungsfrei sind, und personalen 
und sozialen Auswirkungen von wirtschaftlichen Entscheidungen, bei denen 
Mitbestimmungsrechte greifen, die Grundidee des Wirtschaftssystems aufrecht 
und verfestigt somit den Charakter der Personalplanung als grundsätzl ich ab­
hängiger Planung. 
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3. Persona lp lanung m i t e igenständigen Z ie lse tzungen 

Es wird oft die Forderung aufgestellt, Personalplanung und Unternehmens­
planung müßten „ in tegr ier t" werden. Man kann als Ergebnis des vorigen Ab­
schnittes festhalten, daß eine solche Integration durch ausgefeilte Informa­
tionssysteme und aufeinander abgestimmte Maßnahmen durchaus möglich 
ist, ohne daß sich am Status der Personalplanung innerhalb der Unternehmens­
planung irgendetwas änder t . Eine Integration findet dann nur auf der Mittel­
ebene statt, die Ziele werden nicht in diese Planung einbezogen. Die folgenden 
thesenartigen Ausführungen wollen zur Diskussion stellen, ob nicht eine Inte­
gration auf der Zielebene erreicht werden könn te und welche organisatori­
schen und informatorischen Voraussetzungen dies haben müßte . Im Gegen­
satz zu der Integration auf Mittelebene könn te man diese Form ,,aktive Inte­
gration "nennen7. 

Um eine solche aktive Integration von Personalplanung und Unternehmens­
planung zu verwirklichen, müßten statt des Personalbedarfs (der ja aus anderen 
Unte rnehmensp länen abgeleitet wird) die gewünschten Wirkungen der Personal­
planung hinsichtlich Beschäftigung, Qualifikation, Arbei tsqual i tä t und Parti­
z ipat ionsmögl ichkei ten zum Ausgangspunkt der Planung gemacht und entspre­
chende Ziele auf Unternehmensebene zur Geltung gebracht werden. Damit 
würde die in der Personalplanung verkümmerte Problem- und Zielfindungsphase 
(vgl. l .b)) aktiviert, und Personalplanung k ö n n t e dann den Charakter einer 
strategischen Planung annehmen. 

Bei aktiver Integration müßten sich personal- und sozialorientierte Ziele än­
dernd auf die unternehmerische Zielfunktion auswirken. Zwar kann man heute 
als Unternehmensphilosophie solche Ziele formuliert finden, aber dabei wird 
oftmals nicht deutlich, ob sie auch den Interessen der Arbeitnehmer entspre­
chen und ob sie im konkreten Entscheidungsprozeß berücksichtigt werden. 

Um die Realisationschancen einer Konzeption der aktiven Integration zu 
prüfen, sind zwei Aspekte zu verfolgen, nämlich einmal die Frage konkreter 
inhaltlicher Ansatzpunkte und zum anderen die formale Durchsetzungsmög­
lichkeit. 

Inhaltliche Ansatzpunkte einer so verstandenen Personalplanung müßten 
die einzelnen Maßnahmenprog ramme sein, für die Ziele so zu formulieren wä­
ren, daß sich Auswirkungen auf der politischen Ebene direkt oder indirekt 
ergäben. 

Angenommen, es könn te durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung über 
die Begrenzung oder Abschaffung der differenzierten Lohnermittlung auf der 
Grundlage einer analytischen Arbeitsbewertung gelingen, die Anzahl der Dif­
ferenzierungen und die absoluten Unterschiede in der Entlohnung zu reduzie-
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ren, so hät te dies personalpolitische Bedeutung insofern, als damit nicht nur 
Kostenanreize für das Unternehmen wegfallen würden, Arbeitnehmer abzu­
gruppieren 8 , vielmehr könn te dies sogar Impulse geben, das Qualifikations­
niveau durch Weiterbildung zu e rhöhen . Daß dies nicht utopisch ist, sondern 
für Teile der Beschäftigten bereits geschieht, beweisen die Strategien von 
Unternehmungen, in denen hochqualifiziertes Personal die wesentliche Res­
source darstellt und materielle Anlagen und Werkstoffe wenig ins Gewicht 
fallen (Beratungsfirmen, Entwicklungsabteilungen von Unternehmen mit hoch­
komplizierter Technologie, wie z .B. die Luft- und Raumfahrtindustrie). Hier 
wird versucht, die Belegschaft auch bei Reduzierung oder Wegfall bisheriger 
Projekte zu erhalten und so weiterzuqualifizieren, daß neue Projekte aufgegrif­
fen, neue Märkte erschlossen werden, die wenig mit den bisherigen zu tun 
haben. Zwar erfolgt eine solche Planung ganz eindeutig unter kapitalorientier­
ten Zielsetzungen, und es sind auch bereits eine Reihe spezieller Planungs- und 
Rechenverfahren dafür entwickelt worden 9 , aber diese Überlegungen könn ten 
grundsätzl ich auch auf andere Kategorien des Personals ausgedehnt werden. 
Die mehr oder weniger als fix betrachtete Lohnsumme würde zumindest teil­
weise als Investition betrachtet, und es würden Möglichkeiten gesucht, Leer­
kosten in Nutzkosten umzuwandeln. Dies hät te Konsequenzen für die Investi­
tions-, Absatz- und Produktionsplanung. 

Ein anderer Ansatzpunkt wären die Beurteilungen (Fehlberg, Wächter 1974, 
S. 154 f.). Ein flexibler Arbeitseinsatz, der gerade bei weitgehender Beschäf­
tigungsgarantie noch wichtiger wird als heute, ist nicht nur von einer breiten 
Grundqualifikation abhängig, sondern auch von den Möglichkeiten und der 
Bereitschaft zu Umsetzung und Umschulung. Dabei sind, wie bei jeder Perso­
nalentscheidung, Beurteilungsvorgänge nötig. Nun könn te man, statt das Beur­
teilungssystem an der Erfüllung bisheriger Leistungsanforderungen zu orien­
tieren, mehr auf bisherige Berufserfahrung, derzeitige Motivationen und zukünf­
tige Entwicklungswünsche des Arbeitnehmers abstellen, um von dort aus die 
zukünftigen Tät igkei ten und Qualifikationen zu planen. Der Slogan ,,Der 
richtige Mann an den richtigen Platz" würde vielleicht dann etwas seines Leer­
formelcharakters entkleidet. Daß diese Möglichkeit wiederum nicht utopisch 
ist, beweisen ja die z.T. elaborierten Systeme der Entwicklungsplanung auf 
höherer Management-Ebene. Die Realisierung solcher Vorstellungen für alle 
Arbeitnehmer könn te Auswirkungen auf die technisch-organisatorische Gestal­
tung der Arbeit haben, die dann von Anfang an unter Einbezug der humanen 
Aspekte geplant würde. 

Die beispielhaft genannten Ansatzpunkte für die inhaltliche Gestaltung einer 
aktiven integrierten Personalplanung bedürfen einer verläßlichen Informations­
basis. In bezug auf den Istzustand benöt ig t man differenzierte Daten über das 
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Arbeitssystem, und zwar nicht nur hinsichtlich der Aufgaben und Anforde­
rungen, sondern auch hinsichtlich der Belastungen und unter Festsetzung von 
Mindesttoleranzgrenzen. Ferner m u ß die Stellen- und Organisationsplanung 
nach Aufstiegswegen und Entscheidungsspielräumen aufgegliedert werden, und 
schließlich benöt ig t man ausführliche Informationen über den einzelnen Arbeit­
nehmer (Kenntnisse, Fähigkei ten, Entwicklungswünsche usw.). 

Bei der Prognose innerhalb der Unternehmensplanung müßte man bei einer 
aktiven Integration der Personalplanung wesentlich stärker auf heuristische 
Verfahren (z.B. Scenarios, Expertenbefragung, Delphi-Methode — Berthel 
1975) zurückgreifen, da sie die Problem- und Zielbildungsphase der Planung 
und strategische Überlegungen wesentlich begünstigen. 

Die Formulierung von Zielen der Personalplanung sollte nicht über die 
Köpfe der Betroffenen hinweg erfolgen. Die Festlegung von Interessenberei­
chen der Arbeitnehmer ist zwar in allgemeiner Form möglich und ü b l i c h 1 0 , eine 
konkrete Benennung und Präzisierung von wünschbaren Wirkungen ist aber 
immer wieder neu im Prozeß von abgestuften Mitbestimmungsprozessen auf 
Arbeitsplatz-, Abteilungs-, Betriebs- und Unternehmensebene notwendig. Hier 
stellen sich Probleme der Weiterbildung, und zwar vor allem auch in bezug auf 
die Einübung von Verfahrensweisen und Verhandlungsstrategien, die zur Inter­
essenartikulation und -durchsetzung notwendig sind. Ferner ergeben sich auch 
neue Probleme für die Sozialforschung, die wohl nicht einfach im Stile der Mei­
nungsforschung Informationen abfragen kann, sondern i.S. der Aktionsfor­
schung kommunikative Formen einsetzt. Ergebnisse werden dann nicht als ein 
für allemal festgestellt aufgefaßt, sondern gehen als neue Informationen wieder 
in den Forschungsprozeß ein und lösen Lernprozesse bei den Betroffenen aus. 

Die formelle Durchsetzung der im Personalbereich formulierten Planungs­
ziele ist stark von der faktischen Machtposition der Arbeitnehmervertretung im 
Betrieb und Unternehmen abhängig. Ferner e rhöhen sich die Chancen, Ziele 
aus dem Personal- und Sozialbereich zur Geltung zu bringen entsprechend der 
hierarchischen Stellung des Personalressorts in der Unternehmensorganisation 
und entsprechend der Eigenständigkeit der Machtbasis des Arbeitsdirektors. 

Die Vertretung des Personalbereichs auf Vorstandsebene, die sich nicht 
zuletzt durch den Einfluß des Mitbestimmungsgesetzes mehr und mehr durch­
setzt, verbessert wesentlich den Informat ionsf luß von und zum Personalbe­
reich und läßt grundsätzlich ein stärkeres Gewicht der Personalaspekte zu 
(Rehhahn 1978). Die Eigenständigkeit des Arbeitsdirektors gegenüber anderen 
Vorstandsressorts hängt jedoch vom Modus seiner Bestellung ab (Unterschied 
zwischen Montan-Mitbestimmung und Mitbestimmungsgesetz!). Darüber hin­
aus steht und fällt das Durchsetzungsvermögen mit der persönlichen Qualifika­
tion und der sozialen Kompetenz der Person des Arbeitsdirektors. 
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4 . Persona lp lanung u n d gesamtw i r t scha f t l i che Beschä f t i gungspo l i t i k 

Personalplanung ist nicht der Mittelpunkt des Unternehmensgeschehens und 
k ö n n t e es auch bei einer aktiven Integration nicht werden. Wirtschaftliche 
Organisationen haben den Zweck, Fremdbedarfsdeckung zu betreiben und 
treffen dabei auf konkurrierende Anbieter und auf eine wenig planbare Nach­
frage. Die Grenzen der betrieblichen Planung lassen sich auch nicht durch eine 
aktive Personalplanung hinausschieben. Um jedoch die auf einzelwirtschaftli­
ch er Ebene formulierten Beschäftigungsziele durchzusetzen, bedarf es der 
Unters tü tzung von außerhalb der Unternehmung, und zwar auf der Ebene des 
Bewußtseins der Bevölkerung wie auch konkreter politisch-gesetzlicher Maß­
nahmen. 

A u f der Bewußtse insebene müßte deutlicher werden, daß Konsumbereich 
und Arbei t sprozeß (Arbeitsbedingungen) eng zusammenhängen . Es müßte 
problematisiert werden, welchen Wert die schnelle Befriedigung differenzierter 
und raffiniertester Konsumwünsche angesichts der dadurch im Arbeitssystem 
notwendig werdenden Anpassungsprozesse mit entsprechenden Beschäftigungs­
risiken hat. Da die Konsumwünsche ihrerseits wieder stark der Beeinflussung 
durch die Unternehmungen unterliegen, könn te auch über die unternehmens­
interne Einf lußnahme auf Marketing und Werbung eine Änderung bezüglich 
der Verstetigung der Beschäftigung erreicht werden. 

A u f der wirtschaftspolitischen Ebene müßten die beschäftigungspolit ischen 
Ziele expliziter und differenzierter auf die einzelwirtschaftliche Ebene durch­
schlagen. Da die direkte und indirekte Abhängigkeit der Unternehmungen vom 
Staat heute ohnehin beträcht l ich ist (Subventionen, Förderungsprogramme, 
Öffentl iche Hand als Auftraggeber), erscheint eine Erweiterung der Einfluß­
nahme über die b loße Mittelvergabe hinaus konsequent. 

Das faktische Verhalten, zumindest der G r o ß u n t e r n e h m e n , bereitet einer 
solchen Interventionspolitik den Boden. Denn die Langfristplanung der Groß­
unternehmen e r h ö h t e , indem sie stabile Verhältnisse für das einzelne Unterneh­
men schaffen w i l l , tendenziell die Turbulenz des gesamten Umfeldes, und zwar 
in ökonomischer und politischer Hinsicht. Um dieser Turbulenz entgegenzu­
wirken, kommt es zur Regulierung von Märkten , zur Abhängigkei t von dauerhaf­
ten Staatszuschüssen, zur Kooperation bei der Entwicklung risikoreicher und 
erst langfristig kapitalrentabel nutzbarer Technologien. Dabei wird die Ideolo­
gie des Konkurrenzsystems aufrecht erhalten, ohne daß das Beschäftigungsziel 
gleichzeitig neben der Kapi ta l rentabi l i tä t berücksichtigt wird. 

Das Ziel der Langfristplanung ist, stabile Verhältnisse für die taktische und 
operative Planung zu schaffen, und da dafür auch der Staat indirekt (Rahmen­
bedingungen) und direkt (Investitionsanreize, Subventionen) sorgt, wäre eine 
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explizite Vorgabe von Beschäftigungszielen nach Qual i tä t und Quan t i t ä t durch 

die staatliche Arbeitsmarktpolitik möglich und vertretbar. Zumindest müßte 

eine Prüfung staatlicher Investitionsvorhaben und Zuschüsse auf ihre Beschäf­

tigungseffekte hin erfolgen, damit Priori täten bei der Mittelvergabe festgelegt 

werden können . A u f diese Weise könn te eine wesentlich bessere Abstützung 

aktiver einzelwirtschaftlicher Beschäftigungspolitik erfolgen, als es heute der 

Fal l ist. 

1 So der Titel eines Aufsatzes aus dem Jahre 1963 (Schönfeld 1963). 
2 Dieser Weg wird beschritten von Kador, Pornschlegel 1977 sowie in der Arbeit des 

RKW, vgl. insbes. RKW-Handbuch: Praxis der Personalplanung 1978. 
3 Vgl. zu diesen Abhängigkeiten, die vor allem bei längerfristiger Betrachtung berück­

sichtigt werden müssen: Wächter 1974, S. 11 f. 
4 Der folgende Abschnitt ist mit kleinen Änderungen meinem Buch über langfristige 

Personalplanung entnommen (1974 b, S. 16 ff.). 
5 Nach Gälweiler, zitiert in Rummel 1978, S. 20. 
6 Vgl. auch den Beitrag von Briefs 1977. 
7 Ich folge hier dem begrifflichen Vorschlag von Penzek 1978, S. 10. 
8 In den Tarifauseinandersetzungen im Druck- und Metallbereich im Frühjahr 1978 ha­

ben diese Fragen eine wesentliche Rolle gespielt. 
9 Vgl. als Überblick Kropp, W.: Personalbezogenes Rechnungswesen. Grundlagen eines 

personalwirtschaftlichen Informationsinstrumentes: Personalinvestitionen und Personal­
reaktionen als Bestandteile einer entscheidungsorientierten Unternehmensrechnung, 
Köln 1979. 

10 So z.B. die Arbeitsorientierte Einzelwirtschaftslehre, vgl. hierzu: WSI-Projektgruppe 
1974. 
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V. Burkart Lutz* 

Personalplanung in einer langsamer wachsenden Wirtschaft 

Gliederung: 

1. Die Verbreitung betrieblicher Personalplanung bis zur Mitte der 70er Jahre 
und die offene Frage ihrer Bedeutung 

2. Die Rezession von 1974/75: Prüfstand für betriebliche Personalplanung? 
3. Nochmals: Personalplanung und Beschäftigungspolitik in der Rezession 
4. Ausblick auf die kommenden Jahre: Personalwirtschaftliche Aufgaben und 

betriebliche Personalplanung 

1 . D ie V e r b r e i t u n g be t r i eb l i che r Persona lp lanung bis zur M i t t e der 70er Jahre 

u n d d ie o f f e n e Frage ihrer B e d e u t u n g 

Seit Mitte der 60er Jahre vollzog sich in den Unternehmen der B R D eine nach­
haltige Ausbreitung von Praxis und Instrumentarium betrieblicher Personalpla­
nung. 

Diese Entwicklung, die im wesentlichen dem wachsenden Interesse an 
Grundlagen und Techniken betrieblicher Personalplanung in der betriebswirt­
schaftlichen und personalwirtschaftlichen Literatur synchron lief, läßt sich für 
einen sehr wichtigen und großen Bereich der Volkswirtschaft, nämlich das pro­
duzierende Gewerbe, an Hand eines recht aussagekräftigen Indikators — des 
Vorhandenseins schriftlich fixierter Personalpläne unterschiedlicher Geltungs­
dauer — nachzeichnen: 

Die Gegenüberstel lung von Ergebnissen einer IFO-Erhebung aus dem Jahre 
1965 mit der Betriebserhebung 1975 des ISF macht zunächst einmal deutlich, 
daß 

* Der Autor ist Forschungsdirektor am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. 
Der Beitrag ist die überarbeitete und ergänzte Fassung des einführenden Referats auf dem 
ISF-Symposium „Personalplanung unter veränderten Wachstumsbedingungen" in Bad 
Reichenhall 1978. 
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o mit Ausnahme der kleineren Industrie- und Handwerksbetriebe in dem hier 
betrachteten Jahrzehnt die Aufstellung schriftlich fixierter Personalpläne 
insgesamt rasch zugenommen hat; 

o gleichzeitig der von den Personalplänen abgedeckte Zeitraum erheblich 
gestiegen ist. 

Diese generelle Tendenz — Zunahme von Zahl und von Geltungsdauer der 
Personalpläne — setzte umso früher ein und verlief umso schneller, je größer die 
Belegschaftszahl eines Betriebes war. 

Tabelle 1 
Entwicklung quantitativer Personalpolitik (schriftlich fixierte Personalpläne) im 
produzierenden Gewerbe 1965 bis 1975: 

a) Personal plane insgesamt 
Anteil der Betriebe 

Quellen: 
Aus: Lutz u.a. 1977, S. 126 f. 
Quelle für 1965: Ifo-Erhebung, nach Gerstenberger u.a., S. 671 ff. 

Während schriftlich fixierte Personalpläne (gleich welcher Geltungsdauer) 
1965 allenfalls in Großbe t r ieben die Regel waren, sind sie 1975 in der Mehrzahl 
aller Betriebe des produzierenden Gewerbes mit mehr als 200 Beschäftigten an­
zutreffen. 

Während Pläne mit hoher Geltungsdauer 1965 nur in einem Teil der sehr 
großen Betriebe existierten, sind sie dort 1975 fast die Regel und auch in ande­
ren Betrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten schon recht häufig. 
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Wie zu erwarten, ist infolgedessen, wie Tabelle 2 zeigt, auch im Jahre 
1975 Personalplanung in Kleinbetrieben eher die Ausnahme, in Betrieben 
mittlerer Größe meist — wenngleich in eher rudimentärer Form — vorhanden 
und in Großbe t r i eben stets existent und meist auch gut ausgebaut. 

A n Hand der Betriebe mit 1000 bis 5000 Beschäftigten läßt sich so etwas 
wie ein Standardprofil betrieblicher Personalplanung zeichnen, wie es in cha­
rakteristischen Teilen der deutschen Wirtschaft in der Mitte der 70er Jahre zu 
beobachten war und sich, wie damals weithin angenommen wurde, sukzessive 
auch in kleineren Betrieben durchsetzen würde: 

O Schriftliche Personalpläne sind gemäß diesem Standardprofil die Regel, jedoch ganz 
überwiegend mit allenfalls mittlerer zeitlicher Reichweite, allerdings recht häufig nach 
einzelnen Beschäftigengruppen differenziert. 

O Maßnahmen wie Personalbeurteilung, Arbeitsplatzbeschreibung und Nachfolgeplanung 
sind weit verbreitet, während Karriereplanung selten ist. 

O Das statistische Instrumentarium, das für eine differenzierte und personenbezogene 
Personalplanung benötigt würde, ist im allgemeinen noch nicht vorhanden: Informatio­
nen über Schul-, Aus- und Weiterbildung sowie frühere Tätigkeiten in gleichen oder 
anderen Unternehmen werden allenfalls in Ausnahmefällen regelmäßig aufbereitet. 

O Personalplanungsausschüsse (überwiegend mit Beteiligung des Betriebsrates) sind zwar 
verhältnismäßig häufig, aber doch nicht in der Mehrheit der Betriebe anzutreffen. 

Die Zahlen von Tabelle 2 geben allerdings noch keinen Aufschluß darüber, 
was die Existenz betrieblicher Personalplanung und ihr Ausbaustand tatsächlich 
bedeuten — und zwar nicht nur, weil nichts über den Verbindlichkeitsgrad der 
Planungen bekannt ist. 

Die Ausbreitung von quantitativer und qualitativer Personalplanung in den 
Unternehmen der Bundesrepublik erfolgte ja ganz überwiegend in einer sozial­
politischen „Schönwet t e rkons te l l a t ion" , die durch Vollbeschäftigung und mehr 
oder weniger kontinuierlich wachsende Beschäftigung zumindest all der Be­
triebe gekennzeichnet war, die Spitzenreiter der Entwicklung, Pioniere der Per­
sonalplanung waren. Sicherlich gibt es eine Fülle von Hinweisen darauf, welche 
Wirkungen sich die Betriebe in erster Linie von ihrer Personalplanung erwarte­
ten — wobei vielfach das Interesse daran im Vordergrund stand, dank voraus­
schauender Ermitt lung des Personalbedarfs die Effizienz von Personalbeschaf­
fung auf teilweise extrem angespannten Arbei t smärkten zu e rhöhen . Auch 
spricht manches dafür, daß sich betriebliche Personalplanung vor allem in den 
Großbe t r ieben mit zunehmender „betr iebszentr ier ter Arbeitsmarktsegmenta­
t ion" im Sinne starker Betriebsbindung erheblicher Teile der Belegschaft, Kon­
zentration von Neueinstellungen auf „Randarbe i t sp lä tzen" und hoher Bedeu­
tung betriebsspezifischer Qualifikation ausbreitete. 

Doch läßt sich nicht einmal überprüfen, inwieweit durch die Einführung 
oder durch den Ausbau von Personalplanung die damit explizit verbundenen 
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Erwartungen der Betriebe erfüllt wurden. Noch weniger ist es möglich, ex post 
eine systematische Wirkungsanalyse der Personalplanung in der Phase ihrer 
raschen Ausbreitung vorzunehmen. Breiter angelegte empirische Untersuchun­
gen aus der Zeit vor 1974, deren Befunde hierfür herangezogen werden könn­
ten, gibt es nicht; und andere Belege ausreichender Zuverlässigkeit lassen sich 
heute kaum mehr herstellen oder auffinden. 

2 . D ie Rezession v o n 1 9 7 4 / 7 5 : Prü fs tand fü r b e t r i e b l i c h e Personalp lanung? 

Erst der Konjunktureinbruch von 1973/75 schien die Gelegenheit zu bieten, 
auf quasi experimentelle Weise zu ermitteln, ob die Einführung betrieblicher 
Personalplanung Charakter und Inhalt betrieblicher Personalpolitik verändert 
hat und ob die in den Jahren zuvor weithin an die beschäftigungs- und sozial­
politischen Wirkungen von betrieblicher Personalplanung geknüpften Erwartun­
gen realistisch waren oder nicht. Hierzu müßte es ja, so sollte man meinen, aus­
reichen, Betriebe mit und ohne Personalplanung einander gegenüberzustel len, 
um zu prüfen, ob sich in ihrer Reaktion auf den Konjunktureinbruch nennens­
werte Differenzen zeigen. 

Tabelle 3 
Personalplanung und Personalentwicklung in der Rezession 

Durchschnittliche Beschäftigtenzahl (1973 und 1974 = 
Jahresdurchschnitt, 1975 = Jahresmitte) 

Betriebe ohne jeg- Sonstige Betriebe mit maximal1 aus­
liche Personalplanung Betriebe gebauter Personalplanung 

Jahr N 1 9 7 5 (492) (1095) (32) 

1 Definiert durch: Personalpläne mit einer Geltungsdauer von 4 und mehr Jahren; Durch­
führung von Personalbeurteilung, Stellenbeschreibung und Nachfolgeplanung für minde­
stens eine Beschäftigtengruppe. 

Quelle: Lutz u.a. 1979, S. 97. 

Das B i ld , das sich hierbei ergibt, ist auf den ersten Blick durchaus konsistent: 
Betriebe ohne jegliche Personalplanung haben, betrachtet man die Beleg­

schaftsentwicklung 1973 bis 1975, ihr Personal sehr viel nachhaltiger und 
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schneller abgebaut als Betriebe, in denen irgendeine Form von Personalplanung 
bestand; und innerhalb dieser Gruppe von planenden Betrieben war wiederum 
der Personalabbau dort besonders gering und erfolgte besonders langsam, wo 
Personalplanung besonders gut ausgebaut war. 

Geht man von der durchschnittlichen Belegschaft des Jahres 1973 aus, so 
betrug der Personalabbau bei den Betrieben ohne Personalplanung 1973/74 
rund 5 % und 1973/7 5 über 7 %, wohingegen Betriebe mit maximal ausgebauter 
Personalplanung ihren Belegschaftsstand zunächst sogar leicht e rhöh t und ins­
gesamt — 1973/75 — nur um gut 1 % vermindert haben. In der großen Gruppe 
von Betrieben, die Personalplanung in mehr oder minder rudimentärer Form 
betreiben, verlief der Personalabbau (1973/74 = - 3 %; 1973/75 = - 4 %) deut­
lich langsamer als in Betrieben ohne jegliche Personalplanung, jedoch deutlich 
schneller als in Betrieben mit maximal ausgebauter Personalplanung. 

Den offenkundigen Differenzen der Personalentwicklung entspricht, daß Be­
triebe mit Personalplanung auf den rezessionsbedingten Rückgang an Aufträgen 
bzw. Absatzmögl ichkei ten weniger mit Entlassungen und sehr viel häufiger mit 
solchen Maßnahmen reagierten, die Personalabbau ohne Kündigung ermögli­
chen, allerdings in der Regel nicht sofort, sondern erst nach einer mehr oder 
minder langen Übergangszeit wirksam werden. Es verlohnt sich, diese Reaktion 
etwas näher zu betrachten (Tabelle 4). 

Besonders eng mit Personalplanung verbunden sind vor allem fünf Maßnah­
men, von denen vier darauf abzielen, die Belegschaft des Betriebs in einer Weise 
zu reduzieren, die möglichst wenig mit den Interessen von Belegschaftsmitglie­
dern in Konf l ik t steht, nämlich Einstellungssperre, vorzeitige Pensionierung, 
Aufhebungsverträge und — Maßnahmen der vorgenannten Ar t im Regelfalle 
übergreifend — die Aufstellung eines Sozialplans. Hinzu kommt eine insgesamt 
seltene und praktisch nur in Betrieben mit Personalplanung vorzufindende 

_ Form der Arbeitszeitanpassung, nämlich die Durchführung von betrieblichen 
Wei te rb i ldungsmaßnahmen in Zeiten von Auftrags- bzw. Produkt ionsrückgän­
gen. 

Die durchschnittliche Häufigkeit dieser fünf Maßnahmen in Betrieben ohne 
jegliche Personalplanung liegt nur bei 10 %, in Betrieben mit maximal ausge­
bauter Personalplanung hingegen bei 30 %. Bemerkenswert ist im übrigen, daß 
die Häufigkeit , mit der solche Maßnahmen durchgeführt werden, zwischen 
Betrieben ohne jegliche Personalplanung und dem Gros der Betriebe mit mehr 
oder minder rud imentärer Personalplanung nur wenig, zwischen letzteren und 
Betrieben mit maximal ausgebauter Personalplanung jedoch sehr stark diffe­
riert: Offensichtlich bedarf es zu ihrer Durchführung bestimmter Vorausset­
zungen, die ganz überwiegend nur in Betrieben mit gut entwickelter Personal­
planung anzutreffen sind. 
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Tabelle 4 
Personalplanung und Beschäftigungspolitik in der Rezession 

Häufigkeit charakteristischer Anpassungsmaßnahmen (in 
Prozent der Betriebe, die irgendwelche Maßnahmen durch­
geführt haben) 

1 Vgl. Anmerkung zu Tabelle 3 
Quelle: Lutz u.a. 1979, S. 94. 

Gleichlaufend mit anderen Untersuchungen, wie z. B. der von Scholl und 
Blumscheid (vgl. Scholl und Blumscheid 1979), aus deren Ergebnissen an 
anderer Stelle (vgl. den Beitrag von S C H O L L in diesem Band) berichtet wird, 
zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Personal­
planung einerseits und betrieblichen Reaktionsweisen auf vorübergehend oder 
dauerhaft geminderte Absatzchancen andererseits, die mit den Interessen der 
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Beschäftigten besser vereinbar sind als die bisher bzw. in Betrieben ohne Per­
sonalplanung heute noch vorherrschende Praxis von Entlassungen. 

Damit ist nun allerdings noch keineswegs gesagt, daß , entsprechend den 
an die Einführung betrieblicher Personalplanung geknüpften Erwartungen, 
zwischen dieser und den beschäftigungspolit ischen Reaktionen der Betriebe 
in der Rezession eine unmittelbare und ursächliche Beziehung bestünde — wie 
dies zum Teil in der neueren Literatur (so z .B. in sehr charakteristischer Weise 
bei Scholl und Blumscheid 1979) behauptet wird. Eine solche These ließe sich 
ja nur unter zwei Bedingungen vertreten: 

o Zum einen m u ß die Frage, ob Personalplanung an sich eine höher entwickel­
te, effizientere, fortschrittlichere Form betrieblicher Personalpolitik bedeu­
tet oder lediglich ein Instrument, das mit verschiedenen Inhalten und strate­
gischen Orientierungen betrieblicher Personalpolitik kompatibel ist, eindeu­
tig im Sinne der ersten Formulierung beantwortbar sein; 

o zum anderen m u ß sich empirisch-statistisch zeigen lassen, daß Betriebe trotz 
gleichartiger Interessenlage und gleichem beschäftigungspoli t ischen Hand­
lungspotential unterschiedlich reagieren, je nachdem ob sie über ein ausge­
bautes System der Personalplanung verfügen oder nicht. 

Ob die Rezession von 1973/75 den bisher fehlenden Test für die reale Be­
deutung betrieblicher Personalplanung lieferte oder nicht, läßt sich erst dann 
überprüfen, wenn man sich nicht b loß auf die Beziehung zwischen Personal­
planung und beschäft igungspoli t ischem Verhalten in der Rezession beschränkt , 
sondern auch den diese Beziehung umgreifenden Zusammenhang von betrieb­
lichen Bedingungen und betrieblicher Politik betrachtet. 

3. N o c h m a l s : Persona lp lanung u n d Beschä f t i gungspo l i t i k in der Rezession 

Eine solche umfassendere Überprüfung der Rolle betrieblicher Personalplanung 
für die betriebliche Poli t ik in der Rezession ist in bestimmten, materialbeding­
ten Grenzen möglich mit Hilfe einer statistischen Analyse der Daten aus der 
Betriebserhebung 1975, die allerdings hier nur in Andeutungen dargestellt sei. 
Diese Analyse macht folgendes deutlich: 

Zwischen dem Entwicklungsniveau der Unternehmensplanung — repräsen­
tiert durch Teilplanungen für Investitionen, Produktion, Absatz und Forschung 
— auf der einen Seite und dem Ausbaustand des Personalwesens — hier indiziert 
durch: die Existenz eines Personalplanungsausschusses, die Durchführung von 
betrieblicher Weiterbildung, die Festlegung der Lehrlingszahl nach längerfristi-
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gen Bedarfsanalysen und die Führung einer reichhaltigen Personalstatistik — 
bestehen sehr enge wechselseitige Zusammenhänge : 

Tabelle 5 

Entwicklungsgrad der Unternehmensplanung und Ausbaustand des Personalwesens 
(r nach Bravais-Person: N = 57 Typen, nach Besetzung und Streuung der Variablen 
gewichtet) 

Entwicklungsgrad der Planung von: 

Quelle: Lutz u.a. 1979, S. 48. 

Bemerkenswert ist im übrigen, daß Existenz und Reichweite von Personal­
plänen weniger eng mit den aufgeführten Indikatoren zum Ausbaustand des 
Personalwesens korrelieren, als dies bei allen anderen Planungsarten der Fall ist. 
A u f die sich hierin ausdrückende besondere Stellung von Personalplanung ist 
noch näher einzugehen. 

Zunächs t ist jedoch darauf hinzuweisen, daß sich in dem Bild von Tabelle 5 
ein generellerer Sachverhalt ausdrückt , daß es nämlich eine verhältnismäßig 
kleine Zahl von Betrieben gibt, die sich sowohl durch entwickelte Unterneh­
mensplanung wie durch ausgebautes Personalwesen charakterisieren und die 
sich hierdurch sowie durch eine ganze Reihe anderer Merkmale von der Mehr­
zahl der Betriebe absetzen. Diese Betriebe, die in einem anderen Beitrag ( L U T Z , 
Teil B, II.) als „ p l a n e n d e " bezeichnet und ausführlicher analysiert werden, sind 
insbesondere sehr viel größer als die anderen Betriebe; unter ihnen befinden 
sich sehr viel mehr Kapitalgesellschaften sowie Industriebetriebe mit über­
durchschnittlich kapitalintensiver Fertigung. 

Betriebliche Personalplanung hängt nun selbst sehr eng mit diesem Sachver­
halt zusammen: Betriebe mit entwickelter (also vor allem auch längere Zeit­
r äume umgreifender) Planung von Investition, Absatz usf. und mit ausgebau-
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tem betrieblichen Personalwesen verfügen in aller Regel auch über betriebliche 
Personalplanung quantitativer und qualitativer Ar t . Hervorzuheben ist freilich 
in Tabelle 6 komplemen tä r zu einem wichtigen Befund der Tabelle 5, daß die 
Beziehung von Personalplanung zum Entwicklungsstand der Unternehmens­
planung deutlich enger ist als zum Ausbaugrad des Personalwesens. 

Tabelle 6 
Zusammenhang zwischen Zugehörigkeit eines Betriebes zu einem Typus betrieblicher 
Personalplanung 

(Varianzanalyse) 
und 
a) Entwicklungsgrad der 

Unternehmensplanung 

Investition 
Produktion 
Absatz 
Forschung 

b) Ausbauindikatoren des Personalwesens 
Personalplanungsausschuß vorhanden 
Durchführung von Weiterbildung 
Festlegung der Lehrlingszahlen nach 
längerfristigen Bedarfsanalysen 
Aufbereitung von viel Personalinformation 

^zwischen 
V, gesamt 

0,36 
0,30 
0,37 
0,25 

0,18 
0,21 

0,14 
0,18 

^zwischen 
^innerhalb 

0,56 
0,44 
0,60 
0,33 

0,23 
0,27 

0,17 
0,22 

Quelle: Lutz u.a. 1979, S. 56. 

A u f dem Hintergrund dieses Bildes läßt sich nun auch bestimmen, welchen 
— offensichtlich eher geringen — Einfluß betriebliche Personalplanung auf die 
beschäft igungspoli t ische Reaktion der Betriebe im Konjunkturabschwung hatte: 
Die Häufigkeit , mit der besonders charakteristische und an sich besonders 
eng mit Personalplanung verbundene Anpassungsmaßnahmen Aufhebungs­
verträge, vorzeitige Pensionierung, Einsteilungsquote und Überbrückung 
durch eigene Weiterbildung — durchgeführt werden, korreliert (vgl. Tabelle 7) 
am engsten mit dem Ausbaustand des betrieblichen Personalwesens und etwas 
weniger eng, aber immer noch im Bereich hoher Signifikanz, mit dem Ent­
wicklungsgrad der Unternehmensplanung (ohne Personalplanung); der Ent­
wicklungsgrad quantitativer Personalplanung (qualitative Personalplanung 
konnte bei dieser Analyse nicht berücksichtigt werden) steht hingegen mit der 
Häufigkeit der ausgewählten Maßnahmen nur in einer eher lockeren Beziehung. 

Der auf den ersten Blick so überzeugende Zusammenhang von Personal­
planung und beschäftigungspolit ischer Reaktion der Betriebe in der Absatz­
krise drückt also keine Kausalbeziehung aus; beides ist vielmehr mehr oder 
minder selbstverständliche Konsequenz des hohen Entwicklungsstandes von 
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Tabelle 7 
Der Einfluß von Unternehmensplanung, Ausbaustand des Personalwesens und quantitativer 
Personalplanung auf die Häufigkeit beschäftigungspolitischer Maßnahmen in der Rezession 

(r nach Bravais-Pearson; N = 57 Typen, nach Besetzung und Streuung der Variablen 
gewichtet) 

Maßnahmehäufigkeit 
Aufhe- Vorzeit­ Einstel­ Weiterbil­ Durchschnitt 
bungs- pensio­ lungs- dung zur vier Maß­
verträge nierung sperre Überbrük-

kung 
nahmen 

Ausbaustand des 
Personalwesens 
(Mittel v. vier 
Indikatoren) +. 55 + . 69 + . 45 + .50 + . 55 
Entwicklungs­
grad der Unter­
nehmensplanung 
(Mittel v. vier 
Planungsarten ohne 
Personalplanung) + . 48 + . 70 + . 42 +. 36 + . 49 
Entwicklungsgrad 
quantitativer 
Personalplanung + . 32 + . 55 + . 14 + . 29 + . 32 

Quelle: Lutz u.a. 1979, S. 106. 

Unternehmensplanung und Personalwesen: Betriebe, die Investitionen, Produk­
tion, Absatz usf. planen und ein ausgebautes Personalmanagement besitzen, 
reagierten in der Krise weitaus häufiger als andere Betriebe in der skizzierten 
Weise; bestimmte Anpassungsmaßnahmen sind sogar praktisch nur in Betrieben 
dieser Ar t anzutreffen. Dies hat aber nur wenig damit zu tun, ob im betreffen­
den Betrieb nun eine ausgebaute Personalplanung existiert (was meist der Fal l 
ist) oder nicht (was keineswegs ausgeschlossen ist). 

Diese Feststellungen, deren detaillierte statistische Begründung hier allen­
falls angedeutet werden konnte (während im übrigen auf Lutz u.a. 1979 ver­
wiesen sei), sind in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: 

Zunächst einmal verbieten sie die in der bisherigen Diskussion weithin vor­
herrschenden pauschalen Urteile über Personalplanung: Sie begründen weder 
die These, daß sich Personalplanung in der Rezession als eine reine Schön­
wetterangelegenheit erwiesen hä t t e , von der man, wenn es ernst würde, keiner­
lei Vorteile für Betrieb und/oder Belegschaft erwarten dürfte; noch rechtferti­
gen sie das bisherige Vertrauen darauf, daß ein weiterer Ausbau und eine weitere 
Verbreitung von Personalplanung per se eine bessere Bewältigung der anstehen­
den Probleme der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik erlauben würden. 
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Weiterhin verweisen die oben skizzierten Analysen auf ein Dilemma, in das 
die gewerkschaftliche Praxis und Polit ik zur betrieblichen Personalplanung of­
fensichtlich geraten ist (und auf das auch in der Diskussion auf dem Reichenhal-
ler Symposium mehrfach hingewiesen wurde). Dieses Dilemma resultiert daraus, 
daß einerseits ein in der gewerkschaftspolitischen Diskussion ganz unbestrittenes 
hohes Interesse daran besteht, über Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
s tärkeren Einfluß der Arbeitnehmervertretung auf Inhalte, Orientierungen und 
Effekte betrieblicher Personal- und Beschäftigungspolitik zu sichern, daß jedoch 
andererseits der Gesetzgeber anläßlich der Novellierung des Betriebsverfas­
sungsgesetzes im Jahre 1972 als Ansatzpunkt hierfür vor allem die betriebliche 
Personalplanung angeboten hat. Wird dieses Angebot von der Arbeitnehmer­
seite genutzt, so besteht die Gefahr, daß die Betriebsräte in den b loßen techni­
schen Vol lzug personalpolitischer Optionen eingebunden werden, auf die sie 
selbst keinen Einfluß hatten; lehnt man das Angebot ab, so verschenkt man 
zwar begrenzte, aber doch reale Mitwirkungsrechte und damit Wirkungsmög­
lichkeiten. Dieses Dilemma schlägt bis in die Perzeption von Personalplanung 
in den meisten gewerkschaftlichen Stellungnahmen durch, wo mehr oder min­
der selbstverständlich der begrenzte, b loß instrumenteile, aber eben mitwir­
kungsfähige Sachverhalt der Personalplanung mit dem sehr viel umfassenderen, 
für die Realisierung organisierter Arbeitnehmerinteressen zentralen Sachver­
halt vorausschauender rationaler Personalpolitik gleichgesetzt wird. 

Schließlich machen die aufgeführten Zusammenhänge deutlich, daß sich 
Zukunftsperspektiven und zukünftige Möglichkeiten wie Risiken und Grenzen 
betrieblicher Personalplanung nur auf dem Hintergrund jeweils spezifischer 
personalwirtschaftlicher Aufgabenstellungen und Problemlagen beurteilen 
lassen, wie sie für die absehbare Zukunft zu erwarten sind. 

4 . Ausblick au f d ie k o m m e n d e n Jahre: Persona lw i r t scha f t l i che A u f g a b e n u n d 

be t r i eb l i che Persona lp lanung 

Verbreitung und Ausbau betrieblicher Personalplanung in den 60er und frühen 
70er Jahren entsprachen offensichtlich überwiegend der Aufgabe der Ermitt­
lung und Deckung des betrieblichen Personalbedarfs in Funkt ion der Absatz-
und Produktionsentwicklung (was dann auch die enge Beziehung zu den sonsti­
gen Unternehmensplanungen und die oftmals diesen zu- und nachgeordnete 
Stellung der Personalplanung erklär t ) . Diese Aufgabe hat — abgesehen von 
bestimmten Qualifikationen mit zeitlich befristetem Engpaßcharak te r — seit 
Mitte der 70er Jahre sicherlich an Bedeutung verloren; und die Arbeitsmarkt-
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konstellationen, auf die dies zurückzuführen ist, werden im wesentlichen noch 
für mindestens ein knappes Jahrzehnt Geltung behalten. 

Aus den heute absehbaren möglichen Entwicklungsperspektiven der Wirt­
schaft der Bundesrepublik lassen sich — neben der unveränder t aktuellen Auf­
gabe der Rationalisierung, die sich nunmehr vor allem in den stark personal­
intensiven Bereichen außerhalb der unmittelbaren Fertigung stellt — nun­
mehr drei neue personalwirtschaftliche Aufgaben als denkbare, für die Zukunft 
von Personalplanung relevante Entwicklungsimpulse betrieblicher Personalpoli­
tik ableiten: 

(a) In der Rezession hat sich für große Bereiche der Wirtschaft in der Bundes­
republik erstmals eine gewisse Tendenz zur Spaltung in einen eher stabilen und 
einen eher unstabilen Sektor abgezeichnet. Die — in aller Regel größeren, kapi­
ta ls tärkeren und über größere Marktmacht verfügenden — Betriebe des stabilen 
Sektors haben mehr oder minder erfolgreich die rezessionsbedingten oder sich 
dauerhaft durchsetzenden Risiken auf andere, ganz überwiegend kleinere und/ 
oder schwächere Betriebe abgewälzt ; diese Unternehmen und ihre Beschäftig­
ten m u ß t e n somit ein überpropor t ionales Maß an Unsicherheit und Rezessions­
lasten auf sich nehmen. 

Erfahrungen aus anderen Industr ie ländern zeigen, daß es keineswegs unwahr­
scheinlich ist, daß sich diese Tendenz auch in Zukunft weiter fortsetzt, d.h. daß 
sich in der Wirtschaft der Bundesrepublik so etwas wie (fast immer großbetr ieb­
liche) Inseln relativer Stabil i tät in einem Umfeld e rhöh te r Instabil i tät heraus­
bilden (vgl. Sengenberger 1978a). 

Innerhalb dieser Inseln wird sich dann mehr oder minder selbstverständlich 
eine langfristig geplante Personalwirtschaft durchsetzen bzw. verfestigen, wäh­
rend außerhalb kaum die notwendigen Voraussetzungen dafür gegeben sein 
werden, mittel- oder gar langfristig den Personalbedarf zu ermitteln, die Perso­
nalentwicklung zu planen, usf. 

Personalplanung könn te dann so eine Ar t von „Wohls tandssymbol" oder 
Privileg für Betriebe (und deren Belegschaften) werden, die es verstanden 
haben, ihre Position auch in einer Periode e rhöh te r Turbulenzen zu verteidigen 
oder weiter zu konsolidieren. 

(b) Unter allen realistisch absehbaren makroökonomischen Bedingungs­
konstellationen einer mittelfristigen Zukunft wird der durchschnittliche 
Betrieb (des produzierenden wie des Dienstleistungen erbringenden Sektors) 
einem wachsenden Zwang zu technisch-organisatorischen Umstellungen unter­
liegen, während sich gleichzeitig die Schwierigkeit e rhöh t , solche Umstellungen 
personalwirtschaftlich zu bewältigen (nicht zuletzt deshalb, weil in den meisten 
Betrieben das sehr wichtige Elast izi tätspotent ial entfäll t , das bisher in mehr 
oder minder kontinuierlicher Belegschaftsexpansion lag). 
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Die in der Vergangenheit entwickelten und erprobten Instrumente betrieb­
licher Personalplanung sind nur zum kleineren Tei l , wenn überhaupt , dazu ge­
eignet, die personalwirtschaftliche Bewältigung tiefgreifender technisch-organi­
satorisch er Umstellungen — d.h. vor allem die Realisierung der mit ihnen ver­
bundenen Umsetzungen zwischen Arbei tsplätzen mit recht verschiedenen 
Anforderungen und Arbeitsbedingungen — zu erleichtern. Dies würde einerseits 
sicherlich eine sehr viel engere Verzahnung der Personalplanung mit der Alltags­
praxis von Personaleinsatz und Personaldisposition erfordern, andererseits vor­
aussetzen, daß die betrieblichen Personalplanungen auf sehr viel systematischere 
Weise als bisher auch die Gesamtheit der betrieblichen Entlohnungs-, Einstel-
lungs-, Ausbildungs- und Beförderungspoli t iken usw. miteinbeziehen. 

(c) Praktisch alle einigermaßen realistischen Entwicklungsszenarien von 
Welt- und Binnenwirtschaft lassen erwarten, daß Betriebe, die nicht über sehr 
hohe Marktmacht verfügen, mit wesentlich größerer Turbulenz sowohl auf den 
Absa tzmärk ten ihrer Produkte wie auf den Beschaffungsmärkten ihrer Produk­
tionsfaktoren rechnen müssen. Das betriebliche Überleben wird damit weit stär­
ker als bisher von flexibler Reaktionsfähigkei t abhängen — während andererseits 
eine seit Jahrzehnten in allen Industr ie ländern andauernde Entwicklung zu 
einer zunehmenden Stabil i tät des Arbeitsverhältnisses bzw. zu zunehmendem 
Fixkostencharakter des Produktionsfaktors Arbeitskraft geführt hat. ' 

Dies konfrontiert die Betriebe mit dem Zwang, flexibleren Einsatz immer 
größerer Teile ihrer Arbeitskräfte sicherzustellen, deren innerbetriebliche 
Mobil i tätsfähigkeit Voraussetzung für die Reakt ionsfähigkei t der Betriebe auf 
veränder te Außenbedingungen wird. 

Es ist im Moment schwer absehbar, inwieweit diese Aufgabe überhaupt 
durch einen weiteren Ausbau des Instrumentariums betrieblicher Personal­
planung erleichtert werden kann; vermutlich wird das Schwergewicht betrieb­
licher Maßnahmen zur Vergrößerung des Elastizitätsgrades beim Arbeitseinsatz 
eher auf arbeitsorganisatorischem und qualifikatorischem Gebiet zu liegen 
haben, — was allerdings wiederum die Entwicklung neuer Formen planender 
Personalwirtschaft nicht ausschließt. 
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VI. Mira Maase, Rainer Schultz-Wild* 

Betriebliche Beschäftigungspolitik und technisch-organisatorische 
Veränderungen 

Gliederung: 

1. Interessenausgleich durch Personalplanung — eine Illusion? 
2. Bei schleichenden Rationalisierungen — Personalplanung nur am Rande 
3. Mechanismen beschäftigungspolitischer Durchsetzung von Rationalisierungs-

effekten 
4. RationalisierungsfoIgen — eine Herausforderung an die betriebliche Personal­

planung? 

1. Interessenausgleich d u r c h Persona lp lanung — eine I l l us ion? 

Die Verankerung von Mitspracherechten der Betriebsräte bei der Personalpla­
nung im Betriebsverfassungsgesetz von 1972 sowie ein Teil der seither zahlreich 
erschienenen Publikationen zu diesem Thema haben „einen Erwartungshori­
zont erzeugt, den man streckenweise nur als euphorisch bezeichnen kann" 
(Rehhahn 1978, S. 214). 

Durch zunehmende Einführung, Verbreitung und Anwendung betrieblicher 
Personalplanung erhoffte man sich: 

° eine bessere Bewältigung arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Probleme, 

o einen Beitrag zur Sicherung von Arbei tsplätzen und zur Vermeidung von 
Arbeitsmarktungleichgewichten, 

o eine planvollere Steuerung des technisch-organisatorischen Wandels unter 
ausgleichender Berücksichtigung von Arbeitnehmer- wie Unternehmerinter­
essen, 

° eine optimale Entfaltung und Motivation der Arbeitnehmer usw. 

* Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e.V.. Der Beitrag erschien zuerst in der RKW-Zeitschrift Rationalisierung Nr. 2, 
1979. 
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Insgesamt sollte nach diesen Vorstellungen Personalplanung nicht nur zu 
einer besseren Lösung oder zur Verminderung auftretender Interessenkonflikte 
— etwa bei der Durchsetzung technischer Neuerungen — führen, sondern „einen 
wichtigen Beitrag zur Überwindung von Interessengegensätzen und Spannungen 
in unserer Leistungsgesellschaft erbringen" (Sozialpolitische Gesprächsrunde 
1972, S. 186). 

Tatsächlich hat betriebliche Personalplanung offensichtlich im letzten Jahr­
zehnt zunehmende Verb reitung in der gewerblichen Wirtschaft der Bundesrepu­
blik gefunden und zumindest in größeren Unternehmen scheint sie inzwischen 
zum Standardinstrumentarium der Unternehmenspolitik zu gehören (Lutz u.a. 
1977; Lutz u.a. 1979). Allerdings ist Personalplanung seit der Rezession von 
1974 in vielen Betrieben „als ein zweischneidiges Schwert erlebt worden: nicht 
nur als Mit tel des Interessenausgleichs — sondern als ein Instrument einer strikt 
kapitalorientierten Geschäf tspol i t ik" (Rehhahn 1978, S. 214), durch die etwa 
Personalabbau in erheblichem Umfang durchgeführt worden ist (Schultz-Wild 
1978b). Und trotz des gegenüber früher deutlich höheren Verbreitungsgrads 
betrieblicher Personalplanung bestehen in der Bundesrepublik seit Mitte der 
70er Jahre Arbeitsmarktprobleme in einem lange Zeit kaum noch für möglich 
gehaltenen Ausmaß , so vor allem — aber nicht nur — die seit 1975 jahrelang 
anhaltende Arbeitslosigkeit von rund einer Mi l l ion Personen im Jahresdurch­
schnitt. 

Skepsis und Ernüchterung gegenüber der erwarteten Problemlösungs- und 
Interessenausgleichsfunktion betrieblicher Personalplanung nehmen daher in 
jüngster Zeit zu. Dagegen könn te man wiederum argumentieren, daß einerseits 
wegen der mangelnden Vorhersehbarkeit des wirtschaftlichen Abschwungs Per­
sonalplanung als Instrument des Interessenausgleichs in der Rezession kaum 
greifen konnte und daß andererseits durch Personalplanung — zumindest dort, 
wo diese mit einer effektiven Interessenpolitik der Arbeitnehmerseite einher­
ging — Schlimmeres verhütet worden sei. 1 

A u f diesem Hintergrund soll hier eine spezifische und aktuelle Problemstel­
lung aufgegriffen werden, nämlich die Frage nach der Bedeutung und der er­
warteten Interessenausgleichsfunktion der betrieblichen Personalplanung bei 
bestimmten Prozessen technisch-organisatorischer Veränderungen und Rationa­
lisierung im Betrieb. Im Unterschied zu konjunkturellen Absatzschwankungen 
handelt es sich dabei um geplante Umstellungen im betrieblichen Produktions­
prozeß , und man könn te daher erwarten, daß nicht nur deren technisch-ökono­
mischen Aspekte in verschiedene Teile der Unternehmensplanung (Investitions-, 
Kosten-, Bau-, Fertigungsplanung etc.) eingehen, sondern daß auch die damit 
verbundenen personellen Veränderungen und Konsequenzen frühzeitig im be­
trieblichen Planungsprozeß in einer entsprechenden Personalplanung ihren 
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Niederschlag finden. Wir interessieren uns hier nicht für mehr oder weniger 
einmalige, spektakuläre und umfassende technisch-organisatorische Umwälzun­
gen, wie sie etwa in jüngster Zeit bei der Einführung neuer Satzverfahren in der 
Druckindustrie erhebliche Bedeutung hatten, sondern wir greifen die eher all­
täglichen Prozesse begrenzter technisch-organisatorischer Veränderungen im 
betrieblichen Produktionsapparat auf, die sicherlich in vielen Bereichen — wie 
etwa im Maschinenbau und in anderen Teilen der Metallindustrie — die domi­
nante Form des „technischen Fortschritts" darstellen. Dabei geht es meist um 
„Veränderungen von Fertigungstechnik und Arbeitsorganisation, in denen sich 
vorhandene technisch-organisatorische Kenntnisse und Möglichkeiten mit par­
tiellen Neuerungen zu speziellen Problemlösungen verbinden. Diese Verände­
rungen erscheinen oft als begrenzte Umstellungen bekannter A r t " (Kern, 
Schauer 1978, S. 273). Aufgrund ihres wenig spektakulären Charakters werden 
sie zutreffend auch als „schleichende Rationalisierungen" bezeichnet (ebenda). 

Wir fragen danach, welche Bedeutung betriebliche Personalplanung bei die­
ser Form des technisch-organisatorischen Wandels hat, welches die typischen 
Muster betrieblichen Vorgehens bei der Steuerung der personellen Anpassungs­
prozesse sind und inwieweit dabei Personalplanung die ihr zugedachte Funk­
tion des Interessenausgleichs wahrnimmt bzw. wahrnehmen kann. 

2 . Bei sch le ichenden Rat iona l i s ie rungen — Persona lp lanung nu r a m Rande 

Unsere These ist, daß der betrieblichen Personalplanung bei der Steuerung und 
Regelung solcher geplanter technisch-organisatorischer Veränderungen, die als 
schleichende Rationalisierungsprozesse bezeichnet werden können , nur eine 
marginale Bedeutung zukommt. Dahinter steht folgende Begründung: Zum 
einen wäre eine erhebliche Bedeutung betrieblicher Personalplanung im Prozeß­
ablauf sowie eine — gerade zur Wahrnehmung der Interessenausgleichsfunktion 
immer wieder geforderte — Einschaltung zentraler und leitender betrieblicher 
Instanzen in den Entscheidungsprozeß nur dann zu erwarten, wenn der Betrieb 
mit gravierenden beschäftigungspolit ischen Folgeproblemen und/oder Konfl ik­
ten zu rechnen hä t t e . Zum anderen werden aber solche Probleme deshalb viel­
fach nicht zu befürchten sein, weil die Betriebe über effektive Mechanismen zur 
Gewähr le is tung eines weitgehend reibungslosen Personalanpassungsprozesses 
verfügen. Anders ausgedrückt: Die bei schleichenden Rationalisierungsprozes­
sen entstehenden Anpassungserfordernisse im personellen Bereich sind so di­
mensioniert, daß die Einschaltung zentraler personalpolitischer Istanzen des 
Betriebes und eine vorausschauende Berücksichtigung der zu erwartenden 
Veränderungen in der Personalplanung kaum erforderlich werden. Durch die 
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schrittweise, sich über längere Zei t räume hinziehende Einführung technisch­
organisatorischer Veränderungen wird verhindert, daß der damit verbundene 
Personalanpassungsprozeß zum Planungsfall wird ; in der Regel reichen die 
ohnehin notwendigen — auf unterer Ebene im Betrieb gesteuerten — Flexibi l i ­
tä ten im Arbeitskräfteeinsatz aus, um die entstehenden Anpassungserforder­
nisse zu bewält igen. 

Dabei soll hier offenbleiben, inwieweit ein solches Vorgehen aus einer be­
w u ß t verfolgten Politik der Problemreduzierung und Konfliktvermeidung 
(Weltz 1976) gegenüber der Arbeitnehmerseite resultiert oder sich bei den 
hier interessierenden technisch-organisatorischen Veränderungen eher „natur­
wüchsig" in der betrieblichen Praxis ergibt. 

Weitgehend unbestritten ist, daß während der 60er und Anfang der 70er 
Jahre in Zeiten nahezu allgemeiner Arbei t skräf teknapphei t viele technisch­
organisatorische Veränderungen weitgehend problemlos und oft auch ohne 
offensichtliche gravierende Verletzungen von Arbeitnehmerinteressen durch­
gesetzt werden konnten. 2 Zum Teil trug dazu sicherlich bei, daß mit Personal­
freisetzungen verbundene Innovationen sich gerade in solchen Betrieben kon­
zentrierten, die aufgrund ihrer Absatzentwicklung einen expandierenden oder 
zumindest stabilen Arbei tskräf tebedarf hatten. Nachdem die gesamtwirtschaft­
liche Situation sich seitdem entscheidend gewandelt hat, viele Unternehmen 
einen eher schrumpfenden Personalbedarf aufweisen und — damit zusammen­
hängend — die Arbeitsmarktlage durch einen anhaltenden Kräfteüberschuß 
gekennzeichnet ist, scheint die Frage berechtigt, inwieweit nach wie vor die 
früher üblichen Vorgehensweisen bei der beschäftigungspolit ischen Durchset­
zung der Rationalisierungsvorhaben erfolgreich sein k ö n n e n . Hierzu ist die The­
se vertreten worden, daß sich unter den veränder ten ökonomischen Rahmen­
bedingungen die (negativen) Auswirkungen der Rationalisierung für die Beschäf­
tigten nicht mehr auf herkömmliche Ar t verdecken lassen (Kern, Schauer 
1978). Demgegenüber sind wir der Auffassung, daß die betriebliche Beschäfti­
gungspolitik auch unter der heute vielfach vorherrschenden Bedingung eines 
eher schrumpfenden Arbeitsbedarfs über Mechanismen verfügt, durch die sich 
Rationalisierungseffekte eher indirekt, z.T. verdeckt und ohne offene Konflikte 
mit der Arbeitnehmerseite realisieren lassen. 

3. M e c h a n i s m e n beschäf t igungspo l i t i scher D u r c h s e t z u n g v o n Rat iona l is ierungs­

e f f e k t e n 

Im folgenden sollen exemplarisch einige Mechanismen aufgezeigt werden, die 
es Betrieben ermöglichen, Rationalisierungseffekte zu erzielen, ohne daß da­
durch direkt größere personalpolitische Folgeprobleme im Betrieb entstehen 
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oder offene Konfl ikte mit den Arbeitnehmern bzw. ihrer Interessenvertretung 
auftreten. 

(1) Als erstes ist auf eine Möglichkeit der indirekten Erzielung von Rationa­
lisierungseffekten zu verweisen, die gerade im Zusammenhang mit der jüngsten 
Rezession erhebliche Bedeutung gehabt haben dürfte. Aufgrund des Absatzrück­
ganges wurde in vielen Betrieben — neben bzw. nach dem Einsatz anderer 
beschäftigungspolit ischer Maßnahmen — auch Personalabbau im größeren 
Umfang eingeleitet und auch durchgesetzt 3. In der gegebenen Situation konn­
ten zumeist weder die Betriebsräte noch öffentliche Instanzen, wie etwa die 
Arbeitsverwaltung, der mit Absatzrückgang begründeten und legitimierten 
Personalabbaupolitik wirksam entgegentreten; mögliche Konfl ikte wurden 
teilweise durch Abfindungsangebote bei „freiwilligem" Ausscheiden aus dem 
Betrieb vermieden bzw. entschärf t (Dombois 1976). Als die Absatzchancen 
sich dann verbesserten und die Produktion wieder hochgefahren werden konn­
te, wurden damit gleichzeitig offensichtlich zwischenzeitlich durchgeführte 
Rationalisierungen in ihren beschäftigungspolit ischen Effekten realisiert, d.h. 
ein gleicher oder gar ein höherer Auss toß konnte mit einem niedrigeren oder 
allenfalls in unterproportionalem Maße ausgeweiteten Arbei tskräf tebestand 
erreicht werden 5 . 

Selbst unter Bedingungen reduzierten Wachstums können also (nicht zuletzt 
deshalb, weil bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit die Durchsetzbarkeit 
von Arbeitnehmerinteressen beeint rächt igt ist) erhebliche Rationalisierungs­
schübe verwirklicht werden, ohne daß Konflikte auf betrieblicher oder über­
betrieblicher Ebene virulent werden (und ohne daß den Arbeitnehmervertre­
tungen ein direkter und wirksamer Zugriff auf solche Prozesse möglich ist). 

(2) Eine zweite Möglichkeit liegt in der Koppelung von Personalfreisetzun­
gen durch technisch-organisatorische Veränderungen mit der ohnehin vorhan­
denen sog. „natür l ichen" Fluktuation bzw. mit den nicht unmittelbar durch 
den Betrieb veranlaßten Personalabgängen. Diese Form der scheinbar selbst­
tät igen Personaleinsparung in kleinen Schritten wird offensichtlich in letzter 
Zeit verstärkt im Angestelltensektor praktiziert. Dabei werden die „natürli­
chen" Abgänge, wie z .B. Ausscheiden aus Alters- oder Gesundhei tsgründen, 
Versetzungen in andere Betriebsteile oder Ausscheiden wegen überbetr iebl ichen 
Arbeitsplatzwechsels zum Anlaß genommen, die freigewordenen Arbei tsplätze 
nicht mehr neu zu besetzen. A u f diese Weise gelingt — oft durch relativ unbe­
deutend erscheinende organisatorische Änderungen, durch schrittweise techni­
sche Neuerungen und Arbeitsintensivierung bei den verbleibenden Beschäftig­
ten — auf längere Sicht die Durchsetzung nicht unerheblicher Personaleinspa­
rungen. Dies zum einen, weil Umfang und Effekt erst kumuliert über längere 
Zei t räume hinweg sichtbar werden, zum anderen weil durch die Koppelung 
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des Rationalisierungsprozesses an quasi natürliche Personalabgänge sonst mög­
liche personelle Folgeprobleme im Betrieb gar nicht oder kaum in Erscheinung 
treten. 6 

(3) Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Prozeß der Personalanpas­
sung zeitlich, organisatorisch und von den Betroffenen her gesehen möglichst 
weitgehend von den ihn eigentlich auslösenden Prozessen der technisch-organi­
satorischen Veränderungen abzutrennen. Bringt beispielsweise die Einführung 
einer neuen Maschinenart verschlechterte Arbeitsbedingungen mit sich, so 
lassen sich mögliche Widerstände und Konflikte dadurch vermeiden, daß nicht 
die von den alten Maschinen freigesetzten Arbeitskräfte an die neuen versetzt 
werden, sondern die ohnehin in jedem Unternehmen vorhandene innerbetrieb­
liche Mobil i tät in spezifischer Weise genutzt wird. Dabei wird — durchaus im 
Interesse der betroffenen Arbeitskräfte — nach dem Prinzip vorgegangen, Qua­
lifikationsprobleme oder Nachteile bei den notwendigen Versetzungen mög­
lichst weitgehend zu vermeiden. Die durch die Verfahrenssubstitution Freige­
setzten werden eher niveaugleich auf Arbeitsplätze ähnlich ihren früheren 
versetzt, die neuen Maschinen dagegen mit Arbeitskräften aus anderen Bereichen 
im Betrieb oder auch durch Neurekrutierte besetzt, für die dies u . U . sogar einen 
gewissen innerbetrieblichen Aufstieg oder eine Verbesserung ihrer Situation 
(etwa nach längerer Arbeitslosigkeit) bedeuten kann. A u f diese Weise wird 
vermieden, daß sich für die unmittelbar Betroffenen größere Anpassungsproble­
me oder gar konfliktfähige Nachteile ergeben, die der Betriebsrat bei seiner 
Einschaltung in den Prozeß der Versetzungen zum Gegenstand der Interessen­
auseinandersetzung machen k ö n n t e . Gelingen kann dies, wenn die einzelnen 
technisch-organisatorischen Veränderungen jeweils im Vergleich zur gesamten 
Belegschaft nur eine kleine Zahl von Arbeitskräften betreffen und wenn — wie 
dies häufig der Fal l ist — zwischen der Einführung und Erprobung der neuen 
Technik und der Abschaltung des alten Produktionsverfahrens erhebliche Zeit­
räume verstreichen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, daß die negativen 
Effekte der technisch-organisatorischen Veränderungen in ihren Konsequenzen 
nicht unmittelbar konkret erfahrbar sind. 

(4) Schließlich können negative Anpassungsfolgen technisch-organisatori­
scher Umstellungen auch primär solchen Arbeitskräften oder Arbeitskräfte­
gruppen aufgelastet werden, die im Betrieb selbst und/oder generell auf dem 
Arbeitsmarkt eine schwache Position innehaben und von denen daher eine 
geringe Konfliktbereitschaft und Fähigkeit zur Interessendurchsetzung zu er­
warten ist. So werden Umsetzungen an belastendere, anspruchslosere, niedriger 
entlohnte Arbei tsplätze ohne großes Risiko virulent werdender Probleme 
oder Konfl ikte z .B. stark betriebs- oder arbeitsplatzspezifisch qualifizierten 
Beschäftigten zugemutet, da sie nur geringe Chancen haben, etwa durch Be-
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triebswechsel anderweitig einen annähernd entsprechenden Arbeitsplatz zu 
finden und daher gezwungenermaßen bereit sind, mangels Alternativen einen 
beruflichen Abstieg innerhalb des Betriebs in Kauf zu nehmen. Da bei hoher 
und andauernder Arbeitslosigkeit sich gerade die Position dieser sog. schwachen 
Arbeitnehmergruppen besonders verschlechtert, nimmt die Bereitschaft zur 
Inkaufnahme ungünstigerer Arbeitsbedingungen in der Krise eher noch zu . 

Mi t diesen und ähnlichen Mechanismen der Problemreduzierung und Kon­
fliktvermeidung kann es den Betrieben gelingen, die personellen Anpassungs­
erfordernisse bei solchen laufend vorgenommenen, jeweils begrenzten Rationa­
lisierungsprozessen so zu dimensionieren, daß diese mit dem eingespielten 
System der Steuerung des direkten Arbeitskräfteeinsatzes weitgehend problem­
los zu bewält igen sind. Es besteht daher bei solchen geplanten Veränderungen 
im betrieblichen Produkt ionsprozeß kaum die Notwendigkeit zu einer voraus­
schauenden Personalplanung in der Weise, daß die zu erwartenden personellen 
Veränderungen und Konsequenzen frühzeitig in den betrieblichen Planungs­
prozeß einbezogen und systematisch vorgesteuert werden. Die erforderlichen 
Anpassungsleistungen — einschließlich etwaiger Qualifizierungserfordernisse — 
können weitgehend so gestaltet werden, daß sie offenbar weder wesentlich 
höher noch kategorial anders sind als die „ rou t inemäßigen" , ohnehin alltäg­
lich in jedem Betrieb zu bewält igenden Anpassungserfordernisse, wie sie sich 
etwa aus unvorhersehbaren Veränderungen im Arbei tskräf tebestand (z.B. 
Krankheit), aus wechselndem Arbeitsbedarf (z.B. notwendiges Vorziehen 
von Eilaufträgen), bei Ausfällen von Maschinen oder Aggregaten etc. immer 
wieder ergeben. Aus solchen Gründen sind die meisten Betriebe generell auf 
recht hohe Flexibil i täten im direkten Arbei tskräfteeinsatz angewiesen. Diese 
sind nutzbar, um auch den jeweils für sich genommen relativ geringen Umstel­
lungsaufwand bei schleichenden Rationalisierungsprozessen ohne längerfristige 
Personalplanung und ohne Einschaltung zentraler und leitender personal- poli­
tischer Instanzen des Betriebes zu bewält igen. Umgekehrt ist sogar zu vermuten, 
daß eine längerfristige, zentrale und detaillierte Planung der personellen Ver­
änderungen bei solchen technisch-organisatorischen Umstellungen insoweit gar 
nicht im betrieblichen Interesse liegt, als durch die damit verbundenen Fest­
legungen die notwendige Flexibili tät zur Bewältigung der täglichen Probleme 
des Arbei tskräf teeinsatzes eingeschränkt würde. 
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4 . Ra t iona l i s ie rungs fo lgen — e ine Heraus fo rde rung an d ie be t r ieb l i che 

Persona lp lanung? 

Im Blickfeld der öffentlichen Diskussion um die teilweise problematischen 
Folgen des sog. technischen Fortschrittes stehen vor allem spektakuläre tech­
nisch-organisatorische Umwälzungen, wie sie beispielsweise in den letzten Jah­
ren in der Uhrenindustrie und in jüngster Zeit im Druckgewerbe zu beobach­
ten waren. Welche Aufgaben sich einer auf Interessenausgleich orientierten 
betrieblichen Personalplanung bei solchen — im einzelnen Betrieb jeweils eher 
einmaligen — Akt ionen stellen, wurde im vorliegenden Beitrag nicht diskutiert. 
Unser Interesse konzentrierte sich vielmehr auf die weniger leicht erkennbaren, 
allem Anschein nach jedoch sehr viel häufigeren und weiter verbreiteten Pro­
zesse „schleichender Rationalisierung". Unserer These nach sind die personel­
len Folgewirkungen solcher allmählichen, in kleinen Schritten vollzogenen 
technisch-organisatorischen Änderungen bisher kaum zum Gegenstand länger­
fristig orientierter, detaillierter und auf Interessenausgleich bedachter Personal­
planung geworden; vor allem deshalb, weil es den Betrieben zumindest weit­
gehend gelingt, durch kurzfristige Entscheidungen über den konkreten Arbeits­
kräfteeinsatz auf unterer Ebene die notwendige Anpassung zu leisten. 

Kumuliert und über längere Zei t räume betrachtet, kann jedoch auch diese 
A r t des technisch-organisatorischen Wandels negative Konsequenzen für die 
Arbei tskräf te und den Arbeitsmarkt haben: 

o A u c h wenn sich durch die Trennung von technisch-organisatorischen und 
damit zusammenhängenden personellen Umstrukturierungen für die unmit­
telbar betroffenen Arbeitskräfte keine Nachteile in der Arbeitssituation 
ergeben sollten, kann sich doch das Insgesamt der angebotenen Arbeitsplätze, 
die Qual i tä t der Arbeitsplatzstruktur, im Zuge schrittweiser Veränderungen 
verschlechtern. 

o V o r allem in längerfristiger Perspektive und besonders bei bestimmten be­
nachteiligten Arbeitnehmergruppen können Risiken der Dequalifizierung, 
des Abschneidens von Aufstiegsmöglichkeiten und des Lohnverlustes auf­
treten, auch dann, wenn durch Lohngarantieregelungen (wie z.B. im Druck-
gewerbe, in der Metallindustrie in jüngster Zeit abgeschlossen) bei der Um­
stellung momentan bzw. für eine gewisse Zeitspanne keine Einkommens­
minderungen eintreten. Solche Regelungen können mit dazu beitragen, mög­
liche Widers tände gegen Versetzungen zu verringern. 

o Schließlich bedeuten schleichende Rationalisierungsprozesse einen Verlust 
von Arbei tsplä tzen, der zwar aufgrund der skizzierten Mechanismen der be­
trieblichen Beschäftigungspolitik kaum die im Betrieb Beschäftigten trifft, 
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dennoch auf dem überbetr iebl ichen Arbeitsmarkt in einem entsprechenden 
Mangel an Arbei tsmöglichkei ten wirksam wird. 

Durch eine stärkere und frühzeitigere Einschaltung der betrieblichen Perso­
nalplanung, der zentralen personalpolitischen Instanzen des Betriebes und vor 
allem auch der Arbeitnehmervertretung bei solchen Formen des technisch­
organisatorischen Wandels könn te sicherlich die Situation der direkt und in­
direkt betroffenen Arbeitskräfte in mancher Beziehung verbessert werden. 
Frühzeitige und erhöhte Transparenz der betrieblichen Vorgänge und ihrer 
voraussichtlichen Folgen wären eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende 
Bedingung etwa für eine frühzeitige Einleitung von Qualifizierungsprozessen 
oder eine rechtzeitige berufliche Umorientierung der Betroffenen, ebenso wie 
für Bemühungen, durch verbesserte Qual i tä t der Arbei tsplätze in längerfristiger 
Perspektive das Arbei tsvermögen der Arbeitskräfte zu erhalten und zu erhöhen 
( S E N G E N B E R G E R in diesem Band, Teil D , III.). 

Insgesamt scheint allerdings angesichts der skizzierten Zusammenhänge eine 
Revision der zum Teil sehr weit gespannten Erwartungen hinsichtlich der mög­
lichen Wirkungen betrieblicher Personalplanung bei der Wahrung von Arbeit­
nehmerinteressen und der Vermeidung von Arbeitsmarktproblemen angebracht. 
Diese skeptische Einschätzung bezieht sich insbesondere auf die Erwartung, 
daß durch die bloße Einführung und Anwendung von Systemen betrieblicher 
Personalplanung — ohne Umorientierung beschäftigungspolit ischer Prinzipien — 
Arbeitsmarktungleichgewichte leichter zu vermeiden und generelle Interessen­
gegensätze zu überwinden seien. Solche Wirkungen erscheinen schon allein des­
halb unwahrscheinlich, weil sich einer Überwindung der Schranken zwischen 
betrieblicher Beschäftigungspolitik und öffentlicher Arbeitsmarktpolitik nicht 
nur organisatorische, sondern auch systemimmanente Hindernisse entgegen­
stellen; und weil — darauf sei abschließend nur noch verwiesen — ein Tei l nega­
tiver Rationalisierungskonsequenzen gar nicht im betreffenden Betrieb selbst, 
sondern anderweitig, etwa bei der Konkurrenz, auftr i t t 8 . 

1 Zur Beschäftigungspolitik in der Stahlindustrie, die sich lange Zeit durch einen relativ 
geringen Personalabbau trotz starken Rückgangs der Produktionstätigkeit auszeichnete, 
vgl. z.B. Spieker, Kohl 1978. 

2 Vgl. Kern, Schumann, 1972, sowie als prototypischen Fall der sukzessiven Einführung 
einer neuen Fertigungstechnik Schultz-Wild, Weltz 1973. 

3 Zur Nutzung verschiedener beschäftigungspolitischer Maßnahmen der Betriebe bei 
Absatzrückgängen vgl. die ausführliche Darstellung bei Schultz-Wild 1978a, insbesondere 
S. 75 ff. sowie S. 99 ff. 

4 Zur Politik der Betriebsräte und ihren geringen Möglichkeiten, einen Personalabbau bei 
erheblichen Absatzeinbußen zu verhindern, vgl. MENDIUS, SCHULTZ-WILD in diesem 
Band, Teil C IV. 
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5 Z. B. läßt die Entwicklung von Produktion und Beschäftigung in der Automobilindustrie 
zwischen den Jahren 1974 und 1976/77 in erheblichem Umfange solche Prozesse vermu­
ten. 

6 So wurde beispielsweise in manchen Betrieben der Personalabbau durch Nichtersetzen 
der Fluktuation bei Angestellten (z.T. auch bei Facharbeitern) nach der Abschwung-
phase noch weiter betrieben, als Absatz und Produktion des Unternehmens bereits 
wieder anstiegen und auch in begrenztem Maße Produktionsarbeiter wieder eingestellt 
wurden (Schjltz-Wild 1978a, S. 269 ff.). Im übrigen ist bekannt, daß die beschäftigungs­
politische Realisierung von Rationalisierungseffekten auch im öffentlichen Dienst — we­
gen der weitgehenden Unkündbarkeit der Arbeitsverhältnisse — vorwiegend nach diesem 
Muster verläuft, d.h. Stellen werden „eingezogen", wenn sie aus irgendwelchen Gründen 
nicht besetzt sind. 

7 Zur unterschiedlichen Betroffenheit verschiedener Arbeitnehmergruppen vom Risiko 
des Arbeitsplatzverlustes vgl. z.B. Projektgruppe Arbeitsmarktpolitik Offe 1977. 

8 „Das Problem der Folgewirkungen einzelbetrieblicher Maßnahmen zur Produktivitäts­
steigerung in anderen Betrieben, sei es der gleichen Branche, sei es in Betrieben anderer 
Branchen, deren Erzeugnisse in Substitutionskonkurrenz mit denen des rationalisieren­
den Betriebs stehen, wurde bisher kaum untersucht oder auch nur theoretisch reflek­
tiert." (Böhle, Lutz 1974, S. 38). Auch das IAB kommt in seinen verschiedenen Bran­
chenuntersuchungen über die Auswirkungen technischer Änderungen auf die Arbeits­
kräfte beispielsweise zu dem Ergebnis, daß jene Betriebe, die aufgrund von Rationalisie­
rungsmaßnahmen eine relativ hohe Steigerung der Arbeitsproduktivität aufweisen bzw. 
hohe fiktive Personaleinsparungen hatten, eher in höherem Maße als andere Betriebe 
Arbeitskräfte einstellen und keine signifikant höheren Austrittsquoten haben. Vgl. z.B. 
Lahner 1976. 
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TEIL B: 
PERSONALPLANUNG UNTER VERSCHIEDENARTIGEN 
BETRIEBLICHEN BEDINGUNGEN 
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/. Werner Sengenberger* 

Personalplanung unter verschiedenartigen betrieblichen Bedingungen 

Gliederung: 

1. Die Frage nach den betrieblichen Bedingungen 
2. Externe Bedingungen 
3. Interne Bedingungen 
4. Systematische Zusammenhänge zwischen betrieblicher Planung und betrieb­

lichen Strukturmerkmalen 

1 . Die Frage nach den betrieblichen Bedingungen 

Im vorstehenden Teil wurden bet rächt l iche Unterschiede in der Verbreitung, 
im Ausbaugrad, in der Fristigkeit und im Grad der Institutionalisierung von 
betrieblicher Personalplanung aufgewiesen. Die Ergebnisse erbrachten zudem 
systematische statistische Zusammenhänge zwischen dem Ausbaustand von 
Personalplanung in einem Betrieb und einer Reihe von betrieblichen Merk­
malen, wie Betriebsgröße und Branchenzugehörigkei t . 

Tei l B des Sammelbandes befaßt sich nun intensiver mit dem Zusammen­
hang von Personalplanung und betrieblichen Bedingungen. Mi t Ausnahme 
des Beitrags von L U T Z orientiert sich das methodische Vorgehen weniger an 
der Untersuchung einer großen, mehr oder weniger repräsentat iven Auswahl 
von Betrieben, sondern versucht eher mikro-perspektivisch an wenigen aus­
gesuchten Fällen die Abhängigkei t der Personalplanung von spezifischen be­
trieblichen Aktionskonstellationen zu erfassen. 

Zwei Leitfragen sind es die in diesem Tei l aufgeworfen werden: 
(1) Warum ist der Verbreitungs- und Ausbaugrad der betrieblichen Personal-

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e.V. 
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planung so unterschiedlich in verschiedenen Betrieben? Wie und inwieweit las­
sen sich die Differenzen in der Personalplanung auf betriebliche Bedingungen 
zurückführen? Was bedeuten bzw. wofür stehen betriebliche Strukturmerk­
male wie Beschäftigtenzahl oder Branche, mit denen die Personalplanung 
systematisch variiert? 

(2) Inwieweit weichen die Ergebnisse bzw. die Auswirkungen der Personal­
planung voneinander ab, je nachdem, unter welchen Bedingungen das planende 
Unternehmen operiert? Dieser Frage liegt die Prämisse zugrunde, daß Personal­
planung als solche noch nicht ein bestimmtes personal- oder beschäftigungs­
politisches Verhalten des Betriebs nach sich zieht, sondern daß die Planung 
selbst inhaltlich und in ihrer Zielsetzung erst durch und im Rahmen der be­
trieblichen Personal- bzw. Beschäftigungspolitik bestimmt wird. Die weiter­
gehende Frage wäre also, inwieweit und wie die Personalpolitik des Betriebs 
von systematischen Unterschieden in den betrieblichen Handlungsbedingungen 
beeinflußt wird, die dann auch Auswirkungen auf die Rolle der Planung haben. 

Bei der ersten Frage, ob und inwieweit ein Betrieb im personellen Be­
reich plant, lassen sich die betrieblichen Bedingungen zunächst grob danach 
unterscheiden, ob sie zur Notwendigkeit oder zumindest zur Opportunität von 
Planung führen oder ob sie die organisatorischen Fähigkeiten und institutionel­
len Voraussetzungen beeinflussen, Personalplanung betreiben zu können . Die 
Unterscheidung ist wichtig, um erkennen zu können , warum ein Betrieb, für 
den Planung z .B. aus seiner Marktlage heraus ein wichtiges Erfordernis darstellt, 
diese dennoch deshalb nicht durchführt , weil es beispielsweise an den organisa­
torischen Voraussetzungen dafür mangelt und daher eher auf ad-hoc gefällte 
Entscheidungen sowie improvisierende Gestaltung und improvisierenden Ein­
satz von Personalressourcen zurückgegriffen wird. 

Weiter erscheint es als nützlich, zwischen externen und internen betriebli­
chen Bedingungen zu unterscheiden, die auf planerisches Verhalten des Betriebs 
Einfluß nehmen. Externe Bedingungen beziehen sich auf das ökonomische 
und gesellschaftliche Umfeld, in dem der Betrieb agiert bzw. auf die Stellung 
des Unternehmens oder Betriebs in dieser Umgebung. Zu diesen externen Be­
dingungen gehören die betrieblichen Absatz- und F a k t o r m ä r k t e , Kooperations­
beziehungen zu anderen Unternehmen, die kommunale Situation und die Stel­
lung und Rolle des Unternehmens in der Kommune sowie die Gesamtheit der 
politischen und rechtlichen Institutionen und Normen, die für betriebliches 
Handeln von Belang sind. Interne Bedingungen schließen ein die betriebsinter­
nen Märkte , die Produktionsmethoden und -verfahren, die rechtliche Verfas­
sung des Unternehmens, Stellung und Einfluß der Arbeitnehmervertretung 
sowie den organisatorischen Aufbau des Betriebs oder Unternehmens. 
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2 . E x t e r n e Bed ingungen 

Sowohl im Hinblick auf die Existenz und den Ausbaustand von Personalpla­
nung als auch im Hinblick auf die Folgen der Planung spielen die Ar t der exter­
nen betrieblichen Märkte sowie die Machtstellung des Unternehmens bzw. des 
Betriebs auf diesen Märkten eine wesentliche Rolle . Nach wie vor wird ja in 
großen Teilen der Wirtschaft die Planung des Personals in Abhängigkeit von 
Investitions-, Absatz- und Produktionsplanung begriffen und folglich auch de 
facto als abgeleitete Planung behandelt, bedingt und geprägt insbesondere 
durch externe Marktbewegungen und -entwicklungen. 

Wichtige Marktparameter sind zunächst die Stärke und Vorhersehbarkeit von 
Nachfragevariationen auf den Absa tzmärk ten . Starke Schwankungen der Nach­
frage können zunächst die Notwendigkeit von Planung e rhöhen , in dem Sinne, 
daß sie das Anpassungserfordernis bzw. die Anpassungsleistung von Produktion 
und Beschäftigung vergrößern, während relativ stetige Nachfrageentwicklungen 
günstige Voraussetzungen für längerfristige Dispositionen schaffen. Wichtiger 
als die Schwankungsbreite der Nachfrage sind indessen die Stabil i tät und Vor­
hersehbarkeit der Marktbewegungen. A u f in ihrem Volumen wie in ihrer zeit­
lichen Lage gut prognostizierbare und stabile Schwankungen, wie etwa bei 
saisonalen Zyklen , kann sich das Unternehmen wesentlich besser als etwa auf 
schwer absehbare Variationen einstellen und entsprechende Vorkehrungen zur 
Anpassung treffen. 

Aber selbst schwer prognostizierbare Marktentwicklungen, Unstetigkeiten 
und Unsicherheiten können Unternehmen dazu veranlassen, bestimmte perso­
nalpolitische oder strategische Weichenstellungen vorzunehmen oder Linien zu 
verfolgen; d.h. weniger im engeren Sinne von Personalplanung den Bedarf zu 
projizieren und die Bedarfsdeckung zu planen, sondern eine beschäftigungspoli­
tische Konzeption zur Reaktion auf ungewisse Marktveränderungen zu entwer­
fen und anzuwenden. Ein Beispiel dafür ist die Polit ik der mittleren Beschäfti­
gungslinie, die von P O S T H skizziert wird (vgl. nachfolgenden Beitrag). Hierbei 
handelt es sich um ein strategisches Konzept, bei dem der Personalstand im 
Hinblick auf zyklische Auftrags- bzw. Absatzschwankungen eher am Minimum­
ais am Maximumbedarf orientiert, wird und Anpassungsflexibil i tät an die 
Marktbewegung eher über Arbeitszeitvariation als über die Belegschaftsstärke 
gesucht wird. Diese Beschäftigungspolitik wird vor allem mit den unvorherseh­
baren Marktentwicklungen, einschließlich möglicher plötzl icher Nachfragerück­
gänge begründet . Der Gri f f zu dieser Strategie ist teilweise motiviert durch die 
kostspieligen Personalabbauaktionen, wie sie 1974/75 in der Automobil indu­
strie durchgeführt wurden (Schultz-Wild 1978a, S. 173 ff). 

Bedingungen des externen und internen betrieblichen Arbeitsmarkts können 
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in ähnlicher Weise das betriebliche Interesse an Planung wecken oder auch ver­
mindern. Für planvolle betriebliche Beschäftigungspolitik ist dann und in dem 
Maße ein Anreiz gegeben, insoweit Personalanpassungen nach oben oder unten 
teuer sind und/oder die Anpassung auf rechtliche Restriktionen s tößt . E in 
Typus von Restriktionen für die betriebliche Beschäftigungsanpassung be­
steht in verbreiteter Verknappung von Arbeitskraft auf dem externen Arbeits­
markt, durch die die Bedarfsdeckung mit relativ hohen finanziellen Belastungen 
verbunden ist, entweder aufgrund eines hohen Rekrutierungsaufwands oder 
aufgrund möglicher unerwünschter Folgen von Einstellungen für das betrieb­
liche Lohngefüge. A u f der anderen Seite kann aber auch ein hoher Überschuß 
an Arbei tskräften auf dem äußeren Arbeitsmarkt einen Planungsimpuls aus­
lösen; denn es wird unter dieser Voraussetzung für manche Unternehmen 
schwieriger, selbst Personalabbau zu betreiben; es kann aber auch die Möglich­
keit genutzt werden, so wie diese in den vergangenen Jahren seit der Rezession 
zu beobachten war, den Qualifikations-, Alters- und Gesundheitsstand der eige­
nen Belegschaft planmäßig durch selektive Einstellungen aus dem Arbeitslosen­
bestand zu verbessern. 

Zu längerfristigen Personaldispositionen werden viele Betriebe auch deshalb 
veranlaßt , weil in den vergangenen Jahren zusehends ein erweiterter Schutz der 
Arbeitnehmer vor Entlassungen und teilweise ein finanzieller Ausgleich für den 
Arbeitsplatzverlust durchgesetzt wurde. Das bestehende Kündigungsrecht führt 
für größere Betriebe zu Restriktionen vor allem bei größeren Entlassungsaktio­
nen, die monatlich die Schwelle von 30 Personen (bis 1978; 50) überschreiten, 
und bei Entlassung bestimmter Personengruppen (wie Frauen im Mutterschutz, 
ältere Arbeitnehmer, Behinderte), für die ein besonderer gesetzlicher oder 
tarifvertraglicher Kündigungsschutz gilt. 

Aber nicht nur Marktschwankungen und Marktlagen können Planungsan­
reize steigern (oder abschwächen) , sondern auch die Stellung des Unterneh­
mens oder Betriebs auf den Arbeits- und Absatzmärkten. Eine marktbeherr­
schende Position beispielsweise kann auf der einen Seite natürlich den Grad der 
betrieblichen Autonomie erhöhen — der Betrieb kann selbst in gewissem Um­
fang die Marktbedingungen zu seinen Gunsten beeinflussen und gestalten —, die 
Marktdominanz kann allerdings auch das Verhalten des Unternehmens ins 
Rampenlicht der öffentl ichen Aufmerksamkeit rücken und von daher eine so­
zialere, auch an überbetr iebl ichen Gesichtspunkten ausgerichtete Personalpoli­
tik erzwingen. P O S T H spricht in diesem Zusammenhang vom Unternehmen als 
einer „sozialen Veranstaltung". 

Der Druck auf eine überbetr iebl iche Belange berücksicht igende Politik kann 
von innen entstehen, wenn beispielsweise ein Unternehmen beabsichtigt, lang­
fristig sein Image auf dem lokalen oder regionalen Arbeitsmarkt nicht durch 
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Massenentlassungen zu gefährden. Der Druck kann aber auch von außen an 
das Unternehmen herangetragen werden, etwa wenn politische Instanzen oder 
Behörden den Arbeitgeber zu einem gesamtgesellschaftlich motivierten Han­
deln auffordern. Ein Beispiel dafür ist die Bereitstellung von Berufsausbildungs­
plätzen über den eigenen Bedarf hinaus, auf die H A G E N B R U C K (vgl. Beitrag 
IV.) verweist. Kleinere Unternehmen sind hingegen in der Regel weniger den 
Appellen zu einer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung ausgesetzt; es sei 
denn, sie haben nennenswerten Einfluß auf den Arbeitsmarkt einer Kommune 
(vgl. A H R E N S ) . 

Die Stellung eines Unternehmens auf dem Absatzmarkt wird unter anderem 
wesentlich dadurch beeinflußt , wie stark es abhängig ist von anderen Betrieben, 
etwa von solchen mit vorgelagerter oder nachgelagerter Produktion. Stark ab­
hängige Betriebe, etwa Zulieferer, die nur ein einziges oder wenige andere Un­
ternehmen beliefern und damit wenig Machtspielraum haben, sind in besonde­
rem Maße dem Risiko kurzfristiger Bedarfsveränderungen ausgesetzt, — etwa 
dadurch, daß Aufträge kurzfristig storniert werden. Unter solchen Bedingungen 
wären eigentlich Planungen, die für den Fall solcher Risiken Vorsorge treffen 
oder Handlungsalternativen aufzeigen, von besonderer Wichtigkeit, aber auch 
besonders schwierig aufzustellen und durchzuführen. 

Als letzte wichtige externe Rahmenbedingung, die sowohl die Planungsfähig­
keit wie auch Planungsziele zu beeinflussen vermag, seien die Konkurrenz­
beziehungen auf dem oder den Tei lmärkten des Unternehmens e rwähn t : Gibt es 
eine zentrale Einf lußnahme, etwa eine Steuerungsinstanz, für die Marktent­
wicklung oder ist der Markt völlig dem Wettbewerbsmechanismus ausgeliefert? 
Hinsichtlich dieser äußeren Bedingungen zeigen die Beiträge von P O S T H und 
von H A G E N B R U C K interessante Unterschiede zwischen der deutschen Auto­
mobil- und der Stahlindustrie auf. Während erstere weitgehend dem weltweiten 
Wettbewerb, jüngst besonders von japanischer Seite, ausgeliefert ist und dieser 
Marktdruck offensichtlich deutlich auf die Beschäftigungspolitik durchschlägt , 
scheint die Stahlindustrie über die Organisation der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl stärker von der Weltmarktkonkurrenz abgeschirmt zu sein 
und von daher grundsätzl ich eher in der Lage, eine Stabilisierung der Beschäfti­
gung zu erzielen. Im Falle von Krisen kann die Hohe Behörde in den Markt­
mechanismus eingreifen und sie hat dabei auch darauf hinzuwirken, daß „keine 
Unterbrechung der Beschäftigung eintritt" ( H A G E N B R U C K ) . 
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3. I n t e r n e Bed ingungen 

Interne Bedingungen des Unternehmens schließen ein: die Rechtsform des 
Unternehmens, die Betriebsverfassung, die industriellen Beziehungen zwischen 
Arbeitgeber bzw. dem Management einerseits und den Arbeitnehmern und 
ihrer Interessenvertretung andererseits, sowie strukturelle Merkmale wie Größe , 
Produktionstechnik und Arbeitsteilung, Qualifikationsstruktur der Belegschaft 
usf.. 

Diese Rahmenbedingungen können in vielfältiger Weise die Personalpolitik 
und Personalplanung — deren Entwicklungsgrad wie deren Inhalte und Auswir­
kungen — beeinflussen. Einige dieser Bedingungen wirken eher auf die Notwen­
digkeit oder Zweckmäßigkei t , Personalplanung zu betreiben, während andere 
eher die organisatorisch-technischen Fähigkei ten zur Einführung und Anwen­
dung eines Planungsinstrumentariums beeinflussen. 

Die herausragenden internen Faktoren für die Existenz von Personalpla­
nung scheinen die Größe des Unternehmens bzw. des Betriebs und die Unter­
nehmens- bzw. Betriebsverfassung zu sein, wobei ja zwischen diesen beiden 
Variablen ein partieller Zusammenhang derart besteht, daß sich das neue Mit ­
bestimmungsgesetz von 1976 auf die G r o ß u n t e r n e h m e n (mit in der Regel mehr 
als 2000 Beschäftigten) bezieht und darüber hinaus auch die Unternehmen, die 
unter das Montanmitbestimmungsgesetz von 195 1 fallen, ebenfalls durchwegs 
G r o ß u n t e r n e h m e n sind. Hier kumulieren also Größe und Verfassung der Unter­
nehmen zu einer besonders günstigen bzw. zwingenden Hintergrundskonstel­
lation für Personalplanung. 

In Großunternehmen ergeben sich sowohl besondere Notwendigkeiten als 
auch vergleichsweise günstige Möglichkeiten für Planung schlechthin wie auch 
für Personalplanung. Die mit der Größe einhergehende e rhöhte Arbeitsteilung 
vergrößert wiederum das Erfordernis für Übersicht und Koordinat ion, um ein 
entsprechendes Maß an Flexibili tät und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten. 
Voraussetzung für die Koordination aber sind differenzierte Informations-, 
Planungs- und Kontrollsysteme. 

G r o ß u n t e r n e h m e n und große Arbei tss tä t ten haben in der Regel relativ stark 
entwickelte interne Arbei t smärkte mit einem hohen Umfang interner Rekrutie­
rung von Arbei tskräften für offene Stellen und einen relativ großen Umfang 
von horizontalen und vertikalen inneren Arbei tskräf tebewegungen (Umsetzun­
gen, Beförderungen, Herabstufungen etc.). Diese internen Ausgleichsmöglich­
keiten erfordern allerdings ein umfangreiches Personalmanagement, nicht allein 
deshalb, weil ständig Selektionsentscheidungen getroffen werden müssen, son­
dern auch deshalb, weil in der Regel interne Arbeitsmarktprozesse nach be­
stimmten ungeschriebenen oder kodifizierten (z.B. in Betriebsvereinbarungen 
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festgelegten) Regeln ablaufen, die Rahmenbedingungen für das Personalmana­
gement darstellen. 

Rechtsnormen wirken teilweise für Großbet r iebe restriktiver als für kleine 
Betriebe, woraus sich ebenfalls die Notwendigkeit für ein stärker vorausschau­
endes und planendes Personalmanagement ergeben kann. Als Beispiel mag hier 
der Hinweis auf die Anzeigepflicht bei Massenentlassungen genügen. Von dieser 
Regelung wird offensichtlich bei einem gleichen Erfordernis für Personalabbau 
ein großer Betrieb eher oder schneller betroffen als ein kleiner. 

Auch die organisatorischen und technischen Voraussetzungen zur Durchfüh­
rung von Personalplanung nehmen in der Regel mit der Größe des Unterneh­
mens zu. Die Personalabteilungen sind zumeist sachlich und personell besser 
ausgestattet, auf Personalmanagement spezialisiert, und besitzen teils sogar 
spezielle Abteilungen oder Stäbe, die sich mit Personalplanung befassen. In 
kleineren bis mittleren Unternehmen — dies illustriert der nachfolgende Bei­
trag von A H R E N S — fehlt dagegen häufig ein spezialisiertes Personalmanage­
ment wie auch der organisatorisch-technische Apparat für Planung schlecht­
hin. Hier beschränkt sich Personalmanagement noch stärker auf Personalver­
waltung. Aber auch hier haben sich die Anforderungen an das Fachwissen er­
heblich e rhöh t , nicht zuletzt durch den Ausbau der betrieblichen, aber auch 
der öffentlichen Sozialpolitik und durch zumeist gesetzlich vorgeschriebene 
Mindeststandards beim Einsatz von Arbeitskraft (Kempe 1978). 

Neben der Größe und der von ihr ausgelösten Ans töße bzw. Voraussetzun­
gen für Personalplanung ist die Unternehmens- und Betriebsverfassung ein 
wesentliches, wenn nicht entscheidendes Moment für Existenz und Zielrich­
tung von Personalplanung. Wegen der bereits e rwähnten partiellen Korrelation 
dieser beiden Faktoren läßt sich der jeweilige Einfluß der beiden Faktoren 
nicht eindeutig auseinanderhalten. Die Unternehmensverfassung wird seit 
langem praktisch von allen Beteiligten als bedeutsame Rahmenbedingung für Per­
sonalplanung angesehen. Dies schlug sich dann auch in der Themenstellung für 
die nachfolgend abgedruckten Referate auf dem Reichenhaller Symposium des 
ISF nieder: Es wurde je ein Vertreter aus einem montanmitbestimmten Unter­
nehmen, in diesem Fal l einem Unternehmen der Stahlerzeugung, und einem 
Unternehmen, das dem neuen Mitbestimmungsgesetz von 1976 unterliegt, 
gebeten, neben anderen für wichtig erachteten Einflußgrößen auch die Rolle 
der jeweiligen Mitbestimmungsform für die Personalplanung zu analysieren. 
Beide Vertreter haben einen nenneswerten Impuls der Mitbestimmung für die 
Personalpolitik und -planung aufgezeigt. In montanmitbestimmten Unterneh­
men sind von Aufsichtsräten auf der Unternehmensebene Grundans töße für 
Personalplanung gegeben worden, als folgenschwere Investitions-, Stillegungs­
und Fusionsentscheidungen zu treffen waren (vgl. H A G E N B R U C K ) . 
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Durch das Mitbestimmungsgesetz von 1976 wurde nach der Einschätzung 
von P O S T H zumindest in einigen Unternehmen die Stellung des Personal­
vorstands im Gesamtvorstand infolge der gesetzlichen Regelung aufgewertet, 
so daß die Interessen der Personalressorts dort wirksamer vertreten und um­
gesetzt werden können . Zugleich wurden auch die Aufgaben der Personal­
planung nunmehr funktional in der Unternehmensspitze verankert. In der 
Mehrzahl der Unternehmen hat sich durch die gesetzliche Neuregelung an der 
betrieblichen Beschäftigungspolitik allerdings nichts Wesentliches geändert ; die 
Personalplanungskonzeptionen bestanden dort bereits vorher. 

Schließlich sei noch auf die betriebliche und überbetriebliche Interessenver­
tretung der Arbeitnehmer und deren Einwirkung auf Ausbaustand, Zielset­
zung und Instrumentarium der Personalplanung verwiesen, die nicht unabhän­
gig von der Unternehmensverfassung zu sehen ist. Die Einf lußnahme durch die 
Arbeitnehmervertretung kann in vielfältiger Weise erfolgen und wird von sehr 
unterschiedlichen Bedingungen geprägt sein (sie ist Gegenstand des nachfol­
genden Teils C in diesem Band). Sie ist einerseits abhängig von der Stellung und 
der Machtposition der betrieblichen Interessenvertretung, andererseits aber 
auch davon, inwieweit die jeweils zuständige Gewerkschaft Konzeptionen zur 
Personalplanung entwickelt hat, entsprechende Bildungsarbeit in diesem Sektor 
betreibt und schließlich, inwieweit kollektivrechtliche Vereinbarungen getrof­
fen wurden (z.B. besonderer Kündigungsschutz, Rationalisierungsschutz usf.), 
an die einerseits das Personalmanagement beim Einsatz von Arbeitskraft gebun­
den ist und die auf der anderen Seite auch beschäftigungspolit ische Vorgaben, 
Zielsetzungen oder auch Hilfsmittel für die betriebliche Arbeitnehmervertre­
tung bedeuten können . 

4 . Sys temat ische Z u s a m m e n h ä n g e zw ischen be t r ieb l i cher P lanung u n d 

b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n 

Während bisher der Zusammenhang zwischen einzelnen internen oder externen 
betrieblichen Bedingungen und der Existenz sowie der Wirkung von Personal­
planung beschrieben wurde, soll abschließend auf systematische Zusammen­
hänge zwischen verschiedenen Teilplanungen einerseits und bestimmten betrieb­
lichen Strukturbedingungen aufmerksam gemacht werden. Diese systemati­
schen Beziehungen werden in dem Beitrag von L U T Z aufgewiesen. Der Beitrag 
gelangt zu dem Ergebnis, daß es einem in der Gesamtwirtschaft zahlenmäßig 
nicht sehr bedeutenden, aber vom Beschäft igtenvolumen her beachtlichen 
Teil von Betrieben gelingt, das eigene Handeln in wichtigen Unternehmens­
bereichen einschließlich dem Personalsektor längerfristig zu planen, die dafür 
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erforderlichen sachlich-organisatorischen und personellen Kompetenzen bereit­
zustellen und über die notwendigen Instrumente zu verfügen, um auch in kri t i­
schen, intern oder extern verursachten Krisensituationen — wie etwa bei Kon­
junk tu re inbrüchen — durch geeignete beschäftigungspolit ische Maßnahmen die 
langfristigen betrieblichen Interessen zu sichern. Betriebe, in denen sich diese 
Syndromatik vorfinden läßt, weisen ganz bestimmte Strukturmerkmale auf: so 
etwa überdurchschni t t l iche Größe , kapitalintensive Produktion, stabile Absatz­
marktbeziehungen etc. 

Die große Mehrzahl der Betriebe jedoch, — vor allem die kleinen und mit­
te lgroßen —, sehen sich wesentlich ungünstigeren Strukturbedingungen gegen­
über, planen in weit geringerem Umfang und geringerer Intensi tä t und können 
weniger Einfluß auf ihre Existenzbedingungen nehmen. 

Als Fazit aus dem Beitrag von L U T Z ergibt sich, daß Ziele wie Maßnahmen 
betrieblicher Personal- und Beschäftigungspolitik den jeweils dominanten be­
trieblichen Handlungsbedingungen unterliegen und daß folglich auch die 
Chance, über die Einführung betrieblicher Personalplanung auf die Quali tät der 
Personal- und Beschäftigungspolitik positiv einwirken zu können , begrenzt sein 
dürfte, solange und soweit die Aktionsbedingungen in großen Teilen der Ge­
samtwirtschaft keine oder keine günstigen Voraussetzungen für langfristig ver­
bindliche Beschäftigungspolitik erlauben. In anderen Worten, es ist nicht das 
Instrument der betrieblichen Personalplanung, das nach der LUTZ'schen Ana­
lyse Ziele und die Qual i tä t der betrieblichen Personalpolitik wesentlich beein­
flußt, sondern es ist das Zusammentreffen einer Reihe von günstigen Markt­
konstellationen und internen organisatorischen Bedingungen, von denen Per­
sonalpolitik in erster Linie geprägt ist. Wenig überrascht daher die ernüchternde 
politische Schlußfolgerung in dem Beitrag: Die verbreiteten Hoffnungen auf 
eine — im Interesse der Arbeitnehmer — wesentliche Verbesserung der betrieb­
lichen Personal- und Beschäftigungspolitik durch Ausweitung von Personal­
planung in immer größeren Bereichen der Wirtschaft erscheinen als illusionär. 
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//. Burkart Lutz* 

Planende und nichtplanende Betriebe 

Gliederung: 

1. Die Hypothese einer „Syndromatik11 von Unternehmensplanung, Personal­
wesen und Personalpolitik 

2. Typen von Unternehmensplanung, Personalwesen und Personalpolitik 
3. Der dominante Zusammenhang von Unternehmensplanung und Personal­

politik und seine Beziehung zu betrieblichen Strukturmerkmalen 
4. Die Minderheit planender Klein- und Mittelbetriebe 
5. Schlußbemerkungen 

1 . D ie H y p o t h e s e einer „ S y n d r o m a t i k " v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , Personal­

wesen u n d Persona lpo l i t i k 

Die Befunde der vom ISF in Auftrag gegebenen „Betr iebserhebung 1975" wur­
de zunächst nach eher konventionellen Verfahren, insbesondere in Form ver­
schiedenartiger Kreuztabellen, ausgewertet (vgl. Lutz u.a. 1977 sowie verschie­
dene Beiträge in diesem Band). In einem weiteren Auswertungschritt wurden 
die rund 1600 Betriebe der Erhebungsstichprobe mit 50 und mehr Beschäftig­
ten (die als repräsentativ für alle Unternehmen der Bundesrepublik dieser 
Größe angesehen werden dürfen) zu einer Typologie betrieblicher Personal­
planung mit 57 Typen zusammengefaßt (Einzelheiten siehe: Lutz u.a. 1979, 
S. 13 ff.). Diese Typologie lieferte auch die Basis für Varianzanalysen und 
bivariate Korrelationen, mit deren Hilfe die wichtigsten Beziehungen zwischen 
je einzelnen Dimensionen (Variablen) ermittelt werden konnten. Hierbei ver­
dichtete sich zunehmend der Eindruck eines vielmaschigen, netzartigen Zusam­
menhangs, der eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Aspekte und Elemente be-

* Der Autor ist Forschungsdirektor am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. 
Nachdem 1977 bereits erste Ergebnisse und Analysen der „Betriebserhebung 1975" ver­
öffentlicht worden waren (Lutz u.a. 1977), wurden 1979 in einem zweiten Forschungs­
bericht (Lutz u.a. 1979) Resultate weiterführender statistischer Analysen vorgelegt. Der 
Beitrag folgt im wesentlichen dem abschließenden Kapitel V dieses Forschungsberichts. 
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trieblicher Poli t ik, betrieblicher Organisation und betrieblicher Strukturen 
umgreift: 

So zeigte sich (Lutz u.a. 1979), daß jeweils hochgradig signifikante Korrela­
tionen bestehen: 

o zwischen dem Entwicklungsstand der verschiedenen Unternehmensplanun­
gen (für die Bereiche Investition, Produktion, Absatz, Personal und For­
schung); 

o zwischen fünf Indikatoren, die als besonders charakteristisch für den Aus­
baustand des betrieblichen Personalwesens ausgewählt worden waren 
(nämlich: gehobene hierarchische Stellung des Personalwesens; Existenz 
eines Personalplanungsausschusses; Durchführung von Weiterbildung; Fest­
legung der Lehrlingszahlen nach längerfristigen Bedarfsanalysen; und Auf­
bereitung von viel Personalinformationen); 

o zwischen Unternehmensplanung und Ausbaustand des Personalwesens. 

Die gleichen Analysen ließen auch verhältnismäßig enge, zweifelsfrei signi­
fikante Zusammenhänge zwischen Ausbaustand von Unternehmensplanung 
und Personalwesen einerseits, charakteristischen betrieblichen Strukturmerk­
malen andererseits erkennen. 
Die höchsten positiven Korrelationskoeffizienten errechnen sich, entsprechend einem 
zentralen Ergebnis frührer Analysen von Personalplanung I (Lutz u.a. 1977, insbesondere 
S. 43 ff) mit der Beschäftigtenzahl; auch ist bei einer gegebenen Gruppe von Betrieben der 
Ausbaustand von Unternehmensplanung und Personalwesen umso höher, je mehr dieser 
Betriebe die Rechtsform einer Aktiengesellschaft haben. 
Gewisse, wenngleich deutlich weniger enge Zusammenhänge bestehen auch mit Branchen­
struktur, Personalstruktur und Fertigungsweise: Wiederum in einer gegebenen Gruppe 
von Betrieben sind Unternehmensplanung und Personalwesen u.a. umso besser ausgebaut, 
je größer der Anteil der Betriebe des produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe), je 
höher der durchschnittliche Anteil der Tarifangestellten an den Beschäftigten und je nied­
riger der durchschnittliche Anteil der Lohn- und Gehaltssumme am Umsatz ist. 

Zunehmend verfestigte sich im Laufe der entsprechenden Analysen die 
Vermutung, daß planendes Management und ein gut ausgebautes, handlungs­

fähiges Personalwesen im Regelfalle jeweils in den gleichen Betrieben anzutref­
fen und in anderen Betrieben nicht anzutreffen sind; und daß Betriebe der 
einen oder der anderen Art sich jeweils auch durch angebbare wichtige Struk­
turmerkmale deutlich voneinander unterscheiden. 

Unternehmensplanung und betriebliches Personalwesen wären also, so ließe 
sich als Arbeitshypothese formulieren, Bestandteil ein und der gleichen „Syn­
dromatik", die ihrerseits auch eine ganze Reihe wichtiger betrieblicher Struk­
turmerkmale (und damit Unternehmens- wie personalpolitischer Problemlagen 
und Handlungsbedingungen) umgreift. 

Im weiteren konnte nachgewiesen werden (Lutz u.a. 1979, S. 53 ff), daß 
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betriebliche Personalplanung — in einem sowohl quantitative wie qualitative 
Maßnahmen umfassenden Sinne — ihrerseits eng mit Unternehmensplanung 
und Ausbaustand des Personalwesens verbunden, d.h., sofern die Arbeitshypo­
these zutrifft, in diese „ S y n d r o m a t i k " eingeflochten ist. 

Der Versuch, die reale Bedeutung der Existenz oder Nicht-Existenz betrieb­
licher Personalplanung am Beispiel der betrieblichen Reaktionen auf den A b ­
satz- und Beschäftigungseinbruch von 1974/75 zu ermitteln (Lutz u.a. 1979, 
S. 83 ff), bekräft igte und vervollständigte das Bi ld : 

Die als für die ,,Qualität1' betrieblicher Personalpolitik besonders charakteri­
stisch ausgewählten beschäftigungspolitischen Anpassungsmaßnahmen (die sich 
dadurch auszeichnen, daß Effekte für das Arbeits- bzw. Beschäftigungsvolumen 
erst mit einer gewissen Verzögerung eintreten, daß zugleich aber das Interesse 
der Beschäftigten an Vermeidung von Entlassungen und/oder Einkommensein­
bußen berücksichtigt wird) scheinen sich wiederum vor allem auf jene Betriebe 
zu konzentrieren, die sich durch weit entwickelte Unternehmensplanung, ein 
ausgebautes Personalwesen und im Zusammenhang hiermit auch einen entspre­
chenden Entwicklungsstand betrieblicher Personalplanung auszeichnen. 

Die mit der ,,Syndromatik"-These bezeichnete Gliederung der Untersu­
chungsstichprobe — und damit, insoweit diese als repräsentat iv betrachtet wer­
den darf: aller Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft der Bundesrepublik 
mit mindestens 50 Beschäftigten — in wenige Gruppen von Betrieben, die sich 
jeweils im gleichen Sinne durch bestimmte Strukturmerkmale, ihre Unterneh­
mensplanung, ihr Personalwesen, ihre Personalplanung und ihre Personalpolitik 
voneinander unterscheiden, wäre, wenn sie realistisch ist, von hoher Bedeutung. 

Eine Verifizierung dieser Arbeitshypothese von einer syndromatischen Be­
ziehung zwischen Unternehmensplanung, Personalwesen, Personalpolitik u.s.f. 
wäre von einem doppelten, einerseits analytischen, andererseits praktisch­
politischen Interesse. 

In analytischer Perspektive würde sie es erlauben, Aussagen über Verknüp­
fungen zu machen, die zwischen den eben genannten zahlreichen Einzelbezie­
hungen bestehen, und den Stellenwert zu bestimmen, der jeweils bestimmten 
Ta tbes tänden im Netz dieser Verknüpfungen zukommt. Nur so ließe sich bei­
spielsweise klären, ob die Korrelation zwischen Ausbaustand betrieblicher 
Personalplanung und „Qua l i t ä t " betrieblicher Personalpolitik im eben darge­
stellten Sinne eine Kausalbeziehung abbildet oder lediglich einen Zusammen­
hang, der über — dann im einzelnen zu identifizierende — Drittfaktoren ver­
mittelt ist. 

Damit wird zugleich auch das praktisch-politische Interesse an einer Über­
prüfung der Syndromatik-These deutlich: 

Wenn die Inhalte betrieblicher Personalpolitik überwiegend, wenn nicht 
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ausschließlich, Ausdruck übergreifender Zusammenhänge sind, in denen sich 
betriebliche Strukturmerkmale und Handlungsbedingungen mit den Grund­
orientierungen des Managements sowie den betriebsorganisatorisch und be­
triebspolitisch festgelegten Macht- und Einflußrelat ionen zwischen verschiede­
nen Managementzweigen kombinieren, und wenn darüber hinaus betriebliche 
Personalplanung ihrerseits in keiner originären, unmittelbaren Beziehung mit 
der Qual i tä t betrieblicher Personalpolitik steht, so gibt es auch kaum Chancen, 
über die Einführung bzw. den Ausbau des Instrumentariums betrieblicher 
Personalplanung Einfluß auf Inhalte und Effekte betrieblicher Personalpolitik 
zu gewinnen. Insofern Personalplanung in dem skizzierten Zusammenhang 
lediglich eine untergeordnete, instrumenteile Rolle zu spielen hat, wären alle 
Versuche, über sie personal- und betriebspolitische Veränderungen herbeizu­
führen, von Anfang an zum Scheitern verurteilt (was natürlich keineswegs 
ausschließt, daß unter bestimmten Bedingungen die Existenz betrieblicher 
Personalplanung die Realisierung bestimmter personalpolitischer Zielsetzungen 
erleichtern kann). 

2 . T y p e n v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , Personalwesen u n d Persona lpo l i t i k 

U m die Stichhaltigkeit der Hypothese eines syndromatischen Zusammenhangs 
von Unternehmensplanung, Personalwesen und Personalpolitik (in den dann 
auch betriebliche Personalplanung eingebunden wäre) zu überprüfen, wurden in 
einem zweischrittigen Verfahren die rund 1600 Betriebe der Untersuchungs­
stichprobe zu vier Typen — im folgenden als A 1, A 2, A 3 und B bezeichnet — 
zusammengefaßt . 

in einem ersten Schritt wurde aus fünf Merkmalen die bereits oben erwähnte Typologie 
betrieblicher Personalplanung gebildet, mit deren Hilfe sich die Untersuchungsstichprobe 
in 57 Gruppen von Betrieben mit gleichen oder ähnlichen Profilen betrieblicher Personal­
planung gliedern ließ. 
In einem zweiten Schritt wurden dann diese 57 Gruppen an Hand des Ausbaustandes von 
Unternehmensplanung, betrieblichem Personalwesen und betrieblicher Personalpolitik mit 
Hilfe einer Clusteranalyse nach Ward zu den genannten vier Typen zusammengefaßt. 

Wenn die Syndromatik-These richtig ist, müßten sich in jeweils einem Typ 
alle Betriebe ansammeln, die entweder nur wenig Unternehmensplanung besit­
zen, niedrigen Ausbaustand des Personalwesens aufweisen, kaum Personalpla­
nung betreiben usw., oder aber gleichzeitig über hohen Ausbaustand von Unter­
nehmensplanung, Personalwesen und Personalplanung verfügen. Insoweit dies 
nicht der Fall ist, also sich beispielsweise in einem oder mehreren Typen hoher 
Ausbaustand von Unternehmens- und/oder Personalplanung mit einem eher 
unterentwickelten Personalwesen kombinieren oder umgekehrt, m u ß die 
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Hypothese einer syndromatischen Beziehung zwischen den hier interessieren­
den Ta tbes tänden als falsifiziert abgelegt werden. 

Wie Tabelle 1 zeigt, läßt sich die überwiegende Mehrzahl der Untersuchungs­
betriebe (über 90 %) den drei Typen A 1, A 2 und A 3 zuordnen, deren Struk­
tur hochgradige Übere ins t immung der Syndromatik-These aufweist: 

In Typ AI sind über tausend Betriebe (fast zwei Drittel der gesamten Erhe­
bungsstichprobe) zusammengefaßt , die sich charakterisieren durch: Gering 
entwickelte Unternehmensplanung; wenig ausgebautes Personalwesen; allen­
falls rudimentäre quantitative und qualitative Personalplanung; und geringe 
Häufigkeit solcher beschäftigungspolit ischer Maßnahmen , die als Indikatoren 
für hohe Quali tät der Personalpolitik betrachtet werden können . 

Scharf hiermit kontrastiert Typ A 3, der lediglich knapp hundert Betriebe 
(knapp 6 % der gesamten Stichprobe) zusammenfaßt , die über eine hoch ent­
wickelte Unternehmensplanung, sehr gut ausgebautes Personalwesen und ein 
differenziertes Instrumentarium betrieblicher Personalplanung verfügen und in 
der Rezession besonders häufig von „ s c h o n e n d e n " beschäftigungspolit ischen 
Anpassungsmaßnahmen Gebrauch machten. 

Eine Mittelposition nehmen die 3 30 Betriebe (20 % der Stichprobe) von 
Typ A 2 ein, die sich im Hinblick auf qualitative Personalplanung, Ausbaustand 
des Personalwesens und Beschäftigungspolitik in der Rezession etwa in glei-

Tabelle 1. Typen von Unternehmensplanung, Personalwesen und Personalpolitik 

A 1 A 2 A 3 B alle Betriebe 

Zahl der Betriebe (1043) (3 30) (92) (153) (1618) 
Unternehmensplanung. 

Durchschnittlicher Ausbau-
stand von vier Bereichs­
planungen (ohne Personal­
planung) — Index 0,80 1,40 3,34 1,90 1,17 

Entwicklungstand des Personal­
wesens 

Durchschnittliche Häufigkeit 
von fünf Indikatoren 23 % 44% 69% 49 % 32 % 

Personalplanung: 
Ausbaustand quantitativer 
Planung - Index 0,48 1,19 4,09 2,53 1,03 
Durchschnittliche Häufigkeit 
von drei Maßnahmen 
qualitativer Planung 17 % 58 % 85 % 84 % 36 % 

Qualität der Personalpolitik: 
Durchschnittliche Häufigkeit 
ausgewählter Anpassungs­
maßnahmen in der Rezession 10% 18% 26% 13 % 13 % 
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chem Abstand zu Typ A 1 und Typ A 3 befinden, jedoch im Hinblick auf den 
Entwicklungsstand von Unternehmensplanung insgesamt und quantitativer Per­
sonalplanung im besonderen wesentlich weiter hinter A 3 zurückliegen. 

Deutlich hiervon abzusetzen ist Typ B, der mit gut 150 Betrieben ein knap­
pes Zehntel der Stichprobe umfaßt. 

Die Betriebe dieses Typs weisen im Hinblick auf die hier betrachteten Sach­
verhalte nicht das sozusagen horizontale Profil auf, das allen A-Typen gemein­
sam ist, die sich voneinander primär durch Niveaudifferenzen unterscheiden: 
Während die Betriebe von Typ B einen Ausbaustand qualitativer Personal­
planung aufweisen, der mit dem Zustand in Typ A 3 praktisch identisch ist, 
und während ihr Entwicklungsniveau von Unternehmensplanung und insbeson-
ders von quantitativer Personalplanung immer noch deutlich über dem Stand 
von Typ A 2 liegt, fallen sie bei einigen Indikatoren zum Ausbaustand des 
Personalwesens hinter diesen Typ zurück und nähern sich im Hinblick auf die 
Häufigkeit von Anpassungsmaßnahmen sogar dem Typ A 1. 

Damit hat sich die These von einem syndromatischen Zusammenhang aller 
hier interessierenden Sachverhalte betrieblicher Politik und betrieblicher Orga­
nisation als dominantes — wenngleich nicht a u ss ch ließ lieh es — Erklärungsmu­
ster bewährt; für eine Minderheit von Betrieben muß die Existenz anderer Zu­
sammenhänge anerkannt werden, die besonderer Erklärung bedürfen. 

3. Der d o m i n a n t e Z u s a m m e n h a n g von U n t e r n e h m e n s p l a n u n g u n d Personal­

p o l i t i k u n d seine Bez iehung zu b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n 

Den sehr markanten, durchgängigen Unterschieden, die, wie eben gezeigt, zwi­
schen den Typen A 1, A 2 und A 3 im Hinblick auf Unternehmensplanung, 
Personalwesen, Personalplanung und Personalpolitik bestehen, entsprechen 
ähnlich markante und in den meisten Fällen unmittelbar plausible Unterschiede 
in den betrieblichen Strukturmerkmalen. 

Tabelle 2 faßt die besonders charakteristischen Kennziffern zusammen. Aus 
ihr läßt sich sehr klar ablesen, welcher Ar t die Minderheit der Betriebe ist, die 
voll entwickelte Unternehmensplanung und ausgebautes Personalwesen besit­
zen und — gemäß der Syndromatik-These — auch über ein differenziertes Perso­
nalplanungsinstrumentarium verfügen und in der Rezession beschäftigungspoli-
sche Maßnahmen höherer personalpolitischer Qual i tä t präfer ier ten: 

Bei diesen in Typ A 3 zusammengefaßten Betrieben handelt es sich ganz 
überwiegend um moderne, große Industriebetriebe mit entsprechender Rechts­
form, die sich durch eher kapitalintensive Massenfertigung charakterisieren, die 
kaum von saisonalen Marktschwankungen abhängig sind und im Zusammen­
hang mit ihrer Fertigungsstruktur einen weit überdurchschni t t l ichen Angestell-
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Tabelle 2: Ausgewählte Strukturmerkmale der Typen 

A 1 A 2 A 3 B 
(N = Betriebe) (1043) (330) (92) (153) 

Ausbaustand von Unternehmens­
planung und Personalwesen niedrig mittel hoch mittel/hoch 

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl 
1975 156 391 1505 260 
Anteil der Aktiengesellschaften (in %) 6 10 25 9 
Anteil der Betriebe (in %) des 
- modernen produzierenden 

Gewerbes1 30 38 48 28 
— restlichen produzierenden 

Gewerbes 23 20 22 20 
- Baugewerbes 20 10 2 14 
- Handels 16 17 8 20 
— tertiären Sektors ohne Handel 11 15 20 18 
Anteil der Betriebe (in %) mit 
— überwiegend Einzelfertigung 34 27 19 43 
— überwiegend Massenfertigung 29 36 45 35 
- kein Produktionsbetrieb 37 38 35 22 
Anteil der Löhne und Gehälter am 
Umsatz (in %) 36 34 31 37 
Durchschnittlicher Index saisonaler 
Schwankungen2 0.39 0.32 0.18 0.45 
Anteil an den Beschäftigten (in %) 

AT-Angestellte 8 8 8 16 
Tarifangestellte 25 32 38 27 
Facharbeiter 27 20 19 22 
Sonstige Arbeiter 35 35 31 29 
Auszubildende 5 5 4 6 

1 Hier wurden die stärker großbetrieblichen und/oder stark technisierten Branchen: Berg­
bau und Energiewirtschaft, Chemie, Metall- und Elektroindustrie sowie Nahrungs- und 
Genußmittelherstellung zusammengefaßt. 

2 Bei der Bildung des Index wurden Betriebe ohne saisonale Schwankungen mit 0, Betriebe 
mit schwachen saisonalen Schwankungen mit 1 und Betriebe mit starken saisonalen 
Schwankungen mit 2 bewertet. 

tenanteil aufweisen, während der Facharbeiteranteil nicht nur an allen Beschäf­

tigten, sondern auch an den Lohnempfängern deutlich niedriger ist als in allen 

anderen Betrieben. 

Daneben spielen in diesem Typus Großbet r iebe des Dienstleistungssektors 

eine gewisse Rol le : Während ihm nur jeder 16. Betrieb der Stichprobe (und 

z.B. nur jeder 40. Handelsbetrieb und nicht einmal jeder 100. Baubetrieb) an­

gehör t , ist dies bei jedem fünften Bank- oder Versicherungsbetrieb der Fal l . 
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Im übrigen gibt die weit überdurchschni t t l iche Mitarbeiterzahl aller Betriebe 
von T y p A 3 diesem ein weit höheres Gewicht, als der recht kleinen Zahl von 
Betrieben entspräche: Mi t rund 140.000 Beschäftigten stellt Typ A 3 fast ein 
Drittel aller Beschäftigten der Stichprobe und keinen wesentlich geringeren 
Ante i l als T y p A 1. 

Demgegenüber sind die charakteristischen Betriebe der Gegengruppe des 
Typs AI — die kaum Unternehmensplanung und ausgebautes Personalwesen 
besitzen und ganz überwiegend keine Personalplanung betreiben — nicht nur 
weitaus kleiner; sie haben auch eine deutlich andere Fertigungsstruktur (in Typ 
A 1 gibt es mehr Betriebe mit überwiegender Einzelfertigung als Betriebe mit 
überwiegender Massenfertigung, während in Typ A 3 letztere mehr als doppelt 
so häufig sind als erstere); ihr Schwergewicht liegt in ganz anderen, ihrerseits 
eher durch ihre kleinbetriebliche Struktur charakterisierten, von saisonalen 
Schwankungen abhängigen Branchen. 

Dem entsprechen deutliche Verschiedenheiten der Personalstruktur: Der 
Angestelltenanteil ist hier — und zwar ausschließlich, weil der Ante i l der Tarif­
angestellten nur zwei Drittel des Wertes in Typ A 3 beträgt — deutlich niedriger; 
der k o m p l e m e n t ä r höhere Arbeiteranteil kommt vor allen Dingen durch we­
sentlich stärkeres Gewicht der Facharbeiter zustande. 

Typ A 2 liegt, wie bei Unternehmensplanung, Personalwesen und Personal­
poli t ik, auch bei praktisch allen Strukturmerkmalen zwischen den beiden Ex­
tremwerten, die verkürzt als „p lanende G r o ß b e t r i e b e " und „n ich tp lanende 
Kleinbetriebe" bezeichnet seien. 

V o n besonderem Interesse sind die parallelen Unterschiede, die zwischen den 
drei hier betrachteten Typen in der Betroffenheit durch und der Reaktion auf 
den Konjunktureinbruch von 1974 zu verzeichnen sind. 

In Tabelle 3 sind die wichtigsten Daten zur Kennzeichnung dieser beiden 
Sachverhalte zusammengestellt. 

A u f den ersten Blick scheint die Tabelle, betrachtet man nur ihre untere 
Hälfte („Beschäftigungspoli t ische Reaktion") , durchaus eine in der Literatur 
(und auch in anderen Aufsätzen dieses Bandes, vgl. vor allem S C H O L L , Teil C, 
V . ) weit verbreitete These zu bestät igen, nach der Betriebe mit ausgebauter 
Personalplanung (also hier vor allem die Betriebe von Typus A 3) in der Rezes­
sion weit mehr als Betriebe ohne Planung (hier: Typus A 1) zu „ schonenden" , 
Entlassungen vermeidenden Anpassungsmaßnahmen an verminderte Absatz­
mögl ichkei ten gegriffen haben. 

Eine Betrachtung der oberen Hälfte von Tabelle 3 („Konjunkture l le Betrof­
fenheit") zwingt jedoch zu einer nuancierteren Bewertung: 

(1) Die „ p l a n e n d e n " Betriebe standen offensichtlich — wie vor allem der 
deutlich geringere Ante i l von Betrieben indiziert, die zu Beginn der Rezession 
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keine Umsatzsteigerung zu verzeichnen hatten - im Konjunktureinbruch im 

Schnitt nicht unter dem gleichen Druck zu harter und schneller Anpassung wie 

dies bei den „n i ch tp l anenden" Betrieben der Fall war. Daß der Personalbestand 

bei den Betrieben von Typ A 3 weit weniger reduziert wurde als im Durch­

schnitt aller Betriebe mit weniger Planung, läßt sich wohl nicht allein durch 

andere beschäftigungspolit ische Reaktionen erklären, sondern indiziert sicher­

lich auch geringere konjunkturelle Betroffenheit. 

Tabelle 3: Betroffenheit durch und Reaktion auf den Konjunktureinbruch 

A 1 A 2 A 3 B 
(N - Betriebe) (1043) (330) (92) (153) 

a) Konjunkturelle Betroffenheit 
Anteil der Betriebe (in %): 
— ohne Umsatzsteigerung 1973/74 35 29 24 24 
— mit reduzierter Produktions­

kapazität 18 14 15 13 
— mit gesunkener Mitarbeiterzahl 57 53 48 60 
— ohne beschäftigungspolitische 

Anpassungsmaßnahmen 20 14 19 12 
Personalentwicklung 1973—75 -5,3 % -4,5 % -0,6 % -1,9 % 

b) Beschäftigungspolitische Reaktion 
Häufigkeit (in % aller Betriebe, die 
überhaupt Maßnahmen durchgeführt 
haben)von: 

Entlassungen 64 57 59 53 
Arbeitszeitvariationen1 

(Durchschnitt von drei Maßnahmen) 44 45 54 44 
Überwälzung auf Dritte2 

(Durchschnitt von zwei Maßnahmen) 11 19 21 16 
„Schonende" Anpassungsmaß­
nahmen3 

(Durchschnitt von fünf Maßnahmen) 11 17 28 13 

1 Bei den unter Arbeitszeitvariation zusammengefaßten Maßnahmen handelt es sich im 
einzelnen um Reduktion von Überstunden, Abbau von Sonderschichten und Durchfüh­
rung von Kurzarbeit. 

2 Bei den zwei unter Überwälzung auf Dritte zusammengefaßten Maßnahmen handelt es 
sich um verminderten Einsatz von Leiharbeitskräften und Reduktion von Fremdauf­
trägen . 

3 Bei den fünf als schonend bezeichneten Maßnahmen sind Aufhebungsverträge, vorzeitige 
Pensionierung, Einstellungssperre, Weiterbildung als Überbrückung und die Erstellung 
von Sozialplänen zusammengefaßt. 

(2) A u f dem Hintergrund dieser Tatsache erscheint es durchaus fraglich, ob 

man wirkl ich davon sprechen darf, daß die planenden Betriebe — gleicher A n ­

passungsdruck vorausgesetzt — auf grundlegend andere Weise reagiert hä t ten als 
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die nichtplanenden Betriebe. Das Spezifikum der planenden Betriebe scheint 
vielmehr darin zu liegen, daß sie aufgrund ihres strukturbedingt größeren be­
schäftigungspolit ischen Handlungsspielraums — bei vermutlich geringerem 
Zwang zu sofortigen massiven Reaktionen — auch ein sehr viel breiteres Spek­
trum von Anpassungsmöglichkei ten zur Verfügung hatten und ausnutzten (vor 
allem wohl, um zu vermeiden, daß langfristige betriebliche Interessen durch die 
Ar t der Reaktion auf mehr oder minder kurzfristige und vorübergehende Pro­
blemlagen verletzt werden). 

(3) Das breitere Maßnahmenspek t rum planender gegenüber nichtplanenden 
Betrieben m u ß nun keineswegs bedeuten, daß erstere sozialpolitische Belange, 
Interessen ihrer Beschäftigten und/oder Zielsetzungen der öffentl ichen Arbeits­
marktpolitik besser berücksichtigen würden als letztere; ganz überwiegend 
haben vielmehr planende Betriebe lediglich durch die für sie typischen Maß­
nahmen einen Teil der Anpassungslasten und Beschäftigungsrisiken von sich 
und ihren Stammbelegschaften auf andere Betriebe und Beschäftigte oder (z.B. 
in Form der von über einem Drittel der planenden Betriebe praktizierten 
Vorzeitpensionierung) auf die Allgemeinheit abgewälzt . Selbst wenn man ein 
breiteres M a ß n a h m e n s p e k t r u m und andere Gewichtigkeit der einzelnen Maß­
nahmen der planenden gegenüber den nichtplanenden Betrieben als Ausdruck 
grundlegend veränderter Reaktionsweisen im Konjunktureinbruch betrachtet, 
m u ß dies offensichtlich noch keine wirklich substantielle sozialpolitische Neu­
orientierung der betrieblichen Beschäftigungspolitik bedeuten — wie sie vor der 
Rezession weithin von der Einführung betrieblicher Personalplanung erwartet 
worden war. 

Hierauf ist in den abschl ießenden Bemerkungen noch einmal zurückzukom­
men. 

4 . D ie M i n d e r h e i t p lanender K l e i n - u n d M i t t e l b e t r i e b e 

Die in T y p B zusammengefaßten rund 150 Betriebe unterscheiden sich zu­
nächst einmal — wie schon weiter oben gezeigt — von allen anderen Betrieben 
der Stichprobe durch eine Konstellation von Unternehmensplanung, Personal­
wesen, Personalplanung und Personalpolitik, die nicht dem von der Syndro-
matik-These implizierten Schema entspricht. 

Zwei Abweichungen sind hier besonders bemerkenswert: 

o Während Unternehmensplanung und Personalplanung — und zwar vor allem 
qualitative Personalplanung — gut bis sehr gut ausgebaut sind und sich das 
betriebliche Personalwesen durch sehr häufige Durchführung von Weiter-
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bildung und eine ungewöhnl ich gut entwickelte Personalstatistik charakte­
risiert, sind doch die mit solchen Formen betrieblichen Verhaltens sonst 
selbstverständlich verbundenen betriebsorganisatorischen Bedingungen be­
trieblicher Personalpolitik (indiziert vor allem durch eine gehobene hierar­
chische Stellung des Personalwesens und mehr oder minder umfassende 
Einstellungskompetenz der Personalabteilung) kaum gegeben; 

o desgleichen kontrastiert mit dem recht hohen Entwicklungsniveau der 
Unternehmensplanung und dem — trotz fehlender betriebsorganisatorischer 
Absicherung — recht gut ausgebauten Personalwesen ein Profil beschäfti­
gungspolitischer Anpassungsmaßnahmen in der Rezession, das sich nur 
wenig von dem nichtplanender Betriebe unterscheidet. 

Eine nähere Betrachtung der charakteristischen Strukturmerkmale der 
Betriebe dieses Typus macht deren Sonderstellung noch deutlicher (vgl. Tab. 
3): 

Die Betriebe von Typ B besitzen, obwohl ihre Unternehmenspolitik, wie ge­
zeigt, in mancher Hinsicht enge Verwandtschaft mit den planenden Betrieben 
von Typ A 3 aufweist, nach den meisten ihrer Strukturmerkmale recht große 
Ähnlichkeit mit den nichtplanenden Betrieben von Typ A 1. 

Insbesondere charakterisiert sich die Betriebsstruktur von Typ B durch: 

O eine eher geringe durchschnittliche Betriebsgröße; 
° einen besonders hohen Anteil des tertiären Sektors; 
O einen exzeptionell niedrigen Anteil von Betrieben mit überwiegender Massenfertigung; 

ungewöhnlich hoch ist demgegenüber der Anteil der Fälle, die keine Fertigungsbetriebe 
sind; 

O einen besonders hohen Anteil der Löhne und Gehälter am Umsatz und sehr hohe 
Saisonabhängigkeit. 

Deutlich aus dem Rahmen der A-Typen fällt auch die Personalstruktur: 

O der Anteil der AT-Angestellten ist doppelt so hoch wie in allen anderen Betrieben, wäh­
rend der Anteil der TarifangesteIlten kaum über dem (niedrigsten) Wert von Typ A 1 
liegt; 

O während der Facharbeiteranteil verhältnismäßig (jedoch nicht besonders) hoch ist, liegt 
die Summe der un- und angelernten Lohnempfänger markant unter den entsprechen­
den Werten aller A-Typen; 

O über den Werten aller A-Typen liegt hingegen der Anteil der Auszubildenden. 

Versucht man einen durchschnittlichen Qualifikationsindex zu bilden, in­
dem man jeweils die Anteile der AT-Angestellten und Facharbeiter mit 2, die 
Anteile der Tarif-Angestellten und Angelernten mit 1 und die Anteile der Un­
gelernten mit 0 gewichtet, so liegt Typ B eindeutig an der Spitze. Der Index 
bet rägt : 
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O bei den beiden Typen A 2 und A 3 = 1,16; 
O bei Typ A 1 = 1,23; 
O bei Typ B = 1,31. 

Gleichfalls einigermaßen aus dem Rahmen fallend ist die konjunkturelle 

Betroffenheit der Betriebe von Typ B und ihre beschäftigungspolit ische Reak­

tion in der Krise: 

Eine Reihe von Daten weisen darauf hin, daß die Betriebe von Typ B deutlich weniger als 
die meisten anderen Betriebe vom Konjunktureinbruch betroffen wurden: Ihr Personal 
hat sich von 1973 bis 1975 nur um knapp 2 % vermindert; der Anteil der Betriebe ohne 
Umsatzsteigerung zu Beginn der Rezession liegt ebenso niedrig wie in Typ A 3; der Anteil 
der Betriebe mit reduzierter Produktionskapazität ist sogar niedriger als in allen anderen 
Typen. 
Dem steht allerdings gegenüber, daß die gemeldete durchschnittliche Auslastung der Pro­
duktionskapazität erheblich unter dem Durchschnitt aller anderen Typen liegt und daß 
kein Typ einen ähnlich hohen Anteil von Betrieben mit gesunkener Mitarbeiterzahl aufzu­
weisen hat; hinzu kommt, daß nur sehr wenig Betriebe von Typ B überhaupt keine be­
schäftigungspolitischen Anpassungsmaßnahmen durchgeführt haben. 
So ist auch nicht entscheidbar, ob die Diskrepanz zwischen beschäftigungspolitischer 
Reaktionsweise auf der einen Seite, Ausbaustand von Unternehmens- und Personalplanung 
auf der anderen Seite nur Ausdruck geringeren Anpassungsdrucks ist oder — gemessen an 
den Zusammenhängen in den anderen Typen — ein reales Mißverhältnis zwischen Planung 
und Personalpolitik ausdrückt, das dann z.B. auf das Fehlen eines eigenständigen, hand­
lungsfähigen Personalwesens zurückgeführt werden könnte. 
Im übrigen ist zwar die Zahl der Maßnahmen je Betrieb bei Typ B kaum größer als bei den 
kleinen, nichtplanenden Betrieben vom Typ A 1, jedoch das Spektrum der von den Betrie­
ben des Typs B ergriffenen Maßnahmen spürbar breiter als dies bei Typ A 1 der Fall ist: 
Während hier der Abbau von Überstunden und Entlassungen bei weitem dominieren und 
über die Hälfte aller in Betrieben dieses Typs ergriffenen Maßnahmen repräsentieren, ha­
ben nur gut die Hälfte aller Betriebe von Typ B, die überhaupt Maßnahmen durchführten, 
Entlassungen vorgenommen; arbeitszeitwirksame Maßnahmen sind etwa gleich häufig wie 
in Typ A 1 und praktisch alle anderen Maßnahmen deutlich häufiger. 

A u f dem Hintergrund dieser Strukturbedingungen wird auch die Abwei­

chung der Betriebe des Typus B vom dominierenden Schema gemäß der Syn-

dromatik-These eher verständlich: Das Fehlen selbständiger, handlungsfähiger 

personalpolitischer Instanzen, also die Tatsache, daß offensichtlich in diesen 

Betrieben Personalpolitik eine Sache der Unternehmensleitung bzw. der Linien­

vorgesetzten ist, korrespondiert unmittelbar mit ihrer geringen Größe , aber 

auch der Qualifikationsstruktur ihrer Beschäftigten und der hohen Bedeutung 

von menschlicher Arbeitskraft als Produktionsfaktor. 

Dennoch ist das B i ld , das die in Typ B enthaltenen rund 150 Betriebe bie­

ten, sehr viel uneinheitlicher und schwieriger zu interpretieren als dies bei den 

Typen der A-Gruppe der Fall ist. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich darin, 

daß in diesem T y p Betriebe zusammengefaßt sind, die sich auf ähnlich markan­

te, aber jeweils verschiedene Weise von der großen Mehrheit der Untersu­

chungsbetriebe abheben. 
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So spricht manches dafür, daß einige der Betriebe nur deshalb in Typ B 
gerieten, weil bei der Ausfüllung des Fragebogens auf nicht mehr rekonstruier­
bare Weise Mißverständnisse und Irr tümer sich ereigneten, so daß ein Planungs­
verhalten gemeldet wurde, das in Wirklichkeit in dieser Form nicht zutraf. 

Daneben gehören zu Typ B sicherlich auch Betriebe mit ganz ungewöhnli­
cher Struktur, deren Spezifika jedoch von den Vorgaben des Fragebogens 
nicht adäqua t erfaßt wurden. Solche Betriebe wären z .B. in der Wirtschafts­
abteilung „Dienst le is tungen" zu vermuten, die an Typ B mit 11 % stärker be­
teiligt ist als an irgendeinem Typ der A-Gruppe (wo die Dienstleistungen 
durchschnittlich einen Antei l von 7 % stellen). Solche Betriebe — gemäß der 
Systematik der Wirtschaftszweige gehören beispielsweise Verlage oder Markt­
forschungsinstitute zu dieser Wirtschaftsabteilung — könn ten z.B. den weit 
überdurchschni t t l ichen Antei l von außertarif l ichen Angestellten an den Betrie­
ben dieses Typs erklären. 

Endlich kann keineswegs ausgeschlossen werden, daß in einem Gutteil der 
Betriebe dieses Typs die Meldungen zur Unternehmensplanung, zur Personal­
poli t ik und zur Personalplanung realistisch und Ausdruck exzeptioneller 
Management-Qual i tä ten der Unternehmensleitung sind — was freilich wieder­
um den abweichenden Charakter dieser Betriebe, nur eben in einem anderen 
Sinne, bekräftigt . So wäre es nicht ganz unplausibel, anzunehmen, daß eine 
vermutlich geringere konjunkturelle Betroffenheit gegenüber der großen Mehr­
zahl von Betrieben gleicher Größe auch Folge überdurchschni t t l ich weitschau­
ender und reaktionsfähiger Unternehmenspolitik ist (obwohl der gleiche Sach­
verhalt unter anderem auch durch den stärkeren Antei l von Betrieben des ter­
t iären Sektors erklärbar wäre) . 

5. S c h l u ß b e m e r k u n g e n 

Für die große Mehrzahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe der gewerb­
lichen Wirtschaft mit 50 und mehr Beschäftigten - die Betriebe von Typ B 
seien hier außer Ach t gelassen — gilt ein sehr eindeutiger, klarer und stringen-
ter Sachverhalt. 

Eine Minderheit von — planenden — Betrieben, die allerdings einen erheb­
lichen Teil der Arbeitskräfte beschäftigen, ist aufgrund einer ganzen Reihe von 
betrieblichen Bedingungen in der Lage: 

o das eigene Handeln nach innen und außen auf den für das betriebliche Inter­
esse jeweils wichtigsten Gebieten längerfristig zu planen; 
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o für alle wichtigen Management-Aufgaben (darunter auch Personalpolitik in 
einem weiten Sinne) handlungsfähige, sachkompetente Instanzen zu schaf­
fen, die sich dann auch die Verfügung über die zur Erledigung ihrer Aufga­
ben notwendigen Instrumente sichern können ; 

o infolgedessen in mehr oder minder unvorhersehbaren, kritischen Situa­
tionen, wie dem Konjunktureinbruch 1973/74, ein breites Bündel von in 
ihren zeitlichen Wirkungen und ihren Effekten mehr oder minder genau 
dosierbaren Maßnahmen zur Reduzierung des Arbeits- und Beschäftigungs­
volumens einzusetzen, die es erlauben, auch in turbulenten Situationen die 
Verfolgung der langfristigen betrieblichen Interessen (z .B. an Erhaltung von 
Stammbelegschaft) zu sichern. 

Hierbei handelt es sich vor allem um größere Industriebetriebe mit über­
durchschnittlich kapitalintensiver Fertigung, deren Absa tzmärk te durch anony­
misierte Kundenbeziehungen (kongruent zu Massenfertigung) charakterisiert 
sind, ähnliche Handlungspotentiale weisen daneben noch größere und große 
Betriebe des tert iären Sektors, jedoch nur ganz vereinzelt Unternehmen aus 
Wirtschaftsabteilungen wie Baugewerbe oder Handel auf. 

Ihnen steht eine große Zahl von nicht oder nur wenig planenden, fast im­
mer kleineren oder mittelgroßen Betrieben gegenüber, die nur wenig Chancen 
haben, das gleiche Niveau an Überblick über und an Einflußnahme auf ihre 
äußeren und inneren Existenzbedingungen zu erreichen, wie dies — in norma­
len Zeiten oder in der Rezession — bei den planenden Betrieben der Fall ist. 

Die spezifischen Ziele und Maßnahmen betrieblicher Personal- und Beschäf­
tigungspolitik sind also den dominierenden betrieblichen Handlungsbedingun­
gen untergeordnet. V o n ihnen hängt es in aller Regel ab, was betriebliche Per­
sonalpolitik tun kann oder nicht, welche Zeithorizonte sie berücksichtigen 
kann oder m u ß , inwieweit und in welcher Ar t sie auf die Interessen aller 
Beschäftigten oder bestimmter Beschäftigungsgruppen Rücksicht nehmen kann 
bzw. m u ß und in welcher Form sie sich mit Zielen und Aktionen staatlicher 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik auseinanderzusetzen hat. 

Die vor einigen Jahren recht weit verbreitete Vorstellung, daß man durch 
Einführung betrieblicher Personalplanung unabhängig von den jeweiligen Bedin­
gungen und Verhältnissen die Quali tät betrieblicher Personalpolitik erhöhen 
könne , erweist sich als blanke Illusion, die aus der Verwechslung von Instru­
menten und Substanz betrieblichen Handelns entsprungen war. 

Dieses auf knappste Form gebrachte Ergebnis der an anderer Stelle im Detail 
(Lutz u.a. 1977; Lutz u.a. 1979) dargestellten Analysen wirft nun freilich sei­
nerseits eine Reihe von neuen Fragen auf, die mit den bisher referierten Befun-
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den und dem Material, aus dem sie gewonnen wurden, nicht zu beantworten 
sind. 

Drei dieser Fragen seien abschließend wenigstens formuliert und sehr knapp 
begründet : 

(1) Zwar ist es unbestreitbar legitim, zu behaupten, daß heute Betriebe mit 
ganz bestimmten Merkmalen (wie z .B. Größe) tatsächlich in aller Regel einen 
hohen Ausbaustand von Unternehmensplanung, Personalwesen und Personal­
planung aufweisen. Doch muß te dies noch vor einem Jahrzehnt keineswegs 
immer der Fall sein: Daß sich entwickelte und differenzierte Formen von 
Unternehmensplanung und (quantitativer) Personalplanung auch in größeren 
Industriebetrieben erst seit der Mitte der 60er J ah re verbreitet bzw. generell 
durchgesetzt haben, wurde — unter Heranziehung einer IFO-Erhebung von 
1965 - bereits gezeigt (Lutz u.a. 1977, S. 121 ff und L U T Z ) . 

Daß sich ungefähr parallel damit in Betrieben gleicher Ar t eine rasche Zu­
nahme der Weiterbi ldungsaktivi täten (und nur einen der Indikatoren zum Aus­
baustand betrieblichen Personalwesens aufzugreifen, die im vorstehenden 
verwendet wurden) vollzog, ist durch industriesoziologische Untersuchungen 
ausreichend belegt (Sass u.a. 1974). 

Daß zentrale Maßnahmen qualitativer Personalplanung (wie etwa Personal­
beurteilung) erst seit den 60er Jahren in vielen Betrieben Eingang fanden, läßt 
sich aus der Literatur zweifelsfrei entnehmen: Seit der Mitte der 60er Jahre hat 
die Zahl einschlägiger Ti te l , vor allem von Aufsätzen und Büchern, die sich an 
den Betriebspraktiker wenden, rapide zugenommen. Siehe hierzu etwa die Lite­
raturlisten von Strametz, Lometsch 1977 oder Grunow 1976. Bei Gollnow 
1977 heiß t es einleitend: ,,Die Diskussion in Unternehmen dreht sich heute 
nicht mehr darum, ob Mitarbeiterbeurteilungen durchgeführt werden sollen", 
sondern nur noch um das zu wählende Verfahren (S. 7). 

Gänzlich offen ist hingegen, was diese Entwicklung, von der ja zunächst nur 
der instrumenteile Aspekt sichtbar ist, für die Substanz betrieblichen Handelns 
und insbesondere der betrieblichen Arbeitskräftepoli t ik bedeutet: Werden ledig­
lich andere Techniken benutzt, mit denen sich nunmehr inhaltlich unveränder­
tes betriebliches Interesse — unter veränderten äußeren Bedingungen und/oder 
mit höherer Wirksamkeit — durchzusetzen versucht? Oder ist mit der skizzierten 
Entwicklung auch ein inhaltlicher Wandel betrieblicher Arbei tskräftepoli t ik 
verbunden, der sich z .B. als Verbreitung betriebszentrierter Arbeitsmarkt­
segmentation beschreiben läßt? (Lutz 1979; Sengenberger 1979). Ist es mög­
lich, daß mit einem solchen Wandel betrieblicher Arbei tskräftepoli t ik — ge­
nauer: mit der ihn auslösenden Neuorientierung der Unternehmensstrategie — 
der Gegensatz zwischen großen, kapitalstarken, mehr oder minder markt­
beherrschenden Betrieben einerseits und dem Rest der Betriebe anderer-
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seits übe rhaup t erst aufbricht oder doch wenigstens erst arbeitsmarktwirksam 
wird? 

(2) In der Fachdiskussion über betriebliche Personalplanung wird mehr oder 
minder selbstverständlich unterstellt, daß die offensichtlich von den planenden 
Betrieben stärker als von nichtplanenden Betrieben verfolgte Politik mehr oder 
minder ausgeprägter Personalstabilisierung (die dann auch den Einsatz von 
quantitativer und qualitativer Personalplanung sinnvoll, ja notwendig, aber 
vielfach auch erst möglich macht) als sozialpolitischer Fortschritt betrachtet 
werden müsse, da mit ihr eine größere Beschäftigungssicherheit für die Arbeit­
nehmer in den planenden Betrieben verbunden ist. 

Betrachtet man jedoch die Ar t und Weise, in der offensichtlich die planen­
den Betriebe in der Rezession ihren Stammbelegschaften höhere Arbeitsplatz­
sicherheit verschafften, so stellt sich die Frage, ob es hier nicht lediglich um 
eine veränder te inner- oder zwischenbetriebliche Lastenverteilung geht, die auf 
der einen Seite relativ privilegierte Arbei tskräf tegruppen entstehen läßt (näm­
lich eben die Stammbelegschaften der planenden Betriebe), auf der anderen 
Seite jedoch die berufliche Situation und Arbeitsmarktlage anderer Beschäftig­
tengruppen verschlechtert bzw. die Allgemeinheit (z.B. über das System der 
Alterssicherung) belastet. 

(3) Die im vorstehenden formulierten Aussagen und gezogenen Schlüsse 
legen generell die Annahme nahe, daß kleinere und mittlere Betriebe, die nicht 
exzeptionell günstige Marktpositionen innehaben, kaum dazu imstande sind, 
ähnliche wirksame Formen der betrieblichen Interessendurchsetzung zu ent­
wickeln, wie sie die großen, kapitalstarken, planenden Betriebe besitzen. 
Dem steht nun freilich gegenüber, daß in dem „ a b w e i c h e n d e n " T y p B eine 
gewisse Zahl von Betrieben enthalten sein k ö n n t e , denen eben dies — es wur­
de vermutet: dank eines besonders guten Managements — gelungen zu sein 
scheint. 

Welche dieser beiden Interpretationen ist realistischer? 
Gibt es ausreichende Chancen dafür, daß sich kleinere und mittlere Betriebe 

durch eine Poli t ik verstärkter Flexibil i tät gegen die Tendenz zur Abhängigkeit 
von „behe r r s chenden" Unternehmen erfolgreich zur Wehr setzen können , wie 
sie etwa für viele Zulieferer gegeben ist und manche — scheinbar sozialpolitisch 
fortschrittliche — Maßnahmen der planenden Betriebe in der Rezession über­
haupt erst ermöglichte? 

Gibt es bestimmte Arbeitsmarktsituationen, die von einer solchen Politik 
vers tärkter Flexibil i tät vorausgesetzt — und möglicherweise konsolidiert — 
werden? 

Und schließlich: Was würde es für die Beschäftigten der betroffenen Betriebe, 
die Gesamtheit der Arbeitnehmer und die staatliche Politik bedeuten, wenn 
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sich die Zahl solcher aktiv flexiblen kleineren Betriebe substantiell e rhöht oder 
aber (weiter?) vermindert? 
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///. Martin Posth * 

Handlungsbedingungen und Zielsetzungen der Personalplanung 
in einem Unternehmen der Automobilindustrie 

Gliederung: 

1. Vorbemerkung 
2. Rahmenbedingungen für betriebliche Personalpolitik und Personalplanung 
3. Strategische Zielrichtung von Personalpolitik und Personalplanung — Mög­

lichkeiten, Notwendigkeiten und Grenzen 
4. Instrumente zur Um- und Durchsetzung personalpolitischer und personal­

planerischer Strategien 
5. Offene Fragen bei der Umsetzung betrieblicher Personalplanung 

1. V o r b e m e r k u n g 

Die andauernden Probleme einer konjunkturell und weitgehend strukturell 
bedingten Arbeitslosigkeit haben aufgrund der Erfahrungen in den letzten 
Jahren — zumindest für den Betriebspraktiker, für den betrieblichen Personal­
verantwortlichen — vollends deutlich werden lassen, daß die betriebliche 
Personalplanung, der ihr vielfach, insbesondere vom theoretischen Ansatz her, 
zugeordneten und zugedachten überhöhten Funkt ion und Bedeutung nicht 
hat gerecht werden können . Ernüchterung, ja teilweise Ratlosigkeit ist an die 
Stelle eines propagierten Glaubensbekenntnisses getreten, mit dem Zauber­
mittel der „Persona lp lanung" allein k ö n n e , wenn es nur richtig umgesetzt und 
angewendet würde, die heutige Arbeitslosigkeit in unserem Lande beseitigt 
oder doch auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Dem ist, wie wir an sich 
nicht erst seit heute wissen, nicht so. 

* Der Autor ist Vorstandsmitglied für Personal- und Sozialwesen der AUDI NSU AUTO 
UNION A G , Neckarsulm/Ingolstadt. 
Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines auf dem ISF-Symposium „Personalplanung 
unter veränderten Wachstumsbedingungen" 1978 gehaltenen Referats. 
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Wir sollten aber in der jetzigen Situation, und zwar alle, die für beschäfti-
gungs- und arbeitsmarktpolitischen Probleme Verantwortung tragen, gemein­
sam zu einer Neubesinnung, zu einer schonungslosen Analyse mit dem Ziel an­
treten, den Bereich der betrieblichen Personalplanung immer stärker aus seiner 
immer noch zu passiven Funkt ion herauszuführen und ihn mit aktiveren Ge­
staltungsinstrumenten zu versehen, um die gemeinsam erkannten Problemsitua­
tionen besser bewält igen zu k ö n n e n . 

Ich wil l im folgenden versuchen, die mir vorgegebene Thematik aus der 
Sicht eines mitbestimmten konzernabhängigen Unternehmens der Automobi l ­
industrie darzustellen; ich spreche hier also nicht für die Automobilindustrie. 
Meine Aussagen und Überlegungen zu den allgemeinen Rahmenbedingungen 
betrieblicher Personalpolitik und -planung, zu deren strategischen Zielrichtun­
gen und den Instrumenten ihrer Um- und Durchsetzung sowie zu den dabei 
noch offenen Fragen und Problemen sind deshalb nicht unbedingt verallgemei­
nerungsfähig. Auch ich werde hier keine ausgefeilten, übertragungsfähigen 
Konzeptionen anbieten können , mit deren Hilfe eine Vielzahl der beschäfti­
gungspolitisch relevanten Problemlagen für alle Beteiligten zufriedenstellend 
gelöst werden k ö n n t e n , sondern wil l versuchen, einen Beitrag in die gemein­
same Diskussion einzubringen. 

Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit kann ich auch kein 
nur annähernd erschöpfendes , abgerundetes Bild der Gesamtproblematik zeich­
nen, sondern m u ß mich auf eine Darstellung exemplarischen Charakters be­
schränken. 

2 . R a h m e n b e d i n g u n g e n fü r b e t r i e b l i c h e Persona lpo l i t i k u n d 

Persona lp lanung 

Ich wil l kurz aus meiner Sicht und damit auch schwerpunktartig aus dem 
Blickwinkel eines Automobilunternehmens auf die Handlungsbedingungen 
eingehen, mit denen sich die Einzelunternehmung im Rahmen ihrer personal­
politischen und -planerischen Aktivi tä ten konfrontiert sieht. 

(1) Wer heute in seinem Unternehmen über die personalstrategischen Ziel­
setzungen der nächsten Jahre Rechenschaft abgeben wi l l , m u ß sowohl die 
innere wie die äußere Dynamik, der sich die Einzelunternehmung heute und 
künftig ausgesetzt sieht, als Grundvoraussetzung jeglichen Handels analysierend 
voranstellen: er m u ß also die technisch-technologischen Veränderungen im 
Unternehmen/Betrieb ebenso heranziehen wie die sich ständig verändernden 
Rahmenbedingungen im gesellschaftlichen Umfeld des Unternehmens bis hin 
zur Entwicklung der weltwirtschaftlichen Prozesse. 
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(a) Zum letzten Punkt möch te ich schlagwortartig hervorheben: 

— Die internationale Wettbewerbsfähigkeit hat sich durch Veränderung im 
Wechselkurssystem verschoben, eine Stabilisierung ist noch nicht in Sicht. 

— Die „ te rms of trade", die Welthandelsrelation, die Austauschrelation zwi­
schen Industriegütern und Rohstoffen, haben sich von 1972-1978 zu La­
sten der Industrienationen um 1 5% verschlechtert, d.h. 

— alle Industrienationen müssen — auch künftig — tendenziell einen höheren 
Ante i l ihrer nationalen Budgets für Rohstoffe zur Verfügung stellen und er­
halten gleichzeitig einen geringeren Gegenwert für ihre Industrie-Erzeug­
nisse. 

— Dadurch werden sich die weltweit bestehenden Inflations- und Zahlungs­
bilanzprobleme eher vergrößern. 

— Die internationale Arbeitsteilung wird sich weiter zugunsten der billig pro­
duzierenden Dri t t länder und zu Lasten industrieller inländischer Arbeits­
plätze verschieben. 

— Strukturelle Veränderungen mit der Gefahr länger andauernder Struktur­
krisen in den Industr ieländern zeichnen sich ab. 

— Mi t einem stagnativen oder doch geringerem Wirtschaftswachstum bei zu­
rückhal tender Investitionsneigung ist zu rechnen. 

— Die Bemühungen werden sich verstärken, mit Hilfe technologischer, innova­
torischer Aktivitäten wenigstens teilweise eine Kompensation zu erreichen. 

Diese übergeordneten Ausgangsdaten zeigen bereits, von wo und wie das Ge­
setz des Handels vorgegeben ist. 

(b) Der Personalverantwortliche eines Unternehmens m u ß natürlich eine 
Vielzahl sozusagen personalintensiver Bedingungen und Einflußfaktoren für 
seine zukünftigen Strategien und Planungen überdenken und bewerten, von 
denen ich hier nur beispielhaft einige wenige, die mir für das vorgegebene 
Thema wichtig erscheinen, nennen m ö c h t e : 

— Die immer kürzer werdenden „Halbwer tze i t en" im Rahmen neuartiger 
Technologien (Mikroprozessoren, Halbleiter) und aufgrund des progressiv 
verlaufenden technischen Fortschritts wirken sich unmittelbar auf die Be­
rufsbilder und Arbeitsplatzanforderungen, aber auch auf die physische und 
psychische Konsistenz der Mitarbeiter aus. 

— Eine weitere Verschiebung vom manuellen Fachkönnen zum Fachwissen, 
zur anspruchsvolleren, überwachenden und zur dienstleistenden Tätigkeit , 
ist zu erwarten. 
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— Eine ausgefeilte Bildschirm- und Schreibcomputertechnik wird die Büro­
landschaften verändern. 

— Das soziale Bewußtsein" der Mitarbeiter und der Gesellschaft wird sich 
weiter e rhöhen ; der berechtigte Wunsch nach einer menschengerechten 
Arbeitsgestaltung und Arbeitsumwelt wird intensiver. 

— Die Ansprüche der gesellschaftlichen Umwelt an das Unternehmen als eine 
„soziale Veranstaltung" werden sich verstärken. 

— Der Komplexitätsgrad unternehmens-/personalpolitischer Entscheidungsfin­
dung und -Umsetzung wird ständig zunehmen und ein Mehr an Informa­
tion und Kommunikat ion erforderlich machen. 

— Das heute schon bestehende umfangreiche Netz von Regelungen, Schutz­
bestimmungen, Auflagen und Koordina t ionszwängen für den Personalbe­
reich droht zu einem immer undurchsichtigeren und größeren Normenge­
strüpp auszuufern. 

(2) Schließlich wird man sich fragen müssen, wie es mit den äußeren Rah­
menbedingungen in der eigenen Branche bestellt ist, denn gerade von ihnen, 
also vom Markt und Wettbewerb, werden die Handlungsmöglichkei ten auch 
des Personalverantwortlichen weitgehend determiniert. Aus diesem Grunde 
ist ein kurzes Eingehen auf die Absatzentwicklung und auf die längerfristigen 
Perspektiven der Automobilindustrie unumgängl ich. 

Nach Beendigung der auch durch die Ölkrise entscheidend mitbeeinf lußten 
Automobilrezession erreichten die Zulassungswerte im Inland 1976 mit rund 
2,3 M i o . und 1977 mit je rund 2,7 M i o . Einheiten (ca. 11%) neue Rekord­
marken; gleiches gilt für die Automobilproduktion, die 1976 3,9 M i o . und 
1977 4,1 M i o . Einheiten (+ 6,1%) betrug. Weltweit ist die Automobilproduk­
tion von 10 M i o . Einheiten 1950, über 16 M i o . Einheiten 1960 auf 41 M i o . 
Einheiten 1977 hochgeschnellt (Steigerung der letzten 7 Jahre um 40 %; durch­
schnittliches jährliches Wachstum um 4,9%). 

Die Automobilindustrie nimmt in unserem Land gesamtwirtschaftlich eine 
Schlüsselstellung ein und dürfte diese auch unter langfristigen Perspektiven 
beibehalten. 

Sie m u ß allerdings — und das ist beschäftigungspolit isch relevant — zukünf­
tig vers tärkt mit Nachfrageschwankungen rechnen, da der Ersatzbedarf 1978 
einen Ante i l von rund 80% der Neuzulassungen im Inland erreicht haben dürfte 
(1960 = 15%). Die hierdurch vorgegebene höhere konjunkturelle Empfindlich­
keit des Absatzes liegt auf der Hand. Wir erwarten gegenwärtig — bei eher zu­
rückhal tender Betrachtung — für 1980 einen inländischen PKW-Bestand von 
über 23 M i o . Einheiten, was einer jährl ichen Neuzulassungsquote von ca. 
2,2 M i o . Einheiten entsprechen würde. 
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Die Lage auf den Hauptexportmärkten der deutschen Automobilindustrie 
in Europa und U S A ist aufgrund der sich ständig ändernden Wechselkursrela­
tionen unterschiedlich und eher gedämpft e inzuschätzen. Desgleichen läßt 
sich über die Möglichkeiten, neue Absa tzmärk te in Entwicklungsländern oder 
im Ostblock zu erschließen, derzeit keine sichere Aussage machen. Eines stehts 
allerdings heute fest: die starke Expor tabhängigkei t der deutschen Automobi l ­
industrie und ein geradezu hemmungsloser Wettbewerb auf den Weltmärkten 
werden bestehen bleiben und sich eher noch verstärken. 

In diesem Zusammenhang einige Anmerkungen zur vielzitierten sog. japani­
schen Herausforderung: Japan produzierte 1977 8,5 M i o . Einheiten und ex­
portierte mit 4,35 M i o . Einheiten mehr als die bundesdeutsche Konkurrenz 
herstellte (4,1 M i o . Einheiten); vom japanischen Export entfielen 42,6% = 
1,85 M i o . Einheiten auf die U S A und 17,5% = 760.000 Einheiten auf Europa. 
Längerfristig wird die japanische Automobilkonkurrenz m.E. dann für uns 
problematisch, wenn es ihr auf Dauer gelingen könn te , die heute bestehenden, 
eher strukturell bedingten Preisvorteile auch künftig im jetzigen Ausmaß bei­
zubehalten, also wenn 

— günstige Wechselkursrelationen (niedriger Außenwer t des Yen) 

— hoher Rationalisierungs-/Automatisierungsgrad und hohe Arbeitsproduk­
tivität (hervorragend motivierte Belegschaften) 

— extrem niedrige Arbeitskosten 

— Systemunterschiede im Produktionsbereich (Vielzahl mittlerer und kleine­
rer Zulieferer: Entfall kostspieliger Lagerhaltung, massiver Druck auf 
Preisgestaltung der Zulieferer) 

als Bedingungen der japanischen Automobilindustrie bestehen bleiben. 
Darüber hinaus sieht sich die deutsche Automobilindustrie weiteren ein­

engenden Rahmenbedingungen aus Umweltschutz, Rohstoff- und Energie­
verknappungsproblemen und einer damit zusammenhängenden Gesetzgebung 
ausgesetzt, die nicht immer von internationaler Gemeinsamkeit getragen, son­
dern eher von nationalen Alleingängen gekennzeichnet ist. 

Wenn man nun noch feststellen m u ß , daß die Umsatzrendite der deutschen 
Automobilindustrie deutlich unter dem Niveau ausländischer Konkurrenten 
liegt, so wird offensichtlich, daß der internationalen Konkurrenz langfristig 
nur standgehalten werden kann, wenn die Produkt iv i tä t bei gleichzeitiger strin-
genter Kostendisziplin in allen Unternehmensbereichen weiter gesteigert wird, 
und wenn die jetzt in der Automobilindustrie wieder eingetretene Verbesserung 
ihrer Ertragslage sich künftig noch durchgreifender fortsetzt und langfristig 
anhäl t . 
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Ich glaube, diese vorrangig von Markt und Wettbewerb heute einem Auto­
mobilunternehmen sozusagen von „ a u ß e n " gesetzten Daten m u ß sich insbe­
sondere auch der Personalpolitiker und -planer sehr sorgfältig vor Augen 
halten, um den damit vorgegebenen Zielkonflikt von vornherein in seiner 
Schärfe und seinem Ausmaß zu erkennen und um ihn in sein personalseitiges 
Kalkül einzubeziehen. Der Personalverantwortliche m u ß deshalb schon hier 
zur Kenntnis nehmen, daß im Inland eine Gegenstrategie im Grunde nur eine 
kosteneinsparende Rationalisierung und Automatisierung sein kann. Die daraus 
möglicherweise entstehenden beschäftigungspolit ischen Auswirkungen liegen 
auf der Hand: Sollten in den nächsten Jahren die zur Erhaltung der internatio­
nalen Konkurrenzfähigkei t notwendigen Rationalisierungsinvestitionen und die 
sich daraus ergebenden Kapazi tätseffekte höher sein als das Wachstum der 
Gesamtnachfrage der Automobilindustrie, so müßte das sich zwangsläufig auf 
den Bestand der Arbei tsplätze auswirken. Davon zu trennen ist die noch zu 
behandelnde Frage, wie die hier auftretenden gesellschafts-, sozial-, beschäfti-
gungs- und personalpolitischen Problemlagen behandelt werden, wie der Ziel­
konflikt — zwischen prinzipiell bejahter Vollbeschäftigung d raußen sowie Er­
haltung der Wettbewerbsfähigkei t und damit langfristiger Sicherung von säch­
lichen und personellen Unternehmensbestandteilen drinnen — ausgewogen und 
befriedigend gelöst werden kann. 

3. St ra teg ische Z i e l r i c h t u n g v o n Persona lpo l i t i k u n d Persona lp lanung — 

M ö g l i c h k e i t e n , N o t w e n d i g k e i t e n u n d Grenzen 

Nachdem ich im vorhergehenden Abschnitt versucht habe, einige mir wesent­
lich erscheinende Eckdaten und Voraussetzungen aufzuzeigen, denen sich der 
Personalmann nicht entziehen kann, wi l l ich nunmehr auf das Aktionsfeld ein­
gehen, das für betriebliche Personalstrategien verbleibt. 

(1) Zunächs t seien einige Anmerkungen zur Personalplanung schlechthin 
und zur Stellung des Personalwesens in Anbetracht der Geltung des Mitbestim­
mungsgesetzes von 1976 vorangestellt: 

Daß bis vor kurzem viele große Unternehmen die Personalverantwortlichkeit 
und damit praktisch auch die Personalplanungsaufgaben nicht in der Unterneh­
mensspitze funktional verankert hatten, und diese Aufgabenstellung vielfach 
erst durch das Mitbestimmungsgesetz 1976 in diesen Rang gehoben wurde, 
spricht ja nicht unbedingt dafür, daß die Unternehmensleitung überall die Not­
wendigkeit der personalpolitischen und personalplanerischen Beteiligung an 
Unternehmensentscheidungen, und damit verbunden, die rechtzeitige Aufklä­
rung über Erfordernis und Folgen z .B. von Rationalisierungs- und Innovations-
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Vorgängen, mit Blick auf die betroffenen Belegschaften schon genügend berück­
sichtigt hatte. A u f der anderen Seite bedurfte es allerdings nicht erst des Mi t ­
bestimmungsgesetzes, — wie die Praxis in vielen Unternehmen zeigt — um eine 
sachgerechte Personalpolitik zu betreiben. Aber auch unter den neuen gesetz­
lichen Gegebenheiten, die der Personalpolitik und -planung ohne Zweifel gene­
rell, aber auch in vielen Unternehmen einen neuen Stellenwert gebracht ha­
ben, wird man vorurteilslos und nüchtern feststellen können , daß Personal­
planung einerseits wirksam nur betrieben werden kann, wenn sie in der ober­
sten Leitungsebene des Unternehmens ressortiert, aber andererseits nicht Mit­
telpunkt des Unternehmensgeschehens ist und nicht sein kann. Denn der von 
der Gesellschaft letztlich nur honorierte Unternehmenszweck — nämlich 
die Dienstleistung oder das Produkt als Grundlagen für die Kapitalverzinsung — 
bleiben Ziele pr imärer Ar t . Personalplanung kann deshalb auch unter Geltung 
des Mitbestimmungsgesetzes in einem Unternehmen, Betrieb oder großen K o n ­
zern immer nur ein Mittel zum Interessenausgleich darstellen, dessen Wirksam­
keit entscheidend davon abhängt , daß eine positive Kooperationsbereitschaft 
der betrieblichen Beteiligten vorhanden ist, sozusagen der erklärte Wille, im 
wiederkehrenden Rhythmus die der Planung zugrundeliegenden Veränderungs­
situationen aus der Sicht der Mitarbeiterinteressen wirkl ich zu berücksichtigen 
und eine nur dann für das Unternehmen optimale Planungsvorstellung zu erar­
beiten. Viele — wie ich meine — die meisten Unternehmen, die heute dem Mit ­
bestimmungsgesetz unterliegen, haben ihre personalplanerischen Aufgaben­
stellungen — nicht zuletzt aufgrund der betriebsverfassungsrechtlichen Rege­
lungen — schon vor Inkrafttreten des Mitbestimmungsgesetzes so und nicht 
anders gesehen, so daß sich für sie durch die neuen Bestimmungen allenfalls 
graduelle Unterschiede, z .B. hinsichtlich offenerer, umfangreicherer Informa­
tion der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, ergeben können . Ich wil l aber 
umgekehrt nicht ausschließen, daß so mancher Personalvorstand seine im Ge­
setz festgeschriebene Aufwertung dazu benutzen k ö n n t e , gegenüber seinen Vor­
standskollegen aus Vertrieb und Produktion seine personalseitigen Überlegun­
gen noch wirksamer als bisher vorzutragen und umzusetzen. 

(2) Zurück zu den personalstrategischen Zielsetzungen. Wie sieht es also in 
einem Unternehmen für den Personalverantwortlichen aus, der draußen Arbeits­
losigkeit feststellt, und der drinnen — aufgrund der eingangs e rwähnten äußeren 
Einf lußfaktoren — personelle Veränderungen für erforderlich hält. Ich wil l 
mich in aller Kürze auf vier mir wesentliche Punkte beschränken : 

(a) Bereits deutlich wurde, daß aufgrund insgesamt eingetretener wirtschaft­
licher Entwicklungen im Rahmen der weltwirtschaftlichen Situation, der sich 
die Bundesrepublik trotz ihrer in weiten Bereichen noch positiven Entwicklung 
nicht völlig entziehen kann, weitere Rationalisierungsüberlegungen und Innova-
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tionsfortschritte unumgänglich sein dürften. Mögliche Strategien zur Verlang­
samung, zur Dämpfung von Rationalisierung, zu produktiven Reduzierungen, 
erscheinen nur im internationalen Rahmen vertretbar und sinnvoll, d.h. wenn 
sich die Produkt iv i tä t in Konkurrenz ländern sozusagen im Gleichschritt trend­
mäßig entwickelte. Andernfalls bestände die Gefahr, daß sich im nationalen 
Raum zwar kurzfristig eine Beschäftigungssicherung einstellt, die aber sehr bald 
in eine internationale Beschäftigungsunsicherheit umschlagen könn te . Die Ra­
t ional is ierungsbemühungen werden — das sollte heute deutlich und unmißver­
ständlich ausgesprochen werden — mehr und mehr auch die sogenannten un­
produktiven (indirekten) Sektoren, also auch den Angestellten- sowie den 
Management- /Führungskräf tebere ich mitumfassen müssen. 

(b) U m beim Beispiel meines Unternehmens zu bleiben: die doch mehr oder 
minder über uns hereingebrochene veränderte Situation im Kaufverhalten vor 
dem Hintergrund der damaligen Energiekrise in den Jahren 1973 bis 1975 hat 
beim Unternehmen, aber auch bei den Mitarbeitern und ihren Vertretern, zu 
Lernprozessen geführt, die heute in eine gewissermaßen durch die harten Erfah­
rungen vorsichtiger gewordene Gesamtplanung e ingemündet sind, nämlich in 
eine Personalpolitik oder Beschäftigungspolitik der mittleren Linie: Man ver­
teilt, auch in Zeiten der Hochkonjunktur, einen entsprechenden Auftragsbe­
stand gleichmäßig auf die Fertigung, d.h. erfüllt nicht jeden kurzfristigen Kun­
denwunsch, um auf diese Weise die verkaufsschwächeren Zeiten abzudecken. 
Das bedeutet für die Beschäftigung, daß in Zeiten der Hochkonjunktur eben 
nicht jeder rechnerisch benöt igte Mitarbeiter eingestellt wird, sondern nur so 
viele, wie zum Ersatz der Fluktuation und ggfs. zu einer langfristig vernünfti­
gen E rhöhung der Belegschaft notwendig sind. Das heißt aber auch, daß ein 
Teil der Bedarfsspitzen ggfs. durch Zusatzschichten und Mehrarbeit abgebaut 
werden kann. 

Diese Pol i t ik , die sich also nicht am optimalen Bedarf des Augenblicks, 
sondern an der mittleren Erwartung eines möglichst gesicherten Absatzes 
orientiert, führt natürlich zu einer gewissen Zurückhal tung oder Vorsicht 
gerade auch im beschäftigungspolit ischen Bereich und kann dadurch auch ge­
wisse negative Auswirkungen auf den allgemeinen Wachstumsprozeß haben. 
Aber ich glaube, daß die erlebten Folgen einer forcierten Expansion ohne die 
Absicherung langfristiger Beschäftigungsmöglichkeit , eine andere Unterneh­
mens- und Personalpolitik künftig nicht mehr zulassen. 

(c) In dem Zusammenhang einer derartig verstandenen Beschäftigungs­
polit ik mit ihren diesbezüglichen Planungen und vorausschauenden Über­
legungen m u ß m.E. auch die Forderung nach einer größeren Mobili tät der 
Arbeitnehmer sowie eine Erhöhung der betrieblichen Elastizität und Anpas-
sungsflexibilität durch Kombinationen von Fluktuationsersatz, Zusatzeinstel-
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lungen, Mehrarbeit, Sonderschichten, durch Maßnahmen der Arbeitszeitgestal­
tung und/oder betrieblicher Abbaumögl ichkei ten von Personal nahezu zwangs­
läufig gestellt werden. 

(d) Aus den genannten Punkten leitet sich zwingend ab, daß wir eine Fülle 
flankierender Maßnahmen einleiten bzw. bestehende Handhabungen ausbauen 
müssen, insbesondere im Bereich der Arbeitsgestaltung und Arbeitsstrukturie-
rung, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, des (vorbeugenden) Gesund­
heitsschutzes. M i t anderen Worten: eine bewußte Planung der Umsetzung 
dieser Strategien kann nur bei gleichzeitiger fundierter Berücksichtigung der 
sozial-wirtschaftlichen Aspekte und möglichen personalpolitischen und gesell­
schaftlichen Konfl ikte erfolgen, um erkennbare negative Auswirkungen vor­
beugend in Angriff nehmen zu k ö n n e n . 

Bei der Realisierung dieser vier Aspekte sieht sich der personalpolitische 
Praktiker im Unternehmen rein formal im Grunde quantitativen, qualitativen 
und strukturellen Problemen ausgesetzt, denn entweder hat er einen Bedarf 
oder einen Überhang an Personal oder aber strukturelle Veränderungen inner­
halb der Mitarbeiterschaft zu berücksichtigen, wobei diese Notwendigkeiten 
getrennt, alternativ oder kumulativ und auch zeitlich über lappend auftreten 
können . Die Unternehmen verkennen auch keineswegs, wie vielfach behauptet 
wird , die hier auftretenden Gefahren, wie da sind: 

— Arbeitsplatzverlust / Entlassungen 

— Dequalifikation und Abgruppierungen 

— Arbeitsintensivierung, Leistungssteigerung 

— Aufspaltung der Belegschaften in zwei tendenziell „unterschiedl ich ge­
schützte Klassen" (Stammbelegschaft — mobile Randbelegschaft). 

Die Unternehmen wehren sich aber, wie ich glaube: zu Recht, gegenüber 
dem Vorwurf, daß sie nur eine gezielte Polit ik der „Kos tensenkung um jeden 
Preis" und der „personellen Unterdeckung" durch Vermeidung von Neuein­
stellungen betrieben. 

Richtig ist vielmehr, daß 

— eine Alternative zum „hire and fire", zu unerwünschten personellen Wech­
selbädern aus heutiger Sicht realistisch — zumindest für die Automobi l ­
industrie — nur eine „Beschäftigungspolit ik der mittleren L i n i e " sein kann 
und 

— deshalb aus dem Blickwinkel der Einzelunternehmung eine Verstetigung der 
Beschäftigung nur mit planmäßigen Flexibil i tätsspielräumen realisierbar ist, 
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da auf eine Anpassung der Produktions- und Absatzpolit ik an veränder te 
Markt- und Wettbewerbssituationen nicht verzichtet werden kann; 

— sozialverträgliche Flexibi l i tätsmöglichkeiten (Fluktuation, verstärkte Teil­
zeitarbeit, gewünschter befristeter Einsatz usw.) genutzt werden sollten. 

Ich meine daher, es kommt entscheidend darauf an, wie die Unternehmen 
die aus den äußeren Sachzwängen abzuleitenden Strategien in die betriebliche 
Praxis umsetzen. 

4 . I n s t r u m e n t e z u r U m - u n d D u r c h s e t z u n g persona lpo l i t i scher u n d 

personalp laner ischer S t ra teg ien 

Bei der Fragestellung, wie die dargelegten personalpolitischen und personal­
planerischen Zielüberlegungen Instrumentell realisiert werden können , wi l l ich 
mich darauf beschränken, das allgemeine personalpolitische Instrumentarium, 
insbesondere im Bereich der Planungsaktivi täten, der Information und Unter­
richtung sowie der Beteiligung der Mitarbeiter und ihrer Vertreter an personal-
seitigen unternehmerischen Entscheidungen, in drei Punkten zu konkretisie­
ren: 

(1) Wer in den letzten Jahren Veränderungen größeren Umfanges im Be­
reich der personellen Struktur der Belegschaft seines Unternehmens miterlebt 
und mitvollzogen hat, dem wird deutlich geworden sein, wie dringend erfor­
derlich es ist, im Bereich der Information, der Unterrichtung der Mitarbeiter 
insgesamt weitaus mehr als in der Vergangenheit zu tun. Das Wort der „frühzei­
tigen und offenen Information" wird in den Unternehmen — zum Teil auch in­
folge der aus dem Betriebsverfassungsgesetz und Mitbestimmungsgesetz fließen­
den Pflichten — zwar schon immer groß geschrieben, aber m.E. immr noch 
nicht in genügendem Umfang genutzt, um die notwendige Unterrichtung der 
Betroffenen und Beteiligten zum rechten Zeitpunkt sicherzustellen. 

Mi t anderen Worten: die Transparenz über Vorgänge wie z .B. Rationalisie­
rung, Innovationsvorhaben und Investitionen m u ß deutlich verbessert werden. 
Dabei geht es aber nicht darum, Pflichtübungen in bestimmten, dafür gesetzlich 
vorgesehenen Gremien zu absolvieren, sondern diese Transparenz m u ß weit 
s tärker im Vorfeld der Entscheidungen und der sich konkretisierenden Pla­
nungen zwischen allen an diesen Vorgängen Beteiligten im Unternehmen erar­
beitet werden. Zu diesem Kreis gehören selbstverständlich unmittelbar Betrof­
fene, Betriebsräte und auch Gewerkschaften, aber insbesondere auch die Füh­
rungskräfte eines Unternehmens bis hin zur Gruppe der Meister und Vorarbei­
ter, die m.E. bisher zum Tei l noch unzureichend einbezogen werden. Für den 
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Personalverantwortlichen dürfte es eine seiner wesentlichen Aufgabenstellungen 
sein, in diesen Prozeß frühzeitig in beratender, moderierender Form einzustei­
gen. 

(2) Ein Mit te l , dem Bedürfnis nach verbesserter Transparenz im Bereich der 
Invest i t ionstät igkei t und der Innovationsvorhaben besser gerecht zu werden, 
könn ten solche Formen von Investitions- und Innovationsanalysen darstellen, 
in denen quantitative und qualitative Auswirkungen von Investitionen und 
Innovationen auf die betriebliche Beschäftigungssituation (Anzahl der Arbeits­
plätze bzw. Beschäftigten, Mehr-/Minderbedarf, Einflüsse auf Arbeitsbedingun­
gen, Veränderungen in der Lohngruppenstruktur) nach Möglichkeit vorab, 
zumindest aber im Nachhinein als Erfahrungswerte erfaßt und detailliert unter-
sucht werden. Eine solche Ar t unternehmerischer/betrieblicher Investitions­
und Innovationsplanung könn te weitgehend sicherstellen, daß die einzelnen 
betrieblichen Bereiche rechtzeitig Vorinformationen über mögliche beschäfti­
gungsrelevante Auswirkungen solcher Projekte erhalten. Das könn te gleich­
zeitig gewährleis ten, daß diese Daten rechtzeitig Eingang in die Arbeitsstruktur-
und Arbeitseinsatzplanung finden, aber auch Anhaltspunkte dafür geben, in­
wieweit zu erwartende Auswirkungen durch die betriebliche Bildungspolitik 
im Rahmen von Weiterbildung, Umschulung, Qualifizierung aufgefangen 
werden k ö n n e n . Konzepte und Ansätze zu einem solchen Instrumentarium sind 
in Wissenschaft und Praxis vorhanden. Sie scheinen mir durchaus geeignet — 
sofern im Unternehmen kooperativ oberhalb gesetzlich/tariflichen Zwänge 
zusammen mit den Arbeitnehmervertretungen angewendet — das Thema ,,De-
qualifikation" und ,,Abgruppierung" weitgehend zu entschärfen. 

Es ist aber nicht nur möglich, sondern auch notwendig, in diese Richtung 
einen Schritt zu gehen: denn wenn allgemein zu Recht die Investi t ionstät igkeit 
der Unternehmen als ein zentraler Bestimmungsfaktor für die Beschäftigten­
entwicklung gilt, und wenn die Innovationspolitik zu einer wirksamen K o m ­
ponente der Beschäftigungspolit ik werden soll, so m u ß auch die Einzelunter­
nehmung dazu beitragen, rechtzeitig durch geeignete und ausgewogene Strate­
gien Investitions- und Innovationsfolgen im Hinblick auf Freisetzungs-, Umset-
zuns- und Umstruktur ierungsmögl ichkei ten bzw. -notwendigkeiten sozialver­
träglich zu kanalisieren. 

(3) Eng in Zusammenhang mit den eben dargelegten Überlegungen m u ß 
die Forderung gestellt werden, die heute in vielen Unternehmen vorhandenen 
mittel- und langfristigen Personalpläne um strukturelle Aussagen zu ergänzen 
(z.B. Anzahl von ausländischen Mitarbeitern, von Frauen, äl teren Mitarbeitern/ 
Akademisierungsgrad) und diese mit der technischen Fertigungsplanung eng zu 
verzahnen. Eine verbesserte, langfristig angelegte Planung von Fertigungsstruk-
turen in ihrer Tiefe auf der einen und von Personalstrukturen für alle Unter-
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nehmensbereiche auf der anderen Seite und damit eine stärkere Verknüpfung 
von Technik und Personal bei der Planung von Arbei tsplä tzen, bei der Fest­
legung von Arbeitsanforderungen und -inhalten, ist m.E. auch aus betriebs­
wirtschaftlicher Sicht dringend notwendig. Der Personalverantwortliche m u ß 
vielleicht erst noch lernen, dem Techniker, dem Ingenieur, dem Arbeitsplaner 
und -vorbereiter gegenüber auch längerfristige Aussagen über künftige Personal­
strukturen zu machen. Die Schwierigkeit solcher Prognosen vermögen ihn nicht 
aus seiner Verantwortung zu entlassen. Wir Personalleute müssen deshalb auch 
aufhören, im Nachhinein immer nur die technischen Bereiche dafür verantwort­
lich zu machen, daß die Arbei tsplätze nicht human genug gestaltet sind, weil 
z .B. nicht genügend auf Anforderungen und Eignungen abgestimmt. Umgekehrt 
m u ß aber auch die produktionstechnische Planung mehr als bisher die von Per­
sonalseite bzw. Arbeitnehmerseite geforderten Arbeitsplatzgestaltungsformen, 
z .B . für besondere Mitarbeitergruppen (wie ältere, in der Leistungskraft beein­
trächt igte Mitarbeiter, Frauen, Jugendliche usw.) von vornherein einbeziehen. 
Wollen wir die anstehenden beschäftigungspolit ischen Probleme vertretbar lö­
sen, so wird es m.E . immer mehr darauf ankommen, den Bereich der men­
schengerechten Arbeitsgestaltung als eine gemeinsame Aufgabe von Technikern/ 
Ingenieuren/Innovatoren und Personalverantwortlichen zu verstehen. 

5. O f f e n e Fragen bei der U m s e t z u n g be t r i eb l i che r Persona lp lanung 

In den Unternehmen sind in den letzten Jahren verstärkt eine Reihe von Stra­
tegien und von Instrumenten für alle Bereiche der Personalplanung entwickelt 
worden, die den Einzelinteressen der Unternehmungen und Betriebe trotz des 
Normenges t rüpps , von dem sie umgeben und abhängig sind, mehr oder weniger 
stark Rechnung tragen. Wenn aber betriebliche Personalpolitik darüber hinaus­
gehend einen angemessenen Beitrag zur Lösung der allgemeinen Arbeitslosig­
keit leisten soll, sind m.E. erhebliche Anstrengungen hinsichtlich einer heute 
kaum vorzufindenden Koordination von öffentlicher Arbeitsmarktpolitik und 
betrieblicher Personalpolitik vonnö ten . Sicherlich sind an der entscheidenden 
Nahtstelle zwischen innerbetrieblicher Beschäftigungs- und Personalpolitik und 
globaler überbetr iebl icher Arbeitsmarktpolitik gesetzliche, tarifvertragliche und 
betrieblich vereinbarte Regelungen notwendig. In diesem Bereich sollte jedoch 
von einer weiteren Perfektionierung des Normendickichts zugunsten der A n ­
wendung neuer Instrumente oder der Ausschöpfung und der wirksameren Aus­
nutzung bestehender Regelungen abgesehen werden. Das setzt voraus, daß bei 
den für die Arbeitsmarktpolitik Verantwortlichen, bei den davon Betroffenen 
oder sie Beeinflussenden, also auch bei den Unternehmen/Betrieben der ernst-
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hafte Wille zu einem koordinierten Vorgehen vorhanden ist. Das bedeutet aber 
nicht, daß zwischen innerbetrieblicher und globaler Beschäftigungspolitik keine 
unterschiedlichen Zielvorstellungen bestehen dürften. Ebenso wie im Rahmen 
der Mitbestimmung auf Betriebs- oder Unternehmensebene, kommt es auch 
hier darauf an, eine ausgewogene Balance zwischen der öffentlichen Arbeits­
marktpolitik und damit gesamtgesellschaftlicher und gesamtpolitischer Ziel­
setzung mit dem einzelwirtschaftlichen Bedürfnis nach sachlicher und perso­
neller Bestandssicherung herzustellen. Die Unternehmen sind für eine solche 
Vorgehensweise offen. Sie fordern m.E. allerdings zu Recht, zunächst eine 
sorgfältige systematische Aufarbeitung und Analyse der gegenwärtigen Arbeits­
marktproblematik. Desgleichen kann, wie ich glaube, eine solche Weiterent­
wicklung zu einer „integrier ten Arbeitsmarktpoli t ik" sinnvoll und für die 
Praxis handhabbar nur sein, wenn sie in eine klar umrissene gesamtwirtschaft­
liche und -gesellschaftliche Rahmenkonzeption eingebettet ist bzw. wird . Ich 
bin optimistisch genug zu glauben, daß uns das in den nächsten Jahren gemein­
sam in kooperativer und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Arbeitneh­
mervertretungen in den Unternehmen und in den Betrieben sowie in abgestimm­
ter Koordinat ion mit allen verantwortlichen Stellen außerhalb der Einzelunter­
nehmen weitgehend gelingen k ö n n t e . 
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IV. Hasso Hagenbruck * 

Personalplanung in der Montanindustrie 

Gliederung: 

1. Zielraster der Personalpolitik in der mitbestimmten Montanindustrie 
2. Personalplanerische Instrumentarien zur Erfüllung personalpolitischer 

Ziele 
3. Bewährung personalplanungsgestützter Personalpolitik 
4. Weiterführende Anregungen 

1 . Z ie l raster der Pe rsona lpo l i t i k in der m i t b e s t i m m t e n M o n t a n i n d u s t r i e 

Aus der Insider-Beobachtung 1 lassen sich im Hinblick auf die Personalplanung 
und Personalpolitik Grobziele der mitbestimmten Montanindustrie unschwer 
ablesen: 

— Rentabi l i tä t und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens durch Produkt ivi tä ts­
steigerungen in den Betrieben, 

— Erhöhung der Motivation der ausgeübten Tät igkei ten, 

— Unters tü tzung der staatlichen, sektoralen und regionalen Beschäftigungs­
ziele, 

— Nichtbeeinflussung der Eigensouveräni tät im Freizeitraum der Mitarbeiter. 

Dies möglichst auf der Grundlage von Informationen und möglichst im K o n ­
sens mit betrieblichen und außerbetr iebl ichen Mitspielern. 

Dazu einige Beispiele für Maßnahmen zur Verwirklichung konkreter Fein­
ziele (ich reiße sie an dieser Stelle nur an; d.h. es soll ein Gefühl dafür entstehen, 
was durch die allgemeine Zielstellung gewollt wird). 

* Der Autor ist Personaldirektor in einem großen Konzern des Bereichs des Montan-Mit-
bestimmung. Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines auf dem ISF-Symposium „Per­
sonalplanung unter veränderten Wachstumsbedingungen" 1978 gehaltenen Referats. 
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Das erste Beispiel steht stellvertretend für personalpolitisch geschickte Be­
mühungen zur Vermeidung von Härten bei Unternehmenskonzentrationen zur 
Produkt ivi tä tss te igerung. Ich erinnere dazu an die Bildung der Verkaufskontore 
als Lernhilfen für Konzentration, Spezialisierung und Rationalisierung bei 
Stahl in den 60er Jahren. Sie waren die branchenweite Antwor t auf neue Tech­
nologien wie Großhochöfen mit Heißestwind, arbeitskostensparende Oxygen-
s tahlgroßkonver ter statt Thomas- und Siemens-Martin-Stahlwerken usf.. Die 
Verkaufskontore bedeuteten den Versuch zur Erhaltung der Wettbewerbsfähig­
keit entflochtener, d.h. kleiner Unternehmen. Durch Wahl der Lösung ,,Walz-
stahlverkaufskontore" wurden die betriebsnahen Mitbestimmungsreinrichtun­
gen erhalten; die Durchführung von Rationalisierung und Spezialisierung mit 
Hilfe neuer Technologien wurde nicht von ruinösem Wettbewerb begleitet. Ich 
werde dieses Thema wieder aufgreifen. 

Als Beispiel für die Erhöhung der Arbeitsmotivation steht der Einbau von 
sicheren, belastungsmindernden, arbeitsanreichernden Lösungen bei Investi­
tions- und Organisationsvorhaben mit Hilfe von beratenden Fachleuten und 
Betr iebsräten in Ergonomie-Teams. Auch hierauf komme ich noch zu spre­
chen. 

Beispiele für die Unters tü tzung öffentlicher Beschäftigungsziele sind: 

— Der überpropor t iona le Ausbau der Berufsbi ldungskapazi täten für die Zeit 
des ,,Bergs" der Schulabgangsraten; dies trotz konjunktureller und struk­
tureller Beschäft igungsprobleme; 

— Vermeidung von Entlassungen durch Planung und Nutzung von alternativen 
Anpassungsmögl ichkei ten an verminderte Produktion; und zwar bis zum 
Grenzbereich des wirtschaftlich vertretbaren. Auch hierauf werde ich an an­
derer Stelle näher eingehen. 

Zur E rhöhung der Eigensouveränität im Freizeitraum nenne ich hier zu­
nächst nur die Stichworte: 

— Ausbau von betriebsbedingten Sozialeinrichtungen und Maßnahmen zu 
Lasten von solchen Sozialeinrichtungen und von Maßnahmen , die Einwir­
kung der Unternehmen auf den Freizeitbereich ermögl ich ten ; 

— außerbet r iebl iche Verknüpfung und Zubilligung von Souveräni tä tsrechten 
bei Verwaltung von Sozialeinrichtungen, die für Mitarbeiter weiterhin erfor­
derlich waren. 

Um solche Ziele verwirklichen und solche Maßnahmen zielgerecht durch­
führen zu k ö n n e n , bedurfte es u.a. guter Personalplanung. 
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2 . Personalp laner ische I n s t r u m e n t a r i e n z u r E r f ü l l u n g persona lpo l i t i scher Ziele 

Ein guter Überblick über den Ausbau der Personalplanung in den Montanunter­
nehmen läßt sich gewinnen anhand der — sicher nicht lückenlosen — Aufzäh­
lung der personalplanerischen Instrumentarien. Wir verfügen über 

— Branchen-Arbeitsgremien, die umfassend und frühzeitig Informationen 
austauschen über Umsatz, Beschäftigung, Produktion, Arbeitszeit- und Fehl­
zeiten, L o h n etc.; 

— lang-, mittel- und kurzfristige Branchen- und Unternehmens-Prognosen über 
Absatz, Kapazi tä t , Kapazi tätsauslastung, Personalbedarf; 

— ausgereifte betriebliche und teilweise überbetr ieblich abgestimmte Berufsbil­
dungsplanungen und -pläne; 

— gute Einzellösungen zur Personalentwicklungsplanung; 

— ergonomische Arbeitsteams und Labors zur Erfüllung von § § 90, 91 B e t r V G ; 

— teilweise hochgradig ausgebaute Personal- und Arbeitsplatzdatenbanken; 

— Wirtschafts- und Personalplanungsausschüsse und -kommissionen nach §§ 
106 und 92 B e t r V G , die für Verknüpfung von Informationen zur Personal­
planung bzw. für Beratung personalpolitischer Maßnahmen aufgrund von 
Personalplanung sorgen; 

— durchgängig gute Planungs- und Durchführungslösungen zu Arbeitszeit, 
Urlaub, Einsatz, Kurzarbeit, Mehrarbeit, Versetzungen und Umsetzungen; 

— gute Einzellösungen für den Einsatz Leistungsgeminderter mit und ohne 
Verdienstsicherung; 

— gute Ansätze zu Einzellösungen für eine zielgerichtete Personalbeschaffungs­
planung und Beschaffung; 

— ausgereifte Sozialpläne für den Fa l l , daß Personalstandsminderungen wegen 
Betr iebsänderungen erforderlich werden; 

— leider nur auf Teilgebieten ausgereifte, auf Teilgebieten vertretbare, auf 
Teilgebieten erst in Ansätzen überdachte Lösungen für Personalkostenpla­
nung und -kontrolle; insbesondere soweit diese Kriterien standhalten sollen, 
die unter den Stichworten ,,Humankapitalrechnung", ,,Sozialbilanz" in Dis­
kussion sind, stehen wir erst am Beginn einer vermutlich langfristigen Dis­
kussion. 

a) I n s t i t u t i o n e l l e U n t e r s t ü t z u n g au f U n t e r n e h m e n s e b e n e 

A u f Unternehmensebene sind in einigen Fällen Grundsa tzans töße zur Ein- und 
Durchführung von Personalplanung durch mitbestimmte Aufsichtsräte gegeben 
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worden. Solche Ans töße ergeben sich regelmäßig spontan bei Beratung von In­
vestitions- und St i l legungsmaßnahmen, bei Fusionsplanungen und Funktions­
übergängen. 

Auch von Seiten der Betriebsräte wurde eine Vielzahl von Personalplanungs-
anregungen gegeben, meistens anhand von konkreten betrieblichen Erforder­
nissen zu Persona lmaßnahmen. 

Diese Erfordernisse leiteten sich teils aus Beschlüssen ab, die auch den Auf-
sichtsrat befaßten , teils resultierten sie aus der Vielzahl der betrieblichen Pro­
bleme bei Persona lmaßnahmen, wie Einstellung, Ein- und Umgruppierung, Ein­
satz, Versetzung, Entlassung, Vertretung, Beurteilung, Beförderung, Disziplinar­
m a ß n a h m e n , Berufsbildung, Betr iebsänderung, Organisat ionsänderung, usw. 

b) B r a n c h e n e x t e r n e i n s t r u m e n t e l l e H i l f e n fü r Persona lp lanung 

Nach Art ikeln 2 und 3 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl ( E G K S ) hat die Gemeinschaft u.a. die Vor­
aussetzungen dafür zu schaffen, , ,daß keine Unterbrechung in der Beschäftigung 
eintritt. . . " ; sie hat ,,. . . auf eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin­
gungen der Arbeiter hinzuwirken." 

Nach Ar t ike l 57 ff. des gleichen Vertrages kann im Falle von Krisen in Er­
zeugung, Verteilung und Preisgestaltung eingegriffen werden. 

Nach Ar t ike l 56 in Verbindung mit Ar t ike l 54 kann die Hohe Behörde neue 
Arbei tsplätze schaffen und Härten für von Stillegungen betroffene Arbeitneh­
mer mildern helfen. 

Der Stahlmarkt ist Weltmarkt. Die „Langfristigen Ziele Stahl" werden vor 
dem Hintergrund des Weltmarktes festgelegt und die Kapazi tä tsentwicklungen 
vor diesem Hintergrund untersucht, registriert und durch Rückinformat ion 
an die informierende Stahlindustrie der Europäischen Gemeinschaft beein­
flußt. Diese Informationen lassen Rückschlüsse zu auf die Wettbewerbsposition 
und die Wettbewerbschancen, die Absatzposition und die Absatzmögl ichkei ten , 
die wahrscheinliche Produktionsentwicklung und somit die voraussichtliche 
Personalbedarfsentwicklung. 

Dies bewirkt eine wesentliche Hilfe für die Personalplanung der Montan-
Unternehmen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 

Bei Strukturkrisen wie der gegenwärtigen gehen — wie angedeutet — die 
Eingriffsmöglichkeiten der Hohen Behörde in Kapazi tä tsplanung und Absatz 
noch wesentlich weiter. Die sogenannten Davignon-Pläne zu Produktions­
empfehlungen, zur außerwirtschaft l ichen Absicherung gegen Dumping und zu 
Kapazitätseingriffen mit und ohne Finanzhilfen zeigen dies. 

In solchen Zeiten erweist sich der Vorte i l rechtzeitiger Personalplanung im 
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Hinblick auf die eingangs genannten Ziele für Unternehmen, Arbeitnehmer 
und Öffentl ichkeit besonders augenfällig. Dann sind Pläne zur Arbeitsplatz­
sicherung wegen der Sorge um regionale und sektorale Beschäftigung in aller 
Munde. Die allgemeinen Ziele im Stahlbereich der Montanunion und die in­
strumenteilen Mit te l zu ihrer Verwirklichung sind Voraussetzung dafür, daß 
auch bei strukturellen Krisen durch Personalplanung kontinuierliche Personal­
polit ik bei Wahrung des Betriebsfriedens möglich bleibt. Zu den auch in Krisen­
zeiten zu gewährleis tenden personalpolitischen Grundsä tzen zähle ich insbe­
sondere: kontinuierliche Nachwuchspolitik, Vermeidung von Massenentlas­
sungen und Sicherstellung von Personalverfügbarkeit für Zeiten wieder günstige­
rer Beschäftigung. 

Für den Fall nicht abwendbarer Härte wie Massenentlassungen und Massen­
umsetzungen sind nach dem deutschen Betriebsverfassungsgesetz Sozialpläne 
erforderlich. Einen Teil ihrer Ausprägung haben sie in den 50er Jahren erhalten 
infolge von Beihilfemöglichkeiten nach Art ike l 56 des EGKS-Vertrages für 
betroffene Mitarbeiter. 

Externe instrumentelle Hilfe entstammt bei Eisen und Stahl aber noch einer 
weiteren besonderen Bedingung: Krisen nach dem ersten Weltkrieg haben in 
der deutschen Stahlindustrie zu großen unternehmerischen Einheiten und zu 
gemeinsamen unternehmerischen Branchenkonzepten geführt. Als nach dem 
zweiten Weltkrieg entflochten wurde, erwies sich die Wirtschaftsvereinigung 
Eisen- und Stahlindustrie als wichtige und wirksame Klammer zur Verfolgung 
lebensnotwendiger unternehmerischer und betrieblicher gemeinsamer Interes­
sen. (Nach Gründung der Montanunion galt das auch auf dieser Ebene.) 

Die Arbeit der Wirtschaftsvereinigung kommt, direkt und indirekt, den Be­
mühungen der Unternehmen zugute, per Personalplanung personalpolitische 
Ziele zu verfolgen. 

Beispiele dafür sind: 

— Kapazi tä tsp lanungen, Absatzerwartungen und Produktionsziele werden, ins­
besondere in Zeiten kritischer Branchenlage, unter den Mitgliedsfirmen er­
ör te r t , so daß sich die Firmen beschäftigungspolitisch auf Schwankungen 
rechtzeitig einstellen können . 

— Über Instrumente zur Beschäftigungsstabilisierung in kritischen Phasen er­
folgt besonders intensiver Erfahrungsaustausch. In solchen Phasen sind 
bereits e rwähnte Projekte gereift wie Bildung von Verkaufskontoren, Ge­
währleis tung der Kokskohleversorgung durch den heimischen Steinkohlen­
bergbau im Zusammenhang mit der Bildung der Einheitsgesellschaft Ruhr­
kohle A G u .a . 
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— Die Wirtschaftsvereinigung sammelt und verwertet weitergehend als andere 
Verbände , für Personalplanung und -politik nutzbare Statistiken über Be­
schäf t ig tenst ruktur , Fluktuation, Anwesenheits- und Fehlzeiten, Entloh­
nung, Ausbildung, Personal- und Sozialkosten usf. 

— In Ausschußarbei t , deren Ergebnisse oft in einer eigenen Schriftenreihe dar­
gestellt werden, werden besonders taugliche personalpolitische Lösungen für 
Gegenwarts- und Zukunftsprobleme erarbeitet. Sie haben in Bereichen wie 
Stel lenpläne, Arbei tszei tpläne, Ergonomie, Berufsbildung, Personal- und 
Sozialkostengliederung unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zur Personal­
planung. 

3. B e w ä h r u n g persona lpo l i t i scher Persona lpo l i t i k 

Beispiele für die Verwirklichung des Zielbündels „Sicherung von Wirtschaftlich­
keit und Ren tab i l i t ä t " und des Beschäftigungszieles „Arbei t sp la tzs icherung" 
habe ich teilweise bereits e rwähnt . A n dieser Stelle wi l l ich näher darauf ein­
gehen. 

Aus absatzwirtschaftlichen und technologischen Daten der westdeutschen 
Eisen- und Stahlindustrie wurde Anfang der 60er Jahre ein einschneidender 
struktureller Wandel erkennbar. Hierauf wurde weiter oben bereits hingewie­
sen. Absatzwirtschaftlich deuteten die Daten hin auf wachsende Fähigkeit zur 
eigenen Marktversorgung wichtiger Verbraucherregionen der Welt mit Stahl­
produktionen einfacher Technologie, auf Wettbewerbsvorteile für Standorte 
mit billiger Energieversorgung und mit frachtgünstiger Versorgung hochwerti­
gen Erzes-, besonders begünstigt wurden sie, wenn gleichzeitig hoher Technolo­
giestand und große Verbrauchernähe vorlagen; ferner signalisierten die Daten 
für die Bundesrepublik Verlust der günstigen Lohnposit ion bei der Erzeugung 
des heimischen Reduktionsstoffes Kokskohle und des Stahls selbst; technolo­
gisch zeichnete sich ein Kostenvorsprung kapitalintensiver Größtanlagen ins­
besondere bei der und für die Flachstahlerzeugung ab. 

Infolge der Entflechtung der westdeutschen Stahlindustrie nach dem Kriege 
waren ihre Kapital- und ihre Marktposition für den internationalen Wettbewerb 
unter veränder ten Bedingungen zu ungünstig geworden. Viele Unternehmen 
entschlossen sich angesichts dessen zur Neuordnung von Stahlunternehmen 
mit dem Ziel einer Konzentration auf wet tbewerbsgünst ige Standorte für 
kapitalintensive Großeinhei ten hoher Technologie. Die Vertreter der Gewerk-
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schaften und der öffentlichen Hände sperrten sich dagegen in den mitbestimm­
ten Aufsichtsrä ten m.W. nicht. In Zeiten des Wachstums, mindestens im Rah­
men der Produkt iv i tä ts for tschr i t te , ließen sich die daraus folgenden Personal­
bewegungen, Umschulungen, Berufsbildungsneuordnungen mittels Planung und 
Härteausgleichsregelungen schrittweise passabel durchführen. Dabei bewähr te 
sich überbetr iebl iche Zusammenarbeit sowohl auf der Ebene der Wirtschafts­
vereinigung Eisen- und Stahlindustrie des Arbeitgeberverbandes Eisen- und 
Stahlindustrie und des Vereins Deutscher Eisenhüt tenleute als auch auf der 
Ebene der Mitbest immungsträger und der Gewerkschaften und ihrer überbe­
trieblichen Einrichtungen. 

Der Beschäftigungseinbruch 1975 und in den Folgejahren hat aber mit 
Kapazi tä tsauslastungen von 60 % und weniger und mit Preisen, die seit vier 
Jahren unauskömmlich sind, neue Herausforderungen gebracht. In deren Ge­
folge sind neue Instrumente ins Spiel gekommen, die bis dahin nicht erprobt 
waren. Es handelt sich um konzertierte Akt ionen der Partner Hohe Behörde 
nach EGKS-Ver t rag , Bund und Länder , Unternehmen und Gewerkschaften. 
Diese „konzer t ie r te A k t i o n " muß te sich in der Bundesrepublik bisher insbe­
sondere bei der besonders hart betroffenen Stahlindustrie an der Saar bewäh­
ren. Es geht dort darum, für ca. 10.000 Arbeiter wegen Verlust der Arbeitsplätze 
Här ten auszugleichen oder neue Arbei tsplätze zu finden. 

Die Unternehmen liefern das marktwirtschaftliche Zukunftskonzept und be­
halten die unternehmerische Führungsrolle. Dazu fördert die E G eine Fusion 
über Grenzen der Mitgliedsländer hinweg. Sie sorgt ferner dafür, daß am inner-
und außereuropäischen Markt Flankenschutz gegeben wird. Bund und Land 
leisten zusätzliche Finanz- und Infrastrukturhilfen. Gewerkschaften und Mit ­
bestimmungseinrichtungen vor allem sorgen, nach Maßgabe personalplaneri­
scher Konzepte der Unternehmen, für die hauptleidtragenden Arbeitnehmer bei 
Erhaltung des sozialen Friedens. Fürwahr eine auf Gesamtplanung einschließ­
lich Personalplanung basierende konzertierte A k t i o n bisher nicht gekannten 
Ausmaßes , deren Bewährung wir aber noch abwarten müssen. 

In einem weiteren Beispielsfall genügten zur Problembewäl t igung ausschließ­
lich die Partner Unternehmen, Betriebsrat und Gewerkschaften, allerdings vor 
dem Hintergrund der Markteingriffe der E G . Hier verliefen Problemlösungen 
erfolgreich, vor allem wegen des in den 60er und 70er Jahren erreichten hohen 
Grades der Rückverflechtung. In einem westdeutschen Stahlkonzern sind 
zwischen 1974 und 1978 Personalstandsminderungen um ca. 20.000 Mitar­
beiter eingetreten bei Umsetzung von ca. 2.000 Mitarbeitern zwischen Kon­
zernunternehmen mit und ohne Funkt ionsüber t ragungen . Auch hier konnte 
der Arbeitsfriede gewahrt bleiben. Voraussetzung war die gute Gesamtplanung 
des Unternehmens einschließlich Personalplanung, auf dieser Grundlage Ab-
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Schluß von Verträgen der Unternehmen mit Gewerkschaften und Betriebs­
räten über Besitzstandssicherungen und Härteausgleich für Mitarbeiter und über 
Gewährle is tung betriebsnaher Mitbestimmung auch im Rahmen der neuen 
Unternehmenskonzeption. 

Nun ein Beispiel für Erhöhung der Arbeitsmotivation der ausgeübten Tätig­
keiten: 

In der zweiten Hälfte der 50er Jahre wurde durch den damaligen Arbeits­
direktor Ado l f Jungbluth bei der seinerzeitigen Hüt tenwerke Salzgitter A G ein 
arbeitswissenschaftliches Team gegründet (später arbeitskundliches Team ge­
nannt). Es hatte durch Beratung der Entscheidungsstellen im Falle von Investi­
tionen und neuen Arbeitsabläufen und -Organisationen auf mehr Menschen­
gerechtigkeit bei Arbeitsgestaltung, Berufsbildung und Arbeitseinsatz hinzu­
wirken. Die Einschaltung des arbeitskundlichen Teams erfolgte bereits bei 
ersten Planungsschritten; dadurch wurden, etwa um das Jahr 1960, beispiels­
weise Personalplanungen angestoßen, die u.a. genutzt wurden für Dimensio­
nierung und Strukturierung eines zu bauenden Berufsbildungszentrums. In 
anderen Zusammenhängen lieferte das Team Anregungen für ergonomische 
Produkt ions le i t s tände in einem Kraftwerk, in Hochöfen, Stahlwerken und 
Walzwerken, für mehr Sicherheit und weniger Umweltbelastung in diesen 
Betrieben, für Anreicherung der Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter dort und in 
einem teilautomatisierten Werk zur Erzeugung von Stickstoff. A u f die Erfah­
rungen und Erfolge wurde durch das Bundesarbeitsministerium zurückgegriffen 
bei Einbau der Bestimmungen der § § 90—92 in das Betriebsverfassungsgesetz 
1972. 

Für beispielhaft halte ich auch den antizyklischen Ausbau von Berufsbil­
dungskapazi tä ten und die antizyklische Zunahme von Berufsbildungsverhält­
nissen bei Eisen und Stahl. 

Die weiter oben geschilderte Minderung der Stahlkapazi tä ten und die ver­
minderte Auslastung der verbleibenden Kapazi tä ten seit 1975 läßt zunächst 
vermuten, daß aus Kostengründen und im Hinbl ick auf verminderten Personal­
bedarf die Anzahl der Berufsbildungsverhältnisse in der Stahlindustrie vermin­
dert werden würde. Tatsächlich sind die Kapazi tä ten gewachsen — in einem 
Fal l z .B. mit einem Investitionsaufwand von ca. 30 Mio D M . Die Gesamtzahl 
der Ausbildungsverhältnisse betrug bei den Mitgliedsfirmen der Wirtschafts­
vereinigung Eisen- und Stahlindustrie einschl. Mannesmann am 31.12.1974 
4,54 v .H . und am 31.12.1977 5,18 v . H . der Beschäftigten. Das ist eine Zu­
nahme von 14,1 v . H . 

Die Ergebnisse beruhen, soweit ich sie beeinflussen bzw. die Gründe für die 
Beeinflussung beobachten konnte, auf folgenden Personalplanungsüberlegungen: 
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— Berufsausbildung m u ß sowohl nach volks- als auch nach betriebswirtschaft­
lichen Erfordernissen erfolgen, sie ist wegen beider Erfordernisse bei Stahl 
langfristig auszurichten; volkswirtschaftlich ist dabei der Maßstab die Le­
bensarbeitszeit, betriebswirtschaftlich ist Ausbildung als Langfristinvestition 
zu betrachten. 

— Wachsende regionale Jugendarbeitslosigkeit wegen Mangel von Ausbildungs­
verhältnissen würde langfristig den sozialen Frieden in der Region gefährden. 

— Fast doppelt so hohe Schulabgängerzahlen in den Jahren bis 1982 gegenüber 
denen etwa ab 1985 gebieten Vorsorge für die Zeit ab Mitte des nächsten 
Jahrzehnts. 

— Diese Vorsorge ist überpropor t iona l zu treffen für die Besetzung von Pro­
dukt ionsarbe i t sp lä tzen , für die heute bereits Personal schwierig zu beschaf­
fen ist und die derzeit vielfach mit Ausländern besetzt sind. Diese sind 
wiederum wegen Defizit an Sprach- und Fachkenntnissen nicht zureichend 
für Aufstieg geeignet. 

Mein nächstes Beispiel steht für gezielte Förderung der Souveräni tä t der Mi t ­
arbeiter im Freizeitbereich: Ursprünglich war Hauptzweck von Werkspensions­
regelungen insbesondere langfristige Bindung der Mitarbeiter an das Unterneh­
men. Anerkennung von andererorts erworbenen Pensionsanwartschaften e rhöh t 
jedoch die Mobil i tätsberei tschaft und vermindert den Grad der Abhängigkeit 
von bestehenden Arbeitsverhältnissen. 

Die Personalverantwortlichen der Eisen- und Stahlindustrie hatten dazu 
bereits in den 50er Jahren anhand der Fluktuationsdaten aus ihren überbetr ieb­
lichen Personalstatistiken erkannt, daß zwischenbetriebliche Mobil i tät in der 
Branche unzureichend war, jedoch förderungswürdig sein sollte. Deshalb wurde 
seinerzeit für die Branche eine Pensionsvereinigung geschaffen, deren Mitglie­
der erworbene Pensionsanwartschaften in anderen Mitgliedsunternehmen gegen­
seitig anerkennen. 

Das Betriebsrentengesetz von 1974 wird in seinen Bestimmungen über un­
verfallbare Anwartschaften nicht zuletzt auf die positiven Erfahrungen der 
Stahlindustrie gefußt haben. 

4 . W e i t e r f ü h r e n d e A n r e g u n g e n 

Wir benöt igen — auch in der Montanindustrie — trotz guter Ansätze weitere 
personalplanerische und personalpolitische Fortschritte zur Bewältigung gegen­
wärtiger und künftiger Strukturprobleme. Meine Anregungen dazu gehen in 
Richtung folgender Maßnahmen und Instrumentarien: 
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Die Arbeitsplatzstrukturdaten zur Definition von Bedarf und Beschaffung 
und die Strukturdaten der Arbei tsämter über Ausbildungsplatzsuchende, 
Arbeitssuchende und Rehabilitanden nach Rehabilitation sind z .Z. am Ort des 
Bedarfs nicht verfügbar oder, soweit verfügbar, nicht kompatibel. 

Angesichts der langfristigen Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Renten­
finanzierungsprobleme ist das ein unbefriedigender Zustand, der mit Hilfe der 
DÜVO-Datensys teme und der Leistungsgruppenstatistik (Verdiensterhebung in 
Industrie und Handel) bei gutem Willen beiderseits ausgeräumt werden könn te . 
Dies haben jedenfalls Untersuchungen durch eine Arbeitsgruppe bei der Wirt­
schaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie für diese Branche ergeben. Hier 
sollten Sozialpartner und Bundesanstalt für Arbeit gemeinsam Lösungen er­
arbeiten. 

Wir können vorausberechnen, daß vielfach Berufswünsche der Schul- und 
Hoch Schulabgänger und fachlicher Nachwuchsbedarf der Wirtschaft gravierend 
bis katastrophal voneinander abweichen werden. Für meinen Erfahrungsbereich 
habe ich z .B. feststellen können , daß wir immer noch zu wenig Ausbildungs­
plätze im Hinblick auf den Nachwuchsbedarf an Hüt tenfacharbei tern haben. 
Trotzdem können wir die Ausbildungsplätze nicht besetzen. Andererseits ver­
misse ich Planungsvorkehrungen und Durchführungsakt ivi täten zur Eingliede­
rung eines großen Teils von Abiturienten und Fachschul- und Hochschul­
abgängern. Hier wären Verbands- und Unternehmensakt iv i tä ten angebracht 
wie in folgender Anregung geschildert. 

Die gesamte Fächerbrei te der personal- und arbeitswirtschaftlichen Auf­
gaben ist bisher im Hinblick auf Ausbildung, Beschaffung und Personalent­
wicklung nicht strukturiert, sie kann deshalb auch nicht im Hinblick auf 
Personalbedarf quantifiziert werden. Mitarbeiter von Arbeitsdirektoren bei 
Eisen und Stahl haben empirisch und theoretisch herausgefunden, daß es für 
einschlägige Fach- und Führungsaufgaben sechs Berufskategorien gibt: Perso­
nalfachkräfte, Sozialfachkräfte, Berufsbildungsfachkräfte, Arbeitsgestaltungs­
und -Sicherheitsfachkräfte, Sicherungsfachkräfte, Gesundhei tsfachkräf te . Sie 
haben Wege zur Ermittlung des einschlägigen Nachwuchsbedarfs aufgezeigt, 
außerdem haben sie ein Personalentwicklungsmodell vorgestellt, mit dessen 
Hilfe u.a. der Aufstiegs- und Einstiegsnachwuchs bestimmbar gemacht werden 
kann. Das letztgenannte Verfahren taugt auch zur Bestimmung des Einstiegs­
bedarfs für junge Menschen mit Fach- und Hochschulabschluß . Das Modell für 
die Stahlindustrie kann und sollte auch in anderen Branchen eingeführt werden. 

Trotz verschiedener Bemühen, z .B. durch den A W V (Ausschuß für wirt­
schaftliche Verwaltung), den Fachausschuß Ergonomie des Deutschen Normen­
ausschusses, des Forschungsinstitutes für Rationalisierung an der Technischen 
Universität Aachen, fehlt es an zureichenden exemplarischen Lösungen für die 
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Führung von Personal- und Arbeitsplatzdaten in den Betrieben in einer Güte, 
die für qualitative und quantitative Personalplanung ausreicht. 

Dazu habe ich aus leidvoller Erfahrung lernen müssen, daß zu früh der Ver­
such gemacht wird, Arbeitsplatz- und Personaldaten kompatibel zu machen. 
Das verleitet zur Bildung von Prokrustes-Betten. 

Daten, die Fähigkei ten, Fertigkeiten, Belastbarkeiten und Einschränkungen 
von Menschen im Hinblick auf Arbeit beschreibbar machen, müssen zunächst 
„rücksichtslos menschlich" sein. Daten, die Arbeit , Arbeitsplatz und Umwelt 
beschreiben, haben zunächst „rücksichtslos technisch" zu sein; daß sie dennoch 
von menschlichen Relationen ausgehen, ist Philosophie-Erkenntnis der Natur­
wissenschaftler. Wenn nach Datenlage das unterschiedlich Beschriebene im 
Hinblick auf Arbeitseinsatz, Personalentwicklung, Berufsbildung, Arbeitsge­
staltung verglichen wird, ist es besser, man sieht einen „ G r a b e n " zwischen 
Mensch und Arbeit zu viel als eine „Brücke" zwischen ihnen zu wenig. 

Erst die Analyse der Ungleichheiten von Anforderung und Eignung lehrt, wo 
etwas an der Arbeit oder am und für den Menschen zu tun ist. 

1 Meinen Ausführungen liegt kein besonderes Quellenstudium, sondern persönliche Erfah­
rung mit Personalplanung in Unternehmen zugrunde, die dem Montan-Mitbestimmungs-
gesetz unterliegen und Stahl erzeugen. Daraus resultieren auch meine Vorschläge zur 
Weiterführung der Personalplanung. 
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V. Heinz Ahrens* 

Bedingungen der Personalplanung in kleineren und mittelgroßen 
Unternehmen 

Gliederung: 

1. Vorbemerkung 
2. Der Rang der Personalplanung in der Unternehmensplanung 
3. Äußere Bedingungen 
4. Zielrichtung und Durchführung der Personalplanung innerhalb der vorgege­

benen Bedingungen 
5. Schwierigkeiten bei der Realisierung der Zielrichtung 
6. Betriebliche Personalplanung unter gesamtwirtschaftlicher Verantwortung 

1 . V o r b e m e r k u n g 

Kleinere und mit te lgroße Unternehmen sind eine heterogene Untersuchungs­
masse. Ich brauche mich nicht bei einer definitorischen Abgrenzung aufzuhal­
ten. Es geht um Fragen der Personalplanung in Unternehmen, die nicht unter 
das Mitbestimmungsgesetz fallen. Erhebliche Unterschiede ergeben sich nicht 
nur von Branche zu Branche, sondern auch durch andere Strukturmerkmale. 
Wenn schon für die Gruppe Großbe t r iebe generalisierende Aussagen zum The­
ma nicht möglich sind, gilt das erst recht für die Unternehmen, über die ich zu 
spechen habe. 

Ich bin mir bewuß t , daß ich den Ansprüchen einer typisierenden Betrach­
tung nicht gerecht werde, wenn ich am Beispiel des Unternehmens, für das ich 
verantwortlich bin und das sicher nicht in allen Bereichen als typisch angesehen 
werden kann, einige Gedanken und Anregungen vortrage. Es handelt sich dabei 
um ein Unternehmen des Maschinenbaus mit einem stark spezialisierten Pro­
duktionsprogramm mit ca. 150 M i o . Umsatz (davon 70% Export) und ca. 800 

* Der Autor ist Vorsitzender der Geschäftsführung der STETTER GmbH, Memmingen. Der 
Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines auf dem ISF-Symposium „Personalplanung un­
ter veränderten Wachstumsbedingungen" 1978 gehaltenen Referats. 
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Beschäftigten. Hinsichtlich Organisation und Anwendung moderner Führungs­
techniken würde ich es für diese Gruppe von Unternehmen als „guten Durch­
schnitt" bezeichnen. 

2 . Der Rang der Persona lp lanung in der U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 

a) S t a n d der T e c h n i k der P lanung in k le ineren u n d m i t t e l g r o ß e n U n t e r n e h m e n 

In Unternehmen unserer G r ö ß e n o r d n u n g gibt es kaum geschlossene Planungs­
systeme. Charakteristisch ist vielmehr die Planung bestimmter Teilbereiche. A m 
ehesten findet man Investitions- und Umsatzplanung, nur in seltenen Fällen 
besteht eine Gewinnplanung. Die Interdependenz der verschiedenen Bereiche 
wird nicht immer hinreichend beachtet. Methodische Korrektheit und Planungs­
genauigkeit lassen zu wünschen übrig. Dazu kommt, daß die Pläne meistens 
keine Verbindlichkeit haben. Erhebliche Abweichungen zwischen Soll und Ist 
sind an der Tagesordnung. Wegen des fehlenden Planungshorizontes aber auch 
wegen der beachtlichen Bedeutung der Improvisation bestehen langfristige 
Pläne nur in Ausnahmefäl len. Salopp formuliert: Die Ernüchterung nach der 
Planungseuphorie der vergangenen Jahre bleibt den kleineren und mit te lgroßen 
Unternehmen meistens erspart, weil es bei ihnen zur Planungseuphorie noch 
gar nicht gekommen war. 

Welchen Platz hat die Personalplanung? 
Die Personalplanung läuft häufig nebenher, das mag daran liegen, daß sie 

schwieriger ist, vielleicht aber auch daran, daß die Kapitalvertreter und Banken­
vertreter in Aufsichtsgremien daran nicht so stark interessiert sind wie an an­
deren Planungsrechnungen, die über das Ergebnis etwas aussagen. 

b) Sys temat ische Persona lp lanung — ad hoc-P lanungen 

Stellenbeschreibungen liegen meistens vor; am ehesten für die Mitarbeiter, die 
mit ausführenden Aufgaben betraut sind, die in der Unternehmenshierarchie 
in den unteren Ebenen angesiedelt sind. Daß sie nicht immer perfektioniert 
sind, braucht m.E. kein Fehler zu sein. Sehr viel schwieriger wird es bei den 
leitenden Mitarbeitern, insbesondere in den Fällen, in denen Eigentümer-
Unternehmer tätig sind. Die Eigentümer-Unternehmer — insbesondere Firmen­
gründer — lassen für sich selbst eine Stellenbeschreibung häufig überhaup t nicht 
gelten — und wenn, dann nur theoretisch. Sie sind häufig fest davon überzeugt , 
daß der kreative Unternehmer sich überhaup t nicht beschreiben läßt. Eine sol­
che Einstellung hat Auswirkungen auf die nächste Ebene. Häufig finden sich 
durch die Unternehmer geprägte Personalstrukturen. Es kommt dann zu ,,hi-
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storisch" gewachsenen Stellenbesetzungen. Verdiente Mitarbeiter der ersten 
Stunde sind Inhaber von Stellen, ohne die fachliche Qualifikation zu besitzen. 
Weil Tät igkei tsbereiche häufig nicht nach objektiven Kriterien abgegrenzt, son­
dern ad personam festgelegt sind, ergibt sich eine Kette von Auswirkungen auf 
andere Stellen. Derartige Unzulänglichkeiten lassen sich ohne Gefährdung für 
die Entwicklung des Unternehmens (ohne Verlust wertvoller Mitarbeiter) nur 
in einem langjährigen, viel Geduld erfordernden Prozeß ausräumen. Ein Beweis 
für die hier skizzierte Situation ist m.E. die nicht seltene Erfahrung, daß Organi-
gramme der oberen Führungsebene strenge Verschlußsache sind! 

Diese pointierten Feststellungen dürfen nicht so verstanden werden, daß in 
kleinen und mit te lgroßen Unternehmen der Personalbereich außerhalb der 
rationalen Betrachtung liegt. Selbstverständlich werden Überlegungen ange­
stellt über den Personalbedarf im Zusammenhang mit bestimmten Maßnahmen 
und den Personalbedarf in bestimmten Zei t räumen; selbstverständlich gibt es 
(nicht immer eindeutige) Kompetenzabgrenzungen und Zuständigkei ten, die 
auch in einem Organisationsschema ihren Niederschlag finden. Man kann mei­
nes Erachtens diese Überlegungen möglicherweise auch als Einsatz- oder ad hoc-
Planungen bezeichnen. Den Ansprüchen einer methodisch korrekten inter-
dependenten Unternehmensplanung werden sie jedoch nicht gerecht. Ich bin 
andererseits der Auffassung, daß die Übertragung integrierter Planungssysteme, 
die in Großbe t r i eben notwendig sind und sich bewähr t haben, auf kleine und 
mittlere Unternehmen verfehlt ist; sie sind den gestellten Aufgaben und den 
gegebenen Voraussetzungen fast nie adäqua t ; es besteht vielmehr die Gefahr, 
daß sie eine Exaktheit und Transparenz vor täuschen, die nicht gegeben ist. 

Lassen Sie mich im folgenden einige Beispiele für die Personalplanung in 
Einzelfällen nennen: 

Im Zusammenhang mit größeren Investitionsvorhaben, die meistens mit 
Bauvorhaben verbunden sind und über einen längeren Zeitraum geplant wer­
den, wird der Personalbedarf ermittelt, es werden Wege und Möglichkeiten der 
notwendigen Personalbeschaffung analysiert und an diesem konkreten Beispiel 
die einzelnen Schritte der Personalplanung exerziert. Dasselbe gilt für den 
Fal l von Entlassungen bei nachhaltigem Beschäftigungsrückgang, der zur Auf­
lösung von Abteilungen oder zur Stillegung von Teilbetrieben zwingt. Ich bin 
davon überzeugt , daß derartige Situationen nicht selten die Führung mittlerer 
Unternehmen erstmals zur Personalplanung gezwungen haben. 

Ein Sonderfall der ad hoc-Planung ist die Nachfolgeplanung, die sicherlich 
weit verbreitet ist. Der nahtlose Übergang auf den Nachfolger ist vor allem bei 
kundenorientierten Positionen wichtig. Mi t der Nachfolgeplanung kommt man 
auch der Menta l i tä t der Mitarbeiter sehr entgegen. 

Zu e rwähnen ist in diesem Zusammenhang die Planung der Zahl der Auszu-
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bildenden und der aus diesem Personenkreis nach Absch luß der Ausbildungs­
zeit in ein Beschäftigungsverhältnis zu übernehmenden Mitarbeiter. Dieses 
transparente Planungsfeld und der einigermaßen überschaubare Zeitraum sind 
gute Voraussetzungen für Maßnahmen der Personalplanung. 

c) I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g der Z u s t ä n d i g k e i t e n 

Auch in mittleren Unternehmen gibt es Personalabteilungen. Es ist jedoch cha­
rakteristisch für mittlere Unternehmen, daß sie häufig kein eigenes Personal­
ressort besitzen; die Aufgaben des Personalressorts sind vielmehr nach Personal­
kreisen aufgegliedert. Eigentümer-Unternehmer oder Geschäftsführung sind 
zuständig für die leitenden Angestellten, der sog. kaufmännische Leiter (kfm. 
Prokurist) für die Angestellten, und der Betriebsleiter für die gewerblichen 
Arbeitnehmer. 

Diese Aufgliederung kann bei überschaubarem Personalstand durchaus sinn­
voll sein. Die Anforderungen an die Qualifikationen für die einzelnen zu beset­
zenden Stellen sind den Zuständigen auch ohne detaillierte Stellenbeschreibung 
bekannt. Das Personalwesen kann unbürokrat isch und flexibel geführt werden. 

3. Äußere Bedingungen 

Im folgenden wird auf meinen konkreten Fall abgehoben, um Zielrichtung und 
Durchführung der Personalplanung zu charakterisieren, ohne im unverbindlich 
allgemeinen zu verharren. Zunächst einige Anmerkungen zu dem Datenkranz, 
innerhalb dessen sich die Personalplanung zu bewegen hat. 

a) Wel t - u n d g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e Da ten 

Es ist selbstverständlich, daß die Datenlage objektiv nicht anders als bei Groß­
betrieben ist. Hinzuweisen ist jedoch darauf, daß häufig wegen fehlender exak­
ter Analysemögl ichkei ten eine schlechtere Transparenz herrscht. Eigene Stabs­
abteilungen stehen kaum zur Verfügung. Sekundärmater ia l ist insbesondere bei 
Unternehmen mit hohem Spezialisierungsgrad nicht immer verfügbar. 

b) Spez i f ische Bed ingungen der Branche 

Für meinen konkreten Fal l thesenartig einige Feststellungen: 

— Die deutsche Baumaschinenindustrie sieht sich einer stagnierenden bzw. 
schrumpfenden Nachfrage im Inland und in vielen Industr ie ländern gegen­
über. Das Bauvolumen wird — auf dem gegenwärtig niedrigen Niveau — nur 
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bescheiden wachsen. Der Nutzungsgrad der vorhandenen Maschinen wird 
durch verbesserte Unternehmensführung und auch den zunehmenden Kon­
zen t ra t ionsprozeß , d.h. Verlagerung auf wenige große Unternehmen, günsti­
ger, der Bedarf an Maschinen dadurch tendenziell kleiner. 

— Hoher Bedarf in Ostb lock-Ländern , jedoch wegen des Devisenmangels be­
schränkte Absatzmöglichkei t im traditionellen Handelsgeschäft. Dadurch er­
gibt sich die Notwendigkeit, nach neuen unkonventionellen Wegen zu su­
chen und sich den Besonderheiten dieses Marktes anzupassen. 

- Hoher Bedarf in Opec-Ländern , der jedoch in den volkarmen Ländern nicht 
ohne weiteres hochgerechnet werden kann. Für Kuwait und die Vereinigten 
Emirate sind schon heute auf Tei lmärkten deutlich Sätt igungserscheinungen 
festzustellen. 

— Ein Charakteristikum der Branche ist die Transportkostenempfindlichkeit 
der Produkte und damit die räumliche Begrenzung der Expor tmögl ichke i ten . 

— Weil die Produkte zumindest teilweise nicht höchster Technologie entspre­
chen, besteht die Gefahr des Aufbaues von Produktionen in Schwellenlän­
dern, und damit der Veränderung der Konkurrenzsituation in der Zukunft. 
Diese im Interesse der internationalen Arbeitsteilung wünschenswerte Ent­
wicklung stellt das einzelne Unternehmen vor die bekannten Schwierigkei­
ten, die auch ihre Auswirkungen auf die uns heute interessierende Personal­
planung haben. 

4 . Z i e l r i c h t u n g u n d D u r c h f ü h r u n g der Persona lp lanung innerha lb der 

vorgegebenen Bed ingungen 

a) E r h a l t u n g der Anpassungs fäh igke i t an s tarke Nach f rageschwankungen bei 

g le ichze i t iger Beach tung der langf r is t igen M a r k t e n t w i c k l u n g u n d des 

P r o d u k t i o n s k o s t e n s t a n d e s 

Die Entscheidung zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug hat in Branchen 
mit großen Beschäft igungsschwankungen und marktüblich kurzen Lieferfristen 
— gleichbedeutend mit einem geringen Auftragsbestand — große Bedeutung. 
Das gilt insbesondere in den Fällen, in denen Baugruppen oder Elemente der 
Endprodukte als Serienprodukte bezogen werden können . Hinzuweisen ist 
auch darauf, daß die Festlegung der Produktionstiefe eine Entscheidung über 
den Bedarf des Kapitals — dem häufigen Engpaß in mittleren Unternehmen 
— einschließt . Aus diesen Gründen bietet sich nicht selten eine geringe Produk­
tionstiefe — und damit Verlagerung des Beschäftigungsrisikos und vieler Per­
sonalprobleme auf Unterlieferanten — an. Al le in durch die Leistung bzw. den 
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Abbau von Übers tunden (= zeitliche Anpassung) können bei einer solchen 
Unternehmenspolitik beachtliche Schwankungen des Produktionsvolumens 
beherrscht werden. Ein wichtiger Sonderfall ist die Verlagerung auf Produk­
t ionss tä t ten im Ausland, bei denen es sich um selbständige, angegliederte oder 
eigene Gesellschaften handeln kann. Für letztere sprechen die stärker werden­
den Importrestriktionen und die allgemeine Gefahr der Einschränkung der 
Freiheit des Welthandels. Nicht une rwähn t bleiben darf in diesem Zusammen­
hang die hier nur am Rande interessierende Frage, daß die Schaffung von 
Produkt ionss tä t t en im Ausland primär unter vertriebspolitischen Aspekten zu 
sehen ist und daß keine dauerhaften Lohnkosten- oder sonstigen Produktions­
kostenvorteile gibt. 

Es ist verfehlt, bei der Entscheidung den gegenwärtigen Kostenrelationen 
zwischen verschiedenen Ländern den Ausschlag geben zu lassen. Es m u ß viel­
mehr der Marktstrategie, möglicherweise auch der Beschaffungspolitik, die 
höchs te Priori tät e ingeräumt werden. 

Ein auch gesamtwirtschaftlich recht interessanter Zusammenhang zwischen 
der Verlagerung von Produkt ionss tä t t en ins Ausland, bei gleichzeitiger zum Teil 
vertraglich abgesicherter Beschäftigung oder Erhaltung/Schaffung von Arbeits­
plätzen im Inland, ergibt sich bei Kooperationsabkommen mit RGW-Staaten, 
wenn diese Abkommen eine echte Koprodukt ion zum Inhalt haben. Wenn die 
Partner sich auf die Fertigung einiger Teile eines Gesamtproduktes speziali­
sieren, die bei jedem Partner zum kompletten Produkt zusammengeführt wer­
den, kann einmal die Produktionstiefe verringert werden; zum anderen werden 
für die in der Regel komplizierteren Teile größere Stückzahlen möglich; die „in­
telligenten" Teile bleiben im Inland mit den entsprechenden Auswirkungen auf 
die Anforderungen an die Arbei tsplätze . 

b) Umstrukturierung der Belegschaft infolge der Verlagerung einfach 
auszuführender Arbeiten in das Ausland 

Einfache Arbeiten können heute bekanntlich an vielen anderen Plätzen kosten­
günstiger ausgeführt werden als in der Bundesrepublik Deutschland. Die Erfah­
rung zeigt, daß die Quali tät nach einer gewissen Anlaufzeit den gestellten A n ­
forderungen genügt, insbesondere wenn — wie im Falle einer Kooperation — 
nach technischen Unterlagen des deutschen Herstellers produziert und zumin­
dest am Anfang strenge Qual i tä tskontrol len durchgeführt werden. Mi t diesen 
Maßnahmen ist zum Teil automatisch die Schaffung humaner Arbei tsplätze 
verbunden, weil schwierige Arbei tsplätze „außer Haus" gegeben werden. Die 
auf diese Weise erleichterte Verlagerung auf intelligente Produkte stellt ent-
sprechende Anforderungen an die Arbeitnehmer. 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



Der tendenziell feststellbare Bedarf an qualifizierten Arbei tskräf ten durch 
das notwendige Angebot von Problemlösungen (soft-ware) und die Anforderun­
gen an die Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben wird dadurch unters tü tz t 
und verstärkt . 

5. S c h w i e r i g k e i t e n bei der Real is ierung der Z i e l r i c h t u n g 

Die Schwierigkeiten bei der Realisierung dieser Zielsetzung dürfen nicht un­
e rwähn t bleiben. Das Risiko bei Auslandsaktivi täten — notwendiges finanziel­
les Engagement in Relation zur Kapitalbasis, Management-Engpässe, fehlende 
Stabsabteilungen — ist bei mittleren Unternehmen besonders groß . Die Beschaf­
fung von geeigneten Führungskräften wird durch den Wettbewerb mit Groß­
unternehmen erschwert. In letzter Zeit ist eine Wandlung in den Zielvorstel­
lungen des Führungsnachwuchses festzustellen mit der Bevorzugung eines 
sicheren, exakt definierten Arbeitsplatzes in einem G r o ß u n t e r n e h m e n . Häufig 
fehlt die Bereitschaft der vollen Identifizierung mit der Aufgabe bei geforder­
tem Verzicht auf Freizeit. Eine allgemeine Aussage ist sicherlich nicht erlaubt, 
ich kann nur aus meinem eigenen Erfahrungsbereich sprechen. 

Für andere Arbeitskräfte gilt ebenfalls der Wettbewerb mit Großunte rneh­
men (Altersversorgung, bessere soziale Leistungen). Häufig wirkt sich jedoch 
auch ein enger lokaler Arbeitsmarkt hemmend aus. 

Die Einbeziehung des Betriebsrates in Personalplanungen erfolgt vor allem 
in Unternehmen mit Eigentümer-Unternehmern oder familienbezogenen 
Gesellschaften bisher nur zögernd, im allgemeinen lediglich bei notwendigen 
Personalreduzierungen, nicht jedoch bei „konst rukt iver Personalplanung". Erst 
in letzter Zeit ist eine größere Aufgeschlossenheit festzustellen. Aus eigener 
Erfahrung habe ich den Eindruck, daß eine weitgehende Information des Be­
triebsrates und seine rechtzeitige Einschaltung bei Fragen der Personalplanung 
hilfreich und der Sache förderlich ist. 

6. Be t r i eb l i che Persona lp lanung un te r gesamtw i r t scha f t l i che r V e r a n t w o r t u n g 

Die gesamtwirtschaftliche Verantwortung ist m.E. na tu rgemäß bei kleineren 
Unternehmen nicht so stark ausgeprägt wie bei G r o ß u n t e r n e h m e n . Bei Groß­
unternehmen liegt die Verantwortlichkeit näher . Kleinere Unternehmen den­
ken in anderen Kategorien. Das Solidaritätsgefühl zwischen den Unternehmen 
ist nur schwach ausgebildet. Hier ist noch viel Arbeit zu tun. Den notwendi-
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gen Lernprozeß sollten die Arbei tgeberverbände durch eingängige Argumente 
unters tü tzen . 

Als Beispiel für einen gelungenen Ansatz kann die erfreuliche Steigerung des 
Angebotes von Ausbi ldungsplätzen dienen. Die Argumentation — Beibehaltung 
des bisherigen Ausbildungssystems — und die Einsicht der Notwendigkeit der 
Ausbildung zur Deckung des Bedarfs an Fachkräf ten in den achtziger Jahren 
haben Erfolg gehabt. 

Wenn auch die gesamtwirtschaftliche Verantwortung nur wenig ausgeprägt 
ist, so findet sich jedoch recht häufig durchaus die Anerkennung der Verant­
wortlichkeit für die Kommune, in der das Unternehmen domiziliert. Enge per­
sönliche Beziehungen zwischen Kommune und Unternehmen unters tützen 
diese Einstellung. 
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PERSONALPLANUNG UND INTERESSENVERTRETUNG 
DER ARBEITNEHMER 
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/. Hans Gerhard Mendius * 

Personalplanung und Interessenvertretung der Arbeitnehmer 

Gliederung: 

1. Die Entstehung der gewerkschaftlichen Forderung nach betrieblicher 
Personalplanung 

2. Die gewerkschaftliche Kritik an der betriebsverfassungsrechtlichen Behand­
lung der Personalplanung 

3. Personalplanung in der Rezession: hohe Erwartungen — widersprüchliche 
Wirkungen 

4. Tendenzen einer neuen Einschätzung der Personalplanung in den Gewerk­
schaften 

1 . D ie E n t s t e h u n g der gewerkscha f t l i chen F o r d e r u n g nach be t r i eb l i che r 

Persona lp lanung 

Es entspricht sowohl der Tradition der deutschen Gewerkschaftsbewegung wie 
des deutschen Betriebsverfassungsrechtes, Einflußmöglichkei ten der Arbeitneh­
mervertretung auf die betriebliche Beschäftigungspolitik zu fordern bzw. zu 
gewähren. Lange Zeit hindurch ging es dabei ausschließlich um Mitwirkung 
bei und Kontrolle von Gehalt und Vol lzug beschäftigungs- und personalpoliti­
scher Entscheidungen, während die Gestaltung betrieblicher Personalpolitik 
als eine ausschließliche Angelegenheit der Arbeitgeberseite verstanden wurde. 

Erst auf dem Hintergrund der zum Teil weitreichenden beschäftigungspoli­
tischen Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels, die sich in der zweiten 
Hälfte der 50er Jahre (vor allem im Bergbau und in der Textilindustrie) zu zei­
gen begannen, wie auf dem Hintergrund der etwa gleichzeitig auch in der Bun­
desrepublik einsetzenden Automationsdebatte, die noch weitreichendere Frei­
setzungen befürchten ließ, wurden von Seiten der Gewerkschaften konkretere 
Anforderungen an die Gestaltung betrieblicher Personalpolitik formuliert. Ins-

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Sozialwissenschaftliche For­
schung e.V. 
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besondere sei vorausschauende Personalpolitik notwendig, das heißt die Ein­
führung betrieblicher Personalplanung, um die quantitativen und qualitativen 
Beschäft igungsprobleme des zu erwartenden technischen Fortschritts im 
Interesse der Arbeitnehmer bewältigen zu können . Konkrete Forderungen 
richteten sich vor allem auf eine gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen 
erarbeitete langfristige Planung, die Erstellung von „sozialen Anpassungsplä­
nen" bereits im Planungsstadium von Umstellungen und die Einkommenssiche­
rung für Betroffene bzw. Abfindungszahlungen bei dennoch erforderlichem 
Personalabbau (vgl. Friedrichs 1965, S. 832 ff.). 

Die Rezession von 1966/67 zeigte, daß von Arbeitslosigkeit im Gefolge be­
trieblicher Pe r sona labbaumaßnahmen ältere Arbeitnehmer weit überpropor t io­
nal betroffen waren. Die Gewerkschaften reagierten hierauf mit der Forderung, 
diese Beschäft igtengruppe besonders gegen negative Effekte der wirtschaftli­
chen Entwicklung abzuschirmen, was insbesondere durch betriebliche Personal­
planung zu erreichen wäre . 

Folgerichtig wurde dann auch — vor allem von der Industriegewerkschaft 
Metall — versucht, bei den Verhandlungen über ein Rationalisierungsschutz­
abkommen, das spezielle Sicherungsregelungen für ältere Arbei tskräf te vorsah, 
auch recht weitgehende Anforderungen an die Personalplanung der Unterneh­
men festzuschreiben, was jedoch nicht gelang (vgl. Industriegewerkschaft Me­
tall 1976, S. 115 ff.). 

V o r allem aber richteten sich die gewerkschaftlichen Akt ivi tä ten auf die 
anstehende Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes. Sie waren zumindest 
insofern erfolgreich, als im Betriebsverfassungsgesetz von 1972 erstmals der 
Begriff der Personalplanung als Gegenstand von Mitwirkungsrechten des Be­
triebsrates (vor allem § 92) enthalten ist. Die Gewerkschaften selbst waren 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes der Meinung, daß die einschlägigen Rege­
lungen durchaus einen erheblichen Fortschritt bedeuten, vor allem insoweit sie 
nach den Intentionen des Gesetzgebers den Interessenausgleich zwischen Ar­
beitgeber und Arbeitnehmer fördern und die Sicherheit der Arbei tsplätze ver­
bessern (so z .B. Muhr 1975). 

Gleichzeitig wiesen jedoch die Gewerkschaften auf aus ihrer Sicht nach wie 
vor bestehende erhebliche Mängel in der gesetzlichen Regelung der Mitwirkung 
des Betriebsrats an betrieblicher Personalplanung hin. 
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2. Die gewerkscha f t l i che K r i t i k an der bet r iebsver fassungsrecht l ichen 

B e h a n d l u n g der Persona lp lanung 

Die Kr i t ik der Gewerkschaften an der Behandlung der betrieblichen Personal­
planung im Gesetz hob vor allem zwei Ta tbes tände hervor: 

(a) Die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates sind an die Existenz einer be­
trieblichen Personalplanung gebunden; die betriebliche Arbeitnehmervertretung 
hat jedoch keine Möglichkeiten, die Einführung von Personalplanung gegen den 
Willen des Arbeitgebers unmittelbar durchzusetzen. Bei der geltenden Rechts­
lage ist es sogar denkbar, daß ein Unternehmen eine bestehende Personalpla­
nung wieder abschafft, um dem Betriebsrat Mitbestimmungsrechte zu entzie­
hen, ohne daß dieser sich hiergegen zur Wehr setzen kann. 

(b) Im Gegensatz zu den Regelungen über personelle E inze lmaßnahmen be­
sitzt der Betriebsrat im Hinblick auf betriebliche Personalplanung keine obliga­
torischen Mitbestimmungsrechte. Der Arbeitgeber ist lediglich zur rechtzeitigen 
Information der Arbeitnehmervertretung über die Personalplanung und die sich 
daraus ergebenden Maßnahmen verpflichtet; der Betriebsrat hat keinen direk­
ten Einfluß auf die Entscheidung über und die Durchführung von konkreten 
M a ß n a h m e n betrieblicher Personalplanung, sondern lediglich Beratungs- und 
Vorschlagsrechte, die jedoch von der Arbeitgeberseite nicht berücksichtigt wer­
den müssen. 

In dem Maße, in dem in den Betrieben praktische Erfahrungen mit den ge­
setzlichen Regelungen gesammelt wurden, zeigte sich neben der Kr i t ik am recht­
lichen Gehalt der einschlägigen Bestimmungen im novellierten Betriebsverfas­
sungsgesetz noch ein weiteres Problem, das mit der Tragweite einer Mitwirkung 
des Betriebsrates an der Praxis betrieblicher Personalplanung zusammenhängt.-

A u f der einen Seite konnte in vielen Fällen eine bessere Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Unternehmensabteilungen erreicht werden. In Betrieben 
mit kooperationsbereitem Management gelang es z .B. bei bestimmten Proble­
men im Gefolge von technischen Änderungen , betrieblichen Umorganisationen 
u.a., Lösungen zu finden, die sowohl dem Interesse der Beschäftigten, wie de­
nen des Unternehmens Rechnung trugen. A u f der anderen Seite zeigte sich 
immer wieder, daß die Einschaltung des Betriebsrates — wenn überhaupt — erst 
dann erfolgte, wenn es um die Abwicklung der personellen Konsequenzen von 
M a ß n a h m e n ging, die längst beschlossen, wenn nicht bereits in vollem Gange 
waren. Der Betriebsrat geriet dann häufig in die schwierige Situation, zwar 
kaum noch weiterreichenden Einfluß nehmen zu können , andererseits aber in 
den Augen der Arbei tskräfte an der Verwirklichung von für sie hochaktuellen 
Maßnahmen mitverantwortlich beteiligt zu sein. 
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Hieraus ergibt sich, so wurde in der gewerkschaftlichen Personalplanungs­
diskussion zunehmend argumentiert: 

(c) Betriebliche Personalplanung kann kaum dazu beitragen, die Arbeits­
plätze zu sichern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, solange sie ledig­
lich eine anderen Unternehmungsplanungen (vor allem Investition, Absatz 
und Produktion) nachgeordnete Folgeplanung bleibt und solange bei den 
grundsätz l ichen unternehmerischen Entscheidungen deren Auswirkungen auf 
die Arbeitskräfte nicht berücksichtig werden. 

Recht bald nach Inkrafttreten des neuen Betriebsverfassungsgesetzes began­
nen in den Gewerkschaften Überlegungen, wie im Hinblick auf diese drei 
Schwachstellen der geltenden Regelungen — Abhängigkeit der Einführung von 
Personalplanung von der mitbestimmungsfreien Entscheidung des Unterneh­
mens; Beschränkung der Mitwirkung der Arbeitnehmervertretung an betrieb­
licher Personalplanung auf Beratungs- und Vorschlagsrechte; und der Tatsache, 
daß Personalplanung meist bloße Folgeplanung ist, deren Ziele Bedingungen 
von anderen Planungen vorgegeben werden — auch ohne eine erneute Novel­
lierung des Gesetzes (die in absehbarer Zeit eher unwahrscheinlich schien) 
Verbesserungen durchgesetzt werden k ö n n t e n . 

Diese Überlegungen gingen vor allem in drei Richtungen: 
(a) Eine eingehende Analyse des Betriebsverfassungsgesetzes und seiner 

praktischen Bedeutung ließe, so wurde von gewerkschaftlichen Autoren (cha­
rakteristisch hierfür etwa Mohr 1977) argumentiert, Ansatzpunkte für eine 
Betriebsratspolitik erkennen, die die Einführung von Personalplanung auch 
gegen den Willen des Arbeitgebers durchzusetzen versucht, und zwar mit 
Hilfe existierender Mitbestimmungsrechte bei personellen Einze lmaßnahmen. 

(b) U m die unzureichenden gesetzlichen Mitbestimmungsrechte des Betriebs­
rates bei Personalplanung zu erweitern, k ö n n e — insbesondere auf der Rechts­
grundlage einer Betriebsvereinbarung — die Gründung eines paritätisch besetz­
ten Personalplanungsausschusses angestrebt werden, in dem Management und 
Arbeitnehmervertretung gemeinsam alle wesentlichen Entscheidungen treffen. 

Wie empirische Erhebungen (referiert im folgenden in M A A S E / M E N D I U S ) 
zeigen, gab es in der Tat wenige Jahre nach Inkrafttreten des neuen Betriebs­
verfassungsgesetzes in einer nennenswerten Zahl von Betrieben derartige pari­
tä t ische Personalplanungsausschüsse, wenngleich nach wie vor an der großen 
Mehrzahl der bestehenden Personalplanungsausschüsse die betriebliche Arbeit­
nehmervertretung allenfalls minderheitlich, wenn überhaupt , beteiligt ist und 
die Mehrheit der Betriebe keinen Personalplanungsausschuß besitzt. 

(c) Eine Veränderung von Tragweite und Stellenwert betrieblicher Personal­
planung im Rahmen des unternehmerischen Planungs- und Entscheidungs­
systems sei nicht zuletzt von einer Veränderung der hierarchischen Stellung des 
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Personalwesens zu erwarten, genauer gesagt, von der Realisierung einer generel­
len (und keineswegs nur im Zusammenhang mit betrieblicher Personalplanung 
erhobenen) gewerkschaftlichen Forderung nach Anerkennung des Personal­
wesens als eines eigenständigen, der technischen und kaufmännischen Unter­
nehmensleitung gleichgestellten Leitungsressorts. In diese Richtung zielte ja 
insbesondere die gewerkschaftliche Forderung nach der Übernahme der Insti­
tution des Arbeitsdirektors im Rahmen der Neuordnung des Unternehmensver­
fassungsrechtes. 

Inwieweit diese Überlegungen realistisch und auf sie gegründete Aktionen 
erfolgversprechend waren, läßt sich freilich aus heutiger Perspektive kaum mehr 
feststellen, da die 1973/74 einsetzende Rezession für die gesamte gewerkschaft­
liche Personalplanungsdiskussion und -politik grundlegend neue Daten setzte. 

3. Persona lp lanung in der Rezession: hohe E r w a r t u n g e n — w ide rsp ruchsvo l l e 

W i r k u n g e n 

Bei der Entwicklung und Einführung von Personalplanung und ihrer Veranke­
rung im Betriebsverfassungsgesetz hatte zwar kaum jemand ernsthaft mit grö­
ßeren wirtschaftlichen Einbrüchen gerechnet; doch wenn Personalplanung tat­
sächlich ein so leistungsfähiges Instrument sein sollte, wie dies offenbar auch 
gewerkschaftliche Vertreter in der „Sozialpoli t ischen Gesprächs runde" geglaubt 
hatten, so war zu erwarten, daß sie sich auch in dieser Situation bewähren 
würde. 

Die tatsächliche Entwicklung hat — wie an anderen Stellen dieses Bandes 
ausführlicher dargelegt — zumindest ernsthafte Zweifel daran begründet , ob 
diese Erwartungen realistisch waren — wenngleich der massive Beschäftigungs­
einbruch zwischen 1973 und 1975 und die seitdem anhaltende Unterbeschäft i­
gung schon deshalb nicht unbedingt als Beleg für ein „Versagen" von Personal­
planung gewertet werden dürfen, weil diese zum Zeitpunkt der Rezession in 
großen Teilen der Volkswirtschaft kaum verbreitet war. 

Dennoch lösten die Erfahrungen, die von Arbeitnehmervertretern in der 
Rezession in Betrieben mit Personalplanung gemacht wurden, deutliche Modif i ­
kationen in der gewerkschaftlichen Einschätzung dieses Instruments und seiner 
Auswirkungen für die Beschäftigten aus. 

Zwei Fragen sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung, nämlich (a) die 
Frage nach den beschäftigungspoli t ischen Konsequenzen des Bestehens oder 
Nichtbestehens betrieblicher Personalplanung und (b) die Frage nach der Rolle 
betrieblicher Interessenvertretung in personalplanenden Betrieben. 
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(a) Zwar belegen die vorhandenen empirischen Untersuchungen (vgl. u.a. 
Schultz-Wild 1978a, Lutz u.a. 1977 sowie Lutz u.a. 1979 und die Beiträge von 
L U T Z - Teil A , V . - und S C H O L L - Teil C, V . in diesem Band) sehr eindeu­
tig, daß Betriebe mit Personalplanung im Durchschnitt ihr Personal sowohl 
schwächer wie langsamer abgebaut haben als Betriebe ohne Personalplanung 
und in der Reaktion auf den Nachfrageeinbruch sehr viel mehr „weichere" , 
s tärker auf die Interessen der Arbeitnehmer rücks ichtnehmende Maßnahmen 
getroffen haben als Betriebe ohne Personalplanung, in deren Beschäftigungs­
politik Entlassungen ein deutlich höheres Gewicht hat ten 1 . Dies schließt je­
doch keineswegs aus, daß auch Betriebe mit einer seit längerem bestehenden 
und gut ausgebauten Personalplanung in der Rezession Entlassungen vorgenom­
men oder andere Maßnahmen getroffen haben, die mehr oder minder offen mit 
den Interessen der Beschäftigten an Sicherung ihres Arbeitsplatzes, Wahrung 
ihres Einkommens u .a . im Konf l ik t stehen. 

Auch unter den beispielsweise von S C H O L L beschriebenen sehr günstigen 
Konstellationen ist also betriebliche Personalplanung kein Garant dafür, daß die 
Arbeitnehmerinteressen von den Unternehmensentscheidungen immer und 
voll berücksichtigt werden. 

Im folgenden werden in dem Beitrag von M E N D I U S und S C H U L T Z - W I L D 
am Beispiel der Automobilindustrie die in einer solchen Situation noch verblei­
benden Handlungsmögl ichkei ten des Betriebsrats untersucht. Hierbei wird 
deutlich, daß auch recht gut ausgebaute Personalplanung keineswegs eine hin­
reichende Voraussetzung dafür darstellt, daß die Arbeitnehmervertretung 
gravierende Verletzungen von Interessen der Belegschaften verhindern kön­
nen — vor allem dann, wenn sich die Planungen als weitgehend unzutreffend 
herausstellen. Die Betriebsräte können dann allenfalls noch dafür Sorge tragen, 
daß der Personalabbau nicht überstürzt , sondern schrittweise erfolgt, und daß 
den betroffenen Arbeitnehmern ein finanzieller Ausgleich für den Verlust ihres 
Arbeitsplatzes oder für die Umsetzung an einen niedriger eingestuften Arbeits­
platz gewährt werden. 

(b) Hinzu kommt, daß viele der Maßnahmen , mit denen gerade in personal­
planenden Betrieben und unter dem Einfluß des Betriebsrats Massenentlassun­
gen vermieden wurden (oder doch wenigstens die Zahl der Entlassungen be­
grenzt wurde), ihrerseits in gewerkschaftlicher Perspektive keineswegs unpro­
blematisch sind, die Betriebsräte jedoch in aller Regel voll in die Verantwortung 
für sie eingebunden wurden. 

Ein Guttei l dieser Maßnahmen bedeutet ja lediglich, daß die Anpassungs­
lasten zugunsten der Arbeitnehmer des betreffenden Betriebs auf andere ab­
gewälzt wurden, so zum Beispiel auf die Beschäftigten in bisherigen Zuliefer­
betrieben, wenn zur Vollauslastung der eigenen Produkt ionss tä t t en Fremd-
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aufträge storniert und die entsprechenden Fertigungen wieder zurückgeholt 
wurden. Anpassungen über Arbeitszeitvariationen (Abbau von Übers tunden 
bzw. Kurzarbeit) muß ten teilweise von den Betr iebsräten später mit dem Preis 
der Duldung von Übers tunden bezahlt werden, die eine ansonsten mögliche 
Entlastung des Arbeitsmarkts durch Neueinstellungen verhinderten. Die weit­
verbreitete vorzeitige Pensionierung älterer Arbeitnehmer bedeutet nicht nur 
eine zusätzliche Belastung der Sozialgemeinschaft der Rentenversicherung, 
sondern beanspruchte in vielen Fällen auch wegen der zur vorgezogenen Verren­
tung notwendigen einjährigen Arbeitslosigkeit die Arbeitslosenversicherung. 

Erfahrungen dieser Ar t veranlaßten nicht wenige Betriebsräte zu einer sehr 
viel skeptischeren Einschätzung der Chancen und Möglichkeiten betrieblicher 
Personalplanung: ,,Viele Betriebsräte haben das Gefühl, es sei besser, die Finger 
von der Personalplanung zu lassen. Dort werde man in bester Absicht zum 
„Mi t t ä t e r " für Personalentscheidungen, die sich hernach als wirtschaftlich pro­
blematisch und sozialpolitisch fragwürdig erweisen. Personalplanung ist in 
vielen Betrieben als ein zweischneidiges Schwert erlebt worden: nicht nur als 
ein Mit te l des Interessenausgleichs — sondern auch als ein Instrument einer 
strikt kapitalorientierten Geschäftspol i t ik ." (Rehhahn 1978, S. 214) 

4 . T e n d e n z e n e iner neuen E inschä tzung der Persona lp lanung in den 

G e w e r k s c h a f t e n 

Während die gewerkschaftliche Position zur Personalplanung bis zur Rezes­
sion fast uneingeschränkt positiv war und die Kr i t ik sich allenfalls, wie oben 
gezeigt, auf die unzulänglichen rechtlichen Möglichkeiten der Mitwirkung oder 
auf die noch unzulängliche Einbindung der Personalplanung in den unterneh­
menspolitischen Planungs- und Entscheidungsprozeß bezog, scheint sich gegen 
Ende der 70er Jahre zunehmend eine gleichzeitig kritischere und differenzier­
tere Betrachtungsweise durchzusetzen: „Inzwischen ist deutlich geworden, daß 
systematische Personalplanung nicht nur Vorteile für die Arbeitnehmer mit sich 
bringt. Sie wird von den Unternehmen genauso gut als Instrument zur Planung 
und Durchführung von Rationalisierungen eingesetzt. Bei der Beeinflussung der 
Personalplanung müssen daher ihre Vor- und Nachteile für die Arbeitnehmer 
ständig im Auge behalten werden." ( D G B 1978, S. 4) 

Diese gewerkschaftliche Diskussion über Personalplanung — die sehr gut 
dokumentiert wird durch die Beiträge von gewerkschaftlichen Funkt ions t rä­
gern, Betriebspraktikern und Wissenschaftlern auf einer DGB-Tagung „Betr ieb­
liche Beschäftigungspolitik und Personalplanung" (in: K o h l 1978b) — ist ihrer­
seits eng mit sich gegenwärtig abzeichnenden neuen Orientierungen der gewerk-
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schaftlichen Betriebs- und Beschäftigungspolitik verbunden. Hierbei geht es 
nicht zuletzt darum, die Erfahrungen mit der Neuregelung der Unternehmens­
verfassung im Mitbestimmungsgesetz von 1976 zu verarbeiten, nämlich einer­
seits die Tatsache, daß bei der Gesetzgebung selbst die gewerkschaftlichen Vor­
stellungen von Pari tät , zumindest im Sinne des Montan-Mitbestimmungsmo­
dells, nicht durchgesetzt werden konnten, andererseits die Tatsache, daß nach 
Inkrafttreten des Gesetzes die Arbeitnehmerseite in den meisten Fällen bei dem 
Versuch unterlag, für den Vorstandsbereich Arbeit einen Mann ihres Vertrauens 
bestellen zu lassen. Zwar ist man nach wie vor davon überzeugt, daß pari tät i­
sche Mitbestimmung im Sinne des Montan-Modells eine angemessene Berück­
sichtigung von Arbeitnehmerinteressen in der Unternehmenspolitik sichert und 
sieht sich hierin durch die Erfahrungen der Rezession bes tärk t (vgl. hierzu 
insbesondere die folgenden Beiträge von H A G E N B R U C K und S C H O L L ) ; so 
sieht zum Beispiel Spieker im Falle der Montan-Industrie eine „positive Bezie­
hung zwischen Beschäftigungsschutz und Mitbestimmung" (Spieker 1978, 
S. 22). 

Doch scheinen sich innerhalb der Gewerkschaften die Zweifel daran zu meh­
ren, daß in absehbarer Zeit weitere gesetzliche Verbesserungen erreichbar sind. 
Die Gewerkschaften stünden damit jedoch vor der Alternative, entweder auf 
der Grundlage unzureichender Mitbestimmungsrechte zunehmend in die Ver­
antwortung für eine Betriebs- und Beschäftigungspolit ik gezogen zu werden, die 
sie nicht wirkl ich voll beeinflussen können , oder aber den Schwerpunkt ihrer 
Akt ivi tä ten auf andere Felder zu verlagern und insbesondere eine bessere Be­
rücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen über das klassische Medium tarif­
vertraglicher Auseinandersetzungen und kollektiv-rechtlicher Regelungen zu 
erstreben. Ein Satz wie.- „Wir sind glaubwürdiger, wenn wir hin und wieder 
tarifpolitisch scheitern, als wenn wir uns als ständige Minderheit in Institutio­
nen verbluten" (Spieker 1978, S. 35), bedeutet eine eindeutige Präferenz der 
zweiten Option. 

Soweit es gegenwärtig bereits möglich ist, die Konsequenzen dieser inner­
gewerkschaftlichen Strategiediskussion für die betriebliche Personalplanung ein­
zuschä tzen , sind vor allem drei Gedankengänge von Bedeutung: 

(a) Einführung und Ausbau betrieblicher Personalplanung werden nicht 
mehr, wie dies zum Teil in früheren Jahren der Fal l war, als an und für sich er­
strebenswertes Ziel betrachtet; die Existenz von Personalplanung und die Betei­
ligung der Betriebsräte an der Aufstellung und dem Vol lzug der Personalpläne 
werden vielmehr als ein Mit te l unter anderen angesehen, um die betriebliche 
Personalpolitik im Sinne der Arbeitnehmerinteressen zu beeinflussen. 

Dies setzt dann auch voraus, daß ein den Arbeitnehmerinteressen entspre­
chendes Konzept betrieblicher Personalpolitik entwickelt wird, an dem sich das 
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konkrete Handeln der Betriebsräte orientieren kann und mit dessen Hilfe sich 
beispielsweise bestimmen läßt, wann welches Mit te l der Interessendurchsetzung 
welchen Grad an Tauglichkeit besitzt. Erste Überlegungen zu einem solchen 
Konzept finden sich insbesondere bei K o h l 1979a. 

(b) U m zu vermeiden, daß der Betriebsrat durch seine Beteiligung an der 
betrieblichen Personalplanung in eine Politik einbezogen wird, die massiv gegen 
die Interessen der Arbeitnehmer anderer Unternehmen bzw. gegen allgemeine 
beschäft igungspoli t ische Ziele der Gewerkschaften vers tößt , ist eine bessere 
Zusammenarbeit von Unternehmen, Betr iebsräten, Gewerkschaften und 
Arbeitsverwaltung notwendig. 

Detailliertere Überlegungen zur besseren Verzahnung von betrieblicher und 
überbetr iebl icher Beschäftigungspolitik als wesentliches Komplement einer 
Mitwirkung der Betriebsvertretung an der betrieblichen Personalplanung finden 
sich unter anderem bei K o h l (1979a und 1979b) sowie in der in Tei l D dieses 
Bands wiedergegebenen Podiumsdiskussion. 

(c) Ergänzend (oder auch unabhängig hiervon ist es sehr wichtig, daß die be­
triebliche Arbeitnehmervertretung ihre Versorgung mit personalplanungsrele-
vanten Daten unter Ausnutzung aller hierfür gebotenen rechtlichen und insti­
tutionellen Möglichkeiten verbessert (detaillierte Vorschläge hierzu finden sich 
insbesondere bei Strohauer 1978). 

Es ist — versucht man einen Ausblick auf die kommende Entwicklung — 
sehr unwahrscheinlich, daß sich die Gewerkschaften und die gewerkschaftlich 
ativen Betriebsräte ganz aus der Mitwirkung an der betrieblichen Personalpla­
nung zurückziehen, wie dies angesichts der Rezessionserfahrungen vereinzelt 
gefordert worden war. Ähnlich unwahrscheinlich ist, daß die Gewerkschaften 
wieder zu der früheren, vorbehaltlosen Förderung von und Forderung nach 
Personalplanung zurückkehren . Durchsetzen wird sich am ehesten eine Linie 
kritischer Kooperation, die versucht, die Einfluß- und Mitwirkungschancen zu 
nutzen; die betriebliche Personalplanung unter bestimmten Bedingungen bietet, 
ohne sich deshalb anderer, vermutlich stärker konfliktuell ausgerichteter A k ­
t ionsmögl ichkei ten auf die betriebliche Personal- und Beschäftigungspolitik 
zu begeben. 

1 Kontrovers ist dabei freilich die Rolle, die in diesem Zusammenhang der Existenz betrieb­
licher Personalplanung zukommt: Während LUTZ in seinem Beitrag in Teil A den Zu­
sammenhang zwischen Personalplanung und Beschäftigungspolitik durch die gemeinsame 
Abhängigkeit beider Faktoren von typischen Strukturmerkmalen von Betrieben mit Per­
sonalplanung erklärt, sieht SCHOLL in seinem folgenden Beitrag sehr wohl einen Kausal­
zusammenhang, der durch die Existenz paritätischer Mitbestimmung noch verstärkt wird. 
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//. Hans Jäger* 

Personalplanung und Gewerkschaften 

Gliederung: 

1. Zur Funktion von Personalplanung aus gewerkschaftlicher Sicht 
2. Probleme der Personalplanung und -politik in der Krise 
3. Personalplanung angesichts von Rationalisierungs- und Innovationsschüben 

1 . Z u r F u n k t i o n v o n Persona lp lanung aus gewerkscha f t l i cher S i c h t 

Anläßlich einer Tagung des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Herbst 
1977 „Betriebliche Beschäftigungspolitik und Personalplanung" in Poppen­
hausen bei Fulda hat mein Kollege Karl-Heinz Janzen in einem Referat (vgl. 
Janzen 1978) herausgestellt, daß betriebliche Personalplanung keine Wunder­
droge sein kann, die sowohl innerbetriebliche als auch außerbetr iebl iche Polit ik 
ersetzen kann. Personalplanung, so führte er damals aus, kann auch nicht die 
Interessengegensätze von Arbeitgebern auf der einen Seite und abhängig Be­
schäftigten auf der anderen Seite mit Hilfe von technokratischen oder sozial­
romantischen Modellen überwinden helfen. Personalpolitik sollte vielleicht der 
richtigere und bessere Ausdruck sein, mit dem wir uns intensiv im Rahmen 
der Personalplanungsdiskussion beschäftigen sollten, und Personalpolitik sollte 
technische bzw. organisatorische Alternativen innerhalb der betrieblichen 
Abläufe und Entscheidungen gestalten und möglich machen. Personalplanung 
ist im Rahmen der Unternehmenspolitik und damit auch der Personalpolitik 
ein Hilfsmittel , das von den ökonomischen , technologischen und — soweit 

* Hans Jäger arbeitet bei der Vorstandsverwaltung der Industriegewerkschaft Metall in 
Frankfurt und ist dort vor allem mit Problemen der betrieblichen Personalplanung befaßt. 
Der vorliegende Beitrag ist eine überarbeitete Fassung seines Referats auf dem Symposium 
in Bad Reichenhall, das neben einer Präzisierung gewerkschaftlicher Positionen, unmittel­
bar auf die im Teil B dieses Bandes wiedergegebenen Vorträge von Posth, Hagenbruck und 
Ahrens zum Thema „Personalplanung unter verschiedenartigen betrieblichen Bedingun­
gen" einging. Die entsprechenden Passagen sind demnach in Zusammenhang mit den ge­
nannten Beiträgen zu verstehen. 
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vorhanden — personalpolitischen Zielsetzungen in den Betrieben beeinflußt 
wird. Die übrigen Einflüsse personeller und sozialer Verhaltensweisen gehen 
von tarifpolitischen auf der einen Seite und gesellschaftspolitischen, d.h. ins­
besondere gesetzgeberischen Entscheidungen, auf der anderen Seite aus. Und 
wir meinen, daß im Rahmen der Ausfüllung der Personalpolitik Tarifverträge 
in Zukunft bei personalpolitischen Vorgängen eine ganz besondere Aufgabe 
haben. Die deutschen Gewerkschaften und insbesondere meine Organisation, 
die IG Metall , haben die Entwicklung der betrieblichen Personalplanung immer 
als eine von mehreren Möglichkeiten angesehen, die betrieblichen Entscheidun­
gen in Groß- , Mit te l - und Kleinbetrieben mit ihren positiven und negativen so­
zialen Folgewirkungen transparenter zu machen. 

Betriebliche Personalplanung, so heißt es in einem auf dem letzten D G B -
Bundeskongreß im Mai 1978 verabschiedeten Antrag zum Thema technischer 
Wandel und Rationalisierung, kann für die Berücksichtigung der sozialen Inter­
essen der Arbeitnehmer sowie zur Vermeidung von negativen Folgen des tech­
nischen Wandels einen wichtigen Beitrag leisten. Ich nehme an, daß die gewerk­
schaftlichen Zielsetzungen zur betrieblichen Personalplanung und unsere Vor­
stellungen zur Verknüpfung der betrieblichen Personalplanung mit den arbeits­
marktpolitischen Aufgaben an sich hinreichend bekannt sind. Ich darf hier nur 
noch einmal die wichtigsten Ergebnisse unserer Vorstellungen wiederholen: Wir 
meinen, daß betriebliche Personalplanung im Zusammenhang mit der betrieb­
lichen Personalpolitik die Beschäftigung innerhalb der Betriebe sichern soll, 
d.h., daß möglichst bestehende Arbei tsplätze zu erhalten und mindestens 
gleichwertige Arbei tsplätze zu beschaffen sind. 

Personalplanung hat die Aufgabe, 

— negative Auswirkungen, die durch den technischen und wirtschaftlichen 
Wandel entstehen, zu vermeiden; 

— die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch menschengerechte Gestal­
tung der Arbeit durchzusetzen; 

— Möglichkei ten der beruflichen Bildung für alle Arbeitnehmer zu schaffen 
und weiter zu verbessern; 

— die Arbeitnehmer entsprechend ihren Fähigkei ten einzusetzen und zu för­
dern; 

— die Probleme älterer Arbeitnehmer und gemindert leistungsfähiger Arbeit­
nehmer sowie aller übrigen schutzbedürft igen Arbeitnehmergruppen in allen 
Planungsphasen und in allen Planungsbereichen zu berücksichtigen und 

— zur Sicherung und Steigerung des Einkommens beizutragen. (Vgl . D G B 
1978, S. 4). 
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Wir haben dann noch eine ganze Reihe von Ausführungen über die Trans­
parenz der betrieblichen Personalplanung im Zusammenhang mit arbeitsmarkt­
politischen Aufgaben gemacht. Die Forderung nach Berücksichtigung von sozia­
len Interessen der Arbeitnehmer im Rahmen betrieblicher Entscheidungspro-
zesse gibt es sicherlich schon so lange wie Gewerkschaften um die Verankerung 
und Erweiterung der Mitbestimmung gekämpft haben. In den 60er Jahren und 
zu Beginn der 70er Jahre konnten noch die quantitativen und qualitativen Fo l ­
gen technischer und struktureller Änderungsprozesse in der deutschen Wirt­
schaft weitgehend durch unsere Bemühungen zur Verkürzung der wöchent l i ­
chen Arbeitszeit, durch die Verlängerung der Urlaubsansprüche und durch 
Umschulungs- und Wei terb i ldungsmaßnahmen, die auch in unserem Rationali­
sierungsschutzabkommen von 1968 schon zwingend vorgeschrieben sind, auf­
gefangen werden. Wir dürfen nicht vergessen, daß in den 60er Jahren schon 
mehr als 20 Branchen der deutschen Industrie ständig tendenziell sinkende 
Beschäft igtenzahlen hatten. 1972 waren es schon 26 Branchen, die sinkende 
Beschäft igtenzahlen hatten und nur noch 12 Branchen waren beschäftigungs­
expansiv. Auch in der Zeit der Vollbeschäftigung gab es Probleme. Zum Bei­
spiel das Problem älterer Arbeitnehmer, insbesondere von älteren Angestellten. 
Leistungsgeminderte Arbeitnehmer hatten auch damals schon erhebliche 
Schwierigkeiten. Arbeitnehmer mit schlechter Ausbildung muß ten auch damals 
schon um einen einigermaßen guten Arbeitsplatz bangen. Durch Tarifverträge, 
z .B. zum Schutz älterer Arbeitnehmer und Gesetze, etwa das Schwerbehinder­
tengesetz, das Jugendarbeitsschutzgesetz und zahlreiche andere gesetzliche 
Akt iv i tä ten konnte auf personalpolitische Entscheidungen im Einzelunterneh­
men Einfluß genommen werden und wurden arbeitsrechtliche Schutzfunktio­
nen weiterentwickelt. Die gewerkschaftlichen Forderungen zu einer funktionie­
renden betrieblichen Personalplanung in Verbindung mit sozialen Schutz­
funktionen haben in der Krise der Jahre 1973 bis 76 — in Teilbereichen der 
deutschen Wirtschaft hält ja die Krisensituation auch 1978 noch immer an — 
zweifellos zu veränder ten sozialen Verhaltensweisen geführt. Das bei früheren 
Rezessionen übliche Heuern und Feuern ist zumindest in den größeren Betrie­
ben — aber teilweise auch in mittleren und kleineren Betrieben — einer vorsich­
tigeren Verhaltensweise gewichen (Vgl . dazu A H R E N S , Teil B) . Man m u ß sich 
aber darüber im klaren sein, daß die sozialen Probleme im wesentlichen geblie­
ben und noch immer ungelöst sind. Die Personalpolitik in Verbindung mit der 
betrieblichen Personalplanung funktioniert längst nicht so, wie es an sich nach 
unseren Vorstellungen sein sollte. 

Darüber hinaus wird immer noch vom Menschen verlangt und erwartet, daß 
er sich an vorgegebene Organisationsstrukturen und vorgegebene Techniken 
anpassen m u ß . Sachzwänge haben in dieser Gesellschaft immer noch einen 
höheren Stellenwert als die humanen Ziele für die menschliche Arbeit . 
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2 . P rob leme der Persona lp lanung u n d - p o l i t i k i n der Kr ise 

M i t großer Sorge betrachten wir die personalpolitischen Reaktionen während der 
Konjunkturabschwächung , die in der Abwälzung der sozialen Risiken von den 
größeren auf die kleineren Berriebe besteht. (Vgl . L U T Z , Tei l A ) . Den Inseln 
der Stabil i tät (Lutz) und einer relativ hohen Sicherheit der Arbei tsplätze stehen 
im Umfeld der Großbe t r iebe die verlängerten Werkbänke in Form von meist 
kleineren Zulieferbetrieben gegenüber. Allerdings, dieses Abschieben auf die 
kleineren Zulieferbetriebe kann in der ausgesagten Form sicherlich nicht verall­
gemeinert werden. Über die wirkl ich mutigen Aussagen von Herrn Posth (vgl. 
P O S T H , Tei l B) und Herrn Hagenbruck (vgl. H A G E N B R U C K , Tei l B) über die 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung von Großbe t r ieben habe ich mich auf 
der einen Seite gefreut; andererseits m u ß man jedoch Zweifel anmelden, wenn 
man sich die personalpolitische Praxis auch von Großbe t r ieben in Krisensitua­
tionen etwas näher ansieht. Dazu einige Beispiele: 

(1) Was wäre wohl aus dem Werk Neckarsulm der VW-Tochter A u d i gewor­
den, wenn die Konzernvorstellungen von V W während des H ö h e p u n k t e s der 
Automobilkrise nach dem Sl -P lan Wirklichkeit geworden wären? Was wäre 
geschehen, wenn nicht unter Führung der IG Metall die Beschäftigten des 
Werkes Neckarsulm zusammen mit der ganzen Bevölkerung auf die Straße 
gegangen wären? Das Veran twor tungsbewußtse in des Konzerns ist doch wohl 
erst erwacht, als durch die Gegenwehr der Arbeitnehmer die öffentliche Mei­
nung gegen die Stillegungsvorstellungen mobilisiert werden konnte. 

(2) Was wäre aus der verlängerten Werkbank des Flugzeug-Konzerns V F W 
Fokker im Zweigwerk Speyer geworden, wenn die Beschäftigten nicht unter der 
mutigen Führung der Betriebsräte die Öffentl ichkeit alarmiert hä t ten? 

(3) Was wäre in Bruchsal geschehen, wenn der geplante radikale Personal­
abbau die Dimension erreicht hä t t e , die von der Konzernspitze von Siemens 
beabsichtigt waren? Was wäre geschehen, wenn man in Bruchsal nicht mit 
Hilfe der katholischen und evangelischen Kirche die Öffentl ichkeit mobilisiert 
hä t te? Und was wäre etwa aus der Hochofen-Basis bei Hoesch in Dortmund 
geworden, wenn die Beschäftigten nicht demonstrativ Öffentl ichkeit herge­
stellt hä t t en , als es darum ging, die Roheisenbasis aus dem Ruhrgebiet an die 
hol ländische Küste zu verlagern? 

Die Beispiele von Großkonze rnen ließen sich beliebig weiterführen. Leider 
hat die Öffentl ichkeit nicht überall so reagiert wie bei den eben aufgezeigten 
Beispielen. Die Stillegung von Produkt ionskapaz i tä ten auch von Großkonzer ­
nen etwa in den Randgebieten zur D D R , die zunächst mit erheblichen Steuer­
mitteln dort aufgebaut worden waren, und die Stillegung etwa von Produktions­
kapazi tä ten in Berlin in einem Größenumfang von gut 100.000 industriellen 
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Arbei tsplätzen sind nicht gerade ein Musterbeispiel für gesellschaftspolitische 
Verantwortung, und ich glaube, diese Beispiele, die man beliebig erweitern 
k ö n n t e , sind dazu geeignet, den Anschein von einer Insel der Beschäftigungs­
stabil i tät doch in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. 

Bezüglich des Referats von B. Lutz (Teil A ) lassen Sie mich noch auf einen 
besonderen Punkt hinweisen. Er hat herausgestellt, daß die bisherige personal­
wirtschaftliche Bewältigung tiefgreifender technisch-organisatorischer Umstel­
lungen nur zu einem kleinen Tei l geeignet war, durch eine entwickelte Perso­
nalplanung wirksam gesteuert zu werden. Er hält neue Formen planender 
Personalwirtschaft zur Vergrößerung des Elastizitätsgrades auf qualifikato-
rischem Gebiet für unbedingt erforderlich. Dieser Forderung kann man sich 
nur anschließen. Mi t Sicherheit wird das aber in Zukunft wesentlich größere 
Schwierigkeiten bereiten als wir uns das noch vor gar nicht so langer Zeit vor­
stellen konnten. 

In der Betriebswirtschaftslehre war man lange Zeit der Auffassung, daß sich 
die Rationalisierung durch Automation einerseits und die Flexibi l i tät zur 
schnellen Anpassung an sich verändernde Marktverhältnisse andererseits wider­
sprechen. Die Entwicklung der Mikroelektronik, insbesondere aber der Mikro­
prozessoren, bringt es mit sich, daß auch ein höherer Automatisierungsgrad in 
solchen Betrieben und Verwaltungen erreicht werden kann, die bisher durch 
Qualifizierung der Beschäftigten eine außerordent l ich hohe Flexibil i tät sowohl 
in der Produktentwicklung als auch in den Produktionsanlagen hatten. Die 
Turbulenzen der Märkte können mit Hilfe automatisierter Anlagen und mit 
Hilfe der Mikroelektronik ein wesentlich höheres Maß an Elastizität und 
Mobil i tät erreichen als Menschen jemals anpassungsfähig gewesen sind. Diese 
neue Dimension von Rationalisierung und Automatisierung fordert die betrieb­
liche Personalpolitik auf eine Ar t heraus, wie sie bisher kaum bekannt gewesen 
ist. Es ist auf jeden Fal l verdienstvoll, daß das ISF das auch bei uns immer 
deutlicher werdende Problem der Stammbelegschaften mit relativ hoher 
Arbeitsplatzsicherheit und der leicht auswechselbaren Randbelegschaften, 
die zum Tei l bei modernen Sklavenhändlern angesiedelt sind und im Neu-
Deutschen mit dem Begriff „Personalleasing" umschrieben werden, aufgezeigt 
hat. 

Lassen Sie mich zu dem Referat von H . Hagenbruck über die Personalpla­
nung in montanmitbestimmten Unternehmungen noch einige Bemerkungen 
machen. Es ist sicher eine verdienstvolle Wirkung der qualifizierten Mitbestim­
mung gewesen, daß der Prozeß des strukturellen Wandels in der Eisen- und 
Stahlindustrie weitgehend ohne soziale Katastrophen abgewickelt worden ist. 
Anfang der 60er Jahre sind dann die ersten Sozialpläne in der Eisen- und Stahl­
industrie verabschiedet worden. Damals wurden im wesentlichen die über 
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59jährigen Arbeitnehmer, insbesondere Angestellte, in das vorgezogene Alters­
ruhegeld entlassen. Diese unter Beteiligung der Betriebsräte verabschiedeten 
Regelungen haben damals erstmals — und das m u ß als kritische Anmerkung 
hier verstanden werden — das betriebswirtschaftliche Risiko durch vorzeitige 
Versetzung in den Ruhestand auf die Versichertengemeinschaft übertragen. So 
gut solche Regelungen noch in den 60er Jahren von der Rentenversicherung 
verkraftet werden konnten, so fragwürdig werden solche Regelungen in Zu­
kunft und auch schon in der Gegenwart sein. 

So wünschenswer t eine Herabsetzung der Pensionsgrenze sein kann, so zwei­
felhaft wird aber diese Praxis, wenn ausschließlich betriebswirtschaftliche 
Gründe und nicht soziale Zielvorstellungen für die Herabsetzung der Alters­
grenze maßgebend sind. Hier zeigt sich, wie notwendig die Gestaltung men­
schengerechter Arbeitsbedingungen ist, insbesondere auch wenn man zugrun­
delegt, daß ein immer größer werdender Tei l von über 50- oder 55-Jährigen 
heute als leistungsgemindert betrachtet wird. Wenn jemand über 50 Jahre alt 
ist, hat er kaum noch eine Chance, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Aber die 
Sozialplanregelungen führen zu Verhältnissen, die sozialpolitisch — so meinen 
wir jedenfalls — nicht mehr auf die gleiche Ar t verkraftet werden k ö n n e n , wie 
sich das bisher eingespielt hat. Wenn z .B. im Saarland, einem Bundesland also, 
das von erheblichen strukturellen Schwierigkeiten betroffen ist, mehr als 25 % 
der Erwerbsfähigen über 59 Jahre in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wor­
den sind, dann ist das ein Alarmzeichen, mit dem man sich sozialpolitisch 
auseinandersetzen m u ß . 

3. Persona lp lanung angesichts v o n Rat iona l is ie rungs- u n d Innova t ionsschüben 

Leider wurde zu den strukturellen Veränderungen in der Stahlindustrie, die in 
der Zukunft zu erwarten sind, kaum Stellung bezogen. Die tarifpolitischen 
Auseinandersetzungen, die in der Eisen- und Stahlindustrie durch die Forde­
rung nach einem schrittweisen Übergang zur 35-Stundenwoche gekennzeichnet 
sind, haben natürlich ihren beschäft igungspoli t ischen Hintergrund. Der Über­
gang zu neuen Techniken bei der Erzeugung und Verarbeitung von Eisen und 
Stahl wird sowohl die betriebliche Personalpolitik als auch die betriebliche 
Personalplanung, sowohl das Funktionieren der Mitbestimmung in den Auf­
sichtsräten als auch das Funktionieren der Zusammenarbeit mit den Betriebs­
räten auf eine ernsthafte Probe stellen. 

Seit einer Reihe von Jahren ist uns durchaus bekannt, daß in den Produk­
tionsbetrieben wie auch in der Verwaltung der Eisen- und Stahlindustrie 
b e w u ß t mit einer personellen Unterdeckung gefahren wird ; das gilt nebenbei 
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für andere Branchen genauso. Diese personelle Unterdeckung in den Bedarfs­
rechnungen der Personalplanung und die damit verbundene zwangsläufige 
Leistungsverdichtung für die übrig bleibenden Beschäftigten machen aber die 
ganze Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Mitbestimmungssituation gerade auf 
dem Gebiet der Stellenplanung, der Stellenbesetzung und der damit verbun­
denen Leistungsanforderungen deutlich. 

Die gegenwärtig noch immer unzureichende Beteiligung der Arbeitnehmer 
an der Festlegung der Leistungsvorgaben und die damit immer stärker werden­
de Leistungsverdichtung erzwingt geradezu im Rahmen einer an humanen 
Arbeitsbedingungen orientierten Personalpolitik die Mitbestimmung und damit, 
Herr Posth, die zusätzliche Reglementierung von Leistungsvorgaben gerade in 
den Bereichen, die bisher durch A k k o r d oder Prämienlohnsys teme nicht er­
reichbar waren. Das bedeutet Mitbestimmung bei der Festlegung des Personal­
bedarfs und bei der Vorgabe der mit den Stel lenplänen vorgesehenen Leistungs­
vorstellungen. Gerade in diesem Bereich m u ß es daher zu einer weiteren Perfek­
tionierung tariflicher Normen, aber auch gesetzlicher Grundlagen kommen, 
wenn die entwickelten Instrumente einer betrieblichen Personalplanung nicht 
ausschließlich ein weiteres Mit te l zur Rationalisierung sein sollen. Das ist für 
uns kein Normenges t rüpp (POSTH), sondern eine unabdingbare gewerkschaft­
liche Forderung, wenn Personalpolitik und Personalplanung eine humane Auf­
gabe haben sollen. 

Die Aussage von M . Posth über die bessere Koordinat ion der betrieblichen 
Personalpolitik mit der allgemeinen sektoralen und regionalen Beschäftigungs­
situation findet meine volle Zustimmung. Ich habe schon bei früheren Gelegen­
heiten darauf hingewiesen, daß die im Arbeitsförderungsgesetz (§ 8 A F G ) vor­
gesehene Meldepflicht durch die Bundesanstalt für Arbeit und die darunter lie­
genden Behörden besser als bisher genutzt werden sollte. Die betrieblichen 
Daten zur Personalplanung sollten daher, und das geht auch aus dem Beschluß 
des DGB-Bundeskongresses hervor, zu einer Verbesserung der arbeitsmarkt­
politischen Instrumentarien sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer 
Hinsicht führen. 

Zu den Rationalisierungs- und Innovat ionsvorgängen, über die sowohl M . 
Posth als auch H . Ahrens Ausführungen gemacht haben, sind noch einige Be­
merkungen zu machen. 

(1) V o n 1973 bis 1978 sind mehr als 1,2 Mil l ionen Arbei tsplätze in der 
deutschen Industrie verlorengegangen und das bei einer Produktion, die ab 
1976 und in den folgenden Jahren immerhin um rund 5 bis 6 % höher gelegen 
hat als 1973. 

(2) Dem Abbau von industriellen Arbei tskräf ten stand aber keine Zunahme 
im Dienstleistungsgewerbe gegenüber, wie das früher einmal der Fall war. 
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(3) Eine Vermehrung von Arbei tsplätzen im Dienstleistungsbereich scheint 
auf absehbare Zeit wegen der zunehmenden Computerisierung der Verwal­
tungsaufgaben im Rahmen der Dienstleistungen, insbesondere auch in den 
öffentl ichen Dienstleistungen, nicht mehr möglich zu sein. 

(4) Das Potential an industriellen Arbei tsplätzen m u ß daher zumindest 
wieder auf den Stand von 1972 gebracht werden. Das wird aber nur dann 
möglich sein, wenn auf der einen Seite die geltenden Arbeitszeiten weiter 
verkürzt werden; das wird aber nicht ausreichen. Das wird nur dann möglich 
sein, wenn die Struktur der deutschen Industrie sich nachhaltig so verändert , 
daß neue technisch hochwertige Produkte zur Lösung zahlloser Probleme, 
die auch in einer hochentwickelten Industriegesellschaft noch bestehen, ent­
wickelt und in den Markt eingeführt werden. 

(5) Eine solche Entwicklung wird aber nur dann möglich sein, wenn eine 
Wirtschaftspolitik sich durchsetzt, die einer Steuerung der privaten und öffent­
lichen Entscheidungen über Ausmaß , Richtung und Struktur des zukünftigen 
wirtschaftlichen Wachstums zur Erhaltung und Schaffung von Arbei tsplätzen 
absoluten Vorrang e inräumt . 

Für außerordent l ich interessant halte ich den Hinweis von M . Posth, zu einer 
Kooperation oberhalb gesetzlich tariflicher Zwänge zu kommen. Bei den mir 
allerdings seit Jahren bekannten Verhaltensweisen, insbesondere bei Tarifaus­
einandersetzungen haben wir in den Verhandlungen immer wieder festgestellt, 
daß die Unternehmervertreter zu allen möglichen Dingen bereit waren, nur 
nicht zu einer Kooperation oberhalb bestehender gesetzlicher oder tariflicher 
Zwänge. Ich wäre sehr daran interessiert, wenn man im VW-Konzern auf dieser 
Ebene kooperiert, wie das dann im einzelnen funktioniert. 

Im übrigen aber finde ich die Ausführungen von M . Posth außerordent l ich 
interessant, und sie scheinen mir eine gute Grundlage für eine Weiterführung 
der Personalplanungsdiskussion in der Bundesrepublik zu sein. Mi t einem Ge­
sichtspunkt m u ß ich mich allerdings noch etwas kritisch auseinandersetzen, 
und das ist die Frage des Fahrens einer sogenannten „mit t le ren Beschäftigungs­
l in ie" , was immer man darunter versteht. Ich habe diese mittlere Beschäfti­
gungslinie so verstanden, daß unabhängig von Krisenerscheinungen oder K o n ­
junkturaufschwüngen eine Verstetigung in den Beschäftigungsverhältnissen 
erfolgen soll. Nur : die mittlere Beschäftigungslinie im VW-Konzern und auch in 
anderen Betrieben ist erst dann entstanden, als man einen erheblichen Perso­
nalabbau vollzogen hatte, auch bei V W . Als dann das Automobi lgeschäf t wieder 
schön nach oben ging, hat man dann die mittlere Beschäftigungslinie gefahren, 
um mit einer stark verringerten Belegschaft zu höheren Produktionsergebnissen 
zu kommen. Das ist mit Hilfe von Übers tunden , Sonderschichten usw. gesche­
hen. Für kurzfristige Zei t räume halte ich eine solche Verhaltensweise durchaus 
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für diskutabel. Ich habe aber dann erhebliche Zweifel, wenn die Automobi l ­
konjunktur schon ins vierte Jahr hinein anhäl t und wenn wir es noch immer 
mit dem Problem der Beschäftigung für mehr als eine Mi l l ion Arbeitskräfte zu 
tun haben. Es geht dabei ja nicht nur um die registrierten Arbeitslosen, son­
dern darüber hinaus um diejenigen, die als stille Reserve in den amtlichen Stati­
stiken nicht mehr erscheinen. Hier meine ich, hat sich die gesellschaftspolitische 
Verantwortung von Großkonze rnen in der Weise zu zeigen, daß sie für den 
Zeitraum des Konjunkturaufschwungs auch wieder neue Arbei tsplätze schaffen. 

Ich bin mit den Ausführungen, die über die Innovationsplanung von M . 
Posth und auch von H . Ahrens gemacht worden sind, sehr einverstanden. Ich 
würde mich freuen, wenn die betrieblichen oder überbetr iebl ichen Instrumen­
tarien dazu weiterentwickelt würden. Wenn die Aufgabe angegangen wird, 
durch die Entwicklung neuer Produkte und die Erschließung neuer Märkte 
neue Arbei tsplätze zu schaffen bzw. bestehende Arbei tsplätze zu erhalten, 
kann das von uns nur begrüßt und unters tü tz t werden. Ich bin auch sehr froh 
darüber, daß hier in den Ausführungen aus den Betrieben das Problem der In­
formation der Arbeitnehmer mit dieser Offenheit dargestellt worden ist, und 
ich freue mich darüber, daß das Informationsverhalten gegenüber den Arbeit­
nehmern und ihren Vertretungen sich zweifellos wesentlich verbessert hat. 

Aber Informationen — und damit möch te ich zum Schluß kommen — dürfen 
nicht erst dann erfolgen, wenn bereits beschlossene Entscheidungen vorhanden 
sind, sondern Informationen haben dann ihren Sinn, wenn sie bei Entstehen 
der Planung an die Arbeitnehmervertreter weitergegeben werden. Erst dann hat 
man die Chance, die technisch-organisatorischen Sachzwänge durch eine von 
allen getragene Personalpolitik zu beeinflussen und gegebenenfalls auch zu ver­
ändern . Wenn die Veränderung von Sachzwängen auch im Rahmen eines Inter­
essenausgleiches möglich gemacht wird, dann hat betriebliche Personalpolitik 
auch nach unserer Auffassung ihren humanen Sinn erfüllt. 
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///. Heribert Kohl* 

Konsequenzen der neueren Regelungen zur Absicherung von 
Eingruppierung und Arbeitsplatz für die Personalplanung 

Gliederung: 

A. Einführung und Thesen für die Diskussion 
1. Inhalte der neueren Vereinbarungen 
2. Thesen und Fragestellungen 
B. Ergebnisse der Diskussion 
1. Effekte bisheriger Absicherungsverträge 
2. Flexibilitätsaspekte 
3. Abgruppierung und Dequalifizierung 
4. Effekte unternehmerischer Personalpolitik 
5. Das Verhältnis von Leistung zur Person 
6. Aufgaben der Personalplanung 
7. Umsetzungsfragen 

A . E i n f ü h r u n g u n d Thesen fü r d ie D iskuss ion 

1. Inhalte der neueren Vereinbarungen 

Im Zuge negativer Rationalisierungserfahrungen und der wachsenden Verbrei­
tung personalpolitischer Instrumente ist es nicht verwunderlich, daß die Arbeit­
nehmer auch mittels Kollektivvereinbarungen mehr und mehr auf diese neuere 
Situation Einfluß auszuüben versuchen. Diese Notwendigkeit verstärkt sich 
durch zunehmende Prozesse sowohl technischer als auch arbeitsorganisatori­
scher Rationalisierung in Verwaltung und Produktion. Tarifverträge, die in 

* Der Autor ist Referent im Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des Deut­
schen Gewerkschaftsbundes (WSI). Er befaßt sich dort hauptsächlich mit Fragen betrieb­
licher Beschäftigungspolitik und Personalplanung und ihren Auswirkungen auf den Arbeits­
markt. Der vorgelegte Beitrag besteht aus einer überarbeiteten Fassung des Einführungs­
papiers für eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema auf dem Symposium in Bad Reichenhall 
und einer Zusammenfassung der Ergebnisse der dort geführten Diskussion durch den Autor. 
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diese Prozesse — zumal vorbeugend— eingreifen wollen, beschreiten allerdings 
weitgehend noch Neuland. 

Im Jahre 1978 wurde im Bereich von drei gewerkschaftlichen Organisatio­
nen dieses Neuland weiterhin erschlossen. Dies soll zunächst durch die Darstel­
lung der personalplanerischen Konsequenzen bestimmter neuerer Vereinbarun­
gen im einzelnen näher beleuchtet werden. 

Der „Tarifvertrag zur Sicherung der Eingruppierung und zur Verdienstsiche­
rung bei Abgruppierung" für die Arbeiter und Angestellten der Metallindustrie 
Nordwürttemberg/Nordbaden vom 3. 4. 1978 gewähr t entsprechend seiner 
Hauptzielsetzung langfristige Garantien des individuellen Einkommensniveaus 
im Falle rationalisierungsbedingter Veränderungen vor der Schwelle von Ent­
lassungen. Er verpflichtet bei dennoch geplanten Abgruppie rungsmaßnahmen 
den Arbeitgeber zur Organisation von innerbetrieblichen Versetzungen und 
Umschulungen wie generell auch zur periodischen Unterrichtung des Betriebs­
rats über die Entwicklung der Lohn- bzw. Arbeitswert- und Gehaltsgruppen­
durchschnitte. Darüber sowie über die sich daraus ergebenden personalpoliti­
schen Konsequenzen ist mindestens einmal jährlich gemeinsam zu beraten. 
Diese Verpflichtung stellt unmittelbare Anforderungen an eine vorausschauen­
de Arbei tskräf teplanung und deren Verzahnung mit der betrieblich organisier­
ten Berufs- und Weiterbildung. Ohne eine entwickelte, quantitative und quali­
tative Personalplanung ist diese Aufgabe optimal nicht zu lösen. 

Noch deutlicher wird dies bei dem „Tarifvertrag über Einführung und 
Anwendung rechnergesteuerter Textsysteme" in der Druckindustrie vom 20. 3. 
1978. Dieser Vertrag erfordert die geplante Umsetzung und Umschulung prak­
tisch eines gesamten Berufszweiges im Verlauf der Umstellung von der mecha­
nischen zur elektronischen Satzherstellung. Zur reibungslosen Abwicklung 
gerade des erweiterten Arbeitseinsatzes in der Übergangsphase schrittweiser 
Umstellung sowie auch längerdauernder For tb i ldungsmaßnahmen einschließ­
lich personenbezogener Nachfolgeregelungen bedarf es des Ausbaus einer dif­
ferenzierten quantitativen und qualitativen Personalplanung. Ist dies nicht der 
Fa l l , e rhöhen sich die personalpolitischen Frikt ionen bis hin zu Sozialplan­
kosten. In der neuen Technik der Texterfassung ebenso wie auf innerbetrieb­
lich freiwerdenden Stellen sind vertragsgemäß vorrangig Fachkräfte der Druck­
industrie zu beschäftigen, deren bisherige Arbei tsplätze entfallen. Der aktuelle 
Mangel an Fachkräf ten in der Druckindustrie kann im übrigen als ein Indiz für 
eine fehlende beschäftigungspolit ische Feinplanung auf Unternehmens- und 
darüber hinaus auf Branchenebene gewertet werden. 

Die bereits seit Mitte der sechziger Jahre (1964) gültigen, neuerdings jedoch 
im Ansatz umstrittenen quantitativen und qualitativen Besetzungsrichtlinien in 
den berufsspezifischen Anhängen der Manteltarifverträge für die gewerblichen 
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Arbeitnehmer der Druckindustrie unterstreichen diese Fragestellung in ver­
s tä rk tem Maße. Der dort festgeschriebene Vorrang der Beschäftigung von Fach­
kräften enthä l t u.a. einen gewissen Bildungsauftrag an die Unternehmen selbst. 
Aus den fixierten Leistungsbedingungen im produktiven Bereich (Mindest-
besetzungs- sowie Höchstbelastungsziffern an bestimmten Maschineneinheiten) 
ergeben sich unmittelbare Konsequenzen für die Personalbedarfsbestimmung. 

Vergleichbare Regelungen hinsichtlich der Beteiligung der betrieblichen Ar­
beitnehmervertretung bei der Festsetzung des Personalbedarfs existieren auch 
gemäß den z. Z . gültigen Vereinbarungen in der Zigarettenindustrie. Hier gibt es 
nach dem Manteltarifvertrag von 1975 unmittelbare Mitbest immungsmöglich­
keiten bei der personellen Besetzung von Produktionsanlagen, worüber im 
Zweifelsfalle eine parität isch besetzte Schiedsstelle letztlich zu befinden hat. 
Darüber hinaus ermöglicht eine neuere Vereinbarung vom 8. Juni 1978 eine 
erhebliche Herabsetzung der Arbeitszeit für ältere Arbeitnehmer mit einer 
unmittelbaren Selbstverpflichtung zu entsprechenden Neueinstellungen (20-
Stunden-Woche für über 60-jährige bei vollem Lohnausgleich bzw. völlige 
Freistellung bei Fortzahlung von 75 vH der Brut tobezüge) . Personalplanung 
und -politik werden damit verhandlungsfähig zwischen den Betriebsparteien. Es 
wurde zugleich ein dichteres Kommunikationsnetz installiert: Eine Verpflich­
tung zu periodischer Information und wechselseitiger Beratung wurde festge­
schrieben. 

Unmittelbare personalplanerische Konsequenzen ergeben sich ferner durch 
die neuen Vereinbarungen im nordrheinwestfäl ischen sowie im niedersächsi­
schen und berlinischen Braugewerbe vom Herbst 1978mit ihrer Einführung eines 
erheblichen zusätzlichen Urlaubs (bis zu 34 Arbeitstagen) für Arbeitnehmer 
über 60 Jahre. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gasts tä t ten (NGG) geht davon 
aus, daß die in den beiden Branchen (mit zusammen ca. 40 000 Beschäftigten) 
erzielten massiven Arbeitszei tverkürzungen für Ältere rein rechnerisch Neuein­
stellungen von insgesamt etwa 1 000 Beschäftigten erforderlich machen. Die 
Verwirklichung dieses Ziels ist wiederum eine Frage der Beeinflußbarkeit unter­
nehmerischer Personalplanung. 

Schon der Lohnrahmentarifvertrag II für die gewerblichen Arbeitnehmer 
von Nordwürttemberg/Nordbaden von 1973 hat bekanntlich neben der Be-
schäftigungs- und Verdienstsicherung älterer Arbeitnehmer zusätzliche Erhol­
zeiten von fünf Minuten pro Stunde für die Band- und Akkordarbeiter einge­
führt. Für diesen Beschäftigtenkreis wurde damit die wöchent l iche Arbeitszeit 
um gut drei Stunden reduziert. Dieser vielzitierte Vertrag en thä l t aber auch 
zwei weniger bekannte Öffnungsklauseln, wonach die Zahl der jeweils benötig­
ten Bandarbeiter, ,,die Leistungsabstimmung je Arbeitsstation (Arbeitstakt)" 
sowie „die Anzahl der Springer mit dem Betriebsrat zu vereinbaren" sind 
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(Randnummern 6.4—6.8). Durch solche Öffnungsklauseln ist der personelle 
Ausgleich für die infolge Pausenregelung verminderte Arbeitsmenge im einzel­
nen zu schaffen. Entsprechende Betriebsvereinbarungen sind in Kraft. Im 
Durchschnitt sehen sie nach den bisherigen Erfahrungen zum Ausgleich der 
Erhol- und Bedürfniszeiten in Bereichen fortlaufender Arbeitsprozesse pro 
12 — 15 Arbeitnehmer den Einsatz zusätzlicher Springer oder Ablöser vor. 
Auch damit sind in diesem Tarifvertrag arbeitsplatzschaffende und -sichernde 
Effekte angelegt. 

2. Thesen u n d Frageste l lungen 

(1) Technischer Fortschritt birgt das Risiko des sozialen Rückschri t ts für viele 
in sich. Arbeitssparende Techniken und Rat ional is ierungsmaßnahmen verstär­
ken die Gefährdungen der Arbeitnehmer 

- durch Arbeitsplatzverlust mit nachfolgender Mehrfach- oder Dauerarbeits­
losigkeit; 

- durch Herabstufungen und damit Qualifikations- und Einkommensverlust; 

- durch höhere Belastung bzw. Beanspruchung. 

Die Frage stellt sich, welche Sicherungen gegen diese Bedrohungen des er­
worbenen Besitzstandes bzw. der beruflichen Entfal tungsmöglichkei ten der 
Arbeitnehmer angesichts der Tatsache, daß Arbeit zukünftig zu den knappen 
Gütern gezählt werden m u ß , durch Tarifvertrag und betriebliche Personalpoli­
tik geleistet werden k ö n n e n bzw. müssen. 

(2) Der Versuch, die genannten Gefährdungsbereiche der Arbeitnehmer 
durch Gesetz oder Kollektivvereinbarungen einzugrenzen, ist bisher nur ansatz­
weise und in Teilbereichen gelungen. Die Absicherungsverträge in der südwest­
deutschen Metallindustrie ebenso wie der Technik-Vertrag in der Druckindu­
strie vermögen dieses Ziel unter einem begrenzten individuellen Schutzaspekt 
sowie zugleich nur unter Voraussetzungen zu leisten, über die der Arbeitgeber 
wiederum autonom entscheidet. Abgruppierungen können nicht verhindert, 
wohl aber deren negative soziale Folgen über einen gewissen Zeitraum abgemil­
dert werden. Es fehlen bislang insbesondere ausreichende Init iativmöglichkei­
ten zur Veränderung der Arbeitsinhalte sowie eine kollektive Absicherung des 
Qualifikations- und Entlohnungsniveaus. Die Verpflichtung zur Organisation von 
Umschulungs- und For tb i ldungsmaßnahmen wurde dagegen unter Anpassungs­
und Schutzaspekten graduell erweitert. Ebenso wurden die Informations- und 
Beratungsrechte des Betriebsrats im Bereich der Personalpolitik verbessert. 
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(3) Die Gegenargumente der Arbei tgeberverbände gegen einen weiteren 
Ausbau beschäft igungswirksamer Vereinbarungen beziehen sich neben generel­
len E inwänden gegen die damit verbundenen e rhöh ten Kostenbelastungen vor 
allem auf die 

— Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern; 

— Verletzung des Leistungsprinzips (der ,,Leistungsgerechtigkeit"); 

— Gefahr beruflicher Immobi l i tä t . 

Dem ist entgegenzuhalten, daß 

— jede partielle Sicherung notwendigerweise eine Ungleichbehandlung darstellt; 

— das Festhalten an einem starren Lohn-/Leistungsverhäl tnis ohne Berücksich­
tigung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Risikoverteilung (Alter, Ge­
sundheit, abhängige Erwerbstät igkei t als solche) notwendigerweise formal 
bleiben m u ß ; 

— die Umschulungsbereitschaft in den vergangenen Jahren bedeutend zuge­
nommen hat. 

(4) Die analytische Arbeitsbewertung berücksichtigt in erheblichem Umfang 
Einf lußgrößen, die nicht menschengerecht sind oder Opfer von Gesundheit 
bedeuten. Die tarifvertraglichen Bestimmungen über Qualifikation fördern 
überwiegend nicht deren Erweiterung, sondern geradezu den Abbau von 
Qualifikation. Ohne kollektive Sicherung ist das Ziel der Erhaltung des sozialen 
Status und der Qualifikation nicht zu realisieren. Es wird durch veränderte 
Technologien sowie durch personalpolitische Strategien der Ausdünnung und 
des Austauschs der Belegschaften unterlaufen. Dies ist solange der Fal l , als die 
Entgeltermittlung nicht stärker personenbezogene Kriterien (wie z .B. die vor­
handene Qualifikation, den altersbedingten Gesundheitszustand) berücksichtigt 
und die Personalbedarfsermittlung nicht mitbestimmungspflichtig ist. 

(5) In der Praxis des Managements ist Personalplanung nicht zuletzt ein 
Mit te l der Rationalisierung mit dem Ziel der Einsparung von Personalkosten 
und Arbei t sp lä tzen . Neuere Strategien zur Leistungssteigerung und Kosten­
senkung sind die geplante personelle Unterdeckung der Sollstärke der Beleg­
schaften einesteils, der Einsatz personeller Abbaureserven durch Leiharbeit, 
befristete Arbeitsverhältnisse, variable Teilzeitarbeit u.a. andererseits. Die 
personelle Unterdeckung wird vor allem verursacht durch den fehlenden Per­
sonalausgleich für einzuplanende Abwesenheiten (z.B. infolge Arbeitszeitver­
kürzungen, Nichtersatz der Fluktuation). Sie kann durch Mehrarbeit nur müh­
sam ausgeglichen werden und führt wiederum zu verschärfter Rationalisierung 
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und betrieblicher Segmentarisierung (Zweiteilung der Belegschaften durch 
Leiharbeitnehmer etc.). Es erhebt sich die Frage, ob die bestehenden tarifli­
chen Sicherungen hiergegen wirksame Gegenmittel bieten. 

(6) Zur Umsetzung der Absicherungsziele in die betriebliche Praxis ist die 
Personalplanung in die kollektivvertraglichen Gestaltungsfelder einzubeziehen. 
Nicht nur die Verteilung der kollektiven Arbeitsmenge, sondern auch die Be­
stimmung der individuellen Arbeitsmenge, d.h. die konkrete Fixierung der 
jeweiligen Leistungsbedingungen ist wesentlich. Solange über das individuelle 
Leis tungsmaß der Arbeitgeber überwiegend allein bestimmt und sich der Perso­
nalbedarf wiederum daraus ableitet, besteht für die Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer kaum eine Möglichkeit der Kontrolle der Leistungsverdichtung 
mit negativen beschäftigungspolit ischen Folgen. Müssen Arbeitszeitverkürzun­
gen oder sonstige personalpolitische Entzugseffekte also nicht mit einer Perso­
nalaufstockung zu fixierten Leistungsbedingungen verbunden sein? Müssen bei 
der Personalbedarfsermittlung nicht die wachsenden Fehlzeiten der durch­
schnittlich ausfallenden Arbeitnehmer durch eine personelle Zuschlagsquote in 
entsprechender Höhe ausgeglichen werden? Besteht nicht generell die Möglich­
keit vertraglicher und prozeduraler Regelungen des Personalbedarfs, wie sie sich 
beispielsweise in der Druck- und in der Zigarettenindustrie bislang im großen 
und ganzen bewähr t haben? 

(7) U m die Tendenz der Schaffung vollendeter personalpolitischer Tatsa­
chen verhüten zu helfen und um die anvisierten Absicherungsziele verwirkli­
chen zu k ö n n e n , m u ß Personalplanung als Teil der betrieblichen Personalpolitik 
in erster Linie ein Frühwarnsys tem sein. Eine Voraussetzung dafür ist, daß die 
Personalplanung einen integrierten Bestandteil der gesamten Unternehmens­
planung in zeitlicher und sachlicher Hinsicht darstellt. Was ist zu tun, um diese 
notwendigen Frühinformat ionen in einem Stadium, in dem die Unternehmens­
planung noch zu beeinflussen ist, zu sichern und das Vers tändnis für deren Not­
wendigkeit zu wecken? Welche unmittelbaren Konsequenzen für den quantita­
tiven und qualitativen Ausbau der Personalplanung ergeben sich aus den bishe­
rigen Absicherungsverträgen? 

(8) Die Personalplanung im Unternehmen hat im Falle eines geplanten Per­
sonalabbaus oder bei sonstigen drohenden Besi tzs tandseinbußen dazu beizutra­
gen, 

— daß zumutbare und gleichwertige Ersatzarbei tsplätze betrieblich oder über­
betrieblich angeboten bzw. geschaffen werden, 

— ein Interessenausgleich über arbeitsplatzerhaltende Maßnahmen jeweils vor 
Verhandlungen über einen Sozialplan (d.h. materielle Abfindungen und son­
stige soziale Folgenabmilderungen) durchgeführt werden kann; 
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— For tb i ldungsmaßnahmen anstelle Kurzarbeit oder Entlassungen organisiert 
werden k ö n n e n . 

Welche Mindestanforderungen an die Personalplanung ergeben sich hieraus? 
Welche tarifvertraglichen Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Zielset­
zung sind zu schaffen? Welche Beratungsrechte und -pflichten sind hierzu 
vonnö ten? Welche gesetzlichen und insbesondere AFG-Bestimmungen sind 
hierbei zu ändern? 

(9) Ohne betriebliche Versetzungs- und Bildungsplanung sind die Ziele der 
Sicherungsvereinbarungen optimal nicht zu erfüllen. Eine qualitative Personal­
polit ik (personenbezogene Entwicklungsplanung) zur Erhaltung und Erweite­
rung der Qualifikation aller Beschäftigten erfordert s tärkere Anstrengungen auf 
dem Gebiet der Berufsbildung durch die Unternehmen. Ziel m u ß es dabei sein, 
möglichst breite, tät igkeitsübergreifende Qualifikationen für Jugendliche und 
Erwachsene berufsbegleitend zu vermitteln und diese durch allgemein aner­
kannte Zertifikate für alle Arbeitnehmer und insbesondere auch für die Ange­
lernten abzusichern. Positives Ergebnis dieser Bemühungen ist die Erhöhung der 
individuellen Arbeitsmarktchancen ebenso wie der internationalen Wettbe­
werbschancen der Wirtschaft insgesamt. 

Ungelöst ist die Frage, inwieweit und auf welchem Wege korrespondierend 
dazu eine qualifikationsgerechte Veränderung der Arbeitsinhalte zu erreichen 
ist. Sollten in diesem Rahmen Richtwerte für Aus- und Weiterbildungsaktivi­
tä ten im Unternehmen vereinbart werden? Müssen Qualifikationsleistungen 
nicht bei der zukünftigen Entgeltdifferenzierung stärker berücksichtigt wer­
den? Sind diese Prozesse nicht Voraussetzung der wünschbaren Sicherung des 
kollektiven Qualifikationsniveaus („S icherungskennzah l" etc.)? 

(10) Personal-, Arbeitszeit-, Arbeitsgestaltungs-, Qualifikations- und Ent­
geltpolitik müssen als zu regelndes Gesamtsystem gesehen werden. Personal­
planung m u ß in der gegenwärtigen Situation mehr sein als ein rein technisches 
Instrument sog. „Personalwir tschaf t" als Folgeplanung einer vorgegebenen 
ökonomischen Datensetzung. Daraus folgt, daß die Personalpolitik zunehmend 
zentraler Gegenstand auch der gewerkschaftlichen Interessenvertretung sowie 
der dem Selbstverwaltungsprinzip unterworfenen Arbeitsverwaltung sein m u ß . 
Dies kann nicht ohne Konsequenzen für eine arbeitspolitisch orientierte Kollek­
tivvertragspolitik bleiben: Arbeit als knappes Gut wird zum umstrittenen Ver­
teilungsgut. Welche Voraussetzungen sind in der breiten Öffentl ichkeit , auf 
Arbeitgeber- und auf Gewerkschaftsseite zu schaffen, um neue Verteilungs­
muster mit einem veränder ten Schwergewicht in Richtung auf eine mehr quali­
tative, gestaltende Tarifpolitik zu ermöglichen? Welche Schwierigkeiten und 
Hindernisse sind dabei einzukalkulieren? Welchen möglichen Beitrag kann 
bzw. sollte die betriebliche Personalplanung schließlich im Rahmen einer vor­
ausschauenden, aktiven Arbeitsmarktpolitik leisten? 
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B. Ergebnisse der D iskuss ion 

Die Diskussion im Anschluß an die einleitenden Fragestellungen und Thesen 
erwies sich als äußerst komplex. Dies ist einmal in der Vielschichtigkeit und 
Fülle der jeweils im einzelnen angesprochenen Problemfelder begründet , die 
zudem seitens der Tarifparteien einer äußerst ungleichen, ja gelegentlich pola­
ren Bewertung unterzogen sind. Als umstrittene und z.T. einer weiteren Klä­
rung bedürftige beschäftigungspolit ische Kategorien stellten sich dabei insbe­
sondere heraus: Verstetigung, Flexibil i tät , Qualifikation, Leistung und — als 
generelle Querschnittsprobleme — Planung und Normierung als solche. Die 
Schwierigkeit der Diskussion ergab sich zum anderen aus der Tatsache, daß 
die Thesen als Problemlösungsansätze eine Reihe zukunftsbezogener Forde­
rungen enthalten, die zum Teil als sehr weitgehend, ja als „sozialpoli t ische Scien­
ce F i c t i on" von der Arbeitgeberseite bezeichnet worden sind. Gleichwohl gab 
es aber gerade auch von dieser Seite den interessanten Hinweis, daß eine Fülle 
dieser Forderungen zum Teil in einzelnen Betrieben schon verwirklicht würden 
oder man damit experimentiere. Aus diesen Anregungen ließe sich ablesen, in 
welcher Richtung Personalplanung und Betriebsvereinbarungen weiter ent­
wickelt werden k ö n n t e n . 

Im folgenden sollen die Diskussionsergebnisse zu den einzelnen und für die 
künftige kollektivvertragliche Entwicklung relevanten Fragenkomplexen ent­
sprechend den Aussagen der beteiligten Interessenvertreter und der Wissen­
schaftler zusammengefaßt wiedergegeben werden. 

1 . Effekte der bisherigen Absicherungsverträge 

Es herrschte Einigkeit, daß man mit den zitierten jüngeren Verträgen Neuland 
beschritten habe und angesichts der kurzen Anwendung bzw. gerade erst be­
ginnenden Umsetzung dieser Regelungen noch keine generellen Aussagen über 
deren Konsequenzen im Augenblick treffen könne . Die Absicherungsverträge 
wurden nach den bisherigen Erfahrungen von beiden Seiten grundsätzl ich 
positiv eingeschätzt , da Personalmanagement und Betriebsräte nunmehr in der 
Lage seien, der Unternehmensleitung und insbesondere den technischen und 
kaufmännischen Vorstandsbereichen gegenüber sehr viel här ter und konkreter 
aufzutreten. Der Stellenwert der Personalplanung im Rahmen der gesamten 
betrieblichen und Unternehmensplanung werde sowohl aus betriebswirtschaft­
lichen wie aus sozialpolitischen Gründen e rhöh t . Für die Arbeitnehmer wirke 
sich dies nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit den bereits seit längerer 
Zeit in weitem Umfang durchgesetzten Sicherungen älterer Arbeitnehmer vor 
Arbeitsplatzverlust und Abgruppierung günstig aus. 
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Die Arbeitgeberseite betonte, daß die Tatsache des Zuwachses abgesicherter 
Arbeitnehmergruppen bestimmte Auswirkungen auch auf die Ar t geplanter 
Rationalisierungsinvestitionen habe. Die technischen Planungsabteilungen in 
den Unternehmen müßten sich nunmehr verstärkt Gedanken darüber machen, 
wie sich das Problem der Dequalifizierung und der Abgruppierung z .B. durch 
rechtzeitige arbeitsgestaltende und -strukturierende Maßnahmen lösen lasse. 
Insofern erscheine auch die Idee des Frühwarnsys tems sinnvoll und akzeptabel. 
Diese Entwicklung werde sich schließlich positiv auch auf die qualitative Perso­
nalplanung auswirken müssen, wenn man zu ökonomisch sinnvollen Ergebnissen 
kommen wi l l . 

A u f der anderen Seite entstehe durch die Auslegungsschwierigkeiten infolge 
der Komplex i t ä t und Interpretat ionsbedürf t igkei t mancher Vertragsinhalte eine 
derartige Bürokratisierung, daß man von einem zunehmenden „Normenge­
s t r ü p p " sprechen könne . Dies werde aus der Sicht des Personalmanagements 
als negative Erscheinung beurteilt. 

2. Flexibi l i tä tsaspekte 

Deutlich kontroverser wurde die Frage der Flexibi l i tät der Beschäftigten und 
der Beschäftigung im Unternehmen behandelt. Streitpunkt war, in welchem 
Ausmaß personelle Flexibil i tät , die neben innerbetrieblichen Umsetzungen 
auch notgedrungen häufig wechselnd Einstellungen und Entlassungen umfaßt , 
aus produktionspolitischen Gründen notwendig und aus beschäftigungspoliti­
schen Gründen tolerierbar sei. Als K o m p r o m i ß erschien die im Referat von 
P O S T H (Teil B, III.) skizzierte „Politik der mittleren L in i e " , da sie in gewis­
sem Umfang auf Verstetigung ausgerichtet sei. Gleichwohl impliziert auch 
diese bei schwankender oder ansteigender Nachfrage u . U . ein hohes Maß an 
notwendiger Mehrarbeit. V o n Seiten der Wissenschaft (ISF) wurde einge­
bracht, daß das Flexibil i tätserfordernis und die Poli t ik der mittleren Linie 
dann miteinander vereinbar seien, wenn zugleich Maßnahmen der Arbeits­
gestaltung und der Weiterbildung der vorhandenen Belegschaften, wie z.T. 
tarifvertraglich schon vorgesehen, eingeleitet würden. Die Arbeitnehmerseite 
ergänzte dies mit dem Hinweis, daß bei erfolgreicher Qualifizierungspolitik 
auch ein gewisser Anpassungsdruck auf die Unternehmer entstehe, dafür zu 
sorgen, daß die vorhandenen Qualifikationen auch optimal, d.h. rentabel 
eingesetzt würden . 

Als offene Kernfrage blieb, zu wessen Lasten jeweils angepaßt werde und in 
welchem Umfang die Arbeitnehmervertretung an den nötigen Anpassungs­
vorgängen zu beteiligen sei. Die Arbeitgeberseite verwies in diesem Zusammen­
hang nachdrückl ich auf die Gefahr der beruflichen Immobi l i t ä t oder gar der 
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Entstehung einer gewissen „ B e a m t e n m e n t a l i t ä t " als Folge einer verstärkten 
personellen Verstetigungspolitik. 

3. A b g r u p p i e r u n g u n d D e q u a l i f i z i e r u n g 

Ebenso umstritten war die Frage der Abgruppierungen und Herabqualifizie­
rungen, wobei es sowohl um deren tatsächliches oder zukünftig zu erwartendes 
Ausmaß wie auch um deren weitere, vorbeugende Verhütung ging. Allgemein 
wurde von Arbeitgeberseite entgegengehalten, daß sich massive Rückgruppie-
rungen bisher generell nicht nachweisen ließen, man hier also nicht dramatisie­
ren solle. Dies war der Anlaß für eine Fülle von Schilderungen für derartige 
Vorgänge, wovon ein symptomatisches Beispiel hier wiedergegeben sei: 

A u f die Frage der tatsächlichen Abgruppierungen eingehend berichtete 
Manfred Glöck, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Fa. S E L Stuttgart, über 
einschlägige Erfahrungen im Fernschreiberwerk Pforzheim. Dort sei im Früh­
jahr 1976 im Zuge der technologischen Umstellung der Produktion (Ersatz der 
Feinmechanik durch Elektronik) die Belegschaft von ursprünglich 500 Perso­
nen durch Kündigungen und Aufhebungsverträge auf die Hälfte reduziert 
worden. Die verbleibenden Arbeitnehmer wurden im Durchschnitt von den 
Lohngruppen 7, 8, 9 um drei Stufen in die Gruppen 4, 5 und 6 abgruppiert. 
Dabei bedurfte es eines formalen Interessenausgleichs, um weitergehende 
Herabstufungen (z.B. bis hin von Lohngruppe 9 nach 2) zu vermeiden. Nach 
der Umstellung auf die neue Generation der Fernschreiber habe sich sodann 
herausgestellt, daß man 300 Datentechniker für den Kundendienst zusätzlich 
benöt ige , die z.T. aus dem Kreis ehemaliger, nach der Entlassung durch die 
Arbeitsverwaltung umgeschulter Werksangehöriger rekrutiert wurden. Nach 
Auffassung des berichtenden Arbeitnehmervertreters hä t t e mindestens die 
Hälfte der ursprünglich von einer Entlassung Betroffenen nach einer betrieb­
lichen Umschulung weiterbeschäft igt werden k ö n n e n . Dies beweise die Schwä­
chen wie auch die Notwendigkeit konkreter Personalplanung. Parallel zur 
Produktionsplanung müsse in jedem Falle eine Personal- und insbesondere auch 
eine Personalentwicklungsplanung laufen. 

V o n Seiten der vertretenen Wissenschaftler wurde an dieser Stelle wie auch 
wiederholt im Gesamtverlauf der Diskussion der relativ schillernde Qualifikations-
begriff problematisiert und um dessen Klärung auch durch die Arbeitsparteien 
gebeten. Wie Qualifikation als Angelpunkt zu definieren sei, wurde jedoch von 
keiner Seite schlüssig beantwortet. Dies hängt offensichtlich weniger mit nor­
mativen Zieldefiziten zusammen als mit den unterschiedlichen Bedingungen der 
Qualifikationsbewertung und -Verwertung und der jeweils zugrundeliegenden 
Entgeltsysteme. Letztere basieren z.T. auf formalen Ausbildungsabschlüssen, 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



im Falle der analytischen Arbeitsbewertung jedoch auf den jeweils real abver­
langten und damit von der Auslegung der Arbeitssysteme abhängigen Qualifi­
kationen. Somit ist daher die weitere Entwicklung der Arbeitsgestaltung hin 
zu komplexeren Aufgabenstellungen oder aber zu weiteren Taylorisierungspro-
zessen — auch im Angestelltenbereich — entscheidend. Die jeweiligen Prozesse 
verlaufen gegenläufig in unterschiedlichen Sektoren. 

Die bestehenden Schutzregelungen sollten für die Unternehmen einen A n ­
reiz darstellen, das zu entlohnende Qualifikationspotential auch durch Korrek­
turen der Arbeitsorganisation entsprechend zu nutzen. Nach Meinung der 
Gewerkschaften ist die erreichte individuelle Sicherung des Besitzstandes dazu 
allerdings nicht ausreichend, weil damit hinsichtlich der Qualifikation noch 
keine Aussage getroffen wurde. Es wurde betont, daß man 1978 zwar eine 
relative Verdienstsicherung, wenn auch nicht in dem angestrebten kollektiven 
Rahmen für den Schnitt aller Belegschaftsangehörigen eines Unternehmens, 
aber damit noch keine Qualifikationserhaltung erreicht habe. Wäre dies der 
Fa l l , k ö n n t e man nunmehr mit etwas mehr Gelassenheit auf den technischen 
Wandel reagieren. Für die Zukunft sei es wesentlich, personenbezogene Krite­
rien (wie z .B. die Qualifikation) als Bestandteil der Entlohnung stärker zu be­
rücksichtigen. A u f diesem Gebiet werde man weiterdenken und -diskutieren 
müssen. 

4 . E f f e k t e u n t e r n e h m e r i s c h e r Pe rsona lpo l i t i k 

Neben der Frage der Abgruppierung war in den einführenden Thesen auf die 
zunehmende Entwicklung personeller Unterdeckung und den Einsatz perso­
neller Abbaureserven im Zuge von Rationalisierungen verwiesen worden. V o n 
den Unternehmenspraktikern wurde dieses Bi ld mit dem Hinweis korrigiert, 
daß man dazu übergehe, aktuelle Abwesenheiten bei der Personalbedarfsermitt­
lung durch zusätzliche Einstellungen auch im Angestelltenbereich — angeführt 
wurde das Beispiel eines Sekretär innen-Pools in einem Unternehmen — auszu­
gleichen. Abbaureserven hä t t en auf der anderen Seite nicht unbedingt etwas 
mit dem Prinzip „Heuern und Feuern" zu tun. Es gebe durchaus auch Bevöl­
kerungsgruppen — bemüht wurde hierbei u.a. das Beispiel der süddeutschen 
Hopfenbauern —, die nicht ganzjährig oder ständig beschäftigt sein wollten. 
Ihnen könne man mit der Möglichkeit eines Arbeitseinsatzes auf Zeit entgegen­
kommen. Weiterhin könne man insbesondere in Großbe t r i eben durch das Aus­
nutzen der natürlichen Fluktuation Personalkapazi tä tsschwankungen ohne 
här tere Einschnitte abfangen und dadurch eine mittlere Linie fahren. 

Zu dem Vorschlag des Thesenpapiers, For tb i ldungsmaßnahmen anstelle von 
Kurzarbeit im Betrieb durchzuführen, wurde bemerkt, daß dies etwa nach den 
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Erfahrungen in der Automobilindustrie zwischen 1973 und 1975 in erster Linie 
ein Problem der Belegschaften sei. Es fehlten die Qualifikationsanreize. Die 
Verwirklichung dieser Alternative sei bislang in der Praxis leider gescheitert. 

V o n Betriebsratsseite wurde die Erwartung geäußer t , daß eine integrierte 
quantitative und qualitative Personalplanung auch den Einsatz von Problem­
gruppen, wie z .B. älterer Arbeitnehmer, älterer, gesundheitlich gefährdeter 
Schichtarbeiter (für die Normalarbei tsplä tze gebraucht werden), Frauen, wer­
dender Mütter , Jugendliche zu leisten habe. Spezifische Arbei tsplätze (Sozial­
arbei tsplätze) seien als Ergebnis der Rationalisierung immer weniger vorhanden. 
Sie müßten unter dem Druck gesetzlicher und vertraglicher Vorschriften auf 
Initiative der Personalplaner geschaffen oder aus der vorhandenen Stellensub­
stanz umgewandelt werden. 

5. Das Verhältnis von Leistung zu Person 

V o n den gewerkschaftlichen Tarifvertragsexperten (insbesondere der IG Me­
tall) wurde als zentrales Problem jeglicher Personalplanung die Frage der indi­
viduellen Leistungsbemessung herausgestellt. Solange hier keine weitergehende 
Normierung erfolgte, stehe jede Personalbedarfsfestsetzung auf tönernen Fü­
ßen, sei zumindest einseitig und von unwägbaren Zufälligkeiten abhängig. Es sei 
unvers tändl ich, weshalb man gerade auf personalpolitischem Gebiet den Schritt 
einer objektiveren Erfassung und normierenden Regelung des individuellen Ar ­
beitsvolumens scheue, wo doch die gesamte bisherige Industrialisierung von 
einer zunehmenden Normung im technischen Bereich begleitet gewesen sei. Die 
Definition der Leistung stehe bisher mit Ausnahme der im Leistungslohn 
Beschäftigten allein im Ermessen des Arbeitgebers-, die Toleranzen nach oben 
und unten seien beim Personalplanungsvorgang zu weit gefaßt. Die zugrunde 
gelegten Richtwerte oder Kennziffern seien, soweit überhaupt vorhanden, über­
wiegend nicht verhandelbar. Sie würden zumindest der Arbeitnehmervertretung 
nicht geliefert. 

Die Arbeitgeberseite konzedierte in der sich daran en tzündenden längeren 
Diskussion, daß die verwendeten Kennziffern umstritten seien. Sie bezweifelte 
jedoch, ob die jeweiligen Planungsprozesse in jedem Falle in dem gewünschten 
Maße objektivierbar und mathematisch exakt steuerbar sowie überhaupt einer 
überbetr iebl ichen Regelung zugänglich seien. 

Im übrigen liege es im ureigenen Interesse des Unternehmers, dem einzelnen 
nicht soviel an Pensum zuzumessen, daß er dies nicht oder allenfalls unter er­
heblicher Mühe schaffen könne . Dies würde sowohl Gefahren für die Gesund­
heit wie nicht zuletzt auch für die Produktqua l i t ä t selbst heraufbeschwören. 
Damit würden die angesprochenen Toleranzen als solche schon reduziert. 
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Diesen Gedanken aufgreifend wurde von Gewerkschaftsseite eingebracht, 
daß es künftig nicht länger genügen k ö n n e , die kollektive Arbeitsmenge (etwa 
auf dem Wege von Arbeitszeitverkürzungen) zu variieren, sondern daß man zu­
gleich auch die Veränderungen des individuellen Leistungsvolumens im Auge 
behalten müsse. Bei den tarifvertraglichen Verteilungsrunden komme es in 
Zukunft nicht nur auf die Festsetzung des Verhältnisses von Leistung zu Lohn , 
sondern auch von Leistung zur Person an (Bezugsleistung). Es wurde auf das 
Beispiel der personellen Besetzungsrichtlinien quantitativer und qualitativer 
Ar t im Bereich der Druckindustrie verwiesen, die seit vielen Jahren mit Erfolg 
angewandt, neuerdings jedoch sogar mit verfassungsrechtlichen Fragezeichen 
versehen würden. (Vgl . Gutachten Prof. Reuter im Auftrag des Bundesverban­
des Druck 1978). 

Die vertretenen Wissenschaftler machten auf die Gefahren aus den Hand-
lungszwängen genereller tarifvertraglicher Festlegungen aufmerksam, die z .B. 
dazu führen k ö n n t e n , sämtliche Büroabläufe zu analysieren, die Arbeitsteilung 
auch im Angestelltenbereich weiter voranzutreiben und den Prozeß der Lei ­
stungsverdichtung und Rationalisierung indirekt zu beschleunigen. Die Frage 
sei, ob man dies durch Tarifverträge dann wieder eingrenzen könne . 

A u f der anderen Seite wurde die Ambivalenz dieser Fragestellung betont. 
Ebenso wenig wie man den Betr iebsräten anraten k ö n n e , sich nicht mit dem 
Instrument der Personalplanung initiativ zu befassen, weil die Verfeinerung die­
ses Instrumentariums möglicherweise zum Nachteil der Beschäftigten ausschla­
gen kann, sollte man auch gegenüber der Leistungsdefinition nicht einem passi­
ven Zuwarten das Wort reden. Scientific Management und Unternehmensbera­
tung würden damit nicht initiiert, sie seien längst in eine große Zahl von Unter­
nehmen eingezogen und dort zunehmend wirksam. 

6. A u f g a b e n der Persona lp lanung 

Unumstritten in der Diskussion war, daß der Wert einer betrieblichen Personal­
planung in ihrer frühzeitigen Information und in der Bereitstellung von Kenn­
ziffern über beschäft igungswirksame Entwicklungen innerhalb der gesamten 
Unternehmenspolitik liegt. Sie liefert notwendige Grundlagen für mögliche 
oder wünschenswerte personalpolitische Alternativen sowohl im Falle einer 
Personalreduzierung wie auch einer angestrebten Höherqualif izierung. Dies gelte 
vor allem für den Interessenausgleich in Zusammenhang von Betr iebsänderun­
gen (gemäß § 111 Be t rVG) , in dem zu klären ist, ob, zu welchem Zeitpunkt 
und in welchem Ausmaß eine bestimmte Maßnahme mit beschäftigungspolit i­
schen Folgen durchzuführen ist. Erst nach diesem Schritt sollte über die Regu­
lierung der sozialen Folgen der Betr iebsänderung — von Versetzung, Umschu-
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lung bis hin zu Kündigungen — zu verhandeln sein. Eine funktionierende 
Personalplanung k ö n n e wertvolle Hilfestellungen für dieses Procedere leisten. 

In der Frage der Verwertung, Erweiterung und Sicherung der Qualifikation 
durch personalpolitische Maßnahmen ließen sich aus der geführten Diskussion 
dagegen eher eine gewisse Unsicherheit gegenüber der zukünftigen Entwicklung 
sowie auch deutlich artikulierte Umsetzungsdefizite entnehmen. V o n Arbeit­
geberseite wurde dennoch Optimismus geäußer t , daß die vorhandenen Qualifi­
kationen künftig nicht ohne positiven Einfluß auf die Gestaltung der Arbeits­
systeme bleiben k ö n n t e n , wenn auch im Augenblick eine Fülle gegenläufiger 
Trends zu verzeichnen sei. V o n Gewerkschaftsseite wurde darüber hinaus be­
tont, daß es notwendig sei, die üblicherweise nur quantitativen Personalpla­
nungssysteme zu einer qualitativen Planung auszubauen und dafür auch be­
stimmte finanzielle Mit te l anzusetzen. Vorbeugende Bi ldungsmaßnahmen 
seien umfassend zu organisieren. Dabei k ö n n t e n allgemeinverbindliche Richt­
werte für Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung im Unternehmen eine 
erhebliche Unters tü tzung bieten. 

V o n seiten der Wissenschaftler wurde insgesamt dafür plädiert , die Planungs­
systeme offen für eine Weiterentwicklung zu halten, die eine Humanisierung 
der Arbeit förder ten und nicht verhinderten. 

7. Umsetzungsfragen 

V o n der Moderation abschließend befragt, welche Möglichkeiten und Prioritä­
ten bei der Umsetzung der genannten Vorschläge gesehen würden, wurden 
folgende Positionen vorgetragen: 

Die Arbei tgeberrepräsentanten sind der Meinung, daß Betriebsvereinbarun­
gen in jedem Falle besser als f lächendeckende Tarifverträge zur Lösung der 
angesprochenen Fragen dienten, da sie mehr Flexibi l i tät erlaubten und be­
triebsspezifische Lösungen anbö ten . 

Die gewerkschaftlichen Betriebspraktiker hielten dem entgegen, daß diese 
Vorteile den Tarifvertrag nicht ausschlössen, sondern geradezu voraussetzten. 
Die Feinregulierung vertraglich vereinbarter Generalnormen erfordere in der 
betrieblichen Praxis vielfach ergänzende Betriebsvereinbarungen. Dieser Aspekt 
wurde zudem ergänzt durch den Verweis auf die Notwendigkeit erweiterter 
gesetzlicher Normen insbesondere im Bereich der personalpolitischen Mitbe­
stimmung der Arbeitnehmervertreter. So bedürften vor allem die § § 90 (Ver­
änderung der Arbeitsinhalte) und 92 (Personalplanung, Personalbedarfsermitt­
lung) des Betriebsverfassungsgesetzes einer entsprechenden Novellierung. So­
weit und solange die politischen Kräfteverhältnisse dafür nichts hergäben, 
bedürfe es un te r s tü tzende einschlägiger Regelungen in Tarifverträgen. 
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IV. Hans Gerhard Mendius, Rainer Schultz-Wild* 

Personalabbau und Interessenvertretung durch den Betriebsrat — 
Zur Krisenbewältigung in der Automobilindustrie 

Gliederung: 

1. Zur Position des Betriebsrats bei der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen 
2. Die Ausgangssituation für die Betriebsräte 
3. Einige Aspekte der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen beim Personal­

abbau durch Aufhebungsverträge 
4. Möglichkeiten und Grenzen der Betriebsratspolitik 

1. Z u r Pos i t i on des Bet r iebsrats bei der V e r t r e t u n g von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n 

In diesem Beitrag geht es um bestimmte Aspekte des Verlaufs und der Folgen 
der bisher schwersten ökonomischen Krise in der Bundesrepublik. Daß trotz 
weitreichender negativer Auswirkungen für große Teile der Arbeiterschaft und 
auch Teile der Angestellten zumindest nach außen weitgehend „sozia le" und 
politische Friedhofsruhe" (Dombois 1976) herrschte, ist kaum zu bestreiten 
und widerspricht in der Tat verbreiteten Erwartungen. Voraussetzung für das 
— aus der Perspektive der Kapitalseite — erfolgreiche Krisenmanagement waren 
u.a. das „Netz der sozialen Sicherheit" und die besondere Arbeitsmarktsitua­
tion und -politik in der Bundesrepublik, die die Krisenbewält igungen im In­
land durch die Abwanderung ausländischer Arbei tskräf te , d.h. durch „ E x p o r t 
überflüssigen Arbeitsvolumens" erleichterten. Ein ausschlaggebendes Moment 
ist zweifellos auch in der vorwiegend defensiven Polit ik der Gewerkschaften zu 
sehen, die auf eine möglichst schnelle Überwindung der Krise auch um den 
Preis der Überwälzung von Kosten und Lasten auf die abhängig Arbeitenden 
gerichtet war. Die globale Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der 
Krise sowie die Rolle der Gewerkschaften insgesamt sollen hier jedoch nicht 
auf allgemeiner Ebene untersucht werden. 

* Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e.V. Der Aufsatz erschien zuerst in der Zeitschrift Leviathan, Heft 4, 1976. 
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Wir gehen von der These aus, daß auf dem Hintergrund und unter dem Ein­
fluß solcher allgemeiner Bedingungen die Betriebe selbst Problemlösungsstrate­
gien durchgesetzt haben 1 , die nicht nur je individuell das durch den Nachfrage­
einbruch gestör te Verhäl tnis zwischen Absatz, Produktion und Beschäftigung 
wiederherzustellen suchten, um die je spezifischen Bedingungen für Kapital­
verwertung zu erhalten oder zu verbessern, sondern auch die Funkt ion hatten, 
das offene Zutagetreten der Krise in Form kollektiver Konfl ikte zu vermeiden. 
Wenn die „soziale Verteilung der Krisenlast" (Dombois ebenda) zu einem 
wesentlichen Tei l im Betrieb erfolgt, scheint es sinnvoll, auf dieser Ebene mit 
der Analyse anzusetzen und hier nach spezifischen Bedingungen und Möglich­
keiten der Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen zu fragen. 

Wir wollen uns auf die Personalabbauaktionen in der Automobilindustrie 
konzentrieren, obwohl diese in mancher Hinsicht spektakulärs ten und schwer­
wiegendsten Ergebnisse betrieblicher Strategie der Krisenbewält igung sicher 
nicht die einzigen und auf längere Sicht für die Vertretung von Arbeiterinter­
essen bedeutsamsten Krisenfolgen s ind. 2 A u f Betriebsebene werden der ver­
schärfte Rationalisierungsdruck wie auch direkte und indirekte Auswirkungen 
des starken Personalabbaus (innerbetriebliche Umsetzungen, verstärkte Forde­
rung von Mehrarbeit) über längere Zeit wichtige Problemfelder sein. 

Die Interessenvertretung auf Betriebsebene ist in der Bundesrepublik gene­
rell stark institutionalisiert und durch eine weitgehende Verrechtlichung der 
Machtverhältnisse und Auseinandersetzungsformen zwischen Kapital und 
Arbeit geprägt. Das Betriebsverfassungsgesetz bestimmt den Betriebsrat als eigen­
ständiges, formal von den Gewerkschaften unabhängiges Organ der Vertretung 
von Belegschaftsinteressen, dessen Handlungsfähigkeit zudem durch die Ver­
pflichtung auf das Betriebswohl eingeengt ist . 3 Obwohl von einer wechselseiti­
gen Verklammerung der Interessenvertretungsorgane Gewerkschaft und Betriebs­
rat auszugehen ist — die meisten Betriebsräte sind Gewerkschafter, und haben 
häufig gerade aufgrund ihrer Betriebsratsfunktion eine starke Stellung in der 
Organisation —, ist die Betriebsratspolitik von der Gewerkschaftspolitik syste­
matisch zu unterscheiden. Wenn wir nach der Interessendurchsetzung auf be­
trieblicher Ebene fragen, setzen wir beim Betriebsrat an und gehen — im Unter­
schied zu verbreiteten Anschauungen — nicht von einer wechselseitigen Deter­
mination von Gewerkschafts- und Betriebsratspolitik aus. Trotz zweifellos vor­
handener Einflüsse wird man der institutionellen Trennung und den realen 
Unterschieden nur gerecht, wenn man weder Betriebsräte als Anhängsel und 
Vollzugsorgane der Gewerkschaften begreift, noch davon ausgeht, daß die 
mächt igen Betriebsratsspitzen von G r o ß u n t e r n e h m e n letztlich die Gewerk­
schaftspolitik bestimmen. 

Das besondere Problem des Betriebsratshandelns — so unsere These — be-
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steht gerade darin, daß es keinen eindeutigen Steuerungszusammenhang der 
oben benannten Ar t gibt. Konkret heißt das, daß die durch das Betriebsver­
fassungsgesetz und die Rechtssprechungspraxis der bundesdeutschen Arbeits­
gerichte erheblich eingeengten Handlungschancen der Betriebsräte des weiteren 
erheblich davon abhängen, weiche Unters tützung sie durch die Gewerkschaften 
erfahren. Die Bedeutung dieser gewerkschaftlichen Unters tützung, sei es in 
Form der Vermitt lung von notwendigem technischem ,,know how" und von 
programmatischen gewerkschaftlichen Zielvorstellungen, sei es in der Form 
unmittelbarer oder mittelbarer Unters tützung praktischer Akt ionen, wird von 
den Betr iebsräten durchweg anerkannt. Grundlegende Fortschritte auch in den 
Betrieben hält man nur so für möglich. Daß aber die Gewerkschaften derzeit 
dieser Aufgabe nicht voll gerecht werden, liegt ebenfalls auf der Hand. Betriebs­
räte , in deren Betrieben bereits ein relativ hoher Grad (gewerkschafts-)politi-
schen Bewußtseins vorhanden ist und entsprechende Mobilisierungsbereitschaft 
der Belegschaft herrscht, die auch bereits gewisse Erfolge im Betrieb zu verzeich­
nen haben, vermissen nicht nur die Unters tützung der Organisation für weiter­
gehende Vorhaben, sie sehen sich sogar zuweilen durch ihre Gewerkschaft 
behindert. Dies trifft zum Teil auch auf Unternehmen aus unserem Untersu­
chungsbereich, der Automobilindustrie, zu. 

Für die Möglichkei ten des Betriebsrats heißt das, daß angesichts des derzei­
tigen Stands des politischen Bewußtseins in der Mehrzahl der Betriebe die 
Gewerkschaft für den Betriebsrat noch weitgehend die Funkt ion hat, konkrete 
Hilfen zu geben und auch weiterreichende Perspektiven der Vertretung von 
Lohnarbeiterinteressen zu liefern. Ein Vorauseilen gewerkschaftlicher Forde­
rungen gegenüber dem Stand des in den Betrieben Erreichten scheint auch 
grundsätzl ich notwendig als Ausdruck eben der unterschiedlichen Rahmen­
bedingungen, die sich für die Organisation der Arbeiterklasse einerseits und 
eine spezifische institutionell eingeschränkte Form ihrer Vertretung im Betrieb 
andererseits ergeben. 

Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß , bedingt durch Stagnation bzw. Rück-
entwicklung der gewerkschaftlichen Programmatik 5 , diese ihrer „Vorreiter­
funkt ion" nicht mehr gerecht werden kann. Das Fehlen dieser Orientierung 
und weiterführender Unters tützung durch Gewerkschaften unterwirft das Han­
deln der „ for t schr i t t l i chen" Betriebsräte zusätzlichen Restriktionen. E in Teil 
der Kr i t ik , die Betriebsräte direkt — oder indem sie sie mit Gewerkschaft iden­
tifiziert — zum Objekt nimmt, verfehlt daher notwendig ihren Adressaten. A u f 
dem Hintergrund unserer Unterscheidung von Betriebsrats- und Gewerkschafts­
politik scheint uns dann auch eine unvermittelte Entgegensetzung von „koope­
rativer" und „konf l ik to r ien t ie r te r" Betr iebsratspoli t ik wenig sinnvoll, wie man 
sie in Anlehnung an die Charakterisierung gewerkschaftlicher Akt ivi tä ten in 
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der Frankfurter Studie (vgl. Bergmann u.a. 1975), die auf Gewerkschaften 
bezogen einiges für sich hat, vornehmen k ö n n t e . 

Ein gewisses Ausmaß kooperativer Orientierung geht in die Bestimmung des 
Betriebsrats — nicht unbedingt dagegen in die von Gewerkschaft — selbst ein. 
Die Institutionalisierung von Betriebsräten durch das Betriebsverfassungsge­
setz ist Resultat eines Kompromisses und setzt ein Min imum an Kooperations­
erfordernis, dem sich Betriebsräte, solange sie als solche agieren, nie vollkom­
men entziehen können . Es erscheint als inadäquat , Betr iebsräte schon deshalb 
zu kritisieren, weil ihre Polit ik die Verletzung originärer Interessen der Lohn­
abhängigen nicht verhindern kann. Vielmehr wäre dann die Frage zu stellen, ob 
Mitbestimmung durch den Betriebsrat unter den herrschenden Bedingungen 
überhaupt sinnvoll sein kann. So wichtig auch uns diese grundsätzl ichere 
Diskussion erscheint, müssen wir uns im folgenden darauf beschränken, die 
Frage prinzipiell zu bejahen. Vorläufig ist diese Einschätzung lediglich durch 
einige der im folgenden darzulegenden empirischen Befunde gestützt , die 
unseres Erachtens jedoch zeigen, daß auch die in sich widerspruchsvolle Insti­
tution Betriebsrat für die Wahrnehmung der Interessen der abhängig Arbeiten­
den einiges leisten kann, selbst wenn sie nicht durch eine „vorausei lende" 
Gewerkschaftspolitik forciert wird. 

Damit soll nicht bestritten werden, daß durch Betriebsräte gelegentlich 
Positionen vertreten werden, die aus der Perspektive einer möglichst weitge­
henden Wahrnehmung von Belegschaftsinteressen teils bedenklich, teils aber 
auch offensichtlich schädlich sind. Es ist auch festzustellen, daß zum Teil in 
dem hier zu untersuchenden Feld derartige Vorstellungen in eine fragwürdige 
Betriebsratspolitik umgesetzt wurden. Dies ist aber offensichtlich nicht Reflex 
falschen Bewußtse ins bzw. subjektiver Mängel als vielmehr die Folge bestimm­
ter objektiver Situationen, die man auf dem Hintergrund der gegebenen Rah­
menbedingungen zu analysieren hä t t e . 

Stark „sozialpar tnerschaf t l ich" orientierte Betriebsräte finden sich in aller 
Regel in Unternehmen, in denen es (aus verschiedener Ursache) wenig mani­
feste Konfl ikte und wenig Kampferfahrung gibt. Die Dialektik des Verhält­
nisses von Belegschaft und Betriebsrat liegt gerade darin, daß es eben nicht 
nur den unbestreitbaren Zusammenhang gibt, daß ein „koopera t ive r" Betriebs­
rat die Aktionsbereitschaft der Belegschaft mit allen möglichen Mitteln lähmt, 
statt sie zu fördern ; ebenso kann eine aktive Belegschaft entweder einen vor­
handenen Betriebsrat auf eine zielgerichtete Interessenvertretung verpflichten 
oder dafür sorgen, daß ein entsprechender Wechsel der Personen stattfindet. 
Hier kommt es wieder entscheidend auf die Funkt ion an, die die Gewerkschaft 
in diesem Prozeß übern immt . Sie tut das in durchaus gegensätzlicher Richtung. 
Einerseits bremst die Gewerkschaft in einigen Fällen die Akt ivi tä ten ihrer Basis 
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in den Betrieben, andererseits kommen in der Mehrzahl der Fälle Maßnahmen 
zur Vertretung der Interessen der Betriebsangehörigen überhaupt erst durch 
Initiativen der Organisation zustande. 

Die Schwierigkeiten, die zu bewält igen sind, um einen alteingesessenen 
Betriebsrat, der die Interessen seiner Mandanten nicht mehr wahrnimmt, ab­
zulösen, sind g roß ; Unbeweglichkeit und Beharrungsvermögen eingefahrener 
Strukturen sicher nicht zu un te rschä tzen . Entscheidend ist jedoch, daß ein der­
artiger Wandel auch aus dem Betrieb heraus, d.h. ohne Initiativfunktion der 
Organisation, möglich ist. Das zeigen Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, 
unter anderem auch aus der Automobilindustrie. 

2 . D ie Ausgangss i tua t ion fü r d ie Bet r iebsrä te 

Die Automobilindustrie wurde als einer der ersten Wirtschaftszweige besonders 
nachhaltig von der jüngsten Rezession in der Bundesrepublik betroffen. U.a . im 
Gefolge der sogenannten „Erdölkr i se" kam es 1974 zu starken Nachfrageein­
brüchen, die dazu führten, daß die PKW-Produktion gegenüber dem Vorjahr um 
fast ein Viertel zurückgenommen wurde. Da es einigen der insgesamt nur weni­
gen G r o ß u n t e r n e h m e n gelang, Absatz und Produktion auch in dieser Situation 
in etwa stabil zu halten, wurden andere vom Nachfragerückgang umso stärker 
getroffen. 7 Während in der Rezession 1967 der inländische Nachfragerückgang 
in seinen Folgen für die Produktion zum Teil durch e rhöh te Exporte abgemil­
dert und durch einen Wiederanstieg der Inlandsnachfrage bereits im Folgejahr 
zumindest teilweise kompensiert werden konnte, kam es in der jüngsten Krise 
erst etwa Mitte 1975 zu einer gewissen Wiederbelebung der Nachfrage auf dem 
Inlandsmarkt, und die ebenfalls stark abgefallene Auslandsnachfrage blieb noch 
weiterhin rückläufig. 

Obwohl es seit einiger Zeit eine Diskussion über Marktsät t igung und evtl. 
sich daraus ergebende Strukturprobleme für die Automobilindustrie gab, wur­
den alle Beteiligten zumindest von Tempo und Ausmaß des jüngsten A b -
schwungs über rasch t . 8 

Die von Absatzeinbrüchen betroffenen Unternehmen reagierten zunächst 
mit Maßnahmen wie e rhöhte r Lagerhaltung, Übers tunden- und Sonderschich­
tenabbau, Einstellungsstop und vor allem Kurzarbeit — in der Regel in Über­
einstimmung mit den Präferenzen der Betr iebsräte . Das Ausmaß dieser teilweise 
nur vorübergehend nutzbaren M a ß n a h m e n zur Reduzierung des Arbeitsvolu­
mens reichte jedoch vielfach nicht aus, um die Produktion entsprechend dem 
Absatzrückgang zu drosseln. Die Unternehmen begannen daher darauf zu drän­
gen, durch aktiven Personalabbau die Beschäftigungszahl der gesunkenen Nach-
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frage „anzupassen" . Für die Betriebsräte ergab sich daraus eine außerordent l i ­
che restriktive Situation: Unter den gegebenen Bedingungen steht es nicht in 
ihrer Macht, aus wirtschaftlichen Erwägungen erforderlichen Personalabbau 
und damit die Vernichtung von Arbei tsplä tzen grundsätzlich zu verhindern. 
Erschwert wurde die Situation noch dadurch, daß die Gewerkschaften auf die 
Krise keineswegs konfliktorientiert reagierten, sondern vor allem versuchten, zu 
ihrer schnellen und reibungslosen Überwindung beizutragen. 

Solange vom Betriebsrat bestimmte Rahmenbedingungen akzeptiert sind 
(„ökonomisches Pr inzip" , das Unternehmen m u ß wirtschaftlich arbeiten, damit 
zumindest der Rest der Arbei tsplätze erhalten bleibt), geht es nicht um die 
Frage, ob überhaupt Personal abgebaut werden soll, sondern nur darum, wie 
und in welchem Umfang dies unter weitestgehender Wahrung der Interessen der 
Belegschaften geschehen kann. Die bestehenden Machtverhältnisse und die in­
stitutionelle Verpflichtung auf das Betriebswohl führen in diese restriktive 
Situation: unter den gegebenen Bedingungen richten sich jedoch auch mani­
feste Erwartungen aus den Belegschaften auf eine Polit ik in dieser Richtung. 

Hier kann sich auch ein Konf l ik t von Betriebsratsinteressen mit originären 
gewerkschaftlichen Zielsetzungen ergeben. Als Gewerkschafter sind Betriebs­
räte auf eine Polit ik der Vertretung der Gesamtinteressen der abhängig Arbei­
tenden festgelegt, in ihrer anderen Funkt ion müssen sie dagegen die spezifi­
schen Interessen ihrer Mandanten vertreten. Auch wenn ein Primat des Inter­
esses der Lohnabhängigen insgesamt erkannt wird — was bei vielen Betriebs­
rä ten , die beide Funktionen zu verbinden suchen, der Fal l ist —, kann dies 
dennoch nicht heißen, sich der Verpflichtung zur Interessenvertretung der 
Betriebsangehörigen zu entziehen; und dies schließt wiederum ein, daß die 
Existenz des Unternehmens gesichert bleiben m u ß , daß also die Vertretung 
der Belegschaftsinteressen nicht widerspruchsfrei erfolgen kann. 

Drängen schon die institutionalisierten Regelungen des Betriebsverfassungs­
gesetzes und dessen herrschende Auslegung sowie die Erwartungen vieler K o l ­
legen zu einer solchen Position, so werden die Ausgangsbedingungen für eine 
konsequente und langfristig orientierte Vertretung weiter verschlechtert, wenn 
die Gewerkschaft ihrer Avantgardefunktion (gegenüber dem Betriebsrat) nicht 
gerecht wird. Eine kämpferische und offensive Betriebspolitik ist, auch wenn 
sie in eine gewerkschaftliche Strategie eingebettet ist, nicht einfach zu reali­
sieren; m u ß sie gar auf diesen Rückhal t verzichten oder auch noch mit hinhal­
tendem oder offenem Widerstand der Organisation fertig werden, so verringern 
sich die Erfolgschancen drastisch. 

Im folgenden wollen wir nicht den Stellenwert des Betriebsratshandelns für 
die „industriel len Beziehungen" 9 insgesamt untersuchen, sondern die Ergeb­
nisse von Akt ivi tä ten und Interventionen von Betriebsräten für die Belegschaf-
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ten im Betrieb darstellen. Die Maxime des Handelns war dabei durchweg, den 
Schaden für die Belegschaften, den man auf dieser Ebene nicht für abwendbar 
hielt, zu minimieren. 

In allen von uns näher untersuchten Fällen stand Personalabbau in der 
G r ö ß e n o r d n u n g von Massenentlassungen an, nachdem sich Maßnahmen unter­
halb dieser Schwelle als nicht ausreichend erwiesen hatten. In dieser Situation 
m u ß t e es für die Betriebsräte in erster Linie darum gehen, möglichst hohe 
Entschädigungsleis tungen für den nicht vermeidbar erscheinenden Arbeitsplatz­
verlust durchzusetzen und eine einseitig im Unternehmerinteresse liegende 
Selektion der Betroffenen zu vermeiden. 

V o n Unternehmensseite wurden durchweg Konzeptionen verfolgt, bei denen 
der Personalabbau ohne anzeigepflichtige Massenentlassungen über sogenannte 
Aufhebungsverträge erfolgen sollte. Durch einen solchen Aufhebungsvertrag 
werden substantielle Rechte umgangen, die sonst der Betriebsrat und auch der 
einzelne Arbeitnehmer bei einer Kündigung durch das Unternehmen haben. Der 
Betroffene verzichtet darauf, indem er „freiwillig und einvernehmlich" mit 
dem Beschäftiger das Arbeitsverhältnis löst. Das Unternehmen kann grundsätz­
lich ohne Einschal tungsmöglichkei ten für den Betriebsrat seinen Beschäftigten 
solche Aufhebungsverträge anbieten. Für die Unternehmen ist dies deshalb in­
teressant, weil damit 

— Imageschäden auf dem Arbeitsmarkt und auf dem Absatzmarkt, wie sie bei 
Massenentlassungen nicht auszuschließen sind, vermieden oder vermindert 
werden. 

— eine Mobilisierung der Belegschaft unwahrscheinlicher ist; 

— der beabsichtigte Personalabbau in der Regel damit rascher und auch kosten­
günstiger durchgeführt werden kann. 

Trotz der fehlenden formellen Verpflichtung, den Betriebsrat einzuschalten, 
erfolgte die Regelung der Abfindungsaktionen stets in der Form von Betriebs­
vereinbarungen, d.h. sie wurde von Unternehmensleitung und Betriebsrat 
gemeinsam beschlossen. Ausschlaggebend dafür waren mehrere Momente: 

— Der Betriebsrat hat — zusammen mit den Vertrauensleuten — als von der 
Belegschaft gewählte Vertretung großen Einfluß auf den „Erfolg" einer 
Aufhebungsvertragsaktion; die Zustimmung des Betriebsrats zu den Bedin­
gungen, u . U . das Zu- oder Abraten, wird für viele Arbeitnehmer ein wichti­
ges Entscheidungskriterium sein. 

— Erfolglose Aufhebungsvertragsaktionen hä t ten in der gegebenen Situation 
Massenentlassungen nach sich gezogen, und damit — abgesehen von den son-
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stigen Nachteilen (Imageschäden, Verzögerung durch Sperrfristen der Ar­
beitsverwaltung) — die Einschaltung des Betriebsrates erzwungen. 

— Obwohl dies eine rechtlich noch nicht abschließend geklärte Frage ist, spricht 
vieles dafür, daß Personalabbau der angestrebten Größenordnung auch eine 
Betr iebsänderung im Sinne des § I I I des Betriebsverfassungsgesetzes bedeu­
tet hä t t e , und daß somit das Unternehmen im Nichteinigungsfalle (Interes­
senausgleich) einen Sozialplan hä t t e aufstellen müssen. 

Aus diesen Gründen sind in den untersuchten Fällen die Betriebsräte durch­
weg auch in diese besondere Form der Personalabbaupolitik einbezogen wor­
den, was ihnen die Möglichkeit eröffnete, auf die Kondit ionen und den Ablauf 
der Aufhebungsvertragsaktionen Einfluß zu nehmen. 

3. Ein ige A s p e k t e der V e r t r e t u n g v o n A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n b e i m 

Personalabbau d u r c h Au fhebungsve r t räge 

Trotz der weitgehend ähnlichen Grundsituation, die — wenn auch zu verschie­
denen Zeitpunkten — Personalabbau über Aufhebungsverträge als die gebotene 
Problemlösung erscheinen ließ, und trotz der einheitlichen Grundmaxime der 
Betr iebsräte , den unvermeidbaren Schaden für die Belegschaften zu minimieren, 
unterscheiden sich die Details von Regelung und Ablauf der Aktionen in den 
einzelnen Unternehmen nicht unerheblich. Zunächst interessiert hier, auf wel­
che Weise sich die materiellen Leistungen bestimmen, die von den Unterneh­
men als „ K o m p e n s a t i o n " für den Verlust des Arbeitsplatzes angeboten wurden. 
E i n zweiter Aspekt bezieht sich auf die Festlegung des Adressatenkreises für die 
Aufhebungsver t räge; hier gab es sowohl Unterschiede in den ausgehandelten 
Regelungen als auch in der praktischen Durchführung. Schließlich ist danach 
zu fragen, ob und mit welchen Perspektiven sich die Betriebsräte in die Bera­
tung der Arbeitnehmer bei Durchführung der Akt ionen eingeschaltet haben. 

a) Mater ie l le A u s s t a t t u n g 

Generell kann davon ausgegangen werden, daß es Ziel der Betriebsräte war, 
möglichst hohe Abfindungen als Entschädigungsleistung des Unternehmens 
bei Aufhebung des Arbeitsvertrags zu vereinbaren. Maßstab dafür bildeten 
zum einen die in bekannten Sozialplänen festgelegten Leistungen und die K o n ­
ditionen von vereinzelt auch früher schon durchgeführten Abfindungsaktionen, 
zum anderen aber auch die Erfahrung von entschädigungslosen Massenentlas­
sungen in der Vergangenheit. Hier soll nun weniger nach der Höhe der Leistun­
gen (und damit nach der ,,Schadensausgleichs"-Funktion für den Arbeitsplatz-
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verlust) gefragt werden als vielmehr nach dem Grad ihrer Differenzierung für 
verschiedene Belegschaftsgruppen, d.h. nach den Kriterien der Bestimmung der 
Abfindungsangebote. 

Das Unternehmensinteresse an möglichst geringen Gesamtkosten für den 
Personalabbau liegt auf der Hand. Daraus ergibt sich jedoch noch nicht eine 
bestimmte Struktur der Abfindungsangebote, denn gleiche Gesamtkosten (bzw. 
Durchschnittskosten pro Fall) k ö n n e n prinzipiell aus einheitlichen Leistungen 
an alle Belegschaftsmitglieder oder aus niedrigen Zahlungen an die einen, hohen 
Summen für die anderen resultieren. Aus Unternehmenssicht bringen relativ 
einheitliche Leistungen die Gefahr, daß sie entweder nur für Belegschaftsmit­
glieder mit vergleichsweise niedrigem Einkommen attraktiv sind, oder, daß — 
wenn dies vermieden werden soll — recht hohe Abfindungssummen gezahlt 
werden müssen. V o r allem um eine ungünstige Lohngruppenstruktur bei der 
verbleibenden Belegschaft zu vermeiden 1 0 , bestand in den untersuchten Fällen 
ein Interesse daran, daß auch Beschäftigte mit höherem Einkommen das Unter­
nehmen verließen — was für eine Bindung der Abfindungsangebote an das bis­
her erzielte Einkommen sprach. Im Hinblick auf die Enge dieser Bindung und 
damit den Grad der Differenzierung der Abfingungsangebote ergeben sich 
hier allerdings Unterschiede, je nachdem, 

— in welchem Umfang der Personalabbau erfolgen sollte (war eine weitgehende 
Beschränkung auf die meist niedrig eingestuften Randgruppen des Betriebs 
mögl ich?) ; 

— von welcher erwarteten Dauer der Absatzkrise man auszugehen hatte (konn­
ten höher eingestufte Arbei tskräf te vorübergehend ohne Lohnverlust auf 
anderen Arbei tsplä tzen beschäftigt werden?); 

— welche äußere Arbeitsmarktsituation einzukalkulieren war (Chancen für eine 
unter Umständen später notwendige Wiedereinstellung der abgefundenen 
Arbeitskräfte?) und schließlich 

— wie generell der Anreiz der Abfindungsangebote eingeschätzt wurde und in­
wieweit mit dem Greifen sonstiger Selektionsmechanismen (auf die noch 
einzugehen ist) zu rechnen war. 

Trotz unterschiedlicher Ausprägung dieser im einzelnen ohnehin schwer ab­
schätzbaren Randbedingungen der Personalabbauaktionen sahen sich die Be­
tr iebsräte in allen untersuchten Fällen in einer Situation, in der die Unterneh­
men die Koppelung der Abfindungsangebote an das bisherige Einkommen 
beabsichtigten. Den Betr iebsräten m u ß t e es dagegen darauf ankommen, mög­
lichst weitgehend das Risiko der Aufgabe des Arbeitsplatzes zu entschädigen, 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



was für relativ höhere Zahlungen an Betriebsangehörige mit ungünstigen Wieder-
beschäft igungschancen spricht. 

In allen von uns untersuchten Fällen waren zwei Haupttypen von Aufhe­
bungsverträgen zu unterscheiden: 

— Solche für Arbei tskräf te , die das Unternehmen verlassen, aber weiter dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen bzw. als Ausländer in die Heimat länder 
zurückkehren , und 

- solche für ältere Betriebsangehörige, die vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus­
scheiden, sog. Vorzeitpensionierungen oder vorzeitige Verrentungen. 

Bei den Vorzeitpensionierungen werden u.a. Zuschüsse zum Altersruhegeld 
vereinbart, die gewährleisten, daß die Renten nicht oder nur geringfügig unter 
den regulär zu erreichenden liegen. Die Zahlungen der Unternehmen orientie­
ren sich in allen Fällen ausschließlich am bisherigen Einkommen des Arbeit­
nehmers, diese Lösung bietet finanziell für alle Beschäftigungsgruppen einen 
relativ gleichen „Anre iz" , mit dem Verlassen des Unternehmens das Erwerbs­
leben zu beenden. 1 1 Betriebsräte haben hier keine spezielle Behandlung für 
bestimmte Gruppen durchgesetzt. 

Anders war dagegen die Situation bei den für alle Altersgruppen zugängli­
chen Aufhebungsverträgen. Abgesehen von vertraglich ohnehin zustehenden 
Leistungen (z.B. Abgeltung von Urlaubsansprüchen) sowie von Nebenleistun­
gen (z.B. Werkswohnung) unterscheiden sich die Kriterien der Festlegung der 
Abfindungssummen hier bet rächt l ich , worin sich u.a. auch unterschiedliche 
Zielvorstellungen der Betriebsräte widerspiegeln. 

In einem Unternehmen orientieren sich die Zahlungen ausschließlich am bisherigen Ein­
kommen und sind mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit gestaffelt. Das Verfahren ist für 
Angestellte und Arbeiter gleich. Dies hat zur Folge, daß Arbeiter aus unteren Lohngrup­
pen (Ausländer, Frauen) nur einen Bruchteil der Abfindungssumme eines höheren Ange­
stellten. 

Hier ist festzuhalten, daß durch die formale Gleichbehandlung aller Arbeit­
nehmer der besonderen Betroffenheit der Betriebsangehörigen mit geringem 
Verdienst, kurzer Betriebsangehörigkeit und zumeist ungünstigen Arbeitsmarkt­
chancen nicht Rechnung getragen worden ist. Eher in die Richtung auf eine 
entsprechend dem einzugehenden Risiko gleiche Behandlung verweisen die 
Regelungen in einem zweiten Unternehmen: 

Die Beträge sind hier pauschal bei den Lohnempfängern für drei, bei den Gehaltempfängern 
für vier Einkommensgruppen festgelegt und berücksichtigen außerdem die Dauer der Be­
triebszugehörigkeit. Die Unterschiede zwischen der höchsten und der niedrigsten Abfin­
dungssumme sind hier viel geringer als im ersten Fall, es gibt auch keine Mindestzeiten 
für die Werkszugehörigkeit. Dadurch erhalten z.B. auch Arbeitnehmer, die erst wenige Wo-

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



chen im Betrieb waren und die daher (Kündigungsschutzbestimmungen!) am ehesten von 
Entlassungen bedroht sind, eine Abfindung, deren Höhe mehr als die Hälfte des Betrags 
ausmacht, der in der entsprechenden Einkommensstufe überhaupt erreichbar war. 

Die Zielsetzung, die Betroffenen für den Verlust des Arbeitsplatzes wenig­
stens einigermaßen gleich zu entschädigen, wurde in einem dritten Unterneh­
men noch weitergehend verwirklicht. 

Die Abfindungssummen wurden hier nicht nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
sondern nach dem Lebensalter gestaffelt, außerdem nach dem bisherigen Einkommen, 
wobei jedoch nur zwei Gruppen (bis zu DM 2.000,— Monatsverdienst und darüber) unter­
schieden wurden. Im Ergebnis waren die Unterschiede in den Abfindungssummen recht 
gering, in den höchsten Altersstufen erhielten die Angehörigen beider Verdienstgruppen 
die gleichen Beträge; Arbeiter und Angestellte wurden gleich behandelt. Auf Initiative des 
Betriebsrats wurden in diesem Fall die Bezieher geringer Einkommen und die schwachen 
Arbeitsmarktgruppen, denen es aufgrund struktureller Benachteiligung und der Beschäfti­
gungspolitik der Unternehmen kaum gelingt, längere Betriebszugehörigkeitszeiten zu 
erlangen, in der gegebener Situation zumindest relativ privilegiert. 

A u f dem Hintergrund der Selektionsmechanismen, die einen Personalabbau 
über „freiwillige" Aufhebungsverträge kennzeichnen und dazu führen, daß von 
dieser Möglichkeit am ehesten die ohnehin strukturell Benachteiligten Gebrauch 
machen (müssen), scheint dieses Beispiel unterschiedlich orientierter und er­
folgreicher Betriebsratspolitik bedeutsam. 

b) O f f e n e oder z u s t i m m u n g s p f l i c h t i g e Au fhebungsve r t räge? 

Trotz der von Dombois (1976) ausführlicher beschriebenen und analysierten 
Wirkung der eher verdeckten Selektionsmechanismen bei formal freiwilliger 
Aufgabe des Arbeitsplatzes waren die Unternehmen an einer möglichst präzisen 
Steuerung des Personalabbaus über Aufhebungsverträge interessiert. Für die Be­
tr iebsräte war es daher am schwierigsten, Betriebsvereinbarungen durchzuset­
zen, die jedem Betriebsangehörigen die Möglichkeit boten, einen Aufhebungs­
vertrag abzuschl ießen. 

Bei den Betr iebsräten gab es deutliche Unterschiede in der Einschätzung der 
Frage, inwieweit das Unternehmen bestimmte Kontingente an Aufhebungs­
verträgen für Betriebsteile und/oder Qualifikationsgruppen festsetzen oder in 
Einzelfällen — trotz weiterhin bestehender Notwendigkeit zum Personalabbau 
— die Zustimmung verweigern können sollte. Solche unterschiedlichen konkre­
ten Zielvorstellungen verweisen auf verschiedene, zum Teil konfligierende 
Dimensionen der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen. Nachdem Interessen 
der Lohnabhängigen insgesamt auf betrieblicher Ebene in der gegebenen Situa­
tion ohnehin nur bedingt wahrzunehmen sind, geht es hier vor allem darum, 
ob eher die Belange der Kollegen, die das Unternehmen verlassen wollen (bzw. 
müssen), oder diejenigen der Verbleibenden im Vordergrund stehen. Im ersten 
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Fall wird der Betriebsrat sich dafür einsetzen, daß jeder, der dies wi l l , einen 

Aufhebungsvertrag abschließen kann, auch wenn sein Fortgang Nachteile für 

die Aufrechterhaltung der Produktion auf reduziertem Niveau mit sich bringt. 

Im zweiten Fall wird man dagegen eher zu Kompromissen mit dem betriebli­

chen Interesse an einer Personalstruktur, die eine möglichst reibungslose Fort­

setzung der Produktion erlaubt, bereit sein. 

In einem der untersuchten Fälle war der Betriebsrat mit dem zustimmungspflichtigen Auf­
hebungsvertrag einverstanden. In Übereinstimmung mit der entsprechenden Argumenta­
tion der Unternehmensleitung wollte der Betriebsrat damit erreichen, daß das Unterneh­
men die Krise möglichst rasch überwand und deshalb nicht solche Mitglieder mit einer 
Abfindungssumme hinauskomplimentierte, deren Einsatz im Produktionsprozeß für eine 
erfolgreiche Zukunft des Unternehmens als notwendig erachtet wurde. Verwiesen wurde 
hierbei auf entsprechende negative Erfahrungen bei anderen ähnlichen Aktionen, die zu 
einem Exodus gerade der fähigen, selbst in der allgemeinen Rezession auf dem Arbeits­
markt noch gesuchten Arbeitskräfte geführt habe. 
In zwei anderen Unternehmen machten sich dagegen die Betriebsräte für möglichst offene 
Aufhebungsverträge stark. Sie suchten damit insbesondere zu vermeiden, daß durch Zu­
stimmungsverweigerung zu Aufhebungsverträgen bei Abgangswilligen sich der Druck auf 
Arbeitskräftegruppen mit geringen Wiederbeschäftigungschancen vergrößern würde, das 
Unternehmen zu verlassen. Hier wurde sehr deutlich gesehen, daß von der alternativ oder 
komplementär zu den Aufhebungsverträgen drohenden Massenentlassungen vor allem die 
ohnehin benachteiligten Produktionsarbeiter betroffen würden, für die es in der gegebenen 
Arbeitsmarktsituation kaum Chancen gegeben hätte, bald einen neuen Arbeitsplatz zu fin­
den, und daß sich gerade diese Betriebszugehörigen (auch wegen der Unsicherheit über die 
dann zu erwartende Entschädigung) besonders stark zur Annahme eines Aufhebungsver­
trages gezwungen sehen. Der freiwillige Abgang von jüngeren, qualifizierten Arbeitskräften 
(die das Unternehmen u.U. lieber behalten wollte) konnte den Druck auf die wenig inte­
grierten Randbelegschaften reduzieren.12 

Uneingeschränkt offene Aufhebungsverträge wurden allerdings nur in einem der beiden 
Unternehmen durchgesetzt. Im anderen Fall bestand die Unternehmensleitung auf be­
stimmten Höchstquoten für einzelne Gruppen, innerhalb derer die Betriebsseite jedoch 
nicht auswählen konnte. In der konkreten Durchführung erreichte der Betriebsrat schließ­
lich dann aber auch hier, daß die geplanten Kontingente zum Teil überschritten wurden. 

In den beiden letzten Fällen hielt der Betriebsrat seine Position aufrecht, ob­

wohl absehbar war, daß der nur sehr begrenzt gesteuerte Personalabgang Pro­

bleme im weiteren Arbeitskräfteeinsatz verursachte und z.B. zu erheblichen 

innerbetrieblichen Umbesetzungen führte. Hier stellten die Betriebsräte die 

Interessen derjenigen in den Vordergrund, die — im günstigsten Fall — das 

Risiko eines Arbeitsplatzwechsels, vielfach jedoch Arbeitslosigkeit oder — wie 

bei Ausländern — die Rückkehr in die Heimat auf sich nahmen. A u f dem Hin­

tergrund der geringen Möglichkeiten, über die Unternehmenspolitik und den 

Arbei tskräf teeinsatz mitzubestimmen, wurde kein Anlaß gesehen, der Durch­

setzung betrieblicher Selektionsinteressen weiter als ohnehin zu erwarten Vor­

schub zu leisten. 
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c) Zur Beratung der Belegschaftsmitglieder 

A u f unterschiedliche Vorstellungen von Interessenvertretung können — neben 
der Ar t der ausgehandelten Kondit ionen — auch die Formen und Inhalte der 
Beratung der Betriebsangehörigen durch die Betriebsräte verweisen. 

Weitgehend übere ins t immend ist die Sicht bei den Vorzeitpensionierungen. 
Vielfach hat man hier den Betroffenen zu- oder zumindest nicht abgeraten, von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, insbesondere wenn absehbar war, 
daß aufgrund von Leistungsminderungen die Arbeitsplatzanforderungen ohne­
hin nicht mehr bis zur Pensionsgrenze erfüllt werden konnten. Dies gilt insbe­
sondere für die sogenannten „p roduk t iven" Arbei tskräf te; der Arbeitskräftever­
schleiß hat hier noch immer solche Ausmaße , daß viele nicht bis zur regulären 
Altersgrenze auf ihrem Arbeitsplatz verbleiben können . 

Bei der Vertretung dieser Position war den Betriebsräten zum Teil durchaus 
bewuß t , daß durch Vorzeitpensionierungen 

— die Notwendigkeit reduziert wird, geeignete Arbeitsplätze für ältere, lei­
stungsgeminderte Arbeitnehmer bereitzustellen; 

— der Druck sich reduziert, Arbei tsplätze in einer Weise zu gestalten, daß sie 
während des gesamten regulären Arbeitslebens ausgefüllt werden k ö n n e n , 
und schließlich 

— dadurch in erheblichem Umfang Mit te l aus der Rentenversicherung bean­
sprucht werden, die letztlich die Arbeitnehmerschaft insgesamt aufzubrin­
gen hat. 

Die vergleichsweise positive Einstellung der Betriebsräte gegenüber diesem 
Instrument erklärt sich wiederum aus ihrer widerspruchsvollen Situation: Be­
tr iebsräte haben keinen Einfluß auf die Gesamtverteilung der gesellschaftlichen 
Lasten und nur sehr geringe Möglichkeiten in ihrem eigentlichen Aktionsfeld, 
Arbeitskräfteeinsatz und Arbeitsplatzgestaltung unmittelbar zu verändern. Sie 
sehen sich daher gezwungen, solchen für die Betroffenen individuell und unmit­
telbar tragbaren Lösungen zuzustimmen, auch wenn sie deren weiterreichende 
negative Folgen erkennen. 1 3 

Ähnliches gilt auch für die allgemeinen Aufhebungsverträge. Über die Erläu­
terung der Kondit ionen hinaus wurde es im allgemeinen vermieden, zur Annah­
me eines Aufhebungsvertrages zuzuraten. Dies schließt nicht aus, daß es unter 
dem gegebenen Zeitdruck und in der Situation allgemeiner Verunsicherung der 
Betriebsangehörigen zum Teil nicht gelungen ist, die tatsächlichen Risiken einer 
Aufgabe des Arbeitsplatzes ausreichend zu verdeutlichen. Einerseits wird be­
richtet, daß Betriebsräte bei der überraschend großen Zahl von Abgangswilligen 
eher bremsend einwirken m u ß t e n , z .B. mit der Frage, ob dem Betreffenden ein 
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mit mindest 50 Beschäftigten Entlassungen durchgeführt , dagegen haben je­
weils nur 4 % Aufhebungsverträge angeboten oder einen Sozialplan aufgestellt. 
Der Antei l der Unternehmen, die bei Arbeitsplatzverlust Entschädigungszah­
lungen leisteten, nahm deutlich mit der Unternehmensgröße zu. Auch unsere 
wenigen Einzelfalluntersuchungen im großen Bereich der eher klein- und mit­
telbetrieblich strukturierten Zulieferindustrie im Kraftfahrzeugsektor zeigen, 
daß dort der entschädigungslose Arbeitsplatzverlust eher die Regel i s t . 1 5 

(3) Schwierig zu beurteilen ist, ob zum Erreichen des Zieles, für den Verlust 
des Arbeitsplatzes wenigstens gewisse Entschädigungsleistungen auszuhandeln, 
der Weg über Aufhebungsverträge statt Massenentlassungen der richtige war. 
Offensichtlich hatten in der gegebenen Situation in den untersuchten Unter­
nehmen das Management und die Betriebsräte aus verschiedenen Motiven ein 
Interesse daran, eine definitive Festlegung darüber zu vermeiden, ob der Perso­
nalabbau in der geplanten Größeno rdnung eine Betr iebsänderung im Sinne des 
§ 111 des Betriebsverfassungsgesetzes darstellt und damit einen Sozialplan 
durchsetzbar macht. Das Interesse der Unternehmensseite an dieser Vorgehens­
weise liegt auf der Hand (Kosten- und vor allem Zeitersparnisse). Weniger ein­
deutig sind die Vorteile für die Arbeitnehmerseite; den Betriebsräten konnte es 
einerseits darum gehen, gewisse Autonomiesp ie l räume zu erhalten, die durch 
formelle Entscheidungen auch für die Zukunft zugeschüttet werden und durch 
das im betrieblichen Interesse liegende rasche Verfahren verbesserte Kondi t io­
nen auszuhandeln, zum anderen mag auf dem Hintergrund früherer entschädi­
gungsloser Massenentlassungen die Furcht vor einem negativen Verfahrensaus­
gang eine Rolle gespielt haben. Zumindest nachträglich spricht vieles dafür, daß 
in den untersuchten Fällen Sozialpläne erzwingbar gewesen wären. Die K o n ­
ditionen der Aufhebungsverträge müssen sich daher an den erwarteten Leistun­
gen eines Sozialplanes messen lassen; wenn man davon absieht, daß es auch der 
Arbeitnehmerseite gewisse relative Vorteile bringt, wenn die zu Entlassenden 
nicht schematisch nach festzulegenden sozialen Kriterien ausgewählt werden 
müssen und innerhalb des gesteckten Rahmens der Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus dem Betrieb frei gewählt werden kann, müßten — angesichts der Zeit- und 
Kostenvorteile des Aufhebungsvertrages-Verfahrens für das Unternehmen — die 
Leistungen sogar deutlich über denen eines Sozialplanes bei Massenentlassungen 
liegen. Manches spricht dafür, daß dies in den skizzierten Akt ionen nur unzu­
reichend durchgesetzt werden konnte, was sicherlich nicht zuletzt darauf zu­
rückzuführen ist, daß die Betriebsräte sich meist unerwartet und unvorbereitet 
in eine Problemsituation gestellt sahen, für deren Bewältigung es kaum Erfah­
rungen, geschweige denn ausgearbeitete Konzeptionen gab. 

(4) Sicherlich hat der gewählte Weg des Personalabbaus über Aufhebungs­
verträge mit dazu beigetragen, daß der „Anpassungsprozeß" so rasch und nach 
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neuer Arbeitsplatz sicher sei, andererseits gibt es im nachhinein die Erfahrung, 
daß sich ein Tei l der abgefundenen Arbeitnehmer aufgrund schlechterer Bedin­
gungen am neuen Arbeitsplatz in anderen Betrieben oder gar aufgrund anhal­
tender Arbeitslosigkeit bei den Betriebsräten über Möglichkeiten der Wiederein­
stellung informiert. 

3. M ö g l i c h k e i t e n u n d Grenzen der B e t r i e b s r a t s p o l i t i k 

Nachdem die Krise in der Automobilindustrie zumindest vordergründig und 
vorläufig überwunden scheint, kann versucht werden, in aller Vorläufigkeit eine 
Ar t Bilanz der Betriebsratspolitik während der gegebenen Problemsituation zu 
ziehen und nach Zielen und weiterführenden Perspektiven der Vertretung von 
Arbeitnehmerinteressen zu fragen. Maßstab der Kr i t i k soll hier nicht sein, was 
sich abstrakt als richtige Vertretung der Interessen der Lohnabhängigen definie­
ren ließe, sondern es ist von den Möglichkeiten und Grenzen auszugehen, die 
der Betr iebsrats tät igkei t einmal gesetzt sind. Dies bedingt, daß es nicht darum 
gehen kann, spektakuläre und widerspruchsfreie Erfolge herauszustellen, viel­
mehr soll — in aller Kürze — auf einige eher im Detail liegende Probleme und 
Risiken, die vielfach auch den Betriebsräten selbst b e w u ß t sind, hingewiesen 
werden. 

(1) Die Betriebsratspolitik konnte in der skizzierten Situation generell nicht 
verhindern, daß die Hauptlast der Krisenüberwindung die Arbeitnehmerschaft 
insgesamt und auch die Belegschaften der jeweiligen Betriebe traf, sei es durch 
Arbeitsplatzverlust, sei es durch E inkommense inbußen und Verschlechte­
rung der Arbeitsbedingungen aufgrund von Umsetzungen, Kurzarbeit usw. Die 
Einschätzung der meisten Betriebsräte geht dahin, daß auch in Zukunft ihre 
Machtmittel und Einflußmöglichkei ten nicht ausreichen werden, ähnliche Si­
tuationen wie während der jüngsten Rezession grundsätzl ich zu vermeiden. 

(2) Betriebsratspolitik konnte in den untersuchten Großun te rnehmen der 
Automobilindustrie erreichen, daß der Arbeitsplatzverlust nicht ohne eine 
gewisse, wenn auch sicherlich nicht ausreichende Kompensation hingenommen 
würde. Es scheint gesichert, daß hier — wie voraussichtlich in einer Reihe von 
G r o ß u n t e r n e h m e n anderer Wirtschaftszweige — auch künftig entschädigungs­
loser Personalabbau ähnlicher Größenordnung von Unternehmensseite nicht 
mehr durchsetzbar sein wird . Dies war in einem Tei l der untersuchten Unter­
nehmen früher und ist in vielen anderen Wirtschaftsbereichen, insbesondere in 
den kleineren und mittleren Unternehmen, auch heute keineswegs selbstver­
s tändl ich. Nach den Ergebnissen einer repräsentat iven Betriebserhebung 1 4 hat 
während der Rezessionsjahre 1974/75 zwar rund die Hälfte der Unternehmen 
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außen hin reibungslos über die Bühne ging. In einigen Fällen zumindest wären 
die Unternehmen zu Massenentlassungen gezwungen gewesen, wenn ihnen die 
Betriebsräte die Kooperation bei der Durchführung von Aufhebungsverträgen 
verweigert hä t t en . Zweifellos wird bei Massenentlassungen die kollektive Be­
troffenheit deutlicher als beim individualisierten Ausscheiden über Aufhebungs­
verträge, damit ergäben sich bessere Anknüpfungspunkte für Strategien der 
Mobilisierung und Politisierung der Belegschaften. Eine unabdingbare zusätz­
liche Voraussetzung dafür ist, daß die Gewerkschaft solche Auseinandersetzun­
gen, so sie sich im Zusammenhang mit Massenentlassungen ergeben, wo sie sie 
nicht vorbereitet hat, doch mindestens unters tü tz t und in ihr Gesamtkonzept 
einbezieht. Fehlt diese Voraussetzung, so manifestiert sich die Unzufriedenheit 
der Belegschaften entweder erst gar nicht oder die Mobilisierung, soweit sie auf 
betrieblicher Ebene dennoch stattfindet, bricht früher oder später zusammen — 
zumal unter den gegebenen Bedingungen einer schlechten Arbeitsmarktsitua­
tion. Daß auch hochentwickelte betriebliche Bewegungen ohne oder mit nur 
unzureichender Unters tützung durch die Organisation stagnieren oder scheitern, 
zeigen Beispiele der letzten Z e i t . 1 6 

Da ein Interesse der Gewerkschaften an Konfl ikten und Arbei tskämpfen in 
den Jahren der Krise offenbar nicht vorlag, konnte ihnen auch nicht daran 
gelegen sein, daß Personalabbau, gegen den man nicht grundsätzlich vorgehen 
zu k ö n n e n glaubte, per Massenentlassung stattfand. 

Damit gewinnt die Situation auch für die Betriebsräte eine bestimmte Struk­
tur. Da nicht abzusehen war, wie eine durch Massenentlassungen induzierte 
betriebliche Mobilisierung in eine gewerkschaftliche Ak t ion hät te überführt 
werden können , reduziert sich die Frage nach der Oppor tun i t ä t von Aufhe­
bungsverträgen oder von Massenentlassungen weitgehend auf die oben unter­
suchte, nämlich welche Formen den Belegschaften bessere materielle Leistun­
gen bietet. Daß sich Personalabbau durch Aufhebungsverträge auch noch naht­
los in das Konzept der lautlosen Krisenbewält igung durch die Unternehmen 
einfügt, wird dann nicht mehr problematisiert. Die potentiell mobilisierende 
Dimension von Massenentlassungen wurde nicht nur durch betriebliche Strate­
gien der Konfliktvermeidung, sondern auch durch die gewerkschaftlichen Grund­
entscheidungen weitgehend aufgehoben. 

Gerade deshalb scheint es wenig sinnvoll, Personalabbau mit Hilfe von Abf in­
dungen als Massenentlassungen zu bezeichnen. A u c h wenn sich das bezogen auf 
die von den Unternehmen erreichten Effekte durchaus rechtfertigen läßt, ver­
deckt man so zum Teil Ursachen und Wirkungen der „ Ind iv idua l i s i e rung" , 1 7 de­
ren Mechanismen und Konsequenzen es gerade aufzudecken und zu analysieren 
gilt, wie es Dombois dann auch — mit Schlußfolgerungen, die wir weitgehend tei­
len — tut. Die Individualisierung der Konfl iktbewält igung begann nämlich gera-
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de damit, daß Massenentlassungen — in nun einmal definierten und auch von 
den Betriebsangehörigen so verstandenen Sinn — vermieden worden sind. 

(5) Mi t der besonderen Form des Personalabbaus über Aufhebungsverträge 
hängt auch die mehr oder weniger weitgehende Durchsetzung von betrieblichen 
Selektionsinteressen zusammen. Abgesehen von gezielten Pressionen, die die 
Betriebsräte sicherlich nur zum Teil verhindern können und die nach unseren 
empirischen Untersuchungen nicht überall die Rolle spielten, die Dombois 
ihnen zumißt , hängt es vor allem mit der kurzfristig nicht veränderbaren objek­
tiven Situation bestimmter Belegschaftsgruppen zusammen, wenn das Sozial­
profil der aus den Unternehmen Ausgeschiedenen weitgehend den betrieblichen 
Selektionsinteressen entspricht und im übrigen auch weitgehend die Konturen 
hat, die bei formellen Massenentlassungen zu erwarten gewesen wären. Es ist 
zwar einerseits wichtig festzustellen, andererseits jedoch kaum der Betriebs­
ratspolitik anzulasten, daß auch von dieser Form des Personalabbaus in erster 
Linie die bekannten Gruppen mit geringen Arbeitsmarktchancen (Ausländer, 
Frauen) betroffen werden, die damit objektiv die Funkt ion von Konjunktur­
puffern übernehmen. Immerhin hat diese Form des Personalabbaus auch (wenn 
auch in geringerer Zahl) zum Abgang von Arbeitskräften mit besseren Arbeits­
marktchancen (jüngeren, ausgebildeten) geführt und damit strukturell Benach­
teiligten zumindest vorläufig den Arbeitsplatz gesichert. 

(6) Betrachtet man die Aufhebungsvertragsaktionen im einzelnen, so ist es 
der Betriebsratspolitik sicherlich nur partiell gelungen, eine zusätzliche Benach­
teiligung ohnehin schwacher Arbeitsmarktgruppen zu verhindern. Zustimmungs­
vorbehalte im Einzelfall und die Ar t der Bestimmung der Abfindungssummen 
führten zum Tei l dazu, daß das vermeintliche Interesse der verbleibenden Be­
tr iebsangehörigen denjenigen der vom Arbeitsplatzverlust Betroffenen voran­
gestellt wurde. Andere Beispiele verweisen darauf, daß eine bewuß te Betriebs­
ratspolitik solches u . U . vermeiden kann — wobei wir hier die Frage nach der 
Rolle bestimmter Rahmenbedingungen, wie Organisationsgrad der Beleg­
schaft, Grad ihrer Kampferfahrung, Qualifikationsstruktur und spezifische 
regionale Arbeitsmarktsituation, leider vernachlässigen müssen. 

Insgesamt zeigen sich — trotz unbestreitbarer Unzulänglichkeiten — in der 
Betriebsratspolitik während der Krise in den G r o ß u n t e r n e h m e n der Automobi l ­
industrie durchaus Ansatzpunkte für eine konsistente Vertretung von Arbeit­
nehmerinteressen, wie sie unter den restriktiven Handlungsbedingungen von 
Betriebsräten entwickelt und durchgeführt werden kann. Ausgehend von einer 
kritischen Aufarbeitung der Erfahrungen während dieser bisher einmaligen 
Situation, wird von Betriebsräten weiterhin versucht, Spielräume für eine 
Verbesserung der Position der Beschäftigten auszumachen und konsequent zu 
nutzen. Beispiele sind: 
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— Die einigen Unternehmensleitungen im Gegenzug zur Zustimmung zu Mehr­
arbeit abgehandelte Zusicherung, daß Kurzarbeit und betriebsbedingte Ent­
lassungen für Zei t räume von einigen Monaten nach den letzten gefahrenen 
Sonderschicht ausgeschlossen sind. 

— Der über die Vertretung der Interessen der eigenen Belegschaften hinaus­
weisende Versuch, die Zustimmung zu Mehrarbeit unter dem Hinweis auf 
die herrschende Arbeitslosigkeit zu verweigern, was allerdings bisher — wegen 
des absehbaren Ausgangs eines angelaufenen Einigungsstellenverfahrens und 
zum Teil auch wegen der ambivalenten Haltung der Betriebsangehörigen 
zu Sonderschichten (Mehrverdienst) 1 8 — nicht durchsetzbar war. 

— Die ebenfalls bisher noch nicht eingelöste Forderung nach Einrichtung eines 
unternehmenseigenen Kurzarbeiterfonds, aus dem gegebenenfalls den Be­
troffenen die Differenz zwischen Kurzarbeitergeld und Normaleinkommen 
zu zahlen wäre ; diese Forderung ist weiterhin Gegenstand von Verhandlun­
gen zwischen Betriebsräten und Unternehmensleitungen. 

Diese Versuche reflektieren die skeptische Einschätzung der meisten Be­
tr iebsräte hinsichtlich der Erwartung, daß durch eine weitsichtigere Unterneh­
menspolitik und eine langfristigere und bessere Personalplanung in Zukunft 
Krisensituationen wie in den Jahren 1974/75 vermieden werden k ö n n t e n . Diese 
A r t von Betriebsratspolitik setzt darauf, Bedingungen zu schaffen, die eine Be­
eint rächt igung der Interessen der abhängig Arbeitenden für die Kapitalseite 
möglichst teuer machen. 

Erfolgsvoraussetzung für eine solche Polit ik ist die Unters tü tzung durch die 
Belegschaften sowie die Bereitschaft anderer Instanzen der Arbeitnehmerver­
tretung, wie Vertrauensleute und Gewerkschaften, ggf. einzuspringen. Rasche 
und spektakuläre Erfolge sind unter den gegebenen Bedingungen zwar kaum 
zu erwarten; durch konsequentes Durchhalten solcher Konzeptionen ist jedoch 
vermutlich mehr zu erreichen als durch eine unvermittelt auf theoretisch als 
richtig bestimmten Positionen beharrende Poli t ik, solange diese keine Basis in 
den Betrieben findet. Eine derartige Basis läßt sich eher durch Akt ivi tä ten ge­
winnen, die einerseits in ein Konzept konsequenter Vertretung von Arbeit­
nehmerinteressen eingebettet sind, andererseits an legitime Erwartungen der 
Arbeitenden anknüpfen und möglichst vielen konkret nützen, als durch das 
Insistieren auf nicht vermittelbare Erkenntnisse über die objektiven Inter­
essen der Lohnabhängigen. Dabei gilt es natürlich auch, Bewußtsein und Er­
wartungen weiterzuentwickeln. 

Es liegt auf der Hand, daß eine solche Poli t ik letztlich scheitern m u ß , wenn 
sie generell auf der Betriebsebene isoliert bleibt oder gar nur in einigen wenigen 
G r o ß u n t e r n e h m e n eines in mancher Hinsicht privilegierten und atypischen Indu-
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striezweigs relevant wird. Hier liegt ein wichtiges Aufgabenfeld für die Gewerk­

schaften. In der Krisensituation 1974/75 hat sich gezeigt, daß die Betriebsräte 

bei ihren Organisationen zwar in Einzelfragen Beratung und Unters tützung fan­

den, daß jedoch offensichtlich Strategien und Konzepte für eine Politik in der 

Krise, für das Verhalten in Situationen, in denen Personalabbau in erheblicher 

G r ö ß e n o r d n u n g anstand, fehlten. Die Entwicklung solcher Strategien und Kon­

zeptionen auf gewerkschaftlicher Ebene scheint umso mehr erforderlich, als 

mit ähnlichen Krisensituationen auch in Zukunft zu rechnen ist und einiges für 

die These spricht, daß sich in der jüngsten Rezession beobachtbare Tendenzen 

noch verstärken werden, die sich als ein Verschieben von Krisenlasten — z.B. von 

G r o ß u n t e r n e h m e n auf kleinere und mittlere und deren Arbeitnehmer — be­

zeichnen lassen. 1 9 

1 Der „Betriebsansatz" wird in verschiedenen Arbeiten des Instituts für Sozialwissen­
schaftliche Forschung ausgeführt; detailliert zuerst in Altmann, Bechtle 1971. Der 
neuere Stand der Konzeption wird entwickelt in Altmann u.a. 1974. 

2 Die empirische Basis bilden Untersuchungen, die im Institut für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e.V. München im Rahmen eines Forschungsprogramms über betriebs- und 
sozialpolitische Aspekte und Probleme betrieblicher Personalplanung durchgeführt wur­
den. Innerhalb dieses Projekts wurden seit 1975 unter anderem die Unternehmens- und 
die Betriebsratspolitik in der Absatzkrise analysiert; einbezogen waren dabei fünf der 
großen Automobilhersteller in der Bundesrepublik sowie einige kleinere Unternehmen 
aus der Zulieferindustrie. Die Ergebnisse finden sich bei Schultz-Wild 1978a. 

3 Vgl. Projektgruppe Gewerkschaftsforschung 1976; dort wird die betriebliche Interes­
senvertretung als „komplementärer Regelungsmechanismus" zur Tarifautonomie gefaßt, 
vgl. S. 89 ff. 

4 Exemplarischen Charakter tragen die Auseinandersetzungen um die Betriebsratswahlen 
1975, bei denen die überfällige Ablösung „altbewährter" Betriebsratsspitzen auch ge­
gen die Organisation durchgesetzt werden mußte. Vgl. dazu z.B. die Darstellungen in 
Jacobi u.a. 1975, S. 47 ff. 

5 Hierauf ist hier nicht einzugehen; einige Evidenz hierfür liefert z.B. die Studie von Berg­
mann u.a. 1975. 

6 Näheres zum Verhältnis des Betriebsrats zur Belegschaft sowie zur Unternehmenslei­
tung und zur Gewerkschaft vgl. Projektgruppe Gewerkschaftsforschung 1976, S. 89 ff. 
Dort wird die These vertreten, daß das im Betriebsverfassungsgesetz verankerte Reprä­
sentationsprinzip, das der Belegschaft unmittelbaren Einfluß auf die Betriebspolitik 
versagt, nur zum Teil das tendenziell entfremdete Verhältnis des Betriebsrats zur Beleg­
schaft erklärt. 

7 Bedingungen und Folgen einer „Stabilisierungspolitik" wurden, insbesondere hinsicht­
lich des Arbeitsmarktes, in einem weiteren Beitrag aus der Arbeitsgruppe des ISF analy­
siert (Mendius, Sengenberger 1976). 

8 In Einzelfällen zeigte sich, daß die Betriebsräte die Zeichen für den Absatzrückgang 
eher erkannt hatten als die entsprechenden Unternehmensleitungen, obwohl letztere 
sicher über die besseren Informationsmöglichkeiten verfügten. Aufgrund der bestehen­
den Entscheidungsstrukturen konnten jedoch unternehmerische Fehldispositionen 
nicht verhindert werden. Im übrigen gehen wir wie Dombois (1976) davon aus, daß die 
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Folgen der Krise für die Branche insgesamt nicht durch besseres Management hätten 
vermieden werden können. 

9 Vgl. zum Begriff: Projektgruppe Gewerkschaftsforschung 1976, S.l . 
10 Die konjunkturbedingte Produktionsdrosselung trifft natürlich verschiedene Bereiche 

und Einkommenskategorien von Arbeitsplätzen unterschiedlich. Zu allererst und vor­
wiegend werden Arbeitsplätze in der sogenannten „direkten Produktion" eingespart, 
die überwiegend mit Un- und Angelernten besetzt sind. Erreicht der Abbau jedoch ein 
größeres Ausmaß, wie es in den untersuchten Unternehmen während der Rezession 
1974/75 der Fall war, werden eben auch Arbeitsplätze von Zeitlöhnern aus der Produk­
tion und aus den „indirekt produktiven" Bereichen sowie solche von Angestellten aus 
der Produktion und aus der Verwaltung betroffen. Wird ein Wiederaufschwung erwar­
tet, so gibt es zwar in mittel- und längerfristiger Perspektive betriebliche Interessen, 
solche Fachkräfte zu halten; kurzfristig geht es jedoch um eine Senkung der Lohn-
und Gehaltskosten. Umsetzungen nach dem Kaskadenprinzip (Meister auf Vorarbei­
terposten, Vor-/Facharbeiter auf Angelernten-Arbeitsplätze an Maschinen bzw. am 
Band usw.) sind zwar möglich, bringen jedoch — aufgrund bestehender tarifvertragli­
cher oder in Betriebsvereinbarungen festgelegter Lohngarantieregelungen — für das 
Unternehmen unmittelbar keine entsprechenden Kostenentlastungen. Im übrigen 
wurden im Zusammenhang mit dem Personalabbau und den dadurch mitverursachten 
Umsetzungsaktionen auf Initiative der Betriebsräte die Lohngarantiefristen durch 
Betriebsvereinbarungen auf bis zu zwei Jahre verlängert; zum Teil sind solche Rege­
lungen inzwischen auch tarifvertraglich abgesichert. Leider kann hier nicht näher auf 
die Umsetzungsproblematik eingegangen werden. 

11 Gleicher finanzieller Anreiz (auf das Einkommen bezogen) bedeutet allerdings nicht, 
daß das Angebot eines vorzeitigen Übergangs in den Ruhestand für alle Beschäftigten­
gruppen gleich „attraktiv" war. So haben beispielsweise in einem der untersuchten Fälle 
die Gehaltsempfänger deutlich zögernder und insgesamt (anteilmäßig) in geringerem 
Umfang als die Lohnempfänger von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, obwohl bei 
ihnen die in Frage kommenden Altersgruppen relativ stärker besetzt waren. Hierin 
spiegeln sich sicherlich Unterschiede in der Gefährdung des Arbeitsplatzes (Kündigungs­
regelungen, Gefahr der Versetzung auf einen unterwertigen Arbeitsplatz) in den Ar­
beitsbedingungen (Arbeitskraftverschleiß, relativer Wert eines vorzeitigen Ruhestands) 
sowie in der Hinnahme des zum Teil vorübergehend notwendigen Arbeitslosenstatus. 
Quantitativ sind zumeist nur relativ kleine Anteile des Personalabbaus über diese Form 
erfolgt, die eine personalpolitisch erwünschte Verjüngung der Belegschaft unter Umge­
hung der besonderen Kündigungsschutzregelungen für ältere Arbeitnehmer erlaubt. 

12 Im Hinblick auf die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen insgesamt darf allerdings 
nicht übersehen werden, daß durch solche Vorgänge auf dem äußeren Arbeitsmarkt 
eine Art Verdrängungswettbewerb zuungunsten „marginaler Erwerbspersonen" ausge­
löst werden kann, so daß der Arbeitsplatzverlust letztlich doch die strukturell benach­
teiligten Gruppen trifft (vgl. Schmid, Freiburghaus 1976, S. 28 ff.). 

13 Auch auf diesem Feld gibt es bislang charakteristischerweise keine Interventionen der 
Gewerkschaften, die an der Verhinderung derartiger Verlagerungs- und letztlich Umver­
teilungsprozesse ein originäres Interesse haben müßten. 

14 Diese Daten stammen aus der sog. „Betriebserhebung 1975", die das ISF zusammen 
mit Sozialforschung Brög, München im Rahmen des Forschungsprogramms Personal­
planung im Spätherbst 1975 bei knapp 2.000 Unternehmen fast aller Wirtschaftszweige 
durchgeführt hat. Ergebnisse sind veröffentlicht (vgl. Schultz-Wild, v. Behr 1976; 
SCHULTZ-WILD, SENGENBERGER; MAASE, MENDIUS in diesem Band. Eingehend 
ausgebreitet ist das Material bei Lutz u.a. 1977, Lutz u.a. 1979. 

15 Offen ist derzeit, inwieweit die Betriebsvereinbarungen in Großunternehmen über Ent­
schädigungen bei Arbeitsplatzverlust eine Art Schrittmacherfunktion für entsprechende 
tarifvertragliche oder andere kollektivrechtliche Regelungen haben werden. 
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16 Vgl. dazu die Berichte über den Kampf um die Arbeitsplätze bei DEMAG Kalldorf und 
Erwitter Zementwerk, z.B. bei Jacobi u.a. 1975, S. 18 ff. 

17 Der von Dombois (1976) verwendete Begriff der Individualisierung bezieht sich in er­
ster Linie auf den Selektionsmechanismus und die subjektive Deutung durch die Be­
troffenen und darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die „Problembewältigung" nur 
auf dem Hintergrund kollektiver Regelungen auf betrieblicher (Betriebsvereinbarungen) 
und gesamtgesellschaftlicher (Arbeitslosen-, Rentenversicherung etc.) Ebene funktio­
nierte. 

18 In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, daß während langer Perioden 
der Vollbeschäftigung Überstunden und Sonderschichten eher die Regel als die Ausnah­
me waren und daher der entsprechende Verdienst mehr oder weniger zum Normalein­
kommen gehörte. Einkommensverluste durch Kurzarbeit und die jüngsten Lohnab­
schlüsse taten ein übriges, um Mehrarbeit als notwendige oder willkommene Möglich­
keit zur Einkommenserhöhung bzw. -Stabilisierung erscheinen zu lassen. 

19 Entsprechendes gilt auch für internationale Verlagerungsbewegungen zwischen einzel­
nen Betrieben multinationaler Konzerne sowie für den Verdrängungswettbewerb gan­
zer nationaler Industrien. Aber auch die internationale Gewerkschaftsbewegung ist der­
zeit noch weit davon entfernt, diese Probleme adäquat zu erfassen, geschweige denn in 
den Griff zu bekommen. Das zeigten exemplarisch Ablauf und Resultate der europäi­
schen Automobilkonferenz des internationalen Metallarbeiterbundes: Fast jedem Auf­
ruf eines Diskussionsredners eines der Länder zur internationalen Solidarität folgte der 
Nachsatz, daß auf die besondere Lage der nationalen Industrie Rücksicht zu nehmen 
sei und man die inländischen Arbeitsplätze vor der ausländischen Konkurrenz schüt­
zen müsse. Vgl. Protokolle der Europäischen IMB-Automobilkonferenz von 10.—13. 
Mai 1976 in München. 
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V. Wolfgang Scholl* 

Personalplanung und Mitbestimmung im Betrieb 

Gliederung: 

1. Personalplanung im Betriebsverfassungsgesetz 
2. Die Struktur von Instrumenten des Interessenausgleichs 
3. Historisch-gesellschaftliche Bedingungen der Entwicklung von Instrumenten 

des Interessenausgleichs 
4. Die Befriedigung von Arbeitnehmerinteressen durch Personalplanung und 

Mitbestimmung 
5. Möglichkeiten und Grenzen des Interessenausgleichs im Bereich von Perso­

nalplanung und Mitbestimmung 
6. Zur Diskussion in der Arbeitsgruppe „Personalplanung und Mitbestimmung" 

1 . Persona lp lanung i m Betr iebsverfassungsgesetz 

§ 92 des Betriebsverfassungsgesetzes (Betr V G ) hat die Personalplanung als ein­
zigen Bestandteil der Unternehmensplanung besonders hervorgehoben und den 
Betr iebsräten Informations- und Beratungsrechte eröffnet. Gibt es einen beson­
deren inhaltlichen Zusammenhang zwischen Personalplanung und Arbeitneh­
merinteressen, der eine Mitwirkung besonders herausfordert? 
Die Antwor t ist „ j a " und „ n e i n " 

Ja >-Im Bereich des Personalwesens und — im Blick auf bevorstehende 
Maßnahmen — im Bereich der Personalplanung läßt sich am besten 
erkennen, wie Arbeitnehmer von der gesamten Unternehmenspolitik 
in ihren Interessen betroffen sind. 

* Der Autor ist wissenschaftlicher Asisstent am Institut für Organisation (Lehrstuhl Prof. 
Kirsch) der Universität München. Fragen der Partizipation und Probleme der Personal­
planung in der Rezession gehören zu seinem Arbeitsbereich. Die Punkte 1.—5. des vorlie­
genden Beitrags sind die überarbeitete Version des Einführungspapiers für eine Arbeits­
gruppe zu diesem Thema auf dem Symposium „Personalplanung unter veränderten Wachs­
tumsbedingungen" 1978. Unter 6. werden die Ergebnisse dieser Diskussion vom Autor 
resümiert. 
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Nein—>• Absatzstrategien, Produkt ionspläne , Anlagenausstattung und Finanz­
kraft eines Unternehmens berühren die Arbeitnehmerinteressen letzt­
lich mindestens genauso stark, wie die dadurch in ihren Gestaltungs­
möglichkei ten vorbestimmte und eingeschränkte Personalplanung. 

A n einem guten Personalbedarfs- und Personalbedarfsdeckungsplan läßt 
sich erkennen, wieviele und u . U . sogar welche Arbeitnehmer umgesetzt, um­
gruppiert, entlassen oder eingestellt werden sollen. Im Rahmen der Personalent­
wicklungsplanung wird über Qualif izierungsmöglichkeiten und Umlernmög-
lichkeiten beraten und entschieden; im Rahmen der Personaleinsatzplanung 
geht es darum, wer welchen Anforderungen am Arbeitsplatz genügen m u ß und 
was er dafür an Lohn und Gehalt bekommt, wobei ein Gesamtüberbl ick u .U . 
besser aus dem Personalkostenplan zu gewinnen ist. 

Inwieweit die Arbeitnehmerinteressen der Arbeitsplatz- oder Beschäftigungs­
sicherheit, En t lohnungshöhe und des Schutzes vor Abgruppierung, der Kontakt­
mögl ichkei ten , Fortbildungs- und Aufst iegsmöglichkeiten tangiert werden, 
wird also im Rahmen der Personalplanung klar erkennbar. 

Lediglich die Qual i tä t der zu erwartenden Arbeitsbedingungen ließe sich 
besser aus einem Investitionsplan erkennen, sofern sie überhaupt zum Gegen­
stand einer vorausschauenden Planung gemacht wird. Im Zusammenhang mit 
dem Personaleinsatz wird jedoch gerade auch durch eine ausgebaute Personal­
planung eine größere Transparenz der zukünftigen Arbeitsbedingungen erwar­
tet (Sozialpolitische Gesprächsrunde 1972). Im Rahmen der Personalplanung 
ist also besonders gut erkennbar, wo und wie Arbeitnehmerinteressen von der 
zukünftigen Unternehmensentwicklung berührt werden. Es ist daher verständ­
l ich, daß beim Übergang von einer reaktiven zu einer antizipativen Vertretung 
von Arbeitnehmerinteressen die Personalplanung ins Zentrum der Aufmerk­
samkeit rückt. 

A u f der anderen Seite ist klar, daß alle betrieblichen Maßnahmen in hohem 
Grade in einem sachlogischen Zusammenhang stehen. Strategische Planung, 
Produktentwicklung und Absatzplanung, sowie Finanz- und Investitionspla­
nung determinieren die Personalplanung weitgehend, so daß der Spielraum der 
Personalplanung durch diese anderen Planungen stark eingeschränkt wird (vgl. 
P O S T H ) . Die besondere Hervorhebung der Personalplanung in § 92 Be t rVG ist 
deshalb nur zum Teil daher verständlich, daß die Betroffenheit von Arbeitneh­
merinteressen in diesem Tei l der Unternehmensplanung besonders erkennbar 
ist. 

Auch bei einer politischen Betrachtungsweise bleibt die Hervorhebung der 
Personalplanung erklärungsbedürftig. Historisch gesehen ist die Konzentration 
der Arbeitnehmerrechte im Personalbereich sicher als K o m p r o m i ß in einem lan-
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gen Machtkampf anzusehen, der dem „ F a k t o r Kap i t a l " ein besonderes Inter­
esse an wirtschaftlichen Angelegenheiten, dem „ F a k t o r Arbe i t " an personellen 
Angelegenheiten und beiden entsprechende Verfügungsrechte zuspricht. Das ist 
nicht nur an den starken Vetorechten im Bereich der personellen Einzelmaß­
nahmen abzulesen, sondern auch am Montanmitbestimmungsgesetz. Während 
für die Aufsichtsratsmandate das Prinzip der Gleichheit von „Kapi ta l " und 
„Arbe i t " konkretisiert ist, wird der Bereich der Personal- und Sozialangelegen­
heiten durch die Institution des Arbeitsdirektors in den besonderen Verfügungs­
bereich der Arbeitnehmerseite einbezogen. Alle anderen Vorstandsbereiche ste­
hen de facto der Kapitalseite nahe 1 , eine Lösung, die der Intention des Gesetz­
gebers von 1951 und 1956 vielleicht nicht einmal widerspricht. Doch auch eine 
Betrachtung historischer Machtentwicklungen kann lediglich das kodifizierte 
Gewicht der Kräfte erklären, nicht jedoch die inhaltlichen Grundlinien des je­
weiligen Kompromisses. Diese inhaltlichen Grundlinien der Machtteilung im 
Gesetz zur Montanmitbestimmung und in den Betriebsverfassungsgesetzen von 
1952 und 1972 lassen sich am besten in der dargelegten Weise verstehen: Im 
Bereich personeller Entscheidungen ist die Betroffenheit von Arbeitnehmer­
interessen besonders gut erkennbar. Unter dem Gesichtspunkt der Durchsetz-
barkeit läßt sich hinzufügen, daß diese Rechte wegen der besseren Erkennbar­
keit der Betroffenheit von Arbeitnehmerinteressen von Arbeitnehmervertretern 
auch besser genutzt werden k ö n n e n ; sie sind hier eher Experten als bei anderen 
unternehmenspolitischen Entscheidungsbereichen. Die legale Macht der Arbeit­
nehmerseite, kodifiziert in den Mitbestimmungsgesetzen, kommt aufgrund 
ihrer Expertenmacht im Bereich personeller Entscheidungen eher zum Tragen. 2 

V o l l verständlich wird die Hervorhebung der Personalplanung in § 92 
B e t r V G erst unter dem Aspekt des Interessenausgleichs. Personalplanung eignet 
sich offensichtlich nicht nur zur Erkenntnis der Betroffenheit von Arbeitneh­
merinteressen, sondern auch als Instrument des Ausgleichs von Arbeitgeber­
und Arbeitnehmerinteressen. Diese Erwartung wurde explizit im zeitlichen Zu­
sammenhang mit dem Entwurf des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 im Jul i 
1971 von der Sozialpolitischen Gesprächsrunde beim Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung formuliert : 3 „ Im Spannungsfeld der unternehmeri­
schen Aufgaben und der Leistungsanforderungen einerseits und den Interessen 
und Bedürfnissen der Arbeitnehmer andererseits soll die betriebliche Personal­
planung eine optimale Entfaltung und Motivation der Arbeitnehmer ermög­
lichen. . . " „Verbesserte Informations- und Reakt ionsmögl ichkei ten auf bei­
den Seiten dienen der Verminderung von Spannungen und der Überwindung 
auftretender Konfl ikte , zum Beispiel bei der Einführung technischer Neuerun­
gen. So werden einerseits in einer immer komplizierter werdenden Arbeitswelt 
unternehmerische Entscheidungen besser verständlich, wie andererseits auch 
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gute Ansatzpunkte für eine Berücksichtigung der Wünsche der Beschäftigten 
geschaffen werden. . . ." 

„Die Unternehmen müssen die personalwirtschaftlich relevanten Teilberei­
che entsprechend der möglichen unternehmerischen und sozialen Auswirkun­
gen und Erfordernissen im Interesse einer Vermeidung von Wachstumsschwie­
rigkeiten und sozialen Här ten analysieren und Personaldetai lpläne entwickeln." 
(Sozialpolitische Gesprächsrunde 1972) 

In diese hier formulierten Erwartungen gingen natürlich bestimmte Erfah­
rungen ein, auf die noch einzugehen sein wird. Als Fazit der einführenden Be­
trachtungen zu Personalplanung und Mitbestimmung läßt sich jedenfalls fest­
halten: 

Erst wenn man Personalplanung als Instrument der Unternehmensführung 
betrachtet, mit dem Arbeitnehmerinteressen nicht nur besser erkennbar, 
sondern auch besser durchsetzbar werden, weil von ihr bessere Möglichkei­
ten zum Interessenausgleich erwartet werden, läßt sich die Einbeziehung der 
Personalplanung in das Betriebsverfassungsgesetz 1972 richtig verstehen. 
Aus der Tatsache, daß die Personalplanung die einzige im Betriebsverfas­
sungsgesetz angesprochene Teilplanung ist, geht implizit auch hervor, daß 
bei den anderen Teilplanungen diese Möglichkeit des Interessenausgleichs 
nicht oder nicht im gleichen Maße als gegeben angesehen wird. 

Diese Aussage wirft mehrere Fragen auf: 

— Wie sieht die generelle Struktur solcher Instrumente des Interessenausgleichs 
aus? 

— Welches sind die historisch-gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen für 
solche Instrumente? 

— Was leistet das Instrument der Personalplanung tatsächlich für die Wahrneh­
mung von Arbeitnehmerinteressen und für den Interessenausgleich? 

— Welche Verbesserungsmöglichkei ten gibt es noch auf dem Gebiet von Perso­
nalplanung und Mitbestimmung und wo liegen die Grenzen? 

— Welche Möglichkeiten gibt es, diese Grenzen für einen Interessenausgleich 
und eine stärkere Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen durch ande­
re Instrumente als die Personalplanung weiter hinauszuschieben? 

Diese Fragen sollen im folgenden nacheinander aufgegriffen werden. 
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2 . Die S t r u k t u r von Instrumenten des Interessenausgleichs 

Personalplanung wird als Instrument des Interessenausgleichs bzw. der Ent­
schärfung von Interessengegensätzen angesehen. Wird z .B. aufgrund eines star­
ken Rückgangs der unternehmensbezogenen Nachfrage ein Personalabbau not­
wendig, dann wurde das früher nach dem Prinzip „heuern und feuern" durch 
Entlassungen getan. Durch Personalplanung lassen sich verschiedene Maßnah­
men wie Einstellungsstopp, vorzeitige Pensionierung, kurzfristige Überdeckung 
usw. so kombinieren, daß Personalabbau ohne Entlassungen durchgeführt 
werden kann. Wenn es sich um einen produktbezogenen Nachfragerückgang 
handelt, dann eröffnet die Personalplanung auch Möglichkeiten der gezielten 
Umsetzung in neue oder besser ausgelastete Produktionsbereiche, eventuell 
verbunden mit innerbetrieblichen Umschulungs- oder Weiterbi ldungsmaßnah­
men. Die Beschäftigungssicherheit ist damit gewährleistet , Abgruppierungen 
können durch entsprechenden Einsatz eventuell vermieden werden und Qualifi­
zierungsmöglichkeiten werden angeboten. Dies kann alles geschehen, ohne 
notwendigerweise höhere Personalkosten zu verursachen als durch häufigere 
Entlassungen und Neueinstellungen. Langfristig nicht zu unterschätzen ist auch 
das durch „sanf tere" Persona lmaßnahmen im Rahmen der Personalplanung zu 
erzielende positive Arbeitsmarktimage des Unternehmens für die Gewinnung 
und Erhaltung leistungsfähiger und knapper Arbeitskräfte . 

Zu beachten ist, daß es bei dieser Betrachtung nur um die Arbeitnehmer 
im Unternehmen geht. E in Einstellungsstop ist z .B. günstig für die Beschäfti­
gungssicherung der Beschäftigten im Unternehmen, schlecht aber für diejenigen, 
die keinen Arbeitsplatz haben. Kurzarbeit erhält zwar Arbei tsplätze im Unter­
nehmen, e rhöh t aber letztlich die notwendigen Sozialversicherungsbeiträge für 
alle. Es geht hier zunächst also nur um den innerbetrieblichen Interessenaus­
gleich (vgl. jedoch S. 256 f.). 

Die Struktur eines solchen Interessenausgleichs läßt sich durch folgende 
Zeichnung verdeutlichen (s. Seite 248). 

Für die gegensätzlichen Interessen der Arbeitgeber (a) und Arbeitnehmer 
(b) sind in der Mitte drei Lösungen angeführt. Die Länge der Pfeile kennzeich­
net dabei das Ausmaß , in dem die Interessenbündel (a) und (b) befriedigt wer­
den können . Früher ging jeder Versuch zur Senkung der Personalkosten zu 
Lasten der Beschäftigungssicherheit , des Lohnniveaus, usw. und umgekehrt, 
wobei aufgrund des marktwirtschaftlichen Rentabi l i tä tszwangs (Senkung der 
Personalkosten bei der Konkurrenz auf das jeweils durchsetzbare Minimum) 
das Prinzip der Minimierung der Personalkosten dominierte. Die zweite Lösung 
war und ist in einer Marktwirtschaft (z.B. auch in Jugoslawien) nicht durch­
führbar. Durch Personalplanung lassen sich die entgegenstehenden Interessen 
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nun etwas besser vereinbaren, nicht jede s tärkere Befriedigung des einen Inter­
essenbündels geht zu Lasten der anderen. Bei der dritten eingezeichneten Lö­
sung ist Pfeil a genauso lang wie bei der ersten, dagegen ist Pfeil b deutlich län­
ger. 

Lösungen von Interessenkonflikten, bei denen die Durchsetzung der einen 
Interessen nicht voll zu Lasten anderer Interessen gehen, können als „produk­
tive" Konfl ikt lösungen bezeichnet werden (Blake u.a. 1964; Esser 1975, S. 
121 ff.). Sie setzen immer neue Erkenntnisse voraus über besondere Wege, 
Methoden, Modelle oder Instrumente. Personalplanung ist nach dieser Auffas­
sung ein Instrument oder besser ein Instrumentenkasten zur produktiven Kon­
fliktlösung. Einen solchen Instrumentenkasten zu entwickeln und die darin 
enthaltenen Instrumente zu verfeinern ist eine innovatorische Leistung. Wie 
alle Innovationen breitete sich Personalplanung im Laufe der Zeit bei den 
Unternehmen aus. Sicher hat § 92 B e t r V G die besondere Aufmerksamkeit 
von Wissenschaft und Praxis auf die Personalplanung gelenkt, weitere Ak t iv i ­
tä ten der Forschung und Entwicklung ausgelöst und durch beides die Verbrei­
tung noch beschleunigt. 4 

gegensätzliche Interessen 

Minimierung 

der Personal­

kosten, 

rentabler 

Einsatz 

(a) 

Lösungen: 

früher üblich 

marktwirtschaftlich 
nicht lange durch-
führbar 

bessere Vereinbarkeit 
durch Personalplanung 

Beschäftigungs­

sicherheit, 

Schutz vor 

Abgruppierungen, 

usw. 

(b) 

Die Anwendung der Personalplanung in verschiedenen Unternehmen bringt 
natürlich einen unterschiedlichen Gebrauch dieses Instrumentenkastens mit 
sich. Die wichtigsten Unterschiede lassen sich in zwei Richtungen charakteri­
sieren. Zum einen hängt die Ar t der Interessenabklärung und Interessendurch­
setzung von der Macht und den Einstellungen der beteiligten Parteien ab. Die 
Einstellungen sind dabei meist nicht unabhängig von der Machtverteilung; die-
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se hat — neben anderen Faktoren — oft einen be t rächt l ichen Einfluß auf die 
Einstellungen. 

Bildl ich läßt sich der Einfluß von Machtverteilung und Einstellungen wie 
folgt charakterisieren: 

geringe Macht der Arbeitnehmer Machtgleichgewicht zwischen 
und ihrer Vertreter, Rentabilitäts- Management und Arbeitnehmer­
erwägungen dominierend Vertretern sowie hohe Wertigkeit der 

Arbeitnehmerinteressen 

Z u m anderen ist jedoch zur Lösung anstehender Probleme der Erkenntnis­
stand der Beteiligten, Management und Arbeitnehmervertreter, von großer 
Bedeutung, besonders dann, wenn es gilt, Wege und Möglichkeiten zu finden, 
entgegenstehende Interessen stärker vereinbar zu machen. Diese inhaltliche 
Problemlösungskapazi tä t ist bei der Betrachtung von konfligierenden Inter­
essen häufig unbeachtet geblieben, obwohl gerade hierin die größte Chance 
der Befriedigung von Arbeitnehmerinteressen durch Mitbestimmung bzw. 
generell der Befriedigung konfligierenden Interessen liegt. Der Instrumenten­
kasten „Persona lp lanung" stellt ein Problemlösungspotent ia l dar, das mehr 
oder minder geschickt genutzt werden kann. Neben dem Ausbaustand der 
Personalplanung in quantitativer und qualitativer Hinsicht, mit dem ein be­
stimmtes Problemlösungspotent ia l gegeben ist, hängt die Qual i tä t der tatsäch­
lich gefundenen Problemlösungen auch vom Ausmaß der Erkenntnis ab, mit 
der dieses Potential genutzt wird. Selbst wenn es für bestimmte Situationen 
schon „Muste r lösungen" gibt, müssen die personalplanerischen Instrumente 
noch häufig s i tua t ionsadäquat angepaßt , weiterentwickelt, ergänzt werden, 
und häufig kann durch eine neue Idee eine noch bessere Lösung gefunden 
werden. 

Der Einfluß der Erkenntnis läßt sich wie folgt charakterisieren: 

Quantitativ und qualitativ gering gut ausgebaute Personalplanung, hoher 
ausgebaute Personalplanung, Erkenntnisstand der Beteiligten 
Erkenntnisstand der beteiligten 
Führungskräfte und Arbeitnehmer­
vertreter gering 
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In jedem dieser Diagramme stecken also Annahmen über die jeweilige Macht­
verteilung, die Einstellungen von Management und Arbeitnehmervertretern 5 

und ihren Erkenntnisstand. 6 In der Unternehmenspraxis sind natürlich noch 
ganz andere Kombinationen denkbar als die bisher e rwähnten . Bei sehr großer 
Macht und hohem Erkenntnisstand allein beim Management, sowie einer vor­
wiegend kapital- und rentabi l i tä tsor ient ier ten Einstellung des Managements 
kann Personalplanung auch einseitig als Instrument zur vers tärkten Durch­
setzung von Arbeitgeberinteressen benutzt werden, wie es in dem folgenden 
Diagramm dargestellt ist: 

b 

Y 

Aus den dargelegten Beispielen werden nicht nur die generellen Merkmale 
von Instrumenten des Interessenausgleichs klar, sondern auch die unterschied­
lichen Folgen der Handhabung solcher Instrumente. Instrumente wie die der 
Personalplanung eröffnen Möglichkeiten, aber nicht automatisch bestimmte 
Ergebnisse. 

3. His tor isch-gesel lschaf t l iche Bed ingungen der E n t w i c k l u n g v o n 

I n s t r u m e n t e n des Interessenausgleichs 

Die Hervorhebung der Personalplanung im Betriebsverfassungsgesetz 72 ist 
letztlich auch darin begründet , daß es in anderen Planungsbereichen vergleich­
bare Instrumente des Interessenausgleichs bzw. der Berücksichtigung von Ar ­
beitnehmerinteressen nicht oder kaum gibt. Beispielhaft dafür ist das Instru­
mentarium der Investitionsrechnungen, die in all ihren Varianten immer nur 
die Kapitalverzinsung und das Ris iko berücksicht igen. 7 Die Grundthese der 
sogenannten ,,Arbeitsorientierten Einzelwirtschaftslehre ( A O E W L ) " , daß die 
he rkömml iche Betriebswirtschaftslehre einseitig kapitalorientiert ist und ent­
sprechend vorwiegend Instrumente und Verfahren zur besseren Befriedigung 
von Kapital- und Managementinteressen entwickelt hat, ist gerade am Beispiel 
der Investit ionskalküle gut nachweisbar. Es ist also zu konstatieren, daß der 
Erkenntnisstand der Wissenschaft, aber auch der Unternehmensleitungen und 
Arbeitnehmervertretungen in Bezug auf die Möglichkeiten, Arbeitnehmerinter­
essen zu berücksichtigen und zu befriedigen, im Vergleich zu Kapital- und 
Managementinteressen stark unterentwickelt ist. Nicht nur in der Praxis, son­
dern auch in der Wissenschaft sind die vorherrschenden Denkmuster an den 
herrschenden Interessen ausgerichtet. 8 
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Theoretische und praktische Fortschritte bei der Entwicklung und Anwen­
dung von Instrumenten der Unternehmensführung, die auf Interessenausgleich 
und eine bessere Befriedigung von Arbeitnehmerinteressen abzielen, wurden 
bisher vor allem im Bereich der Personalplanung gemacht. Die pari tät isch mit­
bestimmten Unternehmen haben dabei eine Vorreiterrolle gespielt. Damit läßt 
sich die oben aufgestellte allgemeine These zur Beziehung zwischen Macht, 
Interessen und Erkenntnis am konkreten Beispiel von Personalplanung und 
Mitbestimmung dokumentieren. Die Änderung der Machtverhältnisse im 
Unternehmen durch die Montanmitbestimmung hatte Konsequenzen für die 
Gewinnung neuer Erkenntnisse in Form der Entwicklung des Instrumentariums 
der Personalplanung. Personalplanung wurde in Montanunternehmen früher ein­
geführt (Wächter 1974a, S. 37 f) und ist auch heute noch in diesem Bereich der 
pari tät ischen Mitbestimmung weiter verbreitet und stärker ausgebaut, (s. Tab. 1). 

Tabelle 1: 
Der Einfluß der paritätischen Mitbestimmung auf den Ausbaustand der Personalplanung9 

Der Grund für diese Vorreiterrolle der Montan-Industrie ist nicht nur in 
der Aufwertung des Leiters des Personalwesens zum Vorstandsmitglied (Ar­
beitsdirektor) zu sehen, die im Schnitt früher erfolgte als in der übrigen Wirt­
schaft. Die Rolle des Arbeitsdirektors institutionalisierte vielmehr den Inter­
essengegensatz zwischen ökonomischer Effizienz (als Vorstandsmitglied) und 
Arbeitnehmerinteressen (vom Vertrauen der Arbeitnehmerseite abhängig) in 
einer Person; Personalplanung ist ein Instrumentarium, um diese Interessen-
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Tabelle 3: 
Gegenprofil der personalpolitischen Maßnahmen bei Nachfragerückgang je nach 
Mitbestimmungsform (nach Blumschein, Scholl 1978, S. 64) 

0% 

— Ausnutzung der 
Fluktuation 

— Abbau von Überstunden 

— Einstellungsstop 

— Kurzarbeit 

— Verzicht auf vorüber­
gehende Aushilfen 

— Kündigungen 

— innerbetriebliche 
Versetzungen 

— vorzeitige Pensio­
nierungen 

— Abwicklung des 
Resturlaubs 

— NichtVerlängerung 
befristeteter Arbeits­
verträge 

— Änderungs­
kündigungen 

— Abfindungen für 
freiwillige 
Kündigungen 

— Forcierung der 
innerbetrieblichen 
Weiterbildung 

— verstärkte Mehrarbeit 
bei verringertem 
Personalstand 

— Verzicht auf 
Lehrlingsausbildung 

20% 40% 60% 80% 100% erklärte 
Varianz1 

personalpolitische Maßnahmen der 
Montanunternehmen (n = 18) 

personalpolitische Maßnahmen der 
übrigen Unternehmen (n = 66) 

1 Nur bei signifikanten Unterschieden 
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gegensätze zu entschärfen, wie oben modellhaft gezeigt wurde. Daher war es 
gerade für den Arbeitsdirektor besonders wichtig, ein solches Instrument zu 
haben und weiterzuentwickeln. 

Mi t der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 und des Mi t ­
bestimmungsgesetzes 1976 ist ein weit umfassenderer Prozeß in Wissenschaft 
und Praxis in Gang gekommen 1 0 und wird sich in Zukunft verstärken, durch 
den sehr viel stärker als früher die Berücksichtigung von Arbeitnehmerinter­
essen zum Bezugspunkt für Erkenntn i sbemühungen w i r d . 1 1 Als Fazit dieses 
Abschnittes läßt sich festhalten, daß der Erkenntnisfortschritt, der sich in In­
strumenten zur besseren Befriedigung von Arbeitnehmerinteressen und zum 
Interessenausgleich mit den Interessen anderer widerspiegelt, historisch durch 
— z.T. langfristige — Veränderungen in der gesellschaftlichen und betrieblichen 
Machtstruktur mitbedingt i s t . 1 2 

4 . D ie Be f r i ed igung v o n A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n d u r c h Persona lp lanung 

u n d M i t b e s t i m m u n g 

Personalplanung wurde bisher als Instrument des Interessenausgleichs beschrie­
ben, mit dem Arbeitnehmerinteressen besser befriedigt werden können . Die 
generelle Struktur und die historisch-gesellschaftlichen Entwicklungsbedingun­
gen solcher Instrumente wurden dargelegt. Jetzt ist es notwendig, die konkrete 
Frage zu stellen und zu beantworten, was Personalplanung und Mitbestimmung 
denn nun tatsächlich geleistet haben. Als Testfall bietet sich die wirtschaftliche 
Rezession zwischen 1974 und 1977 an. Aus der bereits im letzten Abschnitt 
verwendeten Untersuchung, die 1977 bei 117 größeren Unternehmen der Bun­
desrepublik durchgeführt wurde, läßt sich diese Frage beantworten. 

In Tabelle 2 werden zunächst Unternehmen mit unterschiedlichem Ausbau­
stand der Personalplanung verglichen in bezug auf die von ihnen durchgeführ­
ten personalpolitischen Maßnahmen . Dabei wurden nur die Unternehmen in die 
Analyse einbezogen, die aufgrund eines Rückgangs der Nachfrage im Zuge der 
Rezession vor besonderen personalpolitischen Problemen standen. 

Ein Überblick über die Ergebnisse von Tabelle 2 zeigt, daß Kündigungen bei 
Existenz eines Systems der Personalplanung seltener sind als wenn dieses 
nicht exist iert 1 3 (44 % erklärte Varianz). Dafür wird Personalabbau stärker über 
Einstellungsstop (26 % erklärte Varianz) und vorzeitige Pensionierungen (38 % 
erklärte Varianz) betrieben. Während es bei diesen drei Maßnahmen vor allem 
darauf ankommt, ob überhaupt Personalplanung betrieben wird, ist für das 
Ergreifen anderer Maßnahmen eher der Ausbaustand der Personalplanung ent­
scheidend. 1 4 So wird bei höherem Ausbaustand der notwendige Personal-
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abbau stärker über Abfindungen für freiwillige Kündigungen (17 % erklärte 
Varianz) betrieben und die resultierenden innerbetrieblichen Probleme des 
Personaleinsatzes werden in höherem Ausmaß durch Versetzungen (17 % er­
klärte Varianz) und forcierte Weiterbildung ( 1 1 % erklärte Varianz) g e l ö s t . 1 5 

Eine Gesamtbetrachtung dieser Ergebnisse bestät igt also durchaus die Hoff­
nungen, daß durch Personalplanung der Konfliktstoff zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmern verringert werden kann. Kündigungen werden bei Personal­
planung eher vermieden und das wirtschaftliche Ziel der Unternehmer wird 
durch weniger harte Personalanpassungsmaßnahmen erreicht. Dabei hängt die 
geschickte Nutzung des personalpolitischen Instrumentariums vom Ausbau­
stand der Personalplanung ab. 

Bei der Darlegung der generellen Struktur von Instrumenten des Interessen­
ausgleichs ist auch die unterschiedliche Form des Interessenausgleichs je nach 
der konkreten Machtverteilung angesprochen worden. Da im Bereich des M o n ­
tanmitbestimmungsgesetzes die Arbeitnehmerseite über mehr gesetzliche Macht­
möglichkei ten verfügt als im Bereich der übrigen Unternehmen, bei denen zur 
Zeit der Untersuchung nur das Betriebsverfassungsgesetz 1972 galt, ist hier eine 
stärkere Befriedigung von Arbeitnehmerinteressen zu erwarten, d.h. der Interes­
senausgleich sollte für die Arbeitnehmerseite günstiger ausfallen. Tabelle 3 gibt 
darüber Auskunft, inwieweit diese Erwartung der Reali tät entspricht. 

Die Abfolge der personalpolitischen Maßnahmen im Gegenprofil wurde an 
der Verbreitung bei den Nichtmontanunternehmen ausgerichtet; die Abwei­
chungen des Sonderfalles der Montanunternehmen sind dann besser erkennbar. 
Die Maßnahmen , die in Montanunternehmen weniger häufig vorkommen, sind 
vor allem Kündigungen und Änderungskündigungen sowie — allerdings nicht 
signifikant — andere kündigungsähnliche Maßnahmen . Trotz des stärkeren 
Nachfragerückganges im Montanbereich sind dort also die besonders harten 
Maßnahmen weniger verbreitet. U m den notwendigen Personalabbau trotzdem 
zu bewält igen, wird sehr viel häufiger vorzeitig pensioniert und — allerdings 
nicht signifikant — öfter Kurzarbeit angemeldet, Mehrarbeit (Übers tunden) 
abgebaut und Einstellungsstop eingeführt. Obwohl nur bei drei Maßnahmen der 
Unterschied signifikant ist, ergibt sich insgesamt ein geschlossenes Bi ld . Der 
Verzicht auf här tere Maßnahmen in vielen Montanunternehmen wird durch die 
häufigere Anwendung weniger harter Maßnahmen ausgeglichen. Im Resultat 
der personalpolitischen A b b a u m a ß n a h m e n , in der Höhe einer zeitweiligen Per­
sonalüberdeckung besteht kein Unterschied zwischen diesen Bereichen. 

Weitere Ergebnisse unserer Untersuchung, die hier nicht eigens durch Tabel­
len ausgewiesen sind, zeigen, daß im Montanbereich Abgruppierungen und 
Lohnabbau seltener (nämlich fast gar nicht) vorkommen, und daß der Lei -
stungsdruck in der Rezession zwar auch etwas zugenommen hat, aber nicht so 
stark wie in der übrigen Wirtschaft. 
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Diese Ergebnisse zeigen, daß die Arbeitnehmerinteressen am stärksten bei 
den Montanunternehmen unter dem Einfluß der par i tä t ischen Mitbestimmung 
beachtet werden, wobei die hohe Verbreitung gut ausgebauter Personalplanung 
im Montanbereich dafür ein wichtiges Instrument ist. Leider läßt sich der in­
direkte Effekt der Montanmitbestimmung, durch Ausbau und Anwendung 
des Instrumentenkastens der Personalplanung Arbeitnehmerinteressen besser 
zu befriedigen, statistisch nicht trennen von dem direkten Effekt der Durch­
setzung von Arbeitnehmerinteressen einfach aufgrund des s tärkeren Macht­
potentials der Arbeitnehmerseite, unabhängig von den Instrumenten der Perso­
nalplanung. Beide Effekte wird man realistischerweise in Rechnung stellen, 
das Gewicht des direkten und des indirekten Effekts läßt sich jedoch statistisch 
nicht feststellen. Vermutl ich ist bei den personalpolitischen Maßnahmen 
(Tabelle 3) der indirekte Effekt unter Zuhilfenahme der Instrumente der 
Personalplanung entscheidend, während bei Entlohnung und Leistungsdruck 
der direkte Effekt wichtiger sein dürfte. Soweit vorhanden, entsprechen die vor­
liegenden Daten jedenfalls vol l den Thesen über die generelle Struktur von In­
strumenten des Interessenausgleichs. 

Theoretisch und empirisch verfehlt erscheinen jedoch die Hoffnungen auf 
eine Entlastung des Arbeitsmarktes durch Personalplanung. 1 6 Im Zweifelsfall 
erleichtert sogar die Personalplanung dosierte Entlassungen unterhalb der A n ­
zeigeschwelle. Gegenüber der Arbeitsverwaltung gibt es in bezug auf die Perso­
nalplanung weder eine Informations- noch eine Beratungspflicht. Solange eine 
Seite, die bestimmte Interessen vertritt, keinerlei direkte oder indirekte Sank­
t ionsmögl ichkei ten hat, ist ein Interessenausgleich — ob mit oder ohne geeig­
nete Instrumente — nicht zu erwarten. Da die Arbeitsverwaltung als potentielle 
Vertretung der Interessen von Arbeitslosen im Gegensatz zur innerbetrieblichen 
Arbeitnehmervertretung über keine nennenswerten Sankt ionsmögl ichkei ten 
verfügt, erscheint die Hoffnung auf Arbeitsmarktentlastungen durch Personal­
planung theoretisch unbegründet . Empirisch stimmt das mit unseren Daten 
überein: Weder durch Personalplanung noch durch s tärkere Mitbestimmung 
wird der Arbeitsmarkt entlastet. Das zeigt sich daran, daß das Ausmaß der Per­
sonalüberdeckung nicht höher ist als in den Unternehmen ohne Personalpla­
nung oder ohne pari tät ische Mitbestimmung. Bei arbei tszei tverkürzenden Maß­
nahmen wie Abbau von Übers tunden und Kurzarbeit, die den Arbeitsmarkt in 
gewissem Umfang entlasten, zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwi­
schen Unternehmen mit und ohne Personalplanung oder mit und ohne paritäti­
sche Mitbestimmung. Das ist theoretisch verständlich, da die innerbetriebliche 
Arbei tszei tverkürzung sowohl aus Management- als auch aus Arbeitnehmersicht 
Entlassungen vorzuziehen i s t 1 7 , so daß ein Interessenausgleich, sowie die Nut­
zung entsprechender Instrumente und Machtgrundlagen nicht nöt ig ist. Beschäf-
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tigungswirksame Maßnahmen außerhalb des Personalbereiches, wie z. B. stärke­
re Lagerproduktion oder die Rücknahme von Fremdauf t rägen sind nach unse­
ren Daten im wesentlichen von der Unte rnehmensgröße abhängig und nicht von 
der Personalplanung oder der Mitbestimmung. Arbeitsmarktpolitisch sind sie 
auch von geringer oder zweifelhafter Bedeutung. 

Im Rahmen der bestehenden Regelungen sind nur Management und Arbeit­
nehmervertretung in die Beratung über die Personalplanung einbezogen, nicht 
dagegen das zuständige Arbeitsamt. Daher können Möglichkei ten zum Interes­
senausgleich auch nur von den innerbetrieblichen Partnern genutzt werden; die 
öffentl ichen Interessen nach wirksamerer Arbeitsmarktpolit ik werden nicht sy­
stematisch berücksichtigt . 

5. M ö g l i c h k e i t e n u n d Grenzen des Interessenausgleichs i m Bere ich v o n 

Persona lp lanung u n d M i t b e s t i m m u n g 

Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich, daß eine qualitative Verbesserung 
der Personalplanung neue Möglichkeiten für den Interessenausgleich und damit 
eine stärkere Befriedigung von Arbeitnehmerinteressen eröffnet . Dazu gehören: 

— Detaillierte Aufschlüsselung in den Personalplänen bis zum einzelnen Arbeits­
platz bzw. Beschäftigten. 

— Erstellung und Verzahnung von Teilplänen in der Personalplanung. Neben 
dem grundlegenden Personalbedarfs- und Bedarfsdeckungsplan betrifft das 
vor allem den Personalentwicklungs- bzw. Bildungsplan und den Personalein­
satzplan. Die Kompat ib i l i tä t und Verknüpfung dieser Teilpläne sicherzustel­
len ist in der Praxis ziemlich schwer, für die Wirksamkeit der Planung jedoch 
sehr wertvoll. 

— Einbau von Elast izi täten zur Erhöhung der Flexibi l i tät , z. B. durch mehr­
fache Einsetzbarkeit der Arbeitnehmer, durch breite Qualifikation und durch 
Abbau starker Lohndifferenzierung. Eventuell sind auch Alternat ivpläne in 
Grundzügen zu erstellen, die auf unterschiedlichen wirtschaftlichen Grund­
annahmen beruhen. Aus dem Vergleich von Alternat ivplänen lassen sich 
eventuell gefährdete Personenkreise erkennen und vorbeugende Maßnahmen 
ergreifen. 

Ausmaß und A r t der Einschaltung der Arbeitnehmervertretung wirken sich 
ebenfalls auf die Qual i tä t des Interessenausgleichs aus. Dazu gehören: 

— Beratung mit dem (Gesamt-)Betriebsrat nicht nur nach der Erstellung der 
Personalpläne oder gar nach der Beschlußfassung, sondern bereits vor der Er-
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Stellung. Dabei stehen dann die wirtschaftlichen und personellen Grundan­
nahmen (was wird vermutlich sein?) sowie die personalpolitischen Grund­
sätze und Zielsetzungen (was soll sein?) zur Debatte. 

— Eine explizite Formulierung von personalpolitischen Grundsä tzen und Zie­
len mit längerfristigerer Geltung. In solchen Grundsä tzen wäre z. B. festzu­
halten, inwieweit die Beschäftigungssicherung Vorrang hat, was als Über­
stundenniveau akzeptabel ist, usw. Die Verhandlungen zwischen Manage­
ment und Arbeitnehmervertretung würden sich dann stärker auf diese Grund­
sätze richten; die Diskussion über die jeweiligen Personalpläne würde da­
durch erheblich von Grundsatzfragen entlastet. Besonders für die Mitbe­
stimmung im Aufsichtsrat ist eine Festlegung und Kontrolle solcher Grund­
sätze besser geeignet als die Detaildiskussion von Personalplänen. In Kle in-
und Mittelbetrieben sind solche Grundsä tze sehr viel wichtiger und gleichzei­
tig einfacher aufzustellen als der ganze formale Personalplanungsapparat. 

Al le denkbaren Verbesserungen in der Qual i tä t der Personalplanung und im 
Abs t immungsprozeß zwischen Management und Arbeitnehmervertretung kön­
nen die Grenzen des Interessenausgleichs nur ein Stück verschieben. Wo die 
endgültigen Grenzen liegen, läßt sich nicht ohne weiteres und auch nicht ein für 
allemal angeben. Die Grenzen sind zunächst durch die äußeren , vom Unterneh­
men nicht beeinf lußbaren Bedingungen gezogen. Der Staat kann durch seine 
Wirtschafts- und Sozialpolitik diese Bedingungen noch in gewissem Ausmaß be­
einflussen, z. B. durch Kurzarbeiter — oder Schlechtwettergeld, durch Zuschüs­
se für innerbetriebliche Umschu lungsmaßnahmen , durch Quoten für Schwerbe­
schädigte usw. Die meisten staatlichen Maßnahmen dienen jedoch der direkten 
Veränderung des Niveaus der Interessenbefriedigung besonders durch Schutzge­
setze aller A r t : Kündigungsschutz, Mutterschutz, Jugendschutz, Arbei tss tä t ten­
verordnung, Arbeitssicherheitsgesetz usw. Diese Schutzgesetze zugunsten der 
Arbeitnehmer gehen üblicherweise zu Lasten der Arbeitgeber. 1 8 E in Interessen­
ausgleich findet also nicht statt, sondern eine Verschiebung des Durchsetzungs­
niveaus entgegenstehender Interessen. In noch s tärkerem Maße ist dies bei Ta­
rifvereinbarungen gegeben. 

Grenzen des Interessenausgleichs durch Personalplanung sind jedoch auch 
durch die vorgelagerten Planungen gegeben; durch strategische Planung, Absatz-, 
Investitions-, Produktions- und Finanzplanung. Diese vorgelagerten Planungen 
und Entscheidungen liefern die wichtigsten Ausgangsdaten und setzen damit 
Grenzen für die Personalplanung und damit auch für die Möglichkeit zum Interes­
senausgleich. Häufig wird deswegen gefordert, daß Personalplanung keine reine 
Folgeplanung sein sollte (vgl. z. B . Mohr 1977, S. 15 ff.). Sicher gibt es noch 
Möglichkei ten, von der Personalplanung aus gewisse Änderungen in vorgelager-
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ten Plänen zu fordern und durchzusetzen (vgl. z. B. Rehhahn 1974, S. 95 ff.). 
Diese Möglichkeiten sind jedoch sehr begrenzt, da komplexe kollektive Ent-
scheidungs- und Planungsprozesse, an denen viele Personen in mehreren Abtei­
lungen beteiligt sind, in be t räch t l ichem Ausmaß irreversibel sind. Viele wirt­
schaftliche Grundentscheidungen sind daher durch personalplanerische Überle­
gungen nicht mehr zu revidieren. In den meisten Unternehmen dürfte es auch 
unmöglich sein, mit der Personalplanung zu beginnen, denn ein Unternehmen 
kann nicht beliebig neue Kundenschichten oder neue Anlagen und Produktions­
techniken herzaubern, um alle personalplanerischen Wünsche zu befriedigen. 
Zusätzl iche Möglichkeiten des Interessenausgleichs, mit denen die Verletzung 
grundlegender Arbeitnehmerinteressen wie Entlassung, Abgruppierung, Ge­
sundhei tsgefährdung, stumpfsinnige Arbeitsinhalte, totale Fremdbestimmung 
usw. verhindert werden kann, müssen direkt bei den der Personalplanung vorge­
lagerten Plänen gesucht werden und Mitbestimmung müßte unmittelbar dort 
ansetzen. Denn Personalplanung ist und bleibt weitgehend Folgeplanung (vgl. 
Hunold 1976, S. 21), auch wenn häufig von der ,,Integration" in die Unterneh­
mensplanung gesprochen w i r d . 1 9 Entstehung und Einsatz der Personalplanung 
spiegeln auch im Montanbereich eine Strategie der ,,Schadensausbesserung'4 

wieder, solange die Ursachen im Absatz-, Produktions-, Investitions- und F i ­
nanzbereich nicht auch durch adäqua te Instrumente des Interessenausgleichs 
angegangen werden in einer Strategie der , ,präventiven Schadensvermeidung". 
Solche Instrumente sind bislang ziemlich unterentwickelt und kaum im Einsatz. 

Möglichkeiten des Interessenausgleichs in anderen Unternehmensplanungen 
können hier nur angedeutet werden. Für Wissenschaft und Praxis gibt es in der 
Grundlagenforschung ebenso wie bei der Entwicklung und Erprobung anwen­
dungsfähiger Instrumente noch viel zu tun. Die Defizite im Erkenntnisstand in 
bezug auf Arbeitnehmerinteressen lassen sich nicht von heute auf morgen besei­
tigen. In folgender Richtung erscheint die Suche lohnend. 

— bei der Investitionsplanung lassen sich durch eine geeignete Organisation be­
reits für die Beantragung von Investitionen Auswirkungen auf Beschäftigten­
zahl, Eingruppierung und Arbeitsplatzbedingungen ermitteln. Bei der Bera­
tung und Verabschiedung des Investitionsprogrammes müßten die h e r k ö m m ­
lichen, allein die Rentabi l i tä t berücksichtigenden Methoden der Investitions­
rechnung ersetzt werden durch umfassendere Kosten-Nutzen-Analysen, in 
die auch Arbeitnehmerinteressen als Kriterien eingehen. 

— Bei der Absatzplanung k ö n n e n Puffer eingebaut werden, z. B. durch Liefer­
fristen, durch Reserven beim Erschließen neuer Kundenschichten oder 
durch frühzeitiges Vorbereiten neuer Produkte, damit Absatzprobleme nicht 
sofort auf die Personalseite durchschlagen. 
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— Bei der Produktionsplanung sind Einzelarbei tsplätze in die Überlegungen 
einzubeziehen, da sie eine höhere Flexibil i tät als Fl ießbänder haben und 
gleichzeitig mehr Möglichkeiten zu eigenverantwortlicher und sinnhafter Tä­
tigkeit eröffnen. Durch Gruppenarbeit lassen sich vor allem die Dispositions­
spielräume und Selbstbest immungsmögl ichkei ten e rhöhen , wobei z. T. die 
Produkt iv i tä t ebenfalls steigt. 

— Für die Finanzplanung läßt sich die Abhängigkei t von externen Kapitaleig­
nern u. U . durch Kapitalanteile in Händen der Belegschaft verringern. Wenn 
diese Anteile in einer Vereinigung von Belegschaftssparern organisatorisch 
zusammengefaß t werden und mindestens ein Aufsichtsratsmandat auf Kapi­
taleignerseite besetzt werden kann, k ö n n t e n Arbeitnehmerinteressen auch 
im mitbestimmten Aufsichtsrat (MitbestG 76) besser durchgesetzt werden. 
Gleichzeitig t rägt die Vereinigung von Kapital- und Arbeitnehmerinteressen 
in einer Gruppe bzw. einem Mandatsträger sicher auch zum Interessenaus­
gleich bei. 

— Die größte Bedeutung für Arbeitnehmerinteressen und einen Interessenaus­
gleich hat die strategische Planung. Denn sowohl die einzelnen Unterneh­
menspläne als auch die unternehmenspolitischen Grundsätze sind letztlich 
nur durch strategische Planung zu koordinieren und zu steuern. Bei der Ziel­
planung als Tei l der strategischen Planung besteht die Möglichkeit , auch A r ­
beitnehmerinteressen in die oberste Zielsetzung aufzunehmen. Anschließend 
ist nach den strategischen Schritten zu fragen, die eine Verwirklichung die­
ser Unternehmensziele in einer Marktwirtschaft ermögl ichen. Zu den zen­
tralen strategischen Entscheidungen gehören die Erstellung neuer Produkte, 
u. U . verbunden mit neuen Technologien, das Eindringen in neue Märkte , 
u. U . verbunden mit Investitionen im Ausland, manchmal auch einer ent­
sprechenden Produktionsverlagerung, der Zukauf oder Verkauf von Unter­
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, Organisationsstruktur so­
wie die Beschaffung und Verteilung der finanziellen Mit te l . Durch alle diese 
strategischen Entscheidungen werden Arbeitnehmerinteressen mehr oder 
minder einschneidend berührt . Für alle Folgeentscheidungen bei den einzel­
nen Unte rnehmensp länen ist damit der Raum möglicher Alternativen und 
damit auch der Möglichkeiten, Arbeitnehmerinteressen zu berücksichtigen, 
erheblich eingeengt. 

Die bisherigen Instrumente der strategischen Planung, z. B . Portfolio- und 
Gap-Analyse, beziehen Arbeitnehmerinteressen nicht ein, soweit sie nicht 
weitgehend mit wirtschaftlichen Interessen verbuneben sind (wie z. B. Be­
schäftigungssicherheit durch Unternehmenswachstum). Angesichts der not­
wendigen Verdichtung von Informationen bei strategischer Planung wären 
solche Instrumente zur expliziten Einbeziehung von Arbeitnehmerinteressen 
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besonders wichtig, denn sonst ist die Gefahr der Vernachlässigung groß. 
Andererseits sind gerade bei der strategischen Planung die größten Freiheits­
grade für einen Interessenausgleich gegeben, so daß für die Arbeitnehmer 
hier am meisten „zu holen" ist, ohne daß dadurch Kapital- und Manage­
mentinteressen notwendigerweise beeint rächt ig t werden. 

Fazit 

Pesonalplanung ist ein Mit te l , um tendenziell gegensätzliche Interessen besser 
vereinbar und damit realisierbar zu machen. Personalplanung und Mitbestim­
mung k ö n n e n pr imär zu einem unternehmensinternen Interessenausgleich bei­
tragen. Dabei geht es mehr um die Ausbesserung möglicher Schäden, als um 
präventive Schadensvermeidung, weil Personalplanung weitgehend Folgepla­
nung ist. Arbeitsmarktprobleme lassen sich durch Personalplanung kaum lösen, 
obwohl eine verpflichtende Frühinformat ion der Unternehmen an die Arbeits­
verwaltung Möglichkeiten eröffnen würde. Eine s tärkere Berücksichtigung von 
Arbeitnehmerinteressen durch Mitbestimmung ist nur dann möglich, wenn der 
Interessenausgleich nicht nur bei der Personalplanung, sondern auch bei den an­
deren Unternehmensplanungen, vor allem der strategischen Planung gesucht 
wird . A u f diesen Gebieten ist freilich eine Erhöhung des Erkenntnisstandes in 
bezug auf Arbeitnehmerinteressen notwendig und die „Er f indung" und Ent­
wicklung neuer Instrumente des Interessenausgleichs. 2 0 

6. Z u r D iskuss ion in der A r b e i t s g r u p p e „ P e r s o n a l p l a n u n g u n d M i t b e s t i m m u n g " 

Die — hier nur sehr kurz wiedergegebene — Diskussion kreiste vor allem um fol­
gende Fragen 2 1 : 
(1) Inwieweit werden Arbeitnehmerinteressen auch schon bei der Investitions­

planung berücksichtigt? 
(2) Wovon hängen die Chancen für Arbeitnehmervertreter ab, Interessen durch­

zusetzen? 
(3) Inwieweit werden Arbeitnehmervertreter durch die Beratung über Perso­

nalplanung eingebunden in unternehmerische Entscheidungen zum Nach­
teil für die Arbeitnehmer? 

(4) Besteht auch bei Kle in- und Mittelbetrieben die Notwendigkeit zur Perso­
nalplanung? 

(5) Welche Auswirkungen haben Personalplanung und Mitbestimmung auf dem 
Arbeitsmarkt? 
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(6) Geht der durch Personalplanung ermöglichte Interessenausgleich zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern möglicherweise zu Lasten Dritter? 

Diese Fragen sollen im folgenden kurz er läuter t und die wichtigsten Argu­
mente dazu angeführt werden. 

zu (1): Inwieweit werden Arbeitnehmerinteressen auch schon bei der Investi­
tionsplanung berücksichtigt? 

Aus zwei Montanunternehmen wurden Beispiele für die Berücksichtigung 
von Arbeitnehmerinteressen schon in der Investitionsplanung, also in einem der 
Personalplanung vorgelagerten Bereich gebracht. In einem Fal l findet bereits 
bei der Erstellung von Invest i t ionsanträgen in den einzelnen Abteilungen ein 
Gespräch mit dem Betriebsrat statt. Die der Investitionsplanung zugrundeliegen­
den Investi t ionsanträge müssen grundsätzlich mit einer Stellungnahme des Be­
triebsrates eingereicht werden. 

In einem anderen Fal l wurden Anlagen nicht stillgelegt, obwohl das die 
kostengünstigste Lösung gewesen wäre. Stattdessen wurde eine beschäftigungs­
politisch — auch gegenüber der Region — vertretbare Lösung gewählt , die etwas 
teurer war. 

Besonders das erste Beispiel zeigt ein organisatorisches Instrument für die 
Möglichkeit des Interessenausgleichs bei der Investitionsplanung, während beim 
zweiten Beispiel pr imär eine veränder te Verteilung zugunsten von Arbeitneh­
merinteressen stattgefunden hat. Das zweite Beispiel zeigt andererseits auch eine 
Berücksichtigung der Interessen externer Arbeitnehmer. 

Im Teilnehmerkreis wurde auch auf die wachsende Beachtung arbeitswissen­
schaftlicher Erkenntnisse hingewiesen. Über diese Beachtung, gestützt auf §§ 90, 
91 Be t rVG, rücken möglicherweise Investitionsentscheidungen stärker in das 
Blickfeld der Arbeitnehmervertretung. Es könn te sich eine Entwicklung anbah­
nen, die auf eine stärkere Ausschöpfung der Möglichkeiten von § 106 hinaus­
läuft, auch bei der Investitionsplanung in ähnlicher Weise mitzuberaten wie bei 
der Personalplanung. 

zu (2): Wovon hängen die Chancen für Arbeitnehmervertreter ab, Interessen 
durchzusetzen? 

Anges toßen wurde diese Frage durch die These, daß mit der Verankerung 
des § 92 im Betriebsverfassungsgesetz die falsche Ebene angesprochen wird: 
Die Entscheidungen werden auf Unternehmensebene getroffen, während § 92 
im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes auf die Betriebsebene verweist. Un­
ter Hinweis auf § 106 (im Wirtschaftsausschuß — Unternehmensebene — sind 
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auch die Konsequenzen wirtschaftlicher Maßnahmen für die Personalplanung 
darzulegen) und auf die Praxis, daß häufig die Unternehmensleitung Gesprächs­
partner des Betriebsrats ist, wurde dieser Meinung jedoch widersprochen. 

Aus vielen Beiträgen kristallisierten sich dann drei Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Vertretung von Arbeitnehmerinteressen heraus: 

(a) Arbeitnehmervertreter k ö n n e n die Möglichkeit nützen, in Personalunion 
im Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat und Aufsichtsrat vertreten zu sein. Daraus 
ergibt sich ein Informationsverbund, der die Möglichkeit zu weiterer gezielter 
Nachfrage und damit noch besserer Information nach sich zieht. Durch ausführ­
liche Informationsweitergabe im Betriebsratsgremium und Ver t rauens leutekör­
per läßt sich der Informationsstand auf der Arbeitnehmerseite komplettieren. 

(b) Zum Informationsverbund ist die Verbindung von Mitbestimmungsrech­
ten im engeren Sinn in verschiedenen Bereichen hinzunehmen: Personal- und 
Investitionsfragen berühren sich nicht nur in den §§ 92 und 106 ff, eventuell 
auch § 111 ff, ihnen kann durch die stärkeren Rechte in den § § 99 — 103 und 
90, 91 mehr Nachdruck verliehen werden. Abgestützt werden kann das durch 
eine Verbindung mit Fragen der Arbeitszeitregelung im § 87. Schließlich ergibt 
sich im Bereich des Mitbestimmungsgesetzes 76 eventuell auch eine stärkere 
Einwirkung auf grundlegende Entscheidungen im Aufsichtsrat. 

(c) V ie l hängt schließlich auch von einer klaren Zielsetzung und von der Be­
harrlichkeit der Arbeitnehmervertreter ab. Beides ist vermutlich auch nötig, um 
den Informationsverbund und die Verbindung von Mitbestimmungsrechten her­
zustellen. 

zu (3): Inwieweit werden Arbeitnehmervertreter durch die Beratung über Per­
sonalplanung eingebunden in unternehmerische Entscheidungen zum 
Nachteil für die Arbeitnehmer? 

Ist es nicht denkbar, daß zu einem frühen Zeitpunkt der Betriebsrat über be­
stimmte, für Arbeitnehmer nachteilige personalplanerische Überlegungen infor­
miert wird, wobei dann bei der Durchführung der Maßnahmen ein Protest des 
Betriebsrates abgewürgt werden kann mit dem Hinweis: ,,das habt ihr ja schon 
lange g e w u ß t " ? Kann der Betriebsrat bei der Beratung nach § 92 keine Gegen­
vorschläge einbringen oder werden diese mit dem Hinweis auf technische oder 
ökonomische , ,Sachzwänge" abgewiesen, ergibt sich dann nicht eine implizite 
oder sogar explizite Akzeptanz der Personalplanung und sind dann nicht dem 
Betriebsrat bei der Durchführung der personellen E inze lmaßnahmen die Hände 
gebunden? 

Dieser Möglichkeit wurde eine andere gegenübergestellt: 
Der Betriebsrat bekommt frühzeitig Informationen über sich abzeichnende 
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Veränderungen , wi l l aber lieber die Information nicht gehör t haben, weil er 
nicht weiß, wie er reagieren soll. Er steckt den K o p f in den Sand und reagiert 
erst bei der konkreten Maßnahmendurchführung. Hier gibt es jedoch sehr viel 
weniger Spielraum für die Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen als zum 
Zeitpunkt der Information. Der Betriebsrat ist den Anforderungen der Arbeit­
nehmer, die er vertreten soll, nicht gerecht geworden. 

Diesen kontrastierenden Möglichkeiten sind zwei weitere ähnl ich: In einem 
Fal l wird die Arbeitnehmervertretung von der Unternehmensleitung mit Infor­
mationen überschüt te t und kann das Wesentliche nicht mehr vom Nebensäch­
lichen trennen. Im anderen Fall hat die Arbeitnehmervertretung eine Checkliste 
oder ein System von Kennziffern vorliegen, die die Arbeitnehmerinteressen 
widerspiegeln und kann danach die Informationen in bezug auf Relevanz und 
Volls tändigkei t sichten. In diesem Fall läßt sich eine genaue Zielkontrolle vor­
nehmen und es wird auch deutlich für die Arbeitnehmervertreter, welche K o m ­
promisse sie mitmachen. Die Erfahrung und Schulung der Betr iebsräte wird bei 
der Betrachtung dieser Alternativen zum entscheidenden Faktor. 

zu (4): Besteht auch bei Kle in- und Mittelbetrieben die Notwendigkeit der Per­
sonalplanung? 

Je größer die Unternehmen sind, umso eher verfügen sie über eine gut ausge­
baute Personalplanung. Mi t der Unte rnehmensgröße steigt sowohl die Not­
wendigkeit der Personalplanung, um die zu erwartenden und beabsichtigten 
personellen Veränderungen transparent zu machen, als auch die Möglichkeit, 
weil entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen für Personalplanung 
eher vorhanden sind. In Kle in- und Mittelbetrieben ist die Transparenz noch 
weitgehend ohne ausgebaute Personalplanung zu erreichen. Die Formulierung 
personalpolitischer Grundsä tze und Ziele ist allerdings unabhängig von der 
Unte rnehmensgröße wichtig, um die Transparenz über personelle Veränderun­
gen auch konsequent nutzen zu können . Für den Betriebsrat in Klein- und Mit ­
telbetrieben läßt sich diese Transparenz auch ohne Personalplanung aus dem In­
formationsverbund der Ebenen Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat und Aufsichtsrat 
erreichen. 

zu (5): Welche Auswirkungen haben Personalplanung und Mitbestimmung auf 
dem Arbeitsmarkt? 

Kontrovers war auch die Frage, ob durch Personalplanung und/oder Mitbe­
stimmung Arbeitsmarktprobleme mitgelöst werden. Aus einem Montanunter­
nehmen wurde das Beispiel angeführt, daß die Quote der Auszubildenden trotz 
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gesunkener Nachfrage e rhöh t wurde, um etwas gegen die Jugendarbeitslosigkeit 
zu tun. Dem wurde entgegengehalten, daß die durchschnittliche Ausbildungs­
quote in den nicht planenden und überwiegend nicht parität isch mitbestimm­
ten Unternehmen noch höher läge. 

Fraglich ist auch, ob die Vermeidung von Entlassungen den Arbeitsmarkt 
entlastet, denn meistens wird gleichzeitig Einstellungsstop durchgeführt , so daß 
es immer schwieriger wird für Arbeitslose und Berufsanfänger, eine Stelle zu 
finden. Während der Rezession 1974—1977 scheint auch ein qualitatives Aussie­
ben erfolgt zu sein: Die weniger Qualifizierten und Leistungsschwächeren wur­
den irgendwann freigesetzt und bilden den Stamm der Dauerarbeitslosen. Die­
ser Prozeß k ö n n t e durch Personalplanung leicht vers tärkt werden und er wird 
durch Mitbestimmung anscheinend nicht wesentlich gebremst. 

zu (6): Geht der durch Personalplanung ermögl ichte Interessenausgleich zwi­
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern möglicherweise zu Lasten 
Dritter? 

Die theoretische Struktur von Möglichkeiten des Interessenausgleichs kann 
auch so beschrieben werden: Interessengegensätze verlieren dadurch Schärfe, 
daß der zu verteilende Kuchen größer wird. Wenn eine Seite mehr vom Kuchen 
bekommt als bisher, m u ß die andere Seite nicht unbedingt weniger bekommen, 
weil es mehr zu verteilen gibt als bisher. Es stellt sich allerdings die Frage, wo 
kommt dieses „ m e h r " her? Ist eventuell Dritten etwas weggenommen worden? 
Einigen sich die innerbetrieblichen Partner bei der Personalplanung nicht 
manchmal auf Kosten der Arbeitssuchenden, z. B. wenn Einstellungsstop be­
schlossen wird oder wenn ein höheres Übers tundenniveau als Sicherheitspolster 
mit Kostenvorteilen gefahren wird? Werden nicht viele betriebliche Maßnah­
men aus den Kassen der Solidargemeinschaft gezahlt, wie z. B. Vorzeitpensio­
nierungen und Kurzarbeitergeld? 

Die Vergrößerung des Kuchens kann, aber muß nicht immer zu Lasten Drit­
ter gehen. In etlichen Fällen werden Maßnahmen einfach besser abgestimmt, 
z. B. bei rechtzeitigen Umsetzungen und Umschulungen. A u c h Einstellungsstop 
führt nicht zu einer größeren Belastung des Arbeitsmarktes; allerdings änder t 
sich der Kreis der Betroffenen: Die Arbeitnehmer, die Arbeit haben, haben bes­
sere Chancen, auch in Zukunft Arbeit zu haben. Im Zusammenhang mit Aus­
wahlrichtlinien, die die Dauer der Betriebszugehörigkeit honorieren, kann sich 
eine Gruppe von Menschen herauskristallisieren, die immer häufiger und schließ­
lich auf Dauer arbeitslos sind. A u f jeden Fal l geht ein höheres Übers tunden­
niveau zu Lasten der Arbeitssuchenden. 

Bei Vorzeitpensionierung und Kurzarbeitergeld tritt zunächs t der Versiche-
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rungsfall ein, für den alle bezahlt haben. Wenn Personalplanung die Inanspruch­
nahme von solchen Versicherungsleistungen erleichtert, werden andere Beitrags­
zahler dadurch nicht behindert, selbst wenn wegen zunehmender Versicherungs­
fälle die Beiträge teurer werden. 

Allgemein lassen sich drei Fälle unterscheiden, die eine „Vergrößerung des 
Kuchens" und damit einen Interessenausgleich zwischen zwei Aktoren ermög­
lichen: 

(a) Die Abstimmung der Maßnahmen zur Wahrung der Interessen beider Sei­
ten wird verbessert oder die Reibungsverluste werden verringert. Beispiel: Ge­
naue Abstimmung von Personalentwicklungs-, Personaleinsatz- und Personal­
deckungsplan; volle Einbeziehung des Betriebsrates in die Personalplanung, so 
daß die Auseinandersetzungen bei den Einze lmaßnahmen verringert werden. 

(b) Es werden durch planende Vorausschau Sackgassen vermieden, aus de­
nen man nur noch mit hohen Verlusten entkommen kann. Beispiel: E in inner­
betriebliches Umschulungsprogramm, mit dem von Qualifikationen, die bald 
nicht mehr benöt ig t werden, auf knappe Qualifikationen umgeschult wird. A n ­
derenfalls wäre Personalabbau nöt ig, während das Unternehmen die benöt ig ten 
Arbei tskräf te nicht finden k ö n n t e . 

(c) Der Ausgleich geht zu Lasten Dritter. Als Beispiel wurden oben bereits 
ein hohes Übers tundenniveau angeführt. In solchen Fällen müssen sich die 
„ D r i t t e n " wehren. V o n staatlicher Seite wäre — in Vertretung der Arbeitslosen­
interessen — eine gesetzliche Begrenzung oder eine progressive Besteuerung der 
Übers tunden zu erwägen. 

1 Vgl. dazu die einschlägigen Mitbestimmungsuntersuchungen, z.B. Tegtmeier 1973; 
Brinkmann-Herz 1972. 

2 Vgl. dazu generell Mulder 1971, S. 31 ff.; Scholl u.a. 1978, S. 157 ff.; und speziell 
Paul 1977, S. 289 ff. 

3 Vgl. auch die Ausführungen POSTH in diesem Band, besonders Punkt B .(l); R K W -
Handbuch: Praxis der Personalplanung 1978, Teil 1,1. 

4 Zur Ausbreitung betrieblicher Personalplanung vgl. Lutz u.a. 1977, S. 117 ff. 
5 d.h. über Inhalt und Ausmaß des Konsens bzw. Dissens zwischen Management und 

Arbeitnehmervertretern 
6 Macht, Konsens und Erkenntnis sind die zentralen Erklärungsvariablen im Forschungs­

projekt „Der Einfluß von Partizipation und Mitbestimmung auf unternehmenspoliti­
sche Entscheidungsprozesse'' am Institut für Organisation, Lehrstuhl Prof. Kirsch, Uni­
versität München (Kirsch u.a. 1979). 

7 Vgl. beliebige betriebswirtschaftliche Bücher z. Thema Investition — Investitionsrech­
nung; zur Problemdarstellung siehe Gerl 1975. Erst in jüngster Zeit gibt es vereinzelte 
Versuche, Arbeitnehmerinteressen in Investitionskalküle einzubeziehen, vgl. Koubek 
1978; Goetzke 1978. Zur praktischen Umsetzung vgl. POSTH in diesem Band, Teil C II. 

8 Zur Interessenorientiertheit der Erkenntnis vgl. Israel 1972; Kirsch u.a. 1979. 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



9 Diese und die folgenden Tabellen sind entnommen aus Blumschein, Scholl 1978. Eine 
überarbeitete Fassung dieses Berichts ist 1979 beim RKW erschienen: Scholl, Blum­
schein (1979). 

10 Siehe vor allem die Aufmerksamkeit für die Humanisierung der Arbeitswelt, die u.a. 
durch § 90/91 BetrVG verstärkt wurde. Auch für diese Entwicklung kommen die er­
sten Anstöße von einem Arbeitsdirektor der Montanindustrie. Die Einrichtung eines 
arbeitskundlichen Teams in der Salzgitter A G hat dann ähnliche Bestrebungen in den 
anderen Montanunternehmen angeregt. Wie bei § 92 hat der Gesetzgeber auch bei 
§§ 90/91 von den Entwicklungen im Bereich des Arbeitsdirektors gelernt. Vgl. dazu 
auch HAGENBRUCK in diesem Band, Teil B, IV. 

11 Dabei ist es unerheblich, inwieweit die gesetzlichen Regelungen selbst Auslöser von 
Erkenntnisbemühungen sind oder inwieweit sie selbst nur auffälliger Bestandteil eines 
Prozesses gesellschaftlicher Machtveränderungen sind. 

12 Zur Frage langfristiger Machtveränderungen vgl. Hondrich 1972; sowie Paul 1977, 
S. 58 ff. 

13 Wenn es um Existenz bzw. Nicht-Existenz von Personalplanung geht (in der Tab. 2 
ganz rechts), dann werden einfach die zweite, dritte und vierte Spalte beim Ausbau­
stand der Personalplanung zusammengefaßt und der ersten Spalte gegenübergestellt, in 
der Unternehmen ohne Personalplanung aufgeführt sind. 

14 Bei vorzeitigen Pensionierungen ist beides sehr wichtig. 
15 Alle Ergebnisse wurden daraufhin überprüft, ob sie nicht etwa durch die Unterneh­

mensgröße bedingt sein könnten, da größere Unternehmen eher Personalplanung betrei­
ben und eher auch mittel- und langfristige Personalpläne aufstellen. Doch die dargestell­
ten Zusammenhänge lassen sich durch die Unternehmensgröße nicht (weg-)erklären. 

16 Solche Hoffnungen nehmen einen beträchtlichen Raum in den Empfehlungen der Sozial­
politischen Gesprächsrunde ein. 

17 Bei Arbeitnehmern ist dies unmittelbar einleuchtend. Für das Management geht es dar­
um, Personalinvestitionen für Anwerbung, Einarbeitung, Fortbildung und Loyalität 
gegenüber dem Unternehmen nicht vorzeitig abschreiben zu müssen. 

18 Gesetze und Vorschriften, die die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen und das gesund­
heitliche Risiko senken, können allerdings neben den unmittelbar anfallenden Kosten 
langfristig zu Einsparungen bei den Zahlungen an die Berufsgenossenschaft und die So­
zialversicherung führen. Langfristig findet hier also ein gewisser Interessenausgleich 
statt. 

19 Vgl. für viele andere: RKW-Handbuch: Praxis der Personalplanung 1978. Teil I, S. 20 ff. 
20 Auf die im Beitrag von L U T Z (in diesem Band, Teil A, V.) dargelegten Thesen, die aus­

führlicher in Lutz u.a. 1979 dargestellt sind, kann hier aus Platzgründen nicht eingegan­
gen werden. Vor allem die Rolle der Personalplanung wird dort ganz anders beurteilt. 
Eine Diskussion der Thesen von Lutz und Mitarbeitern erfolgt in Scholl, Blumschein 
(1979). 

21 Für das Verständnis des Lesers ist es vielleicht wichtig zu wissen, daß die damals schrift­
lich vorgelegte Referatsfassung erheblich kürzer war, bei etwa gleichem inhaltlichem 
Aufbau, und daß der jetzige 5. Teil nicht mündlich vorgetragen und daher auch nicht 
diskutiert wurde. 
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TEIL D: 
PERSONALPLANUNG UND ARBEITSMARKT 
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/. Mira Maase * 

Personalplanung und Arbeitsmarkt 

Gliederung: 

1. Arbeitsmarktentwicklung und -probleme 
2. Personalplanung und Arbeitsmarktprobleme 
3. Die Diskussion um politische Konsequenzen 

1. Arbeitsmarktentwicklung und -probleme 

Nach einer langen Periode der Vollbeschäftigung — während der man sich in 
Betrieben und Arbeitsverwaltungen überwiegend über zunehmenden Mangel an 
Arbeitskräften sorgte — hat sich seit der Rezession 1973/74 die Arbeitsmarktla­
ge in der B R D grundlegend gewandelt. Eine seit Jahren wenig veränder te Situa­
tion hoher Unterbeschäft igung stellt nun das Hauptproblem dar, mit dem Ar ­
beitsmarktpolitiker und Tarifparteien konfrontiert sind. Zwar scheint sich in 
bezug auf das Ausmaß der Arbeitslosigkeit eine Besserung der Lage anzubah­
nen, denn in der letzten Zeit läßt sich eine schrittweise Senkung der — immer 
noch hohen — Arbeitslosenquote registrieren. Eher noch verschärft haben sich 
dagegen strukturelle Ungleichgewichte im Arbeitsmarkt. Als besonders gravie­
rendes Problem zeichnet sich eine verstärkte Strukturierung, also eine Ungleich­
verteilung der Arbeitslosigkeit in verschiedensten Ausprägungen ab (vgl. etwa 
Schmid 1978). Hierzu nur einige wenige Beispiele: 

o Immer deutlicher konzentriert sich das Risiko des Arbeitsplatzverlustes auf 
bestimmte Erwerbspersonengruppen, wie ältere Arbeitnehmer, gesundheit­
lich Beeinträchtigte und Frauen 1 ; diese sind immer schwieriger oder gar 
nicht mehr zu vermitteln; 

o die Bedeutung der Langfristarbeitslosigkeit nimmt — sowohl gemessen in ab­
soluten Zahlen als auch im Ante i l am gesamten Arbeitslosenbestand — wei­
ter zu; 

* Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e. V. 
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o auch die regionalen Dispari tä ten in der Verteilung der Arbeitslosigkeit haben 
sich verschärft. Während in einigen Teilen der B R D schon wieder Vollbe­
schäftigung herrscht, sind andere Gebiete anhaltend und in extrem hohem 
Ausmaß von Arbeitslosigkeit und anderen Formen der Unterbeschäft igung 
betroffen; 

O nicht zuletzt mehren sich die Indizien für ein Nebeneinander von Unter- und 
Überbeschäft igung: Arbeitslosigkeit auf der einen Seite, hohes und wachsen­
des Volumen von betrieblicher Mehrarbeit durch Übers tunden und/oder 
Sonderschichten in Teilen der bundesdeutschen Wirtschaft andererseits 
(vgl. Mendius 1978). 
Obwohl sich schon seit einiger Zeit wieder eine Aufwärtsentwicklung in der 

Wirtschaftskonjunktur der B R D durchsetzt, s toßen die Bundesregierung und 
die Bundesanstalt für Arbeit mit dem Einsatz ihres beschäftigungs- und arbeits­
marktpolitischen Instrumentariums auf erhebliche Schwierigkeiten bei dem Be­
streben, den Beschäftigungsgrad substantiell zu e rhöhen und die angesproche­
nen Ungleichgewichte einzuebnen. 

So kommt man nicht umhin, eine relative Wirkungslosigkeit verschiedener, 
teilweise großdimensionier ter staatlicher Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik 
zu konstatieren (Hofemann 1979); auch von Seiten der Bundesanstalt wird ein­
geräumt , daß die erwarteten Beschäftigungseffekte verschiedener Programme 
ausgeblieben sind (Bundesanstalt für Arbeit 1978). Das zeigte sich beispielswei­
se an den geringen Erfolgen der Maßnahmen zur Mobil i tä tsförderung im Rah­
men des Sonderprogramms der Bundesregierung zur Förderung von Stabil i tät , 
Beschäftigung und Wachstum. A u c h mit den im Programm vorgesehenen geziel­
ten Eingliederungshilfen in Fo rm von Lohnkostensubventionen ist es trotz 
eines starken Anstiegs der Mittelaufwendungen nur sehr begrenzt gelungen zu 
verhindern, daß sich das Beschäftigungsrisiko einseitig auf die Gruppen mit der 
schwächsten Stellung am Arbeitsmarkt verteilt. 

E in weiteres Problem zeigt sich darin, daß die beabsichtigten Wirkungen 
staatlicher beschäftigungspoli t ischer Maßnahmen sogar direkt ins Gegenteil um­
schlagen k ö n n e n : Als ein Beispiel solcher zielwidrigen Wirkungen läßt sich die 
raumstrukturelle Entwicklungspolitik anführen, die durch wachstumsorien­
tierte Industrieansiedlungspolitik mittels Investitionshilfen einen regionalen 
Ausgleich herzustellen versuchte. Dabei wurden in der Regel diese Investitions­
hilfen mit der Schaffung bzw. Sicherung von Arbei tsplätzen gleichgesetzt. Tat­
sächlich hat diese Poli t ik, insoweit die Investitionen eher arbeitsplatzsparend 
als arbeitsplatzschaffend wirkten, allerdings dazu beigetragen, regionale Dispari­
tä ten der Wirtschafts- und Erwerbsstruktur eher noch zu vertiefen (Sengen-
berger 1979). 
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2 . Persona lp lanung u n d A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e 

Das Gesamtbild der Arbeitsmarktentwicklung in den letzten Jahren kontra­
stiert ganz erheblich mit den optimistischen Vorstellungen zu Zeiten der 
Vollbeschäftigung, in denen man in der Einführung von Personalplanung in 
den Betrieben einen ganz entscheidenden Schritt sah, um Arbeitsmarktproble­
me im vorhinein vermeiden oder schnell beheben zu können. Man hoffte, in der 
Personalplanung ein zentrales Kettenglied gefunden zu haben, mit dem sich eine 
engere Abstimmung zwischen betrieblicher Beschäftigungspolitik einerseits und 
staatlicher Bildungsplanung und Arbeitsmarktpolitik andererseits durchführen 
ließe (Sozialpolitische Gesprächsrunde 1972). 

Bessere Koordination von betrieblicher Beschäftigungs- und öffentlicher Ar­
beitsmarktpolitik mit Hilfe von Personalplanung als wirksames Rezept gegen 
Arbeitsmarktprobleme — die Realität bestätigt diese Erwartungen keineswegs. 

Für das Fehlschlagen dieser Hoffnungen dürften zwei Momente ganz ent­
scheidend verantwortlich sein: einmal der unzureichende Verbreitungs- und 
Ausbaustand von betrieblicher Personalplanung; zum anderen aber vor allem 
grundlegende Interessendivergenzen zwischen einzelbetrieblicher und öffentli­
cher, gesamtgesellschaftlich orientierter Beschäftigungspolitik: 

(1) Personalplanung ist in der Wirtschaft der BRD noch keineswegs ein 
durchgängiges „Allgemeingut' 4 — nach den Ergebnissen der Betriebserhebung 
des ISF München waren es Mitte der 70er Jahre erst 42 % der Unternehmen mit 
mehr als 50 Beschäftigten, die in irgendeiner Form Personalplanung eingeführt 
haben.2 Auch von einer Langfristigkeit und Differenziertheit der Personalpla­
nung — die als Grundvoraussetzungen für eine vorausschauende und einigerma­
ßen verbindliche Koordination öffentlicher und privatwirtschaftlicher Planungs­
ziele angeführt werden (vgl. Dörfer, Ulrich 1977) — kann bei der Mehrheit der 
existierenden Pläne für den Personalbereich nicht die Rede sein. Beim derzeiti­
gen Stand der Planungsaktivitäten fehlen daher noch in vielen Bereichen im 
Hinblick auf Verbreitung, Zeithorizonte, Verbindlichkeit und Differenziertheit 
wichtige Grundlagen. 

Aber auch da, wo die Betriebe über große aktuelle Datenmengen und Infor­
mationen aus dem Personalbereich verfügen, mangelt es an technisch-instrumen-
tellen bzw. organisatorischen Voraussetzungen für eine engere Verzahnung zwi­
schen betrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Prognosen und Zielplanungen. 
Im Erfassungs- und Planungsinstrumentarium — bei den den Planungen zugrun­
deliegenden Definitionen, Merkmalen und Klassifikationen — besteht oft star­
ke Uneinheitlichkeit, die sowohl eine zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit 
als auch die Abstimmung mit Rahmendaten der globalen Beschäftigungspolitik 
stark beeinträchtigen. Mangelnde Vereinheitlichung und Kompatibilität der Da-
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ten und Klassifikationen einerseits, fehlender oder ungenügender Informations­
fluß zwischen Betrieben und Arbeitsverwaltungen andererseits bilden Hinder­
nisse für eine wirksamere arbeitsmarktpolitische Verwertbarkeit der Planungs­
aktivitäten (vgl. Kühl 1978; Dörfer, Ulrich 1977). 

(2) Entscheidender noch scheint jedoch die These, daß die Erwartungen, in 
denen eine Abstimmung von betrieblicher Beschäftigungspolitik und staatlicher 
Arbeitsmarktpolitik im wesentlichen als informationstechnische Aufgabe ange­
sehen wird, insgesamt von unrealistischen Grundprämissen ausgehen. Die be­
stehenden informationstechnischen Koordinationsmängel und -probleme sind 
dementsprechend zumindest teilweise selbst wiederum nur als Ausdruck tiefer­
liegender struktureller Ursachen zu begreifen, die in grundlegenden Ziel- und 
Interessenkonflikten zwischen einzelbetrieblicher Beschäftigungspolitik und ge­
samtwirtschaftlicher Arbeitsmarktpolitik bestehen. 

Personalpolitisches Handeln der Betriebe ist grundsätzlich orientiert an ein­
zelwirtschaftlichen Rentabilitätsinteressen, deren Artikulation und Durchset­
zung jeweils spezifischen einzelbetrieblichen Bedingungen unterliegen. Staatliche 
Arbeitsmarktpolitik andererseits ist orientiert an gesamtgesellschaftlichen Pro­
blemstellungen und Zielen. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß einzelbetrieb­
liches und öffentliches Arbeitsmarkthandeln konform laufen oder sich zumin­
dest nicht behindern; insoweit nämlich die jeweiligen Bedingungen und Pro­
bleme für einen mehr oder weniger großen Teil der Betriebe in bestimmten Zeit­
räumen so gelagert sein können, daß die Verfolgung ihrer je spezifischen Interes­
sen gesellschaftlichen Beschäftigungszielen entspricht bzw. diesen nicht zuwi­
derläuft. Es besteht aber auch die Möglichkeit strukturell bedingter Ziel- und 
Handlungskonflikte zwischen den beiden Ebenen, insoweit nämlich einzelbe­
triebliche Interessen im Hinblick auf Beschäftigung, Sicherung und rentablen 
Einsatz von Arbeitskräften entsprechend je spezifischen einzelbetrieblichen Be­
dingungen in Widerspruch geraten können zu Zielen einer gesamtgesellschaft­
lich optimalen Allokations- bzw. Beschäftigungsstruktur. Folgt man dieser An­
nahme möglicher Interessengegensätze, so können sich für öffentliche Arbeits­
politik (Bundesanstalt für Arbeit 1978, S. 127 ff) bei der Durchsetzung gesell­
schaftlicher Beschäftigungsziele zweierlei Risiken ergeben: entweder ihre In­
strumente bleiben wirkungslos, die Maßnahmen greifen an den Betrieben vorbei 
gleichsam ins Leere; oder die Wirkungen sind konterintentional, öffentliche ar­
beitsmarktpolitische Eingriffe werden in ihren tatsächlichen Effekten durch 
einzelbetriebliche Strategien ins Gegenteil verkehrt. Damit drängt sich nun 
auch die Frage auf, ob unter den gegebenen Bedingungen betriebliche Personal­
planung in ihrer Funktion etwa nicht zur wirkungsvolleren Verzahnung beider 
Ebenen beiträgt, sondern vielmehr in bestimmten Situationen die Probleme 
noch verschärft. Den Erwartungen, daß Personalplanung als solche schon ein 
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Instrument zur vorausschauenden Vermeidung von Arbeitsmarktproblemen 
darstelle, k ö n n t e man die folgende These entgegenstellen: Personalplanung 
kann von den Betrieben geradezu als Instrument dazu genutzt werden, ihre 
Ziele noch wirksamer als bisher durchzusetzen, auch gegenüber dem außerbe­
trieblichen Arbeitsmarkt, und so dazu beitragen, Ungleichgewichte im A r ­
beitsmarkt noch zu verstärken bzw. zu verfestigen. 

(a) So ergibt sich z. B. die Frage, ob die zu beobachtende verschärfte Perso­
nalauslese in der Einstellungspolitik der Betriebe nicht gerade auch ein Pro­
dukt effizienterer einzelbetrieblicher Personalplanung ist und wesentlich dazu 
beigetragen hat, die Herausbildung der sogenannten Problemgruppen im Ar ­
beitsmarkt zu fördern (vgl. dazu den Beitrag von S E N G E N B E R G E R ) ; und wei­
ter, ob nicht die staatlichen Bemühungen um einen Abbau dieser Ungleichvertei­
lung nicht immer wieder durch einzelbetriebliche selektive Beschäftigungspoli­
tik unterlaufen werden. 

(b) Auch die Weiterbildungspolitik von Betrieben kann als ein Beispiel für 
mögliche Unvereinbarkeiten von betrieblicher Personalplanung und -politik 
mit öffentl icher Arbeitsmarktpolitik gesehen werden. Denkbar wäre , durch 
einen antizyklischen Einsatz der Weiterbildung von Arbei tskräften diese Maß­
nahme als konjunkturpolitisches Beschäft igungsinstrument bzw. volkswirt­
schaftlich sinnvolle Alternative zu Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit zu nutzen. 
Der Beitrag von M A A S E und S E N G E N B E R G E R versucht anhand der Weiterbil­
dungspraxis von Betrieben zu zeigen, inwieweit einzelbetriebliche Interessen 
immer wieder zu Barrieren dafür werden können , daß das Ziel eines breiten­
wirksamen antizyklischen Weiterbildungsverhaltens realisiert wird. 

(c) Weiter können auch bestimmte, eher neuartige, beschäftigungspolit ische 
Anpassungsmaßnahmen angeführt werden, deren einzelbetriebliche rentable 
Anwendung ebenfalls auf Personalplanung basiert, und mit deren Hilfe die Be­
triebe eine für sie günstige Regelung des erforderlichen Beschäftigungsabbaus 
erzielten, wie z. B. die vorgezogene Verrentung von Arbeitnehmern per Aufhe­
bungsvertrag. Die Betriebe konnten sich auf diese Weise relativ schnell und 
konfliktlos von älteren Arbei tskräf ten trennen und ihre betriebliche Alters­
struktur verbessern; gleichzeitig wurde aber ein Teil der finanziellen Lasten und 
die sozialpolitische Problematik älterer Arbeitnehmer, die sozusagen als ver­
schlissenes Material aus dem betrieblichen Produk t ionsprozeß abgeschoben 
werden, auf die Allgemeinheit überwälzt (vgl. Schultz-Wild 1978). 

(d) M i t besserer Planbarkeit und Transparenz der betrieblichen personellen 
Vorgänge e rhöhen sich auch die Möglichkeiten für die Unternehmen, mehr 
Flexibi l i tät im Arbei tskräf teeinsatz statt über Neueinstellungen vom externen 
Arbeitsmarkt mit Hilfe alternativer Anpassungsstrategien, z. B. durch Erhö­
hung bzw. Variat ion der betrieblichen Mehrarbeit — wie Übers tunden und 
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Sonderschichten — zu erzielen (vgl. Mendius 1978). Eine solche Poli t ik steht 
aber dem öffentl ichen Interesse an beschleunigtem Abbau der Arbeitslosigkeit 
diametral entgegen. 

Die jeweilige Einschätzung des Verhältnisses zwischen betrieblicher Personal­
polit ik und öffentl icher Arbeitsmarktpolitik — ob eine Beziehung grundsätz­
licher Vereinbarkeit und Koordinierbarkeit, ein unabhängiges Nebeneinander 
oder aber Gegenläufigkeit der beiden Interessen- und Handlungsebenen ange­
nommen wird — ist keine akademische Streitfrage, sondern entscheidend für 
A r t und Ansatzpunkte politischer Schlußfolgerungen. 

3. D ie D iskuss ion u m po l i t i sche Konsequenzen 

Die reale Entwicklung seit Mit te der 70er Jahre ist nicht ohne Wirkung auf die 
arbeitsmarktpolitischen Überlegungen und Vorschläge von Seiten der interessier­
ten Fachkreise, Wissenschaftler u n d Praktiker geblieben. Die Problematik u n d 
die mögliche Konflikthaftigkeit, die d e n W e c h s e l b e z i e h u n g e n von betrieblicher 
Personalplanung und Arbeitsmarkt innewohnt, die Schwierigkeiten, die sich für 
eine Abstimmung zwischen Betrieb und staatlicher Arbeitsmarktpolit ik ergeben 
können — all das hat eine kritische und teils kontroverse Diskussion ausgelöst, 
die gegenwärtig noch in vollem Gange ist und in der sich definitive Positionen 
erst schrittweise herausbilden (vgl. u.a. verschiedene Beiträge von K o h l 1978; 
Bundesanstalt für Arbeit 1978; Seifert, Simmert 1977). 

Im Zusammenhang mit der hier angesprochenen Problematik geht es insbe­
sondere um die Frage: Wenn eine wirksamere Koordinat ion von betrieblicher 
Beschäftigungspolit ik und öffentl icher Arbeitsmarktpolitik kein rein technisch 
lösbares Problem ist, wie kann erreicht werden, d a ß die bestehenden Divergen­
zen in den Akt ionen der beiden Ebenen verringert werden? M i t dieser Frage be­
schäftigen sich — mehr oder minder explizit — auch die nachfolgenden Beiträ­
ge in diesem Band, die sich mit verschiedenen Aspekten des Zusammenhangs 
von Personalplanung und Arbeitsmarkt auseinandersetzen. 

Neben Versuchen, das Verhäl tnis zwischen betrieblicher Personalpolitik und 
öffentl icher Arbeitsmarktpolitik zu analysieren und in Beziehung zu aktuellen 
Beschäft igungsproblemen zu setzen — wie etwa in den Aufsätzen von S E I F E R T 
und S E N G E N B E R G E R —, werden Ansätze zu Lösungswegen für die Arbeits­
marktproblematik diskutiert und die Frage nach realistischen Möglichkeiten 
einer wirksamen Verknüpfung von einzelbetrieblicher und öffentl icher Be­
schäftigungspolit ik aufgeworfen. 

Betrachtet man das Spektrum der hier andiskutierten Poli t ikansätze, so 
zeichnen sich drei Perspektiven ab: 

(1) Zu einen geht es um Ansätze , in denen Möglichkeiten zur Bewältigung 
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der Abstimmungsproblematik in einer institutionellen Perspektive angegangen 
werden. Hier stehen sich zwei — je nach Einschätzung des zugrundeliegenden 
Wechselverhältnisses — durchaus unterschiedliche Positionen gegenüber: die 
der vers tärkten normativen Kontrolle einerseits, das Ansetzen auf dem Ver­
handlungswege durch Institutionalisierung neuer Verhandlungssysteme anderer­
seits. Der ersten Position folgt S E I F E R T , der für eine strikte Vorrangigkeit der 
öffentl ichen Arbeitsmarktpolitik gegenüber der betrieblichen Personalpolitik 
plädiert . Er sieht einen ersten notwendigen Schritt darin, die arbeitsmarktpoli­
tischen Hilfen an Betriebe klar an beschäftigungsrelevante Förderungskri ter ien 
bzw. Auflagen zu binden und die verteilten Mit tel s tärkerer Kontrolle in bezug 
auf die erwünschte arbeitsmarktpolitische Wirkung zu unterziehen. 

Demgegenüber setzt die andere Position eher auf die Möglichkeit , in einem 
Aushande lungsprozeß zwischen den Interessensparteien zu einer besseren Hand­
lungsabstimmung zu kommen. Im Rahmen der P O D I U M S D I S K U S S I O N des 
ISF-Symposiums in Bad Reichenhall 1978 werden neue institutionelle Verfah­
rensregelungen vorgeschlagen, die die konkrete regionale Problemlage besser be­
rücksichtigen und schnelle unbürokrat ische Reaktionen ermöglichen sollen: So 
wird die Einrichtung von Arbeitsmarktkonferenzen vor Ort vorgeschlagen, die 
abgestimmte M a ß n a h m e n unter Einschluß der wesentlichen Arbeitsmarktakteure 

— Betriebe, ör t l iche Arbeitsverwaltungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberver­
bände des Gebiets wie auch betroffene Arbeitnehmergruppen — beraten sollen. 

(2) Eine zweite Perspektive setzt bei der betrieblichen Interessensebene an. 
Hier wird davon ausgegangen, daß die Art ikulat ion und Durchsetzung betrieb­
licher Interessen nicht starr und ein für allemal festgelegt ist, sondern daß hier 
— entsprechend auch je spezifischen Bedingungen — Spiel räume für Interessens-
formulierung bestehen. Gemäß dieser Sichtweise wäre es möglich, den Betrie­
ben selbst — über noch zu diskutierende Instrumente und Maßnahmen — eine 
alternative Beschäftigungspolit ik anzubieten, die mit den Zielen öffentlicher 
Arbeitsmarktpolit ik s tärker konform gehen kann, ohne zugleich wesentliche 
betriebliche Interessen zu verletzen. So sieht S E N G E N B E R G E R — im Rahmen 
einer umfassenden, überbetr iebl iche Arbeitspolit ik und betriebliche Personalpo­
li t ik einbegreifenden Gesamtbeschäft igungspoli t ik — durchaus eine Chance für 
eine Kursänderung der bisherigen betrieblichen Selektionspolitik. Diese müßte 
seiner Ansicht nach in die Richtung einer Poli t ik der Arbei tskräf teauswahl bei 
Einstellungen, Besetzung von Arbei tsplätzen, Qualifizierung und Aufstiegsför­
derung etc. weisen, welche — mit Hilfe personalplanerischer Instrumente — nun­
mehr gezielt auf die Förderung der Gruppen mit schwacher Arbeitsmarktposi­
t ion abhebt. Eine solche Neuorientierung wäre insoweit vorstellbar, als sie 
letztlich auch einem langfristigen betrieblichen Interesse an der Schaffung und 
Sicherung eines stabilen qualifizierten Arbei tskräf tepotent ia ls entgegenkäme. 
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(3) Eine dritte Perspektive politischer Konsequenzen, die hier nur angerissen 
wird, zielt auf die verschiedenen Dimensionen von Poli t ik, auf denen eine Koor­
dination zu versuchen wäre. Einen der möglichen Aspekte von Politik stellt 
T E R I E T in seinem Beitrag zur Diskussion, nämlich die Poli t ik der Arbeitszeit­
gestaltung. Als einen Ansatzpunkt zur E indämmung der Beschäftigungsproble­
me entwickelt er ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten der Arbeitszeitvaria­
tion, die von Regelungen auf betrieblicher Ebene bis zu global angesetzten 
M a ß n a h m e n reichen. 

Welche der hier angedeuteten Perspektiven tatsächlich aussichtsreich sind, 
welche möglichen Kombinationen sich als sinnvoll erweisen werden, darüber 
läßt sich beim derzeitigen Stand der Diskussion kaum Endgültiges aussagen. 
Deutlich wird aber insgesamt die Erkenntnis — und auch das spiegelt den Um-
denkungsprozeß in der Arbeitsmarktdiskussion wider —, daß es nicht mehr um 
die Suche nach einem Allhei lmit tel , nach der Vorstellung von einer be­
schäftigungspolit ischen Patent lösung geht. Vielleicht birgt gerade die Einbezie­
hung verschiedenster Ansatzpunkte und Lösungsmuster für politische Steue­
rung die Chance in sich, schrittweise zum Konzept einer umfassenden und inte­
grierten Beschäftigungspolitik zu gelangen. 

1 Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen seit 1976 spiegelt deutlich diesen Strukturali-
sierungsprozeß wider; so liegt beispielsweise die Arbeitslosenquote der Frauen Mitte 
1979 doppelt so hoch wie die Quote der arbeitslosen Männer, die sich eher überpropor­
tional mit dem Abbau der Gesamtarbeitslosigkeit verringert hat. 

2 Eine eingehendere Darstellung der Erhebungsergebnisse findet sich im Beitrag von 
SCHULTZ-WILD und SENGENBERGER in Teil A dieses Bandes. 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



//. Hartmut Seifert* 

Wechselwirkungen zwischen betrieblicher Personalpolitik und 
öffentlicher Arbeitsmarktpolitik 

Gliederung: 

1. Zur Forderung einer engeren Verknüpfung von Arbeitsmarkt- und Personal­
politik 

2. Zur Funktion von Personal- und Arbeitsmarktpolitik 
3. Betriebliche Politik der Arbeitszeitanpassung unterläuft das Vollbeschäfti­

gungsziel 
4. Verlagerung von betrieblichen Beschäftigungsproblemen auf den Arbeits­

markt 
5. Selektive Personalpolitik bedingt differenzierte Beschäftigungschancen 
6. Arbeitsmarktpolitische Anpassung und personalpolitische Anforderungen 
7. Schlußfolgerungen 

1 . Z u r F o r d e r u n g einer engeren V e r k n ü p f u n g v o n A r b e i t s m a r k t - u n d 

Persona lpo l i t i k 

Die Befassung mit Problemen über das wechselseitige Beziehungsverhältnis zwi­
schen öffentl icher Arbeitsmarktpolitik und betrieblicher Personalpolitik ist 
noch äußers t r u d i m e n t ä r 1 . Bislang galt das Untersuchungsinteresse mehr der 
isolierten Betrachtung der jeweiligen Politikbereiche, während deren wechsel­
seitiges Beziehungsgefüge, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ziel­
setzungen, Kompetenzen und Instrumenten sowie in den Handlungs- und Funk­
tionsmustern weitgehend unbeleuchtet blieben. Diese Lücke kann auch hier 
nicht geschlossen werden. Es sollen hier nur einige Problemaspekte angedeutet 
werden, die das funktionale Beziehungsverhältnis beider Politikbereiche um­
reißen. 

* Der Autor ist Referent für Arbeitsmarktpolitik im Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli­
chen Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes (WSI). 
Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung seines Einführungsreferats zum Thema Personal-
planung und Arbeitsmarkt auf dem Symposium „Personalplanung unter veränderten 
Wachstumsbedingungen" 1978. 
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Anlaß und Ausgangspunkt für die folgenden Ausführungen ist die aus dem 
wissenschaftlichen und politischen Bereich wiederholt vorgebrachte Forderung, 
öffentliche Arbeitsmarktpolitik und betriebliche Personalpolitik stärker aufein­
ander abzustimmen. Hierfür hat sich speziell die Sozialpolitische Gesprächsrun­
de beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung ausgesprochen: ,,Im 
Interesse eines langfristigen harmonischen, wirtschaftlichen und sozialen Fort­
schritts, der Nutzung aller vorhandenen Arbeitskraft- und Begabungsreserven 
als auch der beruflichen Selbstentfaltung der Arbeitnehmer sollte versucht wer­
den, die Möglichkeit einer engen Verknüpfung staatlicher Akt ivi tä ten mit der 
betrieblichen Personalplanung zu nutzen, weil damit sowohl innerbetriebliche 
als auch zwischen- und überbetr iebl iche Maßnahmen effizienter werden" (Sozial­
politische Gesprächsrunde 1972). 

A u f einer recht globalen Ebene und ohne auf die jeweiligen institutionellen 
und konzeptionellen Besonderheiten sowie die unterschiedlichen Funktionen 
und Kompetenzen einzugehen, verbindet sich mit der von der Sozialpolitischen 
Gesprächsrunde formulierten Verknüpfungsforderung die beschäftigungspoli­
tisch hochgesteckte Erwartung, daß sich auf diesem Wege negative Beschäfti­
gungswirkungen, die aus dem technischen und dem wirtschaftlichen Wandel 
resultieren können , wirkungsvoller als bislang vermeiden bzw. auffangen las­
sen. 

Wichtig für die Koordinat ion beider Bereiche ist vor allem, daß ,,die Beschäf-
tigungs- und Sozialpolitik in den Unternehmen nicht behindert, sondern unter­
stützt w i r d " (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 1974, S. 43). A n ­
sonsten sind Maßnahmen der Arbeitsmarktpolit ik — so die Einschätzung — nicht 
oder nur beschränkt wirksam. Diese Zielsetzung spricht der öffentl ichen A r ­
beitsmarktpolitik eine recht eindeutige Vorrangigkeit gegenüber der betrieb­
lichen Personalpolitik zu. Die Koordinationsforderung bezieht sich demnach 
nicht nur auf die technisch-instrumentelle Handlungsebene, z. B. auf die engere 
Zusammenarbeit von Arbeitsverwaltung und Betrieb. Hierbei geht es pr imär 
darum, die jeweilige konzeptionelle Ausrichtung in den Grundlagen rationaler 
zu gestalten (Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel 1976, S. 522), 
so daß widersprüchliche Handlungsprozesse zwischen Arbeitsmarkt- und Perso­
nalpolitik vermieden werden. Inkompat ib i l i t ä ten sowohl der Ziele als auch der 
konkreten Akt ionen würden dagegen eine Koordination unter den gegebenen 
Bedingungen erschweren oder sogar ausschließen. 

Für die weitere Diskussion wird also davon ausgegangen, daß eine Abst im­
mung zwischen Arbeitsmarkt- und Personalpolitik unter den dargelegten Vor ­
aussetzungen nur funktionieren kann, wenn der Arbeitsmarktpolitik eine be­
stimmte Leitfunktion zuerkannt ist. 

Es ist nun zu fragen, ob und inwieweit arbeitsmarktpolitische Konzept ion 
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und eine ausreichende Praxis deren Grundlage für eine in der genannten Form 
normierte Verknüpfungss t ruktur von Arbeitsmarkt- und Personalpolitik erken­
nen lassen. Dabei wird die nur an einigen Beispielen demonstrierte Beantwor­
tung andeuten, d a ß die Berechnungsstruktur zwischen den beiden Politikberei­
chen nicht, wie programmatisch gefordert, durch eine Dominanz autonomer 
arbeitsmarktpolitischer Ziele und Vorgaben gekennzeichnet ist, sondern eher 
im umgekehrten Sinne funktioniert. 

2 . Z u r F u n k t i o n v o n Personal- u n d A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 

Die betriebliche Personalpolitik, verstanden als die Gesamtheit der von der 
Kapitalseite praktizierten Aufgaben und Maßnahmen personeller Ar t in einem 
Betrieb bzw. einer Unternehmung, verkörper t einen Teilbereich der gesamten 
Unternehmenspolitik. Gleichzeitig stellt die Personalpolitik selbst ein Instru­
ment dar, um die allgemeinen Unternehmensziele innerhalb eines abgesteckten 
Handlungsfeldes zu realisieren. Insofern leiten sich die Ziele der Personalpolitik 
aus dem Zielsystem der Unternehmung ab und dürfen nicht im Widerspruch zu 
diesem stehen. 

Dementsprechend sind dann auch die Grundprinzipien der betrieblichen Per­
sonalpolitik darauf ausgerichtet, die generelle Wirtschaftlichkeitsmaxime in 
Personalentscheidungen zu konkretisieren und dafür zu sorgen, daß der Einsatz 
der menschlichen Arbeitskraft im Produktionsprozess möglichst kostengünstig 
und ohne Reibungen für den Produktionsablauf erfolgt. Diese Aufgabe umfaß t 
sowohl quantitative als auch qualitative Momente der Personalbeschaffung und 
-bereitstellung, den gezielten und flexiblen Personaleinsatz, die Qualifizierung, 
die Gestaltung der Arbeitsbedingungen sowie den Personalabbau. Personalpoliti-
tisches Handeln zielt darauf ab, die Relation zwischen Personalaufwand einer­
seits und Leistungsbeitrag des Faktors Arbeit andererseits zu optimieren. Dabei 
wird die menschliche Arbeit analog zu den übrigen Leistungsfaktoren als ein be­
triebswirtschaftlicher Kostenfaktor betrachtet und behandelt. 

Unter diesen von den Unternehmen gesetzten Vorzeichen sind die Interessen 
und Bedürfnisse der Arbeitskräfte den privaten, an einer höchstmögl ichen und 
dauerhaften Verwertung des eingesetzten Kapitals interessierten Gewinnzielen 
der Unternehmen nachgeordnet. V o n daher sind schon innerhalb des betrieb­
lichen Bereiches prinzipiell Konfl iktmögl ichkei ten angelegt, die sich an diver­
gierenden Interessen und Ansprüchen von Arbeitgebern einerseits und Arbeit­
nehmern andererseits hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, des Arbeitseinsatzes, 
in Fragen der Entlohnung, der Arbeitssicherheit, der Arbeitsplatzsicherheit 
oder der Aufstiegs-, Karriere- und Qualifikationschancen en tzünden können . 
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Die jeweiligen personalpolitischen Entscheidungen werden entsprechend den 
privaten Eigentumsverhältnissen dezentral und privat von den Einzelunterneh­
men bzw. -betrieben getroffen. Je nach den konkreten Bedingungen und Verhäl-
nissen auf einzelnen Tei lmärkten und den vielfältigen politischen, ökonomi ­
schen, sozialen und rechtlichen Normen, Werten und kodifizierten Rahmenbe­
dingungen sind dabei Freiheitsgrad und Handlungsspielraum sowohl für die ge­
nerellen Unternehmensentscheidungen als auch speziell für die Personaldispo­
sitionen innerhalb bestimmter Handlungsmargen vorgegeben. Neben diesen 
„ e x t e r n e n " Bedingungen ist die betriebliche Personalpolitik eng an vorgelagerte 
Unternehmensentscheidungen der Investitions- oder Produktionsplanung ge­
bunden. Die „ i n t e r n e n " Abhängigkeiten lassen dann auch unter den gegebenen 
funktionalen Abhängigkeitsverhältnissen sowie den kapitalbestimmten Entschei-
dungsprozessen kaum Raum für eine autonome oder eine „ak t ive" Funkt ion 
der betrieblichen Personalpolitik (vgl. P O S T H in diesem Band, Teil B, III.), die 
mehr von eigenständigen personalpolitischen Zielen ausgeht und sich z. B. stär­
ker von — den betrieblichen Gewinnzielen übergeordneten — sozialpolitischen 
Gesichtspunkten leiten läßt. 

Demgegenüber gibt die öffentliche Arbeitsmarktpolitik, deren Grundlage 
durch das Arbeitsförderungsgesetz definiert ist, vor, gesamtgesellschaftlichen 
Zielen, also sowohl den Interessen der Beschäftiger als auch denen der Beschäf­
tigten zu dienen. So fordert die zentrale arbeitsmarktpolitische Aufgabenstel­
lung, dabei mitzuwirken, daß sich Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits­
markt quantitativ und qualitativ ausgleichen. Je nach aktueller Problemlage 
bzw. absehbarer Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, soll sich dann das Schwer­
gewicht arbeitsmarktpolitischer Aktivi tä ten entweder mehr auf die Lösung von 
Angebots- oder aber von Nachfrageproblemen konzentrieren. So soll z. B. eine 
Phase anhaltend hoher Arbei tskräf teknapphei t von der Arbeitsmarktpolitik 
spezielle Rekrutierungsaufwendungen erfordern. Analog hierzu sollten dann bei 
Unterbeschäft igung die Interessen der Arbeitslosen und der noch Beschäftigten 
an Maßnahmen zur Wiedereingliederung bzw. zur Sicherung von Arbeitsplätzen 
und zum Erhalt der Arbeitsbedingungen im Vordergrund stehen. 

A u ß e r d e m werden Beschäftigungsziele benannt, die an autonomen Beschäfti­
gungszielen ausgerichtet und von allgemeinen gesellschafts- und sozialpolitischen 
Normen geleitet sind. Hierzu zählt z. B . die Verbesserung der Beschäftigungs­
chancen bestimmter Personengruppen. Die hiermit verknüpfte Gestaltungsfunk­
tion ist Ausdruck eines weitreichenden Anspruchs, der mit dem Attr ibut aktiv­
vorausschauend umschrieben wird. Danach soll eine so charakterisierte Arbeits­
marktpolit ik auch längerfristig orientierte Programme entwickeln und die Rich­
tung sozio-ökonomischer Entwicklungstendenzen mitsteuern (vgl. Manytz, 
Scharpf 1973, S. 122 f.). Insofern wird von autonomen Zielen gesprochen. 
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Gemessen an diesem Autonomiepostulat erscheinen die arbeitsmarktpoliti­
schen Instrumente als unzureichend. Denn es existieren keine Möglichkeiten, 
quantitative und qualitative Beschäftigungsgrößen auf der Nachfrageseite des 
Arbeitsmarktes direkt und dauerhaft zu beeinflussen bzw., ausgehend von auto­
nomen arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen, auch gegen die an privatwirt-
schaftlichen Rentabi l i tä tskr i ter ien orientierten betrieblichen Personalentschei­
dungen durchzusetzen. Im wesentlichen stützen sich die Intervent ionsmöglich­
keiten auf eine Reihe ähnlich funktionierender positiver Anreize, wie Einglie­
derungsbeihilfen, Einarbeitungs- und Lohnkostenzuschüsse . Ihre Nutzung hängt 
jeweils von der Initiative der Betriebe bzw. Unternehmen ab. 

Im Rahmen der arbeitsmarktpolitischen Gesamtfunktion stehen diese Hilfen 
und Maßnahmen jedoch nicht an zentraler Stelle. Hier überwiegt vielmehr ein 
angebotsseitiges Anpassungsinstrumentarium, zu dem vor allem die als Kern­
stück aktiver Arbeitsmarktpolitik bezeichneten Wei terbi ldungsmaßnahmen zäh­
len. Diese Gewichtung deutet an, daß instrumentell eher die Möglichkeit gege­
ben ist, die Angebotsseite des Arbeitsmarktes an die nachfrageseitigen Anfor­
derungen anzupassen als umgekehrt (vgl. Pfriem, Seifert 1979). 

3. Be t r i eb l i che P o l i t i k der Arbe i tsze i tanpassung u n t e r l ä u f t das 

Vo l lbeschä f t igungsz ie l 

Ein zentrales arbeitsmarktpolitisches Ziel ist es, im Rahmen des zur Verfügung 
stehenden Instrumentariums dafür zu sorgen, daß ungleichgewichtige Beschäf­
tigungschancen möglichst vermieden bzw. möglichst rasch aufgelöst werden. 
Inwieweit sich dieses Ziel realisieren läßt , hängt natürlich entscheidend von der 
Entwicklung auf den Güte rmärk ten ab, die nicht oder nur sehr begrenzt durch 
arbeitsmarktpolitische Interventionen zu beeinflussen ist. Aber vorausgesetzt, 
daß es zu einer konjunkturellen, durch beschäftigungspolit ische Maßnahmen 
forcierten Produktionsausdehnung kommt, dann verfügen die Unternehmen 
über verschiedene personalpolitische Alternativen, das benöt ig te Arbeitsvolu­
men auszudehnen. 

Für die Phase nach dem Konjunkturtiefpunkt 1975 wurde festgestellt, daß 
die Unternehmen bei Produktionsbelebungen das vermehrt benöt ig te Arbeits­
volumen eher durch Mehrarbeit als durch Neueinstellungen e rhöhen (vgl. Men-
dius 1978). In der vorangegangenen Abschwungphase haben die Unternehmen 
dagegen einem verstärkten Personalabbau den Vorzug gegeben. 

Für die öffentliche Arbeitsmarktpolitik hat dies zur Folge, daß in dem Maße, 
wie die Betriebe versuchen, ihren reduzierten Personalbestand zu verstetigen 
und deshalb nur sehr zögernd bereit sind, zusätzliche Arbeitskräfte einzustel-
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len, gleichzeitig auf dem überbetr iebl ichen Gesamtarbeitsmarkt auch die Unter­
beschäftigung verstetigt wird, obwohl die gesamtwirtschaftliche Produktionsex­
pansion einen vermehrten Arbeitskräfteeinsatz bzw. einen Abbau der Arbeits­
losigkeit ermöglichen würde. Je s tärker nun solche personalpolitischen Strate­
gien der Arbeitszeitvariation zum Tragen kommen, desto wirkungsloser bleiben 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Verringerung der Unterbeschäft igung 
bzw. desto höher m u ß ihr Aufwand sein, damit überhaupt sichtbare Erfolge 
eintreten. In dem Maße, wie es den Betrieben gelingt, unterschiedliche Arbeits­
volumina durch Arbeitszeitvariationen auszugleichen, können sie ihren betrieb­
lichen Beschäftigungsbedarf konsolidieren. Gleichzeitig reduziert sich auch die 
Nachfrageabhängigkeit der Betriebe vom externen Gesamtarbeitsmarkt. 

Eine solche Polit ik k ö n n t e bedeuten, daß die beschäft igungsinduzierende 
Funkt ion der vor allem in Form finanzieller Anreize durchgeführten arbeits­
marktpolitischen Maßnahmen an Wirkung verliert. Dies dürfte zumindest für 
die erste Phase nach dem Krisentiefpunkt wahrscheinlich gewesen sein, in der 
die Unternehmen die in der Abschwungphase reduzierte Mehrarbeit wieder 
aufstockten. Vermutl ich werden die Betriebe in dieser Situation zu der Alter­
native vermehrter Einstellungen nur dann bereit sein, wenn die arbeitsmarkt­
politischen Hilfen die angenommenen Zusatzkosten von Personalaufstockungen 
übersteigen bzw. die damit verbundenen Entlassungsrisiken abdecken. 

A n dieser Stelle zeigt sich zweierlei sehr deutlich. Erstens können personal­
politische Strategien arbeitsmarktpolitische Ziele, wie z. B. das der Vollbe­
schäftigung, unterlaufen. Zweitens wird hier offensichtlich, daß weder Kompe­
tenzen noch Instrumente der Arbeitsmarktpolitik ausreichen, um personal­
politische Verhaltensweisen und Handlungsmuster im Sinne der deklarierten 
arbeitsmarktpolitischen Ziele zu beeinflussen. Bei dem diskutierten Beispiel 
wäre es z. B. notwendig, tarifpolitische Regelungen bzw. die Gestal tungsmög­
lichkeiten des Gesetzgebers mit den Aktivi tä ten der öffentlichen Arbeitsmarkt­
polit ik zu koordinieren, um etwa die Möglichkeit der Mehrarbeit einzuschrän­
ken oder um Regelungen zu treffen, daß doch geleistete Mehrarbeit durch ent­
sprechende Freizeitkontingente innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auszu­
gleichen ist. E in erster Schritt, die Wirksamkeit arbeitsmarktpolitischer Maß­
nahmen zu e rhöhen , könn te darin bestehen, die Vergabe arbeitsmarktpolitischer 
Fördermi t te l mit der Bedingung zu verkoppeln, daß ein gleichzeitiges Neben­
einander von Mehrarbeit und Mittelbeanspruchung ausgeschlossen ist. 
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4 . Ver lagerung v o n be t r i eb l i chen Beschä f t i gungsprob lemen auf den 

A r b e i t s m a r k t 

Ein weiterer Problemaspekt im Wechselverhältnis von Arbeitsmarkt- und Per­
sonalpolitik ist darin zu sehen, daß personalpolitische Strategien, betriebliche 
Beschäft igungsprobleme zu lösen, häufig nur die Konfl ikte von dem betroffe­
nen Betrieb auf andere einzelwirtschaftliche Tei larbei tsmärkte abschieben oder 
schließlich dem Gesamtarbeitsmarkt anlasten. Damit sind dann auch die Lö­
sungsaufwendungen der Arbeitsmarktpolitik übertragen und von der Gesamt­
heit der Beitragszahler aufzubringen. 

So haben die Betriebe die rückläufige Wachstumsentwicklung mit recht ver­
schiedenen personalpolitischen Anpassungsmaßnahmen beantwortet. Anstelle 
von Massenentlassungen wurde das Arbeitsvolumen u.a. durch Einstellungsstops 
und Ausnutzen der natürlichen Fluktuation, durch einen verminderten Einsatz 
von Leiharbeit oder die Rücknahme von Fremdauf t rägen sowie durch Kurzar­
beit, Aufhebungsverträge und die vorzeitige Verrentung ab dem 60. Lebensjahr 
reduziert (vgl. Schultz-Wild 1978a). 

Zweifellos stellen diese Anpassungsvarianten aus der Sicht des jeweiligen Be­
triebes eine „e legan te" Lösung dar, da sie sowohl soziale Konfl ikte provozie­
rende als auch kostentreibende formelle Entlassungen vermeiden. Vorteilhaft 
sind einzelne dieser Maßnahmen sicherlich auch für die Beschäftigten. Dies gilt 
z. B. für das Instrument der Kurzarbeit. Denn für einen bestimmten Zeitraum 
lassen sich hierdurch ansonsten drohende Entlassungen vermeiden bzw. hinaus­
schieben. Gleichzeitig bleiben den Unternehmen nicht nur einzelne Arbeitskräf­
te erhalten, sondern eingespielte Arbeitsgruppen werden nicht durch kostener­
höhende Entlassungen und Umsetzungen auseinandergerissen und brauchen 
dann auch nicht durch neuerliche Einstellungen, Einarbeitungen und Qualifika­
tionsaufwendungen wieder zusammengefügt zu werden. Während die Betriebe 
in diesem Fal l einerseits von einer durch die öffentl iche Arbeitsmarktpolitik 
unters tü tz ten und finanzierten Arbeitszeitflexibil i tät profitieren, zeigen sie auf 
der anderen Seite wenig Bereitschaft, arbeitsmarktpolitische Anstrengungen zu 
unters tü tzen , indem sie anstatt Einstellungen vorzunehmen lieber Übers tunden 
und Sonderschichten ansetzen. Letztl ich ist sogar nicht auszuschließen, daß in 
einzelnen Betrieben oder Betriebsteilen kurzgearbeitet wird, während gleichzei­
tig andere zum Unternehmen/Konzern gehörende Betriebe oder Betriebsteile 
Mehrarbeit leisten. Sicherlich werden vor allem produktionstechnische Beson­
derheiten nicht immer einen zwischen- bzw. innerbetrieblichen Ausgleich un­
terschiedlich ausgelasteter Anlagen zulassen. Dennoch wäre hier das Zusam­
menspiel von Arbeitsmarktpolitik und Betrieb in der Weise zu intensivieren, 
daß Kurzarbeitergeld erst dann gewährt wird, wenn die betrieblichen Ausgleichs-
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möglichkei ten überprüft sind. Möglicherweise k ö n n t e es im Vergleich zum 
Kurzarbeitergeld billiger sein, wenn die zur gleichmäßigen Auslastung einzelner 
Betriebe und Betriebsteile notwendigen Produktionsumstellungen und Perso­
nalanpassungen von der öffentlichen Arbeitsmarktpolitik finanziell unters tü tz t 
würden. 

Ebenso ist das vorzeitige Ausscheiden älterer Arbeitnehmer per Aufhebungs­
vertrag mit dem Ziel der vorgezogenen Verrentung eine relativ günstige Rege­
lung für die Betriebe, obwohl sie einen Teil der finanziellen Leistungen über­
nehmen. Die Hauptlast wird aber von der Arbeitslosen- bzw. der Rentenversi­
cherung getragen. Gleichzeitig können sich die Betriebe auf diese Weise auch 
der durch vorzeitigen Verschleiß der Arbeitskraft beruflich nur eingeschränkt 
verwertbaren Arbeitnehmer entledigen. Außerdem sind sie in diesem Fall von 
der Notwendigkeit befreit, spezielle, dem individuellen Leistungsvermögen ent­
sprechende Arbei tsplätze für , ,Minderleistungsfähige" einzurichten oder zu 
schaffen. 

Auch die noch auf den ersten Blick recht überzeugend wirkenden beschäfti-
gungssichernden Erfolge von Einstellungsstops oder eines reduzierten Leihar­
beitseinsatzes verlieren erheblich an Wirkung, wenn man sie am Maßstab des 
Gesamtarbeitsmarktes mißt . Da ein Einstellungsstop den betrieblichen Arbeits­
markt nach außen abschottet, bleibt vor allem den neu in das Erwerbsleben 
eintretenden Jugendlichen der Arbeitsplatzzugang versperrt. Wenn eine Einstel­
lungssperre länger anhäl t , wird die Arbeitslosigkeit dann besonders zulasten von 
Jugendlichen gehen. 

Ebenso kann der verminderte Einsatz von Leiharbeitnehmern die Lösung 
der Beschäft igungsprobleme zwar von der betrieblichen Stammbelegschaft ab­
wenden; aber indem sich das Beschäftigungsrisiko auf die Leiharbeitnehmer 
konzentriert, wird es aus dem Betrieb verlagert, so daß die Lösung schließlich 
zu einer arbeitsmarktpolitischen Aufgabe wird. Für die Stammbelegschaften 
hat dabei der Einsatz von Leiharbeit eine gewisse Schutzfunktion. Denn dieser 
Beschäftigungseinsatz läßt sich je nach konjunktureller Situation relativ schnell 
und ohne großen Kostenaufwand variieren, während das Beschäftigungsniveau 
bei der Stammbelegschaft konstant bleiben kann. Ähnlich ist die Beschäftigung 
sogenannter Hausfrauenschichten oder der Abschluß von befristeten Arbeitsver­
trägen zu bewerten. Während derartige Beschäftigungsformen den Betrieben 
einen höchs tmögl ichen Flexibili tätsgrad im Personaleinsatz garantieren sollen, 
um die Kosten für nachfragebedingte Personalschwankungen gering zu halten, 
lastet auf den Arbeitskräften ein äußers t hohes Arbeitsplatzrisiko. Denn bei 
einer nur kurzfristigen Beschäftigung können keine Anwartschaften auf Kündi­
gungsschutz und andere Schutzfristen erworben werden. M i t Hilfe dieser Be­
schäftigungsform schaffen sich die Unternehmen eine disponible Arbeitskräfte-
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reserve, deren Einsatz sie unabhängiger von rechtlichen und tariflichen Regelun­
gen wie z. B. des Kündigungsschutzes macht. 

Für die Beschäftigten ergibt sich noch ein weiterer negativer Aspekt. In dem 
Maße, wie die betriebliche Personalpolitik die Flexibilisierung des Arbeitskräfte­
einsatzes systematisiert, konzentriert sich nicht nur das Beschäftigungsrisiko 
auf diesen Belegschaftsteil, sondern für diese Gruppe bestehen außerdem nur 
recht geringe Chancen, in betriebliche Aufstiegsketten einzudringen, eine beruf­
liche Tätigkeit mit höherem Einkommen und günstigeren Arbeitsbedingungen 
zu besetzen oder an beruflicher Weiterqualifizierung teilzunehmen. Aufgrund 
der von vornherein einkalkulierten Möglichkeit einer begrenzten Beschäftigungs­
dauer werden die Betriebe kaum zu Bildungsinvestitionen bereit sein. 

5. Se lek t i ve Pe rsona lpo l i t i k b e d i n g t d i f f e renz ie r te Beschäf t igungschancen 

Besondere arbeitsmarktpolitische Schwierigkeiten wirft die selektiv wirkende 
Einstellungs- und Entlassungspolitik der Betriebe auf. Sie hat dazu geführt, daß 
sich die Arbeitslosigkeit sehr ungleichgewichtig auf einzelne, nach verschiede­
nen sozio-demographischen Merkmalen untergliederte Personengruppen verteilt. 
V o r allem Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder mit (ange­
nommenen) Leistungsdefiziten sind überpropor t ional häufig arbeitslos. Arbeits­
lose mit diesen beschäftigungsrelevanten Merkmalen bezeichnet man als soge­
nannte Problemgruppen. Sie tragen ein besonders großes Ris iko, nicht nur 
durch Entlassungen gefährdet zu sein, sondern auch arbeitslos zu bleiben. 

Personalpolitische Strategien, die erheblich differenzierte Beschäftigungs­
chancen hervorbringen und in dieser Fo rm zementieren, stehen in einem krassen 
Gegensatz zum arbeitsmarktpolitischen Ziel ausgewogener Beschäftigungs­
chancen und -strukturen. Bislang ist es trotz forcierter arbeitsmarktpolitischer 
Akt ivi tä ten nicht gelungen, die Herausbildung von Problemgruppen zu verhin­
dern und schon gar nicht, die gegebene strukturelle Ungleichverteilung aufzu-
zulösen. 

Hieraus ergeben sich für das Verhäl tnis zwischen Arbeitsmarkt- und Perso­
nalpolitik vor allem folgende zwei Problemaspekte. Zum einen reichen die zur 
Verfügung stehenden arbeitsmarktpolitischen Instrumente zur Verbesserung 
gruppenspezifischer Beschäftigungschancen, wie Eingliederungsbeihilfen, Einar­
beitungszuschüsse, Lohnkostensubventionen, Arbei tsbeschaffungsmaßnahmen 
oder Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung nicht aus, um perso­
nalpolitische Entscheidungen direkt zu beeinflussen und um vor allem Bedin­
gungen und Voraussetzungen für das Entstehen gruppenspezifischer Selektionen 
nicht mehr nur betrieblichen Rentabi l i tä tskalkülen zu überlassen. So ist z. B. 
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das bei Entlassungen und in einem noch größeren Maße bei Einstellungen wich­
tige Selektionsmerkmal der gesundheitlichen Beeinträchtigung häufig selbst 
wiederum Folge von betrieblichen Entscheidungen über die Gestaltung des A r ­
beitsprozesses und der hierbei auftretenden Anforderungen und Belastungen. 
Solange die Gestaltung der Arbeitsbedingungen allein unternehmerischen Zie­
len und Handlungskompetenzen obliegt, bleibt der Arbeitsmarktpolitik nur 
eine palliative Funkt ion. Denn bei jahrelangen physischen und psychischen 
Überbeanspruchungen steigt das Risiko gesundheitlicher Verschleißerscheinun­
gen mit der Folge von Leistungsminderungen, herabgesetzten beruflichen Ver­
wertungschancen und e rhöh ten Beschäftigungsrisiken — wenn nicht gar eine 
vorzeitige Verrentung wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit den Beschäftig­
tenstatus überhaupt beendet. Solange dieser Prozess noch nicht auf der letzten 
Stufe angelangt ist und der gesundheitliche Zustand im Falle von Arbeitslosig­
keit eine Wiederbeschäftigung zuläßt , fällt der Arbeitsmarktpolitik die Aufgabe 
zu, die negativen Folgen eines nach Rentabi l i tä tsvorgaben gestalteten Produk­
tions- und Arbeitsprozesses durch finanzielle Leistungen auszugleichen, die 
wiederum an die Betriebe gehen. Bei den durch Massenarbeitslosigkeit erweiter­
ten Auswahlmögl ichkei ten dürfte die Bereitschaft der Betriebe, Leistungsge­
minderte einzustellen, weitgehend davon abhängen, ob und inwieweit deren an­
genommene Produktivi tätsdifferent iale subventioniert werden. 

Zweitens ist bei dieser Form von Arbeitsmarktpolitik nicht auszuschließen, 
daß beispielsweise Wiedereingliederungshilfen für bestimmte Beschäftigten­
gruppen in der Form von finanziellen Anreizen, wie Lohnkostensubventionen, 
einen Mechanismus auslösen, gerade diese Beschäft igtengruppen noch geziel­
ter auszuwählen, um anschließend die bei einer Wiedereinstellung geleisteten 
arbeitsmarktpolitischen Mit te l abzuschöpfen. 

6. A r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Anpassung u n d persona lpo l i t i sche A n f o r d e r u n g e n 

Schließlich soll noch ein Gesichtspunkt kurz angedeutet werden, der gerade 
während der Phase anhaltend hoher Unterbeschäft igung immer mehr die Diskre­
panz zwischen dem normierten und dem tatsächlichen Funkt ionsverhäl tn is von 
Arbeitsmarktpolitik und Personalpolitik hervorkehrt. Besonders augenschein­
lich dokumentieren dies verschiedene, in den letzten Jahren neu definierte 
arbeitsmarktpolitische Regelungen und Bestimmungen. Hervorzuheben sind da­
bei speziell die wiederholten „konkre t i s i e r t en" Neufassungen des Zumutbar-
keitsbegriffes. 

Nach der Neudefinition, die im Zusammenhang mit dem Haushaltsstruktur­
gesetz erfolgte, und ganz besonders nach den Bestimmungen, die der Runder laß 
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230/78 der Bundesanstalt für Arbeit en thäl t , sowie den geplanten Vorschriften 
im Rahmen des 5. Änderungsgesetzes zum A F G wird den Arbeitslosen erstens 
ein außerordent l ich hohes Maß an regionaler Mobil i tä t zugemutet. Zweitens 
sind sie gehalten, Arbei tsplätze anzunehmen, deren Arbeitsbedingungen und 
Qualifikationsanforderungen erheblich das Niveau ihrer früheren Tätigkeit un­
terschreiten können . Nach den restriktiven Vorschriften des Runderlasses kann 
Arbeitslosen, die vor dem Arbeitsplatzverlust eine Tät igkei t ausübten, die 
üblicherweise Hoch- und Fachhochschulausbildung voraussetzte, nun zugemu­
tet werden, nach einer bestimmten Frist sämtliche übrigen Beschäftigungen auf­
zunehmen, auch wenn hierfür keinerlei Qualifikationsanforderungen vorausge­
setzt sind. 

Hiermit soll, wie es in der Begründung für den Runder laß heißt , den Bedürf­
nissen des Arbeitsmarktes entsprochen werden, um zu einer schnelleren Been­
digung der Arbeitslosigkeit zu kommen. Eine verringerte Zahl registrierter Ar ­
beitsloser dürfte tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich sein, aber nicht weil 
die Arbeitskräftenachfrage als Folge der erheblich verschärften Zumutbarkeits-
regelung zunehmen wird, sondern weil vielmehr damit zu rechnen sein dürfte, 
daß immer mehr Arbeitslose in die ,,Stille Reserve" abgedrängt werden. 

Die verschärften Zumutbarkeitsregelungen lassen sich mit keinem der im 
A F G benannten arbeitsmarktpolitischen Ziele identifizieren. Vielmehr kehrt 
der Erlaß das Ziel des A F G , unterwertige Beschäftigung zu verhindern, in sein 
Gegenteil. So hatte der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des A F G das Ziel 
formuliert, daß nachteilige Folgen, die sich für die Erwerbstät igen aus wirt­
schaftlichen Strukturwandlungen ergeben können , vermieden, ausgeglichen 
oder beseitigt werden sollen. Gerade aber diese negativen Auswirkungen droht 
der extensiver gefaßte Zumutbarkeitsbegriff zu sanktionieren und festzuschrei­
ben. 

Anpassungsleistungen an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes haben also 
allein die Arbeitskraftanbieter zu erbringen, obwohl verschiedene, für einen 
schnellen und reibungslosen Ausgleich von Angebot und Nachfrage wichtige 
Kriterien auf massive Hemmnisse schließen lassen, die durch personalpolitische 
Vorgaben verursacht werden. V o r allem geschlechtsspezifische Einschränkun­
gen, Altersbegrenzungen oder überhöhte Qualifikationsanforderungen bei den 
Stellenausschreibungen und -besetzungen behindern eine reibungslose und zügi­
ge Vermittlung von Arbeitskräften (vgl. Gramer, Leupoldt 1978, S. 442). Dem­
nach müßte eine auf Ausgleich abzielende Arbeitsmarktpolitik in erster Linie 
nachfrageseitige Restriktionen abbauen und nicht den umgekehrten Weg wäh­
len und die veränder ten arbeitsmarktpolitischen Erfordernisse jenen anlasten, 
die diese Veränderungen nicht zu verantworten haben und sie demzufolge auch 
nicht beeinflussen können . 
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7. S c h l u ß f o l g e r u n g e n 

Abschl ießend soll noch einmal der Ausgangspunkt der Darlegungen in Erinne­
rung gerufen werden, nämlich die Forderung nach einer verbesserten Abst im­
mung zwischen Arbeitsmarkt- und Personalpolitik. Dabei hä t t e eine engere Ver­
knüpfung, die die bestehenden funktionalen Beziehungsstrukturen beibehält , 
zur Folge, daß sich die Arbeitsmarktpolitik noch intensiver und nahtloser auf 
die Bedürfnisse und Vorgaben der betrieblichen Personalpolitik einstellt. Dies 
würde jedoch der ursprünglichen Intention, die von einer Vorrangigkeit auto­
nomer arbeitsmarktpolitischer Ziele ausgeht, klar zuwiderlaufen. Voraussetzung 
und Grundlage für eine Verknüpfung in der geforderten Fo rm ist also, daß die 
autonomen Ziele s tärker in der Arbeitsmarktpolitik an Bedeutung gewinnen 
und gleichzeitig in den Handlungsrahmen der betrieblichen Personalpolitik ein­
fließen. 

Erste Schritte in diese Richtung würden z. B. darin bestehen, daß arbeits­
marktpolitische Hilfen an Betriebe nur noch mit erheblich gezielteren, auf die 
jeweiligen regionalen und strukturellen Komponenten des Arbeitsmarktes ab­
gestimmten Förderungskr i ter ien vergeben werden. A u ß e r d e m müßten die ein­
gesetzten Mit te l Erfolgskontrollen unterliegen. Bei nicht zweckgemäßer Ver­
wendung — diese Möglichkeit besteht nicht nur, wie häufig in der Öffentlich­
keit behauptet wird, bei den Arbeitnehmern, sondern auch bei den Unterneh­
men — sollten die Mit te l zurückgezahlt werden. Die Förderungskr i ter ien soll­
ten sich nicht nur an personenbezogenen Merkmalen orientieren, sondern 
Arbeitsplatzkriterien einschließen. 

E in weiterer, in den vorangegangenen Ausführungen bereits angedeuteter 
Schritt müßte darin bestehen, daß — solange die arbeitsmarktpolitischen Hand­
lungsmöglichkei ten und Instrumente nicht wesentlich erweitert werden — die 
durch das A F G definierte Arbeitsmarktpolitik s tärker und zielgerichteter als 
bislang durch andere beschäftigungspolit ische Handlungsmögl ichkei ten unter­
stützt wird . A u f das Beispiel einer Arbeitszeitpolitik, die die tariflichen und 
gesetzgeberischen Handlungsmöglichkei ten zur Erreichung z. B. des Vollbe­
schäftigungszieles einschließt, ist bereits verwiesen worden. 

Schließlich wäre die Handlungsbasis der betrieblichen Personalpolitik dahin­
gehend zu verbreitern, daß bei Fragen des Personalbedarfs und -einsatzes stär­
ker als bislang auch Vorgaben einer autonomen Arbeitsmarktpolit ik einfließen, 
so daß allgemeine sozial- und bildungspolitische Ziele mit in personalpoliti­
sche Entscheidungen eingehen (vgl. auch den folgenden Beitrag von S E N G E N ­
B E R G E R ) . Hierzu gehör t auch, daß von der Arbeitnehmerseite personalpoliti­
sche Vorgaben formuliert und dann auch in personalpolitische Entscheidungen 
umgesetzt werden können . Bezieht man dies beispielsweise auf das arbeits-
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marktpolitische Ziel , die Beschäftigungschancen von Frauen zu verbessern, 
dann würden sich hieraus für die betriebliche Personalpolitik die konkreten A n ­
forderungen ergeben, für Mädchen bislang kaum zugängliche Berufe zu öffnen 
und hier Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten, Frauen 
an Qual i f ika t ionsmaßnahmen sowie an Karriere- und Aufstiegsmustern s tärker 
zu beteiligen und die Personalrekrutierung nicht nach geschlechtsspezifischen 
Kriterien zu differenzieren. 

Ohne eine Ausdehnung der Mitbes t immungsmögl ichkei ten auf die Gesamt­
heit der betrieblichen Personalentscheidungen, und zwar in einem möglichst 
frühen Stadium, besitzen solche arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben kaum 
eine umfassende Realisierungschance. Es wäre hier auf jeden Fal l schon ein 
Teilerfolg, wenn ähnliche Regelungen wie beim Kurzarbeitergeld, wo dem Be­
triebsrat in Verbindung mit § 87, Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes ein 
Mitbestimmungsrecht gesichert ist, für alle übrigen arbeitsmarktpolitischen 
M a ß n a h m e n und Instrumente gelten würden. Zumindest wäre dann die Möglich­
keit gegeben, daß die solidargemeinschaftlich aufgebrachten Mit te l s tärker im 
Interesse der abhängig Beschäftigten eingesetzt und kontrolliert werden könn­
ten. 
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///. Werner Sengenberger* 

Herausforderungen der Arbeitsmarktsituation an die betriebliche 
Personalpolitik 

Gliederung: 

1. Vorbemerkung 
2. Unter- und Überbeschäftigung eng beeinander 
3. Das Aussieben von Arbeitskräften und seine Folgen 
4. Spaltung des Arbeitskraftpotentials 
5. Herausforderung für die Personalpolitik 

1. V o r b e m e r k u n g 

Nach verbreiteter Überzeugung ist die nunmehr vier Jahre währende hohe A r ­
beitslosigkeit auf einen Mangel an Arbei tsplätzen zurückzuführen, der wieder­
um Folge eines zu geringen wirtschaftlichen Wachstums ist. Die Ursachen der 
Wachstumsschwäche werden unterschiedlich gesehen — z. B. Investit ionslücke, 
ausgelöst von einem zu hohen Lohnniveau, zu deflat ionärer Kurs in der 
staatlichen Wirtschaftspolitik, Sät t igungstendenzen im Konsum der privaten 
Haushalte usw. Macht man sich diese Auffassungen zu eigen, so liegt der Ansatz­
punkt für eine Bewältigung des Beschäftigungsproblems, je nach vermeintlicher 
Verursachung der Wachstumslücke, in der Veränderung der Verteilungsrelatio­
nen, in einer aktiveren Wirtschaftspolitik, in einer Ausweitung des öffentl ichen 
Beschäftigungssektors, in veränder tem Konsumverhalten u.s.f. Der betrieblichen 
Personalpolitik und Personalplanung käme in dem Falle keine wesentliche 
Aufgabe bei der Lösung des Unterbeschäft igungsproblems zu; es sei denn bei 
der Verteilung des volkwirtschaftlich verfügbaren Arbei tskräf tepotent ia ls auf 
die (zu geringe) Zahl von Arbei tsplä tzen. 

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Sozialwissenschaftliche For­
schung e. V. 
Der Aufsatz erschien zuerst in der Zeitschrift Rationalisierung, Heft 11, 29. Jg., 1978 un­
ter dem Titel ,,Aspekte zum heutigen Beschäftigungsproblem''. 
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Daß der Rückgang oder der zu geringe Zuwachs an Beschäftigungsmöglich­
keiten die gegenwärtige Arbeitsmarktsituation entscheidend mitverursacht hat, 
soll nicht in Frage gestellt werden. Al le in in den letzten vier Jahren sollen etwa 
1,7 Mio . Arbei tsplätze abgebaut worden sein. Man darf jedoch Zweifel haben, 
ob damit unser Beschäftigungsproblem — und auch das anderer Industriestaa­
ten — genügend erfaßt ist; ob nicht vielmehr dieses Problem auch — und mit an­
haltender Unterbeschäft igung zunehmend — mit der mangelhaften Funktions­
weise des Arbeitsmarkts zu tun hat, also damit, wie und welche Arbeitsplätze 
geschaffen werden und wie die Zuteilung der Arbeitskräfte auf diese Positionen 
erfolgt. Es ginge dann nicht allein um Mengenverhältnisse auf dem Arbeits­
markt, sondern es stellt sich ein qualitatives Problem der Übere ins t immung von 
angebotenem und nachgefragtem Arbei tskräf tepotent ia l . 

A n täglichen Hinweisen für die Bedeutung des Qual i tä tsaspektes aus der 
Praxis fehlt es gewiß nicht. Beteuern doch viele Unternehmen ständig und un-
überhörbar , daß qualifizierte Arbeitskräfte fehlen, während auf der anderen 
Seite die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen darüber klagen, daß es an 
menschengerechten Arbei tsplätzen mangelt und durch Rationalisierung das 
durchschnittliche Niveau der Arbei tspla tzqual i tä t per saldo weiter reduziert 
wird . 

Wenn quantitative und qualitative Ungleichgewichte auf dem Arbeits­
markt viel s tärker und mehr wechselseitig miteinander verknüpft sind als 
vielfach angenommen, dann kann eine Wachstumspolitik mit dem Ziel der 
Schaffung von mehr Arbei tsplätzen allein den Sockel an Arbeitslosigkeit nicht 
abtragen. Dann bedarf es einer umfassenderen Beschäftigungspolitik, die auch 
den Arbeitsmarktmechanismus mit einbezieht. Neben der öffentlichen Arbeits­
marktpolitik müssen Personalpolitik und Personalplanung als einzelwirtschaft­
liche Komponenten der Beschäftigungspolitik dabei eine wichtige Rolle spie­
len. 

Die gestellte Aufgabe ist nicht nur eine technische. Es genügt nicht, wie 
man vormals glaubte, daß über einen verbesserten wechselseitigen Informa­
tionsfluß und bessere Vermit t lungstä t igkei t zwischen Betrieb und Arbeitsmarkt 
und der damit erzielbaren größeren Zuverlässigkeit und dem größeren zeit­
lichen Vorlauf — soweit dies überhaupt möglich ist — das Angebot und die 
Nachfrage von Qualifikationen besser aufeinander abgestimmt werden. Ange­
sprochen sind vielmehr auch die personalpolitischen Grundsä tze und Strate­
gien, die in die Gesamtpolitik der Unternehmen eingehen. 
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2. Un te r - u n d Überbeschä f t i gung eng be ie inander 

Wir haben offensichtlich ein Problem bei der Verteilung der Arbeit auf das ver­
fügbare Arbei tskräf tepotent ia l : 

— Einerseits gibt es in erheblichem Umfang ein nicht genutztes oder unterausge­
lastetes Potential an Arbei tskräf ten: die registrierten Arbeitslosen (1978 
knapp eine Mi l l ion Personen), die stille Reserve der statistisch nicht erfaßten 
Arbeitslosen (etwa 700 000 Personen), die Kurzarbeit (im Jahresdurch­
schnitt 1978 auf 250 000 Personen geschätzt ) ; dazu kommt die unterwer-
tige Beschäftigung, das heißt unterhalb ihres qualifikatorischen Arbeitsver­
mögens eingesetzte Arbeitskräfte, deren Umfang und Ausmaß sich nur 
schwer taxieren läßt. 

— Andererseits zeigen sich aber neben der Unterbeschäft igung auch — und 
häufig in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihr, etwa in derselben Region, in 
derselben Branche oder auch im selben Betrieb — Indizien für Überbeschäfti­
gung und Arbei tskräf temangel . So liegt im Durchschnitt der Gesamtwirt­
schaft das Niveau an geleisteter Mehrarbeit, das heißt an Übers tunden und 
Sonderschichten, heute höher als während der Vollbeschäft igung in den 60er 
Jahren. Im Jahr 1975, dem Jahr des höchs ten Arbeitslosenbestands in den 
letzten 20 Jahren, lag die jährl iche Mehrarbeit durch Übers tunden pro Be­
schäftigten immer noch bei 117,5 Stunden, das sind 6,7 % der tatsächlichen 
Arbeitszeit. Seitdem ist sie nach der vorliegenden Arbeitszeitstatistik zwar in 
einigen Branchen zurückgegangen, im Gesamtdurchschnitt der Wirtschaft 
aber noch gestiegen; vermutlich auch deshalb, weil die Unternehmen ange­
sichts der ungewissen Auftragslage eher auf Übers tunden zurückgreifen als 
zusätzliche Arbeitskräfte einstellen. In Vollarbei tsplätze mit tariflicher Ar ­
beitszeit umgerechnet, entsprach das Mehrarbeitsvolumen 1977 rund 1,9 
Mil l ionen Arbei tsplä tzen. 

Neben der Mehrarbeit gibt es in einigen Bereichen auch Hinweise auf gestie­
gene Leistungsanforderungen, also auf intensivere Nutzung von Arbeitskraft, 
die man ebenfalls als Form der Überbeschäftigung betrachten kann. Die inten­
sive Nutzung der Arbeitskraft zeigt sich beispielsweise in dem beträcht l ichen ge­
sundheitlichen Verschleiß von Arbeitnehmern, indiziert durch das Ausmaß der 
Frühinvalidi tät : 1972 entfiel über die Hälfte aller Zugänge zur Arbeiterrenten­
versicherung und Angestelltenversicherung auf die Berufs- und Erwerbsunfä­
higkeitsrente vor Vollendung des gesetzlichen Rentenalters (Angestelltenrente: 
35 %); 1973 sank die Quote bei den männl ichen Arbeitern durch die Einführung 
der flexiblen Altersgrenze wieder auf 35,8 %, stieg aber 1974 wieder auf 40,4 
an (Angestellte: 22,7 %). 
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Bei den gegenwärtig gegebenen Arbeitsmarktproblemen handelt es sich also 
nicht schlichtweg um ein globales Ungleichgewicht, um ein Defizit an Arbeit , 
sondern offenbar um eine sehr ungleich verteilte Unterbeschäft igung und um 
die Koexistenz von Unter- und Überbeschäft igung, die durch Wachstum oder 
direkte Schaffung von Arbei tsplätzen als solche noch nicht oder zumindest 
nicht unmittelbar beseitigt werden können . 

Diese partiellen Ungleichgewichte deuten vielmehr darauf hin, daß der Aus­
tausch von Arbei tskräf ten gegeneinander erheblich eingeschränkt sein m u ß , 
bzw. daß die Arbeitgeber deutliche Präferenzen für die Beschäftigung bestimm­
ter Arbei tskräf tegruppen zeigen und daß der Ausgleich der Beschäftigungschan­
cen der Arbeitnehmer durch den Lohnmechanismus, so wie dies nach ortho­
doxer theoretischer Auffassung der Fal l sein müßte , offenbar nicht funktioniert. 

3. Das Auss ieben v o n A r b e i t s k r ä f t e n u n d seine Fo lgen 

Die Klage der Beschäftiger, daß sie vom Arbeitsmarkt und besonders von den 
Arbei t sämtern keine qualifizierten oder, genauer gesagt, keine den gewünschten 
Anforderungen entsprechenden Arbei tskräfte vermittelt bekommen, m u ß et­
was genauer betrachtet werden. Es gibt keinen vernünftigen Grund anzuneh­
men, daß der allgemeine und berufliche Bildungsstand heute schlechter sein 
sollte als noch vor wenigen Jahren, als Vollbeschäftigung vorherrschte. Zumin­
dest gab es im letzten Jahrzehnt bet rächt l iche Anstrengungen zur Verbesserung 
der allgemeinbildenden und berufsbildenden Einrichtungen. 

Vie l wahrscheinlicher ist, daß heute bei dem entspannten Arbeitsmarkt die 
Auslese unter den Bewerbern schärfer geworden ist, also höhere Anforderungen 
gestellt werden. Unter anderem sucht man heute Fachkräf te für Tät igkei ten, 
die man früher auch mit weniger qualifizierten Bewerbern besetzt hä t t e , und 
steigert damit den durchschnittlichen betrieblichen Qualifikationsgrad. 

Die gestiegenen Anforderungen als solche erklären indessen noch nicht die 
stark abgestuften Beschäftigungschancen verschiedener Arbei tskräf tegruppen 
und vor allem nicht die Existenz der sogenannten Problemgruppen, die nicht 
nur ein arbeitsmarktpolitisches, sondern in wachsendem Maße ein sozialpoliti­
sches Problem werden. Wir beobachten eine rasant zunehmende Konzentration 
der Arbeitslosigkeit bei bestimmten Gruppen von Arbei tskräf ten, bei den älte­
ren und den jungen Arbeitnehmern, bei Frauen, bei Behinderten und bei einem 
Tei l der Angestellten; eine Ungleichverteilung, die wir in den 60er Jahren, die 
Ausländer ausgenommen, in der Weise nicht hatten. Aufgrund statistischer Er­
fassungsschwierigkeiten wird nachweislich bei einigen Gruppen, etwa bei den 
Jugendlichen, die Unterbeschäft igung noch unterschä tz t . 
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Die Gefahr, daß diese Ungleichverteilung anhält , ja sich verstärkt , ist real. 
Sie wächst damit, daß sich die gegenwärtigen Wechselwirkungen von selektiver 
Beschäftigungspolit ik der Unternehmen und der Arbeitslosigkeit fortsetzen und 
sich verstärken und zusehends einer autonomen, vom Ausgangsproblem der 
Arbei tsplatzlücke losgelösten Dynamik unterliegen. Der unheilvolle Zirkel be­
ginnt damit, daß im Zuge der vers tärkten Personalreduktion ab 1974 vor allem 
Mitarbeiter mit der geringsten (allgemeinen und betriebsspezifischen) Qualifi­
kation abgebaut wurden, so daß durch diese Selektion der Arbeitslosenbestand 
weit weniger qualifiziert ist als der Bestand an Beschäftigten. Dadurch verstärkt 
sich die bereits vorher vorhandene negative Einschätzung vieler Unternehmen 
hinsichtlich der Eignung der Arbeitlosen für eine Beschäftigung. V o n dem Stig­
ma werden dann auch qualifizierte Arbeitnehmer betroffen, die, etwa wie die 
Jugendlichen nach Abschluß der Ausbildung, nicht gleich einen Arbeitsplatz 
finden können , oder solche, die durch Betriebsstillegung oder Firmenkonkurs 
auf den Arbeitsmarkt geworfen wurden. 

Auch die Arbeitsverwaltung kann — nach einer Studie im Auftrag des Bun­
desarbeitsministers — zu dem Ausleseprozeß beitragen, insoweit sie bei ihrer 
Vermit t lungstä t igkei t zuerst auf die qualifizierten Arbeitslosen zurückgreift, 
damit gewissermaßen den oben schwimmenden Rahm aus dem Bestand ab­
schöpft , weil sie hier die größten Vermittlungserfolge erzielen kann, während 
der nicht vermittelte Rest langsam zu einem harten Kern von Schwerzuvermit­
telnden sedimentiert. Mi t über 200 000 Personen ist die Zahl der Dauerarbeits­
losen bereits heute erheblich. 

4 . S p a l t u n g des A r b e i t s k r a f t p o t e n t i a l s 

Wie man in den U S A , wo diese Prozesse schon seit längerer Zeit ablaufen, erfah­
ren hat, gibt es einen direkten wechselseitigen Zusammenhang zwischen der 
Arbeitswilligkeit, Arbeitsfähigkeit und Arbeitsorientierung der Arbeitnehmer 
und den von ihnen am Arbeitsmarkt gemachten Erfahrungen. Insoweit sind 
auch verallgemeinerte Klagen von Betrieben, die Arbeitslosen seien arbeitsun­
willig oder faul, zu einseitig. Sie unterstellen meist eine zu vereinfachte perso­
nenbezogene, die Wechselwirkung von Arbei tsplätzen und Arbeitskräfteverhal­
ten ignorierende Sichtweise des Arbeitsmarktgeschehens. So waren beispiels­
weise nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit von den etwa 22 Mil l ionen 
Beschäftigten im Bundesgebiet rund 5 Mil l ionen in den letzten fünf Jahren be­
reits einmal oder mehrmals arbeitslos und können es in absehbarer Zeit wie­
der werden. Diese Personen mit instabiler Beschäftigung können in einen lang­
fristig gefährlichen Teufelskreis geraten. Nimmt nämlich ein Arbeitsloser eine 
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neue Tät igkei t an, ist diese häufig schlechter bezahlt als die letzte Beschäfti­
gung, die er innehatte. Verliert er dann abermals seinen Arbeitsplatz, erhält er 
aufgrund der niedrigeren Beitragszahlungen zur Arbeitslosenversicherung weni­
ger Arbeitslosengeld — und so weiter. Hier laufen offensichtlich Prozesse ab, 
auf die der einzelne nur wenig Einfluß nehmen kann. 

Neben der Arbeitslosigkeit und deren Folgewirkungen für das volkswirt­
schaftliche Arbei tsvermögen liegt eine weitere Quelle der Arbeitsmarktproble­
me in der veränder ten Struktur der Arbei tsplätze . Die in den 60er Jahren ver­
breitete Anschauung, nach der die technische Entwicklung generell zur Höher­
qualifizierung des Arbei tskräf tepotent ia ls und zum Abbau von Entlassungen 
führen werde, hat sich nicht bestät igt . Wahrscheinlicher ist, daß sich, insgesamt 
gesehen, die Arbeitsplatzanforderungen der Tendenz nach polarisiert haben. 
Partiell werden höhere Anforderungen verlangt, partiell sind die Anforderungen 
gesunken. M i t dieser Qualifikationspolarisierung haben sich auch für einen Teil 
der Arbei tskräfte die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Möglicherweise ist die 
hohe Frequenz kurzfristiger Arbeitslosigkeitsperioden eines be t rächt l ichen Teils 
vor allem der jüngeren Arbeitnehmer eine Reaktion auf diese Entwicklung. 

Teilweise verbunden mit der veränder ten Arbeitsplatzstruktur ist eine stär­
kere Abgrenzung von Stamm- und Randbelegschaft in vielen Betrieben. Wäh­
rend Stammbelegschaften einen relativ guten Beschäftigungsschutz genießen, 
stellen die Randbelegschaften eine Flexibilitätsreserve für den Betrieb dar zur 
Anpassung an variablen, konjunkturell schwankenden Arbeitskräftebedarf . Die 
entsprechenden Arbei tsplätze sind dann nicht nur relativ instabil bzw. unsicher, 
sondern auch in der Regel, von den Arbeitsinhalten her gesehen, relativ wenig 
attraktiv. V o n dieser Entwicklung werden einige Arbei tskräf tegruppen heute be­
troffen: zum Beispiel die Jugendlichen, die zum Teil mit abgeschlossener Be­
rufsausbildung zunächs t bei Angelerntentä t igkei ten eingesetzt werden, teilweise 
aber auch auf die konjunkturabhängigen Randarbei tsplä tze gelangen. In diesem 
Zusammenhang ist auch die wachsende Zahl der Leiharbei tskräfte zu sehen so­
wie Tendenzen im öffentlichen Dienst, für einen Tei l der Beschäftigungen be­
fristete Arbeitsverträge abzuschließen. 

Die Gefahr, die sich abzeichnet, ist die eines gespaltenen Arbeitsmarktes von 
qualitativ stark auseinanderklaffenden Beschäftigungsverhältnissen und Beschäf­
tigungschancen. Diese Spaltung würde auch den Ke im politischer Krisen in sich 
tragen. A n einer solchen Entwicklung kann niemand interessiert sein. 
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5. H e r a u s f o r d e r u n g fü r d ie Persona lpo l i t i k 

Im Rahmen einer Gesamtbeschäft igungspoli t ik, die neben der Steuerung der 
Gesamtnachfrage nach Arbeit auch die überbetr iebl iche Arbeitsmarktpolitik 
und die betriebliche Personalpolitik umgreift, sollten betriebliche Maßnahmen 
einen Beitrag dazu leisten, die beschriebenen negativen Prozesse der „Verhär­
tung" der Arbeitslosigkeit und der Verdrängung bzw. „ E n t w e r t u n g " eines Teils 
des Arbei tskräf tepotent ia ls zu stoppen. 

Dafür sehe ich im Prinzip zwei Ansatzpunkte für Poli t ik, die sich wechselsei­
tig ergänzen k ö n n e n : 

Der erste Ansatzpunkt liegt in der Polit ik der Arbeitskräfteauswahl bei Ein­
stellungen und Entlassungen, bei der internen Besetzung von Arbeitsplätzen 
und bei der Personalförderung und -entwicklung. Je selektiver bei diesen Ent­
scheidungen vorgegangen wird und je s tärker die Selektivität an bestimmte Ar ­
bei t skräf temerkmale , wie Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand u.s.f., gekop­
pelt ist, desto mehr werden bei insgesamt ungenügendem Arbeitsplatzangebot 
die Strukturierung der Arbeitslosigkeit und der En twer tungsprozeß der unbe­
schäftigten Arbeitskraftressourcen vorangetrieben. Dem entgegenzusteuern 
hieße, Auswahlkriterien mit ins Kalkül zu ziehen, die nicht ausschließlich an 
Produkt iv i tä ts - oder Rentabi l i tä tskr i ter ien (oder an dem, was man dafür hält) 
ausgerichtet sind, sondern sich bewuß t und gezielt daran zu orientieren, die re­
lativ wettbewerbsschwachen Gruppen beim Auswahlvorgang stärker zu berück­
sichtigen und zu fördern, um deren Abgleiten in den produktivi tä tsfeindl ichen 
Randgruppenstatus aufzuhalten. 

Als Aufgabe der Personalplanung kann man diese veränder te Selektionspoli­
tik insoweit legitimerweise betrachten, als damit zu einer langfristigen Siche­
rung und Erhaltung eines qualifizierten und motivierten Arbei tskräf tepotent ia ls 
auf den externen Arbe i t smärkten beigetragen werden kann. Dies wird höchst­
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre wichtig sein, wenn Schul­
abgänger und deutsche Erwerbspersonen rückläufig sein werden. 

Es stellt sich hiermit die Frage der Weitsicht in den betrieblichen Personaldis­
positionen: Indem man die nachteiligen arbeitsmarktpolitischen Wirkungen 
einer auf kurzfristige Rentabil i tätsvortei le abzielenden Poli t ik antizipiert und 
ihnen b e w u ß t vorbeugt und entgegensteuert, sichert man sich auf längere Sicht 
die Verfügbarkeit geeigneter Arbei tskräf te . Es stellt sich demnach nicht nur 
die Frage, wie stark die betrieblichen Entscheidungen vom Grundsatz der Ge-
winnmaximierung geleitet werden, sondern auch die Frage des Zeithorizonts, 
auf den hin produktive und wirtschaftliche Lösungen angestrebt werden. Kurz­
fristig gewinnmaximierende Politiken können auf längere Sicht teuer zu stehen 
kommen und auf die Betriebe zurückschlagen, insoweit sie die betrieblichen 
Rahmenbedingungen für die Arbeitskräftenutzung verschlechtern. 
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Auch eine vorausschauende und die betrieblichen Interessen expansiv inter­
pretierende Personalpolitik kann aber negative Arbeitsmarktwirkungen nicht 
verhindern, wenn sie nur von wenigen Unternehmen betrieben wird. Nicht von 
ungefähr sind ja zu einer solchen Poli t ik erfahrungsgemäß eher die Unterneh­
men in der Lage, die eine monopolartige Stellung entweder auf ihrem Absatz­
markt oder ihrem Arbeitsmarkt behaupten. Erforderlich ist deshalb eine A n ­
wendung der skizzierten personalpolitischen Grundsätze auf breiter Basis. Dazu 
bedarf es der überbetrieblichen Arbeitsmarktpolitik, die das gezielte Gegen­
steuern zur einseitig selektiven Personalpolitik fördert , indem sie Wettbewerbs­
nachteile für den Betrieb ausschließt, der seine Personalpolitik an den Arbeits­
markterfordernissen orientiert. 

Hier soll nicht der Eindruck vermittelt werden, daß es in der betrieblichen 
Beschäftigungspolit ik bislang lediglich rentabi l i tä tsor ient ier te Personalentschei­
dungen gäbe. Nach vorliegenden Untersuchungen existieren in erheblichem 
Umfang Regelungen, durch die versucht wird, „soziale" Kriterien in den Perso­
naldispositionen zu verankern. Nach einer Umfrage bei Betriebsräten in mittle­
ren und Großbe t r ieben verschiedener Branchen des Bergbaus und der verarbei­
tenden Industrie gibt es in jeweils rund einem Drittel der Betriebe kollektive 
Vereinbarungen über Verfahren bei Einstellungen, Umsetzungen und Kündi­
gungen, und in einem Viertel der Betriebe bestehen Vereinbarungen über Aus­
wahlrichtlinien. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit die bei diesen be­
trieblichen Vereinbarungen berücksichtigten Kriterien auch genügend die Rand­
gruppen des Arbeitsmarkts und deren Interessen einbeziehen, zumal vermutlich 
ein Tei l dieser Vereinbarungen noch unter weit günstigeren Arbeitsmarktbe­
dingungen zustande gekommen sein dürfte. Je stärker innerbetriebliche Arbeits­
m ä r k t e von betriebsexternen abgesondert sind, desto eher werden Regelungen, 
die auf der Ebene des Betriebs oder des Unternehmens getroffen werden, die 
Gruppe der Arbeitnehmer, die einen Arbeitsplatz haben, gegenüber der Grup­
pe der Arbeitssuchenden privilegieren, solange kein überbetr iebliches Korrektiv 
dem entgegenwirkt. 

Der zweite prinzipielle Ansatzpunkt liegt bei der Gestaltung der Arbeitsplätze 
oder, genauer, in der Erkenntnis, daß das bereitgestellte Arbei tsvermögen (Qua­
lif ikation, Arbeitsbereitschaft, Arbeitsorientierung etc.) der Arbei tskräfte auf 
längere Sicht von der „Qua l i t ä t " der Arbei tsplätze beeinflußt wird. Etwas über­
spitzt formuliert: Attraktive Arbei tsplätze produzieren „ g u t e " Arbei tskräf te; 
durch wenig attraktive Plätze dagegen „verschlechter t " sich das Arbeitskräfte­
angebot. Hierzu gibt es einen absoluten Aspekt, nämlich die durchschnittliche 
At t rak t iv i tä t der Arbei tsplätze , und einen relativen Aspekt, das Gefälle in der 
At t rak t iv i t ä t der Arbei tsplätze . Das Gefälle ist nach obiger Analyse in den ver­
gangenen Jahren eher gewachsen als abgeflacht, was wiederum auf längere Sicht 
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bei dem betroffenen Tei l der Erwerbsbevölkerung die Fluktuationsneigung — 
trotz Arbeitslosigkeit — fördert und die Produkt iv i tä t und Arbeitsmotivation 
sinken läßt . Die Aufgabe, die sich vor allem für die Stellenschaffung und Stel­
lenplanung hier ergibt, wenn man dieser Entwicklung entgegenwirken möch te , 
ist die einer Beeinflussung der betrieblichen Arbeitsteilung in der Weise, daß die 
Qual i tä t der Arbei tsplätze homogener statt heterogener wird. Die Begründung 
für den Nutzen einer solchen Poli t ik ist die gleiche wie bei der Empfehlung 
einer veränder ten Auswahlpoli t ik, nämlich die Sicherung qualifizierter Arbeits­
kräfteressourcen auf längere Sicht. 
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IV. Mira Maase, Werner Sengenberger* 

Wird Weiterbildung konjunkturgerecht betrieben? 
Über die Vereinbarkeit von betrieblicher Personalplanung und 
öffentlicher Arbeitsmarktpolitik 

Gliederung: 

1. Einleitung 
2. Konzept und Nutzen konjunkturpolitisch wirksamer Weiterbildung 
3. Anforderungen an eine konjunkturpolitisch wirksame Weiterbildungspolitik 

der Betriebe und die tatsächliche Praxis 
4. Weiterbildungspraxis und Interessenlage der Betriebe 
5. Beeinflussen öffentliche Interventionen die betriebliche Interessenlage? 

1 . E i n l e i t u n g 

Seit den sechziger Jahren hat die Fort- und Weiterbildung von Arbeitskräften in 
der Bundesrepublik Deutschland wie in anderen Industr ie ländern ständig an Be­
deutung zugenommen. Mi t der individuellen Förderung von Fortbildung und 
Umschulung nach dem Arbeitsförderungsgesetz von 1969 sind die gesetzlichen 
Grundlagen für eine öffentliche Förderung der beruflichen Erwachsenenbildung 
gelegt worden. Aber auch die Betriebe haben von sich aus die Weiterbildung 
ihrer Belegschaften betrieben, sei es in Form von eigenen Veranstaltungen oder 
der finanziellen Förde rung von Arbeitskräften bei außerbet r iebl ichen Weiterbil­
dungsträgern. 

Unter „betr iebl icher Weiterbildung" seien im weiteren alle jene Maßnahmen 
privater und öffentl icher Unternehmen verstanden, die die Ausbildung von Be­
legschaftsmitgliedern fördern, soweit sie nicht Tei l der beruflichen Erstausbil­
dung sind oder sich auf Anlernen unmittelbar am Arbeitsplatz beschränken. Be­
triebliche Weiterbildung beinhaltet also die Förde rung institutionalisierter, aus 

* Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e. V. Der Aufsatz erschien zuerst in den IAB-Mitteilungen, Heft 2, 1976, 
S. 166-173. 
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dem Arbei t sprozeß ausgegliederter Qualifizierungsprozesse. Sie kann sich auf 
Planung, Organisierung, Durchführung und Finanzierung von Veranstaltungen 
richten, die innerhalb oder außerhalb des Betriebs stattfinden, sowie auf die 
Förderung einzelner Belegschaftsmitglieder. 

Inzwischen sind die Betriebe von allen Institutionen, die Weiterbildungsver­
anstaltungen durchführen oder fördern, zum zahlenmäßig bedeutendsten Trä­
ger derartiger Maßnahmen geworden (vgl. Institut für Sozialwissenschaftliche 
Forschung 1973; Wirtschaft und Statistik 1972, S. 327; Statistisches Landes­
amt Baden-Würt temberg 1975; Sachverständigenkommission Kosten und F i ­
nanzierung der außerschulischen beruflichen Bildung 1974, S. 37; Arbeitsför-
derungsbericht der Bundesregierung 1973. 1 Heute ist Weiterbildung vielfach 
Tei l der betrieblichen Personalplanung, insbesondere der Personalstellen- und 
Personalentwicklungsplanung. Zum einen war die langanhaltende Arbeitskräfte­
knappheit in der Bundesrepublik ein Beweggrund für die Betriebe, anstelle 
teurer Außenrekru t i e rung von Arbeitnehmern das betriebseigene quantitative 
und qualitative Arbei tskräf teangebot durch interne Qualif iz ierungsmaßnahmen 
auszuweiten. Solche Bi ldungsmaßnahmen kamen zugleich den verstärkten Er­
wartungen der Arbeitnehmer an beruflichen Aufstieg entgegen. 

Zum Teil war es aber auch der Bedarf der Betriebe an sehr spezifischen, auf 
den überbetr iebl ichen Arbei t smärkten nicht verfügbaren Qualifikationen, der 
die Betriebe zu eigenständiger Weiterbildung ihrer Belegschaften veranlaßte. 

Wie sieht nun das betriebliche Weiterbildungsverhalten in Phasen der Unter­
beschäftigung aus? Wird etwa bei rückläufiger Konjunktur das Angebot einge­
schränkt , ausgeweitet oder bleibt es unberühr t vom konjunkturellen Verlauf? 
Diese Frage gewinnt arbeitsmarkt- wie gesellschaftspolitische Bedeutung ange­
sichts der in jüngster Zeit verstärkt diskutierten beschäftigungspolit ischen Alter­
nativen zu Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Perioden konjunkturbedingter Un­
terbeschäft igung von Arbei tskräf ten ließen sich in sinnvoller Weise durch ver­
s tärkte Fort- und Weiterbildung und Umschulung der betroffenen Arbeitneh­
mer nutzen. 

2 . K o n z e p t u n d N u t z e n k o n j u n k t u r p o l i t i s c h w i r k s a m e r W e i t e r b i l d u n g 

a) Zum Modell 

Bis in die sechziger Jahre war die öffentliche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
überwiegend auf die Milderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgebela­
stungen von Arbeitslosigkeit und anderen Risiken des Beschäftigungssystems 
ausgerichtet. 
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In den letzten zehn Jahren haben sich nun die Bundesrepublik Deutschland 
und eine Reihe weiterer, der O E C D zugehörigen Länder einer „ak t iven" Arbeits­
marktpoli t ik zugewandt. Es sollen nicht nur kompensatorische Leistungen für 
bereits eingetretene Schäden oder E inbußen im Einkommen bereitgestellt, son­
dern Fehlentwicklungen und Frikt ionen im Arbeitsmarkt bereits von vorne­
herein vermieden oder zumindest schnell beseitigt werden. Kernstück des mit 
dem Arbeitsförderungsgesetz in der Bundesrepublik erheblich erweiterten 
öffentl ichen Leistungsangebots ist die Förderung der Fort- und Weiterbil­
dung und Umschulung von Erwerbstät igen. 

U m indessen das Potential von Weiterbildung für Verhinderung oder Beseiti­
gung von Arbeitsmarktungleichgewichten voll nutzen zu können , müßte diese 
gleichzeitig als konjunkturpolitisches Mit te l eingesetzt werden. Dies heißt , 
die Weiterbildung so zu organisieren und einzusetzen, daß sie nach Umfang und 
nach den Bildungsinhalten der veränder ten globalen Arbeitskraftnachfrage als 
auch besonderen strukturellen Qualif ikationsengpässen angepaßt werden kann. 
Weiterbildung müßte also bei rückläufiger Konjunktur ausgeweitet werden (vgl. 
etwa Bundesanstalt für Arbeit 1971). 

Für die einzelnen Arbei tskräfte würde die Verwirklichung eines solchen, 
dem Konjunkturzyklus angepaßten Weiterbildungssystems eine Abkehr von der 
bisherigen relativ starren Abfolge formaler Ausbildung und produktiver Arbeit 
bedeuten. A n deren Stelle müßte ein flexibleres, der wirtschaftlichen Entwick­
lung stärker Rechnung tragendes Nacheinander von Bildung und Arbeit treten. 
Vorstellungen zur Implementierung eines solchen Konzepts wurden ebenfalls 
bereits im Rahmen der O E C D entwickelt . 2 

Auch in der Bundesrepublik Deutschland hat man das beschriebene Model l 
rezipiert, etwa in den „Überlegungen zu einer vorausschauenden Arbeitsmarkt­
po l i t ik" der Bundesanstalt für Arbei t : 

„Die zeit- und maßgerechte Planung von abrufbereiten Programmen zur 
Verstetigung der Beschäftigung im Konjunkturabfall (Arbeitsbeschaffungsmaß­
nahmen, intensivierte Fortbildungs- und Umschulungsaktionen) sind ein weite­
rer wichtiger Beitrag durch die Bundesanstalt für Arbeit zur Verbesserung der 
Beschäft igungsstruktur (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1974, S. 112). 

A u c h in den Durchführungsbes t immungen der Arbeitsverwaltung bei der 
Fö rde rung der Fortbildung und Umschulung nach § 43 A F G wird ausgeführt, 
daß ein spezielles arbeitsmarktpolitisches Interesse an beruflichen Bildungsmaß­
nahmen besteht, die bei besonders ungünstiger Beschäftigungslage vom Betrieb 
für dessen Arbeitnehmer durchgeführt werden (vgl. Amtl iche Nachrichten der 
Bundesanstalt für Arbeit 1975, S. 418 ff.). 
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b) Kosten und Erträge 

Traditionelle Anpassungen im Arbeitsvolumen bei Konjunkturrückgang, wie 
Kurzarbeit und Personalabbau, der mehr oder minder zu Arbeitslosigkeit führt, 
sind in vielerlei Hinsicht teuer. Sie bedeuten Einkommensverluste, brachliegen­
de Produkt ionskapaz i tä t , psychische und soziale Schäden und andere uner­
wünschte Folgelasten (vgl. dazu Reyher 1975, S. 63; Saterdag 1975). A n diesen 
Kosten sind Aufwand und Erträge von Weiterbildung zu messen, um deren 
volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Nutzen bewerten zu können . 

Die Kosten der beschäftigungspolit ischen Alternative Weiterqualifizierung 
erscheinen zunächst vergleichsweise hoch, wenn man ausschließlich den finan­
ziellen Aufwand betrachtet, den die Bereitstellung von Vol lze i tmaßnahmen ver­
ursachen würde. Nach einer bei Reyher vorgenommenen Berechnung beläuft 
sich der Betrag für Unterhaltsgeld und Zuschüsse zur Förderung der Fortbi l ­
dung (auf Jahresbasis) auf rund 18 M i o . D M (je 1000 potentiell Vollerwerbstä­
tiger) (vgl. Reyher 1975, S. 69). 

U m die Sinnhaftigkeit dieser Al te rna t ivmaßnahme wirkl ich abschätzen zu 
können , müssen aber Kosten und Erträge aufgerechnet werden. Per Saldo, so 
scheint es, überwiegen eindeutig die möglichen positiven Effekte dieses Instru­
ments. 3 

Kurzfristig gesehen könn te durch verstärkte Fort- und Weiterbildungsan­
strengungen ansonsten brachliegende Produktivkraft genutzt und zumindest 
ein Tei l der Arbeitnehmer vor Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit und deren nega­
tiven Folgen bewahrt werden. Längerfristig betrachtet k ö n n t e vor allem eine 
Verbesserung der Mobili tätsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräf­
te bei wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Veränderungen er­
zielt werden. 

E i n verbesserter und erweiterter Bestand an Qualifikationen und die daraus 
resultierende zusätzliche Produkt iv i tä t wären günstige Ausgangslagen für zukünf­
tiges Wirtschaftswachstum. Ebenso k ö n n t e die Weiterbildung dazu beitragen, 
die Umschichtung der Erwerbsbevölkerung auf Branchen, Berufe, Regionen 
und Arbei tsplätze mit höherer Produkt iv i tä t zu erleichtern. Es bestünde also 
die Aussicht, einerseits bereits vorhandene Ungleichgewichte durch Erleichte­
rung der Reallokation von Arbei tskräf ten schneller und mit geringeren Anpas­
sungslasten zu beheben. Für die Beschäftiger würden die Möglichkeiten zur 
Substitution, d. h. das Substitutionspotential, vergrößert . 

Schließlich ist mit extensiver Weiterbildung die Chance gegeben, Bildungs­
und Ausbildungsdefizite von Arbeitnehmern auszugleichen und damit auch das 
bestehende Gefälle von Beschäftigungschancen zu verringern. 

Nun stellt sich die Frage nach der Realisierung der Erträge. Hier ist zu be-
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denken, daß im wesentlichen nicht nur die Qualifikationsnachfrage, sondern 
auch die Verfügung über das Qualifikationsangebot bei den Unternehmen und 
Betrieben liegt und nur sehr begrenzt vom Staat gesteuert wird. Ohne das Zu­
tun der Betriebe als wichtigste Aus- und Weiterbildungsträger in der Bundesre­
publik ließe sich der potentielle Nutzen einer solchen Poli t ik nur teilweise ver­
wirklichen. 

3. A n f o r d e r u n g e n an eine k o n j u n k t u r p o l i t i s c h w i r k s a m e W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k 

der Bet r iebe u n d d ie ta tsäch l iche Praxis 

Wir definieren zunächst konkrete Anforderungen an eine konjunkturgerechte 
Weiterbildungspolitik der Betriebe — in bezug auf den Umfang, die inhaltliche 
Gestaltung der Maßnahmen und die Zielgruppen der Förde rung — und stellen 
dem gegenüber die empirischen Befunde zum realen Weiterbildungsverhalten 
der Betriebe. 

a) Vers tärkung der Weiterbildungsaktivi täten bei Beschäftigungseinbrüchen 

Als wirksame Alternat ivlösung zu Kurzarbeit und Personalabbau müßten die 
Betriebe das Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten so weit e rhöhen , daß es 
faktisch als „Auffangbecken ' ' für die Freigesetzten fungieren kann. Je nach 
Ausmaß des aktuellen Beschäftigungseinbruchs müßten die Weiterbildungslei­
stungen, vor allem die Vol lze i tmaßnahmen, kurzfristig beträcht l ich ausgeweitet 
werden können , weil das Angebot in konjunkturellen „Norma lze i t en" zur Dek-
kung des Bedarfs nicht ausreichen dürfte. 

Die Berichte hä t t en also bei der Festlegung des Umfangs ihrer Weiterbildungs­
m a ß n a h m e n von vornherein Verbrei terungsspielräume bei konjunkturellen 
Abschwungphasen einzuplanen bzw. die Inanspruchnahme öffentl icher Weiter­
bildungsmittel dem Konjunkturverlauf entsprechend zu gestalten. 

Erste Aufschlüsse über das tatsächliche betriebliche Verhalten in der jüngsten 
Rezession liefert eine repräsentative Betriebserhebung, die das ISF im Herbst 
1975 zu Fragen betrieblicher Personalplanung durchführ t e . 4 In 45 % der be­
fragten Betriebe wurden zu diesem Zeitpunkt Wei terb i ldungsmaßnahmen an­
geboten bzw. finanziell gefördert . Aber von den 82 % der befragten Unterneh­
men, die zwischen 1974 und 1975 Personalanpassungsmaßnahmen trafen, über­
brückten lediglich 2,3 % die Periode des betrieblichen Personalüberhangs mit 
Wei te rb i ldungsmaßnahmen. Im Vergleich zu Maßnahmen wie Übers tundenab­
bau (= 68 %) und Sonderschichtenabbau (=11 %), Entlassungen (= 50 %), 
Kurzarbeit (= 30 %) und Einstellungsstop (= 35 %) spielte die Beschäftigung 
des Personals durch verstärkte Weiterbildung nur eine geringe Rolle. 
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Tabelle 2: 
Entwicklung der Produktionskapazität 19741) und Verände­
rungen im Umfang der Weiterbildungsförderung 

*) nur Betriebe, die sich dem produzierenden Gewerbe (einschließlich Bau­
gewerbe) zurechnen. 

Quelle: ISF-Betriebserhebung 1975 

Tabelle 3: 
Umsatzentwicklung 1973/74 und Veränderungen im Umfang 
betrieblicher Weiterbildungsförderung 

Quelle: ISF-Betriebserhebung 1975 
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Dafür spricht auch das Befragungsergebnis, d a ß die Mehrheit der Betriebe 
den Umfang ihrer Weiterbildungsförderung in den vergangenen 12 Monaten 
unveränder t gelassen hat. V o n den. restlichen Betrieben war der Antei l der Be­
triebe, die die Förderung e inschränkten, geringer als der Ante i l derer, die die 
Förderung ausweiteten. Allerdings gab es hierbei be t rächt l iche Unterschiede 
zwischen den erfaßten Wirtschaftsbereichen. Während im Bausektor doppelt so 
viele Betriebe e inschränkten wie erweiterten, war das Verhäl tnis im Verarbeiten­
den Gewerbe ausgewogen; in den übrigen Bereichen gab es fast nur Ausweitung, 
aber keine Einschränkung (vgl. Tabelle 1). 

Allerdings scheint die Veränderung im Umfang der Weiterbildungsförderung 
von der Entwicklung im Umsatz und in der Produkt ionskapaz i tä t abhängig zu 
sein. Eine Vergrößerung des Weiterbildungsangebots zeigt sich verstärkt in Be­
trieben, die im Geschäftsjahr 1974 ihre Produkt ionskapaz i tä t ausweiteten, eine 
Einschränkung vor allem dort, wo die Produktion verringert wurde (vgl. Tabelle 
2). Ähnlich wurde das Weiterbildungsvolumen e rhöh t bzw. vermindert, wenn 
der Umsatz 1974 im Vergleich zum Vorjahr stieg bzw. sank (vgl. Tabelle 3). 

Als weiterer Indikator ließe sich der Umfang von Maßnahmen zur beruf­
lichen Förderung erwachsener Arbeitnehmer nach dem Arbeitsförderungsge­
setz heranziehen. Denn es wäre denkbar, daß die Betriebe ihre Inanspruchnah­
me öffentlicher Weiterbildungsmittel dem Konjunkturverlauf entsprechend 
gestalten bzw. auf ihre Beschäftigten einwirken, daß deren Eintri t t in AFG-ge-
förder te Bi ldungsmaßnahmen antizyklisch verläuft. 

Gemessen an der Zahl der Eintritte in Maßnahmen der beruflichen Bildung 
für die Jahre 1970 bis 1975 ist ein leichter antizyklischer Konjunktureffekt 
spürbar, wenn man den Zuwachs der Eintritte insgesamt sowie der Eintritte in 
Umschu lungsmaßnahmen bei den Männern im Jahr 1975 gegenüber 1973 und 
bei den Frauen 1974 und gegenüber 1973 betrachtet (Tabelle 4). Berücksichtigt 
man jedoch, daß sich im Jahr 1974 gegenüber den Vorjahren die Arbeitslosen­
zahl etwa verdoppelte und die Kurzarbeiterzahl um ein Vielfaches zunahm, so 
erscheinen die Veränderungen der Geförder tenzahlen doch recht unbedeutend. 

Beachtlich ist dagegen in den Rezessionsjahren 1974 und 1975 die Um­
schichtung der Geförder ten zugunsten der Erwerbslosen. Hierin kann man ein 
Indiz für eine gewisse Konjunkturelas t iz i tä t der Fö rde rungsmaßnahmen sehen, 
wenn auch der Ante i l der Geförder ten, die vor Beginn der Maßnahme arbeits­
los waren, an der Gesamtzahl der Arbeitslosen selbst im Jahr 1975 noch gering 
ist, nämlich knapp 10 %. 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



b) Verbesserung der Flexibil i tät 

Quantitative Erweiterung des Weiterbildungsangebots allein bö t e allerdings 
noch keine Gewähr , daß Weiterbildung antizyklisch wirksam werden kann. 
Ebenso wichtig ist es, die inhaltliche Gestaltung der betrieblichen Weiterbil­
dungspraxis danach auszurichten, daß die genannten Zielsetzungen erfüllt wer­
den. 

Das Erfordernis einer e rhöhten Mobili tätsfähigkeit der Arbeitskräfte bein­
haltet, daß diese über einen möglichst hohen Antei l an allgemeinen bzw. fachli­
chen Qualifikationen verfügen, die zwischenbetrieblich, aber auch innerbetrieb­
lich auf andere Tät igkei ten transferierbar sind. Breite Vermarktbarkeit ist dann 
eingeschränkt , wenn die Bi ldungsmaßnahmen zu begrenzten Qualifikationen 
bzw. Qualif ikationsaufsätzen führen, die nur innerhalb eines Betriebes, einer 
Abteilung oder gar nur an einem Arbeitsplatz einsetzbar bzw. verwertbar sind; 
hinzu kommt, daß sehr spezifische Qualifikation in der Regel schneller obsolet 
wird. 

Flexibi l i tä tsfördernde Weiterbildung müßte als besonderes Gewicht auf die 
Vermitt lung vielseitig verwendbarer Lerninhalte legen, die über spezielle Tätig­
keiten hinaus Grundlagenqualifikationen, Kenntnisse und Fertigkeiten in brei­
teren Berufsfeldern bieten, und zwar um so mehr, je weniger die zukünftigen 
Qualifikationsanforderungen vorhersehbar sind. 

Die Zielsetzung einer e rhöh ten Flexibil i tät schließt auch ein, daß die Arbeits­
kräfte ihre Weiterbildung mit einem Zertifikat abschließen können , einem allge­
mein gültigen ,,Qualifikationsausweis", der zwischenbetrieblich anerkannt und 
transferierbar ist. 

Entspricht die betriebliche Praxis der Weiterbildungsgestaltung diesen lang­
fristigen konjunkturpolitischen Erfordernissen? Bisherige Untersuchungen ge­
ben Anlaß zu der Schlußfolgerung, daß die Betriebe eher im Gegenteil die Mobi ­
litätsfähigkeit (zum Tei l auch die Substituierbarkeit) der Arbeitskräfte ein­
schränken. So zeigte sich, daß in den untersuchten Betrieben ein bedeutsamer 
Tei l der angebotenen Kurse produkt-, arbeitsplatz- oder betriebsspezifische 
Qualifikationen vermittelt, die nur in engen Bereichen verwertbar sind (vgl. 
Sass u.a. 1974, S. 89). Darunter fallen beispielsweise die formalisierte Einwei­
sung am Arbeitsplatz oder die auf bestimmte Produkte orientierte Verkaufs­
schulung. Dazu gehören auch solche Veranstaltungen, die überwiegend betriebs­
spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, etwa über spezielle organi­
satorische oder technische Zusammenhänge des Unternehmens. 

Nehmen die Betriebe bei Konjunkturrückgang nun Veränderungen in den 
Schwerpunkten der angebotenen Inhalte vor? Konzentriert man sich nun stär­
ker auf Maßnahmen allgemeiner oder fachlicher Bildung für die Arbeitskräfte? 
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Nach den ersten Ergebnissen unserer Betriebsbefragung 1975 trifft dies nicht 
zu. 88 % der Betriebe mit derzeitiger Weiterbi ldungsförderung haben die 
Schwerpunkte ihrer bisherigen Maßnahmen unveränder t beibehalten, nur 12 % 
gaben eine Schwerpunktverlagerung an. 6 Im letzteren Falle verstärkte man 
ebenso häufig innerbetrieblich organisierte Bi ldungsmaßnahmen wie man A l l ­
gemeinbildung und fachliche Qualifizierung intensivierte. E in deutlicher Trend 
in Richtung genereller zwischenbetrieblich transferierbarer Bildungsinhalte 
wird in der gegenwärtigen Rezession nicht spürbar. 

Wichtig ist auch, ob die Teilnehmer nach Absolvierung der Maßnahmen 
einen generellen Qualifikationsnachweis erhalten. Auch hier ergaben die bis­
herigen Institutsuntersuchungen und andere Studien zur betrieblichen Weiter­
bildungspraxis, daß dies vielfach nicht der Fal l ist. Häufig wird die Teilnahme 
nur in der Personalkartei vermerkt oder nur eine betriebsinterne Bescheinigung 
ausgestellt, aber kein Zeugnis oder zeugnisähnliches Zertifikat, das auch von an­
deren Arbeitgebern anerkannt werden k ö n n t e (vgl. Sass u. a. 1974, S. 93; vgl. 
auch Lenhardt 1974, S. 174). 

A u f direktem Wege werden Weiterbildungsteilnehmer in einer Reihe von 
Fällen auch in Form vertraglicher Verpflichtung an den Betrieb gebunden, nach 
der der Teilnehmer im Falle eines vorzeitigen Betriebswechsels die Qualifizie­
rungskosten dem Betrieb zurückers ta t ten m u ß . 

c) Besondere Förderung konjunkturanfäl l iger Arbei tskräf tegruppen 

Bestimmte Arbei tskräf tegruppen sind in Rezessionsphasen dem Beschäftigungs­
risiko besonders stark ausgesetzt. Dazu gehören diejenigen, die durch Qualifika­
tionsdefizite ohnehin benachteiligt sind, wie Un- und Angelernte, Frauen, aus­
ländische Arbei tskräf te ; ebenso äl tere . Arbeitnehmer, soweit sie nicht durch 
Tarifvertrag vor Entlassungen geschützt sind, und auch Jugendliche, die häufig 
infolge der weit verbreiteten Anwendung des Seniori tätsprinzips Opfer des Per­
sonalabbaus werden; während andere — etwa qualifizierte Fachkräf te — vom 
Konjunkturzyklus relativ stärker abgeschirmt sind. 

Für die konjunkturbedrohten Beschäftigungsgruppen erweist sich daher 
Weiterbildung als besonders dringlich; sowohl zur kurzfristigen Milderung aku­
ter Beschäftigungsrisiken als auch zur langfristigen Verbesserung ihrer inferio­
ren Beschäftigungslage. Das heißt , daß für sie bevorzugt und in breitem Um­
fang Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung angeboten werden müßten , wo­
bei häufig eine generelle Ausbildung für weitere, speziellere Qualifizierung not­
wendig ist. 

Entspricht die betriebliche Förderungspraxis dieser Zielsetzung? Die Unter­
suchungsbefunde dazu lassen eher auf das Gegenteil schließen: Schon in Zeiten 
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der „ N o r m a l " - und Hochkonjunktur nehmen die Betriebe eine selektive Förde­
rung vor, die deutlich die bereits qualifizierten Arbei tskräf tegruppen privile­
giert (vgl. Sass u.a. 1974; Lenhardt 1974). 

Das vergleichsweise starke Übergewicht von bereits Qualifizierten galt im 
übrigen auch für die Förderung der Fortbildung und Umschulung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1974). Seit 1974 dürfte 
sich jedoch, wie an der starken Zunahme der Erwerbslosen unter den Geförder­
ten erkennbar, die Förderung zugunsten der Problemgruppen des Arbeitsmark­
tes veränder t haben. 

Bei der betrieblichen Weiterbildung dagegen läßt sich in der jüngsten Rezes­
sion kein wesentlicher Umschwung in der Orientierung erkennen; das zeigen die 
Ergebnisse der Befragung 1975 wie vorangegangener Untersuchungen aus dem 
Jahre 1974 (Maase u.a. 1978, S. 24). 

Bei denjenigen Betrieben, die zum Erhebungszeitpunkt Herbst 1975 Weiter­
b i ldungsmaßnahmen anboten oder förder ten, wurde die in Tabelle 5 ausgewiese­
ne Verteilung der Teilnehmergruppen festgestellt. 

Der Schwerpunkt betrieblicher Weiterbi ldungsförderung liegt also bei der 
Schulung von qualifizierten Beschäftigungsgruppen: Führungskräfte , Teile der 
Angestellten, Facharbeiter. Die besonders benachteiligten konjunkturanfäl l igen 
Arbei tskräf tegruppen wie Un- und Angelernte bleiben deutlich Randgruppen 
des betrieblichen Qualifizierungsinteresses. 

Tabelle 5: 
Zielgruppen betrieblicher Weiterbildungsförderung 1975 

Teilnehmergruppen Häufigkeit der Nennungen* 
in Prozent 

AT-Angestellte 55 
Technische Angestellte 66 
Kaufmännische Angestellte 75 
Facharbeiter 49 
Angelernte 18 
Ungelernte 11 

n = 734 

Quelle: ISF-Betriebserhebung 1975 * Mehrfachnennungen 

Faß t man die Befunde zum betrieblichen Weiterbildungsverhalten zusam­
men, so zeigt sich, daß die Praxis der Betriebe den hier gestellten Anforderungen 
an eine konjunkturpolitisch wirksame Weiterbildungspolitik wenig entspricht, 
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ihnen teilweise sogar direkt zuwiderläuft : V o n einer gezielten antizyklischen 
Vers tärkung der Weiterbildungsaktivitäten bei Beschäftigungseinbrüchen kann 
nicht die Rede sein; statt spezieller Förderung der besonders konjunkturbe­
drohten Arbei tskräf tegruppen wird eher eine Polit ik der Privilegierung qualifi­
zierter Gruppen betrieben, und die inhaltliche Gestaltung der Maßnahmen be­
wirkt statt e rhöh te r Flexibil i tät der Arbeitskräfte eher im Gegenteil Bindung 
und verstärkte Abhängigkei t vom Betrieb. 

4 . We i te rb i l dungsp rax i s u n d Interessenlage der Bet r iebe 

Diese Befunde wollen wir nun auf betriebliche Interessenlagen zurückzuführen 
versuchen und in einem weiteren Schritt prüfen, ob und inwieweit die derzeit 
wichtigsten gesetzlichen Regelungen zur betrieblichen Bildung die Betriebe zu 
einem konjunkturpolitisch wirksamen Verhalten bewegen können . 

a) Das Interesse am Umfang der Weiterbildung 

Die empirischen Ergebnisse zum Weiterbildungsverhalten im Konjunkturver­
lauf lassen nicht erkennen, daß die Betriebe in Abschwungphasen ihre Weiter­
b i ldunsbemühungen forcieren. Wie läßt sich dieses Verhalten erklären? Betrach­
ten wir zunächst den Kostenaspekt. Zwar k ö n n t e n unter relativ günstigen K o ­
stenbedingungen in der Rezessionsphase freiwerdende betriebliche Produktions­
und Personalkapazi tä ten nun für verstärkte Weiterbi ldungsförderung verwendet 
werden. Dem steht jedoch entgegen, daß in Perioden konjunkturbedingter Un­
terbeschäft igung mehr Arbeitskraft intern und extern zur Verfügung steht und 
der Preis für diese Arbeitskraft relativ günstig ist. Für eine Erweiterung des be­
nöt igten Arbeitskraftpotentials durch Fort- und Weiterbildung besteht also bei 
rückläufiger Konjunktur wenig Anreiz. 

So wuchs denn auch in der Bundesrepublik das Weiterbildungsinteresse der 
Betriebe in engem Zusammenhang mit der Verknappung von Arbeitskraft in 
den 60er Jahren (vgl. Sass u.a. 1974, S. 126). Denn mit wachsender Anspan­
nung der überbetr iebl ichen Arbe i t smärk te stiegen nicht allein der Preis für die 
von außen gekaufte Arbeitskraft und — bei unelastischer betrieblicher Lohn­
struktur — auch häufig der Preis der bereits vorhandenen Belegschaft, sondern 
auch die Kosten der Personalrekrutierung. Damit e rhöh t sich der Anreiz des 
Betriebs zu intensiverer Nutzung und qualitativer Verbesserung des internen 
Beschäftigungsangebots durch Weiterbildung und Umschulung, um größere 
Produkt iv i tä t und Flexibi l i tät im Einsatz des vorhandenen Belegschaftsbestan­
des zu erzielen. 
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Allerdings bringt verstärkte Schulung in der Regel auch einen Entzug von 
Arbei t skapazi tä t aus der Produktion mit sich, seien es Weiterzubildende, Um­
schüler oder Ausbilder. Der tatsächliche ökonomische Anreiz für Weiterbildung 
bei zunehmender Arbei t skräf teknapphei t dürfte daher erheblich von den 
Größeno rdnungen dieses Teuerungs- und Entzugseffekts bestimmt sein. Analog 
stellt sich bei Entspannung des Arbeitsmarkts die Frage, ob im Nutzenkalkül 
des Betriebs die freiwerdende Kapazi tä t oder die Verfügbarkeit von Arbeits­
kraft für die Entscheidung über die Weiterbildungsaktivi tät ausschlaggebend 
sind. 

Das betriebliche Interesse an Weiterbi ldungsförderung dürfte auch von der 
Erwartung des Konjunkturverlaufs abhängig sein. Erwartet man ein relativ 
kurzfristiges Konjunkturtief mit absehbarer Weiterentwicklung des qualitativen 
Personalbedarfs im Falle des Aufschwungs, so dürften sich die möglichen Erträ­
ge aus der Nutzung brachliegender Kapazi tä t für Weiterbildung eher realisieren 
lassen als bei Erwartung einer längeren, tiefgreifenden und häufig von Struktur­
wandel begleiteten wirtschaftlichen Rezession. Die mit anhaltendem Konjunk-
turtief wachsende Ungewißhei t dürfte es auch sein, die die Betriebe von einer 
Ausbildung „auf Vorra t " oder „auf Lager", d. h. von einer allgemeinen Anhe-
bung des betrieblichen Qualifikationsbestands durch relativ unspezifische Lern­
inhalte, abhält . 

Nicht zuletzt hängt das betriebliche Weiterbildungsengagement von der Höhe 
des Kostendrucks in der Absatzkrise ab. Forcierte Bildungsaufwendungen sind 
allenfalls von Unternehmen zu erwarten, deren langfristige Ertrags- und Kapital­
struktur gefestigt ist. 

Die aus dem ökonomischen Rentabil i tätskalkül ableitbare Ambivalenz der 
Betriebe gegenüber Weiterbildungsaktivi täten bei konjunkturellen Auf- und A b -
schwüngen dürfte sich auch durch den Erwartungsdruck der Arbei tskräf te nicht 
wesentlich verändern. Soweit Belegschaften überhaupt auf das Interesse der Be­
triebe einwirken, ist dies eher in Zeiten der Vollbeschäft igung zu erwarten. 
Z u m einen verstärken sich im wirtschaftlichen Boom die Erwartungen der A r ­
beitnehmer an beruflichen Aufstieg im Betrieb, wozu in der Regel Weiterbil­
dung eine Grundlage oder Voraussetzung ist. Entsprechend dürfte der Aufstiegs­
druck nachlassen, wenn sich die betriebliche Ertragslage verschlechtert. Zum 
anderen — und dies scheint uns das wesentliche Moment — ist die Durchsetzungs­
fähigkeit von Arbeitnehmerinteressen und -forderungen ebenfalls konjunkturab­
hängig. Dies bedeutet, daß es bei sinkendem Beschäftigungsgrad für die Arbeit­
nehmer und ihre Interessenvertretung schwieriger wird, Weiterbildungsinteres­
sen gegenüber den Arbeitgebern durchzusetzen. Darüber hinaus ist nicht zu ver­
kennen, daß die e rhöh te Arbeitsplatzunsicherheit bei den Beschäftigten wenig 
Neigung zu Bi ldungsmaßnahmen hervorruft, soweit nicht sichergestellt ist, daß 
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man nach Absolvierung der Bi ldungsmaßnahme auf den alten bzw. einen bes­
seren Arbeitsplatz zurückkehren kann. Die Tatsache, daß seit Beginn der Rezes­
sion im Jahre 1974 von den Arbeitnehmern nicht deutlich verstärkt A F G - M i t t e l 
in Anspruch genommen wurden, wird zumindest teilweise aus Furcht vor Ver­
lust des Arbeitsplatzes erklärlich. 

b) Das Interesse an selektiver Förderung 

Die selektive Förderungspraxis — Bevorzugung ohnehin qualifizierter „s tabi ler" 
Beschäftigungsgruppen und Vernachlässigung minderqualifizierter Teile — ent­
spricht durchaus betrieblichen Interessen. 

Die Betriebe sind pr imär am rentablen Einsatz von Weiterbildung interessiert, 
d. h. am möglichst günstigen Verhäl tnis von Kostenaufwand und Erträgen. Eine 
Investition in die Qualifikation von Arbei tskräf ten lohnt sich für sie nur dann, 
wenn bei Knappheit auf den externen Arbei t smärkten eine Rekrutierung der 
benöt ig ten Arbeitskräfte von außen entsprechend teurer würde und wenn mit 
einer genügend langen Nutzungsperiode der weitergebildeten Arbeitskraft ge­
rechnet werden kann. 

Daher sind die Betriebe in der Regel geneigt, eher „s tab i le" Beschäftigungs­
gruppen zu fördern, die langfristig integrierbar sind, als solche, bei denen man 
nur kurze Beschäftigungsdauer annimmt. Zu diesen Gruppen mit kurzer Be­
schäft igungsdauer gehören aber gerade solche Arbeitskräfte wie Frauen, Aus­
länder, wie auch die Un- und Angelerntengruppen. 

Bei Konjunkturrückgang sind diejenigen Arbei tskräf tegruppen, bei denen 
Personalinvestitionen in Form von Weiterbildung nicht lohnend erscheinen, 
auch dem Risiko einer Entlassung als erste ausgesetzt. Da den Betrieben ein 
Überangebot auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, neigt man weit eher 
zu kurzfristigen A b b a u m a ß n a h m e n bei diesen Arbei tskräften als bei den teuren, 
schwer wiederbeschaffbaren Stammbelegschaften. Sie dienen dann als Elastizi­
tätspuffer für den betrieblichen Arbei tskräfteeinsatz. Entsprechend dem In­
teresse, möglichst lange Ertragszeiten für die Investitionen in Qualifikation zu 
sichern, wird also eine Diskriminierung zwischen den Arbeitskräften nach der 
Beschäftigungsdauer in pr imäre („s tabi le") und sekundäre („ ins tabi le") Grup­
pen vorgenommen. 

Für das effektive Interesse der. Betriebe an Weiterbildungsinvestitionen 
spielt weiter die jeweilige Stabil i tät der Arbeitskräftenachfrage eine Rolle, die 
mit der Stabil i tät der Absa tzmärk te zusammenhängt . Das kann bedeuten, 
daß gerade in besonders konjunkturanfäl l igen Branchen bzw. Betrieben — gera­
de dort, wo Fortbildungs- bzw. Umschu lungsmaßnahmen konjunkturpolitisch 
besonders dringlich erscheinen dürften — vom betrieblichen Interesse her wenig 
Anreiz für Weiterbildungsaktivi täten besteht. 
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c) Das Interesse an betrieblicher Bindung der Arbeitskräfte 

Für die Betriebe ist die At t rakt iv i tä t des Weiterbildungsinstruments also wesent­
lich davon abhängig, ob ein Ertrag aus solchen Investitionen sichergestellt wer­
den kann. Das Interesse richtet sich daher auf Inhalte und Gestaltungsformen, 
durch die das Risiko einer Abwanderung der weitergebildeten Arbeitskräfte 
weitgehend ausgeschaltet werden kann. 

Dies wird etwa dadurch erreicht, daß man Weiterbildung betriebsbezogen 
organisiert. E in weiteres Mit te l , die Abwanderungsgefahr zu reduzieren und die 
weiterqualifizierten Arbeitskräfte an den Betrieb zu binden, besteht im Vorent­
halten eines allgemeinen Zertifikats. 

Einer konjunkturgerechten Weiterbildungspraxis stehen also betriebliche 
Rentabi l i tä tserwägungen und Ungewißhei ten entgegen. 

5. Beein f lussen ö f f e n t l i c h e I n t e r v e n t i o n e n d ie be t r i eb l i che Interessenlage? 

Nun bleibt zu fragen, ob und wie die Betriebe durch öffentliche Regelung oder 
Steuerung dazu bewegt werden, ihre Weiterbildungsaktivi täten den konjunktur­
politischen Erfordernissen gemäß zu gestalten. Die Frage zielt zunächst also auf 
die vorhandenen staatlichen Normen bzw. finanziellen Anreize im Weiterbil­
dungsbereich und deren konjunkturpolitische Wirksamkeit. Im weiteren 
Sinne beinhaltet sie auch die Möglichkeit von Verbesserungen bzw. Alternati­
ven zur jetzigen Regelung. 

V o n den vorhandenen staatlichen Eingriffen, die relativ unmittelbar auf die 
Weiterbildung der Betriebe einwirken, sollen im weiteren das Arbeitsförderungs­
gesetz und das Betriebsverfassungsgesetz behandelt werden. Hier zeigen sich al­
lerdings erhebliche Defizite in bezug auf eine wirksame Korrektur der betrieb­
lichen Weiterbildungspraxis nach konjunkturpolitischen Erfordernissen. 

a) Die Schwächen des Arbeitsförderungsgesetzes 

Gemäß einer Anordnung des Verwaltungsrats der Bundesanstalt für Arbeit be­
steht im Hinblick auf Bi ldungsmaßnahmen ,,ein besonderes arbeitsmarktpoliti­
sches Interesse . . . an . . . beruflichen Bi ldungsmaßnahmen, die ein Betrieb bei 
einer besonders ungünstigen Beschäftigungslage für seine Arbeitnehmer, die an­
dernfalls von Arbeitslosigkeit bedroht wären oder einen Anspruch auf Kurzar­
beitergeld hä t ten , durchführ t oder durchführen läßt und die nicht länger als 
sechs Monate dauern. Eine Förde rung ist nur dann zulässig, wenn der Betrieb 
seine Einrichtungen hierfür unentgeltlich zur Verfügung stellt" (Amtliche Nach­
richten der Bundesanstalt für Arbeit 1975, S. 418 ff.). 
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Dennoch weisen die statistischen Ergebnisse der Förderungspraxis nicht dar­
auf hin, daß die Betriebe in der Rezessionsphase spürbar vers tärkt Weiterbil­
dung betrieben hä t t en . Dafür mag zum einen der Mangel an finanziellem Anreiz 
in der zitierten Anordnung beitragen. Es findet nicht unmittelbar Subventionie­
rung der betrieblichen Bildungseinrichtungen statt. 

Zum anderen werden im A F G mit der finanziellen Förde rung der Weiterbil­
dung kaum Auflagen oder Normen verbunden, die die Betriebe zu antizykli­
schem Einsatz dieser Mit te l oder zur besonderen Förde rung konjunkturanfäl l i ­
ger Belegschaftsgruppen im Betrieb veranlassen k ö n n t e n . Es hindert sie also an­
dererseits ebensowenig daran, aus der Weiterbi ldungsförderung das betriebs­
wirtschaftlich Beste für sich zu machen, und das heißt nach der oben skizzier­
ten Interessenlage, keine deutlich konjunkturwirksame Weiterbildungspolitik 
zu betreiben. 

Auch durch Bestimmungen, daß die Inhalte überwiegend in beruflicher B i l ­
dung, nicht dagegen in Allgemeinbildung bestehen sollen, t rägt das A F G nicht 
eben dazu bei, die Problemgruppen unter den Beschäftigten anzusprechen. 

Überdies en thä l t das A F G bislang keinerlei Regelungen des Arbeitsverhält­
nisses nach Absolvierung einer Bi ldungsmaßnahme. Es besteht also bislang kei­
nerlei Garantie für den Arbeitnehmer, auf einen besseren oder überhaupt auf 
einen Arbeitsplatz wieder eingestellt zu werden. 

Nicht zuletzt ist zu befürchten, daß mit der Durchsetzung staatlicher Spar­
m a ß n a h m e n im Bereich der öffentlichen Förderung von Umschulung und Fort­
bildung die konjunkturpolitische Wirksamkeit noch zusätzlich vermindert und 
eine Korrektur der betrieblichen Weiterbildungspraxis weniger als bisher erzielt 
werden k ö n n t e . Ob die Neugestaltung der Förderungsr icht l in ien vom 1. Januar 
1976 — die insgesamt allerdings deutliche Einschränkungen der bisherigen För­
derungspraxis vorsieht — das angestrebte Ziel einer Umschichtung der Bildungs­
m a ß n a h m e n auf Problemgruppen, vor allem ungelernte Erwerbslose, erreicht, 
bleibt abzuwarten (vgl. Arendt 1976). 

b) Geringe Einf lußmöglichkei ten des Betriebsrats 

M i t der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahr 1972 wurden für 
die Betriebsräte erstmals rechtliche Einf lußmöglichkei ten auf dem Gebiet be­
trieblicher Fort- und Weiterbildung und Personalplanung generell geschaffen. 
Damit schien nun die Chance eröffnet, Arbeitnehmerinteressen und -Zielsetzun­
gen in der Personalplanungspolitik der Betriebe s tärker zur Durchsetzung zu 
verhelfen. 

Eine kürzlich veröffentl ichte Untersuchung des ISF kommt zu der Feststel­
lung, daß dies bisher nicht gelungen ist (vgl. Maase u.a. 1978, Kap. III). Die 
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geringe Einf lußnahme der betrieblichen Arbeitnehmervertretungen ist entschei­
dend zurückzuführen auf die restriktiven betriebsverfassungsrechtlichen, organi­
satorischen und politischen Handlungsbedingungen, unter denen die Betriebsräte 
gegenwärtig ihre Vertretungsaufgaben wahrnehmen müssen und ohne deren Än­
derung keine Verbesserung von Vertretungspositionen zu erwarten ist. Das be­
trifft beispielsweise solche Probleme wie das weitgehende Fehlen von Orientie­
rungshilfen bei dieser neuen Aufgabe, unzureichende Ausstattung mit personel­
len und sachlichen Kapazi tä ten und entsprechenden Fachkenntnissen, nicht zu­
letzt auch schwache rechtliche Eingriffsmöglichkeiten für den Betriebsrat nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz (vgl. Maase u.a. 1978, Kap. IV) . 

Die Defizite in den öffentlichen Regelungen zur Weiterbildung führen also 
dazu, daß den Betrieben in diesem Bereich bislang weitgehende Handlungsfrei­
heit verbleibt: Sie sind weder eingeengt, d. h. verbindlich festgelegt, was die 
Entscheidung über Durchführung oder Nichtdurchführung und die zeitliche Dis­
position von Weiterbi ldungsaktivi täten betrifft, noch k ö n n e n sie auf bestimmte 
Prinzipien der Gestaltung verpflichtet werden. Solange aber auf den betriebli­
chen Aktionsraum selbst kein Einfluß ausgeübt werden kann, ist die Wirksam­
keit solch kompensatorisch angelegter Maßnahmen wie die des Arbeitsförde­
rungsgesetzes fraglich. 

c) Größere At t rak t iv i tä t alternativer öffentl icher Leistungen 

Wirksamkeit und Erfolg der Fort- und Weiterbildung als beschäftigungspoliti­
sche Maßnahme sind natürlich auch davon abhängig, welche Regelungen und 
Unters tützungen von öffentlicher Seite für andere M a ß n a h m e n bereitgestellt 
werden, um die Folgen von Unterbeschäft igung und Arbeitslosigkeit zu bewäl­
tigen. Betrachtet man allein die Ausgaben der Bundesanstalt für Kurzarbeit und 
Arbeitslosengeld, so betragen diese ein Vielfaches gegenüber den Aufwendun­
gen für Weiterbildung und Umschulung. 

Für den Betrieb bedeuten diese Leistungen, daß der Rückgriff auf Kurzar­
beit oder Entlassung finanziell attraktiver sein kann bzw. erst ermöglicht wird, 
da erwartet werden darf, daß ohne die entsprechenden öffentl ichen Leistungen 
der Betrieb einem stärkeren öffentlichen Druck ausgesetzt wäre, die relativ 
„ h a r t e n " Maßnahmen der Kurzarbeit und Entlassung zu vermeiden. Hier zeigt 
sich ein besonderes Dilemma: Einerseits wurden die staatlichen Hilfen erforder­
l ich, weil diese Leistungen von seiten der Betriebe nicht ü b e r n o m m e n wurden, 
ein Mindes tmaß an sozialer Absicherung für die Arbeitnehmer aber garantiert 
werden m u ß . Andererseits boten die öffentlichen Leistungen damit eine direkte 
Entlastungsfunktion für die Betriebe, die ihrerseits einen Tei l ihrer sozialpoli­
tischen Verpflichtungen auf einen Dritten, den Staat, abwälzen können . 
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U m den Betrieb zu einer Abkehr einer alternierenden Poli t ik des Personal-

aufbaus und Personalabbaus zu bewegen, müßte die öffentliche Arbeitsmarkt­

poli t ik darauf hinwirken, Personalschwankungen nicht zu „verbilligen", son­

dern im Gegenteil zu „ver teuern" . 

Ein Ausweg aus dem skizzierten Dilemma k ö n n t e darin bestehen, öffent­

liche Förde rung stärker als bisher auf Maßnahmen wie Fort- und Weiterbil­

dung zu orientieren; etwa dadurch, daß die Bewilligung von Kurzarbeitergel­

dern an die Betriebe nur gewährt wird, wenn diese nachweislich alle Möglich­

keiten der Überbrückung durch Fortbildung und Umschulung ausgeschöpft 

haben. 

1 Nach den Angaben der Edding-Kommission betrugen im Zeitraum 1971/72 die jährlichen 
Gesamtausgaben für Weiterbildung im Betrieb einschließlich Kosten für Lohnfortzahlung 
1 682,9 Mio. DM, zum Bereich der unternehmerischen Wirtschaft insgesamt — einschließ­
lich der Ausgaben auf Unternehmensebene, bei der Kammer und den Arbeitgeberorgani­
sationen — rund 2,12 Milliarden DM. Demgegenüber beliefen sich die Aufwendungen der 
Bundesanstalt für Arbeit für die individuelle Förderung der beruflichen Fortbildung und 
Umschulung, bei denen nur zum geringen Teil der Betrieb Maßnahmenträger war, im 
Jahre 1973 auf 1 468,6 Mio. DM, wobei diese Zahl die Übernahme von Unterhaltskosten 
mit einbezieht. Ohne diese Kosten reduzieren sich die Aufwendungen auf 299 Mio. DM. 

2 Unter anderem hat man an ein System von Bezugsrechten gedacht, in dem für jede Ar­
beitskraft die jeweiligen Anteile bzw. Zeiten von Qualifizierung, produktiver Arbeitslei­
stung und Freizeit bzw. Ruhestand bewertet und verrechnet werden. Vgl. Evans 1973; 
Rehn 1974. 

3 Zu dieser Einschätzung gelangt auch Reyher: „Die Alternative .Fortbildung' ist nur vor­
dergründig relativ teurer als Arbeitslosigkeit. . . Im Hinblick auf ihre ausgeprägte Zu­
kunftsorientierung wäre diese Alternative selbst dann anderen vorzuziehen, wenn sie 
auch einen größeren Aufwand bedingt." (Reyher 1975, S. 70). 

4 Bei der Betriebserhebung 1975 von ISF und Sozialforschung Brög wurden insgesamt 
1919 Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland aus allen Wirtschaftsbereichen (ohne 
Landwirtschaft und öffentlichen Dienst) erfaßt. Für die Stichprobenauswahl wurden fol­
gende Kriterien zugrunde gelegt: mindestens 200 Beschäftigte, oder mindestens DM 500 000 
Kapital, oder mindestens DM 500 000 Jahresumsatz. Die vorliegenden Ergebnisse basie­
ren auf einer Auswertung aus dem vollständigen Erhebungsmaterial, die alle Betriebe mit 
mehr als 50 Beschäftigten umfaßt (1622 Betriebe). Dabei wurde eine Gewichtung des 
Materials nach Branchen- und Betriebsgrößenanteilen entsprechend der Besetzung in der 
Arbeitsstättenzählung 1970 vorgenommen. 

5 Die entsprechende Frage lautete: „Hat sich das Angebot bzw. die finanzielle Förderung 
der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in den letzten 12 Monaten schwerpunktmäßig 
verlagert?" (Wenn ja:) Worin bestand die Schwerpunktverlagerung?: a) mehr innerbe­
trieblich organisierte Bildungsmaßnahmen; b) mehr außerbetrieblich organisierte Bil­
dungsmaßnahmen ; c) mehr Allgemeinbildung; d) mehr Fachbildung; e) Sonstiges (Mehr­
fachnennungen möglich). 
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V. Bernhard Teriet* 

Personalplanung und die Veränderung der Arbeitszeit 

Gliederung: 

1. Die Ausgangssituation 
2. Die konventionelle Arbeitszeit Ordnung in der Herausforderung 
3. Beispiele für neue Arbeits- und/oder Betriebszeitregelungen 

1 . D ie Ausgangss i tua t ion 

Was das Volumen der erwerbswirtschaftlichen Arbeitszeit also der Lebenszeit 
von Menschen, die der erwerbswirtschaftlichen Arbeit gewidmet wird — anbe­
langt, so kann hier zunächs t auf zwei wichtige Indikatoren hingewiesen werden, 
nämlich erstens auf das makroökonomische Arbeitszeitvolumen der deutschen 
Volkswirtschaft, das sich im Jahre 1975 auf rund 46,0 Milliarden Stunden be­
lief (vgl. Bach u.a. 1977, S. 19), und zweitens auf das mikroökonomische, indi­
viduelle Arbeitszeitvolumen, das bezogen auf eine durchschnittliche Biographie 
eines abhängig Beschäftigten, gegenwärtig rund 14 Prozent der jeweiligen Ge­
samtlebenszeit ausmacht, sofern die Erwerbsbiographie in der Rolle eines V o l l ­
zeitbediensteten ,absolviert* wird (vgl. Teriet 1976a, S. 8). Das sind zwar ein­
drucksvolle Zahlen, ihr Aussagegehalt ist allerdings ohne korrespondierende 
Angaben zur jeweiligen Struktur der Arbeitszeitkomponenten begrenzt, denn 
erst der Blick auf die chronometrische, d. h. also auf die quantitative Strukturie­
rung und auch auf die chronologische, d. h. die Plazierung der Arbeitszeitmen­
gen in der Zeit betreffende Strukturierung eröffnet detailliertere Einsichten in 
das betrachtete Arbeitszeitgefüge und damit gleichfalls Ansatzpunkte für per-
sonalplanerische Strategien. 

* Der Autor schrieb diesen Beitrag als Gastprofessor an der Gesamthochschule Kassel und 
ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg. Zu seinen wissenschaftlichen Hauptarbeitsgebie­
ten gehören Arbeitszeit- und Arbeitsmarktforschung, Arbeitsökonomik. Der Beitrag ist die 
überarbeitete Fassung seines Einführungsreferats für eine Arbeitsgruppe zu demselben The­
ma auf dem Symposium „Personalplanung unter veränderten Wachstumsbedingungen" 
1978. 
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Konzentriert man sich zunächst auf die chronometrischen Dimensionen, so 
sind beispielsweise folgende Eckwerte hinsichtlich der durchschnittlichen 
jährl ichen Arbeitszeit je beschäft igtem Arbeitnehmer in der Gesamtwirtschaft 
interessant (wobei wiederum die Gruppe der Vollzeitkräfte als die noch domi­
nierende Gruppe zuerst anzusprechen ist): Aufgrund der kalendermäßigen 
und tariflichen Vorgaben, wie der Zahl der Samstage und Sonntage — beide 
Tage stehen für die zwei arbeitsfreien Tage bei der vorherrschenden 5-Tage-
Woche — sowie der Zahl der bezahlten Feiertrage, wie auch der Wochenarbeits­
zeit, die sich zwischenzeitlich für rund 93 Prozent bei der 40-Stunden-Woche 
eingependelt hat, und der Tage des jährl ichen Erholungsurlaubs — zur Zeit im 
Schnitt etwa 25 Arbeitstage pro Jahr, kommt man zu einer Solljahresarbeitszeit 
von rund 1800 Stunden pro Vollzeitkraft. Diese Solljahresarbeitszeit ist bei 
ihrer Umsetzung in die effektive Jahresarbeitszeit zu vermindern, um die Aus­
fallstunden durch Krankheit , Kurzarbeit, Schlechtwetter, Arbeitskampf bezie­
hungsweise aufzustocken durch Mehrarbeitsstunden (vgl. Tabellen 2—4, in : 
Bach u.a. 1977, S. 28—30). Diese Auflistung der wesentlichen Bestimmungs­
faktoren der Soll- und Istjahresarbeitszeit läßt bereits die Komplex i t ä t des Jah-
resarbeitszeitgefüges erkennen, auf das an anderer Stelle noch einmal zurück­
zukommen ist. 

Betrachtet man darüberhinaus einmal die Einbettung der Erwerbsbiographie 
in die Gesamtbiographie der Erwerbstät igen — ein Aspekt, der in der allgemei­
nen Diskussion um Arbeitszeitfragen zweifelsohne bisher zu sehr vernachlässigt 
wurde und der leider im Moment auch nur auf der Basis einiger Daten aus 
Frankreich hier angesprochen werden kann, — dann zeigen sich erhebliche tätig­
keitsspezifische Diskrepanzen in den Strukturen der Biographien, wie die Auf­
stellung (S. 322) erkennen läßt . Mi t diesen wird man sich in der Zukunft inten­
siv auseinandersetzen müssen, — höchstwahrscheinl ich sogar im Kontext einer 
radikalen Neuorientierung der Arbeitszeitordnung(en), wie sie beispielsweise 
vom Präsidenten der Federated Clerks Union of Australia gefordert wird , wenn 
er dafür plädiert : 

„. . . ein fortschrittlicher Weg zur Umschulung, zur Arbeitskräftemobilität, zum stufen­
weisen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im Alter und zur schöpferischen Freizeitge­
staltung führt unausweichlich zu dem umfassenderen Konzept von „Lebensarbeitszeit 4' an­
stelle der „Wochenarbeitszeit". Allein über die Einführung eines solchen Lebensarbeitszeit-
Konzepts dürfen wir eine gerechtere Verteilung der Ergebnisse des technologischen Wan­
dels erwarten. Die Arbeitszeit und Freizeitpolitik sollten unter diesem Gesichtspunkt 
neu geordnet werden." (Maynes 1977, S. 2). 

Zurück zur chronometrischen Struktur unseres gegenwärtigen Arbeitszeitge-
füges und damit zu einem nur wenig erhellten Bereich in diesem Gefüge, näm­
lich dem sogenannten Teilzeitbereich und den sonstigen, vom Vollzeitarbeits-
konzept abweichenden Strukturteilen, wie zum Beispiel dem Bereich der Zeit-
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arbeit. Als rud imentä re Orientierungshilfen über diesen Sektor können zur Zeit 
nur folgende Daten angeboten werden: die Penetration der Teilzeitarbeit war 
bis zum Jahre 1975 bereits so weit fortgeschritten, daß immerhin etwa 1,8 
Mil l ionen Personen oder 8,3 Prozent der abhängig Beschäftigten in der Bundes­
republik Deutschland in einem Teilzeitarbeitsverhältnis standen, wobei es eine 
eklatante Dispari tät in der geschlechtsspezifischen Verteilung gibt, denn der 
Ante i l der männl ichen Teilzeitbeschäftigten ist nach wie vor sehr gering. (Vgl. 
Teriet 1977a, S. 311). Aus dem Problemfeld Zeitarbeit kann nur auf Daten 
zur Zeitarbeit im Rahmen der legalen Arbei tnehmerüber lassung verwiesen wer­
den, die allerdings den Stellenwert dieser A r t der Zeitarbeit in unserem Erwerbs­
system als relativ gering erscheinen lassen, denn das dadurch abgedeckte Arbeits­
zeitvolumen — bezogen auf das Gesamtvolumen — liegt nach wie vor bei einem 
Wert von weniger als 0,1 Prozent (1973 =0,09%, 1974 = 0,05 %, 1975 = 0,04 %, 
1976 = 0,05 % - vgl. Teriet 1978a, S. 18.). 

Hinsichtlich der chronologischen Struktur unserer Arbeitszeitordnung lassen 
sich leider auch nur relativ globale Angaben machen, da die Erfassung dieser 
Komponenten in der amtlichen Statistik immer noch mehr als notleidend ist. 
Immerhin dürfte bereits ein erhebliches Maß an chronologischer Arbeitszeit­
flexibilität, die ihren Niederschlag u.a. in Schicht-, Nacht-, Wochenendarbeit, 
in gleitender Arbeitszeit, variabler Arbeitszeit, kapazi tä tsor ient ier ter Arbeits­
zeit etc. findet, etabliert sein, ohne daß damit jedoch das gesamte Potential (so­
wohl in positiver als auch in negativer Hinsicht) an möglichen chronologischen 
St ruk turveränderungen bisher ausgeschöpft ist. Vielerorts wird diese Seite der 
Arbeitszeitordnung weiterhin als irrelevant und/oder unwichtig eingeschätzt , 
was dann wiederum die erheblichen Defizite an Transparenz in diesem Bereich 
mit erklärt . 

2 . D ie k o n v e n t i o n e l l e A r b e i t s z e i t o r d n u n g in der H e r a u s f o r d e r u n g 

Nach dieser groben Skizzierung des gegenwärtigen Istzustands der Arbeitszeit­
ordnung unserer Volkswirtschaft stellt sich die Frage, inwieweit diese Ordnung, 
an deren Konservierung oder Reformierung das Personalmanagement maßgeb­
lich mitwirken kann, noch dem Postulat „hochen twicke l t e Ö k o n o m i e erfordert 
auch eine (Arbeits-) Ze i tökonomie auf einem korrespondierenden Entwicklungs­
stand" genügt. Das Spektrum der Meinungen über die angemessene Antwort 
auf diese komplexe und komplizierte Frage dürfte sehr weit auseinandergehen. 
Es reicht zweifelsohne vom sturen Beharren auf dem gegenwärtigen Status quo 
bis hin zu jener Einsicht des Personaldirektors der F i rma Citroen in Frankreich, 
der stellvertretend für nicht wenige Personalmanager kürzlich feststellte: 
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„Wir glauben, daß die Arbeitnehmer mehr wollen als nur mehr Freizeit. Sie wollen die 
Möglichkeit haben, ihre Freizeitperioden selbst bestimmen zu können, um daraus je nach 
Alter und persönlichen Interessen das Beste machen zu können. Dementsprechend sollten 
wir wegkommen von einer Politik, die auf Wochenarbeitszeitregelungen, auf eine weitere 
(d. h. fünfte) Woche Jahresurlaub oder auf eine Herabsetzung des gesetzlichen Rentenal­
ters abzielen und stattdessen nach Möglichkeiten suchen, wie der einzelne seine Arbeitszeit 
und Freizeit besser über sein ganzes Arbeitsleben hinweg auswählen und verteilen kann" 
(Tavernier 1978, S. 39). 

Dies ist übrigens eine Einsicht, die auch andere ,Funkt ions t räger 4 außer den Per­
sonalmanagern vertreten! 

Aus der Sicht der Arbeitszeit- und Arbeitsmarktforschung, die in starkem 
Maße internationale Entwicklungen und Trends mit in ihre Analysen einbezieht, 
spricht vieles für eine sich wohl noch vers tärkende Herausforderung der kon­
ventionellen Arbeitszeitordnung mit ihren monolithischen Eckwerten und 
Tragpfeilern durch das individuelle, betriebs- und volkswirtschaftliche Bedürf­
nis nach mehr Diversifikation und Flexibi l i tät im Bereich der Arbeits- und Be-
triebszeitallokationen und damit auch für eine Personalpolitik in Richtung auf 
einen »optimal workforce mix ' . Der Faktor Zeit und seine Allokat ionsmöglich-
keiten werden damit aus dem Zustand eines wenig direkt beeinf lußbaren Da­
tums im individuellen und unternehmerischen Datenkranz des Prozesses der 
erwerbswirtschaftlichen Aufgabenerledigung in einen Zustand einer permanen­
ten Gestaltungsaufgabe überführt; bezogen auf die hier im Vordergrund stehen­
de Problematik he iß t das mit anderen Worten: Personal-, Arbeitsplatz-, Aufga­
benerledigungsplanung implizieren im vers tärkten Maße auch möglichst ratio­
nale Zeitplanungen und Zeitallokationen! 

Dieser Trend vergegenwärtigt sich unter anderem in einer Fülle von neuen Mo­
dellen und Ansätzen der Arbeits-Betriebszeitregelungen mit möglichst viel 
chronometrischer und/oder chronologischer Flexibil i tät und damit Anpassungs­
fähigkeit an die sich verändernden Konstellation im individuellen, unterneh­
merischen und volkswirtschaftlichen Bereich in einer Phase des Umbruchs und 
der Neuorientierung. 

3. Beispiele f ü r neue A r b e i t s - u n d / o d e r Bet r iebsze i t rege lungen 

Wie sehr bereits die Entwicklung in Richtung auf neue Strukturen der Arbeits­
zeitverteilungen fortgeschritten ist, soll nunmehr mit Hilfe einer Auflistung der 
wichtigsten neuen Konzepte zur Arbeits- und/oder Betriebszeitregelungen doku­
mentiert werden, da sie sichtbar werden lassen, wohin die zukünftigen Strate­
gieansätze in diesem Allokationsbereich gehen dürften. 
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Beginnend mit Ansätzen zur Neuregelung der täglichen und wöchent l ichen 
Arbeitszeiten erscheinen insbesondere beachtenswert: 

a) Das B a n d b r e i t e n m o d e l l zu r Regelung der Wochenarbe i t sze i t 

Wie aufgezeigt wurde, kommt den Vorgaben zur Wochenarbeitszeitregelung in 
der gegenwärtigen Arbeitszeitstruktur — insbesondere für die Vollzeitkräfte un­
seres erwerbswirtschaftlichen Bereichs — nach wie vor eine dominante Bedeu­
tung zu. Ihr großer Stellenwert als arbeitszeitpolitischer Aktionsparameter zeigt 
sich unter anderem in den heftigen Auseinandersetzungen um die Abkehr von 
der mittlerweile wieder magischen 40-Stunden-Marke und dem damit verbunde­
nen Einstieg in die 35-Stunden-Woche als neuem chronometrischen Bestim­
mungsfaktor der Wochenarbeitszeit. Entspricht die Ausrichtung auf einen einzi­
gen Fixpunkt — sei es nun die 35-Stunden-Woche oder die 25-Stunden-Woche 
— den Erfordernissen einer modernen, diversifizierten Ökonomie? Kaum — wie 
sich über zwei unterschiedliche Argumentationsketten belegen läßt : So haben 
wir einerseits bereits aus der Theorie der Wechselkurse mit ihren drei Varianten 
„starre , begrenzt flexible und flexible Wechselkurse" gelernt, daß ein dynami­
scher Welthandel kaum noch über starre Wechselkurse „bewäl t igbar" ist. Das 
Sozialprodukt wollen jedoch nicht wenige Nostalgiefans nach wie vor unter 
starren Arbeitszeitbedingungen „erwir tschaf ten" . Damit ist man jedoch schon 
beim zweiten Begründungszusammenhang: Denn, während man nach wie vor 
immer noch so tut, als ob man über einen — weitgehend tabuisierten — Para­
meter die wichtige Arbeitszeitordnung (nicht im Sinne der A Z O ) unserer Volks­
wirtschaft steuern k ö n n t e , gibt es bereits längst eine Erosion dieser Größe, 
nämlich in Gestalt all jener Arbeitszeiten, die nicht mehr Vollzeitarbeit im 
klassischen Sinne darstellen — insbesondere also durch die sogenannte Teilzeit­
arbeit. Hier manifestiert sich evident ein erhebliches Bedürfnis nach einem ge­
wissen Pluralismus von Wochenarbeitszeiten, dem man sich zukünftig immer 
weniger verschließen kann — auch unter dem Aspekt der unbequemen Arbeits­
zeiten, des Auseinanderlaufens von Arbeitszeiten der Arbei tskräf te und Be­
triebszeiten der Arbei tsplä tze (siehe Schichtarbeit!) etc. . 

Angesichts dieser Ausgangssituation stellt sich also die Frage, ob man nicht 
zukünftig beispielsweise zu bestimmten Bandbreiten von Wochenarbeitszeiten 
kommen m u ß , zum Beispiel in einem Intervall von plus oder/und minus 10 
oder 20 Prozent der Standardwochenarbeitszeit. In den U S A hat man das bei­
spielsweise vor einiger Zeit im Rahmen des sogenannten Santa-Clara-Modells 
mit proportionalen Einkommens- und Arbeitszeitabschlägen von der 40-Stun-
den-Woche bis zur 32-Stunden-Woche versucht und dabei die Erfahrung ge­
macht, daß eine derartige Vorgehensweise im Interesse aller Beteiligten ist. 
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b) D ie kapazitäts- oder aus las tungsor ient ie r te var iab le A r b e i t s z e i t 

Ein anderer Ansatz, um mit dem geschilderten Problem fertig zu werden, ist 
die sogenannte kapazi tä ts- oder auslastungsorientierte variable Arbeitszeit, 
die außerdem noch dem bislang zu wenig beachteten Umstand eines schwan­
kenden Aufgabenflusses in den Betrieben Rechnung zu tragen versucht (vgl. 
Teriet 1978c, S. 19). Dieses Model l , das nicht auf konjunkturell bedingte Pro­
duktionsschwankungen, sondern auf betriebsspezifische Schwankungen im Ar ­
beitsanfall abstellt, beinhaltet also eine bessere Kombinat ion von zu erledigen­
den Arbeiten, Arbei tskräf ten und Arbei tsplä tzen im Zeitablauf zwecks Vermei­
dung von Leerzeiten. Es findet überall dort zunehmend Anwendung, wo eine 
Synchronisation dieser drei Komponenten über konventionelle Strategien im­
mer aussichtsloser wird ; so beispielsweise im Handel, der auße rdem noch durch 
die Imperative des Ladenschlußgesetzes im Hinblick auf die Betriebszeitgestal­
tung stark gebunden ist. Eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung dieser 
A r t der Arbeitszeitgestaltung ist allerdings ein größerer Bezugszeitraum zur 
Glä t tung der unterschiedlich anfallenden Auslastungen, (die keineswegs auf 
die Arbeitnehmer übertragen werden) und die im Rahmen einer von allen Betei­
ligten getragenen Betriebsvereinbarung über intertemporalen Zeitausgleich be­
werkstelligt wird . 

c) Das ,Job-Sharing-Modell' 

Bei diesem Model l (vgl. Teriet 1977b) geht man zunächst von den Gegebenhei­
ten eines Standardeckwerts der wöchent l ichen Arbeitszeit, wie zum Beispiel 
der 40-Stunden-Woche, aus und versucht dann über eine neue A r t der Arbeits­
vertragsgestaltung eine in sich recht flexible »Ausfüllung' bestimmter Vollzeit­
arbeitsplätze durch zwei oder mehrere Arbei tskräfte , die ihrerseits dann weni­
ger als 40-Stunden tätig sein müssen, wenngleich sie ihrem Arbeitgeber gegen­
über auch die Verpflichtung einer solidarischen Haftung für die Aufgabenerledi­
gung des durch Job-Sharing abgedeckten Arbeitsplatzes eingehen. Dazu ein 
veranschaulichendes Beispiel: der Vollzeitarbeitsplatz X wird in Job-Sharing 
durch die Herren A und B bewirtschaftet', wobei beide Herren ihr Innenver­
hältnis, d. h. zum Beispiel die zeitliche Aufteilung der Pflichten und Rechte aus 
ihrer gemeinschaftlichen Verpflichtung gegenüber ihrem Arbeitgeber, eigenver­
antwortlich regeln können . Eine Regelung nach dem Schlüssel 50 : 50 stellt 
dann nur eine Möglichkeit von sehr vielen dar, denn A kann beispielsweise bei 
diesem Model l ebenso mit B eine Regelung 25 : 75 oder 21 : 79 vereinbaren. 
Über dieses Model l ist es u. a. in den U S A gelungen, einen Einstieg in »qualifi­
zierte Teilzeitarbeit' zu bewerkstelligen, zumal man sich ja nach wie vor auf 
dem konventionellen Vollzeitarbeitsmarkt — aus der Perspektive der tangierten 
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Arbei tsplä tze — bewegen kann, was ja die Beschäftigungschancen erheblich 
verbessert. 

d) Das M o d e l l des Jahresarbei tszei tver t rages 

Im Bereich der Jahresarbeitszeit, die als Bezugszeitraum für Arbeitszeitalloka­
tionen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung und Beachtung gewon­
nen hat, ist insbesondere das Model l des Jahresarbeitszeitvertrages (vgl. Teriet 
1976b) als ein variabler Teil eines regulären Arbeitsvertrages hier vorzustellen. 
Dieser Ansatz wi l l den jeweiligen effektiven Arbeitszeiteinsatz einer Arbeits­
kraft einerseits vorab fixieren und andererseits in einen Bezugsrahmen stellen, 
der für viele andere Planungsansätze bis hin zur Gratifikation längst akzeptiert 
und üblich ist. Er stellt solchermaßen die konsequente Fortentwicklung der 
tradierten Arbeitszeitordnungseckwerte mit ihrem Beginn beim Stundenlöh­
ner über den Tagelöhner hin zum Wochenlöhner dar, denn über ihn läßt sich so­
wohl das jeweilige Arbeitsquantum als auch das Arbeitseinkommen für die ver­
schiedenen Arbeitsjahre wesentlich präziser vorab fixieren. Dabei können in­
nerhalb dieser größeren Zeitspanne gewisse Beschäft igungsschwankungen — bei 
einer Beschäftigungsgarantie von beispielsweise 1800 Stunden im Jahre 1979 — 
ausgeglichen werden. 

Auße rdem läßt dieses Model l , über dessen Konkretisierung beispielsweise 
seit dem Sommer 1978 die französischen Sozialpartner bereits intensiv disku­
tieren, vielfältige Abstufungen in der gewünschten Erwerbsbeteilung für eine 
bestimmte Periode zu. Es eröffnet nach Ablauf einer derartigen Zeitspanne 
wiederum das Spektrum aller Optionen im jeweils geltenden Rahmen der chro­
nometrischen Fixpunkte für die Handhabung dieses Modells von beispielswei­
se 1000 Stunden bis 2000 Stunden im Arbeitsjahr X . Dieser hier nicht weiter 
dargelegte Ansatz kann als außerordent l ich zukunfts t rächt ig eingestuft werden, 
nicht zuletzt wegen seines ungeheuren chronometrischen und chronologischen 
Flexibi l i tä tspotent ials . 

e) Lebensarbe i tsze i t -Mode l le 

Aber auch die Lebensarbeitszeit rückt vers tärkt als wichtiger Parameter unserer 
Arbeitszeitordnung in das allgemeine Interesse, wobei einerseits die kritischen 
Übergänge zwischen Nicht-Erwerbstät igkei t und Erwerbstät igkei t zu Beginn 
und am Ende einer Erwerbsbiographie intensiver hinterfragt werden. Anderer­
seits stellt sich auch zunehmend das Problem nach etwaigen größeren Blöcken 
von Nicht-Arbeit während einer Erwerbsbiographie, wie sie beispielsweise auch 
zunehmend in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Stichwort der 
Sabbaticals bzw. der Langzeiturlaube (vgl. Teriet 1978d) diskutiert werden. 
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Dabei versteht man unter Sabbaticals größere Unterbrechungen einer Er­
werbstät igkei t bei Aufrechterhaltung eines Arbeitsverhältnisses im Sinne von 
Langzeiturlauben, die für vielfältige Zwecke oder Verwendungen, wie zum Bei­
spiel Bildungs-, Erholungs-, Ruhestandsvorbereitungszwecke und vieles andere 
mehr einsetzbar sind und die man nicht im Rahmen des konventionellen Jahres­
urlaubs von bis zu sechs Wochen realisieren kann. Wenngleich Sabbaticals vom 
Begriff her eine gewisse Periodizi tät und eine gewisse Dauer, nämlich im A b ­
stand von jeweils sieben Jahren eine einjährige ,Freizeit' implizieren, so sind 
beide Aspekte keineswegs unabdingbar, d. h. mit anderen Worten, daß sowohl 
kürzere Abs tände denkbar sind — beispielsweise Intervalle von fünf Jahren — als 
auch das Ausmaß nicht immer gleich ein ganzes Arbeitsjahr umfassen m u ß . So 
haben beispielsweise die amerikanischen Stahlarbeiter bereits seit Jahren eine 
Sabbatordnung, dergemäß ihnen alle fünf Jahre ein 13wöchiger Langzeiturlaub 
zusteht. Zweifelsohne manifestiert sich in den Sabbaticals ein interessanter A n ­
satz zur Bereicherung unserer Arbeitszeitordnung, über den man in Zukunft 
s tärker nachdenken m u ß , denn Sabbaticals sind kaum nur für australische, ame­
rikanische und schwedische Arbeitnehmer attraktiv! 

Was nun die Nahtstellen zwischen Erwerbstät igkei t und Nicht-Erwerbstät ig­
keit anbelangt, so rückt sowohl der gleitende Ruhestand (vgl. Teriet 1978e) als 
ein neuer Einstieg in die dritte Lebensphase als auch ein gleitender Eintritt in 
das Erwerbsleben aus dem Bildungssystem zunehmend in das Blickfeld für 
Neuordnungen. Beiden Ansätzen ist gemeinsam, daß sie ein Abflachen der Hür­
den zwischen den jeweiligen Lebensphasen über eine Reduktion der Arbeitszeit 
während dieser kritischen Phasen des Übergangs bieten und daß sie solcherma­
ßen gewisse Schocksituationen, wie einerseits den sogenannten Pensionsschock 
und andererseits den Praxisschock der Anfänger im Berufsleben, ausräumen 
wollen. Nachdem im Bereich der Gewerkschaft Nahrung, Genuß , Gas ts tä t ten , 
d. h. konkret in der deutschen Zigarettenindustrie, und im Bereich der Brauerei­
industrie in N R W der konkrete Einstieg in den gleitenden Ruhestand zwischen­
zeitlich gelungen ist, bleibt nur zu hoffen, daß man sich in absehbarer Zeit auch 
vers tärkt um analoge Regelungen zu Beginn des Erwerbslebens kümmer t , wie 
sie beispielsweise in Frankreich durch eine Kombinat ion von Teilzeitstudium 
und Teilzeitarbeit mit nicht unerheblichem Erfolg bereits auf den Weg gebracht 
wurden. 

Insgesamt zeigen die hier kurz vorgestellten neuen Ansätze für eine Neuord­
nung unserer Arbeits- und Bet r iebsze i tökonomie , daß man in Zukunft auch in 
diesem Bereich zu einer Strategie der Flexibilisierung und der Diversifikation 
mit vielen Wahlmöglichkeiten kommen m u ß . Hier eröffnet sich ein neuer Aktions­
bereich für eine moderne Personalpolitik und -planung, mit dem sich alle mittel­
bar und unmittelbar Beteiligten auseinandersetzen müssen! 
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V I . Podiumsdiskussion „Personalplanung und Arbeitsmarkt" 

Diskussionsleitung: 
Mira Maase wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 

Sozialwissenschaftliche Forschung e. V., München 

Teilnehmer: 
Günther Ballin Betriebsratsvorsitzender 

Dr. Fritz-Jürgen Kador 

Erich Herrmann 2. Vorsitzender im Hauptvorstand der Gewerk­
schaft Nahrung-Genuß-Gaststätten 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver­
bände 

Alfred Kohl Präsident des Landesarbeitsamtes Südbayern 

Hans Rehhahn Arbeitsdirektor im Ruhestand 

Dr. Christoph Rosenmöller Ministerialrat im Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung 

Die Podiumsdiskussion bildete den Abschluß des Sachvers tändigensymposiums 
„Personalplanung unter veränder ten Wachstumsbedingungen", das vom ISF im 
November 1978 in Bad Reichenhall veranstaltet worden ist. Nach der themati­
schen Einstimmung durch das Referat von S E I F E R T „Wechselwirkungen zwi­
schen betrieblicher Personalpolitik und öffentl icher Arbeitsmarktpoli t ik" 
setzten sich die Teilnehmer mit Problemen und Möglichkeiten der Abstimmung 
zwischen betrieblicher Beschäftigungspolitik und öffentl icher Arbeitsmarktpo­
li t ik auseinander. 

Dieser Tag steht unter dem Thema Personalplanung und Arbeitsmarkt; und bei 
unserer Podiumsdiskussion geht es um das Verhäl tnis zwischen betrieblicher 
Beschäftigungspolit ik einerseits und öffentl icher Arbeitsmarktpolit ik anderer­
seits ebenso wie um die Frage nach der Verknüpfung dieser beiden Ebenen, um 
die Möglichkei ten, aber auch um die Grenzen einer besseren Abstimmung. Wie 

Maase: 
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wir in den letzten zwei Tagen gehör t haben, ist der R u f nach einer besseren 
Verknüpfung beider Politikebenen so etwas wie tagungspolitisches Allgemein­
gut, dem alle zustimmen. Kontroversen gibt es allerdings schon bei der Frage, 
warum eine Koordinierung bislang nicht funktioniert hat, auch in bezug auf die 
Erwartungen, die von den beiden Seiten an eine solche bessere Koordinierung 
gerichtet werden, und auch, welche Erwartungen denn die einzelnen Parteien 
an das Verhalten der anderen haben. 

Damit sind wir auch schon gleich beim Einstieg in die Diskussion. Nachdem 
in den vorhergehenden beiden Tagen besonders Vertreter aus dem betriebli­
chen Bereich hier zu Wort gekommen sind, sollten jetzt vielleicht einmal die 
Vertreter der öffentl ichen Arbeitsmarktpolitik die Diskussion eröffnen. 

Meine Einstiegsfragen an Sie: Welche Erwartungen haben Sie als Arbeits­
marktpolitiker an die betriebliche Personalpolitik und Personalplanung im Hin­
blick auf die wirksame Durchsetzung der öffentl ichen arbeitsmarktpolitischen 
Ziele? Welche Bedeutung messen Sie dabei der betrieblichen Personalplanung 
zu — kann sie einen aktiven Beitrag dazu leisten oder nicht? Welche Rolle 
spielt die gegenwärtige betriebliche Beschäftigungspolit ik, z. B. für die Lösung 
der derzeit gravierendsten arbeitsmarktpolitischen Probleme, wie schätzen Sie 
sie ein? Und nicht zuletzt die Frage: Welche Vorstellungen haben Sie für eine 
bessere Koordinierung der beiden Ebenen, wo sehen Sie da Ansatzpunkte? 
Vielleicht k ö n n t e n Sie, Herr Dr. Rosenmöl ler und Herr K o h l , in diese Fragen 
einsteigen und auch kurz darauf eingehen, welches für Sie die derzeit drängend­
sten Probleme am Arbeitsmarkt sind. 

Rosenmöller: 
Wichtig erscheint mir, daß die Unterscheidung zwischen Personalwirtschaft ganz 
allgemein und Personalplanung gemacht wird. Die Planung bezieht sich defini-
torisch auf eine etwas längere Periode, für die im vorhinein geplant wird, und 
unterscheidet sich somit von den zahlreichen ad hoc-Entscheidungen, die ein 
Unternehmen tagtäglich personalwirtschaftlich zu treffen hat. A u f den politi­
schen Raum übertragen ist die Unterscheidung ähnlich wie zwischen mittelfri­
stiger Wirtschaftspolitik einerseits und den Zielvorstellungen, wie sie etwa im 
Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung für das jeweils nächste Jahr auf­
gestellt werden. Ich weise auf diese Unterschiede hin, weil bei der „Personalpla­
nung" die tagesbezogene Zusammenarbeit mit den Arbe i t sämtern im Einzel­
fall nicht so sehr im Vordergrund stehen kann, wenn sich der Arbeitsmarktpoli­
tiker hierzu äußer t . Diese definitorische Klarstellung erscheint mir jedenfalls 
erforderlich. 

Bei der Durchsicht der Referate fiel mir auf, daß verschiedentlich eine stär­
kere Verknüpfung zwischen öffentlicher und betrieblicher Beschäftigungspoli-

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



tik im Bereich der Datenvorgabe gefordert wird . Die Öffentliche Hand kann 
aber kein detailliertes Zahlenmodell als Grundlage für betriebliche Personalpla­
nung anbieten. Einen groben Rahmen bieten die Daten der mittelfristigen Wirt­
schaftspolitik, die jährlich veröffentl icht werden. Je stärker jedoch diese Daten 
disaggregiert werden, desto größer wird die bekannte Prognoseproblematik. 
Arbeitsmarktpolit ik wird also der Personalplanung nie genaue Vorgaben geben 
können . 

Die Prognosemöglichkei ten würden aber sicher verbessert werden können , 
wenn die öffentl ichen Stellen von den Unternehmen ihre Planung im Bereich 
der Beschäftigung mitgeteilt bekämen. V o n den Unternehmensplanungen her 
k ö n n t e dann die Arbeitsverwaltung z. B. Bi ldungsmaßnahmen u .a. ergreifen. 
Die in Baden-Württemberg durchgeführten Arbeitsmarkttests in Form von 
Unternehmensbefragungen bilden ein gutes Beispiel der Verzahnung von Per­
sonalplanung und Arbeitsmarktpolitik. 

Für das Zusammenwirken von Personalplanung und Arbeitsmarktpolitik gibt 
es aber auch gewisse Gefahren. Die Arbeitsmarktpolitik hat insoweit einen 
Wunschzettel an die Unternehmen in Fo rm eines Negativkatalogs, den ich mir 
wie folgt vorstelle: 

— Es sollte zu keiner Internalisierung der Arbe i t smärk te in den Unternehmen 
kommen. Personalplanung neigt dazu, solche Prozesse zu unters tü tzen . Be­
triebe „ernähren s ich" personalpolitisch praktisch dann nur noch selbst, 
eine Entwicklung, die auch im öffentl ichen Dienst zu beobachten ist. Perso­
nal von außen läßt sich nur noch sehr begrenzt einschleusen. Das führt gera­
dezu zu ,,closed shops". 

— Die „Compute r i s i e rung" in der Personalwirtschaft der Unternehmen darf 
nicht dahin führen, daß praktisch keine Arbeitsvermittlung mehr stattfin­
den kann, sei es weil die benutzten Systeme nicht kompatibel sind, sei es 
weil zu viele Daten in die Rechner eingegeben werden. Je disaggregierter 
Angebot und Nachfrage erfaßt werden, desto schwieriger wird eine Arbeits­
vermittlung. 

— Personalplanung m u ß Starrheiten vermeiden. Die Unternehmen müssen auch 
im Personalbereich das Spiel von Angebot und Nachfrage respektieren. Sie 
müssen bereit sein, ihre Arbei tsplätze einem veränder ten Angebot von Arbeits­
kräf ten anzupassen. Andernfalls k ö n n t e n z. B. die steigenden Zahlen von 
Hochschulabsolventen nicht in den Arbeitsmarkt eingeschleust werden. Die 
Personalplanung m u ß darauf Rücksicht nehmen. 

— Die Personalplanung sollte verhindern, daß zu einseitige und zu betriebsspe­
zifische Qualifikationen vermittelt werden. Es ist ein zentrales Anliegen der 
Arbeitsmarktpolit ik, daß die Arbeitnehmer mehrverwendungsfähig sind und 
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gegebenenfalls auch außerhalb ihres bisherigen Betriebes Auskommen fin­
den. 

Abschl ießend zu dieser Einleitung noch folgende Bemerkungen: Die kürzlich 
veröffentl ichte u-nd vom B M A S finanzierte Arbeitsmarktstudie (Infratest Sozial­
forschung u.a. 1978) hat noch einmal in besonderer Weise deutlich gemacht, daß 
an der Nahtstelle für eine effektive Arbeitsvermittlung, nämlich in dem Verhält­
nis zwischen Arbeitsvermittler und Unternehmer, Personalleiter usw., noch 
nicht alles zum besten bestellt ist. Wir sind bereit, ein Guttei l auf uns zu neh­
men. In der Hektik der außerordent l ichen Belastung, die in den letzten Jahren 
auf die Arbeitsvermittlung zugekommen ist, war es nicht immer möglich, den 
Kontakt zu den Unternehmen aufrecht zu erhalten und zu intensivieren. Wir 
sind aber dabei, und Herr Präsident Stingl hat dies sehr deutlich erklärt , in ver­
s tärk ten Kontakten zu den Unternehmen ein Problem Nummer eins der A r ­
beitsvermittlung zu sehen. Je besser der Kontakt zu den Unternehmen, je 
größer das Vertrauensverhäl tnis zwischen Arbeitsvermittler und Personalsach­
bearbeiter, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit effektiver Vermitt lung. 
Dann können auch solche Personen vermittelt werden, bei denen sich ausge­
sprochene Einstellungshemmnisse ergeben wie bei den vielen Leistungsgemin­
derten, von denen heute schon die Rede war. Dies zur Einführung von meiner 
Seite! 

Kohl: 
V o r einiger Zeit wurde ich mit folgender Klage eines Arbeitgebers konfrontiert: 
Trotz einer Mi l l ion Arbeitsloser finde ich im Raum München keinen Maler. 
Eine Rückfrage beim Arbeitsamt München ergab, daß zu diesem Zeitpunkt ge­
nau ein Maler im Raum München arbeitslos gemeldet war, 120 aber wurden ge­
sucht. Dies zeigt bereits, daß wir, wenn wir uns mit dem Arbeitsmarkt beschäf­
tigen, differenzieren müssen: Unter den 865 000 Arbeitslosen im September 
1978 waren 475 000 Frauen; demgegenüber waren nur 88 000 offene Stellen 
für Frauen gemeldet. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen sind Ungelernte, wäh­
rend vor allem qualifizierte Kräfte gesucht werden. Etwa jeder siebte Arbeits­
lose ist älter als 55 Jahre, jedoch en thä l t fast die Hälfte aller gemeldeten offe­
nen Stellen Altersbegrenzungen. R d . 20 % der Arbeitslosen suchen eine Teilzeit­
arbeit oder können etwa wegen familiärer Bindungen nur eine Teilzeitarbeit 
verrichten. 

Gesucht werden überwiegend junge, gesunde männl iche Fachkräf te . Es gibt 
aber nur zwischen 30 000 und 40 000 Arbeitnehmer mit diesen vier Merkma­
len unter den Arbeitslosen. E in Bl ick auf regionale Arbe i t smärk te zeigt V o l l ­
beschäft igungsbereiche an: Im südbayerischen Raum z. B. haben wir eine 
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Arbeitslosenquote bei den Männern von 1,8 %; in Bad Reichenhall haben wir 
zeitweise Arbeitslosenquoten von 1 %; demgegenüber haben wir in Ingolstadt 
oder Passau Quoten von 5 % und mehr. 

Dies alles zeigt, wie wichtig es ist, daß man die Arbeitslosenzahl nicht ein­
fach global betrachtet. Sie drückt auch nicht den Beschäftigungsrückgang in 
vollem Umfang und Struktur aus: Gegenüber 1973 haben wir rd. eineinhalb 
Mil l ionen weniger Beschäftigte; über 600 000 ausländische Arbeitnehmer 
wanderten in ihre Heimat zurück; die sog. Stille Reserve nahm um rd. eine 
halbe Mi l l ion zu, wobei hier die Frauenseite dominiert. 

Es ergibt sich aus diesen quantitativen und qualitativen Ungereimtheiten für 
die Personalplanung die Notwendigkeit, sich stärker an den Arbeitsmarktreali­
tä ten zu orientieren; sie m u ß regionalen, sektoralen und berufsfachlichen Diskre­
panzen Rechnung tragen. 

Trotz zu geringer Beschäftigungsimpulse darf man sich die Arbeitslosen 
nicht als einen starren Block vorstellen. Es gibt sehr viel Bewegung auf dem 
Arbeitsmarkt: Über drei Mill ionen Zugänge an Arbeitslosen stehen 1978 einer 
etwas höheren Zahl an Abgängen gegenüber; die Arbei t sämter führen pro Jahr 
über zwei Mil l ionen erfolgreiche Arbeitsvermittlungen durch; diesen erfolgrei­
chen Vermittlungen liegen rd. sieben Mill ionen Vermit t lungsvorschläge zugrun­
de. 

Hinter diesen Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt stehen 

— Saisonbewegungen, die sich nur begrenzt, etwa im Rahmen der ganzjährigen 
Beschäftigung der Bauwirtschaft, reduzieren lassen; 

— unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Wirtschaftszweigen und 

— Austauschprozesse von Arbei tskräften und Arbeitsplatzwechsel von Seiten 

der Arbei tskräf te . 

In den vergangenen Jahren wurden meist nicht zusätzliche Arbei tskräfte ge­
sucht, sondern nur eine andere Arbeitskraft. 80 % aller Einstellungen dienten 
im vergangenen Jahr der Deckung des Ersatzbedarfs. In diesem bereits jahrelang 
anhaltenden Prozeß wurden und werden die Arbei ts losenbestände durchgesiebt 
mit dem Ergebnis, daß sich die Struktur der Beschäftigten in den Betrieben im 
Durchschnitt verbessert, während sich die Struktur der Arbeitslosen ständig 
verschlechtert hat. Erschwerend kommt hinzu, daß Bewerber häufig an der ver­
besserten Personalstruktur im Betrieb gemessen v/erden. So entsteht allmählich 
und immer mehr ein harter Kern von Arbeitslosen, der immer schwerer zu ver­
mitteln ist: R d . 20 % der Arbeitslosen sind schon länger als ein Jahr ohne Be­
schäftigung. 

Dies ist kein Schuldvorwurf, denn schließlich ist es Aufgabe eines Unterneh-
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mens, möglichst produktiv zu sein. Es soll aber zeigen, daß im Ergebnis auch 
die betriebliche Personalpolitik den Arbeitsmarktausgleich heute erschwert. Es 
scheint, als ob die Betriebe die zahlreichen Subst i tu t ionsmögl ichkei ten nicht 
mehr in dem Umfang nutzen, wie sie dies in der Vollbeschäft igung einmal ge­
tan haben. 1972 wurden drei Viertel aller Arbei tsplätze für betrieblich Ausge­
bildete mit Personen besetzt, die sich in wichtigen Merkmalen von dem frühe­
ren Arbeitsplatzinhaber unterscheiden. Der Zwang des leergefegten Arbeits­
marktes hat damals zum Abrücken von zunächs t vorhandenen Vorstellungen 
geführt. Bereitschaft zur Substitution, Bereitschaft, weniger leistungsfähige 
Kräfte aufzunehmen, ist nicht nur eine arbeitsmarktliche Notwendigkeit. Arbeits­
kräftelücken lassen sich gesamtwirtschaftlich nur dadurch schließen, daß A r ­
beitskräfte aus dem Kreis der Erwerbslosen rekrutiert werden. 
Es ergeben sich folgende Konsequenzen für und Wünsche an die Personalpolitik 
und Personalplanung: 

1. Stärkere Nutzung von Subst i tu t ionsmögl ichkei ten , und zwar auch dadurch, 
daß man auf andere Bildungsebenen ausweicht. 

2. Ausweichen auf weniger Leistungsfähigere: Hierbei kann das differenzierte 
System der Förde rung von Arbeitskräften, die nicht vom ersten Tag an den 
Arbeitsplatz voll ausfüllen können , greifen, das der Bundesanstalt zur Ver­
fügung steht. Die Gewinnung von Fachkräf ten durch innerbetriebliche 
Fortbildung m u ß wieder stärker an Gewicht gewinnen. 

3. Ausweitung der Berufsräume für Frauen: Durch eine flexible Personalpoli­
tik k ö n n t e n hierdurch viele Probleme in der Personalbeschaffung gemin­
dert werden, denn nach dem Urteil von Vorgesetzten k ö n n t e n 35 % der 
Arbei tsplä tze , die bisher mit einem Mann besetzt sind, bei entsprechender 
Qualifikation auch von Frauen eingenommen werden. 

4. Personalplanung sollte verstärkt die Möglichkeit der Einrichtung von Teil­
zei tarbei tsplätzen prüfen, zumal es sich hierbei um ein flexibles und rever­
sibles Instrument handelt, das Arbeitsvolumen zu reduzieren. In der Indu­
strie k ö n n t e n unter gegenwärtigen Bedingungen etwa 7 % der Vollzeit­
arbeitsplätze ohne betriebswirtschaftliche Nachteile in Teilzeitarbeitsplätze 
umgewandelt werden (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung/Ifo-
Institut). 

5. Meldung offener Stellen: Verbandsinterne Untersuchung und Presseveröf­
fentlichung weisen darauf hin, daß die Zahl der nicht besetzten Stellen die 
Zahl der bei den Arbei tsämtern gemeldeten offenen Stellen überschrei tet ; 
dies ist nicht geeignet, die Vermi t t lungsbemühungen der Arbei tsämter zu 
unters tü tzen und damit zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit beizutragen; 
sie s tärken eher den Ruf nach einer Meldepflicht für offene Stellen. 

6. Die Kurzarbeit sollte Vorrang vor der Freisetzung von Arbei tskräf ten haben. 
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7. Ebenso sollte die Einstellung zusätzl icher Arbeitskräfte Vorrang vor dem 
„ F a h r e n " von Übers tunden haben. 

8. A u c h Arbei tsplätze müssen „verkauf t" werden. Eine klare Arbeitsplatzdar­
stellung und eine humane Arbeitsplatzgestaltung k ö n n t e n sicherlich auch 
Besetzungsschwierigkeiten mindern. 

9. Die betriebliche Personalplanung sollte möglichst transparent sein; in § 8 
des Arbeitsförderungsgesetzes wird die Mitteilung betrieblicher Verände­
rungen an die Bundesanstalt in bestimmten Fällen festgelegt. 

10. E in wesentliches Element der Personalplanung ist die Planung der Ausbi l ­
dung. Wenn heute ein Fachkräf temangel beklagt wird, so ist offensichtlich 
in der Vergangenheit zuwenig ausgebildet worden. Sollen die Fehler der 
Vergangenheit nicht auch in der Zukunft gelten, so müssen wir in den 
nächs ten Jahren weiterhin ganz erheblich in Ausbildung investieren. Dies 
gilt um so mehr, als wir die gegenwärtigen und kommenden Jahre aufgrund 
demographischer Entwicklungen zur Ausbildung auf Vorrat nützen müssen, 
um nicht einen künftigen Fachkräf temangel für die 90er Jahre quasi vor­
zuprogrammieren. 

Ballin: 
Ich wi l l einiges zu dem sagen, das Herr Rosenmöl ler hier ausgeführt hat: In 
einen „closed shop" ist immer hineinzukommen; man m u ß nur Gewerkschafts­
mitglied sein. Aber es ist richtig, die Betriebe igeln sich ein, und das gilt nicht 
nur für die ganz großen, sondern auch für die mittleren. 

Ich weiß auch nicht, wie den hohen Erwartungen, Positionen für Akademi­
ker freizuhalten, entsprochen werden k ö n n t e . Für ein solches Verlangen wird in 
Betr iebsräten, die die innerbetriebliche Stellenausschreibung durchsetzten, keine 
Mehrheit gefunden werden. 

Weder durch das Offenhalten von Plätzen für Akademiker, noch durch „Mo­
bi l i t ä t " werden mehr Arbei tsplätze geschaffen. Die aber werden benöt ig t , insbe­
sondere für die von Herrn K o h l genannten „Minderhe i ten" . Hier liegt die Not­
wendigkeit der Vermitt lung durch die Arbe i t sämter vor. Nur: Diese haben ein 
denkbar schlechtes Image und werden sowohl von Arbeitnehmern wie Arbeit­
gebern nur in Notfällen in Anspruch genommen. Was stellen wir über die 
Arbe i t sämter ein? Aushilfskräfte für Zeitverträge und Hilfsarbeiter. 

A l s Betr iebsräte haben wir permanent den Wunsch, diese Arbeitsverhältnisse 
in feste Anstellungen zu verwandeln, s toßen jedoch auf Widerstände. Die 
Arbeitnehmer wollen höchs tens ein halbes Jahr arbeiten, um in den Genuß 
arbei ts fördernder Maßnahmen zu kommen. Haben wir eine feste Anstellung 
durchgesetzt, passiert es häufig, daß der Arbeitnehmer kurz darauf einen Auf­
hebungsvertrag mit dem Arbeitgeber abschließt , auf den der Betriebsrat weder 
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Einfluß hat, noch von dem er weiß . Das ist schlimm und beweist, daß sich in 
allen Betrieben dasselbe abspielt: Es existiert eine Kerngruppe, die die Arbeits­
plätze unter sich verteilt, und es existiert eine kaum zu integrierende Randgrup­
p e 

Änderungen zwecks Integration von „Minderhe i t en" und Arbeitslosen allge­
mein zu bewirken, ist u.a. Sache des Arbeitsministeriums, das die Arbeitgeber 
zwingen m u ß , die Betriebsräte in j e d e m Falle einer geplanten Einstellung 
mit den notwendigen Informationen zu versorgen und sie an der Entscheidung 
zu beteiligen. Beim jetzigen Zustand ist der Aktionsradius des Betriebsrates zu 
begrenzt, als daß von daher die wünschenswerten Veränderungen ausgehen 
k ö n n t e n . 

Rehhahn: 
Die betriebliche Personalpolitik ist nach einem völlig anderen Zielsystem ausge­
richtet als die Arbeitsmarktpolitik. Wir k ö n n e n nicht die Welt t r äumen , wie wir 
sie gerne haben möch t en , sondern müssen in der Umgebung planen, wie sie ist. 
Immerhin haben wir in das Betriebsverfassungsgesetz hineingeschrieben: Interes­
senausgleich zwischen den Beteiligten. Dabei sollten wir uns vor Augen halten, 
daß eine ganze Reihe von Restriktionen, auf die wir mal furchtbar stolz waren, 
z. B. aus dem Kündigungsschutzgesetz oder der Sicherung älterer Arbeitnehmer, 
nun Konsequenzen haben. 

Nun zur Arbeitsverwaltung: Die Arbeitsverwaltung schafft nicht einen einzi­
gen Arbeitsplatz, wir haben keine Nat iona lwerks tä t ten , und wir wollen weder 
diese, noch wollen wir Moorsoldaten. Das einzige, was die Arbeitsverwaltung 
leisten kann, ist eine Arbitrage, eine Vermit t lungstä t igkei t . Dabei funktioniert 
manches nicht; auch aus der Sicht der Betriebe. Zunächs t einmal müßten die 
M a ß n a h m e n nach Regionen differenziert werden. Wir haben Regionen, in de­
nen wir keine ernsten Arbeitsmarktprobleme haben. Und wir haben Regionen, 
in denen es eine knackige Strukturarbeitslosigkeit gibt. Daß man das alles mit 
demselben Instrumentenkasten beheben kann, das glaubt ja wohl keiner. Die 
zweite Frage ist die der Segmentierung. Ich glaube, daß man das Problem der 
Arbeitslosigkeit nur lösen kann, wenn man klar ausspricht, welche Gruppen 
mit welchen Mit te ln zu fördern sind. Nur eine letzte Bemerkung noch: Wir 
haben das Instrument des § 8 A F G mit der Meldepflicht der Betriebe. Frage 
an die Arbeitsverwaltung: Melden die Betriebe ihre voraussehbaren Verände­
rungen? Und wenn ja, mit welchem Zeithorizont? Da ich unterstelle, daß alle 
gesetzestreu sind, m ö c h t e ich fragen, was macht die Arbeitsverwaltung mit die­
sen ihr zugänglichen Informationen? 

Maase/Schultz-Wild/Lutz/Mendius/Sengenberger (1980): Personalplanung zwischen Wachstum und Stagnation. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100970 



Kador: 
Nachdem offensichtlich in der Analyse des Tatbestandes, nämlich der unzu­
länglich funktionierenden Beziehungen zwischen Arbeitsmarktpolit ik und be­
trieblicher Personalpolitik weitgehende Übere ins t immung besteht, wäre zur 
Analyse der Ursachen sicher noch manches zu sagen. Erlaubt sei nur ein Wort 
zur „Internal i s ierung": die hat ihre Gründe natürlich einerseits im zielorientier­
ten Verhalten der Unternehmen, wird ihnen andererseits aber auch durch eine 
sehr weitgehende Schutzgesetzgebung von außen aufgezwungen. 

Über den Beziehungen zwischen betrieblicher Personalplanung und Arbeits­
marktpolit ik steht der ominöse Begriff Verknüpfung. Wenn man den mal ein 
bißchen abklopft, weiß man eigentlich nicht so recht, was damit gemeint ist. 
Wir haben heute im Referat S E I F E R T (vgl. Tei l D , II.) ein umfassendes 
Model l einer solchen Verknüpfung vorgestellt bekommen, das den Versuch 
einer gewaltsamen Gleichschaltung der Ziele von betrieblicher Personalpolitik 
und Arbeitsmarktpolitik darstellte — und dies, meine Damen und Herren, geht 
nun mal nicht. Herr Rehhahn hat sehr deutlich gesagt, daß man es hier mit 
unterschiedlichen Zielen zu tun hat. Man kann nicht genug vor der Vorstellung 
warnen, daß wir irgendwie zu einer völlig verknüpften Harmonie zwischen Per­
sonalplanung und öffentl icher Arbeitsmarktpolitik kommen werden. 

Was kann also ein Verband zur Lösung der anstehenden Probleme auf diesem 
Sektor beitragen? Ich fange einmal mit der nächst l iegenden M a ß n a h m e an: Er 
kann appellieren und versuchen zu überzeugen. Herr K o h l hat das Prinzip der 
Freiwilligkeit bereits hervorgehoben. Ich glaube, wenn man es erreichen kann, 
daß Arbeitgeber freiwillig das in dieser Hinsicht Richtige tun, ist es besser, als 
sie zu zwingen. Es ist erstaunlich — und Herr Ballin hat das auch hier wieder ge­
zeigt —, daß den meisten Leuten im Hinblick auf Dinge, die Arbeitgeber tun 
sollten, immer nur das Wort „zwingen" einfällt. Im allgemeinen ist die herr­
schende Meinung doch heute, daß man Menschen — und irgendwo sind Arbeit­
geber ja vielleicht auch Menschen — motivieren sollte, etwas zu tun. Darüber 
sollte man einmal nachdenken. 

Nun zu ein paar konkreteren Dingen, die wir unternommen haben. Die Bun­
desvereinigung hat ein nach meiner Ansicht doch sehr beachtetes Papier über 
Frauenarbeit veröffentl icht , das sicher in den Betrieben hilfreich sein kann. 
Ferner sind wir dabei, in einem Arbeitskreis das Problem der Teilzeitarbeit zu 
behandeln, und werden auch dazu mit einer Empfehlung an die Betriebe heraus­
kommen. Und drittens — damit wi l l ich auch meinen Beitrag abschließen — ha­
ben wir vor, im Rahmen der vom R K W geförderten Projekte der Sozialpartner 
uns dem Problem der Integration von Akademikern in das Berufsleben zu wid­
men, und zwar in Positionen — ich sage das jetzt mal schlagwortartig, weil ich 
mir der Problematik b e w u ß t bin —, die traditionell eine nichtakademische Be-
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rufsausbildung voraussetzen. Wir wollen das in zweierlei Hinsicht tun: Zum 
einen wollen wir mit den Betrieben versuchen, die organisatorischen und sonsti­
gen Voraussetzungen zu schaffen, zum anderen mit Modellseminaren und ähn­
lichem, Jungakademiker motivieren, sich auch in solche Positionen zu begeben. 
Das ist ein Versuch. Ich hoffe, daß wir so ein Stück weiterkommen werden. Pa­
tent lösungen gibt es auf diesem Feld nach meiner Ansicht nicht. 

Herrmann: 
Ich m ö c h t e bezweifeln, ob die Meldung langfristiger Beschäftigungsentwicklun­
gen an die Arbeitsverwaltung der Weisheit letzter Schluß ist. Die bisherigen Er­
fahrungen haben gezeigt, daß die Angaben über künftige Personalreduzierungen 
soweit wie möglich zurückgehalten werden, um die Abwanderung von mobilen 
und attraktiven Arbei tskräf ten zu verhindern. Wenn die betriebliche Personal­
planung und die betriebliche Personalpolitik ihre eigenen Interessen verfolgt, 
dann besteht umso mehr Veranlassung auf sie einzuwirken, daß sie sich auch 
den Bedürfnissen der Allgemeinheit unterordnet. Ob allerdings die Admin i ­
stration der Arbeitsverwaltung das richtige Einwirkungsinstrument ist, kann 
bezweifelt werden. Schließlich handelt es sich um politische Entscheidungen. 

M i r scheint daher, daß hier auf die Tarifvertragsparteien eine besondere 
Aufgabe zukommt. 

Wenn es richtig ist, daß die Personalreserven abgebaut wurden und Engpässe 
durch Übers tunden überbrückt wurden, dann ist es umso mehr notwendig, 
durch tarifliche Bestimmungen eine Mindestbesetzung der Maschinen und 
Anlagen vorzuschreiben. 

Auch die Arbei tszei tverkürzung in den verschiedenen Formen, die inzwi­
schen vorliegen, ist geeignet, zur Entspannung auf dem Arbeitsmarkt beizu­
tragen. 

Herr Präsident K o h l hat darauf hingewiesen, daß zur Zeit im Hotel- und 
Gasts tä t tengewerbe noch 50 000 Arbei tsplätze unbesetzt sind. Er meint, mit 
„ Ü b e r r e d u n g " k ö n n e man das Problem lösen. Zunächs t m u ß aber erst einmal 
untersucht werden, warum diese Arbei tsplätze unbesetzt sind. Sie sind es, 
weil die Arbeitsbedingungen dort unattraktiv sind. Daher gehör t zur Vollbe­
schäftigung auch die soziale Harmonisierung. Durch „ Ü b e r r e d u n g " oder 
Lockerung des Anwerbestops werden unsoziale Zus tände nur weiter konser­
viert. 

Tar i ferhöhungen allein reichen nicht aus. Vielmehr müssen alle Möglichkei­
ten des sozialen Ausgleichs analysiert werden. 

Unsere Gewerkschaft hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Bundes­
arbeitsministerium und Bundesforschungsministerium dem Hotel- und Gast­
s tä t tenverband angeboten, durch ein Forschungsprojekt zur Humanisierung der 
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Arbei t zu untersuchen, wie diese bisher wenig attraktiven Arbei tsplätze zumut­
bar gemacht werden können . 

Erst wenn wir alle diese Möglichkeiten ausgeschöpft haben, können wir uns 
darüber beklagen, daß offene Arbei tsplätze nicht besetzt wurden. 

Maase: 
Vielleicht kann ich noch eine weitere Frage an die Arbeitsmarktpolitiker ein­
bringen. Was sind denn Ihrer Einschätzung nach die Gründe dafür, daß ein Tei l 
der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen keineswegs die erwarteten Erfolge 
gezeigt hat, daß bereitgestellte Mit te l wider Erwarten gering abgefragt wurden? 
Ich denke da z. B. an die Sonderprogramme zu Mobili täts- und Eingliederungs­
hilfen zwischen 1974 und 1978. In den „Überlegungen zu einer vorausschauen­
den Arbeitsmarktpoli t ik" der Bundesanstalt für Arbeit wird nachträglich einge­
schätz t , daß man sich dabei mehr an Beschäftigungseffekten versprochen hat 
(vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1978). 

Rosenmöller: 
Es sind eine ganze Reihe von Themen angesprochen worden, zu denen ich mich 
aus meiner Sicht kurz äußern m ö c h t e : 

Zunächs t zu der von Herrn Ballin erneut aufgeworfenen Frage der Stellenbe­
schreibung. M i r ging es bei meinen Ausführungen darum, die Personalplanung 
für sich im Zeitablauf ändernde Situationen von Angebot und Nachfrage offen 
zu halten. Unternehmen haben die Aufgabe, auf dem Markt , d. h. auch auf dem 
Arbeitsmarkt, zu agieren. Sie müssen sich demnach auch auf ein neues Angebot 
einrichten können und dürfen dementsprechend ihre Gesamtpersonalplanung 
nicht zu starr halten. 

Ich bleibe bei meiner Auffassung, daß Qual i f ika t ionsmaßnahmen im Betrieb 
nicht zu betriebsspezifisch sein sollten, damit der Arbeitnehmer in seinem be­
ruflichen Werdegang nicht auf ein zu „kleines Käs t chen" gesetzt wird und da­
mit beruflich nicht hinreichend flexibel ist. Im Zusammenhang mit den betrieb­
lichen Bi ldungsmaßnahmen hat mich im übrigen gewundert, daß das Angebot 
der Arbeitsverwaltung, berufliche Bildung von Arbeitnehmern auch im Betrieb-
z. B. während längerer Kurzarbeit — zu fördern, so wenig genutzt worden ist. 

Es wurde der Vorwurf erhoben, die Arbei t sämter leisteten nichts und seien 
bei der Vermitt lung ineffektiv. Dem m u ß ich widersprechen. Immerhin wurden 
in den letzten vier Jahren trotz sehr schlechter Beschäftigungslage rund 12 
Mil l ionen Arbeitslose wieder in den Erwerbsprozeß eingegliedert; rund 9 M i l l i o ­
nen Vermittlungen wurden gezählt . Der Einschaltungsgrad der Arbeitsverwal­
tung bei der Besetzung neuer Stellen liegt bei 25 %. Er sollte sicherlich noch 
etwas höher sein. Aber : Die Bundesanstalt hat zwar ein Arbeitsvermittlungs-
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monopol, aber kein Monopol für die Arbeitsplatzbesetzung. Andernfalls wür­
den auch dem Arbeitsmarkt erhebliche Elast izi täten genommen. 

Es wurde behauptet, die Lohnkos t enzuschußprogramme seien nicht ange­
nommen worden. Das Gegenteil ist jedoch der Fal l . Das gilt sowohl für die bei­
den Rehabilitationsprogramme von je 100 Mil l ionen D M , die aus der Ausgleichs­
abgabe finanziert wurden, als auch für das 43O-Millionen-Programm vom No­
vember 1976, aus dem in erheblichem Umfange Lohnkostenzuschüsse zugun­
sten von Langfristarbeitslosen gezahlt wurden. Auße rdem wurden die ent­
sprechenden Titel im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit in den letzten Jah­
ren ständig aufgestockt. 

Die Meldepflicht nach § 8 A F G wurde verschiedentlich angesprochen. Sicher 
ist diese Vorschrift noch nicht voll ausgeschöpft . Andererseits werden aber Mel ­
dungen nach § 8 im großen Umfange abgegeben. Das ist auch notwendig, damit 
sich das Arbeitsamt auf Personaländerungen in den Betrieben einstellen kann. 
Man m u ß aber sehen, daß die Formulierung dieser Vorschrift eine A r t Grat­
wanderung zwischen berechtigten Interessen der Arbeitnehmer einerseits und 
denen der Unternehmer an Geheimhaltung ihrer unternehmerischen Entwick­
lung andererseits darstellt. 

Noch ein Wort zur Arbeitszei tverkürzung! Das Bundesarbeitsministerium 
arbeitet an einer Novellierung der Arbeitszeitordnung ( A Z O ) . Diese stammt 
noch aus dem 1000-jährigen Reich und m u ß bereinigt werden. Mein Minister 
hat aber immer wieder den Standpunkt vertreten, daß man mit der A Z O 
kaum die Arbeitsmarktprobleme wird lösen können . Es wird sicher darum 
gehen, einen engeren Rahmen für Übers tunden , Mehrarbeit (wie es in der Fach­
terminologie heißt) zu setzen, aber z. B . sicher nicht darum, die Arbeitszeitver­
kürzung auf 35 Stunden mit der A Z O einzuführen. Es ist in erster Linie Aufga­
be der Tarifpartner darüber zu entscheiden, ob weitere Arbeitszei tverkürzungen 
gemacht werden und wenn ja, in welcher Richtung, sei es mit mehr Jahresur­
laub, sei durch verkürzte wöchent l iche Arbeitszeit. 

Wir sind uns darüber im klaren, daß für einige Bereiche durch den Anwerbe-
stop für ausländische Arbeitnehmer Probleme entstanden sind. Ich m ö c h t e 
hierzu nur sagen, daß der Anwerbestop voll beibehalten wird. 

Kador: 
M i r ist die optimistische Einschätzung, die Herr Rosenmöl ler zur Inanspruch­
nahme von Lohnzuschüssen bei der Eingliederung Arbeitsloser gegeben hat, 
eigentlich auch neu gewesen. Ich war hier eher auf der Linie , die Frau Maase 
vertreten hat. Ich wi l l auch versuchen, zu begründen, weshalb mir diese Mei­
nung plausibler ist. Wenn Eingliederungsbeihilfen nicht in Anspruch genommen 
werden, dann liegt es eben daran, daß sie zu partiell ansetzen und damit offen-
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sichtlich nicht richtig konzipiert sind. Ich wi l l ein konkretes Beispiel nennen: 
Bei der Eingliederung von älteren Arbeitnehmern sagt sich der Arbeitgeber: 
Was nützt mir der auf ein Jahr begrenzte Lohnzuschuß , wenn ich nachher 
einem möglicherweise nicht leistungsfähigen Älteren, der entsprechend tariflich 
geschützt ist, nicht mehr kündigen kann. So etwas beeint rächt ig t eine entspre­
chende Motivation, auch wenn es natürlich nicht allein ausschlaggebend ist. 

Ich wollte noch gerne etwas zur Information vor Ort sagen. M i r scheint in 
der Diskussion nicht ganz klar zu sein, ob Information vor Ort eine Hol-Schuld 
oder eine Bring-Schuld ist. Jeder beschuldigt den anderen, nicht zu informie­
ren. Ich glaube aber, die Arbei tsämter sollten hier die Initiative ergreifen. Es 
gibt Modelle mit Gesprächskreisen o.a., ohne daß ich das hier beschreiben kann 
und wi l l . Sicher kann man sich dazu einiges einfallen lassen und hat es da und 
dort schon getan. Ich kann nur wünschen, daß solche von Arbei t sämtern orga­
nisierten Beispiele Schule machen. Hier eröffnen sich Handlungsmögl ichkei ten, 
die meiner Auffassung nach einfach noch nicht ausgeschöpft sind. 

Maase: 
Danke, Herr Kador, vielleicht kann ich die Anregung auch gleich an den näch­
sten Gesprächste i lnehmer weitergeben. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag, eine 
neue dezentrale Gesprächs- und Verhandlungsmögl ichkei t vor Ort zu schaffen 
und damit ein Stück in Richtung besserer Abstimmung weiterzukommen? 

Ballin: 
Es gibt ja bereits so etwas wie ein „Arbe i t smark tgespräch" mit den Arbei tsäm­
tern, das mir jedoch wie eine Pflichtübung von Seiten Letzterer erscheint. Die 
Kontakte zwischen Betr iebsräten und Arbeitsamt sind kaum existent, denn die 
Kontak tmögl ichke i t en werden von den Ämte rn kaum genutzt, was den Be­
tr iebsräten die Arbei t erschwert, beispielsweise im Bereich der Beihilfen nach 
§ 80 Be t rVG ihrer Verpflichtung auf Beachtung des Einhaltens gesetzlicher 
Vorschriften nachzukommen. In diesen Bereich spielt auch § 8 A F G hinein. 

Aufgrund der fehlenden Kontakte zu den Betr iebsräten geschieht dann 
häufig auch das Entgegengesetzte dessen, was die Arbeitsverwaltung wünschen 
kann: Wir in den Betrieben tragen dazu bei, die Arbeitslosenzahl dadurch zu 
e rhöhen , daß wir Kündigungen aussprechen/genehmigen dann, wenn die 
Arbeitnehmer eigentlich von sich aus ausscheiden und in den Genuß der 
Arbei ts losenunters tü tzung gelangen wollen. Dies ist eine „künstl iche Arbeits­
losigkeit". 

Zur Problematik der Übers tunden ist zu sagen: Sie sind mittlerweile Tei l der 
Personalplanung. D . h. die Arbeitgeber bedienen sich b e w u ß t des Mittels der 
Unterdeckung und gleichen diese durch Angebot/Anordnung von Übers tunden 
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aus. Die Mental i tä t der Arbeitnehmer läßt solches Verhalten der Arbeitgeber 
zu, und es kann kaum verlangt werden, daß sich die Betriebsräte in Konflikte 
mit den Arbeitnehmern begeben, von denen sie gewählt wurden. Aus allen die­
sen Gründen m u ß vom Gesetzgeber verlangt werden, die A Z O in der Weise zu 
ändern, daß weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer Möglichkeiten des Unter­
laufens finden. 

Bezüglich der Existenz von „ R a n d g r u p p e n " widerspreche ich Herrn Reh­
hahn als Gewerkschafter entschieden. M i r ist es nicht gleichgültig, daß durch 
das Vorhandensein einer solchen Gruppe sozialer Zündstoff gelegt wird, dessen 
Auswirkungen nicht absehbar sind. 

Rehhahn: 
Ich m ö c h t e widersprechen in einer Tatsachenfrage: Die Umschulungsmöglich­
keiten für Beschäftigte seien nicht genutzt worden. Während der Kurzarbeits­
phase ist in der Eisen- und Stahlindustrie von den Umschulungsmöglichkei ten 
in erheblichem Umfang Gebrauch gemacht worden, z. B. für die Qualifizierung 
von Facharbeitern. Das ist zwar keine Größenordnung , die sich in der Bundes­
republik niederschlägt, aber die Chance ist genutzt worden. 

Kohl: 
Zur Vermit t lungstä t igkei t der Arbei tsämter beziehe ich mich auf meine Ausfüh­
rungen: Das Arbeitsamt kann nur die vermitteln, die auf diesem Arbeitsmarkt 
vorhanden sind; ebenso können Arbeitsuchende nur auf die Stellen vermittelt 
werden, die dem Arbeitsamt gemeldet werden. Bei Problemgruppen des Arbeits­
markts, etwa bei den langfristig Arbeitslosen, ist das Zusammenwirken mehrerer 
notwendig; ich sehe eine wichtige Aufgabe des Betriebsrates darin, sich um die­
se Leute mit zu bemühen, daß diese auf Dauer in den Betrieb integriert werden. 

Z u der vorangegangenen Diskussion um die Förderungsmögl ichkei ten der 
Bundesanstalt für Arbeit scheint mir eine Klarstellung notwendig: Die Ein­
gliederungsbeihilfe, die für Arbeitnehmer gewähr t wird, deren Unterbringung 
unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erschwert ist, wird sehr 
stark genutzt. Die Gewährung von Eingliederungszuschüssen setzt voraus, daß 
der Betrieb aufgrund eines Eingliederungsplanes eine gewisse Ausbildung bzw. 
Fortbildung durchführt , um Qualifikationsdefizite auf der Arbeitskraftseite 
abzubauen. Der Betrieb m u ß hier Vorbereitungs-, Planungs- und Ausbildungs­
leistungen erbringen. Der Eingliederungszuschuß wird aus unserer Sicht zu we­
nig in Anspruch genommen. 

Unsere Erfahrungen mit den Arbei t smarktgesprächen, zu denen wir die 
Arbeitsamtsdirektoren verpflichtet haben, in jedem Bezirk mit Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern solche Gespräche durchzuführen, sind durchwegs positiv. 
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Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Arbeitsverwaltung fühlten sich durch die Dis­
kussionen und Informationen angereichert und eine Fortsetzung dieser Ge­
spräche wurde allgemein begrüßt. 

Herrmann: 
Z u Herrn Rosenmöl ler möch te ich sagen, daß niemand vom Gesetzgeber er­
wartet, daß er den Gewerkschaften die Arbeit abnehmen soll. M i t der Neufas­
sung der Arbeitszeitordnung verlangen wir keinesfalls die Verkürzung der ge­
genwärt igen wöchent l ichen , monatlichen oder jährl ichen Arbeitszeit, sondern 
lediglich neue Rahmenbestimmungen, die die heutigen antiquierten Arbeitszeit­
regelungen ablösen sollen. Die Arbeitszei tverkürzung selbst ist eine originäre 
Aufgabe der Tarifvertragsparteien, deren Bewältigung wir uns in einer flexiblen 
Weise vorstellen, um damit auch beschäftigungspolit ische Aspekte zu erfüllen. 

Unsere Gewerkschaft hat bei Tarifabschlüssen, die eine Arbeitszeitverkür­
zung brachten, tarifliche Bestimmungen erreicht, die zu entsprechenden Neu­
einstellungen verpflichteten. Bei dem hohen Grad der Rationalisierung und 
Auslastung wären aber ohnehin in den meisten Fällen Neueinstellungen unum­
gänglich gewesen. 
Noch etwas zum Hotel- und Gas ts tä t tengewerbe: 

Diese Branche hat noch Wachstumsmögl ichkei ten. Es kommt ihr zugute, 
daß die Menschen mehr Freizeit haben als früher. Es steigt die Zahl der Betrie­
be und der Beschäftigten, aber niemand soll sich einbilden, daß das Dienstlei­
stungsgewerbe in der Lage sei, die von der Industrie freigesetzten Arbeitneh­
mer voll aufzunehmen. Im Dienstleistungsbereich Handel verdrängen die gro­
ßen Supermärk te und Verbrauchergroßmärk te die kleineren lohnintensiven Be­
triebe und lösen einen Rückgang der Beschäftigtenzahl aus. V o m Dienstlei­
stungsgewerbe die Lösung der Arbeitsmarktprobleme zu erwarten, ist daher 
eine Illusion. 

Maase: 
Vielleicht können die Teilnehmer im abschl ießenden Tei l unserer Diskussion 
noch darauf eingehen, ob und wo sie Möglichkeiten und Ansatzpunkte einer 
besseren Abstimmung zwischen Betrieb und öffentlichen arbeitsmarktpoliti­
schen Maßnahmen sehen. 

Rehhahn: 
Herr Präsident K o h l , ich halte nichts davon, daß die Vermittler in den Betrieb 
gehen. Sie sollen in ihrem Büro erreichbar sein. Nur m ö c h t e ich darauf hinwei­
sen, daß die Vermittler vor 20 und 30 Jahren aus der Praxis kamen. Sie wuß­
ten, wovon sie redeten. Jetzt haben wir überwiegend Vermittler, die nur die 
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Verwaltungslaufbahn haben. Das ist ein Hinweis, was man besser machen kann. 
Zu den Randgruppen: Meine Bemerkung bezieht sich auf das Referat des 

Kollegen Seifert. Ich kann meine En t t äuschung darüber nicht verbergen. Denn, 
daß wir eine Mi l l i on Arbeitslose haben, wissen wir. Aber wie sich diese Masse 
von Arbeitslosen nach bestimmten Gruppen differenziert, das müssen wir 
sehen: Schwerbeschädigte bleiben Schwerbeschädigte. Ältere Arbeitnehmer 
sind älter und werden älter, daran können wir nichts ändern . Eine anders de­
finierte Gruppe sind die Frauen, die aus häuslichen Bindungen oder aus per­
sönlichen Entscheidungen nur halbtags arbeiten wollen oder können . Eine an­
dere Gruppe von Arbeitslosen lebt in einem strukturschwachen Gebiet. Ich 
komme also aus dem Saarland, wo wir eine Arbeitslosenrate zwischen 8 und 
10 % haben. Da kommen keine Arbei tsplätze . Alles andere ist unverantwortliches 
Gerede, das dem Arbeitslosen absolut nicht hilft. Da m u ß man das Ding anders 
anpacken. Es hat wenig Zweck, über räumliche Immobi l i t ä t zu jammern. Wir 
müssen vielmehr sagen, die einzige reale Chance sieht so und so aus: z. B. ein 
Arbeitsplatz in der Nähe von Stuttgart oder hier bei München. Wir können diese 
reale Wahlmöglichkeit für den Einzelnen nur erträglich machen. Wir stehen uns, 
und das war das Referat von heute morgen, mit erhabenen Sätzen ständig sel­
ber im Wege: z. B. ,,die Arbeit m u ß zu den Menschen kommen". Natürlich soll­
te das so sein. Nur, wenn das nicht funktioniert, m u ß man sich etwas anderes 
einfallen lassen. Wir müssen auch die Courage haben, die realen Möglichkeiten 
beim Namen zu nennen und dazu zu stehen. Ich meine, daß es eine Notwendig­
keit ist, daß man die wirklichen Probleme betrachtet und Gehirnschmalz darauf 
verwendet, zu überlegen, was kann man konkret tun? 

Wir haben hier Beispiele gehör t : Der Kollege Wiesner hat von einer poli t i­
schen Entscheidung berichtet, ,,die Lehrlinge, die ausgelernt haben, bleiben hier, 
obwohl wir keine Arbei tsplätze haben". Oder in dem Unternehmen, aus dem 
ich komme, ,,wir nutzen die volle Ausbi ldungskapazi tä t aus arbeitsmarktpoliti­
schen Gründen, obwohl wir keinen Bedarf haben". Das ist ein Beitrag zur Struk-
turpolitik, den das Unternehmen, dem es weiß Got t schlecht geht, leistet. E in 
anderes Beispiel vom Kollegen Wiesner: Er sieht, daß er durch eine technische 
Umstellung 150 Arbei tsplätze in vier Jahren verliert. In der Zwischenzeit hat 
er Fluktuat ion. Er stellt Angestellte ein, die 55 und 56 Jahre alt sind. Wenn der 
Bruch in der Beschäftigung kommt, dann werden die älteren Angestellten in 
Pension gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, über die man einmal nachdenken 
m u ß . 

Ich halte die Arbei tsmarktgespräche für außerordent l ich nützlich. Ich habe 
solche Gespräche auch geführt. Ganz ernste Dinge kann man ja nur unter vier 
Augen besprechen. Und ich weiß, daß die Arbeitsverwaltung, vernünftig ange­
sprochen, auch vernünftig reagiert. Man m u ß aufeinander zugehen und auch 
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Respekt vor den Grenzen haben. Die Arbeitsverwaltung m u ß sich an Gesetze 
und Verordnungen halten. Wir müssen sehen, wie wir in diesem Rahmen mit­
einander kooperieren können . Das funktioniert nicht, indem wir pauschale 
Dinge erzählen, sondern indem wir ganz konkrete Probleme anpacken und lö­
sen. Ich meine, daß wir die Chance haben, die Sache, wie Herr Präsident K o h l 
gesagt hat, einfach einen Schritt besser zu machen. Wenn jeder es als Ergebnis 
dieser Gespräche hier einen kleinen Schritt besser macht, dann meine ich, hat 
sich die Reise gelohnt. 

Ballin: 
Nach meiner Auffassung sind Arbei tsmarktgespräche immer dann nützlich, 
wenn sie Auftakt zu weiteren Aktivi tä ten sind. Ich erwarte Bereitschaft nicht 
nur von den Arbe i t sämtern , sondern ebenso von den Betr iebsräten. Auch die­
se müssen sich personalpolitische Ziele setzen. Dazu gehör t , daß sie sich um 
langfristig Arbeitslose und um schwer zu vermittelnde Arbeitslose kümmern . 
Voraussetzung jedoch ist der Kontakt zu den Behörden. Bisher bestand er im­
mer nur vom Arbeitsamt in Richtung Unternehmensleitung, obwohl auch 
die Arbeitnehmervertreter an den Einstellungen beteiligt sind. Das müßte mit 
gutem Willen auf beiden Seiten machbar sein — analog zu dem Zustand des 
Zusammenwirkens in Fällen von Kurzarbei t /Arbei ts förderungsmit te ln . Warum 
sollte derlei nicht auch gelten für jede Beihilferegelung und für jede Eingliede­
rung? Warum sollte ein Sachbearbeiter aus dem Arbeitsamt sich nicht an den 
Betriebsrat wenden, um den Versuch einer Vermitt lung zu machen, statt darauf 
zu warten, daß der Arbeitgeber anfordert? 

Wir Betr iebsräte haben die Eingliederung von Schwerbehinderten in Zusam­
menarbeit mit aktiven Vertrauensleuten über die 6 %-Grenze hinaus geschafft. 

Es ist also vieles machbar, und ich sehe es durchaus als Ziel an — gerade nach 
dieser Tagung — derlei weiterzutragen bis in die Tarifpolitik hinein. Auch und 
gerade die Betr iebsräte sind aufgerufen, in den Betrieben mehr Türen zu öffnen 
für diese Gruppe von Arbeitslosen, die immer mehr von der einen Mi l l ion aus­
machen. 

Maase: 
Ein Sch lußwor t m ö c h t e ich ganz b e w u ß t nicht versuchen, denn Zweck dieser 
Podiumsdiskussion war es ja, eher einen Auftakt zu intensiveren Gesprächen 
zwischen den wesentlichen Arbeitsmarktakteuren zu geben. Ich glaube, es ist 
gelungen, zunächs t einmal die Standpunkte, Interessen und wechselseitigen 
Erwartungen der verschiedenen Gruppen darzustellen und sich gegenseitig da­
mit auseinanderzusetzen. Ich glaube auch, die Diskussion hat auch einige neue 
Denkans töße gebracht dazu, wie man versuchen k ö n n t e , zu einer besseren A b -
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Stimmung von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in einzelnen Bereichen 
zu kommen, ebenso, wie Barrieren und mögliche Konfl ikte realistisch ange­
sprochen wurden. Ich glaube, wir sollten uns für die Zukunft einen Fortgang 
und eine Intensivierung solcher Diskussionen wünschen und möch te allen Be­
teiligten auf dem Podium nochmals danken. 
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Ansgar Keßler, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Nachwort: Möglichkeiten und Grenzen der Personalplanung 

I. 
M i t der Einbeziehung der Personalplanung in die Regelungen des Betriebsver­
fassungsgesetzes 1972 hat der Gesetzgeber nicht eine bereits bestehende Praxis 
legitimiert, sondern ein neues Feld des Zusammenwirkens von Arbeitgeber und 
Betriebsrat eröffnet. Es war daher nur folgerichtig, daß sich der Staat in der 
Empfehlung der Sozialpolitischen Gesprächsrunde zur Personalplanung vom 
19. Jul i 1971 verpflichtete, den Betriebsparteien Hilfen beim Betreten des Neu­
lands zu geben. Welcher Ar t konnten die Hilfen sein? 

II. 
Eine Durchsicht der auf dem Markt befindlichen Publikationen ergab folgendes 
B i l d : 

A n betriebswirtschaftlicher Theorie und Beschreibungen der Technik der be­
trieblichen Personalplanung herrschte kein Mangel. Im Gegenteil: Dieses Feld 
konnte als bestellt gelten. Die gleiche Auffassung vertraten z. B. auch Gaugler/ 
Weber in einem Gutachten für den Bundesminister für Arbeit und Sozialord­
nung im Jahre 1974. 

Dagegen mangelte es an der Umsetzung der Theorie in die betriebliche Praxis. 
Den Praktikern in den Personalverwaltungen der Unternehmen und in den Be­
tr iebsräten kann man keine wissenschaftlichen Abhandlungen für ihre Arbeit an 
die Hand geben. Sie brauchen Handwerkzeug. Solches aber fehlte. Es zu be­
schaffen, war Aufgabe eines Sachverständigenkreises beim Rationalisierungs-
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft, den der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung finanzierte. Sozusagen als Eckpfeiler der Umsetzungsarbeiten 
entstand das , ,RKW-Handbuch Praxis der Personalplanung", dessen Verkaufs­
erfolg das dringende Bedürfnis der Praktiker nach Arbeitsmaterial bestät igte . 

III. 
Aber auch in der Forschung zeigten sich bei genauerem Hinsehen Lücken. Denn 
die vorhandene Literatur übersah weitgehend — wie konnte es anders sein! — 
die betriebsverfassungsrechtliche Seite des Problems Personalplanung. Fragen 
wie etwa die, welche Interessenkonflikte sich aus der Personalplanung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat ergeben könn ten , stellten sich nicht. Das war bis 
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1971 verständlich, nach dem Inkrafttreten des neuen Betriebsverfassungsge­
setzes aber nicht mehr zu vertreten. Die neue Rechtslage m u ß t e in die theore­
tische Forschung einbezogen werden. 

E in weiteres Manko der traditionellen Literatur war, daß der Zusammenhang 
zwischen Personalplanung und dem Arbeitsmarkt sowie der staatlichen Arbeits­
marktpolit ik nicht gesehen wurde. So ist doch zu fragen, welchen Einfluß die 
Einführung der Personalplanung zum Beispiel auf die Verhältnisse am ört l ichen 
Arbeitsmarkt hat? Kann durch sie u. U . das Entstehen eines autonomen inner­
betrieblichen Arbeitsmarkts begünstigt werden und somit ein Unternehmen 
sich vom Arbeitsmarkt abkoppeln? Förde r t die Pesonalplanung etwa die Seg-
mentation des Arbeitsmarkts? Können mit Hilfe der Personalplanung Maßnah­
men der staatlichen Arbeitsmarktpolit ik konterkariert werden? 

Desweiteren war der Zusammenhang von Personalplanung und den übrigen 
Teilplanungen eines Unternehmens noch näher zu untersuchen, insbesondere 
ob Personalplanung nur Reflex der anderen Teilplanungen ist oder selber Steue­
rungsinstrument der Unternehmenspolitik. Hierbei war auch die Frage zu 
prüfen, ob und ggfs. in welchem Ausmaß die Einführung von Personalplanung 
die Wettbewerbsstellung eines Unternehmens beeinflußt . 

Schließlich lag auf dem Gebiet der empirischen Forschung nur die Unter­
suchung des Ifo-Instituts München aus dem Jahr 1965 über die Verbreitung 
von Personalplanung in den Unternehmen vor. Es war an der Zeit, mittels 
einer neuen Erhebung Erkenntnisse über die inzwischen eingetretene Entwick­
lung zu gewinnen. 

Al le diese Fragen waren Anlaß zur Vergabe des mehrjährigen Forschungs­
programms an das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in München. 
— Was war das Ergebnis? 

IV. 
Der Antwor t vorauszuschicken ist der Hinweis, daß der Auftrag nicht lautete, 
eine sozusagen geschlossene Theorie der sozialen Auswirkungen der Personal­
planung vorzulegen. Im Gegenteil, der Auftragnehmer hatte ausdrücklich nur 
Bausteine zu liefern, Aspekte der sozialpolitischen Problematik zu beleuchten, 
die für die Theorie und Praxis von Bedeutung sind. Solcherart Bausteine liegen 
vor in zahlreichen Arbeitsberichten an den Auftraggeber, deren Ergebnisse in 
verdichteter F o r m vom Auftragnehmer publiziert worden sind. Hierzu gehör t 
auch dieser Sch lußband , in dem zugleich auch ein Teil der Resonanz auf die 
Forschungsergebnisse mit eingefangen wurde. Mehr sollte und konnte nicht 
geleistet werden. Nun ist es Aufgabe der sozialwissenschaftlichen Forschung, 
diese Fäden aufzunehmen und an den Problemen weiterzuarbeiten. 

Auftraggeber und Auftragnehmer waren elastisch genug, sich den während 
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der Laufzeit drastisch veränder ten wirtschaftlichen Verhältnissen rasch mit 
ihrer Forschungsplanung anzupassen. Das hat dazu verholfen, den Stellenwert 
der Personalplanung in der Rezessionsphase testen zu können . Ohne diesen 

Glücksfall" wäre der Auftragnehmer gar nicht in der Lage gewesen, diese 
wichtige Bewährungsprobe der Personalplanung so eingehend zu untersuchen. 
Insofern hat der Forschungsauftrag mehr gebracht als zu erwarten war. 

Der eigentliche Ertrag ist allerdings im Nachweis zu erblicken, daß Personal­
planung Personalpolitik nicht ersetzt, sondern allenfalls erleichtern helfen kann. 
Es gibt keine Personalplanung, die sozusagen Personalpolitik überflüssig macht. 
Dies muß von den Betriebsparteien gesehen werden. Insofern ist Personalpla­
nung kein Wert in sich, sondern Teil und Instrument der Unternehmenspolitik. 
V o n der Personalplanung gehen aber auch Gefahren aus, und zwar für die Un­
ternehmen selbst, für den Arbeitsmarkt und auch für die Objekte der Planung, 
für die Arbeitnehmer. M i t dieser Erkenntnis wird einer gewissen naiven Eupho­
rie in der Vergangenheit hinsichtlich der Möglichkeit der Personalplanung der 
Boden entzogen. Es ging bei diesem Forschungsprogramm beileibe nicht dar­
um, die Personalplanung etwa als Teufelswerk zu entlarven, als was sie auch 
heute noch von einigen Unternehmen, — aber nicht nur von diesen, — ange­
sehen wird. Vielmehr soll es dazu beitragen, die Möglichkei ten und Grenzen 
der Personalplanung realistischer einschätzen zu lernen, — unerläßliche 
Voraussetzung vor allem für die Praxis in den Unternehmen. 

V . 
Das Thema Personalplanung ist wissenschaftlich nicht erschöpft . A u f den vom 
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung angelegten Fundamenten kann 
und müßte weitergearbeitet werden. Wenn es insbesondere gelungen wäre, die 
Sozialpartner anzuregen, von sich aus die Theorie der Personalplanung weiter 
zu betreiben, wäre ein wichtiger Zweck dieses Forschungsauftrags erreicht. 

Bleibt am Ende zu danken Herrn Professor Dr. Burkart Lutz und den 
Mitarbeitern im Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung, Mira Maase, 
Hans Gerhard Mendius, Dr. Rainer Schultz-Wild und Dr. Werner Sengenber-
ger für die Übernahme des Auftrags und die so angenehme Zusammenarbeit 
während der gesamten Laufzeit. Auftraggeber und Auftragnehmer hoffen, 
daß diese intensive und wechselseitig kritische Zusammenarbeit bei Vorberei­
tung und Durchführung des Forschungsvorhabens den Ergebnissen zugute ge­
kommen ist. 

Bonn, im Oktober 1979 
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